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Offentliche Sitzung

Kurziibersicht

zum beiliegenden Beschluss

Anlass Aufstellung eines Bebauungsplanes mit Griinordnung Nr. 2183
fur den o.g. Bereich, hier: Billigungsbeschluss
Inhalt -Satzung und Begrindung zum Bebauungsplan mit Grinord-

nung, dabei Festsetzung eines urbanen Gebiets (MU) und eines
allgemeinen Wohngebiets (WA) mit insgesamt ca. 472 Wohnein-
heiten. Ergdnzend werden Einzelhandel, nicht stérendes Ge-
werbe bzw. Dienstleistungen, soziale Infrastruktur sowie Griin-
und Freiflachen festgesetzt.

-Darstellung der AuRerungen aus der Beteiligung der Offentlich-
keit gemaf § 3 Abs. 1 BauGB, der Beteiligung der Behorden ge-
maR § 4 Abs. 1 und 2 BauGB, erneute Beteiligung geman § 4a
Abs. 3 BauGB sowie des Bezirksausschusses 13 mit Stellung-
nahme der Verwaltung.

Gesamtkosten /
Gesamterlose

(-1-)

Klimapriifung

Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Ja. Im Bebauungsplan-
verfahren werden / wurden durch den Klimafahrplan die Belange
des Klimaschutzes und der Klimaanpassung beriicksichtigt.




Seite 2

Entscheidungsvor-
schlag

- Den AuRerungen aus der frithzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung
gemal § 3 Abs. 1 BauGB kann nur nach MalRgabe der Ausfih-
rungen unter Ziffer 2 des Vortrags in Verbindung mit der Anlage
4, Tabelle 1 entsprochen werden.

- Den Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren gemal § 4
Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB kann nur nach Maf3gabe
der Ausfuhrungen unter Ziffer 3 des Vortrags in Verbindung mit
den Anlagen 5, Tabelle 2 und Anlage 6, Tabelle 3 entsprochen
werden.

- Den Stellungnahmen aus den erneuten Beteiligungsverfahren
gemal § 4a Abs. 3i.V.m. 8 4 Abs. 2 BauGB kann nur nach Malf3-
gabe der Ausfiihrungen unter Ziffer 4 des Vortrags in Verbindung
mit der Anlage 7, Tabelle 4 entsprochen werden.

- Der Stellungnahme des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes
13 Bogenhausen kann nur nach Maf3gabe der Ausfiihrungen un-
ter Ziffer 5 des Vortrags in Verbindung mit der Anlage 8, Tabelle
4 entsprochen werden.

- Das Mobilitatsreferat wird gebeten, in Abstimmung mit dem
Baureferat ein verkehrliches Konzept fir die notwendigen Anpas-
sungen des Kreuzungsbereichs Englschalkinger StralRe/Marien-
burger Straf3e zu entwickeln sowie die Bedarfs- und Konzeptge-
nehmigung fur die Anpassung des Knotenpunkts herbeizufiihren.

- Das Mobilitatsreferat wird gebeten, zur Planung einer Bushalte-
stelle im Kreuzungsbereich Englschalkinger Stral3e/Marienburger
Stral3e eine Abstimmung mit den SWM/MVG einzuleiten (seine
Ziffer 4.9.1 ErschlieBungskonzept, Unterpunkt Umgestaltung des
Knotenpunktes Englschalkinger StraRe/Marienburger Strafl3e und
Busanbindung zum S-Bahnhalt Englschalking).

- Das Mobilitatsreferat wird in Abstimmung mit dem Baureferat
gebeten zu prifen, ob Uber das nérdlich des Planungsumgriffs
gelegene stadtische Grundstlick Flurstiick Nr. 620 eine direkte
Wegeverbindung zum S-Bahnhalt Englschalking als Zwischenlo-
sung bis zum Ausbau der héhenfreien Bahnquerung geschaffen
werden kann, sofern mogliche Nutzungskonflikte dem nicht ent-
gegenstehen (siehe Ziffer 4.9.1 ErschlieSungskonzept, Unter-
punkt Wegeverbindung zum derzeitige S-Bahnhalt Englschal-
king).

-Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Grinordnung Nr. 2183
fur den Bereich Marienburger Straf3e (dstlich), Memeler Stral3e
(n6rdlich), Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich), Plan vom 14.10.2025
und Satzungstext und die dazugehdrige Begriindung werden ge-
billigt. Dies erfolgt in Kenntnis, dass die Planungsbegtinstigten
noch die privatrechtlichen Vertrage zeitnah anpassen, Eigentu-
mer samtlicher Flachen innerhalb des Bebauungsplangebiets
werden und der stadtebauliche Vertrag beurkundet wird.

-Das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt,
den Entwurf des Bebauungsplanes mit Griinordnung Nr. 2183
gemal § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich auszulegen, sobald die
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Voraussetzungen in Antragsziffer 8 erfullt sind, der stadtebauli-
che Vertrag wirksam geschlossen wurde und seitens der Pla-
nungsbegunstigten alle vertraglich vereinbarten Sicherheiten ge-
stellt, Grundbucheintragungen angepasst und Bestatigungen vor-
gelegt wurden. Bestandteil der Beteiligung der Offentlichkeit sind
auch die wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen.

- Der Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2183 wird gemanR § 10
BauGB als Satzung erlassen. Ihm wird die nachfolgende Begrun-
dung beigegeben.

Gesucht werden kann
im RIS auch unter

Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183, Marienburger Stral3e,
Memeler Stral3e, Bahnstrecke Nr. 5560

Ortsangabe

Stadtbezirk 13 - Bogenhausen
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Vortrag der Referentin

Zustandig fur die Entscheidung ist der Ausschuss fir Stadtplanung und Bauordnung ge-
mal § 7 Abs. 1 Ziffer 11 der Geschaftsordnung des Stadtrats, da es sich um eine Angele-
genheit der Bauleitplanung handelt.

Der Vortrag und der Antrag der Referentin beziehen sich auf die nachstehende Satzung
und die Begrindung des Bebauungsplanentwurfes mit Griinordnung Nr. 2183 (Seite 7 ff.).

1. Planungsstand/Anderungen gegeniiber dem Wettbewerbsverfahren

Dem Stadtrat wurde am 12.06.2024 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12470) der Siegerent-
wurf aus dem stadtebaulichen und landschaftsplanerischen Planungswettbewerbs vorge-
legt. Der diesem Billigungsbeschluss zugrunde liegende Bebauungsplanentwurf weist ge-
geniiber dem damaligen Planungsstand folgende wesentliche Anderungen auf:

Erweiterung des Umgriffs des Bebauungsplanes durch die Einbeziehung eines
Teils des nordlich angrenzenden stadtischen Grundstiicks Flurstiick Nr. 620, Ge-
markung Daglfing, zur Sicherung der ErschlieBung tber die Englschalkinger
StralRe von Norden.

Verschiebung der Grenze zwischen Ideenteil und Realisierungsteil zugunsten einer
VergréRerung des Realisierungsteils nach Norden.

Im Zuge der Erweiterung des Realisierungsteils wurde der stadtebauliche Entwurf
im nordlichen Bereich folgendermalien angepasst:

o Der Hochpunkt (Ideenteil) in der norddstlichen Ecke entfallt.

o Die neu geplante, nordwestlich gelegene Bebauung schiitzt als L-férmiger
Baukdrper (Bauraum 1) mit vier bis acht Vollgeschossen die rickwértigen
Bereiche vor Larmimmissionen von der Bahntrasse. Das noérdlichste Punkt-
haus entfallt bzw. wurde in den neuen Baukoérper (Bauraum 1) integriert.

o Die beiden vormals an der Marienburger Strafl3e und an der Memeler
Stral3e geplanten Kindertageseinrichtungen mit je zwei Kindergartengrup-
pen und zwei Krippengruppen werden am Quartiersplatz im Bauraum 1 zu-
sammengefasst untergebracht, um Bring- und Holverkehr in den Neben-
stral3en zu vermeiden.

o Der im Ideenteil geplante Einzelhandel (Nahversorger) wird im nérdlichen
Bereich des Bauraum 1 untergebracht, um zeitnah eine bessere Versor-
gung fur das Planungsgebiet und die Umgebung sicherzustellen.

o Die geplanten Pflege-Wohngemeinschaften und die Tagespflege, die im
Wettbewerbsentwurf mittig im Planungsgebiet an der Ostseite geplant wa-
ren, werden ebenfalls in den Bauraum 1 integriert, um eine direkte Zuord-
nung zum Quartiersplatz zu erméglichen.

Ein weiteres Punkthaus im nordwestlichen Bereich des Planungsgebietes entfallt
zugunsten einer erweiterten 6ffentlichen Griunflache.

Das Punkthaus im Bauraum 5 wurde mit der Festsetzung von sieben Vollgeschos-
sen gegeniber dem Wettbewerbsentwurf um ein Geschoss erhoht.

Das Punkthaus im Bauraum 6 wurde in seiner Gesamthdhe von sechs auf funf
Vollgeschosse reduziert.

Die Hohenentwicklung der maandrierenden Larmschutzbebauung an der Bahn
(Baurdume 4 und 9) wurde angepasst. Die sechs- bis achtgeschossigen Gebaude-
teile wurden neu verteilt.

Im Bereich des Bauraums 9, der der Memeler Stral3e zugewandt ist, wurden die
Baukorper im Suden aus Larmschutzgriinden mit einem viergeschossigen Riegel
geschlossen. Der im Wettbewerb achtgeschossig geplante Baukdérperteil (stidostli-
che Ecke) wurde auf sechs Vollgeschosse reduziert, um gegentber der angren-
zenden Nachbarschaft einen besseren Ubergang zu schaffen.
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- Uberarbeitung des Wegenetzes firr den FulR- und Radverkehr sowie fiir die not-
wendigen Fahrbeziehungen wie Rettungswege, Millentsorgung, Anlieferung Ein-
zelhandel, Kindertageseinrichtung und Nachnutzung des Denkmals (Bauraum 2).

- Schaffung eines Geh- und Radweges entlang der Ostseite der Marienburger
Stral3e. Aufgrund des erhaltenswerten Baumbestandes verlauft der Weg lUberwie-
gend oOstlich des Baumbestandes in der 6ffentlichen Grinflache (Verkehrsflache
besonderer Zweckbestimmung).

2. Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemiR § 3 Abs. 1 BauGB

Fur den Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2183 wurde die friihzeitige Offentlichkeits-
beteiligung geman § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) wahrend der Zeit vom 05.07.2024
mit 06.08.2024 durchgefihrt. Die offentliche Erdrterung Uber die allgemeinen Ziele und
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lésungen und die voraussichtli-
chen Auswirkungen der Planung fand wéahrend der Unterrichtungsfrist am 16.07.2024 in
der Mensa der Grundschule an der Ruth-Drexel-Stral3e 27 statt. Die Burger*innen konnten
sich zum Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183 &uf3ern.

Im Einzelnen wird auf die Anlage 4, Tabelle 1 verwiesen.

3. Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB

Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange ge-
maR § 4 Abs. 1 BauGB fand vom 07.02.2024 mit 07.03.2024 statt.

Die Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager oOffentlicher Belange gemaf § 4 Abs.
2 BauGB fand vom 11.06.2025 mit 11.07.2025 statt.

Im Einzelnen wird auf die Anlage 5, Tabelle 2 und Anlage 6, Tabelle 3 verwiesen.

4. Erneutes Beteiligungsverfahren nach § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Im Zuge des Verfahrens gemaf § 4 Abs. 2 BauGB haben sich Anderungen ergeben, so-
dass eine erneute Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemal § 4a Abs. 3 BauGB durchgefiihrt wurde.

Diese fand vom 14.08.2025 bis 29.08.2025 statt.

Im Einzelnen wird auf die Anlage 7, Tabelle 4 verwiesen.

Der Beschlussentwurf ist mit dem Baureferat und dem Mobilitatsreferat abgestimmt und
mitgezeichnet.

5. Anhorung des Bezirksausschusses

Der betroffene Bezirksausschuss des 13. Stadtbezirks Bogenhausen wurde gemaf 8§ 9
Abs. 2 und 3 (Katalog des Referates fiur Stadtplanung und Bauordnung, Ziffer 6.1) der Be-
zirksausschuss-Satzung im Rahmen des Verfahrens gem. § 4 Abs. 2 BauGB angehort.
Der BA 13 hat sich in der Sitzung vom 08.07.2025 mit der Planung befasst und anlie-
gende Stellungnahme abgegeben, siehe Anlage 8, Tabelle 5 mit Stellungnahme der Ver-
waltung.

Der Bezirksausschuss des 13. Stadtbezirks Bogenhausen hat einen Abdruck der Sit-
zungsvorlage erhalten.
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Der Korreferent des Referats fur Stadtplanung und Bauordnung, Herr Stadtrat Paul Bickel-
bacher und die zustandige Verwaltungsbeiratin Frau Stadtratin Simone Burger haben ei-
nen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

Antrag der Referentin

1.

10.

Den AuRBerungen aus der frithzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1
BauGB kann nur nach Maf3gabe der Ausfiihrungen unter Ziffer 2 des Vortrags in Ver-
bindung mit der Anlage 4, Tabelle 1 entsprochen werden.

Den Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren gemafi § 4 Abs. 1 BauGB und

8 4 Abs. 2 BauGB kann nur nach MalRgabe der Ausfiihrungen unter Ziffer 3 des Vor-
trags in Verbindung mit den Anlagen 5, Tabelle 2 und Anlage 6, Tabelle 3 entsprochen
werden.

Den Stellungnahmen aus den erneuten Beteiligungsverfahren gemaf § 4a Abs. 3
i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB kann nur nach MaR3gabe der Ausfiihrungen unter Ziffer 4 des
Vortrags in Verbindung mit der Anlage 7, Tabelle 4 entsprochen werden.

Der Stellungnahme des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 13 Bogenhausen kann
nur nach Maf3gabe der Ausfiihrungen unter Ziffer 5 des Vortrags in Verbindung mit der
Anlage 8, Tabelle 5 entsprochen werden.

Das Mobilitatsreferat wird gebeten, in Abstimmung mit dem Baureferat ein verkehrli-
ches Konzept fur die notwendigen Anpassungen des Kreuzungsbereichs Englschal-
kinger Stral3e/Marienburger Stral3e zu entwickeln sowie die Bedarfs- und Konzeptge-
nehmigung fur die Anpassung des Knotenpunkts herbeizufihren.

Das Mobilitatsreferat wird gebeten, zur Planung einer Bushaltestelle im Kreuzungsbe-
reich Englschalkinger Straf3e/Marienburger Straf3e eine Abstimmung mit den
SWM/MVG einzuleiten (seine Ziffer 4.9.1 ErschlieBungskonzept, Unterpunkt Umge-
staltung des Knotenpunktes Englschalkinger StraRe/Marienburger Straf3e und Busan-
bindung zum S-Bahnhalt Englschalking).

Das Mobilitatsreferat wird in Abstimmung mit dem Baureferat gebeten zu prifen, ob
Uber das ndrdlich des Planungsumgriffs gelegene stadtische Grundstiick Flurstiick Nr.
620 eine direkte Wegeverbindung zum S-Bahnhalt Englschalking als Zwischenlésung
bis zum Ausbau der héhenfreien Bahnquerung geschaffen werden kann, sofern mogli-
che Nutzungskonflikte dem nicht entgegenstehen (siehe Ziffer 4.9.1 ErschlieRungs-
konzept, Unterpunkt Wegeverbindung zum derzeitige S-Bahnhalt Englschalking).

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Grinordnung Nr. 2183 flir den Bereich Marien-
burger Stral3e (Ostlich), Memeler Strafl3e (nordlich), Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich),
Plan vom 14.10.2025 und Satzungstext und die dazugehdrige Begriindung werden ge-
billigt. Dies erfolgt in Kenntnis, dass die Planungsbegtinstigten noch die privatrechtli-
chen Vertrage zeitnah anpassen, Eigentiimer samtlicher Flachen innerhalb des Be-
bauungsplangebiets werden und der stadtebauliche Vertrag beurkundet wird.

Das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, den Entwurf des Be-
bauungsplanes mit Griinordnung Nr. 2183 gemalid § 3 Abs. 2 BauGB o¢ffentlich auszu-
legen, sobald die Voraussetzungen in Antragsziffer 8 erfillt sind, der stadtebauliche
Vertrag wirksam geschlossen wurde und seitens der Planungsbegunstigten alle ver-
traglich vereinbarten Sicherheiten gestellt, Grundbucheintragungen angepasst und
Bestatigungen vorgelegt wurden. Bestandteil der Beteiligung der Offentlichkeit sind
auch die wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen.

Der Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2183 wird gemal § 10 BauGB als Satzung
erlassen. Ihm wird die nachfolgende Begriindung beigegeben.
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Entwurf Satzungstext

Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183
der Landeshauptstadt Miinchen

Marienburger Stral3e(dstlich),
Memeler Stral3e (ndrdlich),
Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich)

vom ...

Die Landeshauptstadt Minchen erlasst aufgrund der 88 9 und 10 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB), der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO),
des Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO), der Art. 81 und 6 Abs. 5
der Bayrischen Bauordnung (BayBO) und der 88 9 und 11 des Bundesnaturschutzgeset-
zes (BNatSchG) in Verbindung mit Art. 4 des Gesetzes uber den Schutz der Natur, die
Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (BayNatSchG) folgende Sat-
zung:

§1 Bebauungsplan mit Griinordnung

(1) Fur den Bereich Marienburger StralRe (6stlich), Memeler StralRe (nérdlich) und
Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich) wird ein Bebauungsplan mit Griinordnung als Satzung
erlassen.

(2) Der Bebauungsplan mit Griinordnung besteht aus dem Plan der Landeshauptstadt
Miinchen vom 14.10.2025, angefertigt vom Kommunalreferat — Geodaten Service
Minchenam ....................... , und diesem Satzungstext.

(3) Die fir das Planungsgebiet geltenden gemaR § 173 Abs. 3 Bundesbaugesetz (BBauG)
Ubergeleiteten einfachen Bebauungsplane werden aufgehoben.

8§82 Art der baulichen Nutzung - Urbanes Gebiet

(1) Festgesetzt wird ein Urbanes Gebiet (MU) gemal § 6a Baunutzungsverordnung
(BauNVO) mit den Baurdumen 1, 2 und 3.

(2) Im MU sind die nach § 6a Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zuldssigen Betriebe des
Beherbergungsgewerbes nicht zulassig.

(3) Im MU sind die nach § 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuléassigen
Vergniigungsstatten und Tankstellen nicht zul&ssig.

(4) Im Bauraum 1
- ist Wohnnutzung mit einer Geschossflache von mindestens 8.000 m? und
maximal 8.800 m? nur ab dem ersten Obergeschoss zulassig.

- sind im Erdgeschoss angrenzend an die im Norden des Bauraums
festgesetzten Dienstbarkeitsflachen ausschlielilich Einzelhandelsbetriebe mit
nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemal der Sortimentsliste der
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Landeshauptstadt Miinchen (Anlage 11) bis zu einer Verkaufsflache von jeweils
maximal 800 m2 sowie Schank- und Speisewirtschaften zulassig.

- sind nicht stérende Gewerbebetriebe sowie Anlagen flr kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke ausschlief3lich im ersten und
zweiten Obergeschoss zulassig, wobei ca. 300 m2 Geschossflache fur eine
Tagespflegeeinrichtung zu verwenden sind.

- istin direkter Zuordnung 0Ostlich zu der im Plan hinweislich dargestellten
Freispielflache ausschlief3lich eine baulich integrierte Kindertageseinrichtung als
Gemeinbedarf zulassig:

Im Erdgeschoss (EG) und ersten Obergeschoss (OG) mit vier Kinder-
krippengruppen, vier Kindergartengruppen mit einer Geschossflache von
mindestens 1.460 m2 und mit einer Freispielflache von mindestens 1.480 m2,

(5) Im Bauraum 2 sind ausschlielich kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Nutzungen sowie eine Schank- und Speisewirtschaft zulassig.

(6) Im Bauraum 3 ist ausschlie3lich Wohnnutzung zulassig.

§ 3 Art der baulichen Nutzung - Allgemeines Wohngebiet

(1) Festgesetzt wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemal § 4 BauNVO in den
Baurdumen 4 bis 9.

(2) Im WA sind die nach 8§ 4 Abs. 3 Nrn. 1, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulassigen
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht
zulassig.

84 MaR der baulichen Nutzung

(1) Die nach Plan jeweils als Hochstmal? festgesetzte Grundflache (GR) darf durch die
Flachen der gemal 8§ 5 Abs. 3 und 4 dieser Satzung geregelten Bauteile Uiberschritten
werden.

(2) Die nach Plan jeweils als Hochstmal? festgesetzten Grundflachen (GR) geméaR § 19
Abs. 2 BauNVO durfen durch die Grundflachen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 2 bis 3
BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer GR von insgesamt maximal

Baugebiet Grundflache
MU 5.450 m2
WA 14.600 m?

uberschritten werden.

(3) Die Flachen von Aufenthaltsraumen in anderen Geschossen als Vollgeschossen,
einschlieB3lich der zu ihnen gehdrenden Treppenraume und einschlief3lich ihrer
Umfassungswande, sind bei der Ermittlung der zuldssigen Geschossflache ganz
mitzurechnen.

(4) Die festgesetzten Geschossflachen (GF) kénnen im MU und im WA — ausgenommen
im Bauraum 2 - gemaf3 § 16 Abs. 6 BauNVO um die Flachen von folgenden
Nutzungen, jeweils einschliel3lich der zu diesen gehérenden Umfassungswéande,
Uberschritten werden, sofern diese in die Gebaude integriert sind:

- Gemeinschaftsraume,

- Abstellraume fir Fahrrader, Mobilitatshilfen und Kinderwagen im Erdgeschoss,
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- Mobilitatszentralen, Nachbarschaftszentralen und Sharing-Einrichtungen,

- Logistikflachen fur Paket Abhol- und Verteilstationen,

- Baulich integrierte Anlieferungszonen der Nahversorgungsnutzungen im MU,
- Durchgang im Bauraum 9,

- zweite bauliche Rettungswege oder Sicherheitstreppenraume,

- Dachausgénge fur Gemeinschaftsdachgéarten in Verlangerung der
gemeinschaftlichen Treppenh&user.

Dabei darf die im Plan festgesetzte Geschossflache im jeweiligen Baugebiet insgesamt
um maximal 5 m2 je 100 m2 Uberschritten werden.

(5) Im WA in den Baurdumen 4 und 9 darf die zulassige Geschossflache durch verglaste,
nicht beheizbare oder thermisch vom Wohnraum getrennte Loggien um bis zu 6 m2 je
Wohneinheit Giberschritten werden, sofern diese an den den Bahnanlagen
zugewandten Fassaden liegen.

(6) Bei der Ermittlung der Geschossflache bleiben gemald § 21a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO die
Flachen fur Tiefgaragenzu- und -ausfahrten unberiicksichtigt.

§ 5 Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflachen, Durchgdnge

(1) Die Gebéaude sind innerhalb der festgesetzten Bauraume durchgehend und ohne
Zwischenraume zu errichten. Ausgenommen ist der Durchgang im WA (Bauraum 9).

(2) Von der im Plan dargestellten Lage und Breite des Durchgangs im WA (Bauraum 9)
kann geringfligig abgewichen werden, soweit die Abweichung unter Wirdigung der
nachbarlichen Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar ist.

(3) Im MU und im WA sind Uberschreitungen der hofseitigen Baugrenzen der Bauraume 1,
4 und 9 sowie aller Baugrenzen der Bauraume 3, 5, 6, 7 und 8 fiir nachfolgend
genannte Bauteile in nachfolgend genannten Bereichen bis zu einer Breite von jeweils
5,0 m und einer Tiefe von 2,0 m bezogen auf die jeweilige Baugrenze pro
Bauraumseite zuldssig, sofern sie den Belangen des vorbeugenden Brandschutzes
nicht entgegenstehen. Die Summe der Breiten dieser Bauteile wird auf ein Drittel der
jeweiligen Fassadenbreite bezogen auf die gesamten Fassadenlangen der jeweiligen
Gebé&udegruppe beschrankt:

- im WA im Erdgeschoss fur die Anlage von wohnungszugehdrigen Terrassen mit
seitlichen Sichtschutzwanden,

- Im MU und im WA ab dem ersten Obergeschoss fiir auskragende Bauteile, wie
Vordacher und Balkone.

(4) Eine Uberschreitung der im MU im Bauraum 1 festgesetzten Baugrenzen durch
Terrassen im Bereich der hinweislich dargestellten Freispielflache der
Kindertageseinrichtung im EG ist bis zu einer Tiefe von maximal 5 m auf der gesamten
Lange der Fassade zulassig.

(5) Am Quartiersplatz ist suidlich des Denkmals im Bauraum 2 eine Uberschreitung der
Baugrenze durch eine nicht Uberdachte bewirtschaftete, befestigte Aul3enflache
(Wirtsgarten) im Zusammenhang mit der zuldssigen Schank- und Speisewirtschaft in
einer GroRRe von bis zu 100 m2 zulassig.
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86 Hohenentwicklung, Abstandsflachen und Belichtung

(1) Die als HochstmaR festgesetzten Wandhdhen (WH) beziehen sich auf folgende
Hohenbezugspunkte in Metern tiber Normalhdhennull (NHN):

Baugebiete Hohenbezugspunkt
MU:
Baurdume 1 und 3 515,2 m . NHN

WA:
Bauraume 4, 5, 6, 7 515,6 m U. NHN
Baurdume 8 und 9 516,0 m (. NHN

(2) Von den im Plan festgesetzten Linien zur Abgrenzung unterschiedlicher
Hoéhenentwicklung kann geringfligig abgewichen werden, sofern die gesunden Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse gewahrt bleiben und die Abweichung unter Wirdigung
nachbarlicher Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar ist.

(3) Im Planungsgebiet gelten gegentber den an den Umgriff des Bebauungsplanes
angrenzenden Grundstiicken die Abstandsflachentiefen geman Art. 6 Abs. 5a BayBO.
Im Ubrigen gelten die Abstandsflachentiefen, die sich aus den Festsetzungen des
Bebauungsplanes ergeben.

bgsm /ABG und Baywobau



(4)

(5)
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In Bereichen, in denen die Tiefen der Abstandsflachen weniger als 0,4 H betragen, ist
vor Fenstern von Aufenthaltsrdumen ein Lichteinfallswinkel von 45° oder besser zur
Waagerechten, bezogen auf die jeweils relevante Fensterbristung, einzuhalten. Ist
dies nicht mdglich, ist sicherzustellen, dass die Belichtung des betroffenen Aufenthalts-
raums Uber ein anderes Fenster moglich bleibt oder eine ausreichende Besonnung der
Aufenthaltsrdume gemaf DIN EN 17037 (Tageslicht in Gebauden) eingehalten wird.

Vor notwendigen transparenten Larmschutzwanden gemaf § 18 der Satzung sind
keine Abstandsflachen einzuhalten.

8§ 7 Dachform, Dachaufbauten, Photovoltaik

1)

)

®3)

(4)

Im Planungsgebiet sind ausschlief3lich Flachdacher mit Ausnahme des Baudenkmals
D-1-62-000-997 im MU (Bauraum 2) zulassig.

Im Planungsgebiet sind Dachaufbauten und technische Anlagen - auf3er im Bauraum 2
(Baudenkmal D-1-62-000-997) - nur zulassig, sofern sie ihrer Art und ihrem Zweck
nach den Nutzungen in den Gebauden bzw. der Gemeinschaftstiefgarage innerhalb
des Planungsgebiets dienen.

Dachaufbauten und technische Anlagen auf dem Dach diirfen eine Grundflache von
30 % des darunter liegenden Geschosses nicht Giberschreiten. Ausgenommen hiervon
sind technische Anlagen fiir die Erzeugung und Nutzung von Strom aus solarer
Energie.

Im Planungsgebiet sind Anlagen fir die Erzeugung und Nutzung und Speicherung von
Strom aus solarer Energie zu realisieren. Ausgenommen hiervon ist der Bauraum 2
(Baudenkmal D-1-62-000-997). Dabei sind die Anlagen zur Speicherung von Strom aus
solarer Energie in den Gebauden unterzubringen.

Es sind Module zur Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien (Photovoltaik) von
mindestens 2.690 m2 zu installieren. Diese werden folgendermalRen auf die Baurdume
verteilt:

MU:

Bauraum 1: 585 m2 Modulflache
Bauraum 3: 209 m2 Modulflache
WA:

Bauraum 4: 428 m? Modulflache
Bauraum 5: 209 m2 Modulflache
Bauraum 6: 209 m2 Modulflache
Bauraum 7: 209 m2 Modulflache
Bauraum 8: 209 m2 Modulflache
Bauraum 9: 632 m2 Modulflache

Die Module zur Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien (Photovoltaik) sind

- auf den Dachern, dabei kbnnen die technischen Dachaufbauten mit
technischen Anlagen fr die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien
(Photovoltaik) tberbaut oder eingehaust werden,

- an den Fassaden ab dem 4. Obergeschoss,

- an den Brustungen der Balkone sowie den Schallschutzloggien,

- in baulicher Verbindung mit allseitig offenem Sonnenschutz (z. B. Pergolen),

- als Uberbauung oder Einhausung technischer Anlagen
zulassig.
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(5) Uber die im Plan als HochstmafR festgesetzten Wandhohen hinaus sind Dachaufbauten

und technische Anlagen nur zul&ssig:

als Gemeinschaftstreppenhéauser einschlie3lich Aufzugsiberfahrten, Abstellrdume,
Absturzsicherungen, Anlagen zur Gestaltung und Nutzung von Dachgarten /
-terrassen, Pergolen, Sicht- und Larmschutzkonstruktionen,

als technische Anlagen,

als Anlagen fir die Erzeugung, Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien
(Photovoltaik),

fir Antennen- und Satellitenempfangsanlagen. Dabei sind Antennen- und
Satellitenanlagen ausschlie3lich auf den Dachern zul&assig, jedoch nicht auf
Dachflachen mit Gemeinschaftsdachgarten.

(6) Dachaufbauten und technische Anlagen durfen eine Hohe von maximal 3,5 m tber

ihrem Durchstof3punkt durch die Dachflache nicht tberschreiten. Abweichend hiervon
darf die Gesamthohe technischer Dachaufbauten, die mit technischen Anlagen fir die
Erzeugung und Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien (Photovoltaik) tiberbaut
werden, eine Hohe von maximal 4,5 m tber ihrem DurchstoR3punkt durch die
Dachflache nicht Gberschreiten.

(7) Abweichend von Abs. 6 diirfen technische Anlagen fir die Erzeugung und Nutzung von

(8)

9)

Strom aus erneuerbaren Energien (Photovoltaik), die nicht in Verbindung mit
technischen Dachaufbauten oder mit offenem Sonnenschutz (z. B. Pergolen) errichtet
werden, eine Hohe von maximal 1,50 m ab Oberkante Substrat nicht Gberschreiten.

Samtliche Dachaufbauten und technische Anlagen auf den Dachern sind, mit
Ausnahme von transparenten Absturzsicherungen und von transparenten
Larmschutzwanden gemal 8§ 18 Abs. 2 dieser Satzung, um das Mal ihrer Hohe,
mindestens jedoch um 1,5 m von der AuRenkante des darunterliegenden Geschosses,
zurtickzuversetzen.

Im Bereich von Dachgartennutzungen sind ausschlie3lich Absturzsicherungen in Form
von offenen oder transparenten Gelandern mit einer maximalen Héhe von 1,20 m so-
wie transparente Larmschutzwande gemal § 18 Abs. 2 dieser Satzung mit einer maxi-
malen Hohe von 2,50 m ab Oberkante des Belages der nutzbaren Flachen der Dach-
terrasse zulassig. Sie sind ohne Ricksprung von der Aul3enkante der Fassade des da-
runter liegenden Geschosses zulassig. Bereiche, in denen keine Dachgartennutzung
vorgesehen ist, sind hiervon ausgenommen.

(10) Dachausgéange zu den Gemeinschaftsdachgarten (GDG) sind in die an die Gartenfla-

chen angrenzenden Gebaudeteile zu integrieren, deren festgesetzte Gebaudehdhe
eine hohere Anzahl der Geschosse zuldsst. Sofern dies aus baulichen Griinden nicht
moglich ist, sind Dachausgange zu den Gemeinschaftsdachgarten (GDG) ausschliel3-
lich in Verlangerung der gemeinschaftlichen Treppenh&user zulassig. Diese diirfen ein-
schlie3lich Nebenanlagen jeweils 30 m2 Grundflache pro Treppenhaus nicht tber-
schreiten. Fir die Dachausstiege sind ausschliel3lich Flachdacher zulassig. Sie sind
extensiv zu begriinen.

(11) Die einzelnen Dachaufbauten und technischen Anlagen auf Dachern, mit Ausnahme

von Anlagen fur die Erzeugung und Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien
(Photovoltaik), sind im Zusammenhang mit Dachaufbauten fir Treppenhauser und Auf-
ziige anzuordnen, in diese zu integrieren oder zusammenzufassen und einzuhausen.
Die Einhausung ist auf die Gestaltung der Architektur, der Fassaden und der Dachgar-
ten abzustimmen. Wenn sie aus technischen Grinden freistehend erforderlich sind,
sind sie an den Seiten mit einem Sichtschutz zu umgeben.
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(12) Von der festgesetzten Grof3e der Flachen fir Dachaufbauten und technische Anlagen

kann ausnahmsweise geringfiigig abgewichen werden, wenn technische oder gestalte-
rische Grunde dies erfordern und die Abweichung unter Wirdigung nachbarrechtlicher
Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar ist.

§ 8 Dachbegriinung, gemeinschaftlich nutzbare Dachgarten, Dachterrassen

(1) Flachdacher sind mindestens mit einer durchwurzelbaren Mindestgesamtschichtdicke

)

®3)

(ohne Drainschicht) von 20 cm zu begriinen. Ausgenommen hiervon sind Dachflachen,
auf denen notwendige technische Anlagen oder nutzbare Freibereiche / Terrassen
angeordnet sind. Dachflachen auf denen Anlagen zur Nutzung von Strom aus
erneuerbaren Energien (Photovoltaik) angeordnet sind, sind mit einer Dachbegrinung
entsprechend Satz 1 Ubereinander zu kombinieren.

Auf den Flachdéchern sind die im Plan hinweislich dargestellten gemeinschaftlich
nutzbaren Dachgarten (GDG) zuldssig. AuRerhalb dieser Flachen sind private
Dachgarten zulassig. Insgesamt sind mindestens 60 % der Flachen fir
gemeinschaftliche und private Freiraumnutzung intensiv mit einer durchwurzelbaren
Mindestgesamtschichtdicke von im Mittel 45 cm (ohne Dranschicht) mit Stauden,
Strauchern etc. zu begrinen.

Die Flachdéacher, die als GDG genutzt werden, sind durchgehend nutzbar zu gestalten
und missen barrierefrei zuganglich sein.

§9 Offentliche Verkehrsfliche mit besonderer Zweckbestimmung

(1)

Die im Plan festgesetzte offentliche Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung
wird als Bereich fur Ful3ganger*innen und Radverkehr festgesetzt. Darliber hinaus
dient sie der Pflege und dem Unterhalt der AuRenspielflache der
Kindertageseinrichtung und der 6ffentlichen Grinflache sowie der Erreichbarkeit fur
Pflege- und Unterhaltsfahrzeuge.

§ 10 Kfz-Stellplatze, Gemeinschaftstiefgarage, Zu- und Ausfahrten, Zu- und Ausgéange

(1)

)

®3)

(4)

Die gemal Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Minchen vom 01.10.2025
(Amtsblatt Sondernummer 3 vom 02.10.2025) herzustellenden Kfz-Stellplatze der
zulassigen Nutzungen im Urbanen Gebiet MU sowie des Allgemeinen Wohngebietes
WA sind ausschlief3lich unterirdisch in der Gemeinschaftstiefgarage (GTGa)
unterzubringen. Die GTGa ist nur innerhalb der festgesetzten Baurdume und in den im
Plan hierfur festgesetzten Flachen zuléassig

Abweichend von der Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Minchen ist eine im
Rahmen eines Mobilitatskonzeptes zu konkretisierende Anzahl der Stellplatze real
herzustellen. Dabei sind die fur die Wohnnutzungen der gemaR der Stellplatzsatzung
notwendigen Stellplatze maximal mit einem Faktor von 0,5 real herzustellen. Fur die
nach der Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Minchen tatsachlich nicht
hergestellten Stellplatze sind in einem Mobilitdtskonzept entsprechende
KompensationsmalRnahmen nachzuweisen und umzusetzen.

Mindestens 10 % der hergestellten Stellplatze sind mit E-Ladeinfrastruktur
auszustatten.

Besucherstellplatze, die Gber die hinweislich dargestellten Besucherstellplatze in der
Marienburger Stral3e und der Memeler Straf3e hinaus notwendig sind, sind in die GtGA
Zu integrieren.
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(5) Im Ubrigen bleiben die Regelungen der Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt
Miinchen unberihrt.

(6) Innerhalb der im Plan festgesetzten Flache fir GTGa sind Keller- und Techniknutzun-
gen, sowie Fahrradabstellrdume zulassig.

(7) Die Zu- und Ausfahrt der GTGa ist ausschlie3lich an dem im Plan festgesetzten Be-
reich im Nordwesten des MU (Bauraum 1, Geb&udeteil mit sieben Vollgeschossen, WH
23,3 m) zulassig.

(8) Die Zu- und Ausfahrt der GTGa, die Tiefgaragenzu- und -ausgange sowie die Notaus-
génge aus der GTGa sind in die Gebaude zu integrieren.

(9) Geringfiigige Abweichungen von den festgesetzten Flachen fir GTGa, unter Einhaltung
des maximal zulassigen Mal3es der baulichen Nutzungen, sowie geringfligige Abwei-
chungen von der festgesetzten Lage und Breite des Ein- und / oder Ausfahrtsbereichs
sind zulassig, wenn technische, verkehrliche, funktionale oder gestalterische Griinde
dies erfordern, die Grof3e der nicht unterbauten Grundstucksflachen sich nicht verrin-
gert und die Abweichungen unter Wirdigung nachbarlicher Interessen mit den 6ffentli-
chen Belangen vereinbar sind.

(10) Die Entliftungen der GTGa sind in die Gebaude integriert und Giber das Dach der zu-
geordneten Gebaude in den freien Luftstrom zu flhren.

(11) Entluftungsoffnungen der GTGa sind in sensiblen Bereichen der Dachflachennutzung
(z. B. Aufenthaltsbereiche) nur in einem ausreichenden Abstand von mindestens 4,5 m
zu diesem Bereich oder in einer ausreichenden Hohe von mindestens 2,5 m tUber Ober-
kante Belag der Dachflache zul&ssig.

(12) Offnungen fir die natirliche und maschinelle Zuluft der Gemeinschaftstiefgarage sind
aul3erhalb von Gebauden als bodenbindige und barrierefreie Gitter mit einem
maximalen freien Luftungsquerschnitt der Gitter von jeweils 4 m2 (Nettoflache) oder
integriert in Freiraumelemente zulassig. Ein Ausstromen von Gasen aus diesen
Offnungen ist bei maschineller Luftung durch geeignete technische Mittel (z. B.
Klappen) zu verhindern. Sie sind in einem Abstand von mindestens 4,5 m zu sensibel
genutzten Bereichen wie Tiren, Fenster von Aufenthaltsrdumen, Terrassen und
Kinderfreispielflachen anzuordnen. Die Freispielflaiche der Kindertageseinrichtung ist
von Zu- und Entliftungsoffnungen ganz freizuhalten.

(13) In nicht tberbauten Bereichen sind die Decken der GTGa um mindestens 0,80 m ge-
genuber dem Gelandeniveau abzusenken und ebenso hoch mit fachgerechtem Boden-
aufbau zu tberdecken. Bei Pflanzung von grof3en Baumen (Endwuchshohe > 20 m)
auf der GTGa ist pro Baum auf einer Flache von mindestens 10 m?2 ein fachgerechter
Bodenaufbau von mindestens 1,50 m, bei mittelgroRen Baumen (Endwuchshohe 10 -
20 m) mindestens 1,20 m vorzusehen.

(14) Die Decke der GTGa ist mit einer Niederschlagswasserretentionsschicht zu versehen.

8 11 Abstellplatze fir Fahrrader

(1) Die notwendigen Fahrradabstellplatze gemaf der Fahrradabstellplatzsatzung (FabS)
der Landeshauptstadt Minchen vom 26.06.2020 (Amtsblatt Nr. 19 vom 10.07.2020)
sind innerhalb der Geb&ude und der GTGa nachzuweisen.
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(2) In Abweichung von den Regelungen der Fahrradabstellplatzsatzung der
Landeshauptstadt Minchen fir Wohnnutzungen, ist in Abhangigkeit zu dem im
Mobilitatskonzept festgelegten Mobilitatsfaktor mindestens ein Fahrradabstellplatz im
Verhéltnis je 26,25 m2 der Gesamtwohnflache herzustellen. Im Ubrigen bleiben die
Regelungen der Fahrradabstellplatzsatzung der Landeshauptstadt Minchen unbertihrt.

(3) Von den gemaf Abs. 1 und 2 notwendigen Fahrradabstellplatzen fur Wohnnutzungen
sind mindestens 40 % im Erdgeschoss nachzuweisen. Davon abweichend durfen je
Hauseingang maximal 8 Fahrradabstellplatze auch auf3erhalb der Gebéaude als offene,
nicht Gberdachte Fahrradabstellanlagen nachgewiesen werden. Dabei sind die
Stellplatzanlagen in direkter Zuordnung zum Hauseingang anzuordnen.

(4) Die Zugéange zu allen Fahrradabstellplatzen missen verkehrssicher und barrierefrei
sein, Rampen muissen als befahrbare Rampen mit einer maximalen Neigung von 6 %
bzw. als Schieberampe/Treppenrampe (Arbeitsgruppe StralRenentwurf der FGSV:
Hinweise zum Fahrradparken, Kéln: FGSV Verlag 2012) mit einer maximalen Neigung
von 16% hergestellt werden. Die Fahrradrampe zur GTGa im MU ist in das Gebéaude
im Bauraum 1 zu integrieren.

(5) Im MU (Baurauml) ist im Eingangsbereich der Kindertageseinrichtung zuséatzlich
aullerhalb der Gebaude in direkter Zuordnung zum Hauptzugang eine offene, nicht
uberdachte Fahrradabstellanlage fir maximal acht Fahrrader zulassig.

(6) Im MU (Bauraum 1) ist im Eingangsbereich der Nahversorgungsnutzungen zusatzlich
aullerhalb der Gebaude in direkter Zuordnung zum Hauptzugang eine offene, nicht
Uiberdachte Fahrradabstellanlage fir maximal acht Fahrrader zulassig.

(7) Mindestens 10 % der gebaudeintegrierten Fahrradabstellplatze in der GTGa sind mit E-
Ladeinfrastruktur fur Elektrofahrrader auszustatten.

8§ 12 Dienstbarkeitsflachen

(1) Fur die im Plan als dinglich zu sichernde mit ,G* und ,R* gekennzeichneten Flachen im
MU und im WA wird ein Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Landeshauptstadt
Minchen und der Allgemeinheit festgesetzt.

(2) Fur die im Plan als dinglich — fur einen beschrénkten Personenkreis — zu sichernde mit
.GB" gekennzeichnete Flache in der Ausgleichsflache A wird ein Gehrecht zugunsten
des jeweiligen Eigentiimers der LA&rmschutzwand LSW1 zum Zweck der Pflege und
dem Unterhalt der LSW1 festgesetzt.

(3) Fur die im Plan als dinglich zu sichernde mit ,F* gekennzeichnete Flache im MU wird
ein Fahrrecht zugunsten der Landeshauptstadt Miinchen und der Allgemeinheit
festgesetzt.

(4) Fur die im Plan als dinglich — fiir einen beschrankten Personenkreis — zu sichernde mit
.FB1" gekennzeichnete Flache im MU und im WA wird ein Fahrrecht zugunsten der
Landeshauptstadt Miinchen zum Zweck der Zu- und Abfahrt fir Mall- und
Rettungsfahrzeuge, der Ver- und Entsorgung der Kindertageseinrichtung sowie der
Pflege und dem Unterhalt der Ausgleichsflache und der 6ffentlichen Grinflachen
festgesetzt. Weiterhin wird ein Fahrrecht fur die Anlieferung des Baudenkmals im
Bauraum 2 festgesetzt.

(5) Fur die im Plan als dinglich — fiir einen beschrankten Personenkreis — zu sichernde mit
.FB2" gekennzeichnete Flache im WA wird ein Fahrrecht zugunsten der
Landeshauptstadt Miinchen zum Zweck der Zu- und Abfahrt fiir Rettungsfahrzeuge und
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zur Pflege und Unterhalt der 6ffentlichen Griunflachen festgesetzt.

(6) Fur die im Plan als dinglich — fiir einen beschrankten Personenkreis — zu sichernde mit
.FB3" gekennzeichnete Flache im WA wird ein Fahrrecht zugunsten der
Landeshauptstadt Minchen zum Zweck der Zu- und Abfahrt fir Mall- und
Rettungsfahrzeuge, der Pflege und dem Unterhalt der Ausgleichsflache und der
offentlichen Griinflachen sowie ein Fahrrecht zugunsten der Ver- und Entsorgung der
Kindertageseinrichtung festgesetzt. Weiterhin wird ein Fahrrecht fur die Anlieferung des
Baudenkmals im Bauraum 2 festgesetzt.

(7) Fur die im Plan als dinglich — fiir einen beschrankten Personenkreis — zu sichernde mit
.FB4" gekennzeichnete Flache im MU wird ein Fahrrecht zugunsten der
Landeshauptstadt Miinchen zum Zweck der Pflege und dem Unterhalt der
Aulenspielflache der Kindertageseinrichtung festgesetzt.

(8) Von der festgesetzten Lage der Dienstbarkeitsflachen kann geringfuigig abgewichen
werden, wenn technische oder gestalterische Griinde dies erfordern und die
Abweichungen unter Wirdigung nachbarschatftlicher Interessen mit den 6ffentlichen
Belangen vereinbar sind.

§ 13 Nebenanlagen

(1) In den Baugebieten sind Nebenanlagen geméan § 14 BauNVO oberirdisch nur in die
Gebaude integriert, sowie unterirdisch innerhalb der Baurdume oder der im Plan
gekennzeichneten Flachen fur die GTGa zulassig.

(2) Abweichend von Abs. 1 sind in den Baugebieten aul3erhalb der Gebaude und
Bauraume zulassig:

- Kinderspielplatze einschlieR3lich der baulich notwendigen Anlagen der AuRenspielfla-
che der Kindertageseinrichtung sowie Spielpléatze nach der Spielplatzsatzung der
Landeshauptstadt Minchen,

- offene Fahrradabstellplatze im Bereich der Hauseingénge,
- offene Fahrradabstellplatze fur die Kindertageseinrichtung sowie den Einzelhandel,

- Unterflurcontainer innerhalb der mit ,M* gekennzeichneten Flachen fur Nebenanla-
gen,

- Zuluftéffnungen der GTGa.
(3) Nebenanlageni. S. v. § 14 Abs. 2 BauNVO zur Versorgung des Gebiets mit Elektrizitat
(z. B. Trafostation) sind nur innerhalb der Gebaude oder in der

Gemeinschaftstiefgarage zulassig. Dabei sind die Aul3enspielflachen der
Kindertageseinrichtung von den Einbringschachten dieser Anlagen freizuhalten.

8§ 14 Einfriedungen, Hecken

(1) Einfriedungen und Einzaunungen sind im gesamten Planungsgebiet ausgeschlossen.
(2) Abweichend von Absatz 1 sind folgende Einfriedungen und Einzaunungen zulassig:
zur Umgrenzung von AulRenspielflachen der integrierten Kindertageseinrichtung im MU

bis zu einer H6he von maximal 1,5 m,

zur Umgrenzung und Einfriedung von Spielflachen als geschnittene Laubgehélzhecke
bis zu einer H6he von maximal 1,0 m,

zur Abgrenzung von Wohnungsterrassen gegentber gemeinschaftlich genutzten
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privaten Freiflachen als gemischte Strauch- und Staudenpflanzungen mit einer Maxi-
malhdhe von 1,2 m,

zur Abgrenzung der im Plan festgesetzten Ausgleichsflache eine offene Einfriedung bis
zu einer Hohe von mindestens 1 m bis maximal 1,2 m.

(3) Die zulassigen Einfriedungen sind offen, ohne durchgehenden Sockel, herzustellen.

8§ 15 Abgrabungen, Aufschiittungen, Gelandemodellierungen

(1) In allen Baugebieten sind Aufschittungen und Abgrabungen sowie
Gelandemodellierungen ausgeschlossen.

(2) Abweichend von Absatz 1 sind Gelandemodellierungen im funktionell notwendigen
Umfang zulassig fur

- erforderliche Gelandeanpassungen zum hdhengleichen barrierefreien Anschluss an
die Nachbargrundstiicke sowie zur Integration des Baumbestandes in die
Freiflachengestaltung,

- zur Gelandeanpassung bei der Anlage von wohnungszugehérigen
Erdgeschossterrassen,

- Gelandemodellierungen fiir Baumpflanzungen bis zu einer Hohe von maximal
70 cm,

- bauliche Elemente, wie z. B. Sitzmauern oder Treppen zum Abfangen
unterschiedlicher Hohenniveaus, mit einer Héhe von maximal 50 cm innerhalb der
Freiflachen,

- die Gestaltung der Aul3enspielflache der Kindertageseinrichtung im MU bis zu einer
Hohe von maximal 1,5 m sowie die von Kinderspielplatzen (geman
Spielplatzsatzung vom 12.03.2025) bis zu einer Hohe von maximal 60 cm,

- Versickerungsmulden,

- zur punktuellen Gelandemodellierung der im Plan festgesetzten Ausgleichsflache bis
zu einer Hohe von 50 cm.

§ 16 Werbeanlagen

(1) Werbeanlagen mussen sich in ihrer Anordnung, im Umfang, Gré3e, Form, Farbgebung,
Lichtwirkung sowie Materialauswahl in die Architektur der Geb&ude und in das
Stral3en-, Orts- und Landschaftsbild einfiigen. Sie dirfen die Fassaden der Gebaude
nicht dominieren und mussen sich der Architektur unterordnen.

(2) Werbeanlagen sind auf3erhalb der Baurdume unzuldssig und nur an der Stéatte der
Leistung und zur Eigenwerbung zul&ssig.

(3) Werbeanlagen sind nur parallel zur Fassadenflache zulassig.

(4) Fahnenmasten, Werbefahnen und freistehende Werbeanlagen sind unzulassig.

(5) Werbeanlagen in Form von Logos und Firmennamen sind ausschlief3lich im MU, nur in
Einzelbuchstaben bis zu einer Hohe von maximal 1,0 m zuldssig und dirfen eine

Flache von 6 m2 pro Werbeanlage nicht tberschreiten.

(6) Die Errichtung von Werbeanlagen tber den realisierten Wandhéhen der Geb&ude ist
unzulassig.
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(7) Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften, Blink- und Wechselbeleuchtung,
Wechselwerbeanlagen und sich bewegende Werbeanlagen, Laserstrahler und &hnliche
Einrichtungen sind unzul&ssig.

(8) Fensterflachen sind von Werbeanlagen freizuhalten.

§ 17 SchallschutzmaBRnahmen allgemein

(1) In den Baugebieten sind bei der Errichtung und Anderung von Geb&uden mit
schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen technische Vorkehrungen gegeniber dem
Aul3enlarm nach DIN 4109-01 ,Schallschutz im Hochbau® vorzusehen.

(2) zur erforderlichen Beluftung sind bei schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen von
Wohnungen im Sinne der DIN 4109, die Fenster aufweisen, an denen der
Beurteilungspegel durch Verkehrslarm von 59/49 dB(A) Tag/Nacht im WA gemaf
Abbildung 2 bzw. 64/54 dB(A) Tag/Nacht im MU geman Abbildung 3 Uberschritten wird,
schallgedammte Liftungseinrichtungen oder gleichwertige MaRnahmen vorzusehen.
Schallgeddmmte Liftungseinrichtungen oder andere technisch geeignete Malihahmen
zur Beliftung sind beim Nachweis des erforderlichen Schallschutzes gegen Aul3enlarm
zu bertcksichtigen und kdnnen entfallen, sofern der betroffene Aufenthaltsraum durch
ein weiteres Fenster an einer larmabgewandten Geb&udeseite, an dem ein
Beurteilungspegel durch Verkehrslarm von 59/49 dB(A) Tag/Nacht bei Wohnungen im
WA bzw. 64/54 dB(A)Tag/Nacht bei Wohnungen im MU nicht Uberschritten wird,
bellftet werden kann.

Kennzeichnung fur SchallschutzmaRnahmen Verkehrs- Kennzeichnung fur Schallschutzmanahmen Verkehrs-
larm im WA larm im MU
Fassadenbereiche mit Beurteilungspegeln durch Ver- Fassadenbereiche mit Beurteilungspegeln durch Ver-

kehrslarm > 49 dB(A) nachts kehrslarm > 54 dB(A) nachts

.. dB{A)

Abbildung 2 zu § 17 Abs. 2 der Satzung: Abbildung 3 zu § 17 Abs. 2 der Satzung:
PMI-ING Miinchen / ABG und Bauwobau PMI-ING Miinchen / ABG und Baywobau
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(3) An Fassaden mit Beurteilungspegeln durch den Verkehrslarm von mehr als 65/60
dB(A) Tag/Nacht gemaf3 Abbildung 4 und Abbildung 5 sind 6ffenbare Fenster
schutzbedurftiger Raume nach DIN 4109 (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer) unzulassig.

Kennzeichnung fur Schallschutzmalnahmen Ver- Kennzeichnung fur SchallschutzmaRnahmen Ver-
kehrslarm Fassadenbereiche mit Beurteilungspegeln kehrslarm Fassadenbereiche mit Beurteilungspegeln
durch Verkehrslarm > 60 dB(A) nachts durch Verkehrslarm > 65 dB(A) tags

Rk

Al
) = .. ==4odB{a)
w48« == 50 dB{A)
B 0= o8l

Abbildung 4 zu § 17 Abs. 3 der Satzung: Fassa- Abbildung 5 zu § 17 Abs. 3 und 5 der Satzung:
denbereiche mit Anforderungen zu Schallschutz- Fassadenbereiche mit Anforderungen zu Schall-
mafRnahmen bzgl. des Verkehrslarms: schutzmanahmen bzgl. des Verkehrslarms:
PMI-ING Miinchen / ABG und Baywobau PMI-ING Miinchen / ABG und Baywobau

(4) Abweichend von Absatz 3 kdnnen schutzwirdige RAume zugelassen werden, wenn

diese Uber je ein weiteres Fenster an einer larmabgewandten Geb&udeseite beliftet
werden konnen.

(5) Abweichend von Absatz 3 ist bei Wohnungen, bei denen mindestens die Halfte der
schutzbedurftigen Aufenthaltsrdume Uber Fenster an einer larmabgewandten
Gebéaudeseite (Beurteilungspegel durch Verkehrslarm Tag/Nacht < 59/49 dB(A))
bellftet werden kann, die Anordnung von Offenbaren Fenstern schutzbedurftiger
Aufenthaltsrdume zulassig, wenn durch Schallschutzkonstruktionen bzw. nach DIN
4109 nicht schutzbedurftige Vorrdume (z. B. Laubengang, vorgehangte oder
mehrschalige Fassade, Schallschutzloggia, Schallschutzerker) nachgewiesen werden
kann, dass vor den luftungstechnisch notwendigen Fenstern dieser Aufenthaltsrdaume
ein Beurteilungspegel von 59/49 dB(A) Tag/Nacht im WA und 64/54 dB(A) im MU nicht
tberschritten wird.

(6) AuRenwohnbereiche wie Balkone, Loggien o. &. sind in Bereichen mit
Beurteilungspegeln durch Verkehrslarm am Tag von > 65 dB(A) gemal Abbildung 5
nicht zulassig. In Bereichen mit Beurteilungspegeln > 59 dB(A) und < 65 dB(A)
tagslber sind AulRenwohnbereiche nur dann zuldssig, wenn durch transparente
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technische MalRnahmen (z. B. Verglasung) gewahrleistet wird, dass dort in einer
Aufpunkthdhe von 2,0 m Gber Oberkante Fertigfu3boden (OK FF) flachendeckend ein
Verkehrslarm-Beurteilungspegel von 59 dB(A) am Tag eingehalten wird.

(7) Im Planungsgebiet sind schutzbedurftige Aufenthaltsraume sonstiger gewerblicher Nut-
zungen an den Gebaudeseiten mit Verkehrslarmpegeln von mehr als 65 dB(A) tags ge-
malf3 Abbildung 5 mit schallgedammten Liftungseinrichtungen oder anderen technisch
geeigneten Malinahmen zur Belliftung auszustatten, sofern diese nicht tiber ein Fens-
ter an einer dem Verkehrslarm abgewandten Gebaudeseite bellftet werden kdnnen.

(8) Freiflachen mit Aufenthaltsqualitat sind in Bereichen mit Beurteilungspegeln durch Ver-
kehrslarm am Tag von >59 dB(A) nicht zulassig.

8§ 18 Larmschutzwande

(1) Die im Plan festgesetzten Larmschutzwande (LSW) sind transparent, durchgehend und
ohne Zwischenraume mit den festgesetzten Hohen und La&ngen und mit einem
bewerteten Schalldammmal von mindestes R'wr = 25 dB wie folgt zu errichten:

- LSW 1 ostlich des Baudenkmals entlang der Bahngleise (Bauraum 2):
Hohe = 4,00 m uber Gelande,

- LSW 2 zwischen der Bebauung (Bauraum 4 und Bauraum 9):
Hohe = maximal 20,20 m bezogen auf den Hohenbezugspunkt 516,0 m 0. NHN,
dabei ist die LSW ist mindestens zur realisierten Wandhohe der niedrigeren der bei-
den seitlich angrenzenden Gebaude zu fihren.
Von der festgesetzten Lage der LSW kann geringfuigig abgewichen werden, wenn
technische oder gestalterische Griinde dies erfordern.

(2) Larmschutzwénde zum Schutz von Gemeinschaftsdachgarten (GDG) an den
larmzugewandten Seiten entlang der im Plan hinweislich dargestellten Flachen sind
transparent, durchgehend und ohne Zwischenraume mit einer Héhe von 2,5 m (ab
Oberkante Dachflache) zu errichten.

§ 19 MaBnahmen zum Schutz vor Anlagenlarm

(1) Die Anlieferung- und Entladezone fir den Einzelhandel ist innerhalb des Geb&audes
(Bauraum 1) unterzubringen (bewertetes Schalldamm-Mal3 R'y = 25 dB; fugendichter
Anschluss der Bauteile). Die Decke des Anlieferungsbereichs ist schallabsorbierend
auszufuhren.

(2) Die Tiefgaragenzu- und -ausfahrt ist in das Geb&ude zu integrieren. Die Innenwénde
der Rampen sind schallabsorbierend auszukleiden (Absorptionsgrad a = 0,6 bei f = 500
Hz). Bei Errichtung von Tiefgaragenein- und -ausfahrten sind larmarme
Entwasserungsrinnen sowie Garagentore zu verwenden, die dem Stand der
Larmminderungstechnik entsprechen.

(3) Zum Schutz vor Gewerbeldrm sind an den Fassaden des MU, an denen die
Immissionsrichtwerte der TA Larm (vom 26. August 1998, zuletzt ge&dndert durch
Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017) Uberschritten werden, schutzbedurftige
Aufenthaltsrdume von Wohnungen (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) nur zulassig,
wenn durch baulich-technische Malinahmen (wie verglaste Loggien, Prallscheiben,
Schallschutzerker, Vorhangfassaden, Gebaudertickspriinge, Laubengénge oder
Ahnliches) nachgewiesen werden kann, dass 0,5 m vor deren liiftungstechnisch
notwendigen Fenstern die Beurteilungspegel durch Gewerbeldarm die mal3geblichen
Immissionsrichtwerte sowie die kurzzeitigen Gerauschspitzen durch Gewerbelarm das
Spitzenpegelkriterium der TA Larm fur ein MU nicht Gberschreiten.
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(4) Abweichend hiervon kénnen 6ffenbare Fenster schutzbedurftiger Aufenthaltsraume
zugelassen werden, wenn im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch eine
schalltechnische Untersuchung der Nachweis erbracht wird, dass 0,5 m vor dem
jeweiligen offenbaren Fenster die Immissionsrichtwerte der TA-Larm fir urbane
Gebiete eingehalten werden.

§ 20 Baureihenfolge

(1) Sofern die Realisierung in den Baugebieten nicht gleichzeitig erfolgt oder die
Realisierung in einzelnen Baugebieten nicht gesichert ist, ist die Nutzungsaufnahme
von Gebauden mit schutzbedirftigen Aufenthaltsraumen nur dann zuldssig, wenn vor
Nutzungsaufnahme der riickwertigen Punkth&user in den Baurdumen 3, 5, 6, 7 und 8
die den Larmquellen zugewandten Gebaude in den Bauraumen 1, 4 und 9 entlang der
larmintensiven Verkehrswege zumindest im Rohbau realisiert sind, oder entsprechende
aktive oder passive SchallschutzmaRhahmen (z. B. temporére Schallschutzwénde,
erhohte Anforderungen an das Schallddmmmal der Aul3enbauteile) vorgesehen
werden, mit denen zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme fir die zu realisierenden
Gebaude unter Beriicksichtigung der dann vorhandenen lbrigen Bebauung ein
gleichwertiger Schallschutz erzielt wird.

§ 21 Schutz vor Erschiitterungen

Im WA sind bei der Errichtung von Gebauden mit schutzbedurftigen Aufenthaltsrdumen
und baulich daran gekoppelten Gebaudeteilen technische und konstruktive MaRnahmen
hinsichtlich der sekundaren Luftschallimmissionen und der Erschitterungsimmissionen
des Bahnbetriebes vorzusehen, sodass die vorgegebenen Anforderungen an den
Erschitterungs- bzw. Sekundéarluftschallschutz gem. DIN 4150-2 bzw. TA-Larm, Abschnitt
6.2 in der Form vom Juni 2017 eingehalten werden.

§ 22 Griinordnung allgemein

(1) Die Bepflanzung und Begriinung des Planungsgebietes ist entsprechend den
planlichen und textlichen Festsetzungen herzustellen, dauerhaft zu pflegen und zu
erhalten. Ausgefallene Gehdlze und Kletterpflanzen sind nachzupflanzen.
Nachpflanzungen haben den festgesetzten Giteanforderungen zu entsprechen.
Notwendige Zugange, Zufahrten und Flachen fir Unterflurcontainer sind von den
Begriinungsfestsetzungen ausgenommen.

(2) Von den Festsetzungen der Griinordnung kann in Lage und Flache in geringem Maflie
abgewichen werden, soweit die Abweichungen mit den Zielen der Grinordnung
vereinbar sind, die Grundzige der Planung nicht bertihrt werden und die Abweichung
unter Wirdigung nachbarlicher Interessen mit den offentlichen Belangen vereinbar ist.

(3) Bei allen im Planungsgebiet neu zu pflanzenden Baumen sind standortgerechte Baume
Zu verwenden.

(4) Fur nicht bebaute Flachen innerhalb der Bauraume gelten die angrenzenden
grinordnerischen Festsetzungen entsprechend.
(5) Die Mindestpflanzgrof3en fur Baume betragen:
- flr groRe Baume (Endwuchshéhe > 20 m): 25 - 30 cm Stammumfang,
- far mittelgroRe Baume (Endwuchshdhe 10 - 20 m): 20 - 25 cm Stammumfang,

- flr kleine Baume (Endwuchshéhe < 10 m): 18 - 20 cm Stammumfang.



Seite 22

(6) Bei Pflanzung von groRen Baumen ist eine spartenfreie, durchwurzelbare
Mindestflache von 24 m? vorzusehen, bei Pflanzungen von mittelgrof3en und kleinen
Baumen von 12 m2.

Ausnahmsweise sind auch Uberdeckte Baumscheiben zulassig, wenn dies aus
gestalterischen oder funktionalen Griinden erforderlich ist.

(7) Befestigte Flachen sind nur in dem Umfang zuléssig, wie sie fur eine funktionsgerechte
Grundsttcksnutzung erforderlich sind. Soweit dies funktional mdglich ist, sind Flachen
wasserdurchlassig herzustellen. Feuerwehrzufahrten in begrinten Flachen sind mit
wasserdurchldssigem Aufbau und begriint (z. B. Schotterrasen, Pflaster mit
Rasenfuge) herzustellen.

§ 23 Griinordnung oéffentliche Griin- und Verkehrsflachen

(1) Die im Plan als parkartig zu gestalten und zu begriinen festgesetzten Flachen sind
vorwiegend mit standortgerechten heimischen Baumpflanzungen, Strauchern und
Stauden zu gestalten und zu bepflanzen sowie mit Rasen und Wiesenflachen zu
begrinen.

(2) In den o6ffentlichen Grinflachen sind mindestens je 200 m2 Flache ein grof3er oder
mittelgroRer Baum zu pflanzen. Der Anteil grof3er Baume muss mindestens 50 %
betragen.

(3) In der Parkbucht der o6ffentlichen StraRBenverkehrsflache der Marienburger StralRe
westlich des Bauraum 6 sind mindestens vier grof3e Baume zwischen den Parkplatzen
zu pflanzen.

§ 24 Griinordnung auf den Baugrundstiicken

(1) Die im Plan festgesetzten zu begriinenden und zu bepflanzenden Flachen auf dem
Baugrundstick, ausgenommen die AuR3enspielflache der Kindertageseinrichtung, sind
als mit Wegen und Gemeinschaftsgarten gestaltete, private Freiflachen herzustellen.
Sie sind mit Laubbdumen, Stauden, Rasen, Wiesenflachen und Strauchern zu
bepflanzen.

(2) Die zu begriinenden und zu bepflanzenden Flachen nérdlich von Bauraum 2
(Baudenkmal D-1-62-000-997) kdnnen zur Gestaltung als Quartiersplatz bis zu einem
Anteil von 50 % befestigt werden.

(3) Pro angefangene 250 mz2 der nicht tberbauten Grundstticksflachen ist mindestens ein
standortgerechter Baum zu pflanzen. Der Anteil an groRen Baumen muss mindestens
20 % betragen, der Anteil an Kleinbdumen darf hochstens 20 % betragen.

(4) Die nach der Spielplatzsatzung herzustellenden Kinderspielplatze sind im
Planungsgebiet nachzuweisen.

(5) Die im Plan als mit Fassadenbegrinung festgesetzten Bereiche sind auf 20 % der
Fassadenabwicklungslange ab dem Erdgeschoss bis mindestens einschlie3lich dem
dritten Obergeschoss zu begriinen und dauerhaft zu erhalten. Ausnahmsweise kann
die Fassade ab dem ersten Obergeschoss begrint werden, sofern zwingende
technische oder stadtebauliche Griinde vorliegen, die eine Fassadenbegriinung im
Erdgeschoss ausschlieRen. Fir die Fassadenbegriinung sind vorrangig heimische
(mindestens 60 %), ausdauernde, rankende oder schlingende Kletterpflanzen zu
verwenden. Die festgesetzte Fassadenbegriinung ist fachgerecht zu pflegen.
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§ 25 Natur- und Artenschutz

(1) Die im Plan festgesetzte naturschutzfachliche Ausgleichsflache A ist gemaR dem
Pflege- und Entwicklungsplan herzustellen und zu unterhalten.

(2) Der entsprechend 8§ 12 Abs. 2 festgesetzte Weg in der Ausgleichsflache A (im Plan als
dinglich — fiir einen beschrankten Personenkreis — zu sichernde mit ,GB"
gekennzeichnete Flache) ist als Magerrasen auszubilden.

(3) Ab einer zusammenhangenden Flache von 6 m2 sind Glasflachen, freistehende, an
Gebauden angebaute oder zwischen Gebauden eingebundene Glaswénde,
transparente Durchgange, Ubereckverglasungen, spiegelnde Scheiben und solche mit
stark reflektierender Beschichtung (> 30 % AuRRenreflexionsgrad) und Bauwerke oder
Fassadenelemente mit ahnlich hohem Kollisionsrisiko fir Végel so mit fachlich
anerkannten und wirksamen SchutzmalRnahmen gegen Vogelschlag zu versehen, dass
das Totungs- und Verletzungsrisiko fir einzelne Vogel an diesen Glaselementen nicht
signifikant erhdht wird. Dies gilt auch fur Fassaden mit einem Anteil der frei sichtbaren
Glasflachen von > 75 %.

(4) Fur AuBBenbeleuchtung sind ausschlief3lich nichtfangige Beleuchtungsanlagen zulassig,
die aufgrund der Wellenlange, der Beleuchtungsdauer, der Farbtemperatur, der
Leuchtpunkthohe, des Abstrahlwinkels und der Ausrichtung des Lichtstrahls fur
nachtaktive Tiere unschadlich sind.

(5) Zur Kompensation des Verlusts potenzieller, von Fledermausen genutzter
Quartiermdglichkeiten in den Gebauden sind in den neuen Geb&uden mindestens 24
Quartiersmoglichkeiten, bestehend aus vorgehangten Fledermauskésten oder in die
Fassade integrierten Quartiersteinen, zu schaffen.

(6) Fur jede potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestatte fir Fledermause sind drei
Ersatzquartiere ein Jahr vor der Rodung aufzuhangen und langfristig zu erhalten.

(7) Fur jede mit einem Vogelnest besetzte Baumhohle bzw. Spalte sind drei Nistkasten zu
sichern und jahrlich zu reinigen.

(8) Die Larmschutzwand ist transparent und mit einer Bodenfreiheit von mind. 10 cm
anzulegen.

§ 26 Entwasserung auf den Baugrundstiicken

(1) Niederschlagswasser von Dachflachen und sonstigen befestigten Flachen auf dem
Baugrundstuick ist oberflachlich und unter Nutzung der Filterwirkung des Bodens auf
dem Baugrundsttick zu versickern, z. B. in Sickermulden oder Versickerungsgraben.

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind Bereiche mit Altlasten. In beengten Bereichen ist
eine Versickerung tber Rigolen zulassig.

(3) Regenwasserzisternen sind ohne Beeintrachtigung von Baumstandorten auf3erhalb
des Bauraums des MU und WA zulassig.

§ 27 Inkrafttreten

Der Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2183 tritt mit der Bekanntmachung gemaf § 10
Abs. 3 BauGB in Kraft.
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1. Planungsanlass

Anlass der Planung

Zwei Bautragergesellschaften beabsichtigen, das ca. 4,8 ha groRe Areal 6stlich der Mari-
enburger StralRe, nordlich der Memeler Strafl3e und westlich der Bahnstrecke Nr. 5560 im
Stadtbezirk 13 Bogenhausen gemeinsam mit der Landeshauptstadt Miinchen als neues
Stadtquartier zu entwickeln. Der dort bisher bestehende Baustoffhandelsbetrieb wird ver-
lagert und der Standort wird aufgegeben.

Daher bietet sich nun die Chance, das Planungsgebiet stadtebaulich und landschaftspla-
nerisch neu zu ordnen und ein neues Wohngebiet in Bogenhausen entstehen zu lassen.
Die Entwicklung des Gebietes zu einem urbanen Wohnquartier mit Einzelhandel, nichtsto-
rendem Gewerbe bzw. Dienstleistungen und den notwendigen sozialen Einrichtungen so-
wie Griin- und Freiflachen leistet einen wichtigen Beitrag zur Deckung des Bedarfes an
dringend benétigtem Wohnraum in der Landeshauptstadt Miinchen und fuhrt eine bisher
Uberwiegend gewerblich genutzte Flache einer neuen Nutzung zu.

Die Vollversammlung des Stadtrates fasste in ihrer Sitzung vom 21.12.2022 den Eckda-
ten- und Aufstellungsbeschluss (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07026) und legte die Ziele
fur die Entwicklung fest. Demnach soll ein lebendiges, urbanes Wohnquartier entwickelt
werden, welches sich in die vorhandenen Strukturen integriert und zeitgleich der Lage an
der Bahntrasse und dem kiinftigen Verkntpfungsbahnhof Englschalking (S8/U4) Rech-
nung tragt. Besondere Berticksichtigung soll hierbei auch der Erhalt des wertvollen und
ortshildpragenden Geholzbestandes am westlichen Rand des Planungsgebiets sowie die
Biotopvernetzungszone entlang der Bahntrasse finden.

Um dem Anspruch einer qualitativ hochwertigen Entwicklung gerecht zu werden, wurde im
Jahr 2023 ein Ideen- und Realisierungswettbewerb gemal den Vorgaben des Aufstel-
lungsbeschlusses ausgelobt. Eine besondere Herausforderung der Wettbewerbsaufgabe
stellte insbesondere der Umgang mit dem kinftigen viergleisigen Ausbau der direkt dstlich
angrenzenden Bahntrasse dar. Da eine Entscheidung Uber die Art des Ausbaus (Tunnel
oder ebenerdiger Ausbau) derzeit noch aussteht, ist heute noch nicht abzusehen, wann
und in welcher Ausbauvariante dieser erfolgen wird. Im Wettbewerb waren daher die ver-
kehrlichen Belange beider Ausbauvarianten zu bertcksichtigen.

Im Rahmen der Vorbereitung des Wettbewerbes fand am 19.01.2023 eine Informations-
veranstaltung fur die Burger*innen zur Erlauterung der stadtebaulichen und landschafts-
planerischen Planungsziele und Eckdaten fir das Planungsgebiet statt. Die Anregungen
und Empfehlungen der Birger*innen wurden protokolliert und der Auslobung des Wettbe-
werbes beigefiigt.

Das Preisgericht, bestehend aus Vertreter*innen des Referates fir Stadtplanung und Bau-
ordnung, den Fachpreisrichter*innen, sowie den Sachpreisrichtern, welche sich aus den
Vertretern des Bezirksausschusses 13, Mitgliedern des Stadtrats sowie der Planungsbe-
gunstigten zusammensetzten, tagten am 07. und 08.12.2023. Der Entwurf des Bliros su
und z Architekten, Minchen mit studio B Landschaftsarchitekten, Miinchen wurde einstim-
mig zum ersten Preistrager gekirt. Er wurde als Masterplanung weiterentwickelt und dient
als Grundlage dieses Bebauungsplanentwurfes.

Der Bebauungsplan schafft die Mdglichkeit, ein neues Quartier mit zirka 472 Wohneinhei-
ten fur ca. 1.220 neue Bewohner*innen sowie erganzender sozialer Infrastruktur, Nahver-
sorgung, Gastronomie und gewerblicher Nutzungen zu errichten.

Dem Stadtrat wurde im Ausschuss fur Stadtplanung und Bauordnung vom 12.06.2024
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12470) das Ergebnis des stadtebaulichen und landschafts-
planerischen Wettbewerbs bekannt gegeben.
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Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch
die Planung beruhrt wurden, konnten sich gemaf § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom
07.02.2024 mit 07.03.2024 beteiligen.

Die Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange gemanR § 4 Abs. 2
BauGB erfolgte in der Zeit vom 11.06.2025 bis 11.07.2025. Eine erneute Beteiligung der
Behdrden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange gemar 8§ 4a Abs. 3 BauGB fand vom
14.08.2025 bis 29.08.2025 statt.

Die friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB fand vom
05.07.2024 mit 06.08.2024 statt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde am 16.07.2024
eine Erdrterungsveranstaltung durchgefihrt, bei der die interessierte Offentlichkeit an der
Veranstaltung teilnehmen und Fragen stellen, Hinweise und Anregungen geben und Be-
denken auf3ern konnten.

Anderung des Planungsumgriffes

Im Zuge der Fassung des Eckdaten- und Aufstellungsbeschlusses vom 21.12.2022 (Sit-
zungsvorlage Nr. 20-26 / V 07026) beschloss der Stadtrat aufgrund eines Antrages der
Stadtratsfraktion DIE GRUNEN / Rosa Liste und SPD/Volt unter anderem, dass das Pla-
nungsgebiet ausschliel3lich von Norden erschlossen werden soll. Um diesem Beschluss
Rechnung zu tragen, wurde der Umgriff im Norden um eine Teilflache des an das Pla-
nungsgebiet angrenzenden stadtischen Grundstiicks Flurstiick Nr. 620, Gemarkung Dagl-
fing (Teilbereich der kinftigen Verlangerung der Englschalkinger Stral3e) erweitert, um die
geforderte ErschlieBung planungsrechtlich zu sichern.

Ferner wurde eine kleine Flache im Norden der Marienbuger Stral3e, die bislang die
Anbindung an die Englschalkinger Stral3e darstellte, herausgenommen. Zudem wurde die
im Stden angrenzende Memeler Stral3e aus dem Umgriff entfernt, da diese nicht
Uberplant wird. Es erfolgt lediglich eine Erweiterung der Stralenflache um Parkbuchten an
der Nordseite, die auf dem siidlichen Flurstiick Nr. 87/2, Gemarkung Daglfing, des
Planungsgebiets zu liegen kommen. Gegentuber dem Aufstellungsbeschluss hat sich der
Umgrlﬁ des Bebauungsplanes von ca. 4, 7 ha auf ca. 4,8 ha Flache vergroBert
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Im Zuge der Uberarbeitung des Siegerentwurfes
wurde die im Aufstellungsbeschluss vorgesehene
Aufteilung in einen Realisierungsteil im Siden
und einen ldeenteil im Norden verandert. Der Re-
alisierungsteil wurde nach Norden vergré3ert
(blaue Pfeile in Abbildung 3) und umfasst nun den
gesamten Bereich des Umgriffs.

Dies ist erforderlich, um zum einen durch Anord-
nung eines L-férmigen Gebaudes einen Larm-
schutz fur die geplanten Punkthauser an der Mari-
enburger StralRe zu ermdglichen und zum ande-
ren, um im Planungsgebiet einen dringend beno-
tigten Nahversorger zeitgleich mit der Realisie-
rung der Wohnungen und der sozialen Infrastruk-
tur unterbringen zu kénnen.

Ein Planungsverfahren fur das an das Planungs-
gebiet nordlich angrenzende stadtische Grund-
stuck Flurstick Nr. 620, Gemarkung Daglfing wird
erst dann durchgefiihrt, wenn die Art des vierglei-
sigen Ausbaus und die damit verbundene Lage
der geplanten Verlangerung der Englschalkinger
Stral3e (Unterfiihrung oder ebenerdige Fuhrung)
feststehen.

So kann sichergestellt werden, dass die stadte-
bauliche und landschaftsplanerische Entwicklung
in ihrer Qualitat und Auspragung der besonderen
Lage am Verknupfungsbahnhof Englschalking Abbildung 3 Rahmenbedingungsplan:
und der Funktion als ,Entree“ zu den kiinftigen bgsm

Stadtteilen im Nordosten Rechnung tragt.

2. Ausgangssituation
2.1 Lage im Stadtgebiet, GroRRe, Eigentumsverhéltnisse

Das sich im Stadtbezirksteil Englschalking befindliche, ca. 4,8 ha grol3e Planungsgebiet
liegt im Nordosten von Minchen im Stadtbezirk 13 - Bogenhausen.

Es umfasst die im Eigentum der Planungsbegunstigten stehenden Flurstiicke mit den
Nummern 621, 623/3, 623/4, 624/2, 624/6, 624/7, 624/8, 87/2, 87/6 Gemarkung Daglfing,
die im Westen angrenzenden stadtischen Flachen der Marienburger Stral3e (Teilflache der
stadtischen Flurstiicke Nrn. 350, Gemarkung Daglfing) sowie einen Teilbereich des stadti-
schen Flurstiicks Nr. 620, Gemarkung Daglfing. Im Osten schlief3t die Trasse der Bahn-
strecke Nr. 5560 an das Planungsgebiet an. Im Norden wird das Planungsgebiet durch
den geplanten Ausbau und die Verlangerung der Englschalkinger Straf3e in Richtung Os-
ten mit Querung der Bahntrasse und Verbindung mit der 6stlichen Brodersenstral3e auf
dem stadtischen Flurstiick Nr. 620, Gemarkung Daglfing (teilweise auf3erhalb des Um-
griffs) begrenzt.

Der S-Bahnhalt Englschalking der S 8 (Flughafen - Herrsching) befindet sich nordéstlich
der Brodersenstral3e in unmittelbarer Néhe. Die breit ausgebaute Englschalkinger Straf3e
kommt von Westen und trifft an der westlichen Grenze auf die von Suiden kommende Ma-
rienburger Stral3e, die ab dem Kreuzungsbereich im Norden als Barlowstral3e weiterge-
fuhrt wird.
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Mit der zukiinftigen Verlangerung der Englschalkinger Stra3e nach Osten zur ErschlielRung
der geplanten neuen Siedlungsbereiche im Munchner Nordosten sowie mit der geplanten
Verlangerung der U4 wird das Planungsgebiet kiinftig an einem hervorragend erschlosse-
nen Verkehrsknotenpunkt liegen und die Eingangssituation fur die neuen Stadtteile bilden.

2.2 Stadtebauliche Bestandssituation

Nutzung und baulicher Bestand

Das Planungsgebiet wird heute von einer Gewerbeflache sowie einer landwirtschatftlich
genutzten Flache gepragt.

Die bestehende Gewerbeflache umfasst ca. 32.000 m2 an Lagerflachen fur Baucontainer,
Baumaschinen und Baumaterialien, Hallen und einen Larm emittierenden Baufachhandel
mit erheblichem Zu- und Abfahrtverkehr. Auf Hohe der Libauer Stral3e, nahe der
Bahntrasse, befindet sich ein denkmalgeschiitztes Birogebaude (Baudenkmal D-1-62—
000-997). Die Bestandsnutzung wird verlagert und der Standort soll aufgegeben werden.
Die Bestandsbebauung mit Ausnahme des Baudenkmals soll zu Gunsten der stadtebauli-
chen Entwicklung beseitigt werden. Fir das Baudenkmal soll eine heue Nutzung gefunden
werden.

Die landwirtschaftliche Flache sudlich davon wird als Griinland bewirtschaftet. Im Westen
grenzt sie an eine 6Ostlich der Marienburger StralRe gelegene kleinteilige Wohnbebauung.
Die sudlich und westlich an das Planungsgebiet angrenzenden Bereiche sind durch Ein-
zel-, Doppel- und Reihenh&user gepragt. Im Bereich der Brodersenstral3e geht die Bau-
struktur in Geschosswohnungsbau uber.

Ostlich der FreischiitzstraRe befindet sich das Ensemble des ehemaligen Dorfkerns, west-
lich der FreischiitzstraRe eine gut durchgriinte Hochhausbebauung. Ostlich der
Bahntrasse und siidlich der Brodersenstral3e liegen vorwiegend landwirtschaftliche Fla-
chen, einzelne Gewerbenutzungen, kleinteilige Wohngeb&aude sowie Wohnheime.
Nordlich der vorgesehenen Verlangerung der Englschalkinger StralRe befindet sich eine
Flache mit tberwiegend Wohnbebauung und einem Gewerbebetrieb.

Infrastruktur und Versorgung

In der ndheren Umgebung des Planungsgebiets befinden sich mehrere soziale Einrichtun-
gen, wie die Grundschule an der Ostpreuf3enstral3e mit Kindertageseinrichtung, weitere
Kindertageseinrichtungen an der Englschalkinger Straf3e und der Schnorr-von-Carolsfeld-
Stral3e, eine Waldorfschule (Max-Proebstl-StraRe) und das Wilhelm-Hausenstein-Gymna-
sium (FideliostralRe).

Versorgungsangebote wie Arztpraxen, Apotheken, Discounter, Gastronomie etc. sind vor
allem im Bereich der Ostpreul3en-/Freischiitzstral3e sowie im westlichen Teil des Bezirk-
steils Englschalking im Bereich Cosimastraf3e vorhanden.

Fur die Erholungs- und Sportnutzung bestehen an der Englschalkinger-/ Cosimastral3e ein
Wellenbad, an der Westpreul3enstralRe 60 die Bezirkssportanlage, im Stden der Zamila-
park mit der Sportanlage Zamdorf und 6stlich der Bahntrasse am 6stlichen Ende der Bro-
dersenstral3e die Galopprennbahn Minchen-Riem und das Golfzentrum Miinchen Riem.

Orts- und Landschaftsbild

Das Orts- und Landschaftsbild spiegelt die derzeitige gewerbliche sowie landwirtschaftli-
che Nutzung wider. Im Bereich der gewerblichen Nutzung ist das Ortsbild von versiegelten
Flachen, den Containern und dem Baugrol3handel gepréagt, die zur Marienburger Straf3e
durch eine begrinte Flache mit zum Teil dichtem Baumbestand eingerahmt werden. Eine
weitere mit Baumen uUberstandene Griinflaiche befindet sich im zentralen Bereich der ge-
werblichen Nutzung. Der gewerbliche Teil ist grof3flachig abgezaunt und fur die Allgemein-
heit nicht zugénglich. Der stdliche Teil des Planungsgebiets ist als landwirtschaftlich
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genutzte Flache unversiegelt, der im Westen entlang der riickwéartigen Grenzen der beste-
henden Wohnbebauung an der Marienburger Strafe sowie auch im Osten zu den Bahn-
gleisen vorhandene Baumbestand befindet sich jeweils auf den angrenzenden Nachbar-
grundsticken.

Auf dem nordlich angrenzenden stadtischen Grundstuck Flurstick Nr. 620 Gemarkung
Daglfing ist eine temporare Gemeinschaftsunterkunft fir 152 gefliichtete Menschen unter-
gebracht, die voraussichtlich bis zum 31.12.2031 betrieben werden soll. Zu beiden Seiten
der Grundstiicksgrenze zwischen dem stadtischen Grundstuick Flurstiick Nr. 620, Gemar-
kung Daglfing und dem Planungsgebiet erstreckt sich eine Baumreihe.

2.3 Naturhaushalt, Griin- und Freiraumsituation
2.3.1 Naturraum, Topografie, Grundwasser, Boden und Versiegelung

Naturraum und Topografie
Das Planungsgebiet liegt innerhalb der Minchner Schotterebene auf einer Héhe von 514 -
516 m U. NHN. Das Relief ist weitgehend eben und fallt leicht von Stid nach Nord ab.

Boden, Grundwasser und Versiegelung

Das Gebiet liegt im Bereich hochwiirmzeitlicher Schmelzwasserschotter der Alpen- und
Alpenvorlandgletscher. Die Schmelzwasserschotter bilden den quartaren / ersten Grund-
wasserleiter. Sie werden grof3raumig von tertidren Sedimenten der Oberen Suf3wasser-
molasse unterlagert, die als Grundwasserstauer fungieren bzw. in sandiger Auspragung
als tertiare teilweise gespannte Grundwasserleiter. Die Grenze zwischen quartaren Kiesen
und tertiaren Schluffen und Tonen ist in ca. 18 - 20 m Tiefe zu erwarten, mit naturbeding-
ten Schwankungen. Als oberste Schicht sind anthropogene Auffillungen mit einer maxi-
malen Auffullungstiefe von 2,5 m und einer durchschnittlichen Tiefe von 1,3 m anzutreffen.

Der Hochstgrundwasserstand (HW1940) betragt 2,4 - 2,6 m unter Gelandeoberkante
(GOK), der mittlere Grundwasserstand liegt bei 4,0 - 4,5 m unter GOK.

Im noérdlichen Bereich liegt der Versiegelungsgrad durch die Nutzung als Gewerbe und
Lagerflachen bei ca. 70 %. Auf den unversiegelten Flachen entlang der Marienburger
Stral3e sowie im Zentralbereich der Gewerbeflachen im nérdlichen Teil des Planungsge-
bietes ist grofitenteils Baumbestand vorhanden. Der sidliche landwirtschaftlich genutzte
Teil des Planungsgebiets ist unversiegelt.

2.3.2 Klima

Das sich Uberwiegend im Siedlungsraum befindliche Gebiet weist giinstige bioklimatische
Bedingungen auf. Das Planungsgebiet befindet sich im Wirkungsbereich lokal entstehen-
der Stromungssysteme innerhalb der vorhandenen Bebauung. Das Grinland im sidlichen
Teil des Planungsgebietes ist mit einer mittleren bioklimatischen Bedeutung gekennzeich-
net und begunstigt das Bioklima der nédheren Nachbarschaft. In den Nachtstunden wird im
Bereich der grof3en Griunflache dstlich der Bahntrasse und sidlich der Bebauung an der
Brodersenstral3e Kaltluft gebildet, die Richtung Marienburger Strafl3e abfliel3t. Die Gleisfla-
chen der Bahntrasse 6stlich des Planungsgebiets haben eine mittlere Wirkung als tUberge-
ordnete Ventilationsbahn. Bei nérdlichen und sudlichen Winden stellt diese eine schmale
Luftleitbahn dar, welche lokal einen geringen Luftaustausch bewirkt. Bei autochthonen
Wetterlagen kann durch stidéstliche/dstliche Windrichtungen vergleichsweise wenig be-
lastete Luft bodennah verteilt werden.

Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades von zirka 70 % ist der Wasserhaushalt im nord-
lichen Bereich des Planungsgebietes nicht mehr im nattirlichen Gleichgewicht und eine
vollstandige naturliche Versickerung des anfallenden Niederschlags mit hoher
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Wahrscheinlichkeit nicht moglich. Im sidlichen Bereich hingegen liegt fur die Nieder-
schlagswasserversickerung und -verdunstung aufgrund des hohen Freiflachenanteils eine
gunstige Situation vor. Dieser Bereich weist durch ein erhdhtes Wasserspeichervermdgen
im Vergleich zu versiegelten Bereichen eine hohe Bedeutung fiir den Regenwasserrick-
halt und die Grundwasserneubildung auf. Durch Rickhalt von Niederschlag kann eine gro-
Bere Wassermenge der Verdunstung zurtickgefihrt werden

2.3.3 Biotope, Flora und Fauna, Artenschutz

Insgesamt weist der Grof3teil des Planungsgebiets aufgrund der hohen Versiegelung und
der landwirtschaftlichen Nutzung eine geringe arten- und naturschutzfachliche Bedeutung
auf. Den zusammenhangenden Gehdlzbestdnden mittleren Alters wird eine mittlere Be-
deutung zugewiesen. Einzelne &ltere Gehdlze bzw. Héhlenbaume besitzen eine hohe Be-
deutung fur den Biotop- und Artenschutz als (potentielles) Bruthabitat fir Vogel und Fle-
dermause. Die Flachen entlang der Bahnlinie als Verbundkorridor flr Arten magerer Le-
bensraume (u. a. fur Zauneidechsen) haben eine hohe arten- und naturschutzfachliche
Bedeutung.

Biotope

Innerhalb des Planungsgebietes befinden sich keine kartierten Biotope. Die Gewerbefla-
che mit der keilformigen Grinflache entlang der Marienburger Stral3e ist knapp zur Halfte
als Biotopentwicklungsflache (Altgrasbestand, Hecke) erfasst.

AulRerhalb des Planungsgebietes, nordwestlich angrenzend an der Barlowstrale sind die
Geholzbestande als Biotop M-0560-013 erfasst. Norddstlich und siiddstlich des Planungs-
gebietes entlang der Bahnstrecke Englschalking/Daglfing sind dartiber hinaus mehrere
Teilflachen des Biotops M-0164 (Brachflachen und Hecken) erfasst.

Flora

Im Rahmen der speziellen Artenschutzuntersuchung wurde festgestellt, dass im Pla-
nungsgebiet keine naturschutzfachlich bedeutsamen Pflanzenarten vorliegen.

Arten, die im Anhang IV b) der FFH-Richtlinie aufgefihrt sind, wurden nicht nachgewie-
sen.

Das Plangebiet liegt au3erhalb des Geltungsbereichs der Baumschutzverordnung der
Landeshauptstadt Miinchen (BaumSchVO). Lediglich der Bereich der 6ffentlichen Ver-
kehrsflache im Norden des Planungsgebietes, der der Zufahrt zum Planungsgebiet dient,
befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs der BaumSchVO.

Wahrend der nordliche Teil des Planungsgebietes mit den Gewerbeflachen durch teil-
weise dichten Baumbestand gegliedert und zu den Randbereichen hin eingerahmt wird,
ist die sudliche, landwirtschaftliche Flache fast frei von Baumbestand. Vorwiegend auf den
angrenzenden ostlichen und westlichen Nachbargrundstiicken ist Baumbestand vorhan-
den.

Der Grol3teil der Gehdlze ist noch jung und von mittlerer Bedeutung. Besonders erhal-
tenswerte Geholzbestande finden sich vor allem im heutigen Zufahrtsbereich des Bau-
stoffhandels, auf den unversiegelten Flachen innerhalb des Betriebsgelandes und in den
Randbereichen des Planungsgebiets

Fauna

Der Baumbestand sowie die im Planungsgebiet vorhandenen Gebaude wurden in Bezug
auf ihre Habitateignung insbesondere fur Végel und Flederméause untersucht.

Im Planungsumgriff bzw. unmittelbar angrenzenden Strukturen wurden 2020 sechs Habi-
tatbdume erfasst. Vier der Baume sind als Lebensraum fir Vdgel und Fledermause gut
geeignet. Bei der erneuten Begehung des Gebietes im Jahr 2025 wurde festgestellt, dass
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einer der kartierten Hohlenbdume mittlerweile nicht mehr vorhanden ist.

Die Geb&ude und Konstruktionen stellen aufgrund ihrer Bauweise grundsatzlich eine Fiille
und Komplexitét an potenziellen Quartieren fir Gebaudebruter zur Verfigung. Insgesamt
verzeichnen acht Gebaude eine mittlere bis hohe Quartierseignung. Bei Kartierungen im
Jahr 2020 und 2025 konnten an den Gebauden keine Hinweise auf Fledermausvorkom-
men, festgestellt werden. Diese sind jedoch nicht auszuschlief3en.

Im Planungsgebiet wurden die Fledermausarten Wei3rand-/Rauhhautfledermaus, Zwerg-
fledermaus und grolRer Abendsegler erfasst. Dabei wurde die Zwergfledermaus sicher und
die Weilrandfledermaus wahrscheinlich nachgewiesen, jedoch ohne regelmafige Quar-
tiersnutzung von Gebauden. Alle Nachweise stammen von aufgenommenen Rufsequen-
zen.

Ein Ein- oder Ausfliegen in potenzielle Quartiersstrukturen im Gebiet wurden nicht festge-
stellt.

Unter den 18 kartierten Vogelarten konnten finf als in Minchen artenschutzrechtlich rele-
vante Arten, darunter die Gartengrasmiuicke, der Kleiber, die Ringeltaube, der Stieglitz und
der Zaunkonig nachgewiesen werden, wobei. von den genannten Vogeln lediglich der
Kleiber und Stieglitz als wahrscheinlich britend angenommen werden.

Des Weiteren sind auf3erhalb des Planungsumgriffs, die Brachstreifen und Kies-Béschun-
gen zwischen der ¢stlich angrenzenden Bahntrasse und dem Planungsgebiet natur-
schutzfachlich von Bedeutung. Diese stellen einen Lebensraum fiir gefahrdete Tierarten
wie Zauneidechse und Blaufliigelige Odlandschrecke dar. Bei den Kartierdurchgangen
2020 und 2025 konnten an den Gleisbéschungen sowohl die Blaufliigelige Odlandschre-
cke als auch die Zauneidechse nachgewiesen werden.

Die spezielle Artenschutzrechtliche Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass im Pla-
nungsgebiet aufgrund der vorliegenden Strukturen keine weiteren artenschutzrechtlich re-
levanten Arten vorhanden sind.

Im Ubrigen wird auf den Umweltbericht (siehe Punkt 7) verwiesen.
2.3.4 Erholung und Freiflachensituation

Im Planungsgebiet selbst sind derzeit keine nutzbaren Erholungsflachen vorhanden. Das
Gewerbegebiet mit den Gehdlzflachen ist eingez&unt und nicht zuganglich. Die landwirt-
schaftliche Flache steht aufgrund fehlender Wegeverbindungen ebenfalls fur eine Erho-
lungsnutzung nicht zur Verfligung.

Aul3erhalb des Planungsumgriffs, dstlich des Planungsgebiets, befinden sich v.a. ver-
schiedene Anlagen fur den Pferdesport sowie landwirtschaftliche Nutzflachen, die der ex-
tensiven Erholungsnutzung dienen. Die Bahntrasse stellt allerdings eine deutliche Barriere
dar. Nérdlich des Planungsgebiets befindet sich der Quartierspark des neuen Wohnge-
biets an der Barlowstral3e, stidwestlich eine Nord-Sud gerichtete 6ffentliche Griinanlage.
Der Ubergeordnete Grinzug Parkmeile ,,Griines Band Ost* mit dem Okologischen Bil-
dungszentrum mit seinen ausgedehnten Freiflachen liegt in ca. 900 m Entfernung sid-
westlich des Planungsgebietes und ist Gber die Memeler Strafl3e daran angebunden.

2.4 ErschlieBung
2.4.1 Motorisierter Individualverkehr (MIV)
Der im Planungsgebiet noch bestehende Baustoffhandel wird Uber eine private Erschlie-

Bungsstralle von Norden entlang der Bahngleise mit Anbindung an die Brodersenstral3e
erschlossen. Im Westen grenzt das Planungsgebiet an die Marienburger Stral3e an, die
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von der Englschalkinger Straf3e nach Suden abzweigt. Der sidliche Teil des Planungsge-
biets ist Uber die Memeler Stral3e erschlossen.

Derzeit wird der stadtauswarts fahrende Kfz-Verkehr von der Englschalkinger Straf3e am
nordwestlichen Rand des Planungsgebiets nach Norden tber die Barlowstral3e auf die
Brodersenstral3e gefihrt, die weiter Gber einen ebenerdigen Bahniibergang nach Osten
fuhrt.

Zukunftig soll die Englschalkinger Straf3e geradlinig in Richtung Osten weitergefuhrt wer-
den, die Bahntrasse queren und mit der Brodersenstral3e dstlich der Bahntrasse verbun-
den werden. Ausfihrung und Umsetzungshorizont dieser Planung hangen vom DB-Pro-
jekt ,Viergleisiger Ausbau Johanneskirchen — Daglfing” (siehe auch Punkt 2.4.5) ab.

Zur Ermittlung der Verkehrsbelastung am Knotenpunkt Englschalkinger Stra3e/Marienbur-
ger Stral3e/Barlowstraf3e wurde im Oktober 2020 eine Verkehrszéahlung durchgefuhrt. Zu
diesem Zeitpunkt waren direkte Auswirkungen der Corona Pandemie auf den Verkehr ge-
geben. Die dabei gezahlten 2 x 4-Stunden Erhebungen in zwei Zahlblécken (von 6 bis 10
Uhr und von 15 bis 19 Uhr zur Erfassung der Morgen- und Abendspitze) werden Ublicher-
weise mit entsprechenden Hochrechnungsfaktoren auf die Tageswerte hochgerechnet.
Die Analysewerte des Verkehrsmodells wurden anhand dieser Erhebungen kalibriert. Im
Nachgang dazu wurden im Jahr 2022 weitere Erhebungen durchgefiihrt, um die Corona
bedingten Einflisse auf die Zahlungen von 2020 zu vergleichen. Hierzu wurden die Werte
einer Messstelle an der Englschalkinger Straf3e dstlich der Westpreuf3enstralRe herange-
zogen und die Ergebnisse der Hochrechnung wurden mit neueren Zahlwerten aus dem
Jahr 2022 der Landeshauptstadt Minchen am Knotenpunkt Englschalkinger Stral3e/Mari-
enburger Stral3e/Barlowstral3e verglichen.

Im Rahmen der aktuellen Verkehrsuntersuchung (Stand 2025) wurde zudem ein Abgleich
mit neueren Zahlwerten der Landeshauptstadt Minchen am Knotenpunkt Englschalkinger
Stral3e/Marienburger StraRe/Barlowstral3e vorgenommen. Die hochgerechneten Werte lie-
gen dabei Uber den aktuellen Zahlwerten aus dem Jahr 2022. Insgesamt zeigt sich zudem
bei aktuellen gesamtstadtischen Erhebungen ein Riickgang der Kfz-Verkehrsmengen ge-
genuber dem Jahr 2020. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Zahlwerte aus dem
Jahr 2020 eine Betrachtung auf der sicheren Seite darstellen, da die verkehrlich unglins-
tigsten Werte im Verkehrsgutachten als Grundlage herangezogen wurden.

Die daraus fiir den Analysefall berechneten Verkehrsmengen liegen bei ca. 2.350 Kfz-
Fahrten / 24h auf der Englschalkinger StrafRe und zwischen 500 und 850 Kfz-Fahrten /
24h auf der Marienburger Straf3e. Die Barlowstral3e weist eine Verkehrsmenge von ca.
1.700 Kfz-Fahrten / 24h auf. Auf der Memeler Stral3e betragen die Verkehrsmengen ca.
250 Kfz-Fahrten / 24h.

2.4.2 Offentlicher Personennahverkehr (OPNV)

Das Planungsgebiet befindet sich in unmittelbarer Nahe des S-Bahnhalts Englschalking
der Linie S8 (Flughafen - Herrsching) und ist damit sehr gut erschlossen. Eine direkte An-
bindung an den S-Bahnhalt Englschalking ist aufgrund der umwegigen und qualitativ
schlecht ausgebauten Wegeverbindung fur den FuR3verkehr nur bedingt gegeben.
Zusétzlich verkehren 350 m westlich in der OstpreuRenstral3e / FreischitzstralRe mehrere
Buslinien. Uber diese ist sowohl die Tram 16 (St. Emmeram - Romanplatz) wie auch die
U-Bahn-Linie U4 Arabellapark (Arabellapark - Westendstral3e) zu erreichen. Gemaf Nah-
verkehrsplan der Landeshauptstadt Miinchen soll die U-Bahn-Linie U4 vom Arabellapark
nach Englschalking in das Entwicklungsgebiet Minchner Nordosten verlangert werden.
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2.4.3 FuR- und Radverkehr

Die ErschlieBung des Planungsgebiets fur den Radverkehr erfolgt vornehmlich entlang der
ausgeschilderten Fahrradroute an der Marienburger Stral3e, die als Fahrradstral3e ausge-
wiesen ist, in Nord-Sud-Richtung. Aus westlicher Richtung wird das Planungsgebiet mit
beidseitig der Englschalkinger Stral3e verlaufenden Fahrradwegen erschlossen. Fir den
ostlichen Abschnitt der Englschalkinger Straf3e ist eine Umgestaltung gemaf den Vorga-
ben des Beschlusses ,Blrgerbegehren Radentscheid” (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V
15572, beschlossen in der Vollversammlung des Stadtrates am 24.07.2019) vorgesehen.
Sowohl Marienburger Stral3e als auch Englschalkinger Stral3e sind gemal Verkehrsent-
wicklungsplan-Radverkehr Radnebenrouten. In der Marienburger Straf3e wird der Radver-
kehr im Mischverkehr gefuihrt, da diese eine Tempo-30-Zone ist; die Gehwege sind mit
zwei Metern sehr schmal, stellenweise sind nur einseitig Gehwege vorhanden. In der Me-
meler Stral3e ist ein einseitiger, sehr schmaler Gehweg vorhanden.

2.4.4 Ruhender Verkehr

Aktuell wird in der Marienburger Stral3e abschnittweise einseitig am Fahrbahnrand ge-
parkt. Viele der umliegenden Anwohnerinnen und Anwohner verfugen tber Stellpléatze auf
Privatgrund. Eine Parkraumbewirtschaftung findet nicht statt.

2.4.5 Bahnanlagen

Im Osten verlauft die im Bestand zweigleisige Bahnstrecke Nr. 5560, auf der Schienengii-
terverkehr u.a. von und zum Rangierbahnhof Miinchen Nord sowie Schienenpersonen-
nahverkehr (S 8, Flughafen - Herrsching) abgewickelt wird, welcher in den n&achsten Jah-
ren aufgrund des in Planung befindlichen Brenner-Nordzulaufs und des in Bau befindli-
chen Brennerbasistunnels zunehmen wird. Der S-Bahnhalt Englschalking befindet sich
unmittelbar norddstlich des Planungsgebiets und soll perspektivisch zum Umsteigebahn-
hof zwischen S8 und U4 ausgebaut werden. Die Verlangerung der U-Bahn-Linie U4 vom
Arabellapark nach Englschalking zahlt zu den wichtigsten kunftigen U-Bahn Bauvorhaben
fur das offentliche Verkehrsnetz in Miinchen. Das Vorhaben ist im Nahverkehrsplan in der
Kategorie ,In Planung / im Bau® enthalten und hat daher héchste Prioritét.

Das DB-Projekt ,Viergleisiger Ausbau Johanneskirchen - Daglfing” (Bahnstrecke Nr.
5560) befindet sich derzeit in Planung. Die Landeshauptstadt Miinchen hat zum wieder-
holten Mal bekraftigt, dass ein Ausbau der Trasse nur in Tunnellage in Frage kommt, zu-
letzt mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates "Brenner-Nordzulauf in Minchen
/Transeuropaische Netze - Viergleisiger Ausbau der Strecke Daglfing-Johanneskirchen -
Ergebnisse der Feinvariantenuntersuchung sowie weiteres Vorgehen" vom 15.05.2024
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / VV 12286). Der Zeitpunkt der Realisierung der Verlangerung
der Englschalkinger Stral3e ist abhangig von der Fertigstellung des DB-Projekts und dabei
insbesondere von der gewahlten technischen Lésung.

Sollte die Bahntrasse kiinftig weiter und entgegen dem erklarten Willen der Landeshaupt-
stadt Muinchen oberirdisch verlaufen, so musste die Englschalkinger Stral3e unter der
Bahntrasse durchgefuihrt werden. Hierzu wiirden umfangreiche Rampenbauwerke beno6-
tigt, welche die ErschlieBungsmadglichkeiten des nérdlichen Teils des Planungsgrundstu-
ckes beeintrachtigen.
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2.5 Vorbelastungen
2.5.1 Larmimmissionen

Verkehrslarm (StraBen- und Schienenlarm/Bahnlarm)

Die mafRgebliche Schallbelastung auf das Planungsgebiet ergibt sich von Osten durch den
Schienenverkehr der angrenzenden Bahntrasse. In den Untersuchungen zum Schall-
schutz wurden die Varianten der zweigleisigen Bestandsituation mit Prognose 2035 und
einem viergleisigen oberirdischen Ausbau der Bahnstrecke Nr. 5560 als ,worst-case“-Sze-

narios bericksichtigt.

Dadurch ist mit einer hohen Larmbelastung des Planungsgebietes mit Beurteilungspegeln
von Uber 70 dB(A) tags und tber 60 dB(A) nachts zu rechnen. Damit werden die Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV Uberschritten. Daher sind entsprechende stadtebauliche
Maflinahmen, wie Schallschutzriegelbebauung mit strikter Raumorientierung und/oder ak-
tive Schallschutzmafl3nahmen, wie Larmschutzwande/-walle notwendig, um eine ausrei-
chende Abschirmung der Freibereiche des Quartiers und den ausreichenden Larmschutz
schutzbeduirftiger Aufenthaltsrdume sicherzustellen. Im Nordwesten und Nordosten ist das
Planungsgebiet von Stralenlarmeinwirkungen betroffen.

Gewerbe- und Anlagenlarm

Die ehemals im Bereich der geradlinigen Verlangerung der Englschalkinger Stral3e gele-
genen Gewerbebetriebe wurden bereits abgesiedelt und abgebrochen. Der heute im nérd-
lichen Teil des Planungsgebiets befindliche Baustoffhandel soll ebenfalls abgesiedelt wer-

den.
2.5.2 Elektrische und magnetische Felder

In den Untersuchungen zu elektrischen und magnetischen Feldern wurden die Varianten
der zweigleisigen Bestandsituation und eines viergleisigen oberirdischen Ausbaus der
Bahnstrecke Nr. 5560 als ,Worst Case" berlcksichtigt.

Die Untersuchungen der elektrischen und elektromagnetischen Felder der Oberleitungen
der Bahntrasse ergaben, dass die Grenzwertvorgaben der 26. BImSchV im Bereich der
geplanten Bebauung im Planungsgebiet eingehalten werden.

2.5.3 Erschiitterungen und Sekundarluftschall

In den Untersuchungen zu Erschitterungen und Sekundarluftschall wurden die Varianten
der zweigleisigen Bestandsituation und eines viergleisigen oberirdischen Ausbaus der
Bahnstrecke Nr. 5560 als ,Worst Case" bertcksichtigt.

Durch die Zugfahrten kénnen stérende Erschitterungs- und Sekundarschallimmissionen
entstehen. Im Rahmen der Untersuchung wurden auf Basis von Erschiitterungsmessun-
gen auf Gelandeniveau die zu erwartenden Immissionen im Planungsgebiet und in den
geplanten Gebauden nach Prognoseverfahren gemaf DIN 4150-2 berechnet und beur-
teilt.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Subjektive Wahrnehmung:

Die Maximalwerte der Erschitterungsimmissionen liegen bei einem ,kurzzeitbewertetem

Beurteilungsmalfistab fur frequenzbewertete Teilkdrpererschitterungen (Mittelungswert)*

KBFTm < 0,42 und sind damit deutlich splrbar. Die Erschitterungen werden dabei maf3-

geblich durch die Guterztige verursacht. Die Erschitterungen durch die S-Bahnen liegen
zwar auf einem niedrigeren Niveau, aber immer noch in einer spirbaren Gré3enordnung.
Ab ca. 30 m Entfernung zu den Bahngleisen werden auch die Erschitterungen durch die
Guterziige im Allgemeinen nicht mehr spirbar sein.
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Immissionsschutz nach DIN 4150-2:

Die Anforderungen an den Erschitterungsschutz nach DIN 4150-2 werden nur an den
gleisfernen Messpunkten (= 30 m Abstand zu den Gleisen) eingehalten bzw. ausge-
schopft. An den gleisnahen Messpunkten MP04 und MP07 werden die Anforderungen an
den Erschitterungsschutz sowohl tags als auch nachts zum Teil deutlich Uberschritten
bzw. nicht eingehalten.

Sekundarschall:

Mit einem Pegelniveau von bis zu 53 dB(A) werden die Immissionsrichtwerte sowohl tags
als auch nachts deutlich Uberschritten. Auch die Mittelungspegel tiberschreiten die Immis-
sionsrichtwerte nachts deutlich. Erst ab einer Gleisentfernung von mindestens

60 m werden die Immissionsrichtwerte sicher unterschritten.

Hinsichtlich einer geplanten Wohnnutzung werden MaflRnahmen zur Reduzierung der Er-
schitterungs- und Sekundarschallimmissionen (elastische Gebaudelagerung), zumindest
im gleisnahen Bereich, zwingend erforderlich.

2.5.4 Lufthygiene
Auf Grundlage einer modelltechnischen Untersuchung (NO2-Immissionsprognose des
Bayerischen Landesamtes fir Umwelt (LfU), enthalten in der 7. Fortschreibung des
Luftreinhalteplans, wird von keiner Uberschreitungssituation des Jahresgrenzwertes fiir
Stickstoffdioxid (NO-) im Planungsumfeld ausgegangen. Die Jahresgrenzwerte fir
Feinstaub (PMio, PM_5) werden im gesamten Stadtgebiet seit 2012 und damit auch im
Planungsgebiet und dessen Umfeld eingehalten.

Novellierung der EU-Luftqualitatsrichtlinie

Nach Beschluss des Européischen Rates vom 24.09.2024 und dem Beschluss des Euro-
paischen Parlaments vom 14.10.2024 ist die EU-Luftqualitatsrichtlinie mit Veroffentlichung
am 20.11.2024 im Europaischen Amtsblatt am 10.12.2024 in Kraft getreten. Die Mitglieds-
lander haben ab dem Zeitpunkt der Inkraftsetzung zwei Jahre und damit bis ca. Ende
2026 Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht zu Uberfihren. Somit werden verschéarfte
Grenzwerte auch auf nationaler Ebene bis 2030 einzuhalten sein. Mit der Novellierung der
EU-Luftqualitatsrichtlinie werden zukulnftig scharfere Grenzwerte gelten. Ab dem Jahr
2030 soll ein Jahresmittelgrenzwert fir Stickstoffdioxid (NO2) und fiir Feinstaub-PM;o von
20 pg/ms3 sowie fur Feinstaub-PMzsein Jahresmittelgrenzwert von 10 pg/ms? gelten.

Die Jahresmittelwerte flir NO; bezogen auf die letzten 5 Jahre (2020 - 2024: 2024 umfasst
die vorlaufige Auswertung) betragen an den zwei fir den Standort reprasentativen Statio-
nen des Lufthygienischen Uberwachungssystems Bayern (LUB) in Miinchen Johanneskir-
chen 14,4 ng/ms3 und Allacher Stral3e 16,6 pg/ms3. Damit liegt die gegenwaértige Hinter-
grundbelastung unterhalb des verscharften Grenzwertes von 20 pg/ms. Unter der An-
nahme, dass sich der Wert fur die Hintergrundbelastung fir die zuktinftigen Jahre auf ei-
nem Niveau der Jahre 2023 und 2024 einpendeln wird, ist zukilinftig von einer leichten Re-
duktion der angegebenen Mittelwerte bis zum Jahr 2030 zu rechnen. In Anbetracht des
zukunftig gultigen Grenzwertes von 20 pg/m?3 wirde die NO2-Konzentration voraussichtlich
auch nach Umsetzung des Vorhabens noch unterhalb des Grenzwertes bleiben, allerdings
ist zum jetzigen Zeitpunkt keine valide Aussage Uber die Zusatzbelastung durch das Vor-
haben mdglich.

Fur die beiden Feinstaubfraktionen PM.,s und PMyo ist zuktinftig von keiner nennenswerten
Reduktion der aktuellen 5-jahrigen Mittelwerte (PMio: 13,4 pg/ms3; PMas: 8,4 ug/ms) an der
Station Johanneskirchen auszugehen (fir die Station Allacher Stral3e werden die Parame-
ter nicht erfasst). Bei PMy liegt die gemittelte Konzentration gegenwartig eindeutig unter
dem neuen Grenzwert von 20 pg/m3 und auch durch das Vorhaben sollte es hier nicht zu
einer Uberschreitung dessen kommen.

Bei der kleineren Partikelfraktion PM; s liegt die gemittelte Konzentration mit 8,4 pg/m3
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nahe am Grenzwert von 10 pg/m?3 und eine Uberschreitung des Grenzwertes durch die
vorhabenbezogene Zusatzbelastung lasst sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschlief3en.

2.5.5 Altlasten und Kampfmittel

Altlasten

Das Planungsgebiet ist nicht als Altlastenverdachtsflache ausgewiesen, weist aber den-
noch Auffullungen auf. Die im Rahmen der Altlastenuntersuchungen angetroffenen Auffil-
lungsschichten reichen bis in eine maximale Tiefe von 2,5 m u. GOK. Diese bestehen aus
schluffigen, sandigen Kiesen bis zu kiesigen, sandigen Schluffen mit geringen Anteilen
(Durchschnitt 2 %) anthropogener Fremdbestandteile, z. B. Ziegelbruch und Verbren-
nungsriickstdnde bestehend aus Aschen und vereinzelt Schlacken.

Das Bohrgut aller im Zusammenhang mit der Altlastenuntersuchung vorgenommenen
Sondierungen wies keinen auffalligen, auf Schadstoffe hinweisenden Geruch auf.

Abfallrechtlich liegen samtliche Untersuchungsergebnisse im zuldssigen Bereich des Leit-
fadens fiur die Verfillung von Gruben, Briichen und Tagebauen (LVGBT).

Aus gutachterlicher Sicht ist eine Gefahrdung tber den Wirkungspfad Boden-Grundwas-
ser auf Grundlage des vorliegenden Befundes fur das Untersuchungsgelande als gering
anzusehen. Im Zuge ggf. anstehender Erdarbeiten anfallender Bodenaushub ist einer ge-
eigneten Entsorgung zuzufthren.

In den derzeit noch genutzten Werkstattbereichen sind nach Betriebsstilllegung noch er-
ganzende Bodenuntersuchungen vorzusehen.

Kampfmittel

Die Situation des Planungsgebiets wahrend des 2. Weltkriegs wurde historisch-genetisch
anhand von Luftbildauswertungen recherchiert und die daraus resultierenden Risiken dar-
gestellt. Aus gutachterlicher Sicht besteht ein geringfugig erhohter Kampfmittelverdacht
(Kategorie 2 nach den Baufachlichen Richtlinien Kampfmittelrdumung) mit dem Bedarf
weiterer Malinahmen eingestuft. Im Vorfeld von Baumafinahmen sind entsprechende Er-
kundungen durchzufiihren.

2.6 Planerische und rechtliche Ausgangslage
2.6.1 Flachennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung

Im Flachennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung (FNP) der Landeshauptstadt
Minchen ist das Planungsgebiet Giberwiegend als allgemeines Wohngebiet (WA) darge-
stellt. Im Stdwesten ist ein Teil als reines Wohngebiet (WR) und im Nordosten ein kleiner
Bereich als Kerngebiet (MK) dargestellt. Im Bereich der Memeler Strafl3e und Brodersen-
stral3e ist eine oOrtliche Grinverbindung dargestellt. Stdlich und westlich des Planungsge-
biets grenzen groRe Bereiche mit reinen Wohngebieten (WR) an. Eine Anderung des Fla-
chennutzungsplans ist durch die Aufstellung des Bebauungsplans nicht veranlasst.

Die festgesetzten Gebietskategorien des Bebauungsplans lassen sich aus den nicht par-
zellenscharfen Darstellungen des Flachennutzungsplans entwickeln. Wéahrend der tber-
wiegende Teil des Geltungsbereichs, analog zum Flachennutzungsplan, als allgemeines
Wohngebiet mit den daraus resultieren begleitenden Flachen, wie offentlicher Grunflache
und naturschutzfachlicher Ausgleichsflache festgesetzt wird, wird der ndrdliche Bereich
als urbanes Gebiet festgesetzt, wobei sich der hauptsachliche Teil der gewerblichen Nut-
zungen in den nordlichen Baukérpern sowie dem Baudenkmal befinden wird und im stdli-
chen Punkthaus des MU ausschlief3lich Wohnnutzung zulassig ist.

Das urbane Gebiet (MU) dient gemafd BauNVO der Unterbringung von Wohnen sowie der
Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen
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Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stéren. Das Kerngebiet (MK) im
Sinne der BauNVO hingegen, dient vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben
sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur, wobei
auch eine Wohnnutzung im Bebauungsplan zugelassen werden kann. Das urbane Gebiet
vereint also die vorwiegenden Nutzungen der Flachennutzungsplandarstellung (MK und
WA) im nordlichen Baugebiet, insbesondere, da in dem der Englschalkinger Stral3e zuge-
wandten Baukorper eine Einzelhandelsnutzung vorgesehen ist, wie sie auch im Kernge-
biet eine wesentliche ist.

Im Norden des Planungsgebiets ist die geplante Verlangerung der Englschalkinger Stral3e
als drtliche Hauptverkehrsstral3e, die auch dem Durchgangsverkehr dient, dargestellt.
Wiederum nordlich der neuen StrafRenfiihrung befindet sich ein in ein allgemeines Wohn-
gebiet (WA) eingebettetes Mischgebiet (MI). Im Osten des Planungsgebietes ist eine Teil-
flache als Flache fur Bahnanlagen dargestellt. Ostlich der Bahnanlagen stellt der FNP ein
Kern- und ein Gewerbegebiet (GE) sowie allgemeine Griunflachen (AG) dar.

2.6.2 Bestehendes Baurecht

Das Planungsgebiet befindet sich im Umgriff des Aufstellungsbeschlusses Nr. A85, wel-
cher bereits 1963 gefasst wurde. Fur das hier gegenstandliche Planungsgebiet wurde das
Bauleitplanverfahren nicht fortgefihrt.

Der nérdliche, durch den Baustoffhandel belegte Bereich des Planungsgebietes ist heute
als planungsrechtlicher Innenbereich nach § 34 BauGB zu bewerten. Die sidliche, land-
wirtschaftlich genutzte Flache ist dem planungsrechtlichen Au3enbereich nach § 35
BauGB zuzuordnen.

2.6.3 Denkmalschutz

Innerhalb des Planungsumgriffs befindet sich das Baudenkmal D-1-62-000-997 mit der
Adresse Brodersenstral3e 36. Es handelt sich um ein villendhnliches Blrogebaude aus
dem Jahre 1914 mit Mansardwalmdach, zwei runden turmartigen Eckausbauten mit da-
zwischen eingespanntem Balkon und Dachreiter.

In n&herer Umgebung befinden sich im Nordwesten das Ensemble des ehemaligen Orts-
kerns von Englschalking, das westlich gelegene Volksschulgebaude inklusive Biblio-
theksgebaude von 1935/36 sowie das Ensemble des ehemaligen Ortskerns von Daglfing.

Das Vorhaben befindet sich in einem Gebiet mit zahlreichen bekannten Bodendenkmé-
lern unter denen mehrperiodige Bestattungsplatze besonders herausragen, unter ande-
rem:

- D-1-7835-0064 ,Brandgraber der Urnenfelderzeit®,

- D-1-7835-0511 ,Kérpergraber der frihen Bronzezeit, Brandgréaber der
Urnenfelderzeit, Siedlung und Kreisgraben vorgeschichtlicher Zeitstellung, u.a.
der spéaten Bronzezeit, der Urnenfelderzeit und der Hallstattzeit, Stral3entrasse
der rémischen Kaiserzeit sowie Siedlung mit Hofgrablegen und Reihengréberfeld
des frihen Mittelalters”,

- D-1-7835-0052 ,Siedlung der Bronzezeit, der Hallstattzeit, der spaten Laténezeit
und Villa rustica der romischen Kaiserzeit ("Gutshof von Miinchen-Denning")
sowie Reihengréaberfelder des friihen Mittelalters.”

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sind im Planungsgebiet deshalb weitere Bodendenk-
maler zu vermuten.
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2.6.4 Planungen zum viergleisigen Ausbau der Gleistrasse Daglfing-Johanneskirchen
und dem Verkniipfungsbahnhof Englschalking

Die Deutsche Bahn AG (DB AG) plant derzeit im Auftrag des Bundes den viergleisigen
Ausbau der Bahnstrecke Nr. 5560 zwischen Daglfing und Johanneskirchen. Hierzu
wurden im Rahmen der Vorplanung verschiedene Ausbauvarianten untersucht: Gemaf
den Beschlissen des Stadtrates ,Ertlichtigung des Bahnknotens Minchen: 2.
Stammestrecke [...]* (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 03945 vom 24.03.2010),
~Flughafenanbindung auf der S8-Trasse [...] (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 08238 vom
29.02.2012), ,Flughafenanbindung auf der S8-Trasse, Sachstandsbericht [...]"
(Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 10857 vom 02.05.2013), ,,Anbindung des Flughafen
Minchen Uber die S8-Trasse, Sachstandsbericht [...] (Sitzungsvorlage Nr. 14 -20/V
05474 vom 15.06.2016), ,Flughafenanbindung — viergleisiger Ausbau der Strecke
Daglfing-Johanneskirchen [...]", (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 11729 vom 25.07.2018)
setzte sich die Landeshauptstadt Minchen von Anfang an fur einen Ausbau der
Bahntrasse zwischen Daglfing und Johanneskirchen fiir den Guterverkehr und die S-Bahn
(S8) in Tunnellage ein.

Mit dem Beschluss "Brenner-Nordzulauf in Minchen / Transeuropéische Netze -
Viergleisiger Ausbau der Strecke Daglfing-Johanneskirchen - Ergebnisse der
Feinvariantenuntersuchung sowie weiteres Vorgehen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 /

V 12286) der Vollversammlung vom 15.05.2024 wurden dem Stadtrat die Ergebnisse der
Vorplanung der DB AG vorgestellt. Die Vollversammlung bekréaftigte aufgrund der
vorgelegten Ergebnisse "das Ziel, einem viergleisigen Ausbau der Strecke Daglfing-
Johanneskirchen nur im Tunnel" zustimmen zu wollen. Der Oberbiurgermeister wurde
"beauftragt, mit dem Bundesministerium fur Digitales und Verkehr sowie dem Bayerischen
Staatsministerium fiir Wohnen, Bau und Verkehr zu verhandeln, um eine faire
Kostenverteilung fiir eine Realisierung der Variante Tunnel zwischen Bund, Land und
Stadt zu erwirken."

Wann die Ausbaumalinahmen abgeschlossen werden kdnnen, ist derzeit noch nicht
bekannt.

Abhangig von der spater tatséchlich realisierten Ausbauvariante der Bahntrasse sind auch
der kiinftige Verlauf der erforderlichen Verlangerung der Englschalkinger Stral3e, die die
im Nordosten Mlnchens geplanten neuen Stadtteile erschlieBen wird, sowie die genaue
Lage und Ausgestaltung des S-Bahnhaltepunkts Englschalking (kiinftiger Verknlpfungs-
bahnhof S8/U4) festzulegen.

2.6.5 Planungsgebiet Miinchner Nordosten

Das Stadterweiterungsgebiet Miinchner Nordosten z&hlt zu den wichtigsten strategischen
Vorhaben der Stadtentwicklung in Minchen. Mit einem Planungsumgriff fir vorbereitende
Untersuchungen von tber 600 ha hat der Minchner Nordosten das Potenzial, mittelfristig
einen bedeutenden Beitrag zur Deckung des hohen Wohnraumbedarfes vor allem an be-
zahlbarem (Miet-)Wohnungsbau und der erforderlichen 6ffentlichen, sozialen und techni-

schen Infrastruktur sowie zur Schaffung von Arbeitsplatzen in angemessenem Umfang zu
leisten.

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 13.12.2017 (,,Stadtebauliche Entwicklungsmalf3-
nahme gem. 8§ 165 ff. BauGB [...], Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 07772) hat der Stadtrat
den Umgriff der vorbereitenden Untersuchungen zur Verbesserung der ErschlieRung von
Westen Uber die geplante Verlangerung der Englschalkinger Straf3e zur Brodersenstralle
beschlossen. In den Umgriff ist das unmittelbar nordlich an das Planungsgebiet angren-
zende Flurstuck Nr. 620/0, Gemarkung Daglfing im westlichen Teil eingeschlossen. Am
25.01.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/ V 07915) wurde durch die Vollversammlung
ebenfalls eine Satzung Uber ein besonderes Vorkaufsrecht fiir das Gebiet des Beschlus-
ses zu Voruntersuchungen fir eine stadtebauliche Entwicklungsmalnahme im Minchner
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Nordosten beschlossen. In den Jahren 2019/2020 wurde ein stadtebaulicher und land-
schaftsplanerischer Ideenwettbewerb fir das Stadterweiterungsgebiet durchgefihrt. Mit
Beschluss der Vollversammlung vom 27.04.2022 (,Minchner Nordosten [...]%, Sitzungs-
vorlage Nr. 20-26 / VV 02908) wurde der 1. Preistrager mit einem Entwicklungspotenzial fur
bis zu 30.000 Einwohner*innen als Grundlage fir die weiteren Voruntersuchungen be-
schlossen.

Das Planungsgebiet Marienburger Stral3e ist durch die Bahntrasse vom dstlich angren-
zenden Gebiet des Stadterweiterungsgebiets Miinchner Nordosten getrennt. Im Bereich
des S-Bahnhofs Englschalking ist der Ausbau einer Umsteigebeziehung mit der Verlange-
rung der U4 vom Arabellapark kommend Uber Englschalking in das Stadtentwicklungsge-
biet vorgesehen. Hier besteht das Potenzial, ein ergédnzendes Mobilitatsangebot in Form
von Quartiersgaragen und/oder Mobilitdtshausern zu positionieren.

2.6.6 Perspektive Miinchen und Stadtentwicklungsplan STEP 2024

Das Stadtentwicklungskonzept ,Perspektive Miinchen* bildet mit seinen strategischen und
fachlichen Zielen die Grundlage fir eine nachhaltige und am Gemeinwohl orientierte Ent-
wicklung der Landeshauptstadt Miinchen im Sinne einer ,Stadt im Gleichgewicht* (Sit-
zungsvorlage Nr. 20-26 / V 04420, Vollversammlung des Stadtrates vom 02.02.2022). Zu
nennen ist beispielsweise die strategische Leitlinie ,Qualitétvolle und Charakteristische
Stadtraume*®, welche u.a. die Stadt der kurzen Wege mit stadt- und klimavertraglicher Mo-
bilitat, den Erhalt der sozialen Mischung, bezahlbarem Wohnraum sowie eine flachenspa-
rende, klimaangepasste und méglichst klimaneutrale Siedlungsentwicklung umfasst. Da-
bei soll eine ausreichende Versorgung mit qualitdtsvollen Erholungs- und Freiflachen und
sozialer Infrastruktur gewahrleistet werden. AuRerdem spielt die strategische Leitlinie
~Weitsichtige Steuerung und globale Verantwortung” eine wichtige Rolle, d.h. friihzeitig
und systematisch auf zukunftige Entwicklungen zu reagieren, globale Herausforderungen
zu l6sen, den Nachhaltigkeitsgedanken zu beachten und das aktive Zusammenarbeiten
der Behorden zu fordern.

Daruiber hinaus biindelt, konkretisiert und visualisiert der Stadtentwicklungsplan STEP
2024 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10661 vom 02.10.2024) als zentraler und program-
matischer Bestandteil der Perspektive Miinchen die Ziele und Strategien zur raumlichen
Entwicklung auf gesamtstadtischer Ebene in den Handlungsfeldern Freiraum, Mobilitét,
Wohnquartiere, Wirtschaft, Klimaanpassung, Klimaschutz und Regionale Kooperation.
Als Ubergeordnetes, gesamtstadtisches Leitbild der raumlichen Stadtentwicklung soll der
STEP 2024 bei der Entwicklung des Planungsgebiets berticksichtigt werden.
Folgende tibergeordnete Zielsetzungen des STEP 2024 sind fur das Planungsgebiet und
sein Umfeld dargestellt:
- Freiraumvernetzung
- OPNV-Ausbau
- Bezahlbarer Wohnraum, Soziale Quartiersentwicklung
- Weiterentwicklung bestehender Handels- und Dienstleistungsstrukturen
- Erhalt von Wirkungsbereichen der lokal entstehenden Strémungssysteme, Sichern
von Flachen mit Luftaustauschpotenzial / Ventilationsbahnen
- Erh6hung der Anschlussdichte im Fernwarmeversorgungsgebiet, Dezentrale
klimaneutrale Energie- und Warmeversorgung

Die Planung entspricht den Zielen des STEP 2024 und konkretisiert diese, vgl. Kapitel 3
Planungsziele.

Das Planungsgebiet grenzt an ein fachtibergreifendes Schwerpunktgebiet der Stadtent-
wicklung (Handlungsraum ,Minchner Nordosten®). In diesen Gebieten zeigen sich beson-
dere Chancen, aber auch Risiken, weshalb sie ein hohes Mal} der planerischen Zuwen-
dung und Sorgfalt bedirfen. Verflechtungen und Wechselwirkungen zu den benachbarten
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Quartieren spielen dabei eine grof3e Rolle.

Als Ubergeordnetes Stadtentwicklungskonzept soll die Perspektive Miinchen bei der Ent-
wicklung des Areals an der Marienburger Stral3e beriicksichtigt werden.

2.6.7 Zentrenkonzept

Das Zentrenkonzept der Landeshauptstadt Miinchen basiert auf der Leitvorstellung einer
hierarchisch gegliederten, polyzentrischen Versorgungsstruktur. Die Stadtteil- und Quar-
tierszentren sind dabei die tragenden S&ulen. Sie entlasten die City und bieten eine ur-
bane Nutzungsmischung. Die Nahbereichszentren und integrierten Nahversorgungsstan-
dorte ergénzen diese polyzentrale Struktur und tragen zu einer wohnortnahen Versorgung
der Birger*innen bei.

Im naheren Umfeld des Planungsgebiets befinden sich zwei Nahbereichszentren:

Das nordlich gelegene Nahbereichszentrum Englschalking und das sudlich gelegene Nah-
bereichszentrum Denning. Die nachste Nahversorgungsmoglichkeit fur das Gebiet befin-
det sich im Nahbereichszentrum Denning in ca. 1 km Entfernung.

Ziel des Zentrenkonzepts ist ein engmaschiges Versorgungsnetz mit einer fu3laufigen Er-
reichbarkeit von ca. 600 Metern zum nachsten Lebensmittelmarkt fir alle Munchner*in-
nen. Aus diesem Grund ist im Zuge der geplanten Entwicklung der Bedarf fir einen ergan-
zenden integrierten Nahversorgungsstandort mit umfassendem Angebot durchaus gege-
ben.

Eine mogliche stadtebauliche Verbindung zur langfristigen Planung im Nordosten sollte
bei der Platzierung innerhalb des Gebiets berucksichtigt werden, um auch die Bestands-
und Neubewohner*innen gstlich der S-Bahntrasse mit versorgen zu kdnnen.

2.6.8 Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) Miinchen

Gemald ABSP ist die 6stlich an das Planungsgebiet angrenzende Bahnlinie zwischen
Daglfing und Englschalking als Giberregional bedeutsamer Trockenlebensraum (ABSP-Fla-
che Nr. 627) ausgewiesen.

In den Zielen des ABSP wird die Bahntrasse dezidiert als lineare Vernetzungsachse auf-
geflhrt, deren begleitende Trockenstandorte erhalten und optimiert werden sollen. Die
Bahnbegleitflachen entlang der Bahntrasse gehéren zu den aus naturschutzfachlicher
Sicht unverzichtbaren Kernflachen des Biotopverbunds in Minchen und wurden im ABSP
demzufolge gesondert aufgefiihrt und mit einer Reihe von Zielen und Maflinhahmenvor-
schlagen versehen.

2.6.9 Schwammstadt-Prinzip

Mit Beschluss des Ausschusses flr Stadtplanung und Bauordnung ,Einbindung des
~Schwammstadt-Prinzips“ in Prozesse der Stadtplanung” vom 15.09.2021 (Sitzungsvor-
lage Nr. 20-26 / V 02590) wurde das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung beauftragt,
das Thema dezentrales Regenwassermanagement im Sinne des Schwammstadt-Prinzips
bereits frihzeitig und verstérkt in Planungsprozessen zu bertcksichtigen. Das Thema
Schwammstadt-Prinzip steht demnach ,fir eine wassersensible und gleichzeitig hitzean-
gepasste Stadt, in der der natiirlichen standortbezogenen Wasserbilanz aus Niederschlag,
Riickhalt, Verdunstung und oberfléachlichem Abfluss méglichst nahegekommen wird.
Dadurch sollen sowohl Uberschwemmungen und Uberflutungen abgepuffert als auch die
Verdunstungsrate erh6ht werden, um so zur Kiihlung der sommerlichen Temperaturen
beizutragen. Dabei ist die Verdunstung und Speicherung des Regenwassers vor der Ver-
sickerung zu priorisieren.”

Weiterhin ist zusatzlich zur Verdunstung und zum Abfluss auch auf die Grundwasserneu-
bildung als zentrales Element des Wasserhaushaltes bzw. der Wasserhaushaltsbilanz
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hinzuweisen.

Zentrale MalRBnahmen des Schwammestadt-Prinzips sind die Erhéhung der unversiegelten
und versickerungsfahigen Flachenanteile sowie die Beriicksichtigung der notwendigen
Grin- und Freiflachen fir wassersensible MaRnahmen in der Bebauungsplanung. Dies
soll primér der Erh6hung der Verdunstungsrate dienen, da diese mit ca. 55 % den grofiten
Faktor an der naturlichen Wasserbilanz ausmacht, gefolgt von der Grundwasserneubil-
dung mit ca. 35 % und dem Direktabfluss mit lediglich 10 % (Werte fur Munchen, vgl.:
https://www.naturwb.de/get ref/). Dabei sind die Synergien zwischen wassersensiblen
Maflnahmen, MalRnahmen zur Freiflachenversorgung und Aufenthaltsqualitat im Freiraum
zu nutzen und mdogliche Konkurrenzen zwischen den Belangen zu vermeiden.

2.6.10 Klimaschutz und KlimaanpassungsmafBhahmen

3.

Die Vollversammlung hat mit Beschluss vom 20.10.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 /

V 03873) das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung beauftragt, zur Erreichung eines
~Klimaneutralen Miinchen bis 2035“ Konzepte und Umsetzungsstrategien zu entwickeln
und im Bebauungsplanverfahren in nachhaltigen Konzepten (Energiekonzepte, Mobilitats-
konzepte sowie Klimaresilienzkonzepte) mit verbindlichen Regelungen im Sinne des Kili-
maschutzes und der Klimaanpassung in die Planungen einzubringen.

Damit verbunden ist der Klimafahrplan in der Stadtplanung mit nachfolgenden Zielen:

- Behandlung, Einbringung und Berucksichtigung des Klimaschutzes und der
Klimaanpassung fiir das Erreichen der Klimaneutralitéat bis 2035

- Anwendung des sog. ,Klimafahrplans” bei allen stéadtebaulichen Planungen und im
Bebauungsplanverfahren (verpflichtend: Energie-, Mobilitdts- sowie Stadtklima-
Konzepte)

- Festsetzungen im Sinne des Klimaschutzes und der Klimaanpassung sowie
Darlegung der entgegenstehenden Griinde

- Festsetzung von bestimmten baulichen und sonstigen Mal3nahmen fiir den Einsatz
von erneuerbaren Energien und der Kraft-Warme-Kopplung sowie Darlegung der
entgegenstehenden Griinde

- Umsetzung eines hohen Solarisierungsgrades orientiert am Zielwert des
Masterplanes solares Miinchen

- Festsetzung von Photovoltaik-Anlagen

- Festsetzung von GroRbaumpflanzungen mit ausreichend dimensionierten
Baumstandorten

- Festsetzung von intensiver/ extensiver Dachbegriinung

- Festsetzung von Fassadenbegrinung

- Festsetzung von Substrath6hen und Retentionsschichten auf Dachflachen/
unterbauten Flachen

- Versickerung von Regenwasser im Planungsgebiet

- Aufnahme der Ergebnisse der Planungen und Konzepte (u. a. Energiekonzept,
Mobilitdtskonzept, Stadtklima-Konzept) in einer Charta fir ein lebendiges, soziales
und nachhaltiges Stadtquartier und Hinwirken auf Umsetzung der Charta.

Planungsziele

Die stadtebauliche Neuordnung des Planungsgebiets erfolgt auf Grundlage der beschrie-
benen Ausgangslage unter Beriicksichtigung der Nachhaltigkeitsaspekte und Malinahmen
(Kriterien, Ziele und Indikatoren) des Klimafahrplans in der Stadtplanung fur ein ,Klima-
neutrales Miinchen bis 2035" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03873 vom 20.10.2021) und
orientiert sich an den im Folgenden beschriebenen, zwischenzeitlich weiterentwickelten
und fortgeschriebenen Zielen.
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Die wesentlichen Anderungen ergaben sich zum GroRteil durch eine weitere Ausarbeitung
der Planung zur Vorbereitung der spateren baulichen Umsetzung im Zuge der Integration
der Nachhaltigkeitsthemen (Energie, Mobilitat, Klima).

Stadtebauliche Ziele
Im Planungsgebiet soll ein neues Quartier mit eigenstandigem Charakter,

abwechslungsreicher Gestaltung sowie vielféltigen und differenzierten Freirdumen mit
hoher Aufenthaltsqualitat geschaffen werden.

Nordlicher Bereich des Planungsgebietes:

Entwicklung eines gemischten, urbanen Gebietes mit Wohnen, einer
Kindertageseinrichtung, Einzelhandel und nicht stérendem Gewerbe bzw.
Dienstleistungen, das seiner Lage am kunftigen Verknipfungspunkt von U- und S-
Bahn sowie insbesondere seiner kiinftigen Funktion als Entree zu den im
Minchner Nordosten zu entwickelnden neuen Stadtteilen Rechnung tragt
Sudlicher Bereich des Planungsgebietes:

Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebiets mit Wohnformen fiir unterschiedliche
Einkommensgruppen mit erganzenden, dem Gebiet dienenden Nutzungen im
Sinne der ,Stadt der kurzen Wege*“

Entwicklung eines Wohnquartiers mit hoher Wohnqualitat und hochwertigem
Wohnumfeld unter Beriicksichtigung von Malinahmen zum erforderlichen
Immissionsschutz (insbesondere Verkehrslarm)

Umsetzung einer stadtebaulich guten Losung, die dem Zielkonflikt des
Larmschutzes gegeniiber dem Bahnlarm und der erforderlichen Durchliftung des
Gebietes und der angrenzenden Wohngebiete Rechnung tragt, ggf. erforderliche
aktive LarmschutzmafRnahmen im Fall der Realisierung des Ausbaus der
Bahntrasse im Tunnel riickbaubar

Integration der erforderlichen sozialen Infrastruktur mit zugehdorigen Freiflachen in
die geplante Bebauung

Gewaéhrleistung eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden durch
verdichtete Gebaudetypologien und flachensparende Bauweise

Schaffung eines stadtebaulich harmonischen und vertraglichen Ubergangs
zwischen den kleinteiligen stadtebaulichen Strukturen im westlichen und stdlichen
Umfeld des Planungsgebiets insbesondere im Hinblick auf eine angemessene
Hohenentwicklung

Denkmalgerechter Erhalt und Integration des Baudenkmals Brodersenstrafie 36 in
das zukiinftige stadtebauliche Konzept

Erreichung der Klimaneutralitat im Planungsgebiet

3.2 Freiraumplanerische Ziele

Entwicklung eines pragnanten Griin- und Freiflachensystems im Zusammenspiel
mit der stadtebaulichen Struktur

Schaffung eines qualitatsvollen Wohn- und Arbeitsumfeldes mit ausreichend
grol3en und vielfaltig nutzbaren larmgeschitzten privaten und 6ffentlichen Griin-
und Freiflachen innerhalb des Planungsgebietes

Durchlassigkeit des Planungsgebietes und dessen Verknipfung mit der Umgebung
Erhalt und Einbindung des erhaltenswerten und sehr erhaltenswerten Baum- und
Gehdblzbestandes in das stadtebauliche und freiraumplanerische Konzept
Schaffung einer guten bioklimatischen Aufenthaltsqualitat durch mikroklimatisch
wirksame Grunstrukturen (Baumerhalt, Baumneupflanzungen, Dach- und
Fassadenbegriinung, Grinflachen usw.) und Sicherung des lokalen
Luftaustausches im Sinne der Klimaanpassung

qualitatsvolle Bepflanzung und Begrinung der Baugebiete unter Beriicksichtigung
von nicht unterbauten GrofR3baumstandorten (Erhalt und Neupflanzung)
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Sicherung eines nachhaltigen Niederschlagsmanagements (Schwammstadt-
Prinzip) und Ann&herung an einen naturlichen Wasserhaushalt

Vermeidung grof3flachiger oberirdischer Versiegelung: flachensparende
ErschlieBung (Zuwege, Zufahrten, Feuerwehr etc.) gemaR den erforderlichen
MindestmalRen

Starkung der Biotopfunktion entlang der Bahntrasse durch Sicherung einer
mindestens 10 m breiten, durchgangigen, méglichst unverschatteten
Biotopvernetzungszone fur Magerlebensraume innerhalb des Planungsgebietes
unmittelbar angrenzend an die Vorhalteflachen der Bahn (inkl. Bahnpflegestreifen)
fur einen oberirdischen Ausbau der Bahnstrecke. Der Biotopstreifen ist von
Erholungsnutzung freizuhalten

Bewaltigung des Artenschutzes mit Nachweis erforderlicher Ausgleichsflachen
soweit moglich innerhalb des Planungsgebiets in Verbindung mit der
Biotopvernetzungsachse bzw. im raumlichen Kontext

3.3 Verkehrsplanerische Ziele

Schaffung eines weitestgehend autoarmen Quartiers mit hoher Aufenthaltsqualitat
ErschlieBung des Planungsgebiets tber die Englschalkinger Stral3e unter
Berticksichtigung des zuklnftigen Ausbaus (U-Bahn, S-Bahn)

Starkung des Umweltverbundes - 6ffentlicher Personennahverkehr (OPNV), FuRR-
und Radverkehr - durch ein Mobilitatskonzept

Entwicklung einer guten Durchwegung des Planungsgebiets durch attraktive
offentlich nutzbare Wegeverbindungen in Nord-Sud- und Ost-West-Richtung
Ertlichtigung der im Planungsumgriff vorhandenen Stral3enraume insbesondere fiir
den FulB3- und Radverkehr

Vertragliche Einbindung des entstehenden Neuverkehrs in das bestehende
Verkehrsnetz, insbesondere auch des mdglichen Bring- und Holverkehrs fir die
soziale Infrastruktur

Berticksichtigung der Erfordernisse der geplanten verkehrlichen
InfrastrukturmalBnahmen der DB: viergleisiger Ausbau der Gleistrasse und des S-
Bahnhaltes Englschalking

Aufstellen eines zukunftsorientierten Mobilitatskonzeptes entsprechend der
aktuellen Anforderungen aus den Beschliissen der Landeshauptstadt Minchen zur
Reduzierung des MIV (Sitzungsvorlagen Nrn. 14-20 / V 16525, 20-26 / V 03507,
20-26 / V 03873).

3.4 Ziele zum Klimaschutz und Klimaanpassung

Entwicklung eines zeitgemalen und nachhaltigen Energiekonzeptes unter
Bertcksichtigung der Nachhaltigkeitsaspekte und MalRnahmen (Kriterien, Ziele und
Indikatoren) des Klimafahrplans in der Stadtplanung vom 20.10.2021
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03873) fir ein ,Klimaneutrales Miinchen bis 2035*
mit dem Ziel einer klimaneutralen Energieversorgung (Strom, Warme, Kalte) des
Quartiers und lokaler Produktion von regenerativen Energien (Strom, Warme,
Kalte) im eigenen Quartier

Sicherung der Errichtung und des Betriebs von Anlagen fiir die Erzeugung,
Nutzung oder Speicherung von Strom aus solarer Energie (Module zur
Solarenergienutzung) als eine der MalBhahmen zur Erreichung der Klimaziele
LKlimaneutrales Miinchen bis 2035*

Minimierung des Warmeenergiebedarfs durch entsprechend hohe energetische
Gebaudestandards (Neubau Standards méglichst EH40 oder besser)

Schaffung eines moglichst hohen Potentials zur CO2-Bindung durch eine
qualitatsvolle Bepflanzung und Begriinung mit Berticksichtigung von nicht
unterbauten GrofRbaumstandorten (Erhalt und Neupflanzung)
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- Nutzung der Potenziale des Regenwassermanagements fir eine klimaresiliente
Planung mit mdglichst ortsnaher, oberflachiger und naturnaher Entwasserung von
Regenwasser (in privaten Freiflachen) und nicht tber technische und unterirdische
Anlagen (z.B. Rigolen)

- Schaffung von Speicherkapazitaten zur Zuriickhaltung und Speicherung von
Niederschlagswasser durch Dachbegriinung sowie Uberdeckung von unterbauten
Flachen mit erhohtem Substrataufbau

- Schaffung einer vernetzten blau-griinen Infrastruktur und Umsetzung des
Schwammstadt-Prinzips (Retention, Speicherung, Versickerung, Verdunstung)

- Bestmogliche Nutzung der Potenziale fir Fassaden- und Dachbegrinung
(insbesondere der Stid- und Westfassaden)

- Erhalt der guten Durchliftungssituation im Planungsgebiet und den angrenzenden
Bestandsbebauungen unter Bertcksichtigung der Anforderungen des
Larmschutzes

- Schaffung einer hohen Durchgrinung im Planungsgebiet unter Ausschopfung aller
Potentiale, v.a. Erhalt der Bestandsbdume und Neupflanzung von GroRbaumen,
zur Schaffung eines hohen thermischen Komforts und zur Verbesserung des
Mikroklimas.

Planungskonzept

4.1 Stadtebauliche und freiraumplanerische Grundidee

Der Siegerentwurf des stadtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerbs von su
und z Architekten, Miinchen, mit Studio B Landschaftsarchitekten, Minchen, wurde zum
Masterplan weiterentwickelt und definiert die stadtebauliche und freiraumplanerische
Grundidee.

Ziel ist die Entwicklung eines urbanen, oberirdisch weitestgehend autofreien Quartiers im
Spannungsfeld zwischen kleinteiliger Bebauung im Westen und Flachen fir zukinftige Inf-
rastrukturprojekte (viergleisiger Ausbau der S-Bahntrasse mit S-Bahnhof Englschalking
und Verlangerung der U4) sowie der Stadtentwicklung Minchner Nordosten im dstlich der
Bahntrasse.

Eine offene Bebauung mit Punkthausern mit gestaffelter Hohe von drei- und finf Ge-
schossen sowie vier und sechs- bzw. sieben Geschossen, die in eine teils 6ffentliche, teils
private Grinflache eingebettet sind, vermitteln zwischen der kleinteiligen Wohnbebauung
im Westen und dem neuen Viertel. Zur Bahn nach Osten hin und zur zuklnftig weiterge-
fuhrten Englschalkinger StraRe nach Norden bilden Riegelbauten einen schitzenden RU-
cken fur die innenliegenden und dadurch larmgeschiitzten FreirAume.

Die Bebauung mit durchgéangig sechs und sieben Geschossen bzw. vier Geschossen im
sudlichen Gebaudeteil an der Memeler StralRe wird durch eine Abfolge von hdheren Auf-
bauten mit sieben und acht Geschossen akzentuiert und rhythmisiert. Auf den Dachfla-
chen mit vier-, sechs- bzw. siebengeschossiger Bebauung sind nutzbare Dachflachen far
die Gemeinschaft vorgesehen. Die niedrigeren Bauteile der Staffelgeschosse der Punki-
bebauung werden als private Dachterrassen genutzt. Alle Gibrigen Dachflachen sind exten-
siv begrint und stehen fur Photovoltaikanlagen zur Verfigung.

Der nérdliche Bereich des neuen Quartiers mit kleinflachigem Einzelhandel, einer Kinder-
tagesstatte und einer Tagespflegeeinrichtung im nérdlichsten der drei Riegelbauten weist
zusammen mit dem Baudenkmal, in dem zukiinftig gastronomische, kirchliche, soziale,
kulturelle, gesundheitliche oder sportliche Nutzungen untergebracht werden sollen, vielfal-
tige Nutzungen auf und bildet einen urbanen Quartiersauftakt mit 6ffentlichem Charakter.
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Nach Siiden hin wird das Quartier privater mit iberwiegend Wohnnutzung.

Das oberirdisch weitgehend autofreie Quartier ist von einem Netz aus Ful3- und Radwe-
gen durchzogen, die gréRtenteils einen 6ffentlichen Charakter aufweisen und somit zu ei-
ner Durchlassigkeit des Gebiets fihren. Der motorisierte Individualverkehr wird im Norden,
in der Nahe der Grundstiickszufahrt in die Tiefgarage geleitet, die unterirdisch alle Ge-
baude miteinander verbindet.

Entlang der Marienburger Strafl3e bis zum Zentrum des neuen Quartiers entstehen zusam-
menhangende offentliche und private Grunflachen. Insbesondere die 6ffentliche Grinfla-
che, sowie die Wegeverbindungen und die Nicht-Wohnnutzungen im Norden des Quar-
tiers fihren zu einer Verzahnung des neuen Stadtquartiers mit der bestehenden Bebau-
ung im Westen und Suden.

Umgang mit den verschiedenen Ausbauszenarien

Aufgrund der ungewissen Umsetzung des Bahnausbaus wurde bereits im Wettbewerb ein
Entwurfskonzept abgefragt, dass sowohl die Bestandssituation als auch den viergleisigen
Ausbau mit oberirdischem Ausbau und Tunnelvariante bertcksichtigt.

Der Preistragerentwurf prasentiert dabei einen robusten Stadtebau, der sowohl in der
Bestandssituation als auch bei einem zukinftigen Ausbau der Bahntrasse funktioniert. Im
Hinblick auf eine Umsetzung der Tunnelvariante sind die notwendigen
SchallschutzmalRnahmen zuriickzubauen.

Da fur den Bahnausbau noch kein planungsrechtlich relevantes Verfahren angestofRen
wurde, bildet die derzeitige Ausgangssituation mit zweigleisigem Ausbau die Basis fur die
Festsetzungen des Bebauungsplans.

Um jedoch im Hinblick auf die Entwicklungsabsichten der Bahn und des geplanten Aus-
baus der Englschalkinger Stral3e (siehe Punkt 2.6.4) auf der sicheren Seite zu planen und
keine Situation zu schaffen, die einem Trassen- oder StraRenausbau hinderlich ist, wurde
die Variante mit viergleisigem oberirdischem Ausbau den relevanten gutachterlichen Un-
tersuchungen als ,Worst Case“-Betrachtung zugrunde gelegt und - soweit notwendig - be-
reits vorsorglich im Bebauungsplan berticksichtigt. Die jeweils ausschlaggebende Variante
ist in den Gutachten dargestellit.
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Abbildung 4 Masterplan zweigleisiger Ausbau: Abbildung 5 viergleisiger Ausbau oberirdisch:
su und z, Miinchen mit studio B, Miinchen / ABG und su und z, Miinchen mit studio B, Minchen / ABG und
Baywobau Baywobau

4.2 Art der baulichen Nutzung

Um dem Ziel der dringenden Nachfrage nach Wohnraum Rechnung zu tragen und die
oben formulierten Ziele an die vielfaltigen Nutzungen abzubilden, werden ein urbanes Ge-
biet MU und ein allgemeines Wohngebiet WA festgesetzt.

4.2.1 Urbanes Gebiet

Im Norden des Planungsgebiets wird ein MU nach § 6a der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) mit den Bauraumen 1 bis 3 festgesetzt. Dadurch soll eine urbane Mischung
von dringend bendtigtem Wohnraum, besonderen Wohnformen fur die Inklusion von &lte-
ren Menschen und Menschen mit Behinderung, Nahversorgung, Dienstleistungen, nicht
stérenden Gewerbebetrieben, sozialer Infrastruktur sowie gastronomischen, kulturellen,
kirchlichen, gesundheitlichen und sportlichen Nutzungen ermoglicht werden.

Fur eine sinnvolle Zuordnung der Nutzungen und im Sinne einer Vermeidung von Stdrun-
gen wird daher eine bereichs- und geschossweise Zuordnung der zulassigen Nutzungen
festgesetzt.

Um die Belebung der Platzflachen zu férdern und ein lebendiges und attraktives Quartier
zu erhalten, sind im Bauraum 1 Flachen fir den Einzelhandel und Gastronomie aus-
schlie3lich im Erdgeschoss zuldssig. Eine Kindertageseinrichtung ist im Erdgeschoss und
dem ersten Obergeschoss mit Zugang vom Quartiersplatz angeordnet. Wohnnutzungen,
gewerbliche Nutzungen, Anlagen flr kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke sowie eine Tagespflegeeinrichtung sind nur ab dem ersten Oberge-
schoss zulassig.
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Um einen hohen Wohnanteil im Sinne des Gebietscharakters zu sichern, wird eine Min-
dest- und eine Maximalgeschossflache fur Wohnen festgesetzt. Damit soll ein vielfaltiges
Wohnraumangebot fur verschiedene Einkommensgruppen sowie fur pflegebedirftige
Menschen geschaffen werden. Es ist vorgesehen, im zweiten Obergeschoss zwei Pflege-
wohngemeinschaften in Zuordnung zu einer Tagespflegeeinrichtung unterzubringen.

Das Baudenkmal im Bauraum 2 soll der Offentlichkeit zugéanglich gemacht werden. Um

einen attraktiven, belebten Quartiersplatz zu sichern, sind hier ausschlief3lich publikumsin-
tensive Nutzungen, d. h. kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Nut-
zungen sowie Schank- und Speisewirtschaften mit zugehdriger Freischankflache zulassig.

Im westlich gelegenen Bauraum 3 flr eine Punkthausbebauung ist ausschlief3lich Wohn-
nutzung zuldssig, um wie oben ausgefiihrt einen hohen Wohnanteil im Sinne des Gebiets-
charakters in direkter Zuordnung zur 6ffentlichen Grinflache zu sichern.

Im urbanen Gebiet werden die nach § 6a Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zulassigen Betriebe des
Beherbergungsgewerbes und die nach 8§ 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassigen
Vergnugungsstatten und Tankstellen ausgeschlossen. Dadurch werden der Schutzbedyirf-
tigkeit des Wohnens Rechnung getragen sowie Nutzungskonflikte und durch diese Nut-
zungen entstehender Verkehr vermieden.

Baulich integrierte Kindertageseinrichtung

Um den ursachlichen Bedarf an sozialer Infrastruktur fir das Quartier zu decken, ist im
Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss des MU im Bauraum 1 westlich des Quartiers-
platzes eine baulich integrierte Kindertageseinrichtung (Kita) mit vier Kindergartengruppen
und vier Krippengruppen einschlieZlich ihrer Nebenanlagen im unmittelbaren raumlichen
Zusammenhang mit der hinweislich im Plan dargestellten Freispielflache mit nachfolgen-
den FlachengrofRen (ca.) unterzubringen:

Geschossflache (GF) | Freispielflache
Kita MU 1.460 m? 1.480 m?

Zur Pflege der Aul3enspielflache ist eine Zuwegung auf Hohe der Libauer StralRe lber die
Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung FulRweg, Radweg sowie eine Aufstell-
flache fur Pflegefahrzeuge auf der Dienstbarkeitsflache FB4 (siehe Ziffer 4.10 der Begrin-
dung der Beschlussvorlage) eingeplant. Es ist zu beachten, dass ein Fahrzeug mit einer
Last von 18,0 t die Kita-Aul3enspielflache anfahren muss. Die Wege sind mit einer Breite
von 3,50 m festgesetzt und sind nicht Gberbaut, so dass die erforderliche lichte Durch-
fahrtshdhe von 4 m gegeben ist. Die Warenanlieferung erfolgt tiber die Dienstbarkeitsfla-
chen F und FB 1 mit Ausfahrt im Siden tber die Dienstbarkeitsflache FB 3.

Grundschul- und Ganztagsversorgung

Das Planungsgebiet 16st mit der Wohnnutzung einen Grundschulbedarf und einen
Hortbedarf aus.

Um den Grundschulbedarf in diesem Bereich langfristig sicherzustellen, laufen unter Be-
teiligung aller relevanten Referate derzeit intensive Prifungen flr einen vorgezogenen
Schulstandort an der Stadtentwicklungsmafnahme (SEM) Nordosten.

Aus derzeitiger Sicht kann jedoch ein Grof3teil der kiinftigen Schuler*innen (aus dem Pla-
nungsgebiet) an der Grundschule an der Ostpreul3enstral3e untergebracht werden. Dar-
Uiber hinaus wird geprtft, ob ein Teil des Grundschulsprengels Ostpreul3enstral3e ab An-
fang der 2030er Jahre an den benachbarten Schulsprengel Knappertsbuschstrafie (inkl.
Dependance Ruth-Drexel-Straf3e) abgegeben werden kann, da dieser aus heutiger Sicht
ab Anfang der 2030er Jahre Kapazitaten frei haben wird, um die steigenden
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Schiler*innen- und Klassenbedarfe des Grundschulsprengels OstpreufRenstralde, in dem
das Baugebiet Marienburger Stral3e liegt, versorgen zu kénnen.

Somit kann aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass die Grundschulversor-
gung sichergestellt werden kann.

Die Ganztagsversorgung an der Grundschule OstpreuRRenstral3e ist als gesichert anzuse-
hen.

4.2.2 Allgemeines Wohngebiet

4.3

Zur Schaffung eines attraktiven, urbanen Stadtquartiers mit iberwiegender Wohnnutzung,
das einen stadtebaulichen Ubergang zwischen der kleinteiligen Wohnbebauung im Wes-
ten und der Bahntrasse im Osten bildet, wird stdlich an das MU angrenzend ein Allgemei-
nes Wohngebiet WA mit den Baurdumen 4 bis 9 festgesetzt.

Die Festsetzung des WA ermdglicht unterschiedliche Wohnformen und Wohntypologien,
um dem Bedarf an einem vielfaltigen Wohnangebot Rechnung zu tragen. Gleichzeitig soll
die Nutzungsvielfalt mit anteilig zulassigen wohnvertraglichen und nicht stérenden Nutzun-
gen (z.B. Laden, Gastronomie, kulturelle und soziale Nutzungen, Gemeinschaftsraume fir
Bewohner*innen) im untergeordneten Umfang als Voraussetzung fir ein lebendiges
Wohnquartier gefordert werden.

Im WA werden durch den Ausschluss der gemaf § 4 Abs. 3 Nr. 1, Nr. 4 und 5 BauNVO
ausnahmsweise zulassigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe
und Tankstellen der Schutzbedurftigkeit des Wohnens Rechnung getragen und Nutzungs-
konflikte innerhalb des Gebietes und gegentber der Nachbarschaft vermieden. Darlber
hinaus wird das durch solche Nutzungen ausgeldste erhdhte Kfz-Verkehrsaufkommen ver-
mieden.

MaR der baulichen Nutzung

Zur Sicherung der stadtebaulichen Konzeption auf der Basis des optimierten Ergebnisses
des Planungswettbewerbs (Masterplan), einer ausreichenden Versorgung mit Freiflachen
innerhalb der Baugebiete sowie dem Ziel eines sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-
den Rechnung zu tragen, wird im vorliegenden Bebauungsplan das Mal3 der baulichen
Nutzung durch die Festsetzung der in den jeweiligen Baugebieten maximal zulassigen
Grund- und Geschossflache als Hochstmald sowie durch die Festsetzung der maximalen
Anzahl der Geschosse und der Héhe der baulichen Anlagen (Wandhéhe als Hochstmaf)
in Verbindung mit dem zugehérigen Hohenbezugspunkt geman Planzeichnung festge-
setzt.

Dabei orientieren sich die maximal zulassigen Grund- und Geschossflachen eng an der
stadtebaulichen Konzeption der Masterplanung. Die Grund- und Geschossflachen werden
dabei fur jeden Bauraum festgesetzt, um die Umsetzung des Planungskonzeptes in Bezug
auf die Dichteverteilung sicherzustellen und bei einer zukunftigen Grundsticksteilung das
sogenannte Windhundprinzip zu vermeiden. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Fest-
setzungen erhalten die Baurdume eine Nummerierung. Die Baurdaume 1 bis 3 sind im MU,
die Baurdume 4 bis 9 dem WA zugeordnet.

Grundflache (GR)

Fur das MaR der Uberdeckung des Baugrundstiickes durch bauliche Anlagen nach

§ 19 Abs. 2 BauNVO wird eine maximale Grundflache (GR) je Bauraum festgesetzt. Be-
ricksichtigt ist hierbei die Ausnutzung des festgesetzten Bauraums durch den Hauptbau-
korper. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen fur bestimmte Bauteile, welche die durch
Baugrenzen festgesetzte berbaubare Grundstiicksflache in einem beschrankten Mafd
Uiberschreiten dirfen und in diesem Umfang die maximale Grundflache GR Uberschreiten
durfen. Dies betrifft wohnungszugehorige Terrassen und ab dem ersten Obergeschoss
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auskragende Bauteile, wie Vordacher und Balkone.

Die im Plan pro Bauraum festgesetzte GR bezieht sich auf die Flachen der oberirdischen
baulichen Anlagen nach § 19 Abs. 2 BauNVO. Diese Grundflache darf durch die Grundfla-
chen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 2 bis 3 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu der in
der Satzung fur das jeweilige Baugebiet festgesetzten GR Uberschritten werden. Die zu-
lassige Uberschreitung der Grundflache orientiert sich dabei eng an den Vorgaben des
Masterplans und der dort hinterlegten Schemaplanung fir die Tiefgarage.

Die Baugebiete werden tber ein Netz von Ful3- und Radwegen im privaten Eigentum er-
schlossen, deren Zugénglichkeit fiir die Offentlichkeit Uiber Dienstbarkeiten gesichert wird.
Um die Gesamtversiegelung der Baugebiete auf ein notwendiges Mindestmal? zu be-
schranken, wird fur diese Wege ebenfalls eine auf das notwendige Mal3 begrenzte GR-
Uberschreitung zugelassen. So wird gewahrleistet, dass Teile des Planungsgebiets unver-
siegelt bleiben, die belebte Oberbodenschicht und einen Teil des Baumbestands zu erhal-
ten sowie eine oberflachennahe Regenwasserversickerung zu ermdoglichen und durch
Verdunstung einen Beitrag zur Klimaanpassung zu leisten.

Gemal} Beschluss des Stadtrates ,Griin- und Freiflachenversorgung in der Bebauungspla-
nung - Orientierungswerte, sog. , Transparenzbeschluss” (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V
04273 vom 08.02.2023) sollen, um die Prinzipien der Schwammestadt auf nichtoffentlichen
Flachen umsetzen zu kdnnen, private Freiflachen moglichst gering und nur in begriindeten
Ausnahmeféllen um mehr als 40 % unterbaut werden. Durch die Unterbauung der privaten
Freiflachen mit 37,34 % wird diese Zielzahl erreicht.

Geschossflache (GF)
Fur das Planungsgebiet wird gemaf Planzeichnung fir die einzelnen Baurdume eine ma-
ximale Geschossflache GF je Bauraum festgesetzt.

Die Flachen fur Aufenthaltsrdume in anderen Geschossen als Vollgeschossen einschliel3-
lich der zu ihnen gehérenden Treppenrdume und einschlieBlich ihrer Umfassungswande
sind bei der Ermittlung der Geschossflache mitzurechnen, da auch diese Flachen pla-
nungsbedingte Folgen (z. B. Infrastruktur, Kfz-Stellplatze, soziale Infrastruktur und Grin-
und Freiflachenbedarf) auslosen.

Die Summe der pro Bauraum als Hochstwert festgesetzten Geschossflachen betragt ins-
gesamt 52.320 m?. Dies ermdglicht im Gesamtgebiet ca. 472 Wohneinheiten zuziglich er-
ganzender Nutzungen wie soziale Infrastruktureinrichtungen, Einzelhandel, Gastronomie
und nicht stérendes Gewerbe.

Der Bebauungsplan trifft die Festsetzung gemal § 4 Abs. 4 der Satzung, dass die Summe
der als Hochstwert festgesetzten Geschossflache fur das MU und das WA fiir bestimmte
Nebenanlagen und -nutzungen im beschrankten Umfang um bis zu 5 % Uberschritten wer-
den darf. Diese Regelung gilt nicht fir Bauraum 2, da hier ein Baudenkmal besteht.

Durch diese Festsetzung soll eine Integration dieser Flachen in die Gebaude ermdglicht
und angeregt werden. Dies soll zum einen zur Freihaltung der Freiflachen von Nebenanla-
gen und damit zu einer qualitativen Aufwertung des Wohnumfeldes beitragen. Zum ande-
ren soll mit dieser Regelung ein Anreiz geschaffen werden, Raumlichkeiten fur eine ge-
meinschatftliche, nicht kommerzielle Nutzung, Flachen zur Forderung der Nachhaltigkeit
sowie Flachen zur Steigerung der Qualitat umzusetzen.

Angebote und Nutzungen, die dadurch ermdglicht werden sollen, sind beispielsweise Ge-
meinschaftsrdume, welche von allen Bewohner*innen des jeweiligen Baugebiets gleicher-
mafden genutzt werden kénnen und somit den sozialen Zusammenhalt férdern.

- Des Weiteren soll zur erleichterten Zuganglichkeit und Nutzung der Abstellraume
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fur Fahrrader, Kinderwagen und Mobilitatshilfen ein Anreiz geschaffen werden,
diese in den Erdgeschosszonen, anstatt in den Kellerrdumen, vorzusehen. Dies
tragt zur Nutzungsfreundlichkeit bei.

- Durch in den Gebauden untergebrachte Logistikflachen fur Paketabhol- und -ver-
teilstationen sowie die Anlieferzone fur Nahversorgungsnutzungen im MU kann der
Zustellverkehr gebundelt und der motorisierte Verkehr im Gebiet reduziert werden.

- Der Durchgang im WA im Bauraum 9 stellt die Durchlassigkeit des Quartiers in
Nord-Sud-Richtung sicher.

- Auch fur die Errichtung von zweiten baulichen Rettungswegen oder von Sicher-
heitstreppenraumen im Sinne des Art. 31 BayBO in den Gebauden kann die Uber-
schreitungsmdaglichkeit in Anspruch genommen werden.

Hierdurch kdnnen die Freiraume zum Grol3teil von erforderlichen Anlagen und Fla-
chenbefestigungen fur Aufstellflachen und Anleiterbarkeit zur Sicherstellung des
Brandschutzes freigehalten werden. Damit kann die Qualitat und Quantitat der zur
Verfiigung stehenden Freiflachen in den Baugebieten positiv beeinflusst werden.

In Zusammenhang mit der maximal zulassigen GR je Bauraum wird eine Verteilung der
zusatzlichen GF Uber das Gebiet gewahrleistet und somit gesichert, dass die positiven Ef-
fekte allen Bewohner*innen zugutekommen.

Mit der Festsetzung gemaf 8§ 4 Abs. 5 der Satzung wird im WA in den Bauraumen 4 und 9
eine Uberschreitung der zulassigen Geschossflache durch verglaste, nicht beheizbare
oder thermisch vom Wohnraum getrennte Loggien um bis zu 6 m?2 je Wohneinheit zugelas-
sen, sofern diese an den Bahnanlagen zugewandten Fassaden liegen. Hierdurch wird
eine stadtebauliche Losung geschaffen, die sowohl die funktionalen, gegentiber den Lar-
mimmissionen entlang der Bahntrasse, als auch die gestalterischen Anforderungen erfllt.
Diese MalRnahme tragt dazu bei, die Wohnqualitéat zu verbessern und die baulichen Gege-
benheiten optimal an die spezifische Lage der Bauraume anzupassen.

Bei der Ermittlung der Geschossflache werden gemaR § 21a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO die
Flachen von Tiefgaragenzu- und -ausfahrten nicht berticksichtigt. Dies ermdglicht die In-
tegration der genannten Anlage in die Gebaude, um das stadtebauliche Konzept kompak-
ter Bauten zu ermoéglichen und die Freiflachen von Nebenanlagen weitestmdglich freizu-
halten.

Grundflachenzahlen und Geschossflachenzahlen (GFZ)

Die Grundflachen und Geschossflachen sowie deren entsprechende Grundflachenzahlen
(GRZ) und Geschossflachenzahlen (GFZ) ergeben fiir die Bebauungsdichte der einzelnen
Baugebiete folgende Werte:

Baugebiet GroRe GR GRZz GR GRz GF GFz

Nettobau- |in m? 819 (2) in m2 819 (2) in m?

land 8§19 (2) BauNVvO 8§19 (2) und (4)

in m? BauNVO und (4) BauNVO

in m2 BauNVO

MU 11024 3.690 0,33 5.450 0,49 15.720 1,43
WA 20172 7.070 0,35 14.600 0,72 36.600 1,81
Gesamt 31.196 10.760 0,35 20050 0,64 52.320 1,68
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Grundflachenzahl (GRZ)

Im gesamten Planungsgebiet wird bei einer festgesetzten Grundflache geman

§ 19 Abs. 2 BauNVO von insgesamt 10.760 m? eine GRZ von 0,35 erreicht. Somit sind ca.
65 % der Baugebiete nicht mit Gebauden Uberbaut. Zusammen mit der 6ffentlichen Grin-
flache entsteht so eine hohe Durchlassigkeit im Quartier fur die Erholung und fur die
Wahrnehmung aus der Ful3gangerperspektive.

Fur das MU wird bei einer festgesetzten Grundflache von insgesamt 3.690 m? eine GRZ
von 0,33 erreicht. Der Orientierungswert des Mal3es der baulichen Nutzung (GRZ) geman
§ 17 BauNVO fur MU von 0,8 wird damit bei Ausschépfung des festgesetzten Nutzungs-
mafes im MU eingehalten.

Fur das WA wird bei einer festgesetzten Grundflache von insgesamt 7.070 m? eine GRZ
von 0,35 erreicht. Der Orientierungswert des Mal3es der baulichen Nutzung (GRZ) gemaf
§ 17 BauNVO fir WA von 0,4 wird damit bei Ausschopfung des festgesetzten Nutzungs-
malRes im WA eingehalten.

Der Hochstwert des Mal3es der baulichen Nutzung (GRZ) gemalR § 19 Abs. 4 BauNVO
betragt fur MU und WA 0,8.

Durch die gemal3 § 19 Abs. 2 und 4 BauNVO zulassigen Grundflachen ergibt sich

- fur das MU eine GRZ von 0,49

- fur das WA eine GRZ von 0,72

Damit wird der Orientierungswert flr Obergrenzen der GRZ in den Baugebieten eingehal-
ten.

Unter Berlicksichtigung der zusatzlichen Versiegelung durch das Wegenetz sind, bei voller
Ausschdpfung der zuldssigen Grundflachen, ca. 36 % der Baugebiete unversiegelt.

Geschossflachenzahl (GFZ)

Fur das MU wird bei der Summe der festgesetzten Geschossflache von insgesamt
15.720 m? eine GFZ 1,43 erreicht. Der Orientierungswert des Mafes der baulichen Nut-
zung (GFZ) gemal § 17 Abs. 1 BauNVO Urbane Gebiete von 3,0 wird damit bei Aus-
schopfung des festgesetzten Nutzungsmalles eingehalten.

Fur das WA wird bei der Summe der festgesetzten Geschossflache von insgesamt
36.600 m? eine GFZ 1,81 erreicht.

Der Orientierungswert des Mal3es der baulichen Nutzung (GFZ) geman

§ 17 Abs. 1 BauNVO fir WA von 1,2 wird damit bei Ausschopfung des festgesetzten Nut-
zungsmalles im WA lberschritten.

Trotz der Uberschreitung des Orientierungswertes im WA sind durch die Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhdltnisse sichergestellt. Diese Voraussetzungen sind im vorliegen-
den Bebauungsplan insbesondere aus folgenden Griinden gegeben:

Qualitditsmerkmale der Planung zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse bei hoher Dichte und Versiegelung

Im Bereich der Landeshauptstadt stehen angesichts des nach wie vor ungeschmalerten
Entwicklungsdruckes nur eingeschrankt und begrenzt geeignete Flachen zur Deckung des
Bedarfs an Wohnraum zur Verfiigung. Gerade in einer sogenannten integrierten Lage,
entsprechend der des Planungsgebiets mit guter Anbindung an den offentlichen Perso-
nennahverkehr (OPNV), hat der Bebauungsplan zum Ziel, durch eine bauliche Verdich-
tung ein lebendiges gemischtes Wohnquartier mit hoher stadt- und freirdumlicher Qualitat
zu entwickeln.

Auf Grund der Lage des Planungsgebiets am kinftigen Verknipfungsbahnhof Englschal-
king im Anschluss an die kleinteilige Bebauung im Westen soll das Areal zur Deckung des



Seite 55

dringenden Wohnungsbedarfs in Minchen als urbanes Gebiet und allgemeines Wohnge-
biet mit zirka 472 Wohneinheiten entwickelt werden. Durch die Entwicklung einer bisher
als Baustoffhandel genutzten und Grof3teils versiegelten Flache wird einer Neuversiege-
lung unbebauter Flachen entgegengesteuert und damit dem Grundsatz des flachenspa-
renden Umgangs mit Boden und der Innenentwicklung Gentige getan.

Bei dem angestrebten Ziel eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und der da-
mit einhergehenden hohen stadtebaulichen Dichte fir das MU und das WA sind die Frei-
und Grinflachen als zusammenhéngender Erholungsraum besonders bedeutsam. Durch
entsprechende Festsetzungen ist die hohe Qualitat dieser Freirdume sichergestellt.

Durch eine dichte und ausreichend hohe Larmschutzbebauung entlang der Bahntrasse
und der Englschalkinger StralRe, kbnnen die Freiraume sowie sensible Nutzungen wie
Wohnen und Kinderbetreuung vor den Immissionen der Bahn und des kiinftigen Verkehrs-
larms und Anlagenlarms geschiitzt werden.

Mit der Unterbringung der erforderlichen sozialen Infrastruktur im Planungsgebiet sowie
von u. a. Einzelhandel, Schank- und Speisewirtschaften, nicht storendem Gewerbe sowie
Anlagen fir kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Nutzungen wird zudem ein
urban gepragtes Wohngebiet mit kurzen Wegen geschaffen.

Um die Qualitat der Aufenthalts- und Erholungsfunktion der Griin- und Freiflachen nicht zu
beeintrachtigen oder durch Verkehrsflachen zu zerschneiden, wird das Quartier im Inne-
ren so weit wie moglich frei vom oberirdischen Autoverkehr entwickelt. Dadurch entstehen
zwischen den Geb&uden zusammenh&ngende privat und 6ffentlich nutzbare Erholungsfla-
chen angrenzend an eine grol3e offentliche Grinflache.

Um ein im Inneren vom oberirdischen Autoverkehr freies Quartier mit hohem zusammen-
hangenden Freiflachenanteil zu ermdglichen, werden die notwendigen Kfz-Stellplatze in
einer Gemeinschaftstiefgarage mit direktem Anschluss an die Englschalkinger Stral3e un-
tergebracht. Die Flacheninanspruchnahme dafir in Form von Unterbauungen tragt mafi-
geblich zur GRZ bei. Eine Uber das festgesetzte Mal} der Tiefgaragen hinausgehende Ver-
siegelung wird auf das notwendige Mindestmal3 reduziert.

Zur Kompensation fir die notwendige Versiegelung und die Vermeidung nachteiliger Aus-
wirkungen auf die Umwelt wurden folgende Maflinahmen festgelegt:

- Festsetzung von offentlichen Griinflachen

- Festsetzung von Begriinungsmaf3nahmen auf privaten Freiflachen der Baugrund-
stucke,

- erhohter Substrataufbau auf unterbauten Flachen fir Wasserspeicherung und
Baumpflanzungen,

- begrinte Dachflachen mit einer erhéhten durchwurzelbaren Mindestgesamt-
schichtdicke, die auch der Rickhaltung von Niederschlagswasser dienen sowie
Fassadenbegriinung zur Verbesserung des Mikroklimas,

- Sicherung von gemeinschatftlich nutzbaren Dachgéarten mit einer intensiven Dach-
begriinung zur Ergdnzung der ebenerdigen Freiflachen,

- durch die Unterbringung der pflichtigen Kfz- und Fahrradabstellplatze in Tiefgara-
gen mit erhéhtem Substrataufbau und die Begrenzung von oberirdischen Neben-
nutzungen entstehen begriinte, kleinklimatisch wirksame Freiflachen mit vielfalti-
gen Aufenthalts- bzw. Nutzungsmaoglichkeiten,

- Begrenzung der Tiefgaragenausdehnungen zugunsten nicht unterbauter Grol3-
baumstandorte,

- Schaffung eines oberirdisch autofreien Quartiers mit hoher Aufenthaltsqualitat
durch die unmittelbare Lage der Zufahrt zur Gemeinschaftstiefgarage an der im
Norden festgesetzten 6ffentlichen Verkehrsflache.
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4.4

4.5

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflachen, Durchgéange

Die stadtebauliche Grundidee der lockeren Punkthausbebauung entlang der Marienburger
Stral3e und einer Uberwiegend durchgehenden Larmschutzbebauung entlang der Bahnli-
nie wird durch die Festsetzung von Baurdaumen umgesetzt.

Die Bauraume wurden so bemessen, dass einerseits die stadtebaulichen Rahmenbedin-
gungen eng gefasst sind, um die Grof3zlgigkeit der privaten Freiflachen zu sichern, ande-
rerseits aber auch ein Realisierungsspielraum fur die Gestaltung und Organisation der ein-
zelnen Baukdrper verbleibt.

Zur Gestaltung und Fassung der stadtebaulichen Kante entlang der Bahntrasse, des
Quartiersplatzes und des Vorplatzes an der Englschalkinger Stral3e und aus Larmschutz-
griinden, sind die Gebaude innerhalb der Baurdume durchgehend und ohne Zwischen-
rdume zu errichten. Ausgenommen ist der Durchgang im Stiiden des WA, um eine Durch-
lassigkeit in die Innenhofbereiche zu erméglichen. So gelingt es, im Inneren des Pla-
nungsgebiets vor den erheblichen Larmimmissionen der Bahn geschiitzte und ruhige Be-
reiche mit hoher Wohn- und Aufenthaltsqualitat zu schaffen.

Um eine gewisse Flexibilitat bei der Ausfiihrungsplanung zu gewabhrleisten, kann von der
im Plan dargestellten Lage und Breite des Durchgangs geringfligig abgewichen werden,
soweit die Abweichung unter Wirdigung der nachbarlichen Interessen auch mit den 6f-
fentlichen Belangen vereinbar ist. Die Kombination der Festsetzungen sichert das ge-
wulnschte stadtebauliche Konzept, gliedert die Baufluchten, regelt die Absténde der Ge-
baude bzw. Baurdume untereinander, schafft Durchlasse und Sichtbeziehungen und er-
maglicht gleichzeitig Flexibilitdt und Vielfalt in der spateren Umsetzung.

Durch die eng gefassten Baurdume ergibt sich die Notwendigkeit, fur private Freibereiche,
wie wohnungszugehorige Terrassen im Erdgeschoss, Balkone und Vordacher, Bauraum-
Uberschreitungen zuzulassen. Die Ausstattung von Wohnungen mit privaten, wohnungs-
bezogenen Terrassen und Balkone ist heutzutage ein wichtiges Kriterium hoher Wohn-
gualitat. Die zulassige Bauraumiberschreitung erméglicht zudem eine wirtschaftliche Um-
setzung der Planung durch maéglichst effiziente Nutzung des Bauraums fir Wohnraume.
Zur Sicherstellung eines ausgewogenen Verhaltnisses von Uberschreitungen der stadte-
baulichen Kante werden diese in der Lange und Tiefe begrenzt.

Auch fur die zur Kindertageseinrichtung gehérende Freispielflache im MU darf die Bau-
grenze fir Terrassen Uberschritten werden, um eine nutzungsgerechte Gestaltung zu er-
maoglichen.

Im MU ist zudem siidlich des Bauraums 2 (Baudenkmal) eine Uberschreitung der Bau-
grenzen durch eine Freischankflache fur Aufzengastronomie mit einer Gesamtflache von
bis zu 100 m? zulassig, um den Quartiersplatz zu beleben und die Aufenthaltsqualitat fir
Anwohner*innen, Beschéftigte und Besucher*innen zu erhdhen. Ihre Ausbreitung in der
Tiefe ergibt sich aus der Platzgestaltung und den Anforderungen einer zulassigen gastro-
nomischen Nutzung.

Héhenentwicklung

Zur Umsetzung des stadtebaulichen Konzeptes mit klar definierten Spriingen in den Ge-
baudehdhen trifft der Bebauungsplan Regelungen zur Hohenentwicklung durch die Fest-
setzung von maximalen Wandhéhen und maximalen Geschosszahlen.

Entsprechend sieht die Planung in den jeweiligen Baugebieten eine abwechslungsreiche
Hoéhenentwicklung von drei bis acht Vollgeschossen mit Wandhdhen zwischen

11,4 m und 26,3 m vor. Zur Integration der Einzelhandelsnutzung im Bauraum 1 des MU
in das Gebaude wird eine groliere Gebaudetiefe im Erdgeschoss zugelassen, welche
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sudlich vor die héhere Bebauung vorspringt. Dieser eingeschossige Vorbau ist mit einer
Wandhdhe von 8,5 m zulassig.

Fur die zulassigen Wandhohen als Hochstmald werden Bezugshodhen festgesetzt, die sich
auf einen dem jeweiligen Bauraum zugeordneten Hohenbezugspunkt beziehen. Dieser
entspricht in etwa der Hohenlage der zuklnftigen Gelandehdhen. Die festgesetzten
Wandhdhen erméglichen die Unterbringung der jeweils maximal zulassigen Zahl der Voll-
geschosse, innerhalb derer flexibel auf die Anforderungen an die Raumhdéhen fur die ver-
schiedenen Nutzungen reagiert werden kann.

Von den im Plan festgesetzten Abgrenzungen der unterschiedlichen Hohenentwicklungen
kann geringfugig abgewichen werden, um die erforderliche Flexibilitat zu erméglichen und
auf sich ergebende Anforderungen im Zuge der Ausfuhrungsplanung zu reagieren. Diese
geringflgigen Abweichungen bewirken keine nachteiligen Verénderungen der stadtebauli-
chen Grundidee. Eine ausreichende Besonnung und Belichtung der Wohnungen und
nachbarschitzende Belange sind dabei zu beriicksichtigen.

Abstandsflachen und Belichtung

Die Entwicklung der zulassigen Bebauung erfolgt unter Beriicksichtigung der umgebenden
stadtebaulichen Strukturen. Stadtebaulich ist daher im Westen eine lockere Punkthausbe-
bauung und im Osten eine verdichtete Siedlungsstruktur vorgesehen. Durch detaillierte
Voruntersuchungen wurde die Vertraglichkeit der sich hieraus ergebenden baulichen
Dichte und Hohenentwicklung im Sinne gesunder Wohn- und Arbeitsverhéaltnisse auch im
Hinblick auf eine ausreichende Belichtung, Beliiftung und Besonnung geprift. Diese ha-
ben ergeben, dass die Vertraglichkeit, der sich hieraus ergebenden baulichen Dichte und
Hoéhenentwicklung im Sinne gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse gewahrt bleibt, da
die Einhaltung eines Lichteinfallswinkels von 45° oder besser zur in Hohe der Fenster-
bristung liegenden Waagrechten méglicher notwendiger Fenster von Aufenthaltsraumen
in allen Geschossen gesichert ist oder die Voraussetzungen der

DIN EN 17037 (Tageslicht in Geb&uden) eingehalten werden kdnnen.

Abstandsflachen gegeniiber Grundstiicken auBerhalb des Planungsgebietes

Die ndhere Umgebung des Planungsgebietes ist Uiberwiegend durch Gebaude der Gebau-
deklassen 1, 2 oder 3 gepragt. Daher wurde im Sinne des Art. 6 Abs. 5a der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) bei der Planung darauf geachtet, dass mit der Festsetzung zur
Uberbaubaren Grundstiicksflache die Einhaltung der Abstandsflache von 1 H zu den um-
liegenden Grundstiicken an der Memeler StralRe und entlang der Marienburger Stral3e
durch die geplante Bebauung eingehalten werden kann.

Abstandsflachen innerhalb des Planungsgebiets

Innerhalb des Bebauungsplanumgriffs werden die Abstandsflachen grundsatzlich durch
die Festsetzungen zur Uberbaubaren Grundstiicksflache gekoppelt mit der maximalen
Wandhohe definiert; d. h. die Abstandsflachen werden innerhalb des Bebauungsplange-
biets, auf das sich aus dem Plan ergebende Mal} verkirzt. Somit gelten die Abstandsfla-
chentiefen, die sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans ergeben, soweit die Re-
gelungen zu Abstandsflachen nicht in Teilbereichen angeordnet werden.

Dariuiber hinaus ist vor Fenstern innerhalb des Planungsgebiets ein Lichteinfallswinkel von
maximal 45° zur Waagerechten, bezogen auf die Fensterbriistung, einzuhalten. Wenn
dies nicht moglich ist, muss sichergestellt werden, dass die Belichtung des betroffenen
Aufenthaltsraums Uber ein anderes Fenster mdglich bleibt oder eine ausreichende Beson-
nung der Aufenthaltsraume geman DIN EN 17037 eingehalten wird. Eine ausreichende
Belichtung, Beliftung und Besonnung der Aufenthaltsraume werden hierdurch gewahrleis-
tet.

Das Planungsgebiet selbst ist im Sinne des Art. 6 Abs. 5a der BayBO nicht durch
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Gebaude der Gebaudeklassen 1, 2 oder 3 gepragt. Daher kann bei Einhaltung der Ab-
standsflachen nach Art. 6 Abs. 5 und 5a der Bayerischen Bauordnung (BayBO) von 0,4 H
davon ausgegangen werden, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse vorliegen.
Grundsatzlich kann jedoch auch von einer ausreichenden Belichtung fir Wohnen ausge-
gangen werden, wenn Aufenthaltsrdume unter einem Lichteinfallswinkel von 45° oder bes-
ser belichtet werden.

Die Einhaltung der Abstandsflachentiefe von 0,4 H ist innerhalb der Baugebiete gegeben,
ausgenommen sind die Ubergangsbereiche in den Liicken zwischen der Riegelbebauung
der Bauraume 1, 4 und 9; in diesen Bereichen kommt es zu geringfiigigen Uberschneidun-
gen der Abstandsflachen vor den sich gegenulberliegenden Aulienwéanden bei Ausnutzung
der jeweiligen Bauraume. Der Bebauungsplan trifft die Festsetzung, dass bei Unterschrei-
tung der Abstandsflachentiefe von 0,4 H vor Fenstern von Aufenthaltsraumen ein Lichtein-
fallswinkel von 45° oder besser bezogen auf die relevante Fensterbriistung einzuhalten
ist. Dies ist in den betroffenen Bereichen aufgrund der geringfligigen Unterschreitung bei
der Umsetzung der Planung immer mdéglich. Planungskonflikte entstehen nicht.

Auch entlang der Bahntrasse fallen die Abstandsflachen durch die Gebaude teilweise auf
die festgesetzte Ausgleichsflache A. Aufgrund der geringfuigigen Uberschreitungen verblei-
ben ausreichend besonnte Bereiche fiir die Entwicklung und den Erhalt der Biotopvernet-
zungszone, daher entstehen keine Planungskonflikte.

Fur die im Plan und nach § 18 der Satzung festgesetzten Larmschutzwande, sind nach

§ 6 Abs. 5 der Satzung keine Abstandsflachen einzuhalten, da sie aufgrund ihrer transpa-
renten Ausflihrung eine ausreichende Belichtung der nutzbaren Flachen vor und hinter
den Larmschutzwanden sicherstellen und Wohnbereiche nicht tangiert werden.

Dachform, Dachaufbauten, Solarenergienutzung

Dachform

Fir einen homogenen Charakter der Bebauung und um eine Dachbegriinung, die Nutz-
barkeit der Dachflachen als Freibereiche sowie die Anlage von Photovoltaiknutzungen zu
ermdglichen, werden im gesamten Planungsgebiet ausschlie3lich Flachdacher festge-
setzt. Einzige Ausnahme bildet das Denkmal im MU. Hier erfolgt keine Festsetzung zur
Dachform, da aufgrund des Schutzstatus das Gebaude mit seiner bestehenden Dachform
dauerhaft erhalten bleiben soll.

Dachaufbauten allgemein

Um negative gestalterische Wirkungen auf die benachbarten bestehenden Wohngebiete
sowie innerhalb des Planungsgebiets zu vermeiden, werden Regelungen zu technischen
Anlagen und Dachaufbauten getroffen und diese in ihrer Zweckbestimmung, Lage, GroR3e
und Hohe in Abhangigkeit zur Nutzung beschrénkt. Die Festsetzungen zielen auf ein quali-
tatsvolles, ruhiges Erscheinungsbild der Gebaude, insbesondere der Dachlandschaft und
auf das Freihalten von Flachen zur Dachbegriinung sowie zur Nutzung als gemeinschatft-
lich genutzte Dachgarten ab. Gleichzeitig werden die fir die Gebaudefunktion notwendi-
gen technischen Anlagen, wie z. B. Be- und Entliftung, Aufzugsiberfahrten etc. ermog-
licht.

Zur Schaffung eines stadtebaulich und freiraumplanerisch qualitéatvollen Erscheinungsbil-
des und zu Gunsten der nutzbaren bzw. zu begriinenden Dachflachen wird die Grundfla-
che der Dachaufbauten und technischer Anlagen auf 30 % der Grundflache des darunter
liegenden Geschosses beschrénkt, wobei Anlagen fir die Erzeugung und Nutzung von
Strom aus solarer Energie hiervon ausgenommen sind.

Neben der Sicherung eines geordneten Erscheinungsbildes wird mit der Begrenzung der
Hohenentwicklung der verschiedenen Dachaufbauten sowie durch deren Zurticktreten von
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der AuRenwand des darunter liegenden Geschosses mindestens um das Malf3 ihrer Héhe
vermieden, dass die Dachaufbauten Einfluss auf die Abstandsflachen nehmen und sowohl
in den privaten als auch in den 6ffentlichen Raum negativ auf das Stadtbild wirken.

Photovoltaik

Die Stromerzeugung aus Sonnenenergie im Planungsgebiet ist ein wesentlicher Faktor fur
das Erreichen des angestrebten Niedrigenergiestandards und die Erfiillung der Vorgaben
aus dem Klimafahrplan (,Klimaneutrales Minchen bis 2035“, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 /
V 03873) und dem ,Masterplan solares Minchen“ (Anlage 1 zum Beschluss der Vollver-
sammlung des Stadtrates vom 28.06.2023, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09135), der das
Ziel formuliert, zukiinftig 25 % des Strombedarfes in Minchen tber Photovoltaik, (PV)-An-
lagen abzudecken.

Basierend auf dieser Zielvorgabe wurde im Rahmen des gutachterlich erstellten Energie-
konzeptes der Strombedarf in Varianten ermittelt. Dabei wurden die Parameter Qualitat
der thermischen Gebaudehiille (Standard GEG und EG40), Warmeversorgung (Fern-
warme SWM und Grundwasserwarmepumpe), Kalteversorgung (KKM und Grundwasser)
und Grol3e der PV-Anlage variiert.

Um 25 % des Quartiersstrombedarfs Uber Photovoltaik (PV)-Anlagen abzudecken, sind fir
eine flexible Warmeversorgung fur das Quartier unter Beriicksichtigung der Grundwas-
sernutzung in den einzelnen Bauraumen PV-Module im Umfang von insgesamt mindes-
tens 2.690 m? zu installieren. Konkret reichen hierzu gemaf3 Energiegutachten die Installa-
tion von PV-Modulen auf den geeigneten Flachen der Dacher, wie den Hochpunkten der
Riegelbebauung und der Punkthauser, die nicht fiir eine Dachgartennutzung vorgesehen
sind, in den einzelnen Baurdumen im MU und WA aus. Lediglich der Bauraum 2, in dem
das Baudenkmal (D-1-62-000-997) im Bestand gesichert wird, ist gemaf den Annahmen
des ,Masterplanes Solares Miinchen* (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09135) von dieser
Festsetzung ausgenommen.

Im Sinne einer moglichst grof3en Flexibilitat bei der Installation der PV-Module, sind neben
den Dachflachen fur die Installation von PV- Modulen im MU und WA PV-Modulflachen an
den Fassaden unter Beriicksichtigung eines Gestaltungsspielraumes bei der Fassadenge-
staltung ab dem vierten Obergeschoss, an den Bristungen der Balkone sowie den Schall-
schutzloggien, in baulicher Verbindung mit allseitig offenem Sonnenschutz (z. B. Pergo-
len) und als Uberbauung oder Einhausung technischer Anlagen zulassig. Dadurch ist im
Sinne einer klimaneutralen Quartiersentwicklung ein PV- Ertragspotential von mindestens
25% des Gesamtstrombedarf im Planungsgebiet mdglich.

Sicherung und Gestaltung der Dachflachen

Damit die Belebung der Dachflachen sichtbar gemacht und eine Interaktion zwischen den
Freiflachen auf den Gebauden und dem Boden ermdéglicht wird, sind die Absturzsicherun-
gen / Gelander nur in Form von transparenten Absturzsicherungen / offenen Gelandern
zuldssig. Zur optimalen Ausnutzung der Dachflachen fir Gemeinschaftsdachgartennut-
zungen sind sie, wie auch die auf den Dachflachen festgesetzten Larmschutzwéande, ohne
Rucksprung von der Auf3enkante der Fassade des darunter liegenden Geschosses zulds-
sig. Dabei sind die transparenten Absturzsicherungen und Larmschutzwé&nde mit Maf3nah-
men gegen Vogelschlag zu versehen.

Dachausstiege zur Nutzung von Dachflachen sind in die an die Gartenflachen angrenzen-
den hoheren Gebaudeteile zu integrieren. In Fallen, in denen dies baulich nicht méglich
ist, sind sie in Verlangerung der gemeinschaftlichen Treppenhduser zulassig. Dies gene-
riert ein geordnetes Erscheinungsbild und verhindert zusatzlich Aufbauten auf den Da-
chern. Durch die Zuganglichkeit tber die angrenzenden Staffelgeschosse erhéht sich au-
Rerdem die jeweils fir die Erholungsnutzung zur Verfigung stehende Flache auf den
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4.8

Dachern. Um fur die Dachgartennutzung erforderlichen Stauraum zu ermdglichen, gleich-
zeitig aber ausreichend Platz fir sonstige Dachaufbauten zu erméglichen sowie die Dach-
gartennutzung nicht ibermafiig einzuschranken, ist die jeweilige Grundflache pro Dach-
ausstieg einschlie3lich Nebenanlagen fir die Dachgartennutzung begrenzt. Um diese in
die Gestaltung der Dachlandschaft harmonisch einzubinden, sind sie mit Flachdachern
auszufihren und zu begriinen.

Alle Dachaufbauten und technischen Anlagen, mit Ausnahme der technischen Anlagen fir
aktive Solarenergienutzung auf Dachern, sind mit den Dachaufbauten fur Treppenh&user
und Aufziige zusammenzufassen und einzuhausen. Die Einhausungen sind auf die Ge-
staltung der Architektur, der Fassaden und der Dachgarten abzustimmen. Fir den Fall,
dass aus technischen Griinden freistehende technische Anlagen erforderlich sind, kénnen
diese ausnahmsweise zugelassen werden, sofern sie zur Vermeidung optischer Beein-
trachtigungen seitlich mit einem Sichtschutz umgeben werden.

Um die Fassaden von Antennen- und Satellitenanlagen freizuhalten und somit Fassaden
ohne optische Beeintrachtigungen zu gewébhrleisten, sind diese nur auf Dachflachen zu-
lassig.

Um Spielrdume und Flexibilitat im Zuge der Realisierung zu schaffen, kann von der fest-
gesetzten Grole der Flachen fur Dachaufbauten und technische Anlagen ausnahmsweise
abgewichen werden, wenn technische oder gestalterische Griinde dies erfordern.

Im MU steht das Gebaude BrodersenstralRe 36 unter Denkmalschutz. Daher werden im
Bauraum 2 Dachaufbauten und technische Anlagen nicht zugelassen.

Dachbegriinung, gemeinschaftlich nutzbare Dachgéarten, Dachterrassen

Die Begriinungs- und Nutzungsfestsetzungen auf den Dachflachen sollen eine dauerhafte,
klimatisch wirksame und zur Steigerung der Biodiversitat ausgelegte Begriinung und viel-
seitige Nutzbarkeit der Dacher zu Erholungszwecken, sichern.

Um die Orientierungswerte fir 6ffentliche und private Grin- und Freiflachen trotz der ho-
hen Dichte im Quartier nachzuweisen, ist im MU und WA die Anlage von Dachgéarten zur
gemeinschaftlichen Freiraumnutzung vorgesehen. Die Gemeinschaftsdachgarten erwei-
tern das Angebot zusatzlich zu den privaten, ebenerdigen Freiflachen und bieten eine be-
sondere Freiraumqualitat durch ihre Nichteinsehbarkeit und die sich bietenden Perspekti-
ven Uber den Dachern des Quartiers. Bei der Umsetzung des Bebauungsplans sind nach
Bedarf und realisierter Wohngeschossflache tber die festgesetzten Gemeinschaftsdach-
garten hinaus, weitere Gemeinschaftsdachgarten auf den Dachflachen zulassig. Eine aus-
reichende Begrinung wird Uber die Festsetzung einer intensiven Dachbegriinung in die-
sen Bereichen gesichert.

Die Vorgabe, dass alle Flachdacher mindestens mit einer extensiven Begriinung versehen
werden missen, vermindert das Aufheizen des Planungsgebiets, halt Niederschlagswas-
ser zurlck, tragt zur Feinstaubfilterung bei, leistet einen Beitrag zur Erhéhung der Arten-
vielfalt und tragt zur Regenwasserspeicherung und dem verzégerten Regenwasserabfluss
bei.

Um die klimatische und 6kologische Wirksamkeit zu sichern, werden Mindestgesamt-
schichtdicken der Begriinung (ohne Drainschicht) festgesetzt. Bei extensiver Begriinung
ist eine Gesamtschichtdicke von mindestens 20 cm erforderlich.

Zur Nutzung regenerativer Energien sind technische Anlagen fir die Erzeugung und Nut-
zung und Speicherung von Strom aus solarer Energie eingeschrankt festgesetzt. Da die
Dachbegriinung wie die Nutzung von Photovoltaik positive Beitrage zur Klimaanpassung
bzw. zum Klimaschutz leisten, sind, um eine Konkurrenz beider Flachenanspriiche zu ver-
meiden, Anlagen fur die Erzeugung und Nutzung von Strom aus solarer Energie mit einer
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durchgehenden extensiven Dachbegriinung zu kombinieren. Hierbei ergeben sich Syner-
gieeffekte sowohl hinsichtlich der Artenvielfalt, da schattige und sonnige Bereiche entste-
hen und somit unterschiedliche Lebensraume geschaffen werden, als auch hinsichtlich
der Abkuhlung der technischen Anlagen fur die Solarenergienutzung durch die Dachbe-
grinung.

Zur Gewabhrleistung einer ungestorten Erholungsnutzung in den Gemeinschaftsdachgar-
ten, durfen technische Anlagen in den Gemeinschaftsdachgéarten zur Nutzung von Strom
aus solarer Energie nur in baulicher Verbindung mit allseitig offenem Sonnenschutz (z. B.
Pergolen) bzw. auf den Dachaufbauten errichtet werden.

Die intensive Dachbegriinung im Bereich von gemeinschatftlich genutzten Dachgéarten mit
einer Gesamtschichtdicke von 45 cm, ohne Drainschicht, soll mit einer gro3en Pflanzen-
vielfalt und mit Nutzpflanzen ausgefiihrt werden. Damit ergibt sich ein gré3erer Gestal-
tungsspielraum bei der Pflanzenauswahl, so dass auch Raum bildende Kleingehdlze und
Straucher verwendet werden kénnen, urbanes Gartnern erméglicht und die Aufenthalts-
qualitat gesteigert wird. Zusétzlich bietet sie einen gewissen Anteil an Uberwinterungs-
maglichkeiten fir verschiedene Tierarten. Die Vorgabe, dass mindestens 60 % der ge-
meinschaftlich genutzten Dachgarten intensiv begrint und fur die gemeinschaftliche Nut-
zung zur Verfliigung gestellt werden, unterstitzt die Schaffung von vielfaltig nutzbaren,
grinen Riickzugsorten fur die Bewohner*innen und tragt zu einer besseren Luftqualitat
und Biodiversitat bei. Dabei ist die intensive Dachbegriinung mit einem begrenzten Anteil
an Belagsflachen herzustellen

Die Gemeinschaftsdachgarten ergdnzen die ebenerdigen Freiflachen mit einem hochwer-
tigen Freiraumangebot und tragen so zum Erreichen der Orientierungswerte fir die Frei-
flachenversorgung von 20 m2 pro Einwohner*in bei. Sie sind in der Planzeichnung hin-
weislich als Gemeinschaftsdachgarten (GDG) dargestellt. Sie sollen allen Bewohner*innen
des jeweiligen Baugebietes zur Verfiigung stehen und sind daher durchgehend als Ge-
meinschaftsdachgarten nutzbar und barrierefrei zuganglich herzustellen.

Aufgrund des Larmschutzes und des Windkomforts werden die Gemeinschaftsdachgéarten
auf den Gebaudeteilen mit sechs und sieben Geschossen verortet. Zusatzlich zu den ge-

meinschaftlichen Freiraumnutzungen sind auch private Dachterrassen méglich. Weiterge-
hende Regelungen fir die konkrete Umsetzung und Nutzung der Gemeinschaftsdachgar-
ten werden im Rahmen des noch abzuschlieRenden stadtebaulichen Vertrags getroffen.

4.9 Verkehrliche ErschlieBung
4.9.1 ErschlieBungskonzept

Das Planungsgebiet ist flir den motorisierten Individualverkehr von Norden her erschlos-
sen. Ful3- und Radwegeverbindungen bestehen auch nach Westen und Stiden in die an-
grenzenden Gebiete.

Ziel des planerischen Konzeptes ist ein weitestgehend autofreies Quartier. Daher erfolgt
die Haupterschliel3ung fur den motorisierten Verkehr Giber eine Gemeinschaftstiefgarage,
die unterirdisch alle Gebaude des neuen Quartiers miteinander verbindet. Die Zu- und
Ausfahrt der Tiefgarage mit geb&udeintegrierter Rampe befindet sich im Norden im An-
schluss an die Grundstickszufahrt von der Englschalkinger Stral3e (U-1852).
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Offentliche Verkehrsflichen

Derzeit endet die Englschalkinger Straf3e westlich
des Planungsgebiets in einer T-Kreuzung mit der
Marienburger Straf3e. Im Zusammenhang mit dem
S-Bahnausbau und der Verlangerung der U4 ist
auch der StralRenausbau auf H6he des Planungsge-
biets vorgesehen.

Daher erfolgt bis zum Endausbau der Englschalkin-
ger Stral3e die Quartierszufahrt Uber die im Plan
festgesetzte dffentliche Verkehrsflache U-1852, die
das derzeitige Ende der Englschalkinger StralRe an
das Planungsgebiet anbindet (vgl. gelber Pfeil in
Abb. 6). Im Hinblick auf das geplante oberirdisch
weitgehend autofreie Wohnquartier mit einem erwar- [
teten hohen Anteil an Radverkehr ist dem Aspekt der :
Verkehrssicherheit besonders Rechnung zu tragen.
Da die Zufahrt zum Planungsgebiet auch Lieferver-
kehr, Millabfuhr und &hnlichen Verkehren mit gro3e-
ren Fahrzeugen dient, ist eine Bemessung fur die Anlage von getrennten Gehwegen und
baulich getrennten Radwegen erforderlich.

Abbildung 6 ErschlieBung gemar Bebauungsplan:
bgsm / ABG und Baywobau

Zur Anlage einer verkehrssicheren Zufahrt soll deshalb im Bebauungsplan eine 6ffentliche
Verkehrsflache U-1852 mit ca. 22 m Breite vorgesehen werden, mit exemplarisch dieser
Profilierung:

- 2x3m Gehbahn, 2 x 2,3 m Radweg, 2 x 0,75 m Sicherheitstrennstreifen
- 2 x3,5m Fahrbahn
- 2,5-3 m Mittelinsel im Anschlussbereich zur heutigen Englschalkinger Stral3e.

Bei der Realisierungsplanung ist am Ende des Radwegs eine Aufstellfliche vorzusehen,
die Querungsstelle soll baulich bzw. farblich deutlich hervorgeheben werden.

Die Flache und Zufahrt zur Gemeinschaftstiefgarage soll gestalterisch wie ein ,Platz* aus-
gefiihrt werden, um das Ein- und Ausfahren der Autofahrer*innen riicksichtsvoll zu gestal-
ten. Somit wird der bauliche Fu3- und Radweg Uber die Zufahrt der Tiefgarage gefihrt —
analog zu Ublichen Lésungen bei Grundstlickszufahrten. Dadurch wird klar signalisiert,
dass der motorisierte Verkehr hier nur in Schrittgeschwindigkeit ein- und ausfahren darf
und nicht bevorrechtigt ist.

Im Planungsgebiet bleibt die 6ffentliche Verkehrsflache der Marienburger StralRe im We-
sentlichen (ggf. sind Anpassungen der Raumaufteilung nétig) in ihrer derzeitigen Breite
erhalten, wird aber im ndrdlichen und sidlichen Bereich auf der Ostseite zugunsten von
Besucherstellplatzen und eines angrenzenden Gehwegs aufgeweitet. Auch an der Meme-
ler Stral3e erfolgt die Festsetzung einer ca. 3 m breiten 6ffentlichen Verkehrsflache fur Be-
sucherstellplatze (siehe nachfolgender Unterpunkt ,Besucherstellplatze/Flachenbedarfe
fur Mobilitat*) mit einer darin inkludierten 1 m breiten Ausstiegsflache.

Zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit der umliegenden Straf3en und Knotenpunkte wurde
in der Verkehrsuntersuchung der Prognoseplanfall 2035 ermittelt, der die Verkehrserzeu-
gung durch das neue Planungsgebiet berticksichtigt. Durch das Vorhaben werden dem-
nach rechnerisch insgesamt ca. 1.980 Kfz-Fahrten / 24 h als Neuverkehre ausgelost. Fur
die morgendliche Spitzenstunde wurden daraus ca. 137 Kfz-Fahrten als Neuverkehre er-
mittelt, fir die abendliche Spitzenstunde ca. 161 Kfz-Fahrten.

Das Verkehrsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die zukinftigen Verkehrsmengen
aus den derzeit bekannten Entwicklungsvorhaben im Minchner Osten und dem
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gegenstandlichen Planungsvorhaben innerhalb des bestehenden Stral3ennetzes leis-
tungsfahig abgewickelt werden kénnen.

Interne ErschlieBung
Die interne oberirdische ErschlielBung des Quartiers erfolgt Giber Fuf3- und Radwege im
Privateigentum, die jedoch gréftenteils mit Dienstbarkeiten belegt sind (siehe Punkt 4.10).

Die dstliche Fu3- und Radwegeverbindung dient gleichzeitig als Zufahrtsmaoglichkeit fur
Mullfahrzeuge zur Entleerung der Unterflurcontainer, sowie als Ausfahrtsmaoglichkeit fir
Anlieferfahrzeuge zur Versorgung der Kindertageseinrichtung und des Denkmals (Gastro-
nomie). So wird der Quartiersplatz um das Denkmal von Autos freigehalten und Wende-
mandver zur Ausfahrt von Lieferfahrzeugen kénnen vermieden werden. Die internen
Wege dienen ebenfalls als Rettungswege und sind so konzipiert, dass sie auch durch die
Feuerwehr befahren werden kdnnen. Eine Erreichbarkeit aller Geb&ude im Notfall ist
dadurch gesichert.

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
Die Marienburger Straf3e ist im Bestand auf der Ostseite bislang nicht mit einem durchge-
henden FuRweg ausgestattet. Aufgrund von erhaltenswertem Baumbestand ist die Anlage
eines strallenbegleitenden Fullwegs nicht moglich.
Derzeit ist die Marienburger Stral3e als Fahrradstrae ausgeschildert. Um die verkehrssi-
chere Erschlieung fir FuRganger*innen mit beidseitigen Gehbahnen zu ermdglichen und
auch dauerhaft fir Radfahrer*innen zu sichern, wird innerhalb der 6ffentlichen Grinflache
eine offentliche Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung (Ful3- und Radweg) mit ei-
ner Breite von 3,50 m festgesetzt, die sudlich und ndrdlich der zu erhaltenden Baumgrup-
pen an einen stralBenbegleitenden FuBweg anschliel3t. Die Verkehrsflache, die dffentlich
gewidmet wird, wird daher mit folgender Zweckbestimmung festgesetzt:

- Bereich fir FuRganger*innen und Radverkehr
Die Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung kann fiir die Pflege bzw. Unterhal-
tungsmafnahmen der AuRenspielflache der Kindertageseinrichtung sowie der offentlichen
Grunflache befahren werden. Dies tragt zur Minimierung weiterer die Grinflachen reduzie-
render Wegeverbindung bei und férdert die Nutzung fur Freizeit- und Erholungszwecke.

Bei der Realisierung der Verkehrsflache ist sicherzustellen, dass die Ausfihrung den not-
wendigen Sicherheitsanforderungen entspricht und eine angemessene Befahrbarkeit
durch Einsatzkrafte gewahrleistet bleibt. Dadurch wird eine ordnungsgemalfe und sichere
Nutzung sowohl fuir den Alltag als auch im Falle eines Notfalls gewahrleistet. Fir Fahr-
zeuge, die den Sandaustausch und zur Pflege im Bereich der Aul3enspielflache der Kita
bewerkstelligen, ist eine Traglast von 18 t erforderlich. Die erforderliche lichte Durchfahrts-
héhe von 4 m ist gegeben, da die Flache nicht tberbaut wird. Die festgesetzten Baum-
pflanzungen sind zurtickzuschneiden, wenn sie die Durchfahrt der Pflegefahrzeuge behin-
dern.
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InterimserschlieBungen
Bauzeit und Realisierung des Verkniupfungsbahnhofes fiir U-Bahn/ S-Bahn und Englschal-

kinger Stral3e:

Erschlie3ung

Die durch den Bebauungsplan neu festgesetzte 3;;»?' " K RS
sffentliche Verkehrsflache U-1852, die die zu- 4 [ / b | 1
fahrt zum Planungsgebiet von der Englschalkin- [l S Y T/ -~ ‘
ger Strale bildet, muss wéahrend der Bauzeit gy
des Verknupfungsbahnhofes Englschalking fur ‘ | ) Ry
U-Bahn/ S-Bahn sowie des Ausbaus und der |

Weiterfihrung der Englschalkinger Strafl3e nach
Osten zuruickgebaut werden. Daher ist fur die-
sen Zeitraum eine Interimserschliel3ung herzu-
stellen.

Unter Beachtung der Funktions- und Sicher-
heitserfordernisse der Baustelleneinrichtung
soll diese von der Nordwestecke des Planungs-
gebiets im Bereich des Anschlusses an die Ein-
mundung Marienburger-/ Englschalkinger
Stral3e Uber die private und von Bebauung frei-
gehaltene Freiflache direkt auf die planlich fest-
gesetzten Dienstbarkeitsflachen F und FB1 ge-
fuhrt werden (siehe gelber Pfeil in Abb. 7). Die
hierfir erforderlichen unbebauten Flachen wur- appiidung 7 ErschlieRung wéhrend der Bauzeit Ver-

£
¥
G

d_en i_m vorliegenden Bebauungsplan bertick- kniipfungsbahnhof und Englschalkinger StraRe:
sichtigt. bgsm / ABG und Baywobau
Wegeverbindung zum derzeitigen S-Bahnhalt

Englschalking

Zur wesentlichen Verbesserung der derzeit bestehenden Wegeverbindung tber die Bro-
dersenstral3e wére es zielfiihrend, eine direkte Wegeverbindung zum derzeitigen S-Bahn-
halt nordlich des Planungsgebietes zu schaffen. Innerhalb des Umgriffs ist die Festset-
zung einer Ful3- und Radwegeverbindung zum S-Bahnhalt Englschalking nicht méglich,
da die Anbindung zur S-Bahn Uber gewidmete Flachen der Bahn verlaufen wirden, auf
die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens keine Zugriffsmdglichkeiten (fehlende Pla-
nungshoheit, keine Freistellung nach § 23 AEG) bestehen. Daher soll durch die betroffe-
nen Fachreferate geprtft werden, ob als Zwischenlésung bis zum Ausbau der héhenfreien
Bahnquerung eine solche direkte Wegeverbindung geschaffen werden kann, sofern mogli-
che Nutzungskonflikte dem nicht entgegenstehen (siehe Ziffer 4.9.1 Erschlie3ungskon-
zept, Unterpunkt Wegeverbindung zum derzeitige S-Bahnhalt Englschalking).

Umgestaltung des Knotenpunktes Englschalkinger Stralse/Marienburger Stral3e und
Busanbindung zum S-Bahnhalt Englschalking

Fur die voraussichtlich mehrjahrige Interimsphase (bis zum Abschluss der Verlangerung
der U-Bahnlinie nach Englschalking und der anschlieenden Oberflachenherstellung) ist
eine Umgestaltung des bestehenden Knotenpunkts Englschalkinger Straf3e/Marienburger
StralRe/Barlowstraf3e erforderlich. Einerseits muss die Radverkehrsinfrastruktur aus Ver-
kehrssicherheitsgriinden angepasst werden. Andererseits soll zur Verbesserung der OV-
Erreichbarkeit des Planungsgebietes eine neue Bushaltestelle inklusive einer Buswende-
madglichkeit bertcksichtigt werden.

Das Planungsgebiet ist zwar Uber die S-Bahn faktisch ausreichend erschlossen. Die Fei-
nerschlieBung tber Busse ist jedoch von enormer Bedeutung, diese ist mit 450 m Entfer-
nung zu bestehenden Haltestellen in der Umgebung defizitar.

Im Rahmen der 0.g. ohnehin notwendigen Anpassungen des Knotenpunktes aufgrund der
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Radinfrastruktur sollte die Bushaltestelle bei den UmbaumalZnahmen berlicksichtigt wer-
den.

4.9.2 Mobilitatskonzept

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 23.06.2021 ,Mobilitatsstrategie
2035" (Sitzungsvorlagen Nr. 20-26 / V 03507) wurde der Entwurf einer neuen
Gesamtstrategie fur Mobilitat und Verkehr in Minchen beschlossen und im Rahmen einer
Beteiligungsphase einer breiten Offentlichkeit zur Diskussion vorgestellt. Als zwei konkrete
Ziele sieht diese vor, dass der Verkehr insgesamt bis 2035 klimaneutral sein soll und dass
bis zum Jahr 2035 mindestens 80 Prozent des Verkehrs im Miinchener Stadtgebiet durch
lokal abgasfreie Kraftfahrzeuge, den o6ffentlichen Personennahverkehr, sowie Ful3- und
Radverkehr zuriickgelegt werden. GemafR den neuen SrV-Zahlen 2023 (Mobilitat in
Stadten — System reprasentativer Verkehrsbefragungen) wurde das Ziel bereits fast
erreicht. Der Anteil des Umweltverbunds am Modal Split betragt mittlerweile 76 Prozent
(exklusive Elektrofahrzeuge).

Im Sinne einer zukunftsfahigen Mobilitat gibt es die Mdglichkeit, den Stellplatzschlissel im
Wohnungsbau zu reduzieren. Voraussetzung dazu ist die Vorlage eines fundierten Mobili-
tatskonzeptes, dass die Kompensation der fehlenden Stellplatze durch alternative Mobili-
tatsangebote sicherstellt.

Um ein mdglichst geringes Verkehrsaufkommen beim motorisierten Individualverkehr
(MIV) und eine mdglichst hohe Lebensqualitéat im Planungsgebiet zu erreichen, wurde da-
her ein zukunftsorientiertes Mobilitatskonzept entwickelt. Hierzu stehen zahlreiche Ange-
botsformate von Mobilitatsanbietern aus den Bereichen OPNV, Car- und Bike-Sharing zur
Verfligung. Einen weiteren wichtigen Bestandteil bildet ein quantitativ und qualitativ hoch-
wertiges Angebot von Fahrradabstellanlagen (gut erreichbar und weitestgehend Uber-
dacht). Ziel ist es, die geplante Bebauung optimal in die bestehende Nachbarschaft zu in-
tegrieren und die neuen Mobilitatsangebote bestenfalls 6ffentlich zuganglich zu machen,
um sie auch den benachbarten Anliegern zur Verfiigung stellen zu kénnen. Die Vorausset-
zungen fir das Gelingen eines Mobilitatskonzepts ist eine gute OPNV-Versorgung im Pla-
nungsgebiet.

Neben der bereits guten OPNV-Anbindung sowie einer guten Anbindung an die Nahver-
sorgung mit Gitern des taglichen Bedarfs, kdnnen MalRnahmen umgesetzt werden, um
die Kriterien zur Reduzierung des sogenannten Mobilitatsfaktors gemaR den Vorgaben der
Landeshauptstadt Miinchen zu erfillen. Hierzu gehdren z. B. eine Gemeinschaftstiefga-
rage zur optimalen Nutzung des geplanten Parkraums, die Schaffung eines Car-
Sharing-Angebots oder die Etablierung einer Mobilitatsstation.

Durch die Nahe zum S-Bahnhalt Englschalking kann der Stellplatzbedarf fur Nichtwohn-
nutzungen geman der Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Miinchen (StPS) vom
01.10.2025 um 25 % reduziert werden. Das Mobilitatsreferat weist ausdrticklich darauf
hin, dass bis zum Ausbau der Englschalkinger Stral3e, der wiederum von der Verlange-
rung der U4 und dem Ausbau der angrenzenden Bahnlinie abhangt, nur eine sehr umwe-
gige und qualitativ defizitdre ErschlielBung des S-Bahnhofs Englschalking fir den Ful3ver-
kehr gegeben ist. Fur die genannten Infrastrukturmafnahmen liegen bisher weder genaue
Zeitplane noch finale planungsrechtliche Grundlagen oder eine Finanzierung vor. Fur die
geplanten gewerblichen Nutzungen - darunter Nahversorgung, nichtstérende Gewerbebe-
triebe, Dienstleistungen - sowie eine Kindertageseinrichtung und eine Tagespflegeeinrich-
tung fuhrt die Anwendung dieser Reduktion zu einem Stellplatzbedarf von 100 notwendi-
gen Stellplatzen. Fur den Bring- und Holverkehr der Kita sind aul3erdem sechs weitere
Stellplatze vorgesehen.

Fur die Ermittlung der Anzahl der notwendigen Stellplatze fir die Wohnnutzung wird ge-
maf3 der Wahl des Investors nach den Regularien der SoBoN 2021 (Baukastenmodell),
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wie unter Punkt 6. erlautert, von einer Verteilung von max.60 % freifinanziertem und min.
40 % gefordertem Wohnungsbau ausgegangen.

Da nach dem gewahlten Baukastensystem ein teilweiser Verkauf des neu geschaffenen
Wohnbaurechtes an die LHM seitens des Investors vorgesehen ist, konnte ein héherer
Anteil an geférderten Wohnungsbau entstehen und somit ein geringerer Nachweis an not-
wendigen Stellplatzen erforderlich werden. Der aus den geplanten Wohnnutzungen resul-
tierende Stellplatzbedarf soll aufgrund der stadtebaulichen und 6kologischen Zielsetzun-
gen - insbesondere der Minimierung von Versiegelung und der Schonung des Grundwas-
serhaushalts - mittels Mobilitatskonzept reduziert werden.

Gemal der Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Miinchen (StPS) vom 01.10.2025 ist
ein Nachweis der notwendigen Stellplatze fir den Anteil der geférderten Wohnungen auf
den Schlissel von 0,5 Stellplatzen je Wohneinheit moglich. Damit ergibt sich ein Stell-
platzbedarf von ca. 378 notwendigen Stellplatze fiir die insgesamt ca. 472 (gefdrderten
und freifinanzierten) Wohnungen.

Auf Grundlage des erarbeiteten Mobilitdtskonzeptes ist fur die notwendigen PKW-Stell-
platze der gesamten Wohnnutzung (freifinanzierte und geférderte Wohnungen) eine Redu-
zierung von 50 % (Mobilitatsfaktor 0,5) gemanR dem Formblatt ,Mobilitdtskonzept” der Lo-
kalbaukommission der Landeshauptstadt Minchen moglich. DemgemanR kénnen die oben
genannten 378 Stellplatze fir Wohnungen auf 188 reduziert werden.

In Summe werden etwa 329 PKW-Stellplatze (188 fur Wohnnutzung, 106 fir Nicht-Wohn-
nutzung, 16 Stellplatz fir Besucher*innen sowie 19 Carsharingplatze) in der eingeschossi-
gen GTGa errichtet. Zusatzlich werden 14 Kfz-Stellplatze fur Besucher*innen im 6ffentli-
chen StraBenraum situiert.

Zur Kompensation der Reduzierung der Stellplatze sind Flachen in der geplanten Tiefga-
rage fur alternative Mobilitatsangebotebereitzustellen. 20 % des Flachengewinns ist fiir
Sharing-Angebote und sonstige MaRRnahmen bereitzustellen. Entsprechend werden 19
Carsharing-Stellplatze, 34 Lastenfahrradstellplatze inklusive 26 Stellplatze fur Sharing-
Lastenfahrrader, Flachen fir verschiedene Fahrzeuge (moglichst breite Mischung aus E-
Fahrradern, Rollern, Leiterwéagen etc.) sowie fur eine Fahrradwerkstatt geschaffen.

Auf Basis des Mobilitatsfaktors von 0,5 ist fur die Wohnnutzung ist zudem ein erhéhter
Fahrradstellplatzschlissel von 1 pro 26,25 m2 Wohnflache vorzusehen. Dartber hinaus
sind 70 Stellplatze fir private Lastenfahrréader und Hanger/Gespanne einzuplanen.

4.9.3 Ruhender Verkehr

Nachweis Kfz-Stellpldatze, Gemeinschaftstiefgarage

Das Planungsgebiet ist oberirdisch weitgehend dem Ful3- und Radverkehr vorbehalten.
Daher wird die Zu- und Ausfahrt zur Gemeinschaftstiefgarage im Bereich des nordwestlich
gelegenen siebengeschossigen Gebaudeteils im Bauraum 1 festgesetzt, um eine direkte
Zufahrt ohne Umwege zu ermdglichen.

Die Frei- und Griunflachen sollen der Freizeit- und Erholungsnutzung dienen. Daher wer-
den die nach der Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Miinchen notwendigen Stell-
platze in einer Gemeinschaftstiefgarage (GTGa) untergebracht. Fir das Plangebiet wird,
wie unter Punkt 4.9.2 dargestellt, ein Mobilititskonzept umgesetzt. Die Anzahl der herzu-
stellenden Kfz-Stellplatze verringert sich daher im Vergleich zu den Vorgaben der Stell-
platzsatzung ohne Mobilitatskonzept.

Im Sinne des stetig steigenden Anteils an E-Fahrzeugen und dem damit einhergehenden
Bedarf an Lademdglichkeiten sind mindestens 10 % der Stellplatze mit E-Ladeinfrastruk-
tur auszustatten. Fur alle Gbrigen Stellpléatze gelten die gesetzlichen Anforderungen, dass
die Voraussetzungen fir eine Ausstattung mit Ladeinfrastruktur vorgesehen werden mus-
sen.
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Im vorderen Bereich der GTGa, nahe der Zu-/Ausfahrt, sind neben Stellplatzen fur die
Nutzungen mit Besucherverkehr auch die sechs Bring- und Holstellplatze der Kinderta-
geseinrichtung im MU sowie die Stellplatze fir Besucher*innen, die sich aus dem Anteil
der Wohnnutzung in beiden Baugebieten ergibt, geplant. Durch eine Schrankenanlage ge-
trennt, schlieRen dann die Stellplatze fiir die Wohnnutzung, die nicht fir die Offentlichkeit
zuganglich sind, an.

Um die Freiflachen in den Baugebieten frei von Nebenanlagen zu halten und vorrangig fur
die Aufenthaltsfunktion anbieten zu kénnen, sind Keller- und Techniknutzungen sowie
Fahrradabstellraume in den Erdgeschossen und Untergeschossen sowie in der Gemein-
schaftstiefgarage zuldssig. Aus diesem Grund sind auch die Zu- und Ausfahrt der GTGa
sowie Zu- und Ausgange und notwendige Notausgénge in die Gebaude zu integrieren.

Zugunsten des notwendigen Planungsspielraums fir die Hochbauplanung kann von der
festgesetzten Lage des Ein- und Ausfahrtsbereichs wie auch der Lage der GTGa gering-
flgig abgewichen werden, wenn technische Grinde dies erfordern und die Abweichungen
auch unter Wirdigung nachbarlicher Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar
sind. Die festgesetzte maximal zuldssige Grundflache inklusive der maximal zulassigen
Uberschreitung ist hierbei einzuhalten.

Zur Sicherung der Aufenthaltsqualitat in den Freibereichen und zum Schutz von Wohnun-
gen sowie sonstigen schutzbedurftigen Nutzungen (wie zum Beispiel Freispielflachen der
Kita und Kinderspielplatze) ist die Entluftung der GTGa uber Dach zu fuhren. Bei gleich-
zeitiger Dachgartennutzung sind entsprechende Abstande einzuhalten, damit sensible
Nutzungen vor der Abluft geschitzt werden.

Zuluftéffnungen sind aul3erhalb von Gebauden auch ebenerdig zulassig. Dabei kénnen
sie als bodengebundene und barrierefrei gestaltete Gitter oder in Freiraumelemente inte-
griert umgesetzt werden. Um die Beeintrachtigung von Freiflichen durch nicht integrierte
Zuluftéffnungen so gering wie méglich zu halten, werden diese in ihrer Flache begrenzt
und sind nur in einem Abstand von mindestens 4,5 m zu sensibel genutzten Bereichen
wie Tlren, Fenster von Aufenthaltsraumen, Terrassen und Kinderfreispielflachen zulassig.
Die Freispielflache der Kindertageseinrichtung ist von Zuluftéffnungen ganz freizuhalten.
Ziel ist es, die unterbauten Flachen der Baugebiete als qualitatvolle Griinbereiche und
Aufenthaltsflachen zu entwickeln. In Kombination mit der MindestgroR3e fiir
durchwurzelbare Pflanzflachen von 24 m2 bei gro3en Baumen bzw. 12 m2 bei
mittelgroRen und kleinen Baumen und der geforderten Mindestsubstratiiberdeckung von
Tiefgaragen von 0,80 m fur kleine Baume, 1,20 m fir mittelgrof3e und 1,50 m fir grol3e
Baume, werden wichtige Voraussetzungen fiir eine rasch wirksame Durchgriinung und ein
langfristiger Erhalt der Baumpflanzungen auch unter Beachtung veranderter klimatischer
Bedingungen geschaffen.

Um eine nachhaltige Bewirtschaftung des anfallenden Niederschlagswassers auf den
Baugrundstiicken zu gewahrleisten, sind alle Tiefgaragendécher mit einer
Niederschlagswasserretentionsschicht zu versehen. Dies erfolgt im Sinne der Umsetzung
des Schwammstadtprinzips.

Besucherstellplatze/Flachenbedarfe fiir Mobilitéat

Im Bereich der ndrdlichen Hauptzufahrt U-1852 von der Englschalkinger Straf3e in das
Planungsgebiet ist im Hinblick auf einen spateren Ausbau der Englschalkinger Stral3e mit
Weiterfuhrung nach Osten nur eine InterimserschlieRung maoglich, die keine Flachen fir
Besucherstellplatze bietet. Aufgrund der griinordnerischen Ziele des Erhalts der
Baumgruppe an der Marienburger Stral3e und der Schaffung von 6ffentlichen
Grunflachen, sowie aufgrund der Beibehaltung der Marienburger Stral3e als
Fahrradstral3e, bleibt die Marienburger StralRe weitgehend in ihrem Profil erhalten.
Lediglich nérdlich und stdlich der erhaltenswerten Baumgruppe ist eine Aufweitung des
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offentlichen StraBenraums zugunsten von Kfz-Parkbuchten fiir die Allgemeinheit méglich.
Ebenso wird im Bereich der Memeler Stral3e eine Aufweitung des 6ffentlichen
Stral3enraums zugunsten von Kfz-Parkbuchten und angrenzender Ausstiegsflache
festgesetzt. Dadurch ist nur ein Teil des ausgelosten Bedarfs an Besucherstellplatzen
oberirdisch mit 18 Parkbuchten/Stellplatzen méglich, wovon ggf. zwei bis vier flr andere
Mobilitatsflachen wie z.B. zusatzliche Fahrradabstellflachen, Anlieferstellplatze fir
Lieferdienste genutzt werden kdnnen. In der Tiefgarage konnen weitere 16 Stellplatze fur
die Allgemeinheit geschaffen werden. Gegenlber dem Bedarf an Besucherstellplatzen
entsteht ein Defizit von 17 Stellplatzen (entspricht ca. 215 m?), welches durch weitere
Fahrradstellpléatze ausgeglichen wird. Dies entspricht einem Bucherstellplatzschlissel von
1/16.

Bring- und Holverkehr und Mitarbeiter*innen der Kindertageseinrichtung und
Tagespflege.

Fur das Bringen und Holen der Kinder zu der Kindertageseinrichtung im MU werden flr
ein kurzzeitiges Halten sechs Stellplatze in der GTGa untergebracht. Fir die Mitarbei-
ter*innen werden vier Stellplatze in der GTGa nachgewiesen. Dabei muss ein Stellplatz
barrierefrei sein. Eine entsprechende Verpflichtung hierzu wird im Rahmen des noch ab-
zuschlieBenden stadtebaulichen Vertrages getroffen.

Auf eine Ausweisung von oberirdischen Stellplatzen auf Privatgrund, die zulasten der
Freiraumqualitat/Grinflachen gehen wirden, wird verzichtet, da der Bedarf an sozialer
Infrastruktur an Kinderkrippen- und Kindergartengruppen voraussichtlich hauptsachlich
aus dem geplanten Quartier selbst resultiert und davon ausgegangen werden kann, dass
die Uberwiegende Zahl der Kinder ful3laufig zur Kindertageseinrichtung gebracht wird. Das
FuRBwegenetz ermdglicht kurze Wege innerhalb der geplanten Bebauung, um die
Kindertageseinrichtung zu erreichen. Dies leistet einen Beitrag zur Reduzierung des
motorisierten Individualverkehrs (MIV).

Fur die Kund*innen und Mitarbeiter*innen der Tagespflege sind flinf Stellplatze in der
GTGa mit unmittelbarer Anbindung an den ErschlieBungskern/Aufzug eingeplant.

Abstellplatze fir Fahrrader

Im Sinne einer zukunftsfahigen Mobilitat wird der Stellplatzschlissel fur die im
Planungsgebiet festgesetzten Nutzungen reduziert (siehe Punkt 4.9.2.) und durch
zusatzliche Fahrradstellplatze und Mobilitatsangebote ausgeglichen. Ein wesentlicher
Baustein des Mobilitdtskonzeptes ist die Schaffung einer attraktiven Fahrradinfrastruktur.
Die Realisierung der geplanten Bebauung I6st einen Bedarf an Fahrradabstellplatzen
orientiert am Mobilitatsfaktor (0,5) gemaf: dem Formblatt ,Mobilitdtskonzept” der
Lokalbaukommission der Landeshauptstadt Minchen aus. Danach ist pro 26,25 m?
Gesamtwohnflache 1 Stellplatz nachzuweisen, was in Summe 1.281
Fahrradabstellplatzen fir Wohnnutzungen entspricht. Aul3erdem ergibt sich gemal der
Fab$S ein Stellplatzbedarf von 62 Fahrradern fir die Nicht-Wohnnutzungen sowie 149
Fahrradabstellplatze fiir Besucher*innen.

Um die Attraktivitdt der Fahrradnutzung als umweltfreundliche Alternative zur Kfz-Nutzung
zu erh6hen, sind gemal Mobilitatskonzept fir die Wohnnutzung 70 der 1281 notwendigen
Fahrradstellplatze in vergréRerter Form fur Lastenrader im privaten Besitz herzustellen.

Gemal Mobilitdtskonzept sind Flachen fur Mobilitditsangebote zu schaffen. Die in Punkt
4.9.2 beschriebenen Mobilitdtsangebote wie Carsharing und Lastenrader-Sharing werden
im noch abzuschliel3enden stadtebaulichen Vertrag als verbindlich bereitzustellen
vereinbart.

Die nachzuweisende Anzahl der Fahrradabstellpléatze ist aus stadtgestalterischen und
freirdumlichen Griinden sowie aufgrund der nur eingeschrankt zur Verfigung stehenden
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Freiflachen wie oben ausgefuhrt zum Grof3teil innerhalb der Gebaude und der GTGa
nachzuweisen. Dabei soll jedoch darauf geachtet werden, dass alle Fahrradstellplatze gut
erreichbar sind.

Circa 40 % (etwa 512 Fahrradabstellplatze) der notwendigen Fahrradabstellflachen je
Baugebiet sind im Erdgeschoss der Baugebiete nachzuweisen. In der Masterplanung sind
die erforderlichen Flachen jeweils neben den ErschlieBungskernen in den Erdgeschossen
der Baurdaume 1, 4 und 9 der Schallschutzbebauung an der Bahn vorgesehen, da diese
fur eine Wohnnutzung weniger attraktiv sind. Die tbrigen Fahrradstellplatze sind in den
Untergeschossen der Bebauung sowie in die Gemeinschaftstiefgarage integriert, erschlos-
sen Uber Aufziige und Uber eine planlich festgesetzte vom MIV separierte Fahrrad-Trep-
penrampe (mit maximal 16 % Steigung) im Bauraum 1 des MU vorgesehen. Der Aufzug in
direkter Nahe zur Fahrrad-Treppenrampe ist so zu dimensionieren, dass er fur den Trans-
port von Lastenfahrréadern geeignet ist.

Um die notige Bewegungsfreiheit zum Einstellen und Herausholen der Rader zu bieten,
wird je nach Art und Anordnung der Fahrradstander (zum Beispiel Senkrecht- oder
Schragparken) im Erdgeschoss pro Fahrrad ein Flachenbedarf von 2 m2 mit Fahr-
gasse/Rangierfliche angenommen. Abstellanlagen mit beidseitiger oder Hoch-Tief-Ein-
stellung ermdglichen eine Platzersparnis ohne Unterschreitung der seitlichen Mindestab-
stande. Auch Doppelstock- Anordnungen kénnen die notwendigen Flachen minimieren.

Weitere Fahrradabstellplatze im MU und im WA kénnen als offene, nicht Gberdachte
Fahrradabstellanlagen in untergeordneter Anzahl fiir bis zu 8 Fahrrader im Bereich der
Hauszugénge aul3erhalb der Gebaude vorgesehen werden, um fiir das alltdglichen Kurz-
und Besucherparken komfortable Fahrradabstellanlagen anzubieten und so die
Attraktivitat der Nutzung des Fahrrads zu steigern. Fur die Nahversorgung und die
Kindertageseinrichtung im MU sind daher ebenfalls jeweils offene, nicht (iberdachte
Fahrradabstellanlagen in Zuordnung zu den Hauptzugéngen fir bis zu acht Fahrrader
zulassig.

Im Sinne des stetig steigenden Anteils an E-Fahrréadern und dem damit einhergehenden
Bedarf an Lademoglichkeiten sind mindestens 10 % der gebaudeintegrierten Stellplatze
mit E-Ladeinfrastruktur auszustatten.

4.10 Dienstbarkeitsflachen

Ziel der Planung ist es - bis auf den Zu- und Abfahrtsbereich zur GTGa (U1852), welcher
Uber das ndrdlich Nachbargrundstiick (stadtisches Eigentum) an die Englschalkinger
Stral3e angebunden ist - ein oberirdisch weitgehend autofreies Quartier zu erhalten. Das
Quartier soll oberirdisch weitgehend dem Fuf3- und Radverkehr vorbehalten sein. Daher
wird auf allen im Plan dargestellten, oberirdischen Dienstbarkeitsflachen ein Geh- und
Radfahrrecht zugunsten der Landeshauptstadt Minchen und der Allgemeinheit als ding-
lich zu sichernd festgesetzt, um eine Durchlassigkeit im gesamten Planungsgebiets zu er-
madglichen und gleichzeitig die Wegeverbindungen fur die Umgebung zu verbessern. Eine
Ausnahme bildet die 1,5 m breite Gehrechtsflache fiir einen beschrankten Personenkreis
(GB), die an die Larmschutzwand LSW 1 im Osten angrenzt. Diese wird zugunsten des
jeweiligen Eigentiimers der LSW 1 zum Zweck der Pflege und dem Unterhalt festgesetzt,
um die transparente Wand von der Rickseite reinigen und unterhalten zu kénnen. Der
Weg ist als Magerrasen auszubilden, so dass er den Entwicklungszielen der Ausgleichs-
flache A, in der er liegt, nicht widerspricht.

Die neuen Ful3- und Radwegeverbindungen queren das Gebiet sowohl von West nach
Ost als auch von Nord nach Siuid. Dabei gelangt man vom Norden Uber die neu festge-
setzte Stral3enflache in Verlangerung zur Englschalkinger Stral3e sowie vom Westen auf
Hohe der Putziger Stral3e in das Planungsgebiet. Aus Stiden besteht die Verbindung tber
die Memeler StralRe in gedachter Verlangerung zur Posener Stral3e.
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Fur alle Verkehrsarten werden, je nach Bedarf, die Zu- und Ausfahrtsméglichkeiten tber
Dienstbarkeiten geregelt. Um ein unbefugtes Einfahren zu verhindern, ist vorgesehen, die
mit Fahrrechten belegten Flachen mit Pollern oder Schranken zu sperren, die nur vom je-
weiligen Personenkreis zum Nutzungszweck getffnet werden kénnen. Die innenliegenden
Flachen werden damit weitestgehend vom motorisierten Verkehr freigehalten.

Um die Versiegelung in den Baugebieten moglichst gering zu halten, tberlagern sich die
verschiedenen Funktionen und dienen gleichzeitig der inneren ErschlieRung der Bauge-
biete.

Im MU wird im Anschluss an die neu festgesetzte 6ffentliche Verkehrsflache im Norden ein
Fahrrecht (F) zugunsten der Allgemeinheit sowie der Landeshauptstadt Miinchen festge-
setzt, um die Zufahrt zum Planungsgebiet und in die Gemeinschaftstiefgarage zu sichern.

In Kombination mit der Geh- und Radfahrrechtsflache fuhrt die Fahrrechtsflache fir einen
beschrankten Personenkreis (FB1) nordlich und 6stlich des Bauraums 1, stidlich des
Bauraums 2, dstlich entlang der Baurdume 4 und 9 sowie sidlich des Bauraums 9
entlang.

Die Fahrrechtsflache (FB1) wird zugunsten der Landeshauptstadt Miinchen zum Zweck
der Zu- und Abfahrt fir Mull- und Rettungsfahrzeuge, der Pflege und des Unterhalts der
Ausgleichsflache und der offentlichen Grinflachen sowie fir die Ver- und Entsorgung der
Kindertageseinrichtung gesichert. Die festgesetzte Breite ergibt sich aus den
Anforderungen an die notwendigen Ausbaubreiten, Aufstellflachen und Schleppkurven fur
die Mullabfuhr und einem mdoglichen Begegnungsverkehr mit Rettungsfahrzeugen.
Daruiber hinaus wird auf der Dienstbarkeitsflache FB1 ein Fahrrecht fiir die Anlieferung
des Denkmals im Bauraum 2 festgesetzt.

Die Dienstbarkeitsflache FB1 dient zum Abfluss des anfallenden notwendigen
oberirdischen Verkehrs aus dem Gebiet in Nord-Sud-Richtung und verhindert damit eine
notwendige Wendeflache fiir die im MU gelegenen Nutzungen, die die Nutzflache des
Quartiersplatz einschranken wirden.

Um die Pflege und den Unterhalt der 6ffentlichen Griinflachen sowie die Zu- und Abfahrt
fur Rettungsfahrzeuge auf der mit einem Geh- und Radfahrecht gesicherten
Wegeverbindung 0Ostlich der Punkthduser (Baurdaume 5, 7 und 8) im WA und im Siiden des
MU (Bauraum 3) zu ermoglichen, wird ein Fahrrecht zugunsten der Landeshauptstadt
Minchen (FB2) festgesetzt.

Im Stden des WA werden die beiden Fahrrechte fur einen beschrankten Personenkreis
FB1 und FB2 zu der Fahrrechtsflache FB3 zusammengefihrt, die die Ausfahrt aus dem
Planungsgebiet auf die Memeler StralRe bildet. Somit wird fur die Flache FB3 im WA ein
Fahrrecht zugunsten der Landeshauptstadt Minchen zum Zweck der Zu- und Abfahrt fr
Mull- und Rettungsfahrzeuge, zur Pflege und zum Unterhalt der Ausgleichsflache und der
offentlichen Grinflachen, der Ver- und Entsorgung der Kindertageseinrichtung sowie ein
Fahrrecht zugunsten des Anlieferverkehrs des Denkmals im Bauraum 2 festgesetzt.

Weiterhin wird auf der Dienstbarkeitsflache FB4, welche sidlich angrenzend an die
AulRenspielflache der Kindertageseinrichtung in Anbindung an die Verkehrsflache
besonderer Zweckbestimmung im MU zu liegen kommt, ein Fahrrecht zugunsten der
Landeshauptstadt Miinchen zum Zweck der Pflege und Unterhalt der AuRenspielflache
der Kindertageseinrichtung festgesetzt. Die Dienstbarkeitsflache FB4 dient als
Aufstellflache fir die Pflege- und Unterhaltsfahrzeuge.

Die Dienstbarkeitsflachen FB1-4 weisen alle eine Breite von 3,5 m bis zu 8,50 m auf. Eine
lichte Durchfahrtshéhe von 4 m ist auf der Mindestbreite von 3,5m fir die Zufahrt fur z.B.
die Pflege der Griin- und Ausgleichsflachen, der Freifliche der Kindertageseinrichtung,
der Mull- und Rettungsfahrzeuge gewahrleistet. Damit ist die Funktion der
Dienstbarkeitsflachen zu keiner Zeit eingeschrankt. Sofern die festgesetzten
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Baumpflanzungen die Flachen hinsichtlich der Durchfahrtshéhe beintréachtigen, sind diese
rickzuschneiden.

Die Dienstbarkeitsflachen F, FB1 und FB3 missen eine Fahrzeuglast von bis zu 32
Tonnen tragen kdnnen, damit eine Befahrbarkeit durch Mullfahrzeuge sichergestellt wird.
Fur die Dienstbarkeitsflachen FB3 und FB4 muss eine Traglast von bis zu 26 Tonnen fur
Pflege-, Rettungsfahrzeuge sowie LKWSs zur Anlieferung sichergestellt werden.

Zur Gewabhrleistung einer ausreichenden Flexibilitat in der Baurealisierung kann von der
festgesetzten Lage fir die zu sichernden Dienstbarkeitsflachen geringfiigig abgewichen

werden, wenn beispielsweise technische oder gestalterische Griinde dies erfordern und

die Abweichungen unter Wirdigung nachbarlicher Interessen mit den 6ffentlichen Belan-
gen vereinbar sind.

4.11 Nebenanlagen, Trafostationen

Die Errichtung oberirdischer Nebenanlagen auf3erhalb von Gebauden soll auf das not-
wendige Minimum beschrankt werden, so dass die Freiflachen vor allem zur Begriinung
und Erholung der Bewohner*innen zur Verfigung stehen. Daher sind im Planungsgebiet
Nebenanlagen gemaf § 14 Abs. 1 BauNVO in die Gebaude zu integrieren und Nebenan-
lagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO zur Versorgung des Gebiets mit Elektrizitat (z. B.
Trafostation) nur innerhalb der Gebaude oder in der Gemeinschaftstiefgarage zulassig.
Abweichungen davon sind allerdings notwendig, um die Funktionalitat der Kindertagesein-
richtungen sowie die Errichtung der Kinderspielplatze entsprechend der Spielplatzsatzung
der Landeshauptstadt Munchen zu sichern, die umweltfreundliche Mobilitat der Fahr-
radnutzung zu fordern und eine reibungsfreie gebilindelte Mullentsorgung zu gewéhrleis-
ten.

Dies dient der Integration notwendiger Freiraumfunktionen in die Freiflache. Zuléassig sind
die baulichen Anlagen der Kinderspielplatze, Nebenanlagen fir die Kindertageseinrichtun-
gen, oberirdische Fahrradabstellplatze und Méblierungen, die dem Aufenthalt dienen (wie
Z. B. Wind- und Sonnenschutz) sowie Flachen fiir Unterflurcontainer.

Die Zulassigkeit von Zuluftéffnungen der GTGa bericksichtigt die technischen Erforder-
nisse flr eine sichere und funktionale Beluftung der unterirdischen Stellplatzanlagen. Vo-
raussetzung ist dabei stets, dass die Nutzung der Flache im Sinne der festgesetzten
Zweckbestimmung weiterhin gewdhrleistet bleibt.

Trafostationen zur Versorgung des Gebiets mit Elektrizitat sind aufgrund der Sicherung
einer qualitatvollen Freiraumgestaltung, ausschlief3lich innerhalb der Geb&aude oder in der
GTGa zugelassen. Die Bereiche der Freispielflachen der Kindertageseinrichtung sind da-
bei komplett von den Einbringschachten freizuhalten.

4.12 Einfriedungen, Hecken

Um einen insgesamt offenen Charakter und die Durchlassigkeit des Planungsgebiets zu
sichern, sind Einfriedungen und Einz&unungen im gesamten Planungsgebiet ausgeschlos-
sen. Es werden Einfriedungen nur fir die Bereiche zugelassen, in denen insbesondere Si-
cherheitsbelange z. B. fur Freispielflachen von Kindertageseinrichtungen, Kinderspiel-
platze innerhalb der gemeinschatftlich nutzbaren privaten Freiflachen sowie zum Schutz
der Ausgleichsflache, dieses erfordern. In Bereichen, in denen das Bedurfnis nach Privat-
heit besteht, wie z. B. zur Abgrenzung von Flachen fir Wohnungsterrassen werden ge-
mischte Strauch- und Staudenpflanzungen zugelassen.

Fur ein einheitliches Erscheinungsbild werden Festsetzungen zur Art, Gestaltung und Ein-
grinung von Einfriedungen getroffen. Zur Schaffung eines offenen, durchgangigen Cha-
rakters sollen Einfriedungen daher mdglichst wenig in Erscheinung treten. Die Einfriedun-
gen sind fur Kleintiere durchlassig ohne durchgehenden Sockel zu gestalten.
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Die zur Abgrenzung der Wohnungsterrassen zulassigen, in ihrer Hohe auf 1,20 m be-
grenzten gemischte Strauch- und Staudenpflanzungen, sind fiir eine Zonierung zwischen
privatem Freiraum und gemeinschaftlich nutzbarer Freiflache méglich. Dem Wunsch der
kunftigen Bewohner*innen nach Privatsphare wird damit entsprochen.

Zur Sicherung der Ausgleichsflache ist eine funktionale Abgrenzung erforderlich. Diese er-
folgt durch eine offene Einfriedung mit einer Hohe zwischen 1 m und 1,2 m. Diese Ausge-
staltung dient dem Schutz und der Entwicklung der dkologisch sensiblen Bereiche, ohne
visuelle Barrieren im Landschaftsbild zu schaffen.

4.13 Abgrabungen, Aufschiittungen, Gelandemodellierungen

Fur eine ruhige Gestaltung und eine gute, barrierefreie Nutzbarkeit der Freiflachen werden
Aufschittungen, Abgrabungen sowie Gelandemodellierungen grundséatzlich ausgeschlos-
sen.

Um jedoch funktionale Erfordernisse und eine barrierefreie sowie nutzergerechte Ausge-
staltung der Freianlagen zu ermdglichen, sind Ausnahmen vorgesehen. So sind notwen-
dige Gelandeanpassungen zur Herstellung eines barrierefreien, hohengleichen Uber-
gangs zu benachbarten Grundstiicken und zur Integration des Baumbestandes in die Frei-
flachengestaltung ebenso zulassig wie die Anpassung des Geldndes im Bereich woh-
nungszugehoriger Erdgeschossterrassen. Diese MalBhahmen gewéhrleisten eine barriere-
freie und komfortable ErschlieBung der privaten Freibereiche.

Zudem sind Gelandemodellierungen fir Baumpflanzungen bis zu einer Hohe von maximal
70 cm zuldssig, um standortgerechte Pflanzungen zu schaffen und die Entwicklung des
Baumbestandes unter Beachtung geanderter klimatischer Bedingungen zu gewahrleisten.
Bauliche Elemente wie Sitzmauern oder Treppen dirfen innerhalb der Freiflachen bis zu
einer H6he von 50 cm ausgefihrt werden, sofern sie zur funktionalen oder gestalterischen
Abfangung von Hohenunterschieden notwendig sind. Gleiches gilt fir Modellierungen im
Bereich der Freispielflachen der Kindertageseinrichtung im MU bis zu einer Héhe von

1,5 m, sowie fur Kinderspielplatze, bei denen eine Gelandegestaltung mit Héhenunter-
schieden bis 60 cm padagogisch und nutzungsbezogen sinnvoll sein kann.

Auch fir die Anlage von Versickerungsmulden zur oberflachigen Versickerung des anfal-
lenden Niederschlagswassers im Sinne des Schwammstadtprinzips sind gezielte Gelan-
deabsenkungen zulassig.

Im Bereich der Ausgleichsflache sind Gelandemodellierungen erlaubt, um die 6kologische
Funktion und Vielfalt des Bereichs zu férdern, etwa zur Gestaltung der Lebensraume fir
Arten warmer, trockner und magerer Lebensraume.

4.14 Werbeanlagen

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen getroffen, die den Umfang an Werbung regeln
und optische Beeintrdchtigungen minimieren, ohne Werbung grundsatzlich zu unterbin-
den. Werbung dient in erster Linie dem Zweck, den Standort von Unternehmen kenntlich
zu machen.

Zur Qualitatssicherung innerhalb des neuen Quartiers und zur Vermeidung von Beein-
trachtigungen des angrenzenden Umfeldes miissen sich Werbeanlagen generell in Anord-
nung, Umfang, Grof3e, Farbgebung, Lichtwirkung, Materialwahl und Form der Architektur
der Gebaude unterordnen und in das Stral3en-, Orts- und Landschaftsbild einfligen, so
dass die gestalt- und raumbildende Funktion der Geb&ude, die Architektur und das gestal-
terische Gesamtbild des Quartiers nicht beeintrachtigt wird. Werbeanlagen sind nur inner-
halb der Teilwohngebiete und nicht im 6ffentlichen Raum zulassig.
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Um das Stral’en- und Freiraumbild insgesamt nicht zu Uberfrachten und negativ zu beein-
flussen, sind Fahnenmasten, Werbefahnen und freistehende Werbeanlagen grundséatzlich
unzulassig, dies gilt auch fir Werbeanlagen aufRerhalb der Baurdume. Sie sind nur an der
Statte der Leistung und zur Eigenwerbung parallel zur Fassade zul&assig.

Die Errichtung von Werbeanlagen Uber die zulassige Wandhdhe hinaus sowie an oder
tber Dachaufbauten ist nicht zulassig, um in der Nah- und Fernwirkung einen ruhigen
Dachabschluss sicher zu stellen, dass weder das Stadtbild noch die Sichtbeziehungen in-
nerhalb des Quartiers beeintrachtigt werden.

Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften, Blink- und Wechselbeleuchtung sowie
sich bewegende Werbeanlagen, Light-Boards, Videowéande, Skybeamer, Laserstrahler
und ahnliche Anlagen entfalten aufgrund ihrer Eigenart erhebliche Dominanz mit negati-
ven Folgen fir Ortsbild, Umwelt und Straenraum und sind unzulassig. Insbesondere Sky-
beamer oder Laserstrahler haben eine negative Auswirkung auf die Fernwahrnehmung
und die bestehende Umgebung.

Fensterflachen sind von Werbeanlagen freizuhalten, damit eine optische Beeintrachtigung
der Fassaden vermieden und die eigentliche Funktion der Fensterflache zur Belichtung
und Beluftung sichergestellt wird. Davon unbeschadet sollen im Erdgeschoss Schaufens-
ter zulassig sein, um Waren zu prasentieren oder Uber angebotene Dienstleistungen oder
Preise zu informieren.

4,15 Schallschutz

Das Planungsgebiet ist erheblichen Immissionen ausgesetzt. Trotz der hohen
Larmbelastung kann an diesem Standort ein qualitativ hochwertiges Wohnquartier
entstehen, da dem Bebauungsplan ein optimiertes Schallschutzkonzept zugrunde liegt, in
dem mehrere Schallschutzmal3nahmen vereint werden. Ziel ist der ausreichende Schutz
vor Gerauschen beim Aufenthalt in den AuRenwohnbereichen — wie Terrassen und
Balkonen — tagsiber und innerhalb der Wohnungen tagsiber und wahrend der Nacht. Ein
wichtiger Baustein dieses Konzeptes stellt die Festsetzung von zwei durchgéangigen,
geschlossenen Gebauden mit entsprechend orientierten Grundrissen entlang der
Bahntrasse vor, die mit einer transparenten Larmschutzwand verbunden werden. Der
Quartiersplatz im Norden sowie der Bereich zwischen Bauraum 4 und Bauraum 9 werden
durch transparente Larmschutzwénde vor den Immissionen der Bahn geschutzt. Im Falle
des viergleisigen Ausbaus in der Tunnelvariante kénnen die Larmschutzwande abgebaut
werden. Im Hinblick auf den angespannten Wohnungsmarkt und die wenigen verfligbaren
Flachenreserven im Miinchner Stadtgebiet ist die Entwicklung des Planungsgebietes -
auch im Hinblick auf die sehr gute Anbindung an den 6ffentlichen Nahverkehr - trotz der
einwirkenden Immission von grofRer Bedeutung, da sie dringend benétigten Wohnraum
schafft und damit einen wichtigen Beitrag zur Entspannung der aktuellen Situation leistet.

4.15.1 SchallschutzmaBnahmen allgemein

Die Anforderungen an den passiven Schallschutz werden in Bayern nach den Vorgaben
der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau“ geregelt. Einer Festsetzung der Anforderungen
der DIN 4109 im Bebauungsplan bedarf es nicht. GemalR Art. 13 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 2
BayBO in Verbindung mit der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des
Inneren vom 01.04.2021 tber den Vollzug des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayBO — Liste der als
Technische Baubestimmungen eingefuhrten technischen Regelungen — ist die DIN 4109
allgemein verbindlich. Sie ist deshalb bei der Errichtung von Bauvorhaben — auch wenn
dies im Freistellungsverfahren erfolgt — anzuwenden.
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4.15.2 Schutz vor Verkehrslarm

Verkehrsimmissionen auf das Planungsgebiet einwirkend
Verkehrsgerauschimmissionen resultieren im Wesentlichen aus dem Schienen- und Stra-
Benverkehr und wirken auf die Gebaude entlang der larmintensiven Verkehrswege ein.
Diese wurden im Rahmen einer immissionstechnischen Untersuchung ermittelt und beur-
teilt.

Bei den mal3geblichen Schallquellen handelt es sich um die dstlich des Planungsgebiets
verlaufende Bahnstrecke sowie die nordlich des Planungsgebiets verlaufende Englschal-
kinger Stral3e. Fur die Bahnstrecke wurde sowohl der zweigleisige Bestandsfall als auch
der mdgliche kinftige Fall eines viergleisigen Ausbaus untersucht, wobei fiir die schall-
technischen Festsetzungen der ungtinstigere Fall eines viergleisigen Ausbaus der Bahn-
strecke maf3geblich ist.

Fur die Berechnung der Emissionen ausgehend von der Englschalkinger StraRe wurde
eine kinftige Stralenfuihrung mit geplanter (provisorischer) Zufahrt von Norden, einer Ver-
langerung nach Osten sowie mit Unterfiihrung der Bahnstrecke bertcksichtigt.

Wie die Berechnungen ergeben haben, kommt es bereits im zweigleisigen Bestandsfall zu
erheblichen Immissionen auf das Planungsgebiet, die zu Uberschreitungen der Orientie-
rungswerte der DIN 18005 und der Immissionsgrenzwerte der 16. Bundesimmissions-
schutzverordnung (BImSchV) fir WA an den Gebauden der Bebauung entlang der Gleise
(Bauraume 4 und 9) im WA fihren.

Des Weiteren werden auch die Orientierungswerte und die Immissionsgrenzwerte fir das
MU von 64 dB(A) tagsuiber / 54 dB(A) nachts an den larmzugewandten Fassaden des
Baudenkmals (D-1-62—000-997) und des nordlichen Gebaudekomplexes (Bauraume 1
und 2) inshesondere nachts weitgehend Uberschritten. Dies gilt somit in besonderem
Malf3e fur den Fall eines viergleisigen Ausbaus der Bahnstrecke, bei dem gegenlber dem
Bestand mit deutlich héheren Immissionen zu rechnen ist.

An den Gebaudekoérpern entlang der Bahn und der Englschalkinger Stral3e werden zudem
die Schwellenwerte von 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts, bei deren Uberschreitung ge-
malf3 héchstrichterlicher Rechtsprechung von einer Gesundheitsgefahrdung auszugehen
ist, und die stadtinternen Vorsorgewerte von 65 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts nicht einge-
halten.

Auf den Dachflachen des WA und des MU sind schutzbediirftige Freibereiche in den hin-
weislich dargestellten Bereichen zul&ssig; in diesen Bereichen sind Dachgéarten bzw. -ter-
rassen nicht ohne larmabschirmende Maflinahmen mdglich.

Gemal den Anforderungen der Landeshauptstadt Minchen bzgl. der Larmvorsorge fur
Freispielflachen, o6ffentlichen Grunflachen und Freibereichen, die zum Aufenthalt vorgese-
hen sind, ist ein Zielwert von 55 dB(A) bis max. 59 dB(A) tags in diesen Bereichen anzu-
streben.

Die Freiflache der Kita ist in dem riickwartigen Bereich des MU verortet, d. h. von den Léar-
mimmissionen des Schienen- und StraRenverkehrs weitgehend abgeschirmt. Fir diese
wird der Zielwert der Landeshauptstadt Minchen von 55 dB(A) eingehalten.

Auf den nicht durch die festgesetzten LArmschutzwénde geschutzten Freiflachen entlang
der Bahnlinie treten tagsiiber sehr hohe Larmbelastungen von mehr als 65 dB(A) auf. Mit
der Festsetzung wird sichergestellt, dass in diesen Bereichen, die die Anordnung von
schutzbedurftigen Freiflachen mit Aufenthaltsqualitat vermieden wird.

Die offentliche Grunflache verlauft westlich entlang der Marienburger Stral3e, 6ffnet sich
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nach Osten und verlauft weiter entlang der Punkthauser nach Stiden, dort grenzt ein Strei-
fen an die Memeler Straf3e.

Im baumbewachsenen Randbereich an der Marienburger Stral3e werden Werte von tber
59 dB(A) tags erreicht. In Anlehnung an die 16. BImSchV stellen Beurteilungspegel von
bis zu 59 dB(A) tags eine ausreichend hohe Aufenthaltsqualitat sicher. In einem Abstand
von 20 m zum Fahrbahnrand der Marienburger Stral3e werden Werte von 59 dB(A) tags
erreicht, so dass hier ein Aufenthalt mdglich ist. Auch fur die Bereiche entlang der Punkt-
hauser ist mit Werten von unter 59 dB(A) tags eine hohe Aufenthaltsqualitat sichergestellt.

MaBnahmen zum Schutz vor Verkehrslarm

Auf die umgebenden und kinftigen Verkehrslarmquellen durch Schienen- und Straf3enver-
kehr auf die Gebaude entlang der larmintensiven Verkehrswege reagiert die stadtebauli-
che Konzeption durch zwei Larmschutzriegel entlang der Bahngleise. Dadurch entstehen
ruhige riickwertige Binnenbereiche. Fir die larmbelasteten Gebaude entlang der zukiinfti-
gen Englschalkinger Stral3e bedarf es aufgrund der Uberschreitung der Orientierungs-
werte der DIN 18005 und der Grenzwerte der 16. BImSchV weitergehender Mal3Bnahmen.

Zum Schutz, der den Bahngleisen und der zukinftigen Englschalkinger StralRe bzw. nord-
lichen UbergangserschlieRung zugewandten Fassaden muss aufgrund der Gebaudehohe
und der Lage der Gebaude zu den Verkehrswegen davon ausgegangen werden, dass der
Bau von Larmschutzwanden als Losung des Larmkonflikts nicht in Betracht kommt, da,
um alle Geschosse zu schiitzen, die Schirmwande gebaudehoch errichtet werden muss-
ten. Dies ist aufgrund der ortlichen Situation sowie stadtebaulicher und stadtgestalteri-
schen Uberlegungen nicht realisierbar. Zudem sind die Konstruktionskosten unverhaltnis-
mafig hoch.

Zur Bewadltigung des Larmkonflikts an den Fassaden, an denen -trotz der schalltechnisch
glnstig gewahlten Gebaudestellung- die hilfsweise herangezogenen Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV Uberschritten werden, wird zusatzlich bei den Wohngebauden auf
eine schalltechnisch glinstige Grundrissorientierung sowie bei allen Nutzungen auf pas-
sive SchallschutzmalRnahmen im Bereich der Fassaden abgestellit.

Fur Bereiche, in denen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB(A) tags-
tber und 49 dB(A) nachts im WA bzw. von 64 dB(A) tagsiber und 54 dB(A) nachts im MU
Uberschritten werden, die stadtinternen Vorsorgewerte von 65 dB(A) tagsiuber / 60 dB(A)
nachts jedoch eingehalten werden, sind MaRnahmen des passiven Schallschutzes nach
DIN 4109 erforderlich. Diese umfassen einen ausreichenden Schallschutz nach DIN 4109
sowie den Einbau von schallgeddmmten Liftungseinrichtungen in Bereichen, in denen
eine naturliche Liftung von SchlafrAumen aufgrund des hohen Aul3enlarmpegels nicht
moglich ist.

Mit den Festsetzungen wird auf3erdem sichergestellt, dass in Bereichen mit sehr hohen
Belastungen durch Verkehrslarm die Grundrissorientierung der Wohnnutzungen geregelt
wird und die Situierung Offenbarer Fenster zu schutzbedurftigen AufenthaltsrAumen in Be-
reichen mit Beurteilungspegeln von mehr als 65 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vermie-
den wird. Ausnahmen sind nur in begriindeten Fallen zuldssig, wenn z. B. trotz einer Opti-
mierung der Grundrissgestaltung eines Gebaudes die Situierung einzelner, 6ffenbarer
Fenster schitzenswerter Raume an den larmzugewandten Gebaudeseiten unvermeidbar
ist.

In diesen Fallen kénnen abweichend schutzwiirdige Rdume zugelassen werden, wenn
diese uber je ein weiteres Fenster an einer larmabgewandten Gebaudeseite beliftet wer-
den kénnen. Zudem sind Fenster zu schutzbedirftigen Aufenthaltsraumen an Fassaden-
bereichen mit Pegeln Uber 65 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts durch ergéanzende Schall-
schutzkonstruktionen bzw. nach DIN 4109 nicht schutzbedirftige Vorbauten (z. B.
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Laubengang, verglaste Loggien, vorgehangte Fassade bzw. mehrschalige Fassaden, o.
A)) zu schitzen, welche gewahrleisten, dass vor den betroffenen Fenstern ein Beurtei-
lungspegel durch Verkehrslarm von 59/49 dB(A) Tag/Nacht nicht tberschritten wird und
wenn mindestens die Halfte der schutzbedirftigen Aufenthaltsraume Uber Fenster an ei-
ner larmabgewandten Gebaudeseite (Beurteilungspegel durch Verkehrslarm tags/nachts <
59 / 49 dB(A)) bellftet werden kann.

Larmschutzwénde

Die Untersuchung der Gemeinschaftsdachgarten hat ergeben, dass auf der gesamten Fla-
che der geplanten Gemeinschaftsdachgéarten ein Beurteilungspegel von grof3teils nicht
mehr als 55 dB(A) tags und bereichsweise bis max. 59 dB(A) tags eingehalten werden
kann, wenn die Gemeinschaftsdachgarten durch eine Larmschutzwand an der larmzuge-
wandten Dachkante vor dem eindringenden Schall abgeschirmt werden. Damit eine aus-
reichend hohe Aufenthaltsqualitat sichergestellt werden kann, wird zum Schutz der Ge-
meinschaftsdachgarten daher die Errichtung von transparenten Larmschutzwanden,
durchgehend und ohne Zwischenrdume mit einer Héhe von 2,50 m (gemessen ab OK
Dachterrasse) festgesetzt.

Die Untersuchung der ebenerdigen Freiflachen hat gezeigt, dass zum Schutz der Nutzun-
gen am Quartiersplatz eine 4 m hohe Larmschutzwand erforderlich ist, um auf dieser Frei-
flache einen Beurteilungspegel von 59 dB(A) tags unter Beriicksichtigung des zweigleisi-
gen Bestandsfalls einzuhalten. Fir einen mdglichen viergleisigen Ausbau ist davon auszu-
gehen, dass seitens der DB AG Larmschutzwande entlang der Gleise errichtet, werden
missen. Diese missen im Bereich des Quartiersplatzes nérdlich des Baudenkmals, ins-
besondere im Bereich der sensiblen Spielbereiche so gestaltet werden, dass eine hohe
Aufenthaltsqualitat weiterhin gewahrleistet werden kann. Zur Vermeidung einer Verschat-
tung der im Plan festgesetzten Biotopvernetzungszone ist die La&rmschutzwand transpa-
rent auszubilden.

Zum Schutz der seitlichen Fassaden der Larmschutzbebauung ist als aktive Schallschutz-
mafinahme zwischen Bauraum 4 und Bauraum 9 eine Larmschutzwand festgesetzt. Von
der festgesetzten Lage der LWS kann geringfligig abgewichen werden, wenn technische
oder gestalterische Griinde dies erfordern, um einen Spielraum fiir die Anordnung der
Larmschutzwénde zu ermoglichen, soweit die Abweichung grinordnerisch vertretbar ist,
die Schutzwirkung nicht beeintrachtigt wird und die Abweichung unter Wirdigung nachbar-
licher Interessen jeweils mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar ist.

Die festgesetzten Larmschutzwande kénnen im Falle des viergleisigen Ausbaus in Tunnel-
lage zurtickgebaut werden.

Neubau oder wesentliche Anderung von StraBen

Die Untersuchung der Immissionen durch die geplante provisorische Zufahrt von Norden
auf das Planungsgebiet hat ergeben, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV,
die fur den Neubau und die wesentliche Anderung von StraRen gelten, eingehalten wer-
den.

Auswirkungen auf die Nachbarschaft

Die Auswirkungen durch die verkehrliche Planung auf die Nachbarschaft (durch Reflexio-
nen, Mehrverkehr, Abschirmung) sind als unkritisch zu beurteilen. Fir die bestehende Be-
bauung westlich der Marienburger Stral3e und teilweise der Memeler Stral3e wird sich
kunftig Gberwiegend eine deutliche Verbesserung der Larmsituation aufgrund der zusatzli-
chen Abschirmung vor dem Bahnlarm ergeben.

Baureihenfolge

Die Untersuchung eines Szenarios ohne eine Bebauung entlang der Bahnstrecke und der
kiinftigen Verlangerung Englschalkinger Stral3e hat ergeben, dass in diesem Fall die riick-
wartige Bebauung erheblichen LArmimmissionen ausgesetzt ware, wobei zum Teil sogar
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die stadtinternen Vorsorgewerte von 65 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts uberschritten wer-
den. Es ist daher eine Bebauungsreihenfolge festgesetzt, die sicherstellt, dass eine Nut-
zungsaufnahme der rickwartigen Gebaude erst erfolgen darf, wenn die Bebauung entlang
der Bahntrasse und der Englschalkinger Straf3e zumindest im Rohbau fertiggestellt ist.

4.15.3 MaBnahmen zum Schutz vor Anlagenlarm

Durch die gewerbliche Nutzung in den Geb&uden im MU (Bauraum 1 und 2) wird es zu
Immissionen durch Gewerbeldrm in der Umgebung kommen. Diese wurden rechnerisch
ermittelt und beurteilt. Da eine konkrete Nutzung noch nicht feststeht, wurden Ubliche
Randbedingungen im Rahmen einer typisierenden Betrachtung zugrunde gelegt.

Wie die Berechnungen ergeben haben, werden die zulassigen Immissionsrichtwerte an
der schutzwirdigen Bebauung im Umfeld des Planungsgebiets tberwiegend eingehalten.
Dies zeigt, dass die geplante gewerbliche Nutzung mit der Umgebung grundsatzlich ver-
traglich ist. Je nach Intensitat der Nutzung (maf3geblich ist hierbei insbesondere die Fre-
guentierung der Anlieferung sowie die Vorgange bei der Be- und Entladung von Lkws)
kann es in der unmittelbaren Umgebung der Anlieferung im Reinen Wohngebiet westlich
des Planungsgebietes zu Uberschreitungen des Immissionsrichtwerts von

50 dB(A) am Tag kommen. Um sicher zu stellen, dass durch die gewerblichen Nutzungen
keinen unzumutbaren Larmbel&astigungen in der Nachbarschaft hervorgerufen werden,
wurden fur die Zufahrtsrampen und die Anlieferung- und Entladezonen Festsetzungen ge-
troffen, damit diese schalltechnisch optimiert und dabei insbesondere schalldammend ein-
gehaust und absorbierend ausgekleidet ausgefuihrt werden. Hierdurch wird ebenfalls gesi-
chert, dass dem Stand der Technik entsprechend der Larmbeitrag der bautechnischen
Einrichtungen (Rolltor, Regenrinne usw.) zu optimieren ist. Die Innenwénde der Rampen
sind schallabsorbierend auszukleiden (Absorptionsgrad a = 0,6 bei f =2 500 Hz) um die
Schallemission auf ein Mindestmal3 zu begrenzen.

Der Nachweis der Einhaltung aller Immissionsrichtwerte ist im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens fur das Gebaude im Bauraum 1 im MU zu flhren.

4.16 Elektrische und magnetische Felder

Obwohl die Abstande von der Mitte des westlichsten Bahngleises zu den geplanten
Wohngrundstiicken mehr als 10 m betragen und daher nach der Bund/L&nder-Arbeitsge-
meinschaft Immissionsschutz keine expliziten Berechnungen notwendig sind, da bereits
durch den Abstand die Einhaltung der Vorgaben der 26. BImSchV sichergestellt ist, wur-
den zur Verdeutlichung exemplarisch die Feldverteilungen senkrecht zur Bahntrasse be-
rechnet.

Die Grenzwertvorgaben der 26. BImSchV werden im Bebauungsplangebiet nicht nur ein-
gehalten, sondern auch deutlich unterschritten. Daher sind keine MaRnahmen erforderlich.

4.17 Erschiitterung und Sekundarluftschall

In einer erschitterungstechnischen Untersuchung wurde der Einfluss der schienenbeding-
ten Erschitterungen und des Sekundarluftschalls dargelegt und nach den entsprechenden
Regelwerken (DIN 4150, TA Larm) beurteilt.

Besonders schutzbedirftig sind die gleisnahen Wohnbebauungen.

Basierend auf den Mess- und Berechnungsergebnissen und unter Berticksichtigung der
geanderten Parameter werden im gleisnahen Bereich hohe Erschitterungs- und Sekun-
darschallimmissionen entstehen, die zum Teil in einer deutlich spirbaren Grél3enordnung
liegen kénnen. Bis zu einer Entfernung von ca. 30 m zu dem nahen Gleis werden die An-
forderungen an den Erschitterungsschutz und die Immissionsrichtwerte (Sekundérschall)
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mindestens ausgeschopft und an der geplanten Baulinie (ca. 16 m Entfernung zum nahen
Gleis) deutlich Uberschritten.

Auch hinsichtlich einer gewerblichen Nutzung in den gleisnahen Gebauden (Bauraum 1)
liegen diese Immissionen in einer potenziell stérenden GrélZenordnung. Aufgrund des ho-
hen Erschutterungs- und Sekundérschallniveaus konnen durch konventionelle Mal3nah-
men (Variation der Estrich- und Deckeneigenfrequenz) die Immissionen nicht in ausrei-
chender Grolenordnung reduziert werden, weshalb voraussichtlich als primére Mal3-
nahme zur Reduzierung der Erschitterungs- und Sekundarschallimmissionen eine (teil-)
elastische Gebaudelagerung erforderlich wird. Auf Basis der Messergebnisse ist diese
Mafinahme bis ca. 60 m zu dem nahen Gleis erforderlich. Als flankierende (sekundare)
MalRnahme wird an den Wanden gegen Erdreich eine umlaufende elastische Trennung
mit einer ausreichend kleiner Schubsteifigkeit (z. B. elastomere Materialien, EPDM, Gum-
migranulatmatten, geeignete Wirrgelegematten, etc.) zwingend erforderlich.

Mit diesen MalBhahmen kdnnen die Erschiitterungs- und Sekundarschallpegel in ausrei-
chender GroRenordnung reduziert werden und die Anforderungen an den Erschitterungs-
schutz und die Immissionsrichtwerte (Sekund&rschall) eingehalten werden.

Aufgrund der komplexen Bebauung sind zur finalen Dimensionierung dieser Mal3hahmen
(Lage, Flache, Material, Lagerungseigenfrequenz) Messungen auf Grindungssole an der
jeweiligen (Teil-)Bebauung durchzufihren, um die MaBnhahmen ggf. anzupassen und zu
optimieren.

Hinsichtlich eines moglichen unterirdischen Ausbaus der Bahntrasse wird mindestens von
gleichhohen Erschitterungen ausgegangen, weshalb die Empfehlung einer elastischen
Gebaudelagerung auch fur den Fall eines méglichen unterirdischen Ausbaus der
Bahntrasse gilt. Angaben tber mdgliche quellenseitige Schutzmafinahmen in und an ei-
nem eventuellen Tunnel liegen derzeit noch nicht vor und kénnen daher in der Prognose
nicht bertcksichtigt werden.

Eine Prognose bzgl. der Erschitterungs- bzw. Sekundarluftschalleinwirkungen bei Holz-
Hybrid-Bauweise ist grundsatzlich moglich, setzt aber voraus, dass konkrete Details zu
Decken-, Wand- und Fassadenaufbau vorliegen. Dies liegt daran, dass es im Gegensatz
zum Massivbau mit Stahlbetondecken keine Standard-Holz-Hybrid-Bauweise gibt. Gering-
fligige Veranderungen der baulichen Ausfiihrung (u. a. die Raumgréi3e, der Decken- und
Wandaufbau, die Fassadenausfiuihrung) kdnnen einen signifikanten Einfluss auf die auftre-
tenden Erschitterungs- sowie Sekundarluftschallimmissionen im Rauminneren haben.

Im Zuge der Bauleitplanung liegen derart detaillierte Angaben grundséatzlich noch nicht
vor. Sobald jedoch die konkrete Bauweise bekannt ist, soll im Rahmen der Baugenehmi-
gung gutachterlich nachgewiesen werden, welche MalRBhahmen erforderlich werden, um
die Anforderungen an den Erschutterungs- bzw. Sekundéarluftschallschutz gem. DIN 4150-
2 bzw. TA Larm, Abschnitt 6.2 i. d. F. vom Juni 2017 einzuhalten.

4.18 Griinordnung
4.18.1 Grunordnung allgemein

Die allgemeinen Festsetzungen zur Griinordnung sichern die nachhaltige Umsetzung
grunordnerischer Malinahmen und Ziele sowie die freiraumplanerische Grundidee.

Dabei dienen die Regelungen zur Griinordnung der Sicherstellung einer hochwertigen, Kli-
maangepassten und 6kologisch wirksamen Durchgriinung des Plangebietes. Schwer-
punkt des Freiraumkonzepts ist die Schaffung von Freiflachen mit einer hohen sozialen
und bioklimatischen Aufenthaltsqualitat. Durch das stadtebauliche und landschaftsplaneri-
sche Konzept sind sowohl die privaten als auch die 6ffentlichen Grin- und Freiflachen
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gegen Larmeinwirkung von aul3en weitgehend geschitzt. Ziel der Griinordnung ist zudem
eine gute Vernetzung der privaten Freiflachen auf den Baugrundstiicken und der 6ffentli-
chen Grinflache sowie eine gute Durchgangigkeit und Anbindung der Flachen an das be-
stehende Wegenetz des umliegenden Gebiets bzw. die Schaffung neuer Wegeverbindun-
gen.

Die Festsetzungen der Grinordnung, sowohl auf den 6ffentlichen als auch den privaten
Grin- und Freiflachen, sichern die Versorgung der Bewohner*innen mit attraktiven Erho-
lungsflachen und sorgen fiir eine nachhaltige, klimaresiliente Durchgriinung des Pla-
nungsgebiets. Mit den allgemeinen Festsetzungen, inshesondere zur Pflanzdichte, zur
Nachpflanzungspflicht, zu Mindestpflanzgréf3en und den notwendigen durchwurzelbaren
Flachen sowie ausreichender Substratiiberdeckungen auf unterbauten Bereichen, soll ein
klimatisch und 6kologisch wirksames Mindestmal3 an Gehdlzen und eine ausreichende
Standortqualitat fir die zu pflanzenden Baume sichergestellt werden. Neben der Sicher-
stellung einer attraktiven, dauerhaft funktionsféahigen Gestaltung und Begrinung der
Grin- und Freiflachen, wird auch der Aspekt von Klimaanpassungsmafinahmen wie
Schutz vor Uberhitzung, Regenwasserriickhaltung etc. beriicksichtigt. Von den Begri-
nungspflichten ausgenommen sind technisch notwendige Infrastrukturelemente wie Zu-
gange, Zufahrten, Unterflurcontainer und Fahrradabstellplatze, soweit sie die Funktionali-
téat des Baugebietes und die Erreichbarkeit der Gebaude sichern.

Bei unvermeidbaren Fallungen von zum Erhalt festgesetzten Baumen sind Ersatzpflan-
zungen vorzusehen, wobei der Baum in Art und Wuchsklasse dem urspriinglichen Baum
entsprechen soll. Diese Regelung sichert den langfristigen Erhalt des griinen Stadtbildes
und sorgt fiir einen kontinuierlichen Baumbestand, der die 6kologische Qualitat des Ge-
bietes unterstutzt.

Um der spateren Freiflaichengestaltungsplanung und den Anforderungen der notwendigen
Spartenverlegung einen Planungsspielraum zu erméglichen, kann von den planlichen und
textlichen Festsetzungen zur Griinordnung in Lage und Flache in geringem MaRe abgewi-
chen werden, soweit die Abweichungen mit den Zielen der Griinordnung vereinbar sind,
die Grundzuge der Planung nicht beriihrt werden und die Abweichung unter Wirdigung
nachbarlicher Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar ist.

Um von Anfang an eine hohe Freiraumqualitét und ein attraktives Erscheinungsbild der
Freirdume zu erzielen sowie eine adaquate 6kologische und klimatische Funktion zu ge-
wabhrleisten, werden Giteanforderungen fir Baumneupflanzungen festgesetzt.

Zugunsten eines nachhaltigen Wachstums der Baume ist diesen ausreichend Wurzelraum
zur Verfligung zu stellen, der durchwurzelbar, offen und spartenfrei sein soll, wobei auch
Uberdeckte Baumscheiben in Belagsflachen zulassig sind, wenn dies aus gestalterischen
oder funktionalen Grinden erforderlich ist.

Um die Versiegelungen zu reduzieren, sind im gesamten Planungsgebiet befestigte Fla-
chen nur in dem Umfang zul&ssig, der fur eine funktionsgerechte Grundstucksnutzung
notwendig ist. Sie sind mdglichst wasserdurchléssig herzustellen, um die naturliche Versi-
ckerung zu fordern und das Mikroklima positiv zu beeinflussen. Feuerwehrzufahrten, die
in begrunte Flachen integriert werden, sind mit wasserdurchléassigem Aufbau und begrtnt
-etwa in Form von Schotterrasen oder Rasenfugenpflaster- auszufiihren. Diese Mal3nah-
men leisten einen wichtigen Beitrag zur klimaangepassten Stadtentwicklung, zur Forde-
rung der Biodiversitat sowie zur nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung im Plangebiet.

4.18.2 Grunordnung auf 6ffentlichen Griin- und Verkehrsflachen
Die Baumgruppen an der Marienburger StralRe und die Baume norddstlich des Quartiers-
platzes werden aufgrund ihrer raumpragenden, 6kologischen sowie bioklimatischen Ei-

genschaft zum Erhalt festgesetzt.

Die Festlegungen zur parkartigen Gestaltung der Grinflachen zielen darauf ab, eine
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nachhaltige, klimaresiliente und &sthetisch ansprechende Begriinung zu gewéhrleisten,
die sowohl dem Aufenthalt und der Erholung der Bewohner*innen, als auch der Verbesse-
rung des Mikroklimas sowie der Férderung der Biodiversitat dient. Zur Starkung der 6rtli-
chen Grunverbindung nérdlich der Memeler Stral3e sollte in der 6ffentlichen Griinflache
ein dichter Geholzsteifen gepflanzt werden. Die vorgesehenen Flachen sind vorrangig mit
standortgerechten, heimischen Baumarten sowie mit Strauchern, Stauden, Rasen und
Wiesenflachen zu bepflanzen, um eine naturnahe und vielféltige Vegetation zu schaffen.
Diese Begrinungsstrategie fordert die 6kologische Funktionalitéat der Flachen und schafft
attraktive Erholungsraume fur die Bevolkerung.

Die Regelung, dass in 6ffentlichen Grunflachen pro 200 m2 ein grofRer oder mittelgroRer
Baum zu pflanzen ist, tragt zur Erh6hung des Baumbestandes und zur Verbesserung des
Stadtklimas bei. Der Anteil grofRer Baume von mindestens 50 % ist dabei von besonderer
Bedeutung, da diese eine grof3ere klimatische Wirkung entfalten, Schatten spenden und
eine hdhere CO,-Bindung erreichen. Die Mindestanforderung an die Pflanzung von B&u-
men stellt sicher, dass eine langfristige, stabile und 6kologische Baumbedeckung im 0f-
fentlichen Raum gewahrleistet ist.

In Bezug auf die oOffentliche StralRenverkehrsflache der Marienburger Stral3e im Westen
des Bauraums 6 ist die Pflanzung von mindestens vier grof3en Baumen in Fahrbahnnahe
festgesetzt. Diese MalRhahme starkt die grinen Strukturen entlang der Verkehrsachse
und tragt zur Verbesserung des Mikroklimas durch Uberschirmung von versiegelter Riick-
strahlflache, der Luftqualitat, des Larmschutzes der des Erscheinungsbildes der Stral3e
bei.

4.18.3 Grinordnung auf Baugrundstiicken

Die privaten Freiflachen ergénzen das Angebot an 6ffentlichen Grinflachen und sichern
insgesamt eine qualifizierte sowie vielfaltige Versorgung mit Freiflachen. Sie sollen den
unterschiedlichen Nutzungsanspriichen gerecht werden.

Die Bebauung mit drei groRformatigen Larmschutzgebéauden, die eine Abschirmung zur
Bahntrasse und der offentlichen Verkehrsflache der zukinftigen Englschalkinger Stral3e
darstellen, erméglicht die Situierung geschutzter privater Freiflachen. Hier entstehen fir
die Bewohner*innen wohnungsnahe Freirdume und Spielflachen. Die im Plan festgesetz-
ten ,Flachen zu begriinen und zu bepflanzen® sind als Rasen- oder Pflanzflachen mit
Strauch- und Baumpflanzungen zu gestalten. Eine qualitatvolle und raumwirksame Durch-
griinung wird dadurch sichergestellt, dass eine Mindestanzahl an grof3en oder mittelgro-
3en Laubb&umen zu pflanzen ist. Die Giberwiegenden GroRbaumpflanzungen erfolgen in
den Aussparungen der Tiefgarage, sodass diese ausreichend Wurzelraum und somit gute
Wachstumsbedingungen haben. Die festgesetzte Bepflanzung ermdglicht eine Zonierung
der Freiflachen und soll gleichzeitig die gemeinschaftliche Nutzung férdern. Im MU nord-
lich des Baudenkmals befindet sich der Quartiersplatz mit zuldssiger gastronomischer, so-
zialer und kultureller Nutzung, der tUber Dienstbarkeitsflachen fur die Allgemeinheit zu-
ganglich ist. Der Platz stellt einen Treffpunkt fiir die Bewohner*innen des Planungsgebiets
sowie die Nutzer*innen und Kund*innen der gewerblichen Nutzungen im MU (Bauraum 1)
dar und unterstreicht so die Bedeutung des Quatrtiers. Es durfen maximal 50 % der Flache
versiegelt werden. Zudem wurden insgesamt 16 Baume im Bereich des Quartiersplatzes
festgesetzt, um eine klimagerechte Platzgestaltung zu sichern.

Die Aufenthaltsqualitat der privaten Freiflachen an heillen Sommertagen kann durch
Baumpflanzungen verbessert werden. Weiterhin leisten Baumpflanzungen einen wesentli-
chen Beitrag zur Verminderung sommerlicher Uberwarmung und zur Staubbindung. Um
eine groRtmaogliche Versickerung von Regenwasser zu ermdglichen, sind befestigten Fla-
chen nur in dem Umfang zulassig, wie sie fur eine funktionsgerechte Grundstiicksnutzung
notwendig sind. Die Belagsflachen sind so weit mdglich wasserdurchlassig zu gestalten.
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Im MU ist neben den privaten Freiflachen fir die Bewohner*innen jeweils eine Aul3enspiel-
flache fur die Kindertageseinrichtung erforderlich, die in der Planzeichnung hinweislich ab-
gebildet ist.

Fassadenbegriinung

Zur Verbesserung des Kleinklimas und Reduktion des Hitzestresses sind die im Planteil
gekennzeichneten Fassaden mit Kletterpflanzen zu begriinen und dauerhaft zu erhalten.
Fassadenbegriinung bindet Feinstaub, mindert Temperatur und Witterungsextreme an der
Fassade und fuhrt zu einer direkt fihlbaren Luft- und Klimaverbesserung.

Eine bodengebundene Fassadenbegriinung ist auf der Westseite der Larmschutzbebau-
ung (Baurdume 1, 4 und 9) festgesetzt. Diese erfordert hinsichtlich der Rankkonstruktion
einen geringeren technischen Aufwand, da hier Vorkonstruktionen in Form von auskragen-
den Bauteilen und Balkonb&ndern geplant sind und die Fassadenbegriinung damit hin-
sichtlich der Wirtschaftlichkeit angemessen ist.

Fur die Ostseite der Larmschutzbebauung sowie die Nordseite an der Englschalkinger
Stral3e ist keine Fassadenbegriinung vorgesehen, da es sich hierbei um notwendige
Schallschutzfassaden handelt ohne Vorkonstruktionen fiir Begriinung. Zudem eignet sich
diese nicht im gleichen Mal3e fiir eine Fassadenbegriinung wie die Hofseite.

Weiterhin dienen die westlich der Larmschutzbauten liegenden Freiflachen als gemein-
schaftliche Grin- und Erholungsflache. Die Fassadenbegriinung soll hier zur Verbesse-
rung der Aufenthaltsqualitét, der Reduktion der Reflektion der Sonneneinstrahlung, zur
Verdunstung und Verbesserung des Kleinklimas beitragen.

Uber die festgesetzten Fassaden hinaus ist eine Erweiterung der Fassadenbegriinung im
Bauvollzug maoglich.

4.18.4 Freiflachenversorgung

Aufgrund der Lage und des Zuschnitts des Planungsgebiets sind ausreichend grof3e pri-
vate und 6ffentliche Griin- und Freiflachen festgesetzt, die dem Aufenthalt und der Erho-
lung der Bewohner*innen dienen und die Anforderungen an einen gesunden Aufenthalt
erfullen.

Fur die Freiflachenversorgung der Bewohner*innen und Beschéftigen im Planungsgebiet
werden Orientierungswerte fur die Griin- und Freiflachenversorgung von 20 m2 pro Ein-
wohner*in bzw. 2 m? pro Arbeitsplatz angesetzt. Diese Werte kdnnen vollstandig erreicht
werden.

Die offentliche Grinflache bildet einen wichtigen Ausgleich zur hohen baulichen Dichte
und dient der Erholung der Bewohner*innen mit inren Aufenthalts- und Spielflachen. Dar-
Uber hinaus tragt sie mit ihrer Begriinung zur Freiraumvernetzung, Klimaanpassung und
Forderung der Biodiversitét bei.

Die ebenerdigen Freiflachen stehen fir die AuRenspielflache der Kindertageseinrichtung
sowie fur die wohnortnahe Erholung zur Verfigung. Die Gemeinschaftsdachgéarten ergan-
zen das ebenerdige Freiflachenangebot und stellen einen wichtigen Bestandteil fiir eine
gute und hochwertige Freiflachenversorgung im Planungsgebiet dar. Eine qualitativ hoch-
wertige Ausgestaltung, die Anlage von Spielplatzen in Sicht- und Rufndhe zur Wohnbe-
bauung, die sichere barrierefreie Erreichbarkeit und der Larmschutz der Freiflachen auf
dem Dach werden durch Festsetzungen im Bebauungsplan sichergestellt.

In die Berechnung ist die nutzbare offentliche Grunflache, die larmgeschutzten, ebenerdi-
gen privaten Freiflachen und die Flache der Gemeinschaftsdachflachen eingeflossen. Es
werden insgesamt ca. 8.097 mz éffentliche Grunflachen nachgewiesen. Dieses entspricht
6,59 m2 pro Einwohner*in. Der Anteil privater Freiflachen pro Einwohner*in liegt bei
13,74mz, darin enthalten sind ca. 2.188 m? Gemeinschaftsdachgarten. Die nutzbare Fl&-
che der Gemeinschaftsdachgérten wird sich im nachfolgenden Planungsprozess durch
die erforderlichen technischen Dachaufbauten noch reduzieren.

Eine Ausweisung von 50 % der erforderlichen Freiflachen als 6ffentliche Grinflache ist
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aufgrund des stadtebaulichen Entwurfs nicht méglich. Somit ergibt sich eine Verschiebung
der Freiflachenorientierungswerte zugunsten von privat nutzbaren Freiflachen. Die 6ffent-
lichen Griunflachen sind nicht unterbaut.

Die privaten Freiflachen im MU und WA werden zu ca. 37,3 % unterbaut und entsprechen
somit dem Ziel des Beschlusses des Stadtrates vom 08.02.2023 ,Grun- und Freiflachen-
versorgung in der Bebauungsplanung - Orientierungswerte* sog. , Transparenzbeschluss*
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04273), dass maximal 40 % der privaten Freiflachen unter-
baut werden durfen.

4.18.5 Naturschutzrechtliche AusgleichsmaBnahmen und Baumbilanz

Das Planungsgebiet ist im ndrdlichen Bereich stark versiegelt. Bei Realisierung des Be-
bauungsplanes mit Griinordnung ergibt sich eine zuséatzliche Versieglung von ca. 5 %. Der
anhand des Leitfadens zum Planen und Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft von
2003 ermittelte naturschutzfachliche Ausgleichsbedarf von 10.000 m?wird teilweise inner-
halb der im Plan festgesetzten Biotopvernetzungszone (ca. 4.500 m?) als Ausgleichsflache
A festgesetzt sowie auf einer externen Ausgleichsflache (ca. 5.500 m2 auf Flurstiick Nr.
1085/0 der Gemarkung Daglfing) nachgewiesen. Fir die Ausgleichsflachen liegt ein
Pflege- und Entwicklungskonzept vor, welches auf den Ausgleichsflachen umgesetzt wird.
Das Pflege- und Entwicklungskonzept fir die Ausgleichsflache A sieht die Ausbildung ei-
ner Vernetzungszone fir die Zielart Zauneidechse vor, deren Entwicklungsziel basiphyti-
sche (Kalkmagerrasen, orchideenarm) Trocken-/Halbtrockenrasen und Wacholderheiden
sowie artenreiche Sdume und Staudenfluren trocken-warmer Standorte sowie artenrei-
ches Extensivgrunland (Flachland-Mahwiese) sind. Die Ansaat der Magerrasen und Ex-
tensivwiesen soll mittels Heudrusch aus angrenzenden Biotopflachen bzw. Magerrasen
erfolgen. Alternativ sind artenreiche autochthone Saatgutmischungen magerer sowie mitt-
lerer bis trockener Standorte Ursprungsgebiet 16 Unterbayerische Hugel- und Plattenre-
gion anzuwenden.

Der mit Dienstbarkeit festgesetzte Weg in der internen Ausgleichsflache entlang der Larm-
schutzwand LSW1 wird als Magerrasen ausgefiihrt. Da der Weg nur fiir die Reinigung und
Instandhaltung der Larmschutzwand begangen wird, widerspricht dieses nicht dem Ent-
wicklungsziel der Ausgleichsflache.

Eine detaillierte Darstellung der Berechnung sowie der geplanten MalRnahmen auf der ex-
ternen Ausgleichsflache sind im Umweltbericht unter Punkt 7 dargestellt.

Die weiteren Regelungen zur Umsetzung der Ausgleichsflachen werden im noch abzu-
schlielenden stadtebaulichen Vertrag getroffen.

Das Planungsgebiet liegt Uberwiegend aul3erhalb des Geltungsbereichs der Baumschutz-
verordnung.

Bei Durchfihrung der BaumalRnahmen werden voraussichtlich 149 Baume geféllt und 155
Baume erhalten. Bei den zu fallenden Baumen handelt es sich um 60 grofie B&ume mit
einem Stammumfang grof3er als 0,80 m gemessen in 1,0 m Hohe und 89 mittelgrof3e und
kleine Ba&ume mit Stammumfangen kleiner 0,80 m, gemessen in 1,0 m Hohe.

Uber die planlichen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans wird die Neupflan-
zung von 150 neuen Baumen festgesetzt sowie erhaltenswerter Baumbestand gesichert,
vor allem entlang der Marienburger Stral3e. Die neu zu pflanzenden Baume setzten sich
zusammen aus 28 grof3en Baume und 122 mittelgro3en Baumen. Die Baumbilanz fallt so-
mit positiv aus.

4,19 MaRnahmen zum Artenschutz
Allgemein

Im Sinne von § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) wer-
den zur Vermeidung und Minimierung einer Gefahrdung von nachgewiesenen,



Seite 83

geschitzten Tieren konfliktvermeidende Malinahmen und MalRhahmen zur Sicherung der
kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF-Malinahmen) festgesetzt und durchge-
fuhrt.

Durch den mit der Planung einhergehenden Abriss von Bestandsgebauden sowie Baum-
fallungen gehen potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestatten fur Flederm&use und Nist-
mdglichkeiten fir Hohlen und Spalten bewohnende Vdgel verloren. Um Gefahrdungen der
nachgewiesenen, nach den einschlagigen Regelungen geschitzten Tierarten zu vermei-
den oder zu minimieren sind folgende konfliktvermeidende Malinahmen erforderlich. Die
MalRnahmen werden zum Teil durch Festsetzungen gesichert sowie im Gestaltungsleitfa-
den sowie im noch abzuschlieRenden stadtebaulichen Vertrag festgehalten. Der Gestal-
tungsleitfaden wird als verbindlicher Bestandteil im stadtebaulichen Vertrag verankert:

- Teilweiser Erhalt der Geholze des Gebiets: Die Gehdlze auf der Westseite dienen
als Leitlinie fur Fledermause und waren Brutplatz fir den Kleiber. Besonders die
Hohlenbaume Nr. 2 und 3 sind zu erhalten. Der Erhalt bestehender Gehdlze gilt
auch fur den nordlichen ErschlieBungsbereich des Quartiers und betrifft dort die
Gehdlze im nordlichen Abschnitt. Fallungen sind nur mit Ersatzpflanzungen
zuldssig. Zusatzlich sollen Straucher gepflanzt werden, um dichtes Unterholz zu
schaffen und den Zugang fur Menschen und Tiere zu beschranken.

- Bauzeitliche Beschrankungen: Abriss- und Féllarbeiten missen auf3erhalb der
Brut- und Sommerquartierzeit (1. Oktober bis 28./29. Februar) erfolgen. Bei
Abweichungen sind Kontrollen durch die Umweltbaubegleitung nétig.
Quartierbdume Nr. 1, 2 und 5 durfen nur im Oktober gefallt werden. Die
Baufeldfreimachung ist ebenfalls auf diesen Zeitraum zu beschranken.

- Schutz von Flederm&usen bei der Baufeldfreimachung: 8 Geb&ude mit potenzieller
Winterquartierfunktion sind vor dem Abriss auf Fledermausbesatz zu kontrollieren.
Auch Quartierbdume Nr. 1, 2 und 5 sind vor der Fallung mit Endoskopen zu
untersuchen. Bei Besatz sind Schutzmafinahmen mit der Naturschutzbehotrde
abzustimmen.

- Schutz der Zauneidechse wahrend der Bauarbeiten: Ein fester Bauzaun und ein
Reptilienschutzzaun sichern den Lebensraum der Zauneidechse wahrend der
Bauzeit. Die Zaune bleiben bis zum Abschluss aller Arbeiten bestehen und werden
regelmafig durch Umweltbaubegleitung kontrolliert. Bei Bauverzégerungen ist das
Baufeld vorab auf Zauneidechsen zu prufen. Werden Tiere gefunden, sind sie
umzusiedeln. Der Bau der Larmschutzwande darf den Lebensraum nicht
beeintrachtigen.

- Bauzeitlicher Schutz zu erhaltender Gehdlzbestande und Biotopflachen: Wahrend
der Bauarbeiten missen Gehoélze und Biotopflachen — insbesondere der Streifen
zwischen Baufeld und Bahnlinie — von allen baulichen Nutzungen wie
Lagerflachen, Zufahrten oder Baustelleneinrichtungen freigehalten werden. Zum
Schutz dieser Flachen sind ortsfeste Schutzeinrichtungen wie Bauzaune zu
errichten

- Berucksichtigung artenschutzrechtlicher Belange bei der Neugestaltung des
Gebiets: Zur groRtmoglichen Wiederherstellung des Nahrungsangebots fur Vogel,
Fledermé&use und Insekten ist das Bebauungsplangebiet durchgriint zu gestalten.
Geeignete Strukturen sind blitenreiche, friichtetragende, heimische Baume und
Straucher einschlief3lich Fassadenbegriinung, blutenreiche Sdaume bzw.
Staudenfluren sowie artenreiches, extensiv genutztes Grunland. Die ca. 0,47 ha
grol3e ,Biotopverbundzone® ist naturnah zu gestalten. Zusatzlich sind auf
mindestens 0,25 ha privater oder 6ffentlicher Grinflachen naturnahe Strukturen zu
erhalten oder neu zu entwickeln. Angestrebt werden mindestens 30 %
Geholzinseln aus heimischen, beerenreichen Strauchern und Baumen mit
Unterwuchs, ergénzt durch ein Mosaik aus artenreichem
Extensivgrinland/Magerrasen und Staudenfluren. Dabei ist auf eine naturnahe
Anlage (z. B. Vermeidung von Kiesmulch) und die Verwendung heimischer Arten
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zu achten. Die genaue Lage und Ausgestaltung der 0,25 ha ist im weiteren
Planungsverlauf in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbeho6rde zu
konkretisieren.

Fur Glasflachen und spiegelnde Fassadenelemente ab 6 m2 sind effektive
Malinahmen zum Schutz vor Vogelschlag umzusetzen — gemaf dem Leitfaden
svogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht* (SCHMID et al. 2012). Fur
durchgehende Glasflachen von 3 m2 bis 6 m2 ist Glas mit einem
AulRenreflexionsgrad von maximal 15 % zu verwenden, sofern keine wirksameren
SchutzmalRhnahmen zum Einsatz kommen.

Bei der AuRenbeleuchtung sind Leuchtmittel ohne UV-Strahlung (z. B. warm-weil3e
LEDs, Amber-LEDs) mit einer Wellenlange tber 540 nm und einer Farbtemperatur
von 2700 K bis max. 3000 K zu verwenden. Es sind insektenschonende
Lampenkonstruktionen mit streulichtarmer, nach unten gerichteter Lichtabstrahlung
einzusetzen. Die Leuchtdauer ist auf notwendige Zeiten zu reduzieren (z. B. durch
Zeitschaltuhren oder Bewegungsmelder). Eine direkte Beleuchtung von Quartieren
und Nist-K&sten von Fledermausen oder Vogeln ist zu vermeiden.

- Berlcksichtigung artenschutzrechtlicher Belange bei der Gestaltung der
Larmschutzwénde: Die Larmschutzwande sind vollstandig aul3erhalb des
bestehenden Zauneidechsenlebensraums zu errichten. Zur Vermeidung von
Verschattung ist transparentes Material zu verwenden, wobei verschattende
Elemente maximal 10 % der Flache einnehmen diirfen. Ein Mindestabstand von
10 cm zum Boden ist einzuhalten, um den Aktionsraum der Zauneidechsen nicht
Zu beeintrachtigen.

- Integration von Quartiermdglichkeiten fir Fledermause in die Fassaden der neuen
Gebaude: Fir acht abzureiRende Gebaude mit Quartierseignung fur Flederméuse
werden insgesamt 24 (drei je Gebaude) in die Fassade integrierte
Quartiersmoglichkeiten in Form von vorgehéngten Fledermauskasten oder als in
die Fassade integrierte Quartierssteine festgesetzt.

Und folgende CEF-MalRnahmen:

- Schaffung von Ersatzquartieren fir Fledermause: Fir zwei zu féllende Baume mit
insgesamt drei Hohlungen mit Quartierseignung fur Flederm&use werden im
Planungsgebiet oder dessen naheren Umgebung drei Fledermauskéasten je
verlorener Hohlung (insgesamt neun Késten) angebracht.

- Kompensation von Habitatverlusten von Hohlenbritern: Fur den Verlust von drei
fir Vogel als Brutstatte geeigneten Hohlungen werden je Hohle drei geeignete
Nistkasten fur Héhlenbriter im raumlichen Umfeld aufgehéngt. Von den
Gutachtern wird die Anbringung im zu erhaltenden Baumbestand empfohlen.

Im Detail wird auf den Umweltbericht (siehe Ziffer 7) verwiesen.

Vogelschutz

Um regelméfRige Kollisionen von Vdgeln mit Fenstern und sonstigen grof3flachigen Glas-
flachen so weit wie mdglich zu vermeiden und damit insbesondere auch die Auslésung
von Verbotstatbestdnden nach 8§ 44 BNatschG auszuschlie3en, sind im Baugenehmi-
gungsverfahren in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde Gestaltungsmafinah-
men zu ergreifen, die dem Vogelschutz Rechnung tragen und Vogelschlag vermeiden.

Laut der Aussage der schweizerischen Vogelwarte Sempach (Herausgeberin des Leitfa-
dens von Schmid et al. (2022) - ,Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht), die auf den
Ergebnissen der dauerhaften Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Fachleuten
aus der Praxis aus Deutschland, Osterreich und der Schweiz basiert, besteht fiir Vogel ein
Gefahrdungsfaktor von Kollisionen mit Glasflachen bzw. spiegelnden Bauteilen, der in den
letzten Jahrzehnten immer prominenter geworden ist. Grof3flachig transparente oder
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spiegelnde Bauteile stellen Gefahren fur Végel dar, da sie dieses Hindernis, durch das die
dahinterliegende oder die sich spiegelnde Landschaft sichtbar ist, nicht erkennen. Daher
werden MalRnahmen zum Vogelschutz in Bezug auf Glasflachen bzw. spiegelnde Fassa-
denelemente und sonstige spiegelnde bzw. transparente Bauteile, darunter fallen auch
Anlagen zur Nutzung von Solarenergie als Fassadenelemente wie z. B. Photovoltaikmo-
dule.

Daruber hinaus wird sich die Grundeigentiimerin im Rahmen des stadtebaulichen Ver-
trags verpflichten, dass fur Glasflachen und Fassadenabschnitte, fur die nach dem Leitfa-
den der Vogelschutzwarten ,Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben gemalf Be-
schluss 21/01 der Landerarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW;
http://www.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm) von einem mittleren bis hohen Vogel-
schlagrisiko ausgegangen werden muss, weitere Mal3hahmen gegen Vogelschlag durch-
zufuhren.

Die Empfehlungen des o. g. Beschlusses sind nach MalRgabe der Unteren Naturschutzbe-
horde (UNB) in der Planung bzw. dem Bauvollzug zu bertcksichtigen. Erarbeitete Kon-
zepte sind mit der UNB abzustimmen.

Insektenschutz

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten sind Beleuchtungsanlagen nur im fiir den Nut-
zungszweck erforderlichen Umfang mit einer entsprechend minimierten Beleuchtungs-
dauer und Intensitat zulassig. Als Lichtfarbe sind nur warmweil3e Leuchtmittel mit einer
Lichtfarbe von 2700 k bis max. 3000 k zuléssig. Lampen sind blendfrei nach unten auszu-
richten und nach oben abzuschirmen, um die Auswirkungen auf die nachtaktiven Tiere
mdglichst gering zu halten.

Biotopvernetzungszone (festgesetzte Ausgleichsflache A)

Zur Starkung der Biotopverbundachse entlang der Bahngleise fir trockenheitsliebende Ar-
ten ist unmittelbar angrenzend an die Baugebiete ein gréf3tenteils unverschatteter und von
Erholungsnutzung ungestorter Biotopverbundkorridor als Ausgleichsflache festgesetzt. Die
Gestaltung der Ausgleichsflache soll auf die Lebensraumanspriiche der in den angrenzen-
den Bahnflachen festgestellten Zauneidechsenpopulation ausgerichtet sein.

Durch den viergleisigen Ausbau der Strecke Daglfing-Johanneskirchen im Osten des Pla-
nungsgebietes wird sich die Breite der derzeitig im Bebauungsplan mit Griinordnung aus-
gewiesenen Ausgleichsflache voraussichtlich verringern. Der naturschutzfachliche und ar-
tenschutzfachliche Ausgleich, der sich durch den Eingriff dann ergibt, wird im Rahmen des
anstehenden Planfeststellungsverfahrens, betrachtet.

Um die Durchwanderung bodengebundener Tierarten (z.B. Zauneidechse) zu gewéahrleis-
ten, soll die LArmschutzwand so gestaltet werden, dass der Abstand zwischen Wand und
Boden mind. 10 cm betragt.

4.20 Regenwassermanagement / Entwasserung

Regenwassermanagement

Das auf dem Baugrundstiick anfallende Niederschlagswasser von Dachflachen und sons-
tigen befestigten Flachen ist entsprechend der Entwéasserungssatzung der Landeshaupt-
stadt Minchen (EWS) vom 28.08.2018 oberflachlich und unter Nutzung der Filterwirkung
des Bodens auf dem Baugrundstiick zu versickern. Ausgenommen davon sind Bereiche
mit Altlasten. Im Sinne des Schwammstadtprinzips sind Retentionsflachen auf der Decke
der Gemeinschaftstiefgarage vorgesehen.

Im Rahmen der Planung wird ein umfassendes und standortangepasstes Regenwasser-
managementkonzept umgesetzt, das auf die zunehmenden Starkregenereignisse infolge
des Klimawandels reagiert. Ziel ist es, das auf den Baugrundstticken anfallende Nieder-

schlagswasser bei einem Bemessungsregen mit einer Wiederkehrzeit von 100 Jahren
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(HQ100) vollstandig und schadlos auf dem Grundstiick zuriickzuhalten und zeitlich verzo-
gert zu versickern.

Zentrales Element des Regenwassermanagements ist die strukturierte Ableitung und
Ruckhaltung des Niederschlagswassers auf den Tiefgaragendecken. Das anfallende Re-
genwasser wird auf den extensiv und intensiv begriinten Dachflachen gesammelt und ge-
zielt Gber Fallrohre in sogenannte Wasserretentionsboxen auf der Decke der Tiefgaragen
geleitet. Diese Flachen bilden die zentralen Riickhaltebereiche innerhalb der drei definier-
ten Wohnfelder. Jedes Baufeld verflgt Uber eine eigenstandige Rickhaltezone, die durch
bauliche Attiken voneinander getrennt sind. Diese Retentionsboxen sind fur einen kontrol-
lierten Daueranstau von 3 bis 4 cm ausgelegt, wodurch einerseits Ruckhaltevolumen ge-
schaffen wird, andererseits durch kapillare Aufstiegshilfen eine Versorgung der Vegetation
auch in Trockenphasen ermdglicht wird.

Zusétzlich zur technischen Rickhaltung wird das anfallende Niederschlagswasser auf be-
griinten Flachen der Tiefgaragendecke auch Uber flache Vegetationsmulden aufgenom-
men. Zusatzlich zu den Mulden auf den Tiefgaragendecke kann eine Entwasserungs-
mulde zwischen dem mit FB1 gekennzeichneten Weg und der Ausgleichsflache auf pri-
vatem Grundstiick angelegt werden. Alle diese Mulden dienen der temporéren Rickhal-
tung und Versickerung in die darunterliegenden Retentionsboxen oder den unversiegelten
Boden. Die Gestaltung dieser Bereiche dient neben der Ruckhaltung auch der Verduns-
tung und Klimaregulation im Quartier.

Der gedrosselte Ablauf Gberschissigen Wassers erfolgt Uber sogenannte Attikadrosseln,
die das Wasser kontrolliert in unterhalb der nicht unterbauten Erschliel3ungsflachen ange-
ordnete Rigolen einleiten. Diese dienen als dezentrale Riickhalteeinrichtungen und tragen
zur Entlastung des Kanalnetzes, sowie zur Grundwasseranreicherung bei.

Das Konzept des Regenwassermanagements tragt wesentlich zur Sicherung der stadte-
baulichen und freiraumplanerischen Qualitat sowie zur klimatischen und 6kologischen
Funktionalitat des neuen Quartiers bei. Es erflllt damit zentrale Anforderungen an Klima-
anpassung, Biodiversitat und nachhaltige Flachennutzung im Sinne einer zukunftsgerich-
teten Stadtentwicklung.

Grundwasser | Unterbauungen

Im Planungsgebiet liegt der mittlere Grundwasserstand zwischen ca. 3,5 - 5,0 m unter
GOK. Bei einer angenommenen Unterkante Bodenplatte der Gemeinschaftstiefgarage bei
ca. 4,5 m unter GOK, wird das geplante Bauvorhaben in grof3en Teilen durch das
Grundwasser sowohl im Bau- als auch im Endzustand beeinflusst.

Aus der beschriebenen Grundwassersituation sowie aus der Aufstau-Modellierung ergibt
sich kein Aufstau, der zu einer nachteiligen Beeinflussung der Bestandsbebauung fiihrt.
Die Unterkante der Botenplatte soll daher maximal bei etwa 4,5 m unter GOK wie in der
Modellierung angenommen liegen. Die Ergebnisse der Modellierung zeigen, dass auch
die Bahntrasse der Deutschen Bahn, welche im Osten an das Untersuchungsgebiet
angrenzt, nicht durch den Grundwasseraufstau oder die Grundwasserabsenkung durch
die Tiefgarage beeinflusst wird.

Es sind MalRnahmen zur Trockenhaltung der Baugrubensohle sowie zur Abdichtung der
erdberihrenden Bauteile gegen driickendes Wasser erforderlich.

Hinsichtlich der Bauwerksabdichtung sind die Ausfiihrungshinweise der DIN 1045:2010-12
sowie DIN 18533-1:2017-07 zu beachten. Es ist eine Ausfiihrung in WU-Bauweise (,weil3e
Wanne*) bzw. eine Abdichtung entsprechend Wassereinwirkklasse W 2.2-E nach DIN
18533-1 Abschnitt 8.6.1 erforderlich.

Im Rahmen der Baugenehmigung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bzw. fir den
Baugrubenverbau eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen.
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4.21 Vorbeugender Brandschutz

Im Rahmen der Bauleitplanung wurde ein Konzept zum vorbeugenden Brandschutz
erstellt. Die Anfahrbarkeit ist zu allen Gebauden gewahrleistet. Die Rettung im Brandfall
soll tber Anleiterung mit der Drehleiter der Feuerwehr oder in untergeordneten Fallen
Uber einen zweiten Rettungsweg erfolgen. Die notwendigen Flachen dafir, kdnnen auf
Privatgrund vorgehalten werden.

4.22 Ver- und Entsorgung

Mall

Fur das Quatrtier ist eine Mullaufbewahrung und Entsorgung mittels Unterflurcontainer
vorgesehen. Die Standorte der Unterflurcontainer sind im Bebauungsplan festgesetzt und
so gewabhlt, dass die Lauflangen von max. 100 m zwischen Hauszugang und zugehdorigem
Unterflurcontainer im gesamten Gebiet eingehalten werden. Die Anfahrbarkeit zur
Leerung ist Uber die Dienstbarkeitsflachen (siehe Punkt 4.10) gesichert.

Im Bereich nérdlich der Parkbuchten der Marienburger Straf3e (sudlicher Bereich) wird
hinweislich ein Wertstoffsammelstandplatz in der 6ffentlichen Verkehrsflache dargestellt,
um die Abfallentsorgung im Vollservice durchfiihren zu kénnen.

Abwasser

Die Baugebiete kénnen an das bestehende Kanalnetz angeschlossen werden. Innerhalb
der Baugebiete werden die notwendigen Kanéle vorrangig im Bereich der versiegelten
Wege zu liegen kommen.

4.23 Umsetzung des Klimafahrplans,
Klimakonzept (Klimaschutz und Klimaanpassung / Klimaresilienz)

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.10.2021 (Sitzungsvorlage Nr.
20-26 / V 03873 ,Klimaneutrales Miinchen bis 2035 - Ziele und Umsetzungsstrategie des
Referats fir Stadtplanung und Bauordnung“) wurde das Instrument des Klimafahrplans
eingefuhrt. Fir das zu entwickelnde Planungsgebiet wurde deshalb ein ganzheitliches Kili-
makonzept erstellt.

Fur das Planungsgebiet wurde dies mit den Bausteinen Energie, Mobilitét, Klimaresilienz
und Nachhaltigkeit erstellt. Die zur Umsetzung des Klimakonzeptes notwendigen Maf3nah-
men wurden, soweit es der rechtliche Rahmen zulésst, durch Festsetzungen im Bebau-
ungsplan gesichert. Weiterhin wird dies durch Vereinbarungen im noch abzuschlielRenden
stadtebaulichen Vertrag rechtlich gesichert.

Weitere Ziele und MalRBnahmen der Eigentiimer, die tUber die in Festsetzungen und die im
noch abzuschlieRenden stadtebaulichen Vertrag zu sichernden Aspekte hinaus im Zuge
der Realisierung des Vorhabens umgesetzt werden sollen, wurden in einer Klimacharta
zusammengefasst, die dem Billigungsbeschluss als Anlage beiliegt.

Die durch den Stadtrat gesetzten Grundsatze werden sowohl hinsichtlich der Aspekte der
Nachhaltigkeit als auch des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Quartier umge-
setzt. Es wird ein klimaneutrales und klimaresilientes Quartier angestrebt.

Mit seiner stadtebaulichen Dichte setzt das Planungsgebiet wichtige Nachhaltigkeitsas-
pekte um, da die Verdichtung zentraler Siedlungsbereiche im Sinne der Innenentwicklung
aus Sicht des Klimaschutzes sinnvoll ist. Die Nachverdichtung verkehrlich und infrastruk-
turell bereits voll erschlossener Stadtgebiete schont Flachen und Ressourcen, indem sie
ein Ausbreiten von Siedlungsflache in den AuRenbereich vermindert. Durch die gut mit
dem offentlichen Nahverkehr angebundene und integrierte Lage wird weniger



Seite 88

motorisierter Verkehr generiert als durch vergleichbare Projekte in Randlagen, da viele All-
tagswege zu Ful3, mit dem o6ffentlichen Nahverkehr oder mit dem Fahrrad erledigt werden
konnen.

Nachteilige Auswirkungen auf das Mikroklima sind im vorliegenden Fall nicht oder nur un-
tergeordnet zu erwarten, da der Grof3teil des Planungsgebiets bereits heute stark versie-

gelt ist. Die Durchliftungs- und Windsituation im Planungsgebiet und dessen Umgebung

wurde gutachterlich untersucht und als vertretbar bewertet.

Energiekonzept

Im Rahmen einer Klimaneutralitatsstudie wurde zur Entwicklung eines geeigneten
Energiekonzeptes der Energiebedarf des zukiinftigen Quartiers mittels einer thermischen
Simulation dargestellt. Fir das Rechenmodell wurden die geplanten Neubauten
simulationstechnisch abgebildet, um die stiindlichen Heiz-, Kihl-, und Stromlasten und
damit die ganzjahrigen Energieverbrauche abhangig von den lokalen Wetterdaten
(Statistischer Klimadatensatz TRY -DWD) zu ermitteln.

Die Energiebedarfe wurden fir zwei unterschiedliche Effizienzstandards berechnet: Ein
ambitioniertes Szenario mit dem Standard EG40 bzw. EH40 fir Neubauten und EG55 fur
das Bestandsgebaude (Baudenkmal).

Im Energiekonzept wurden die folgende vorhandenen Potenziale erneuerbarer Energien
analysiert, um die Mdoglichkeiten der Nutzung nachhaltiger Energiequellen zu bewerten
und deren Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralitat zu untersuchen.

- Fernwarme:
Direkt am nordwestlichen Rand des Untersuchungsgebiets liegt Fernwarme an. Im
Planungsgebiet besteht die Mdaglichkeit, an das Fernwadrmenetz Netzabschnitt
Nord der Stadtwerke Miinchen anzuschlie3en.

- Geothermische Grundwassernutzung:
Die geothermische Grundwassernutzung basiert auf der Entnahme von Warme
aus dem Grundwasser, um diese fir Heiz- und Kiihlzwecke zu nutzen. Hierbei wird
Grundwasser aus einem Forderbrunnen entnommen, durch einen
Warmeubertrager geleitet und anschlieRend durch einen Schluckbrunnen wieder in
den Untergrund zurtckgefihrt. Der Warmedibertrager entzieht dem Grundwasser
die Warme, die dann mittels einer Warmepumpe auf ein héheres
Temperaturniveau gebracht wird, um sie fur die Beheizung von Geb&auden und
Warmwasserbereitstellung nutzbar zu machen.

- Abwéarme des Nahversorgers:
Fur den Fall, dass der Nahversorger ein Betreiberkonzept mit Lebensmittelkiihlung
beinhaltet, besteht die technische Moglichkeit der Abwarmenutzung der
Prozesskihlung der Kihlregale, Kiihllager und Tiefkiihlung.

- Photovoltaik (Solarpotenzialstudie):
Das Photovoltaikpotenzial (PV-Potenzial) fir das gesamte Quartier wurde
untersucht und den Vorgaben des ,Masterplans Solares Miinchen*
gegenibergestellt.

Mit den ermittelten Werten wurde fiir verschiedene Versorgungsszenarien der jeweilige
Energiebedarf, der prognostizierte CO-Fuf3abdruck und die Betriebskosten berechnet und
bewertet.

Unter Berlcksichtigung der ermittelten Parameter (THG-Emissionen, technische Mach-
barkeit, Aussagen zur Wirtschaftlichkeit) werden mit Blick auf die Zielvorgabe zur
Klimaneutralitdt der Landeshauptstadt Miinchen die Energieversorgungsvarianten
empfohlen:

- Anschluss an das Fernwarmenetz der Stadtwerke Miinchen
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- Geothermie mittels Grundwasserbrunnen und Warmepumpen

Diese bringen folgende Vorteile mit sich:
- geringe CO2-Emissionen,
- Einsatz der ortlichen Ressourcen (Grundwasser),
- vergleichbar niedrige Energiekosten,
- geringer Konstruktions- und Wartungsaufwand,
- Einsatz lokaler Umweltenergie,
- hohe Anlageneffizienz,
- geringer Platzbedarf fur Technik.

Mit der Vollversorgung uber die Fernwarme und Fernkalte der SWM wird zundchst
diejenige Versorgungsvariante gewahlt, die von der Umweltwirkung und von den
Energiekosten nicht die vorteilhafteste ist, aber eine hohe Versorgungssicherheit bei
relativ geringem technischem Aufwand im Quatrtier bietet. Die Stadtwerke haben einen
realistischen Dekarbonisierungsplan erarbeitet, der eine Zukunftsfahigkeit der Fernwarme
und Fernkalte in Aussicht stellt.

Falls eine Nutzung von Geothermie in der weiteren Planung verfolgt werden sollte, die im
Energiekonzept vorgeschlagenen Standorte fir die Grundwasserbrunnen realisiert werden
kénnen und keine Konflikte oder Flachenkonkurrenz mit anderen Sparten zu erwarten
sind, ist mit der Energieversorgungsvariante mit Grundwasserbrunnen eine hoch effiziente
Nutzung des geothermischen Potenzials mdglich. Auch die SWM setzen bei der
Fernwarme auf Warmeerzeugung durch Geothermie. Ein entsprechender
Transformationsplan wurde von den Stadtwerken erarbeitet. Die Variante Geothermie
passt daher strategisch gut zu den Ausbauplanen der SWM mit dem zusatzlichen Vorteil,
dass der lokal erzeugte Solarstrom direkt fur die Warmeerzeugung genutzt werden kann.

Solarpotenzial

Als Potenzial fur die Nutzung solarer Energien und eine PV-Modulanbringung wurden
folgende Mdglichkeiten untersucht (siehe auch Punkt 4.7) und nach den Vorgaben des
.Masterplan Solares Miinchen“ bewertet.

Als Potenzial flir die Nutzung solarer Energien und eine PV-Modulanbringung wurden
folgende Mdglichkeiten untersucht:

- PV-Dachmodule auf den Hochpunkten der Gebaude,

- erweiterte PV-Dachmodule mit erweiterten PV-Dachflachen,
- Brustungen von Schallschutzloggien,

- Brustungen von Eckbalkonen,

- Brustungen von Freisitzen,

- PV-Module an den Larmschutzwanden.

Die Ertragspotenziale wurden dem Strombedarf aus Allgemeinstrom, Nutzerstrom und E-
Mobilitdt gegentbergestellt und die jeweiligen Anteile ermittelt. Daraus ergaben sich die
folgenden Erkenntnisse:

- Die Zielvorgabe des ,Masterplan Solares Miinchen*, dass 20 % der
Grundstucksflache PV-Modulflache entsprechen soll, kann nur unter
Bertcksichtigung von allen PV-Potenzialflachen erfillt werden, was nur mit
erheblichem planerischem und finanziellem Aufwand erreicht werden kann und in
direkter Konkurrenz zu anderen mal3geblichen Faktoren (bspw. Griinflachen,
spatere Betreiberstrukturen, etc.) steht.

- Bereits die Dach-PV-Potenzialflachen auf den Hochpunkten tberschreiten die
Anforderungen bzgl. 25 % Strombedarfsdeckung. Insgesamt kénnen bis zu 71 %
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des jahrlichen Strombedarfs aus erneuerbaren PV-Strom bezogen auf die von der
Investorin bevorzugten Fernwarmeversorgung gedeckt werden. Durch eine
Modulflache von mindestens 2.488 m2 kdnnen bilanziell bereits mehr als 30 % des
Strombedarfes des gesamten Quartiers aus Allgemeinstrom, Nutzerstrom und E-
Mobilitat gedeckt werden. In der Energieversorgungsvariante Fernwarme kann ein
Autarkiegrad von 27 % erreicht werden. Mit der festgesetzten Modulflache von
2.690m?2 konnen bilanziell auch der Strombedarf fur die
Energieversorgungsvariante Grundwassernutzung mit einem Autarkiegrad von
25% gedeckt werden. Die Vorgabe des solaren Masterplan Miinchens von
mindestens 25 % Deckungsanteil ist damit erfllt.

MaRnahmensicherung durch Festsetzungen:
- Verpflichtende Errichtung von 2.690 m2 Modulflache PV-Anlagen
- Zulassigkeit der Errichtung von PV-Anlagen auf geeigneten Dachflachen sowie
unter Bertcksichtigung eines Gestaltungsspielraumes bei der Fassadengestaltung
ab dem vierten Obergeschoss, an den Briistungen der Balkone sowie den
Schallschutzloggien, in baulicher Verbindung mit allseitig offenem Sonnenschutz
(z. B. Pergolen) und als Uberbauung oder Einhausung technischer Anlagen.

Weitere Mdglichkeiten zur Treibhausgas-Emissionsminderung im Plangebiet ergeben sich
durch die Berlcksichtigung der CO,-Speicherung in den Bauteilen. Dabei sollten die
Planung in Holzbauweise (mit Zertifikat ,Holz-von-Hier-Umweltlabel* oder PEFC-Regional-
Label sowie Nachweis, dass kein Tropenholz bzw. Holz aus Urwéldern enthalten ist) und
der Einsatz von Baustoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, die Verwendung von
Sekundarbaustoffen (wie z. B. RC-Beton) oder die Wiederverwendung von gebrauchten
Bauteilen bevorzugt werden. Des Weiteren sind moglichst samtliche Konstruktionen auf
eine kreislaufgerechte Bauweise auszurichten und somit hinsichtlich der Ruickbaubarkeit,
Recyclingféahigkeit und der sortenreinen Trennung sowie durch Verwendung regionaler
Baustoffe und -materialien zu optimieren.

Mobilitat

Fur das Planungsgebiet wurden umfassende Malinahmen zur Umsetzung eines
ganzheitlichen Mobilitdtskonzeptes erarbeitet. Hauptziele im Sinne des Klimaschutzes
sind dabei die Entwicklung einer Stadt der kurzen Wege durch Innenentwicklung,
Nutzungsmischung und hohe Dichte, die Verbesserung der Anbindung an den 6ffentlichen
Nahverkehr, die Férderung autofreier Bereiche zur Starkung der Nahmobilitat
(FuRganger*innen und Radfahrer*innen) sowie die Reduzierung des Bedarfs an Kfz-
Stellplatzen und somit des Parkraumbedarfs und der grauen Energie. Die Planungen und
einzelnen Malinahmen zur Mobilitat sind unter dem Punkt 4.9.2 dargestellt.

Klimaanpassung / Klimaresilienz

Um eine Einschatzung tber die Veranderung des Mikroklimas und die Auswirkungen der
Planung auf die nahere Umgebung abgeben zu kdnnen, wurde auf Basis einer
Stadtklimamodellierung eine Betrachtung der Mikroklimasituation fiir austauscharme
Hochdruck-Sommerwetterlagen im Bestand der mdglichen Bebauung geman
Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183 und der vorliegenden Masterplanung
durchgefuhrt. Im Ergebnis zeigt sich, dass die geplante umfassende Griinausstattung die
Auswirkungen der dichten Bebauung auf das Mikroklima kompensieren kann.
Festsetzungen zu Baumerhalt und GroRbaumplanzungen, einem erhéhten Bodenaufbau
der unterbauten Bereiche, extensive und intensive Dachbegriinung,
Fassadenbegriinungen sichern diese Ziele. Durch die Entwicklung der offentlichen
Grunflachen kénnen unversiegelte Oberflachen im nicht unterbauten Bereich geschaffen
werden. Durch die Festsetzungen zum Regenwassermanagement mit
Regenwassernutzung, Retention, Versickerung, Verdunstung und Ruckfihrung in das
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Grundwasser leistet das Projekt einen maf3geblichen Beitrag im Sinne des
,Schwammstadt'-Prinzips.

Die dichten Baumpflanzungen in den 6ffentlichen Griunflachen, privaten Freiflachen und
auf den Dachgarten tragen zur kleinraumigen Beschattung sowie Abkuhlung und somit zur
Verbesserung der Aufenthaltsqualitat in den Sommermonaten in diesen Bereichen bei.

MaRnahmensicherung durch Festsetzungen
Innerhalb des Bebauungsplans wurden Festsetzungen getroffen, um dem Klimaschutz
und der Klimaanpassung Rechnung zu tragen:

Festsetzungen Klimaschutz

- zur Nutzung von Photovoltaik auf den Dachern auch in Kombination mit der
angestrebten gemeinschaftlichen Dachflachennutzung, Technikflachen und
Dachaufbauten sowie Festsetzung zur Kombination von PV-Anlagen mit
Dachbegriinung

- urbanes Gebiet zur Mdéglichkeit der Umsetzung eines Nutzungskonzeptes mit
Angeboten zur Nahversorgung, Gastronomie sowie Freizeit und Gesundheit im
Sinne einer Stadt der kurzen Wege

- zur Reduzierung der nachzuweisenden Stellplatze im Quartier auf der Grundlage
eines umfassenden Mobilitatskonzepts

- zu Anzahl und Verortung von gut erreichbaren und ausreichend vielen
Fahrradstellplatzen im Planungsgebiet sowie deren Ausstattung

- Ausbau des Ful3- und Radnetzes zur Verbesserung der MIV-unabhéangigen
Anbindung des Quartiers

Festsetzungen Klimaanpassung

- zu Niederschlagsretentionsschichten auf den unterbauten Flachen im Sinne eines
nachhaltigen Regenwassermanagements

- zu Substratschichtdicken fir Begriinungen sowie zu Anteilen von extensiver und
intensiver Begriinung auf Dachflachen zur Férderung von Kihlungseffekten und
einer positiven Aufenthaltsqualitat sowie zur Regenwasserretention

- zur Neupflanzung von 139 groRen und mittelgrofR3en standortgerechten Baumen in
den ebenerdigen Freiflachen (geman Schlissel von einem groRen oder
mittelgroRen Laubbaum pro 200 m? bzw. 250 m2 nicht Gberbauter Flache)

- von Fassadenbegrinung zur Verringerung von Rickstrahlflachen und Erhéhung
der lokalen Verdunstung

- zu begriinende und bepflanzende Flachen fiir eine hdhere
Oberflachenverdunstung und positive Aufenthaltsqualitat

- Festsetzung von nicht unterbauten Flachen fir nachhaltige GroRbaumstandorte

4.24 Inklusion, Barrierefreiheit und Gender Mainstreaming

Das stadtebauliche und freiraumplanerische Konzept bertcksichtigt die Anforderungen
des Gender Mainstreaming und das Konzept der Inklusion. Die unterschiedlichen Anspru-
che der verschiedenen Nutzergruppen werden beachtet.

Dies wird u. a. durch folgende MalRnahmen erreicht:

- Bereitstellung der sozialen Infrastruktur gut erreichbar im Quatrtier,

- Sicherung einer ausgewogenen Nutzungsmischung mit Wohnen, Arbeiten und
Einkaufen sowie kulturellen Nutzungen im Quartier,

- barrierefreie Gestaltung von Wegen, Platz- und Griunflachen einschlielich
Gemeinschaftsdachgarten,

- gut einsehbare Spielmoglichkeiten fur Kinder auf den Baugrundstticken

- Schaffung von Spiel- und Erholungsflachen fir verschiedene Ziel- und
Altersgruppen in den offentlichen Griunflachen,
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Vermeidung von Angstrdumen durch gute Einsehbarkeit, Schaffung von
Sichtverbindungen und lichten Durchgangen,

Schaffung von direkten, Ubersichtlichen Wegenetzen,

Bereitstellung sicherer und leicht erreichbarer Fahrradabstellplatze.

5. Wesentliche Auswirkungen

Stadtebau

Schaffung von Baurecht fur zirka 472 Wohneinheiten mit Anteilen des geforderten
Wohnungsbaus von 40 % mit unterschiedlichen Wohnformen fr unterschiedliche
Einkommensgruppen

Umnutzung einer bisher Uberwiegend gewerblich genutzten Flache zu Gunsten
des Wohnungsbaus

Nutzung von bereits teilweise versiegelten Flachen, Erhéhung des
Versiegelungsgrades insgesamt um ca. 5 % Prozent

langfristige Aufwertung und Belebung des Areals durch urbanes Nutzungsgeflige
im Norden und hohem Wohnanteil im Stden

Schaffung eines Quartiers der kurzen Wege mit den die Wohnnutzung
erganzenden Nutzungen rund um den Quartiersplatz

Versorgung mit sozialen Infrastruktureinrichtungen fur verschiedene Altersgruppen
und Bedurfnisse

Erganzung der vorhandenen Bebauung und Schaffung eines stadtebaulichen
Ubergangs zwischen groRRformatigen und kleinteiligen Strukturen in der naheren
Umgebung

Etablierung von Wegeverbindungen zu umliegenden Quartieren

Schaffung einer immissionsabschirmenden stadtebaulichen Struktur

Umnutzung des Baudenkmals als zentraler Ort am Quartiersplatz

Griinordnung

Entwicklung einer zusammenhangenden oOffentlichen Grunflache und Schaffung
von privaten Grin- und Freiflachen

Einhaltung des Freiflachenorientierungswertes von 20 m2 pro Einwohner*in und
2 m? pro Arbeitsplatz

Begriinung und Baumpflanzungen in den Griin- und Freiflachen

Sicherstellung von Ersatzpflanzungen

Teilweiser Erhalt von Bestandsbdumen, insbesondere der ortsbildpragenden
Baumgruppe an der Marienburger Stral3e

Herstellung und Sicherung von Gemeinschaftsdachgarten

Beschrankung der Versiegelung auf ein Mindestmalf3

Schaffung von Spiel-, Bewegungs- und Aufenthaltsangeboten fiir verschiedene
Altersgruppen

Starkung des Naturhaushalts

Sicherung einer Bioptopvernetzungszone als interne Ausgleichsflache
MalRnahmen zur Anpassung an den Klimawandel

Umsetzung eines Regenwassermanagements im Sinne der Schwammstadt
Grol3er Anteil der Gesamtversiegelung unterirdisch in Verbindung mit
Retentionsdach und fachgerechtem Bodenaufbau nach den Standards der
Landeshauptstadt Miinchen

Umsetzung von Malinahmen zum Artenschutz.

Verkehr und ErschlieBung

Entwicklung eines oberirdisch weitgehend autofreien Quartiers

Unterbringung der zu errichtenden Stellplatze in einer Gemeinschaftstiefgarage
Bertcksichtigung von Ubergeordneten Infrastrukturprojekten

Moderate Erh6hung der Verkehrsmengen kann im bestehenden Stral3ennetz
leistungsféahig abgewickelt werden

Sicherung von Ful3- und Radwegebeziehungen durch das Stadtquartier
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Sozialgerechte Bodennutzung / vertragliche Vereinbarungen / Kosten

Die Grundeigentiimer haben sich zur Mitwirkung nach den Verfahrensgrundsatzen der So-
Zialgerechten Bodennutzung (SoBoN) verpflichtet.

Fur den vorliegenden Bebauungsplan finden die Verfahrensgrundsétze der Sozialgerech-
ten Bodennutzung in der Fassung vom 28.07.2021 (Sitzungsvorlagen - Nr. 20-26/ V
03932) und der Aktualisierung vom 02.10.2024 (Sitzungsvorlagen - Nr. 20-26/ V 11344)
Anwendung.

Die entsprechenden Grundzustimmungen liegen vor.

Der SoBoN 2021 liegt das sogenannte 100-Punkte-Baukastenmodell zu Grunde. Dieses
Modell setzt sich aus vier Grundbausteinen und zwei ergdnzenden Sonderbausteinen zu-
sammen, die jeweils mit einer differenzierten Punktzahl gewichtet werden.

Dabei missen fur jede gewiinschte Variante des Baukastenmodells mindestens 100
Punkte erreicht werden. Dies ist hier der Fall.

Zwischen der Landeshauptstadt Miinchen und den Planungsbegtinstigten wird ein stadte-
baulicher Vertrag geschlossen. Mit diesem werden inshesondere folgende Kosten und
Lasten geregelt bzw. Gibernommen:

- Flachenabtretungen fur die 6ffentlichen Verkehrsflachen

- Herstellung der festgesetzten offentlichen Verkehrsflachen

- Flachenabtretungen fir die 6ffentlichen Grunflachen

- Herstellung der festgesetzten offentlichen Grinflachen

- Herstellung und Bereitstellung von geférdertem und preisgedampften
Wohnungsbau im Umfang von mindestens 40 % des neu geschaffenen
Wohnbaurechts

- Infrastrukturbeitrag fur die urséchliche soziale Infrastruktur

- Herstellung der integrierten Kindertageseinrichtung.

- Unentgeltliche Bestellung und Uberlassung von Dienstbarkeiten

- Sicherstellung der Kampfmittelfreiheit

- Sanierung von Altlasten

- Herstellung und Pflege der Ausgleichsflachen fir 25 Jahre, danach Ubergang ins
Eigentum der LHM

- Herstellung und Umsetzung der Bausteine des Mobilitatskonzeptes

- Errichtung, Nutzung und Betrieb von Solaranlagen

- Qualitatssicherung fur die Umsetzung der Planung (Gestaltungsleitfaden,
Beratungsgremium, Wettbewerb)

Die Planung und das beschriebene Vorgehen wurden in der referatstibergreifenden Ar-
beitsgruppe Sozialgerechte Bodennutzung am 13.07.2022 behandelt.

Die AG SoBoN stimmt mit Entscheidung vom 12.11.2025 einer Billigung vor der Beurkun-
dung des stadtebaulichen Vertrages zu. Hintergrund fur diese Entscheidung war, dass die
Inhalte der privatrechtlichen Kaufvertrage der Planungsbeginstigten einer rechtswirksa-
men vertraglichen Absicherung einzelner SoBoN-Lasten derzeit noch entgegenstehen.
Voraussetzung fur die ausreichende Absicherung ist der Eigentumstibergang aller Fla-
chen im Bebauungsplangebiet auf die Planungsbegtinstigten vor Beginn der 6ffentlichen
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB. Eine dementsprechende Anpassung der
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7.

privatrechtlichen Vertrage steht aus. Zu einer zeithahen Abanderung haben sich die Pla-
nungsbeglnstigten gegeniber der Stadt verpflichtet.

Die SoBoN-Berechnung war im Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht fertiggestellt. An-
haltspunkte dafur, dass diese negativ im Sinne der Verfahrensgrundsatze der SoBoN aus-
fallen wird, liegen nach aktuellem Sachstand nicht vor. Die Fertigstellung der SoBoN-Be-
rechnung ist zwingende Voraussetzung fur den Abschluss des stadtebaulichen Vertrages.
Damit wird sichergestellt sein, dass die im Vertrag den Planungsbeguinstigten auferlegten
Kosten, Lasten und Bindungen angemessen im Sinne der SoBoN-Verfahrensgrundséatze
sind.

Der stadtebauliche Vertrag wird umgehend geschlossen und beurkundet, sobald dieser
endverhandelt ist.

Aufgrund der Fordermittelknappheit bei der staatlichen Einkommensorientierten Forde-
rung kann fir das vorliegende Verfahren nicht ausgeschlossen werden, dass im Zeitpunkt
der Antragstellung Fordermittel nicht bewilligt werden kénnen. Um dem Interesse der Ver-
tragspartner an einer groRtmaglichen Planungssicherheit entgegenzukommen, wird im
stadtebaulichen Vertrag eine Offnungsklausel aufgenommen, die einen Vertragsnachtrag
fur den Fall in Aussicht stellt, dass im Zeitpunkt der Stellung des Férdermittelantrags keine
hinreichenden Fordermittel zur Verfligung stehen. Etwaige kiinftige Grundsatzentschei-
dungen des Stadtrats bleiben hiervon unberuhrt.

Umweltbericht

7.1 Einleitung

7.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes

Die ausfuihrliche Beschreibung der Lage des Planungsgebiets, der Ziele und des Pla-
nungskonzepts ist den Punkten 2., 3. und 4. dieser Begriindung zu entnehmen.

7.1.2 Umfang des Vorhabens und Bedarf an Grund und Boden

Die GroRRe des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans umfasst zirka 4,8 ha. Das aktu-
ell teils landwirtschaftlich, teils gewerblich genutzte Plangebiet soll umstrukturiert und als
neues Stadtquartier entwickelt werden. Auf einer Teilflache im mittleren Bereich des Pla-
nungsgebiets befindet sich heute ein Baustoffhandel mit Zufahrt von der Brodersenstralle.
Die Betriebsflache wird aufgegeben um zum Teil an andere Standorte verlagert. Im sudli-
chen Bereich besteht eine landwirtschaftlich genutzte Flache. Das Vorhaben sieht eine
Bebauung mit Geschosswohnungsbau fur Wohn- und Nichtwohnnutzung in Form von
Punkt- und Zeilenbebauung umgeben von privater sowie 6ffentlicher Grinflache und not-
wendiger ErschlieBungsflachen vor. Bei Durchfiihrung des Projekts wird der Versiege-
lungsgrad innerhalb des Geltungsbereichs unter Berlicksichtigung der unterirdischen Fla-
chen um 5 % leicht erhoht.
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7.1.3 Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und Fachpldanen festgelegten Ziele
des Umweltschutzes

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch, dem Natur-
und Denkmalschutzgesetz, der Immissionsschutz-, Abfall- und Wassergesetzgebung so-
wie Satzungen und Verordnungen der Landeshauptstadt Minchen wurden im konkreten
Fall insbesondere beachtet:

Regionalplan Region Miinchen (Fortschreibung 2019):

Nach dem Regionalplan fur die Region Miinchen gibt es fir das Planungsgebiet keine
festgelegten Ziele in Bezug auf den Umweltschutz. Das Plangebiet ist im Regionalplan als
Bereich fur Siedlungsentwicklung festgeschrieben und liegt zwischen den Regionalen
Grlnzugen Isartal im Westen und dem Griingurtel Miinchen-Ost: Luftaustauschbahn sid-
lich der Siedlungsschwerpunkte Kirchheim bei. Miinchen und Poing und norddstlich der
Messestadt Riem im Osten mit jeweils ca. 3-4 km Entfernung zum Plangebiet.

Flachennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung (Stand April 2017):
Die ausfuhrliche Beschreibung ist dem Punkt 2.6.1 der Begriindung zu entnehmen.
Eine Anderung des Flachennutzungsplans ist nicht erforderlich.

Arten- und Biotopschutzprogramm Stadt Minchen (ABSP):

Gemald ABSP ist die dstlich an das Planungsgebiet angrenzende Bahnlinie zwischen
Daglfing und Englschalking als tiberregional bedeutsamer Trockenlebensraum (ABSP-Fla-
che Nr. 627) ausgewiesen. In den Zielen des ABSP wird die Bahntrasse dezidiert als line-
are Vernetzungsachse aufgefiihrt, deren begleitende Trockenstandorte erhalten und opti-
miert werden sollen.

Die Bahnbegleitflachen entlang der Bahntrasse gehdren zu den aus naturschutzfachlicher
Sicht unverzichtbaren Kernflachen des Biotopverbunds in Minchen und wurden im ABSP
demzufolge gesondert aufgefiihrt und mit einer Reihe von Zielen und Malihahmenvor-
schlagen versehen.

7.1.4 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung

Zur Festlegung des Inhalts und Umfangs des Umweltberichtes wurde durch die Landes-
hauptstadt Minchen am 16.07.2024 eine Besprechung mit beteiligten Fachbehdrden
durchgefiuhrt (Scoping-Termin).

Im Rahmen des Scopings wurden folgende Wirkbereiche als nicht relevant festgelegt und
werden daher im Folgenden nicht mehr weiter betrachtet:

Schutzgut Mensch:
Sonstiger Larm (Rangier-, Umschlagbahnhéfe, Fluglarm, Hubschrauber, Einsatzzentra-
len), Hochfrequenz (Mobilfunk, BOS)

Schutzgut Wasser:
Wirkungsbereich: Oberflachengewasser

Schutzqut Landschaft:
Wirkungsbereich: Stdrungen von Landschafts- und Naturelementen
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7.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

7.2.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch | seine Gesundheit /| Bevdlkerung
7.2.1.1 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Larm

Bestandsaufnahme

Die sudlich und westlich an das Planungsgebiet angrenzenden Bereiche sind durch Ein-
zel-, Doppel- und Reihenhauser gepragt. Im Flachennutzungsplan sind sie als Reine
Wohngebiete (WR) ausgewiesen. Nordlich befindet sich entlang der zukinftigen Engl-
schalkinger Stral3e ein Mischgebiet und im Bereich der Brodersenstral3e geht die Bau-
struktur in Geschosswohnungsbau tber (WA).

Im Osten schliefdt die Trasse der zweigleisigen Bahnstrecke Nr. 5560 an das Planungsge-
biet an. Der Ausbau zur viergleisigen Trasse ist geplant. Ein Planfeststellungsverfahren ist
noch nicht eingeleitet. Es ist noch offen, ob ein Ausbau der oberirdischen Trasse oder ob
eine Untertunnelung erfolgen soll. Im Norden wird das Planungsgebiet durch den geplan-
ten Ausbau und die Verlangerung der Englschalkinger Stral3e in Richtung Osten mit Que-
rung der Bahntrasse und Verbindung mit der éstlichen Brodersenstral3e auf dem stadti-
schen Flurstiick Nr. 620, Gemarkung Daglfing (au3erhalb des Umgriffs) begrenzt.

Neben dem geplanten Ausbau der Bahntrasse soll gleichzeitig die U4 verlangert werden
und die geplanten neuen Siedlungsbereiche im Minchner Nordosten angebunden wer-
den.

Der S-Bahnhalt Englschalking der S 8 befindet sich heute nordgstlich der Brodersenstralie
in unmittelbarer Nahe des Planungsgebiets. In Zukunft soll im Zusammenhang mit dem
Ausbau der Bahntrasse und der Verlangerung der U4 ein baulich verknlpfter U-/S-Bahn-
halt Englschalking (Verkntpfungsbahnhof) entstehen.

Die breit ausgebaute Englschalkinger StraRe kommt von Westen und endet heute im Be-
reich der Einmindung der von Suiden kommenden Marienburger Stral3e, die ab dem
Kreuzungsbereich im Norden als Barlowstral3e weitergefuihrt wird.

Mit der zukiinftigen Verlangerung der Englschalkinger StraRe nach Osten zur Erschlie-
Bung der geplanten neuen Siedlungsbereiche im Miinchner Nordosten sowie mit der Ver-
langerung der U4 wird das Planungsgebiet kiinftig an einem hervorragend erschlossenen
Verkehrsknotenpunkt liegen und die Eingangssituation fur die neuen Stadtteile bilden.

Verkehrslarmeinwirkungen
Die mal3gebliche Schallbelastung auf das Planungsgebiet ergibt sich von Osten durch den
Schienenverkehr der angrenzenden Bahntrasse.

Zur Verkehrslarmsituation tragt auch der Stral3enverkehr auf der angrenzenden Marien-
burger Stral3e im Westen und der Memeler Stral3e im Stiden bei. Zukinftig wird die Larm-
situation auch durch den Stral3enverkehr auf der Verlangerung der Englschalkinger
Stral3e Richtung Osten maf3geblich gepragt werden.

Gewerbelarmeinwirkungen
Relevante Immissionen durch gewerblichen Anlagenlarm bestehen nicht.

Sport- und Freizeitlarm
Relevante Immissionen durch Sport- und Freizeitlarm bestehen nicht.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung
Verkehrslarm
In den Untersuchungen zum Schallschutz (Immissionstechnische Untersuchung Nr.
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8736/20-1U01, PMI, Stand: 06.05.2025) wurden die Varianten der zweigleisigen Bestand-
situation mit Prognose 2035 und eines viergleisigen oberirdischen Ausbaus der Bahnstre-
cke Nr. 5560 als ,Worst Case* beriicksichtigt. Dadurch ist mit einer hohen Larmbelastung
des Planungsgebietes mit Beurteilungspegeln von tber 70 dB(A) tags und tber 60 dB(A)
nachts auf der Bahnseite zu rechnen. Damit werden die Immissionsgrenzwerte der 16.
BIimSchV uberschritten. Daher sind entsprechend festgesetzte stadtebauliche MalRnah-
men, wie in Punkt 4.15.2 der Begriindung beschrieben, zu berlcksichtigen.

Gewerbeldrm / Anlagenlarm

Durch die gewerbliche Nutzung im Bauraum 1 im MU wird es zu Immissionen durch Ge-
werbeldrm in der Umgebung kommen. Dieser entsteht sowohl durch Anlieferungsverkehr
sowie durch haustechnische Anlagen auf dem Dach des Gebaudes. Anlagenlarm wird
daruber hinaus durch den Verkehr von und zur Tiefgaragenzufahrt an der Nordseite des
MU erzeugt.

Die schalltechnische Untersuchung kommt zum Ergebnis, dass die zuldssigen Immissi-
onsrichtwerte an der schutzwiirdigen Bebauung im Umfeld des Planungsgebiets ohne
MaRnahmen uUberwiegend eingehalten werden. Uberschreitungen des Immissionsricht-
werts der TA Larm treten tagsuber lediglich in der unmittelbaren Umgebung der Anliefe-
rung auf, so dass es durch die geplante gewerbliche Nutzung zu Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte im reinen Wohngebiet westlich des Planungsgebiets kommt. Durch
die festgesetzten Larmschutzmalnahmen, wie in Punkt 4.15.3 der Begriindung beschrie-
ben, kénnen Immissionen durch die gewerbliche Nutzung auf den zulassigen Umfang be-
schrankt werden.

Ein entsprechender Nachweis kann erst im Rahmen der Genehmigungsplanung gefihrt
werden, wenn die genaueren Rahmenbedingungen der Anlieferung vorliegen.

Sport- und Freizeitlarm

Auf den geplanten Spielpléatzen und Kinderfreispielbereichen der Kindertageseinrichtung
werden die Schallschutz-Anforderungen eingehalten, ebenfalls fiir die geplanten Spielfla-
chen auf 6ffentlichem Grin. Durch die Anordnung von Spielflaichen in den Innenhéfen und
hinter Schallschutzwanden sind diese am wirksamsten vor Verkehrslarm geschutzt.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Die bereits vorhandenen Larmeinwirkungen wirden sich auf die Umgebung in ihrem heuti-
gen Zustand weiterhin auswirken. Inwiefern zusétzliche Schallguellen entstehen kdnnten,
ist nicht absehbar.

Geplante MaRhahmen
MaRnahmen, die im Bebauungsplan festgesetzt sind:
- Festsetzung technischer Vorkehrungen bei der Errichtung und Anderung von Ge-
bauden mit schutzbediirftigen Aufenthaltsraumen
- Errichtung von Stellplatzanlagen in einer Tiefgarage
- Integration und Einhausung der Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage in das Geb&ude,
schallabsorbierende Verkleidung der Innenwéande der Tiefgaragenrampen, larm-
arme Ausfuhrung von Abdeckungen entsprechend dem Stand der Larmminde-
rungstechnik
- Ausschluss von schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen an belasteten Fassadenab-
schnitten, alternativ Errichtung von Schallschutzkonstruktionen vor schutzbedurfti-
gen Aufenthaltsraumen
- Festsetzung, dass mindestens die Halfte der Aufenthaltsrdume pro Wohnung tber
Fenster an einer larmabgewandten Seite bellftet werden
- Festsetzung von schallgeddmmten Liftungseinrichtungen fir schutzbedurftige
Raume
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- Zulassigkeit von Freiflachen mit Aufenthaltsqualitét nur in Bereichen mit niedrige-
ren Belastungen < 59 dB(A) (tags) in Verbindung mit Larmschutzwanden

- Situierung der Freiflachen der Kindertagereinrichtung nur in Bereichen mit niedri-
geren Belastungen < 55 dB(A) (tags)

- Errichtung von Schallschutzwanden zwischen den Baukoérpern

- Errichtung von Larmschutzwanden im Bereich larmbelasteter Dachterrassen

- Errichtung von Schallschutzwénden zur Abschirmung von Freiflachen im Bereich
des Quartiersplatzes am Baudenkmal

- Regelung einer Baureihenfolge mit Ersterrichtung der Schallschutzbebauung min-
destens im Rohbau vor einer Nutzungsaufnahme der Punkthausbebauung im Bin-
nenbereich

MaRnahmen, die aufgrund bestehender gesetzlicher Grundlagen und Regelwerke im Bau-
vollzug anzuwenden sind:
- Anwendung der Regelungen der DIN 4109 bei der Planung und Errichtung von
Schallschutzmafinahmen im gesamten Planungsgebiet
- Orientierung von schutzbedurftigen Aufenthaltsrdumen, insbesondere Schlaf- und
Kinderzimmern, zu den schallgeschitzten Binnenflachen der Baugebiete als sons-
tige im Bauvollzug zu beachtende MafRnahmen
- Nachweis fur Anlagen und gewerbliche Nutzungen, dass die Immissionsrichtwerte
der TA Larm an allen maf3geblichen Immissionsorten durch die Gesamtbelastung
von allen relevanten Anlagen nicht Uberschritten werden

Beriicksichtigung

Die schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung des Verkehrs-, Anlagen- und Sport-
larms erfolgte auf der Grundlage der aktuell giltigen Normen bzw. Rechtsverordnungen
(u. a. DIN 18005,16. BImSchV) und technischen Regelwerke (u. a. TA Larm, DIN 4109).

7.2.1.2 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Erschiitterungen und sekundérer
Luftschall

Bestandsaufnahme

Im Osten des Planungsgebiets befindet sich die Trasse der Bahnstrecke Nr. 5560, von der
Erschutterungsemissionen ausgehen. Die vorbeifahrenden Zige und S-Bahnen tragen in
das Erdreich und in benachbarte Gebaude Koérperschallwellen ein, die von den Bewoh-
nern und Nutzern der Gebaude als Erschiitterungen bzw. als sogenannter ,sekundéarer
Luftschall* wahrgenommen wird.

Zum geplanten Ausbau der Bahntrasse und der U4 siehe auch Punkt 7.2.1.1 Auswirkun-
gen auf den Wirkungsbereich Larm, Bestandsaufnahme.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

In den Untersuchungen zu Erschitterungen und zum sekundéren Luftschall (Schwin-
gungstechnische Untersuchung Nr. 8736/20-ST02, PMI, Stand: 13.03.2025) wurden die
Varianten der zweigleisigen Bestandsituation mit Prognose 2035 und eines viergleisigen
oberirdischen Ausbaus der Bahnstrecke Nr. 5560 bericksichtigt. Daraus abgeleitet wird
ebenso zum mdglichen Ausbau in Tunnellage eine fachliche Einschatzung getroffen. Be-
sonders schutzbediirftig sind die gleisnahen Wohnbebauungen im WA.

Aufgrund des hohen Erschitterungs- und Sekundarschallniveaus sind auf Basis der Un-
tersuchungsergebnisse voraussichtlich im Bereich bis ca. 30 m zum néachsten Gleis bauli-
che Malinahmen zu planen und umzusetzen. Die Ergebnisse beziehen sich mit mindes-
tens gleichhohen Erschiitterungen auch auf den Fall einer Untertunnelung der
Bahntrasse. Als primére MalRnahme zur Reduzierung der Erschiitterungs- und Sekundar-
schallimmissionen wird eine (teil-)elastische Gebaudelagerung erforderlich. Weitere flan-
kierende konstruktive MaRnahmen, wie in Punkt 4.17 beschrieben, sind sinnvoll.
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Eine Errichtung der Gebéaude in Leichtbauweise, z. B. in Holz-Hybrid-Bauweise, ist grund-
satzlich moéglich. MaRnahmen zum Schutz vor Erschitterungs- bzw. Sekundarluftschal-
leinwirkungen setzen jedoch konkrete Planungsdetails zu Decken-, Wand- und Fassaden-
aufbau voraus und kdnnen erst im Baugenehmigungsverfahren entwickelt werden.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung
Die bereits vorhandenen Immissionen durch Erschitterung und sekundarem Luftschall
wurden sich auf die Umgebung in ihrem heutigen Zustand weiterhin auswirken.

Geplante MaBRnhahmen
MaRnahmen, die im Bebauungsplan festgesetzt sind:
- Nachweis des Erschutterungs- und sekundaren Luftschallschutzes im Allgemeinen
Wohngebiet WA gemal3 DIN 4150-2 bzw. TA Larm im Baugenehmigungsverfahren

Malnahmen, die aufgrund bestehender gesetzlicher Grundlagen und Regelwerke im Bau-
vollzug anzuwenden sind:

- Auf der Basis der geplanten Bauweise, sollte gepruft werden, welche konkreten
Mafinahmen erforderlich werden, um die Anforderungen an den Erschitterungs-
bzw. Sekundarluftschallschutz gem. DIN 4150-2 bzw. TA Larm, Abschnitt 6.2 in
der Form vom Juni 2017 einzuhalten.

Sonstige MalRnahmen, die im Bauvollzug zu beachten sind:
keine

Beriicksichtigung

In einer erschitterungstechnischen Untersuchung wurde der Einfluss der schienenbeding-
ten Erschitterungen und des Sekundarluftschalls dargelegt und nach den entsprechenden
Regelwerken (DIN 4150, TA Larm) beurteilt.

7.2.1.3 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich elektromagnetische Felder
Bestandsaufnahme

Im Osten des Planungsgebiets befindet die Trasse der elektrifizierten Bahnstrecke Nr.
5560. Die Bahnstromleitung erzeugt elektrische und elektromagnetische Felder, welche
auch auf die bahnnahen Bereiche des Planungsgebiets einwirken.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

In den Untersuchungen zum elektromagnetischen Feld (Elektrische und magnetische Fel-
der in der Umgebung einer elektrifizierten Bahnstrecke, EM-Institut, Stand: 22.03.2025)
wurden die Varianten der zweigleisigen Bestandsituation mit Prognose 2035 und eines
viergleisigen oberirdischen Ausbaus der Bahnstrecke Nr. 5560 bertcksichtigt.

Die Untersuchungen der elektrischen und elektromagnetischen Felder der Oberleitungen
der Bahntrasse ergaben, dass die Grenzwertvorgaben der 26. BImSchV im Bereich der
geplanten Bebauung im Planungsgebiet eingehalten und deutlich unterschritten werden,
da die Abstande von der Mitte des westlichsten Bahngleises zu den geplanten Wohn-
grundsticken gréRer als 10 m sind.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung
Die bereits vorhandenen Einwirkungen durch elektrische und magnetische Felder im Nah-
bereich wirden sich auf die Umgebung in ihrem heutigen Zustand weiterhin auswirken.

MaRnahmen
keine
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Beriicksichtigung
Maf3gebend fir elektrische und magnetische Felder ist die aktuelle Verordnung der 26.
BimSchV ,Verordnung Uber elektromagnetische Felder” vom August 2013.

7.2.1.4 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich natiirliche und kiinstliche Belichtung

Bestandsaufnahme

Das aktuell teils landwirtschatftlich, teils gewerblich genutzte Plangebiet wird heute im mitt-
leren Bereich durch einen Baustoffhandel mit Zufahrt von der Brodersenstral3e genutzt.
Das Betriebsgelande wird in der Dunkelheit kiinstlich belichtet. Die Betriebsflache wird
aufgegeben. Im sudlichen Bereich besteht eine landwirtschaftlich genutzte Flache.
Mdgliche Verschattungen sind durch die vorhandenen eingestreuten und randlich im Wes-
ten und Norden vorhandenen Gehdlzbesténde gegeben.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Der Uberwiegende Anteil der Gebaude weist zulassige Bauhthen von drei bis acht Ge-
schosse auf. Entsprechend ist im Planungsgebiet mit Schattenbildung zu rechnen, die auf-
grund der grol3en Abstande der Neubebauung zur Nachbarschaft zu vernachlassigen ist.
Gegeniber der benachbarten Bebauung werden Abstandsflachen mit einer Tiefe von 1 H
zur Grundstiicksgrenze bzw. zur Mitte der 6ffentlichen Verkehrsflache eingehalten.

Im Inneren des Planungsgebiets werden zwischen den in den Baurdumen zulassigen Be-
bauungen die Abstandsflache von 0,4H eingehalten. Damit sind gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse gegeben. Ausgenommen vom 0,4H-Abstand sind die Ubergangsberei-
che in den Liicken zwischen der Riegelbebauung (der Baurdume 1, 4 und 9); in diesen
Bereichen kommt es zu geringfuigigen Uberschneidungen der Abstandsflachen vor den
sich gegentiberliegenden AuRenwéanden bei Ausnutzung der jeweiligen Bauraume. Der
Bebauungsplan trifft eine entsprechende Festsetzung zur Grundrissgestaltung in den be-
troffenen Bereichen. Aufgrund der Geringfiigigkeit der Uberschneidung kann die Proble-
matik in der Realisierungsplanung konfliktfrei gelost werden (siehe Punkt 4.6).

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Die vorhandene Nutzung als Baustoffhandel mit der damit verbundenen Beleuchtung und
die landwirtschaftliche Flache mit weitgehend verschattungsfreien Flachen bliebe voraus-
sichtlich bestehen.

MaRnahmen
MaRnahmen, die im Bebauungsplan festgesetzt sind:
- Ausreichender Mindestabstand zwischen den jeweiligen Bauraumen
- Ausformung von Baurdumen, so dass die zulassigen Gebaude mdglichst tiber
mehrere Seiten belichtet werden kénnen oder die Gebaude innerhalb des Bau-
raums hinreichend variabel errichtet werden kdnnen
- Regelungen zur H6henentwicklung der Gebaude
- Regelung bei Verkirzung der Abstandsflachen in gekennzeichneten Bereichen zur
ausreichenden Besonnung von Aufenthaltsraumen

Sonstige Mallnahmen, die im Bauvollzug zu beachten sind:
- ggf. Orientierung von Wohnungen im Bereich der Liicken zwischen Bauraumen 1,
4 und 9
- Ausstattung von AufenthaltsrAumen mit hinreichend grol3en Fensterflachen

Beriicksichtigung
Dem Planungskonzept des Bebauungsplans wurden die Abstandsflachen gemar Art. 6
BayBO zugrunde gelegt.
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7.2.1.5 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Erholung

Bestandsaufnahme

Das Planungsgebiet selbst bietet im Bestand keine Mdglichkeit fiir die Nutzung als erho-
lungswirksame Freiflache.

Im Bereich der stdlichen landwirtschaftlich genutzten Flache sind randlich und nach Si-
den an der Bahn Trampelpfade vorhanden, die fur kurze Spaziergdnge genutzt werden.
In der nérdlichen Umgebung an der BarlowstraRe/ Ecke Brodersenstral3e (ca. 150 m Ent-
fernung) besteht eine kleine 6ffentliche Grinflache mit Kinderspielplatz. Weitere Spiel-
platze fir Kinder sind in der ndheren Umgebung nur im Zusammenhang mit bestehenden
sozialen Einrichtungen, wie der Grundschule an der Ostpreuf3enstralle mit Kindertages-
einrichtung, weiteren Kindertageseinrichtungen an der Englschalkinger Stral3e und der
Schnorr-von-Carolsfeld-StraRe sowie der Waldorfschule (Max-Proebstl-Stral3e) ostlich der
Bahntrasse vorhanden.

Fur die Erholungs- und Sportnutzung bestehen an der Englschalkinger-/Cosimastrale ein
Wellenbad, an der Englschalkinger Straf3e die Bezirkssportanlage, im Studen der Zamila-
park mit der Sportanlage Zamdorf und 6stlich der Bahntrasse am 6stlichen Ende der Bro-
dersenstral3e die Galopprennbahn Minchen-Riem und das Golfzentrum Minchen-Riem.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Durch die Umsetzung des Bebauungsplans entsteht ein neues Wohnviertel mit 6ffentli-
chen Grin- und privaten Freiflachen und einem Angebot an Aufenthaltsflachen im Zusam-
menhang mit dem Quartiersplatz am Baudenkmal, so dass die Flache des Planungsge-
biets im Hinblick auf wohnungsnahe Erholung eine Aufwertung erféhrt. Von dieser Aufwer-
tung kdnnen teilweise auch die Bewohner*innen der Umgebung und die Allgemeinheit des
angrenzenden bestehenden Stadtteils profitieren. Das Wohngebiet wird Gber Wege in den
geplanten 6ffentlichen Griinflachen und tber Geh- und Radfahrrechtsflichen im Bereich
der privaten Freiflachen mit dem bestehenden Wohngebiet vernetzt. Innerhalb der Griin-
und Freiflachen ist kunftig fir den Ful3- und Radverkehr die Querung des Gebietes mdg-
lich.

Sowohl die 6ffentlichen als auch die privaten Grun- und Freiflachen sind durch die vorge-
sehenen Baukorper in Erganzung mit Larmschutzwanden gut gegen Larmeinwirkungen
geschiitzt.

Die Freiflachenbilanz im Verhaltnis zu den durch die geplante bauliche Dichte ausgeldsten
Freiflachenbedarfe erflllt die stadtischen Orientierungswerte zur Grin- und Freiflachen-
versorgung von 20 m2 pro Einwohner*in. Die griinordnerischen Festsetzungen sind in der
Begriindung, Punkt 4.18 naher beschrieben.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfuihrung der Planung wiirde die heutige Nutzung als Baustoffhandel bzw.
landwirtschaftliche Flache voraussichtlich weitergefiihrt, eine Erholungsnutzung ware nicht
maoglich.

Geplante MaRnahmen
MaRnahmen, die im Bebauungsplan festgesetzt sind:
- Festsetzung einer zusammenh&ngenden, offentlichen Grunflache an der Marien-
burger Strafl3e und der Memeler StrafRe bzw. der siidwestlichen Plangebietsgrenze
- Festsetzung von Kinderspielplatzen innerhalb der 6ffentlichen Griinflache
- Festsetzung, dass die Kfz-Stellplatze in Tiefgaragen vorzusehen sind, damit die
Freiflachen fur die Erholung zur Verfligung stehen
- Ausweisung eines fur Ful3- und Radverkehr attraktiven Wegenetzes
- dingliche Sicherung von Wegerechten durch Baugebiete

Sonstige MaRRnhahmen, die im Bauvollzug zu beachten sind:
- Fuhrung von Feuerwehrzufahrten auf schon aus anderen Griinden befestigten
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Flachen (insbesondere den Wegen in den Baugebieten), damit zusammenhan-
gende Grun- und Freiflachen verbleiben

Beriicksichtigung

Als Prufungskriterium wurden die bei Neuplanungen stadtweit angewandten stadtischen
Orientierungswerte fir die 6ffentliche und private Grin- und Freiflachenversorgung und fir
Spielflachen herangezogen.

7.2.1.6 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Sicherheit

Wesentliche Sicherheitsaspekte in der Planung sind die Schaffung von angstfreien R&u-
men (vor allem in der Nacht) sowie die verkehrssichere Abwicklung des gesamten Ver-
kehrs. Hierbei sind insbesondere Kinder und altere Menschen sowie Menschen mit beson-
deren Schutzbediirfnissen zu bertcksichtigen.

Bestandsaufnahme

Das aktuell teils landwirtschatftlich, teils gewerblich genutzte Plangebiet wird heute im mitt-
leren Bereich durch einen Baustoffhandler mit Zufahrt von der Brodersenstral3e genutzt.
Das Betriebsgelande wird in der Dunkelheit kiinstlich belichtet. Das Betriebsgelande ist
nur wahrend der Geschéftszeiten gedffnet und fir Kund*innen zugénglich. Die Sicherheit
fir Beschaftigte und Kund*innen ist im Rahmen des Betriebs zu gewahrleisten. Die Be-
triebsflache wird aufgegeben. Alle anderen Bereiche sind zuganglich aber fur eine Nut-
zung durch die Allgemeinheit nicht vorgesehen. Sicherheitsaspekte sind aufgrund der
heutigen Situation nicht relevant.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Mit Realisierung der Planung entstehen offentliche Grinflachen, private Freiflachen und
ein Quartiersplatz. Diese kdnnen ubersichtlich gestaltet werden, so dass die Moglichkeit
der sozialen Kontrolle gegeben ist und keine Angstraume im Inneren und entlang von We-
gebeziehungen entstehen. Die wesentlichen Wege in den Verkehrsflachen werden in der
Nacht beleuchtet und im Winter auch verkehrssicher gerdumt werden. An die 6ffentlichen
R&ume grenzen Wohnnutzungen an, durch die auch in der Nacht teilweise eine soziale
Kontrolle der Flachen ermgglicht wird.

Durch den Bau des Wohnstandortes wird sich das Kfz-Verkehrsaufkommen im Umfeld
zwangslaufig erhdhen. Fur eine leistungsfahige Abwicklung des Kfz-Neuverkehrs ist eine
Zufahrt von Norden mit Anschluss an die Englschalkinger StraRe (U-1852) geplant. Bevor-
rechtigter Verkehr erhalt tber entsprechende Dienstbarkeitsflachen zudem eine Zufahrt
von der Memeler StralRe. Eine Signalisierung des Anschlusses an der Englschalkinger
Stral3e ist nicht erforderlich. Damit ist eine ausreichende Verkehrssicherheit gegeben.

Fir den Ful3- und Radwegeverkehr werden Verbindungen in Nord-Sid-Richtung sowie in
Ost-West-Richtung in Form von Dienstbarkeitsflachen und einer Verkehrsflache mit be-
sonderer Zweckbestimmung parallel zur Marienburger Stral3e geplant, welche an die um-
gebenden Stral3en angebunden werden. Die Wegefuhrungen der Ful3- und Radwege ver-
laufen frei vom Autoverkehr, sodass eine hohe Verkehrssicherheit zu erwarten ist.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung
Bei Nichtdurchfihrung der Planung wiirde die heutige Nutzung als Baustoffhandel bzw.
landwirtschaftliche Flache voraussichtlich weitergefiihrt.

MaBnahmen
Malinahmen, die im Bebauungsplan festgesetzt sind:
- Festsetzung eines Systems von Wegen, das hinreichend grol3e, angstraumfreie
offentliche und private R&ume ermdglicht




Seite 103

MaRnahmen, die aufgrund bestehender gesetzlicher Grundlagen und Regelwerke im Bau-
vollzug anzuwenden sind:
- Madglichkeit der Realisierung eines Quartiersplatzes, der frei von Kfz-Verkehren ist
- Anwendung der Regelungen zur Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum
- Vollzug der Bayerischen Bauordnung sowie Beachtung der einschlagigen Normen
zur Barrierefreiheit bei der Errichtung von Geb&auden und baulichen Anlagen
- Anordnung von Kinderspielplatzen mdglichst in Sichtweite zu Wohnungen

Sonstige MalRnahmen, die im Bauvollzug zu beachten sind:
- Beleuchtung und winterliche Raumung von Wegen

7.2.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere

7.2.2.1 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Vegetation und Baumbestand
Bestandsaufnahme

Der Geltungsbereich ist bereits etwa zu 58 % von bestehendem Gewerbe durch die La-
ger- und Rangierflachen, Containeranlagen sowie Gebaude versiegelt. Die Nord- und
Westgrenze des Betriebes wird von laubholzdominierten tberwiegend einheimischen
Baumreihen sowie Strauch-Baumhecken eingegrint. Die nérdostliche Baumreihe sowie
die westliche Baumreihe bis hin zur Libauer Stral3e ist von Baumen alter Auspragung wie
Eichen, Ahorn oder Esche gepragt. Der sudliche Abschnitt der Eingriinung ist von mittlerer
Auspragung. Innerhalb des Gewerbes befinden sich Grunflachen, die teilweise als Mitar-
beitergarten genutzt werden bzw. wurden. Darunter befindet sich eine Obstwiese alter
Auspragung. Neben den Obstbdumen wurden heimische Laubbdume sowie Fichten und
Eiben gepflanzt. Teilweise sind Stamme der Gehdlze mit Oberbodenabschub Uberschiittet
worden. Dies beeintrachtigt die Geholze jedoch nicht in ihrer Vitalitét.

Zur Beurteilung der naturschutzfachlichen Bedeutung der Baume, wurde eine Baumbe-
standsbewertung (04/2025, studioB Landschaftsarchitektur) durchgefihrt. Die Baume wur-
den unter anderem mit Angaben zu Baumart, Stammumfang, Baumhohe, Kronendurch-
messer, Vitalitat, Verkehrssicherheit und Zukunftsfahigkeit vermessen und bewertet. Bis
auf einige Ausnahmen sind die Gehdlzbestande im Geltungsbereich Uberwiegend als er-
haltenswert eingestuft.

Sudlich des Gewerbebetriebes befindet sich mafig extensiv genutztes artenarmes Mahd-
grunland, welches landwirtschaftlich genutzt wird.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Bei Durchfiihrung der Planung wird das bestehende Betriebsgeléande aufgegeben und die
Gebéaude abgerissen. Die Grinflachen innerhalb des Gewerbebetriebes gehen verloren.
Weiter werden Gehdélzbestande baubedingt teilweise gerodet. An der West- und Nord-
grenze sowie inmitten des Geltungsbereiches werden Einzelb&dume erhalten. Die landwirt-
schaftlich genutzte Flache im Sutden wird versiegelt bzw. Uberbaut. Insgesamt werden
etwa 1,2 ha Gberbaut bzw. versiegelt. Dahingegen werden etwa 0,5 ha oberirdisch entsie-
gelt.

Grunordnerische Festsetzungen stellen die Durch- bzw. Eingriinung des Gebietes sicher.
Gemal § 1a Abs. 3 BauGB werden Eingriffe naturschutzfachlich ausgeglichen.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung wird das Gelande gleichbleibend landwirtschatftlich
und gewerblich genutzt werden. Durch eine fortlaufende Gewerbenutzung kdnnen weitere
Ein- und Durchgriinungsstrukturen durch Uberbauung/Versiegelung/Aufschittung beein-
trachtigt werden.



Seite 104

Geplante MaRnahmen
MaRnahmen, die im Bebauungsplan festgesetzt sind:
- Festsetzung von Grinflachen
- Grinordnerische Festsetzungen:
o Festsetzungen zur Neupflanzung von Baumen
o Ersatz von ausgefallenen Gehdlzen
o Verwendung von standortgerechten heimischen Baumpflanzungen, Strau-
chern und Stauden
o Erhalt von Bestandsbaumen
o Begrinung von Flachdachern und Fassaden

7.2.2.2 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Arten- und Biotopschutz und
Biodiversitat

Bestandsaufnahme

Die Trockenstandorte (ABSP Nr. 627) entlang der S-Bahnlinie 6stlich des Geltungsberei-
ches sind im ABSP als uberregional bedeutsamer Lebensraum eingestuft. Diese sollen als
lineare Vernetzungsachse erhalten, gepflegt und optimiert werden.

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Schutzgebiete oder amtlich kartier-
ten Biotope. Sudéstlich des Planungsumgriffs grenzt das Biotop M-0164-003 ,Brachfla-
chen und Hecken an der S-Bahn Englschalking/Daglfing®, welche sich innerhalb der
ABSP-Flache Nr. 627 befindet, an den Planungsumgriff an. Dieses besteht tiberwiegend
aus naturnahen Hecken und mageren Altgrasbesténden.

2020 sowie 2025 fanden faunistische und floristische Kartierungen im Rahmen der Erstel-
lung der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP 04/2025, PAN) statt. Neben Hoh-
lenbaumen und Quartierpotentialen der Gebaude wurden Fledermause, Vogel, Reptilien,
Tagfalter, Heuschrecken und Nachtkerzenschwarmer untersucht. Grundsatzlich wurden
auf Grund der umgebenden Nutzungen bzw. Einwirkungen auf den Geltungsbereich wie
Larm, optische Reize oder Erschitterungen ubiquitéare stérungstolerante Arten kartiert.
Eine Gesamtartenliste der Artnachweise ist der saP angefiigt. Es konnten folgende ftr
den Geltungsbereich relevante Arten(-gruppen) nachgewiesen werden: Fledermause
(GroRRer Abendsegler, Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Weil3randfledermaus), Zau-
neidechse, Vogel.

Eine Nutzung der Gebaude als Wochenstube oder Winterquartier durch Fledermause ist
nicht auszuschlieBen. Insgesamt befinden sich funf Héhlenb&ume mit 10 fur Flederm&use
geeigneten Hohlen im Geltungsbereich, wobei sich insbesondere drei Baume besonders
als Quartier eignen. Weiter stellt der Geltungsbereich ein Nahrungshabitat fur Fleder-
mause dar. Die Geholze entlang der Westgrenze des Geltungsbereiches fungieren als
Leitlinien fur Flederméause.

Insgesamt konnten 18 Vogelarten im Geltungsbereich und um den Geltungsbereich nach-
gewiesen werden, wobei 12 Arten als sicher britend und sechs Arten als moglich britend
kartiert wurden. 13 der 18 Arten stellen haufige ubiquitéare Arten mit einer geringen Wir-
kungsempfindlichkeit dar. Kleiber, Stieglitz, Zaunktnig, Ringeltaube und Gartengrasmiicke
wurden als saP relevante Arten kartiert. Eine Brut der Ringeltaube und Gartengrasmiicke
innerhalb des Geltungsbereiches ist jedoch unwahrscheinlich. Kleiber und Stieglitz sind
wabhrscheinlich britend. Ein Revier des Zaunkdnigs ist nicht ausgeschlossen. Der Gel-
tungsbereich stellt kein essenzielles Nahrungshabitat fur Végel dar.

Die Zauneidechse wurde dstlich des Geltungsbereiches in den Béschungen entlang der
Bahntrasse nachgewiesen. Die mageren Bereiche entlang der Bahntrasse stellen einen
geeigneten Lebensraum fur die Zauneidechse dar. Daher fungieren diese als
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Vernetzungsstruktur Richtung Norden und Siden. Ein Vorkommen innerhalb des Gel-
tungsbereiches ist nicht auszuschliel3en.

Prognose bei Durchfithrung der Planung

Der Abriss von Gebauden ohne Winterquartierseignung (siehe saP) fir Flederméause soll
aul3erhalb der Sommerquartierszeit im Zeitraum von 1. Oktober bis 28/29. Februar erfol-
gen. Fur Winterquartiere geeignete Gebaude sind kurz vor Abriss auf Besatz zu kontrollie-
ren. Um trotz der Gebaudeabrisse ein ausreichendes Angebot von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten anzubieten, sollen 24 neue Quartierstrukturen im raumlichen Zusammenhang
geschaffen werden.

Potenzielle Quartierbaume durfen nur im Oktober geféllt werden. Durch die Umsetzung
des Bebauungsplanes gehen zwei Baume mit drei Hohlen verloren. Fir jede verloren ge-
gangene Baumhohle sollen ein Jahr vor Fallung drei Késten (insgesamt neun Stuick) im
rdumlichen Zusammenhang aufgehangt werden. Dadurch kann das Angebot an Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten gewahrt bleiben. Weiter ist der als Quartierbaum geeignete als zu
erhalten festgesetzte Baum wéahrend der Bauzeit zu schiitzen. Gleiches qilt fur die als zu
erhalten festgesetzte Geholzgruppe im Westen, welche als Leitlinie fungiert. Um Lockwir-
kungen zu vermeiden/minimieren, wird insektenfreundliche Beleuchtung installiert.

Haufig vorkommende Vogelarten konnen wahrend der Bauzeit in andere Bereiche auswei-
chen und sind gegenuber Stérungen wenig empfindlich. Rodungsarbeiten werden gemar
den gesetzlichen Vorgaben auf3erhalb der Brut- und Nistzeiten zwischen dem 1. Oktober
und 28./29. Februar durchgefuhrt werden.

Der Brutbaum des Kleiber wird erhalten. Dieser ist wahrend der Bauarbeiten zu schitzen.
Zwei weitere fur den Kleiber geeignete potenzielle Brutbdume mit insgesamt drei Hohlen
werden gefallt. Als Ausgleich sind mindestens neun Nistkésten (drei je verloren gegan-
gene Hohle) im raumlichen Zusammenhang aufzuhéngen. Bei der Anbringung ist darauf
zu achten, dass eine direkte Anstrahlung von Nistkésten durch Beleuchtung zu vermeiden
ist.

Stieglitz und Zaunkonig nutzen jedes Jahr ein anderes Nest. Daher gehen durch Rodun-
gen keine dauerhaften Fortpflanzungs- und Ruhestatten verloren. Zu erhaltende Geholze
sind wahrend der Bauzeit zu schiitzen.

Obwohl der Geltungsbereich kein essenzielles Nahrungshabitat darstellt, ist dieser den-
noch ausreichend zu begriinen, um das Nahrungsangebot langfristig zu sichern. Dies wird
durch grunordnerische Festsetzungen sichergestellt. Der Bebauungsplan trifft dariiber hin-
aus Festsetzungen zu geeigneten MalRnahmen, um Vogelschlag zu vermeiden. Wirkun-
gen wie Larm oder Licht werden durch die Umsetzung der Planung gegentiber der Be-
standssituation nicht signifikant erhéht, sodass sich diese nicht negativ auf die Arten aus-
wirken.

Wahrend der Bauarbeiten ist durch einen Bauzaun der Lebensraum der Zauneidechse zu
schitzen. Weiter soll durch einen Reptilienzaun das Einwandern in die Baustelle verhin-
dert werden. Durch Umsetzung der Planung wird ein Teilbereich des Zauneidechsenhabi-
tates durch Gebaude und die Larmschutzwand verschattet (siehe Verschattungsstudie
03/2025, bgsm). Wéahrend der Wintermonate befindet sich die Zauneidechse in Winter-
ruhe, sodass diese Monate nicht relevant fur die Beurteilung sind. Wahrend der Sommer-
monate sind die Morgenstunden fir die Aufwarmphase der Zauneidechse besonders
wichtig. Die Besonnung am Morgen ist stets gewahrleistet. Um die Verschattung ab den
Nachmittagsstunden zu reduzieren, wird die Larmschutzwand aus transparenten Materia-
lien gestaltet. Verschattende Elemente sollen maximal 10 % der Wandflache einnehmen.
Die Besonnung des Lebensraumes wird dementsprechend als ausreichend eingestuft.
Weiter ist ein Ausweichen in unbeschattete Bereiche mdglich. Zudem wird der Lebens-
raum der Zauneidechse durch die Entsiegelung im Osten erweitert, sodass die Vernet-
zungsstrukturen gestarkt werden.
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Grundsatzlich soll die Larmschutzwand so gestaltet werden, dass der Abstand zwischen
Wand und Boden mindestens 10 cm betragt, um die Durchwanderung bodengebundener
Tierarten (z. B. Zauneidechse) zu gewéhrleisten.

Die Erteilung einer Ausnahme nach 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG ist unter Berticksichtigung der
geplanten Maf3nahmen zur Vermeidung und Sicherung der 6kologischen
Funktionalitat nicht erforderlich.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung wird der Geltungsbereich weiterhin gleichbleibend ge-
nutzt. Baumfallungen im Bereich des Baustoffhandels und somit der Verlust von Habitat-
baumen sind nicht auszuschliel3en. Dahingegen kdnnen sich andere Baume im Gewer-
beumfeld, die nicht gerodet werden, zu zusétzlichen HabitatbAumen entwickeln, was das
Angebot von Fortpflanzungs- und Ruhestétten erweitern wirde. Die Gebaude, die als Fle-
dermausquartiere fungieren, sowie der Lebensraum der Zauneidechse wirden wie bisher
weiter bestehen.

MaRnahmen
MaRnahmen, die im Bebauungsplan festgesetzt sind:
- Festsetzung einer Ausgleichsflache als Biotopvernetzungszone im rdumlichen Zu-
sammenhang
- Festsetzung einer transparenten Larmschutzwand und Zauneinfriedung fur die
Ausgleichsflache (vgl. Mallnahme 7 V der saP)
- Festsetzung von Einfriedungen ohne durchgehenden Sockel
- Regelung von Werbeanlagen
- Griunordnerische Festsetzungen:
o Begrinung von Flachdachern und Fassaden
o Ersatz von ausgefallenen Gehdlzen
o Verwendung von standortgerechten heimischen Baumpflanzungen, Strau-
chern und Stauden
o Erhalt von Bestandsbaumen, insbesondere Baumgruppe entlang der Mari-
enburger Strale als Leitlinie fir Flederm&use mit kartiertem Kleiber-Brut-
platz und Héhlenbaumen
- Malnahmen gegen Vogelschlag (vgl. MaBnahme 6 V der saP);
- Verwendung von insektenfreundlichen Beleuchtungsanlagen (vgl. MaRnahme 6 V
der saP)
- Festsetzung zur Errichtung von Ersatzquartieren fir Fledermause und Vogelnist-
kasten

MalRnahmen, die aufgrund bestehender gesetzlicher Grundlagen und Regelwerke im Bau-
vollzug anzuwenden sind:
- Einhaltung der nach & 39 BNatSchG gesetzlich vorgeschriebenen Rodungszeiten
von 1. Oktober bis 28./29. Februar bei Baumfallungen und Baufeldfreimachung, d.
h. auBerhalb der Brut- und Nistzeiten von Végeln bzw. wahrend sich Flederméause
im Winterquartier befinden
- Einhaltung der Vorschriften gemanR § 44 BNatSchG zum Schutz besonders und
streng geschuitzter Arten und europaischen Vogelarten
- Verwendung des Leitfadens ,Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ (2012,
Schmid et. al.)

Sonstige MalRnahmen, die im Bauvollzug zu beachten sind:
- MaRRnahme 1 V: Teilweiser Erhalt der Geholze an der Westseite des Gebiets
o Die Geholze an der Westseite des Gelandes stellen eine Leitlinie fir Fle-
dermdause dar, auf3erdem lag dort 2020 ein Brutplatz des Kleibers. Die Ge-
holze und vor allem die H6hlenbdume Nr. 2 und 3 sind deshalb zu erhalten.
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Notwendige Baumfallungen, die zur Einschrankung der Leitlinienfunktion
fuhren kdnnten, sind durch Neupflanzungen zu ersetzen.

Der Erhalt bestehender Gehdlze gilt auch fir den nérdlichen Erschlie-
Bungsbereich des Quartiers und betrifft dort die Gehdlze im noérdlichen Ab-
schnitt.

Erhalt bzw. Pflanzung von Strauchern am Rand der zu erhaltenden Baume,
um dichte Unterholzstrukturen zu entwickeln und die Zugénglichkeit des
Gehdlzbestands fur Mensch und Tiere einzuschranken.

- Malinahme 2 V: Bauzeitliche Beschrankungen

O

Der Abriss, der fur Fledermause und Vogel relevanten Strukturen an den
Gebauden, muss maoglichst im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar
und damit aul3erhalb der Brutzeit von V6geln und der Sommerquartierszeit
von Fledermé&usen erfolgen. Ist dies nicht moglich, sind wahrend des Abris-
ses durch die Umweltbaubegleitung Kartierungen durchzufiihren und bei
Hinweisen auf Vogelbruten oder Fledermausquartiere in Abstimmung mit
den Naturschutzbehdrden SchutzmalRnahmen zu ergreifen.

Potenzielle Quartierbaume fur Fledermause (Nr. 1, 2 und 5 in Abb. 3) diir-
fen nur im Oktober gefallt werden (vgl. auch MaRnahme 3 V).

- Malnahme 3 V: Schutz von Flederm&usen bei der Baufeldfreimachung

O

Die Geb&ude Nr. 1, 2, 4,5, 7, 8, 10 und 11 (vgl. saP Abb. 4) sind aufgrund
ihrer Winterquartierseignung fur Fledermause im Rahmen der Umweltbau-
begleitung direkt vor dem Abriss auf Besatz zu kontrollieren. Soweit sich
dabei (wider Erwarten) Hinweise auf eine Nutzung von Gebauden als Fle-
dermaus-Winterguartiere ergeben, sind in Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehdrde Maflinahmen zum Schutz der Tiere durchzufiihren (z. B.
Verschieben der Arbeiten an bestimmten Gebaudeteilen etc.).

Die fur Flederméuse bedingt, gut bzw. sehr gut geeigneten und zu fallen-
den Quartierbdume (Nr. 1, 2 und 5) sind unmittelbar vor der Fallung mit
Hilfe eines Endoskops auf Fledermausbesatz zu kontrollieren, da auch im
Herbst/Winter ein Besatz nicht auszuschlief3en ist.

Bei Besatz: Festlegung von MaRhahmen zum Schutz der Tiere vor Tétung
oder Verletzung in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde (z. B.
Verschlieen der Hohlen mit Folien, so dass ein Ausflug méglich bleibt,
aber kein Einflug mehr mdglich ist (Reusenprinzip), Umsiedelungen von
Fledermé&usen in Winterruhe, Verschieben der Fallungen etc.).

- MaRnahme 4 V: Schutz der Zauneidechse wahrend der Bauarbeiten

O

Wahrend der Bauzeit: Errichtung von einseitig iberwindbaren Schutzzau-
nen entlang der Ostseite des Baufelds, um ein Einwandern von Zau-
neidechsen in das Baufeld zu verhindern, aber ein Ausweichen aus dem
Baufeld zu erméglichen. Regelmafige Kontrolle des Zauns durch eine Um-
weltbaubegleitung. Vor allem bei der Errichtung der Larmschutzwand ist
darauf zu achten, dass keine Gefahrdungen der Zauneidechsen entstehen.
Falls im Rahmen der Umweltbaubegleitung wider Erwarten Zauneidechsen
im Baufeld festgestellt werden sollten: Abfangen und Verbringen dieser
Zauneidechsen in angrenzende Lebensraume zur weiteren Minimierung
madglicher Individuenverluste innerhalb des Baufelds.

- MaRnahme 5 V: Bauzeitlicher Schutz zu erhaltender Gehoélzbestande
und Biotopflachen

O

Freihalten des Streifens zwischen Baufeld und Bahnlinie (Lebensraum Zau-
neidechse und anderer gefahrdeter Arten) sowie der zu erhaltenden Ge-
hélze, insbesondere von Baustelleneinrichtungsflachen, Materiallagern,
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O

Zufahrten und dergleichen
Schutz der angrenzenden Biotop- und Gehdlzflachen durch Errichtung von
ortsfesten Schutzeinrichtungen (z. B. Bauzaune).

- Malnahme 6 V: Beriicksichtigung artenschutzrechtlicher Belange bei der Neuge-
staltung des Gebiets (Uber die Festsetzungen des Bebauungsplans hinaus)

O

Zur groRtmoglichen Wiederherstellung des Nahrungsangebots fir Vogel,
Fledermé&use und Insekten ist das Plangebiet einzugrinen. Fir die Durch-
grinung bieten sich u.a. folgende Strukturen an:

» Dblltenreiche, friichtetragende, heimische Baume und Straucher ein-

schlief3lich Fassadenbegrinung

* blatenreiche Sdume bzw. Staudenfluren

» artenreiches, extensiv genutztes Griunland.
Zusétzlich sind auf mindestens 0,25 ha privater Griinflachen naturnahe
Strukturen zu erhalten oder neu zu entwickeln, folgende Anteile an Biotop-
strukturen sind umzusetzen: mindestens 30 % Gehdlzinseln aus heimi-
schen, beerenreichen Strauchern und Baumen mit Unterwuchs, erganzt
durch ein Mosaik aus artenreichem Extensivgriinland/Magerrasen und
Staudenfluren. Dabei ist auf eine naturnahe Anlage (z. B. Vermeidung von
Kiesmulch) und die Verwendung heimischer Arten zu achten. Die genaue
Lage und Ausgestaltung der 0,25 ha ist im weiteren Planungsverlauf in en-
ger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehdrde zu konkretisieren.

- Malnahme 7 V: Berticksichtigung artenschutzrechtlicher Belange bei der Gestal-
tung der Larmschutzwande

O

Die Larmschutzwande (inkl. Fundamente) sind auf3erhalb des bestehenden
Zauneidechsenlebensraums anzulegen.

Um eine Verschattung der Zauneidechsenlebensraume durch die
Larmschutzwénde zu vermeiden, ist ein transparentes Material (z.B. Glas)
zu verwenden. Verschattende Elemente (Stiitzen 0.4.) dirfen max. 10 %
der Flache einnehmen.

Um den Aktionsraum von Zauneidechsen nicht einzuschranken und einen
Wechsel zwischen West- und Ostseite der Larmschutzwande zu
ermdglichen, missen diese einen Abstand von mind. 10 cm zum Boden
einhalten.

- Malnahme 8 V: Integration von Quartierméglichkeiten fur Flederméause in die Fas-
saden der neuen Gebaude

O

Um den Verlust von potenziellen, aktuell von Fledermausen aber voraus-
sichtlich nur sporadisch genutzten Quartiermdglichkeiten in den Geb&auden
Nr. 1,2,4,5,7,8,10 und 11 (vgl. saP Abb. 4) zu kompensieren, sind in den
neuen Gebauden mindestens 24 Quartiersmoglichkeiten (vorgehéngte Fle-
dermauskasten oder in Fassade integrierte Quartiersteine, drei pro abzurei-
Rendes, geeignetes Gebaude) zu schaffen.

- Malinahme 9 ACEF: Schaffung von Ersatzquartieren fur Flederméuse

O

Durch die geplante Bebauung gehen an den Baumen 1 und 2 drei Héhlen
mit Eignung als Fledermausquartier verloren. Als Ersatz fiir diesen Verlust
sind im Bebauungsplangebiet oder dessen ndheren Umfeld drei Kasten fur
jede geeignete Hohle bzw. Habitatstruktur aufzuhdngen, insgesamt also
neun Kasten. Die Kasten miissen mindestens ein Jahr vor den Baumfallun-
gen aufgehangt werden. Dabei soll ein Drittel der Fledermauskéasten als
Ganzjahresquartiere fiir Fledermause nutzbar sein. Die Késten miissen re-
gelmafig einmal jahrlich im Herbst gewartet werden. Dadurch kann auch
fur Fledermause ein kontinuierliches Angebot an Habitaten gewébhrleistet
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werden.

- Malnahme 10 ACEF: Kompensation von Habitatverlusten von Hohlenbritern

o Pro als Vogelbrutstatte geeigneter beseitigter Hohle werden — unter Be-
ricksichtigung der Eignung fur die jeweilig in Frage kommenden Arten —
drei entsprechende Vogelnistkasten fachgerecht im raumlichen Umfeld
ausgebracht. Empfehlenswert ist die Anbringung im Bereich der zu erhal-
tenden Gehdlze. Die Ausbringung muss spatestens vor Beginn der neuen
Brutsaison nach der Fallung erfolgen.

o Fur denim Gebiet nachgewiesenen Kleiber gehen durch die geplante Be-
bauung drei Hohlen an den Baumen 1 und 2 verloren (die Hohlen/Spalten
an Baum 5 sind fur die Art nicht geeignet). Deshalb mussen neun Nistkas-
ten aufgehéangt werden.

7.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden

7.2.3.1 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Schadstoffbelastungen
Bestandsaufnahme

Altlasten:

Zur Bewertung der Altlastensituation im Plangebiet wurde eine altlastentechnische Unter-
suchung durchgefihrt. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden im ,Bericht zur orientie-
renden Altlastenuntersuchung Mariengarten, Marienburger Str., 81929 Minchen“ der
Sakosta GmbH vom 21.03.2025 festgehalten. Zur Enthahme von Bodenproben und der
Erstellung von Bohrprofilen wurden 32 rasterformig Uber das Gelande verteilte Ramm-
kernsondierungen bis maximal 3,5 m u. GOK im Januar und Februar 2025 durchgefuhrt.
Aus der Untersuchung einer Teilflache liegen zudem Ergebnisse aus dem Jahr 2019 vor,
die in die Bewertung der Schadstoffbelastung des Bodens einbezogen wurden.

Die Bohrprofile weisen im Bereich des Betriebsgelandes oberflachennahe anthropogene
Auffillungen auf, die gréRtenteils nur geringe Fremdanteile in Form von Ziegelbruch, Be-
tonbruch oder Kunststoffresten enthalten. Lediglich in einer Sondierung (SP 11) wurden
rund 3,2 m méchtige Auffullungen erbohrt, die einen deutlichen Fremdkdperanteil aufwei-
sen (bis zu 50 % Ziegelbruch, 20 % Keramikbruch,

5 % Verbrennungsrickstande, vereinzelt Reste von Natursteinplatten). Hierbei handelt es
sich vermutlich um Reste eines Gebaudes, das mdglicherweise bei Luftangriffen am
02./03.10.1943 zerstort wurde (vgl. Kampfmittel) bzw. abgebrannt ist. Die stdliche land-
wirtschaftlich genutzte Flache weist flachig Oberboden mit einer Machtigkeit von 0,3 bis
0,6 m auf, mit geringem Fremdanteil von weniger als 1 % Ziegelbruch.

Darunter stehen schwach schluffige bis schluffige, sandige, geogene Kiese mit meist dich-
ter Lagerung an.

Mit zunehmender Tiefe wurde teilweise ein erhohter Sandanteil festgestellt.

Ausgewadhlte Einzelproben der Bohrungen aus 2025 wurden zu Mischproben zusammen-
gefuhrt und im Labor analysiert. Die Analyseergebnisse mit den geman Verflillleitfaden
(LVBGT) gultigen Zuordnungswerten (Z-Werte) gegentubergestellt und abfallrechtlich be-
wertet.

Bei keiner der untersuchten Mischproben waren Schwermetalle einstufungsrelevant. Mi-
neral6lkohlenwasserstoffe waren in zwei der 2019 untersuchten Mischproben einstufungs-
relevant erhdht, zwei der aktuell untersuchten Mischproben wiesen einen geringflgig er-
héhten nicht einstufungsrelevanten Gehalt auf.

In keiner der untersuchten Mischproben wurden erhéhte PCB-Gehalte (>Z0) festgestellt.
Bei zwei der aktuell untersuchten Mischproben wurden erhdéhte PAK bzw. B(a)P-Gehalte
festgestellt, die die entsprechende Einstufung gemal LVGBT bedingen. In der Untersu-
chung von 2019 wurde an einer Mischprobe ein geringfugig erhohter PAK-Gehalt festge-
stellt.
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In den durchgefiihrten Eluat-Untersuchungen der Mischproben wurden keine einstufungs-
relevant erhdhten Schadstoffgehalte festgestellt.

An einer der untersuchten Einzelproben (SP19a) wurde zudem ein geringfligig erhdhter
Chromgehalt festgestellt, welcher eine Prifwertliberschreitung darstellt. Die Prifwertlber-
schreitung ist jedoch ebenfalls an den Auffillungskérper gebunden, welcher nur eine ge-
ringe Machtigkeit aufweist. Eine analytische vertikale Abgrenzung des erhéhten Chromge-
halts konnte durchgefihrt werden.

In den belasteten Bereichen wurde bei den Bohrungen kein Grundwasser angetroffen. Es
liegt eine Grundwasseruberdeckung durch organoleptisch unauffallige Kiese von in der
Regel mehreren Metern vor.

Keiner der festgestellten erhdhten Schadstoffgehalte Gberschritt die Zuordnungsklassen
gemal LVGBT, so dass auf Grundlage der durchgefihrten Untersuchungen bislang keine
Hinweise auf eine Entsorgung gemal Deponieverordnung gegeben sind.

Kampfmittel:
Die Situation des Planungsgebiets wahrend des 2. Weltkriegs wurde historisch-genetisch

anhand von Luftbildauswertungen recherchiert und die daraus resultierenden Risiken dar-
gestellt. Die Ergebnisse wurden im ,Abschlussbericht zur Historisch-genetischen Rekon-
struktion Kampfmittel (HgR-Km), Mariengarten, Marienburger Str., 81929 Minchen“ von
Sakosta GmbH, Stand 04.03.2025 zusammengefasst.

Zur Auswertung wurden neben Luftbildern auch Trefferbildkarten und Literatur ausgewer-
tet. Das Plangebiet liegt im Bereich der bei Angriffen am 02./03.10.1943 durch Brandbom-
ben getroffen wurde. Innerhalb des 50 m Sicherheitspuffers um das Untersuchungsgebiet
sind in der Luftbildauswertung zwei deutliche Bombentreffer auszumachen, weitere ver-
einzelte Bombentreffer sind knapp aul3erhalb des Sicherheitspuffers zu erkennen. Hin-
weise auf andere Verursachungsszenarien neben Luftangriffen sind nicht gegeben.

Die Recherche kommt zu dem Ergebnis, dass fir das Untersuchungsgebiet ein geringfu-
gig erhohter Kampfmittelverdacht vorliegt.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Altlasten:

Bei Durchfuhrung der Planung kann aufgrund der Baumafnahmen davon ausgegangen
werden, dass das belastete Material beim Aushub der Baugrube fir die Tiefgarage bzw.
im Rahmen der ErschlieBungs- und Griinflachengestaltungsmafnahmen vollstéandig ent-
fernt wird, da dieses stark an den jeweiligen Auffillungskérper gebunden ist. In den unter-
lagernden Horizonten, die untersucht wurden, liegen zwar meist weiterhin geringfligige
Prifwertiberschreitungen vor, diese sind jedoch meist deutlich reduziert gegentiber den
Uiberlagernden Auffillungen.

Obwohl also in zehn der 15 aktuell analysierten Einzelproben erhéhte PAK Gehalte fest-
gestellt wurden und in einer Probe ein erhohter Chromgehalt, ist aus gutachterlicher Sicht
bei Durchfihrung der Planung keine Gefahrdung des Wirkungspfades Boden-Grundwas-
ser zu erwarten.

In den untersuchten Bodenmischproben wurden die Prufwerte fir Wohnnutzungen geman
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung i.d.R. deutlich unterschritten. Eine diesbe-
zigliche Gefahrdung der menschlichen Gesundheit ist daher nicht zu besorgen.
Abfallrechtlich liegen samtliche Untersuchungsergebnisse im Bereich des LVGBT, wobei 2
Proben in Z1.2, sowie 2 Proben in Z1.1 einzustufen sind. Bei Aushub und Entsorgung des
Materials ist dieses entsprechend zu behandeln.

Kampfmittel:
Bei Umsetzung der Planung sind grof3flachige Bodeneingriffe notwendig. Aufgrund des

geringfigig erhdhten Kampfmittelverdachtes sind vor den geplanten Bodeneingriffen wei-
tere Erkundungsmafinahmen notwendig.
Fur Erdarbeiten, wie etwa Verbaumalnahmen wird im Vorfeld eine Freimessung der
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Verbauachse, sowie einer moglichen Ankerlage, sofern diese in einer Tiefe von <4 m u.
GOK eingebracht wird, empfohlen. Bei Erdarbeiten in einer gré3eren Tiefenlage ist aus
gutachterlicher Sicht der maximale Eindringhorizont fur Bombenblindgénger erreicht, so
dass weitere Mafl3nahmen als nicht erforderlich angesehen werden.

Im Bereich der derzeit landwirtschaftlich genutzten Freiflache im Suden, wird empfohlen,
mdglichst im Vorfeld einer Baumafl3hahme eine technische Kampfmittelerkundung, in
Form einer geomagnetischen Flachensondierung mit digitaler Aufzeichnung und Befund-
bergung durchzufiihren. Selbiges wird fur das Firmengelande nach erfolgtem Gebaude-
rickbau und Oberflachenentsiegelung empfohlen.

Nach erfolgter Kampfmittelfreigabe konnen weitere Erdarbeiten dann ohne weitere
Einschrankungen (bedingt durch den derzeitigen Kampfmittelverdacht) durchgefuhrt wer-
den.

Sollten im Zuge der Erdarbeiten wider Erwarten Kampfmittel oder Waffenteile freigelegt
werden, so sind die Arbeiten umgehend zu stoppen und weitere MalRnahmen zu ergreifen
bzw. ist das weitere Vorgehen im Sinne einer Gefahrdungsabschatzung neu zu bewerten.
Unabhangig von den gewonnen Ergebnisse ist grundsatzlich eine sicherheitstechnische
Belehrung des bei Erdarbeiten eingesetzten Personals durch einen Beféahigungsscheinin-
haber gem. § 20 SprengG, zum angemessenen Umgang mit Fundmunition angeraten.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung bleibt der stidliche Teil des Plangebietes als landwirt-
schaftliche Flache erhalten, der Baustoffhandel auf dem nordlichen Teil wird voraussicht-
lich bis auf Weiteres weiterbetrieben. Die belasteten Aufflllungen sowie etwaige Kampf-
mittel verbleiben unberihrt im Boden.

MaRnahmen
MalRnahmen, die im Bauvollzug zu beachten sind:
- Behandlung du Entsorgung von belastetem Material entsprechend den abfallrecht-
lichen Vorgaben
- Bertcksichtigung der gutachterlichen Empfehlung zur Baufeldvorbereitung im Hin-
blick auf eine Kampfmittelfreigabe

Beriicksichtigung

Die Vorgaben des Bundes-Bodenschutzgesetzes bzw. der Bundes-Bodenschutzverord-
nung werden auch im weiteren Verlauf Berticksichtigung finden. Die gultigen technischen
Regelwerke werden bei der Beurteilung zugrunde gelegt.

7.2.3.2 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Bodenfunktionen

Bestandsaufnahme

Das gesamte Planungsgebiet (inkl. StralRenflachen) ist zu einem hohen Anteil

(58 %) versiegelt, die Bodenabfolge zu groRen Teilen verandert und die Bodenfunktionen
sind stark eingeschrankt. Unversiegelter Oberboden findet sich hauptsachlich im sudli-
chen Teilbereich. Das Gebiet liegt im Bereich hochwirmzeitlicher Schmelzwasserschotter
der Alpen- und Alpenvorlandgletscher.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Bei Durchfuhrung der Planung erhéht sich der Versiegelungsgrad insgesamt um ca. 5 %
auf 63 % des Gesamtgebietes, unter Berlcksichtigung aller ober- und unterirdisch voraus-
sichtlich versiegelten Flachen. Ein Grof3teil der versiegelten Flachen ist durch die gro3fla-
chige Tiefgarage bedingt, oberirdisch betragt der Versiegelungsgrad bei Umsetzung der
Planung lediglich 46 %.

Die Tiefgarage wird mit einem fachgerechten Bodenaufbau von mindestens 0,80 m bzw.
im Bereich von Baumpflanzungen bei groRen Baumen auf 1,50 m und mittelgrof3en Bau-
men 1,20 m Uberdeckt. Dartiber hinaus wird die Tiefgaragendecke, dem Konzept zum
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Regenwassermanagement entsprechend, grof3flachig mit Retentionsboxen ausgestattet.
Somit konnen die Bodenfunktionen (Lebensraum-, Speicher- sowie Regulationsfunktion)
in diesen Bereichen teilweise wiederhergestellt werden.

Seltene Bdden sind von der Malinahme nicht betroffen.

Insgesamt gesehen fiihrt die Planung im Hinblick auf das Schutzgut Boden zu keiner Ver-
schlechterung. Auch wenn der rechnerische Versiegelungsgrad sich im gesamten gese-
hen erhoht, wird dieser Umstand durch die Herstellung von zusammenhangenden Griin-
flachen und der ausreichenden Uberdeckung der Tiefgarage ausgeglichen.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung bleibt der stidliche Teil des Plangebietes als landwirt-
schaftliche Flache erhalten, der Baustoffhandel auf dem nérdlichen Teil wird voraussicht-
lich bis auf Weiteres weiterbetrieben. Die Bodenfunktionen bleiben vor allem im Bereich
des Baustoffhandels eingeschrankt.

MaBnahmen
MaRnahmen, die im Bebauungsplan festgesetzt sind:
- sparsamer Umgang mit Boden durch flachensparende Bauweise in hoher Bau-
dichte
- Beschrankung der zuléssigen Grundflache
- Bepflanzung und Begriinung aller nicht versiegelten Flachen
- Uberdeckung der Tiefgaragendecken mit mindestens 0,80 m fachgerechtem Bo-
denaufbau, im Bereich von Baumpflanzungen von 1,20 m bis 1,50 m
- Beschrankung von Belagsflachen auf ein méglichst geringes Mald
- Verwendung mdoglichst wasserdurchlassiger Belage
- Nutzung der oberirdisch unversiegelten, begrinten Flachen fur die Speicherung
und Versickerung des anfallenden Regenwassers
- Festsetzung von extensiver und intensiver Dachbegrinung, sowie Retentionsda-
chern
- Fassadenbegriinung

Sonstige MalRnahmen, die im Bauvollzug zu beachten sind:

- getrennte Lagerung von humushaltigem Ober- und Unterboden, nach Mdéglichkeit
auf zukinftigen Bauflachen, um den Bodenaufbau auf nicht zu Gberbauenden Fla-
chen zu erhalten

- Beschrankung der baubedingten Arbeitsflachen auf ein technisch unbedingt not-
wendiges Mal3, vollstdndige Beseitigung der Baustelleneinrichtung

- Schutz der Béden in den Schutzbereichen der zu erhaltenden Baume

- Umsetzung des Konzepts zum Regenwassermanagement

Beriicksichtigung
Der im Bundes-Bodenschutzgesetz und Baugesetzbuch verankerte Grundsatz zum spar-
samen Umgang mit Grund und Boden wurde soweit mdglich berticksichtigt.

7.2.3.3 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Flache

Bestandsaufnahme

Der nordliche Teil des Plangebietes wird derzeit als Betriebsgelande eines Baustoffhan-
dels genutzt und ist stark versiegelt bzw. verdichtet. Der stidliche Bereich wird landwirt-
schaftlich genutzt. Innerhalb des Betriebsgelandes gibt es einige Bauminseln, die insbe-
sondere entlang der Marienburger StrafRe aus erhaltenswertem Baumbestand bestehen.
Zur Versiegelungsbilanz wird auf Punkt 7.2.3.2 verwiesen.

Die Ressource-Flache, vor allem im Stadtgebiet Miinchen, ist nicht unendlich vorhanden
und somit besonders schitzenswert.
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Prognose bei Durchfithrung der Planung

Die geplanten Baugebiete sind z. T. auf bereits versiegelten Flachen angeordnet. Erhal-
tenswerter Baumbestand kann im Bereich der 6ffentlichen Griinflachen bestehen bleiben.
Durch die Unterbringung der Stellplatze, einschlief3lich einem Anteil Besucherstellplatze in
der Tiefgarage wird eine zusatzliche oberirdische Flacheninanspruchnahme vermieden.
Die landwirtschaftliche Flache im Siden nimmt nur einen kleineren Teil des Gesamtgebie-
tes ein und wird aufgrund ihrer ins Siedlungsgebiet eingeschlossenen Lage zukinftig vo-
raussichtlich nicht intensiv bewirtschaftet. Mit der Entwicklung wird eine Baullicke ge-
schlossen.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung bleibt der stidliche Teil des Plangebietes als landwirt-
schaftliche Flache erhalten, der Baustoffhandel auf dem nérdlichen Teil wird voraussicht-
lich bis auf Weiteres weiterbetrieben.

Geplante MaBRnhahmen
- Planung auf gro3tenteils bereits versiegelten Flachen
- Unterbringung von Stellplatzen in einer Tiefgarage
- Beschrankung der zulassigen Uber- und Unterbauung
- Schliel3en einer Baullicke im Siedlungsrand.

Beriicksichtigung
Der im Bundesbodenschutzgesetz und Baugesetzbuch (BauGB) verankerte Grundsatz
zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden wurde soweit mdglich beriicksichtigt.

7.2.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser
7.2.4.1 Grundwasser

Bestandsaufnahme

Der Grundwasserstrom verlauft im Plangebiet in nordwestlicher Richtung und weist ein
Geféalle von ca. 3 — 3,5 %0 auf. Die ca. 2,75 km entfernte Isar bildet die lokale Vorflut.

Im Zuge der Erstellung der Bebauungsplanunterlagen wurde eine gutachterliche Stellung-
nahme zu den Baugrundverhaltnissen abgegeben, die auch die Grundwassersituation be-
inhaltet. Im Rahmen der gutachterlichen Feldarbeiten wurde in einer Kleinrammbohrung
Grundwasser bei 3,0 m unter Gelandeoberkante (GOK) erkundet, bei friheren Bohrungen
wurde Grundwasser zwischen 3,8 und 6,28 m unter GOK angetroffen, es fehlen jedoch
weitere Angaben, ob es sich dabei um niedrige, mittlere oder hohe Grundwasserstéande
handelt.

Zur Beurteilung der Grundwasserlage werden daher weiterfihrende Informationen zum
mittleren Grundwasser, mittleren Hochstgrundwasserstand und dem hdchsten Grundwas-
serstand herangezogen. Es wird empfohlen den mittleren Hochstgrundwasserstand
(MHGW) als bauzeitlichen Grundwasserstand anzusetzen. Zur Ableitung von Bemes-
sungswasserstanden wird der hochste Grundwasserstand (HHW 1940) mit einem Sicher-
heitszuschlag von ca. 0,3 m angesetzt, daraus ergibt sich fir den Untersuchungsbereich
ein Bemessungswasserstand von ca. 512,5 m NHN im Norden bis ca. 513,4 m NHN im
Siden, im Bestand liegt die gemittelte Hohe der Geldndeoberkante bei ca. 515,0 m NHN,
dies entspricht einer Tiefe des Grundwassers von ca. 1,6 — 2,5 m u. GOK.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Das neue Stadtquartier soll oberirdisch weitestgehend autofrei umgesetzt werden. Die Ge-
baude und privaten Freiflichen werden daher von einer grof3flachigen, eingeschossigen
Tiefgarage unterbaut. Die Tiefgaragensohle wird bei ca. 4,5 m angenommen und bindet
damit ins Grundwasser ein. Zur Beurteilung der Auswirkungen auf den Grundwasserver-
lauf wurde eine Aufstauberechnung durchgeftihrt.
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Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung bleibt der stidliche Teil des Plangebietes als landwirt-
schaftliche Flache erhalten, der Baustoffhandel auf dem nérdlichen Teil wird voraussicht-
lich bis auf Weiteres weiterbetrieben. Der Grundwasserzustand bleibt unverandert.

MaBRnahmen

Bei Eingriffen in das Grundwasser ist ein wasserrechtliches Verfahren erforderlich als
Maflinahme, die aufgrund bestehender gesetzlicher Grundlagen und Regelwerke im Bau-
vollzug anzuwenden ist.

Beriicksichtigung

Es werden Eingriffe in das Grundwasser gemal den Zielen des Wasserhaushaltsgesetzes
sowie Vorgaben der Landeshauptstadt Minchen mit der Intention, Eingriffe in das Grund-
wasser moglichst zu vermeiden, bericksichtigt.

7.2.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft

Bestandsaufnahme

Der Geltungsbereich liegt an der Marienburger Straf3e und Memeler StrafRe und grenzt im
Osten unmittelbar an die Bahnstrecke Miinchen — Flughafen Minchen an, auf der neben

dem S-Bahnverkehr auch Schienenguterverkehr u. a. von und zum Rangierbahnhof Min-
chen Nord abgewickelt wird.

Die lufthygienische Situation wird hauptsachlich durch die Emissionen des Kfz-Verkehrs
gepragt.

Die Gleisflachen der Bahntrasse 6stlich des Planungsgebiets haben eine mittlere Wirkung
als Ubergeordnete Ventilationsbahn. Bei nérdlichen und sudlichen Winden stellt diese eine
schmale Luftleitbahn dar, welche lokal einen geringen Luftaustausch bewirkt. Bei autoch-
thonen Wetterlagen kann durch stidostliche/dstliche Windrichtungen vergleichsweise we-
nig belastete Luft bodennah verteilt werden.

Auf Grundlage einer modelltechnischen Untersuchung (NO2-Immissionsprognose des
Bayerischen Landesamtes fur Umwelt (LfU), enthalten in der 7. Fortschreibung des Luft-
reinhalteplans) wird von keiner Uberschreitungssituation des Jahresgrenzwertes fiir Stick-
stoffdioxid (NO2) im Planungsumfeld ausgegangen. Die Jahresgrenzwerte fir Feinstaub
(PM10, PM2,5) werden im gesamten Stadtgebiet seit 2012 und damit auch im Planungs-
gebiet und dessen Umfeld eingehalten.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Die Immissionen der Verkehre entlang der neuen Englschalkinger Straf3e und der Er-
schlieBung des Plangebiets wurden auf Basis des aktuellen Verkehrsgutachtens ge-
schatzt. Neben den durch das Vorhaben ausgeldsten Ziel-/Quellverkehre, wurden vorran-
gig die Immissionsbelastungen durch den ,Ruhenden Verkehr* betrachtet.

Durch die Anordnung der Baukorper kann trotz der Anforderungen an den Larmschutz
eine Durchluftung des Gebietes erméglicht werden.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung wiirde die bestehende landwirtschaftliche Nutzung so-
wie der bestehende Baustoffhandel weitergeftihrt werden, und es gabe keine Verédnderun-
gen hinsichtlich der Luftschadstoffsituation.
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MaRnahmen
MaRnahmen, die im Bebauungsplan festgesetzt sind:
- Umsetzung eines umweltfreundlichen, emissionsarmen Mobilitatskonzepts, zur
Starkung des Umweltverbundes
- Oberirdisch weitestgehend autofreies Wohngebiet
- Schaffung attraktiver Rad- und FuRwegeverbindungen abseits der Stral3en zur
Forderung des Ful3- und Radverkehrs und zur Reduzierung von Kfz-Fahrten
- Schaffung von groRzlgigen 6ffentlichen Grunflachen mit Naherholungsfunktion im
Planungsgebiet zur Reduzierung des Verkehrs durch Erholungssuchende
- Festsetzung von Fassadenbegriinung zur Bindung von Luftschadstoffen
- Festsetzung zu umfangreichen Baumpflanzungen auf den privaten Freiflachen und
offentlichen Griunflachen
- Festsetzung zur Entliftung von Tiefgarage, Uber das Dach der Gebaude bei Ein-
haltung eines ausreichenden Abstands zu Gemeinschaftsdachgarten
- Ebenerdige Beliftungsoffnungen der Tiefgarage sind so herzustellen, dass ein
Ausstrémen von Gasen verhindert wird

MalRnahmen, die aufgrund bestehender gesetzlicher Grundlagen und Regelwerke im Bau-
vollzug anzuwenden sind:
- keine

Sonstige Mallnahmen, die im Bauvollzug zu beachten sind:

- Wahrend der Bauphase Einsatz emissionsarmer Baumaschinen, Sauberhalten der
Fahrwege, Reifenwaschanlagen, um Verschleppungen von staubendem Material
auf offentliche Stral3en zu vermeiden

- Forderung der Elektromobilitat durch Vorsehen von Lademdglichkeiten fiir Elektro-
fahrzeuge im Planungsgebiet

Beriicksichtigung

Es wurden insbesondere die Vorgaben der 39. Verordnung zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (39. BImSchV) beriicksichtigt.

Des Weiteren wurde dem Luftreinhalteplan der Landeshauptstadt Miinchen mit seinen bis-
lang acht Fortschreibungen sowie den Zielen der Perspektive Miinchen zur Klimaanpas-
sung Rechnung getragen.

7.2.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima

7.2.6.1 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Klimaanpassung

Bestandsaufnahme

In der Bewertungskarte Stadtklima weist der Siedlungsbestand des Plangebietes ,Marien-
burger Stral3e” eine gunstige bioklimatische Situation auf. Gleichzeitig befindet sich der
bebaute Bereich der Planflache im Einwirkbereich von Kaltluft. Die Kaltluft wird in den
Nachstunden im Bereich der grof3en, kiihleren Grinflache 6stlich des Planumgriffs gebil-
det und fliel3t in Richtung der Marienburger Strafl3e. Die Freiflache im stdlichen Teil des
Plangebiets hat eine mittlere bioklimatische Bedeutung. Die daran angrenzenden Sied-
lungsflachen im Westen und Siiden weisen eine sehr giinstige bioklimatische Situation auf
und befinden sich im Einwirkbereich von Kaltluft.

Die Gleisflachen der Bahntrasse 6stlich des Planungsgebiets haben eine mittlere Wirkung
als Ubergeordnete Ventilationsbahn. Bei nérdlichen und sudlichen Winden stellt diese eine
schmale Luftleitbahn dar, welche lokal einen geringen Luftaustausch bewirkt. Bei autoch-
thonen Wetterlagen kann durch stiddstliche/6stliche Windrichtungen vergleichsweise we-
nig belastete Luft bodennah verteilt werden.



Seite 116

Niederschlagswasser / Retention

Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades von zirka 70 % ist der Wasserhaushalt im nord-
lichen und mittleren Bereich des Planungsgebietes nicht mehr im natirlichen Gleichge-
wicht und eine vollstandige nattrliche Versickerung des anfallenden Niederschlags mit ho-
her Wahrscheinlichkeit nicht mdglich. Im sidlichen Bereich hingegen liegt fur die Nieder-
schlagswasserversickerung und -verdunstung aufgrund des hohen Flachenanteils ohne
Bodenversiegelung eine giinstige Situation vor. Dieser Bereich weist durch ein erhéhtes
Wasserspeichervermdgen im Vergleich zu versiegelten Bereichen eine hohe Bedeutung
fur den Regenwasserriickhalt und die Grundwasserneubildung auf. Durch Rickhalt von
Niederschlag kann eine groRere Wassermenge der Verdunstung zuriickgefuhrt werden.
Fur das Planungsgebiet gilt die Entwasserungssatzung der Landehauptstadt Miinchen.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Im Planungsgebiet kommt es insgesamt zu einer erheblichen Zunahme an Baumasse in
Form der Schallschutzbebauung im Osten an der Bahn und im Norden zur zukinftigen
Englschalkinger Stral3e sowie durch die Punkthausbebauung im mittleren Bereich des
Planungsgebiets. Zusatzlich zur oberirdischen Bebauung ist fiir die zukiinftige Versiege-
lung durch Bebauung die Gemeinschaftstiefgarage, die zwischen der Bebauung liegend
sich von Nord nach Sid erstreckt, verantwortlich. Entlang der Bahnlinie ist die Bebauung
aus larmschutztechnischen Griinden durchgangig bzw. erhalt im Bereich von Offnungen
dazwischenstehende Larmschutzwénde, eine durchgangige Fassade entsteht ab dem
neuen Quartiersplatz nach Suden. Richtung Westen entstehen aufgrund der Gebaude-
konstellation Offnungen zu den neu geplanten offentlichen Griinflachen. Im Siiden bleibt
eine klimawirksame Durchliftungsachse parallel zur Memeler Stral3e durch abgerickte
Bebauung erhalten.

Im Rahmen einer Klimaexpertise (GEO-Net, 2025) wurde fiir den Geltungsbereich eine
vertiefende modellgestiitzte Analyse der klimadkologischen Prozesse und Zustande er-
stellt.

Die Untersuchung betrachtet sowohl die Tag- als auch Nachtsituation und berticksichtigt
Lufttemperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit, Kaltluftvolumenstrom und die
PET (Physiologisch Aquivalente Temperatur) als meteorologische GréRen. Die Ergeb-
nisse der Analyse zeigen, dass mit dem geplanten Vorhaben, der Quartiersentwicklung
auf dem Plangebiet, lokale Veranderungen der Klimaparameter auftreten, die sich vorran-
gig im direkten Umfeld des Plangebiets auswirken.

Hinsichtlich der n&chtlichen Lufttemperatur kommt es durch das Vorhaben zu Verande-
rung des Temperaturfeldes innerhalb des Plangebiets. Auf3erhalb des Plangebietes
kommt es zu keinen Temperaturveranderungen.

Das Stromungsgeschehen inkl. des Kaltluftvolumenstroms werden durch das Vorhaben
beeinflusst. Durch die neue Bebauung kommt es zu einer Veranderung des Windfelds in-
nerhalb des Plangebietes. Es kommt aufgrund der nach Osten hin abriegelnden Bebau-
ung (Schallschutz) zu einer Reduktion von Windgeschwindigkeiten im Plangebiet, insbe-
sondere im Sudteil. Durch das veranderte Stromungsfeld wird die Beliftung und der Ein-
trag an Kaltluft im Plangebiet modifiziert. Am Ostrand sowie im zentralen Bereich des
Plangebietes kommt es zu Zunahmen des Kaltluftvolumenstroms. Ausnahme bildet der
zentrale Bereich zwischen den neuen Gebaudekoérpern. Am Nord-, West- und Ostrand
kommt es zu Reduktionen des Kaltlufthaushalts.

Aulerhalb des Plangebietes ist nur die sidostlich an das Plangebiet angrenzende Flache
mit hohen Auswirkungen ausgewiesen. Weitere Flachen mit maRigen Auswirkungen befin-
den sich am Sud-, West- und Nordrand auf3erhalb des Plangebietes. Weiter westlich vom
Plangebiet entfernt kommt es durch das Vorhaben zu Zunahmen des Kaltluftvolumen-
stroms.

Die Tag-Situation, welche durch die PET reprasentiert wird, zeigt innerhalb des Planungs-
gebietes aufgrund der Veranderung der verschattenden Elemente in Form von Bebauung
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und Uber das Plangebiet verteilte Baumpflanzungen eine nennenswerte Veréanderung der
klimatischen Verhaltnisse, gegentber der aktuellen Situation. Vielerorts kommt es zu Re-
duktion der PET-Werte und somit zu Verbesserungen der Aufenthaltsqualitdt am Tage.
Insgesamt sorgt das Vorhaben fur ein veréandertes Stromungsregime im Bereich der
neuen Bebauung. Die modifizierten Strémungsbedingungen sorgen zusammen mit den
baulichen Anderungen im Plangebiet zu veranderten Bedingungen im Kaltlufthaushalt,
welcher mancherorts zu Reduktionen, aber auch zu Zunahmen fiihrt. Die meisten Auswir-
kungen des Vorhabens betreffen Bereiche innerhalb des Planungsgebiets. Insgesamt er-
geben sich durch das Vorhaben - mit Ausnahme der unmittelbar am Sudwestrand angren-
zenden Flache - in Summe keine erheblichen Anderungen der klimatischen Situation im
Untersuchungsgebiet.

Niederschlagswasser / Retention

Die geplante Bebauung und die damit einhergehende Flachenversiegelung erfordert eine
ordnungsgemale Entwasserung. Mit der Planung wird auch ein quartiertibergreifendes
Regenwasserkonzept auf dem Prinzip der Schwammstadt umgesetzt. Durch eine vollstan-
dige oberflachennahe oder unterirdische Riickhaltung, Nutzung, Verdunstung und Versi-
ckerung des anfallenden Niederschlagswassers ist geplant, das Regenwasser dezentral
und naturnah im Planungsgebiet zu managen und somit eine Annaherung an die natrli-
che jahrliche Wasserbilanz und eine Reduzierung der Abflussspitzen zu erreichen.

Das Niederschlagswasser im Bereich der festgesetzten oOffentlichen Grinflache kann tber
die offenen Bodenzonen verdunsten und versickern, da diese vollstandig nicht unterbaut
ist.

Fur die Regenwasserbewirtschaftung auf den Baugrundstiicken wird im Rahmen der Bau-
leitplanung ein Regenwasserkonzept erstellt. Aufgrund der grofZflachigen Unterbauung der
privaten Freiflachen mit Tiefgarage ist eine direkte Versickerung des Niederschlagswas-
sers in die angrenzenden Bodenzonen nicht moglich.

Die Tiefgaragendecke wird als Retentionsdache hergestellt, um das Niederschlagswasser
zurtickzuhalten und gedrosselt abzugeben. Das anfallende Regenwasser wird auf den ex-
tensiv und intensiv begriinten Dachflachen gesammelt und gezielt tiber Fallrohre in soge-
nannte Wasserretentionsboxen auf der Decke der Tiefgarage geleitet. Diese Flachen bil-
den die zentralen Rickhaltebereiche innerhalb der drei definierten Wohnfelder. Jedes
Baufeld verfligt Uber eine eigenstandige Riuckhaltezone, die durch bauliche Attiken vonei-
nander getrennt sind. Diese Retentionsboxen sind fir einen kontrollierten Daueranstau
von 3 bis 4 cm ausgelegt, wodurch einerseits Riickhaltevolumen geschaffen wird, anderer-
seits durch kapillare Aufstiegshilfen eine Versorgung der Vegetation auch in Trockenpha-
sen ermaoglicht wird.

Die Retentionsboxen auf der Tiefgaragendecke sind so dimensioniert, dass sie die Was-
sermassen des HW100 Regenereignisses (alle 100 Jahre auftretend) aufnehmen kdnnen
und werden durch Mulden in den privaten Grinflachen ergénzt, um auch im Falle HW100
Regenereignisses eine Uberflutung des Planungsgebietes abzuwenden. Diese Mulden lie-
gen sowohl in den Grunflachen auf der Gemeinschaftstiefgarage sowie zwischen dem Er-
schlieBungsweg 6stlich der Gebaude des Bauraums 4 und 9 und der Ausgleichsflache.
Das auf dem Tiefgaragendach gesammelte Niederschlagswasser wird tiber eine Drossel-
spende in unterirdische Rigolen abgegeben und wird von dort iber den natirlich anste-
henden Schotter wieder ins Grundwasser geleitet. Denkbar ist eine Kombination der Rigo-
len mit einer unterirdischen Zisterne, Uber die das gesammelte Regenwasser wiederum
zur Bewasserung der privaten Grunflachen verwendet werden kann.

Zukunftig weist das Plangebiet einen Versiegelungsgrad von ca. 63 % auf.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung wiirde die bestehende landwirtschaftliche Nutzung so-
wie der bestehende Baustoffhandel weitergeflihrt werden und es gabe keine Veranderun-
gen hinsichtlich der klimatischen Situation.
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MaRnahmen
MalRnahmen, die im Bebauungsplan festgesetzt sind:

Festsetzung von Bauraumen, die einen Lufteintrag in das Quartier und eine Zirku-
lation im Quartier erlauben

Regelung der Hohenentwicklung mit Auswirkungen auf die Verschattung und
Durchliftung von Freiflachen und Gebauden

Festsetzungen zum Malf3 der baulichen Nutzung im Hinblick auf eine kompakte
Bauform

Festsetzung 6ffentlicher Grinflachen

Festsetzungen zu Bepflanzung und Begriinung der 6ffentlichen Grin- und privaten
Freiflachen inklusive Baumneupflanzungen zur Erhéhung der Verdunstungsrate,
zur Beschattung versiegelter Freiflachen, zur Verbesserung der Biodiversitat und
zur Verbesserung des Windkomforts

Festsetzung von Mindestqualitaten fir Gehélzneupflanzungen, Mindestiberde-
ckung der GTGa und ausreichend groRen Wurzelraumen, um Standortbedingun-
gen fur eine dauerhaft giinstige Entwicklung zu schaffen

Vermeidung von Flachenversiegelung soweit moglich

Extensive und intensive Begrinung von Dachflachen

Festsetzungen zum fachgerechten Dachaufbau, der geeignet ist fir die Retention
von Regenwasser, dies fordert Kihleffekte und die Verdunstung

Festsetzung von Fassadenbegrinung, dies fordert die Verdunstung und reduziert
die Warmeeinstrahlung in die Bebauung

Erhalt von Bestandsbaumen insbesondere im Westen;

Festsetzung einer vorrangig oberflachlichen Versickerung auf den Baugrundstii-
cken

Reduktion von Belags- und ErschlieBungsflachen auf das funktional notwendige
Malf3 und soweit mdglich wasserdurchlassige Ausfithrung

Festsetzung von erhéhter Bodentberdeckung tber den Tiefgaragen, Erhdhung der
Verdunstung durch Festsetzung der Pflanzung grof3er Baume

MalRnahmen, die aufgrund bestehender gesetzlicher Grundlagen und Regelwerke im Bau-

vollzug anzuwenden sind:

keine

Sonstige MaRnahmen, die im Bauvollzug zu beachten sind:

Gestaltung von Griinflachen mit hoher bioklimatischer Aufenthaltsqualitat (PET-
Komfort) und mikroklimatischer Vielfalt (abwechslungsreiche Gestaltung, beschat-
tete und besonnte Bereiche

Umsetzung des Regenwasserkonzepts (Anlage von Versickerungsmulden, Re-
tentionsboxen auf der GTGa)

Dichte Baumpflanzungen in Bereichen mit geringerem Windkomfort, um den Wind-
komfort zu verbessern

Anordnung von Spiel-, Sport- und Erholungsflachen in Bereichen mit sehr hohem
Windkomfort

Verwendung von Baumaterialien und Bodenbel&gen mit geringer Aufheizung (helle
Oberflachen) und geringer Warmespeicherung (Holz, porige Steinplatten)

Beriicksichtigung
Es wurden u. a. die Ziele der Perspektive Miinchen zum Klimaschutz sowie die Vorgaben
des BauGB zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung bertcksichtigt.

Die Vorgaben der Entwésserungssatzung der Landeshauptstadt Miinchen werden bertick-
sichtigt. Im Weiteren wird der Vollzug der einschlagigen Fachgesetze (WHG) und darauf
aufbauender bzw. ergéanzender Regelungen (z. B. Technischen Regeln zum schadlosen
Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser) vorbereitet.
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7.2.6.2 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Klimaschutz (Verringerung des CO;-
Ausstoles)

Bestandsaufnahme

CO,-AusstoRR

Durch den Betrieb des Baustoffhandels mit dem damit verbundenen Gewerbeverkehr so-
wie durch landwirtschaftliche Fahrzeugnutzung findet eine CO, - Emission statt.

Mobilitdtskonzept

Fur die gewerbliche und landwirtschaftliche Nutzung im Bestand ist kein Mobilitatskonzept
vorgesehen. Das Verkehrsaufkommen ergibt sich durch die mit dem Betrieb verbundenen
notwendigen Fahrzeugnutzungen.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

CO,-AusstolR

In Form eines umfassenden Energiekonzeptes wurden sowohl die Gebéude als auch die
Warme- und Stromversorgung des Gebietes und der zukinftigen Nutzer*innen bertick-
sichtigt. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Entwicklung klimaneutraler Energieversor-
gungsldsungen durch Nutzung regenerativer Energiequellen und innovativer Technolo-
gien. Zudem werden lokale Flachenpotenziale fur die regenerative Stromerzeugung unter-
sucht, um die vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen.

Dabei hat sich herausgestellt, dass der Kaltebedarf am Standort als sehr gering einzustu-
fen ist. Der Vergleich der bauphysikalischen Energiestandards zeigt, dass bessere Damm-
standards zu einer erheblichen Einsparung an Nutzwarmebedarfe fuhrt. Dabei fallen allge-
mein die Warmebedarfe am stérksten ins Gewicht, direkt gefolgt von den Bedarfen fir All-
gemein- und Nutzerstrom. Der Strombedarf flir E-Mobilitat liegt bei ca. 10 % der Gesamt-
nutzenergie.

Auch die regenerativen Energiepotenziale wurden beleuchtet. Besonderer Fokus war da-
bei die Betrachtung der PV-Nutzung. Die angesetzten PV-Flachen auf den Hochpunktda-
chern reichen aus, um die Zielvorgabe von einer 25 % Strombedarfsdeckung aus Betrieb,
Nutzerstrom, Allgemeinstrom und E-Mobilitat zu erfillen.

Dabei werden insgesamt 584 MWh PV-Strom erzeugt.

Der Eigenverbrauchsanteil mit mindestens 90 % fur die verschiedenen Energieversor-
gungsvarianten und Effizienzstandardszenarien ist hoch und kann durch ein optimales
Lastmanagement zielgerichtet fir die im Betrieb anfallenden Strombedarfe aus Betrieb,
Allgemeinstrom und E-Mobilitat aber auch auf Mieterstromseite direkt genutzt werden.

Neben dem PV-Potenzial wurden zwei weitere Moglichkeiten fur die Warmeversorgung
untersucht. Einerseits wird die Fernwarme als vielversprechendes und zuverlassiges Po-
tenzial bewertet, andererseits wird auch die thermische Nutzung des Grundwassers nach
ersten Machbarkeitseinschétzung besonders hinsichtlich der Nachhaltigkeit und Wirt-
schaftlichkeit als aul3erst vielversprechend eingestuft.

Mobilitdtskonzept

Zum vorliegenden Bebauungsplan wurde ein Mobilitdtskonzept zur Reduzierung der nach-
zuweisenden Kfz-Stellplatze erstellt. Aufgrund der Nahe zur S-Bahn kann fur die gewerbli-
chen Nutzungen von einer Reduzierung der Kfz-Stellplatze um 25 % ausgegangen wer-
den, fUr die geplanten Wohnnutzungen wird im Rahmen des Mobilitdtskonzeptes ein Mo-
bilitatsfaktor von 0,5 angesetzt.

Die Reduzierung des Stellplatzbedarfes geht einher mit einer Starkung des Umweltver-
bundes. Begleitende MalRhahmen wie eine erhdhte Anzahl an Fahrradabstellplatzen,
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Sowohl das Energiekonzept als auch das Mobilitatskonzept tragen zu einer Verringerung
des CO2-AusstoRRes bei Umsetzung des Projekts im Vergleich zu einer konventionellen
Planung bei.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung wiirde die bestehende landwirtschaftliche Nutzung so-
wie der bestehende Baustoffhandel weitergefiihrt werden und es gabe keine Verénderun-
gen hinsichtlich des CO.-Ausstol3es.

MaBnahmen
MaRnahmen, die im Bebauungsplan festgesetzt sind:
- Festsetzung des reduzierten Stellplatzschliissels fur Kfz in Verbindung mit dem
Mobilitatskonzept
- Festsetzung des erhohten Bedarfs an Fahrradabstellplatzen
- Vorgaben zur Lage und Gestaltung der Fahrradabstellplatze zur komfortablen Nut-
zung
- Festsetzung der mindestens umzusetzenden Modulflache von PV-Anlagen

MaRnahmen, die aufgrund bestehender gesetzlicher Grundlagen und Regelwerke im Bau-
vollzug anzuwenden sind:
- keine

Sonstige MaRRnhahmen, die im Bauvollzug zu beachten sind:
- Sicherung der Umsetzung weiterer Malinahmen des Mobilitatskonzepts
- Anschluss an das Fernwarmenetz oder Umsetzung eines anderen Konzeptes zur
Warmversorgung geman Energiekonzept

Beriicksichtigung
Es wurden u. a. die Ziele der Perspektive Miinchen zum Klimaschutz sowie die Vorgaben
des BauGB zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung bericksichtigt.

7.2.7 Auswirkungen auf die Umweltbelange Abfélle und Abwasser

Bestandsaufnahme

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Standorte fir Wertstoffsammlung, Verwer-
tung, Kompostierung, Deponierung o. &.

Die nachstgelegenen Wertstoffinseln des Abfallwirtschafsbetriebs Minchen (AWM) befin-
den sich in der Robert-Heger-Stral3e 2, der Flaschentragerstralle 26 sowie der Max-Nad-
ler-Stral3e 46.

Das Plangebiet ist an den offentlichen Kanal in der Memeler Straf3e angeschlossen.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Im Planungsgebiet wird die Abfallentsorgung in Abstimmung mit dem AWM Uber Unterflur-
container organisiert. Die Flachen fir die Unterflurcontainer sowie die notwendigen An-
fahrtsbereiche und Aufstellflachen zur Leerung werden im Bebauungsplan gesichert.

Das Planungsgebiet kann auch bei Durchfihrung weiterhin an den bestehenden 6&ffentli-
chen Kanal angeschlossen werden.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung bleibt der stidliche Teil des Plangebietes als landwirt-
schaftliche Flache erhalten, der Baustoffhandel auf dem nordlichen Teil wird voraussicht-
lich bis auf Weiteres weiterbetrieben. Die oben beschriebene Bestandssituation bleibt
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bestehen.

MaBRnahmen
- Festsetzung der Flachen fir die Unterflurcontainer einschlie3lich Aufstellflachen fur
die Leerung
- Bericksichtigung der Schleppkurven des Millfahrzeugs in der dstlichen Dienstbar-
keitsflache mit Fahrrecht fur den AWM

Beriicksichtigung

Es sind die Anforderungen des Abfallwirtschaftsbetriebs Minchen fur die Entsorgung von
Abfallen sowie die Anforderungen der Abwasserentsorgung insoweit berticksichtigt, als
dass die Entsorgung im Bauvollzug umgesetzt werden kann. Die dafir bendtigten Flachen
werden bereits im Bebauungsplan gesichert.

7.2.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter
7.2.8.1 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Kultur- und Sachgiiter

Bestandsaufnahme

Im Planungsgebiet liegt das eingetragene Baudenkmal ,,D-1-62-000-

997, Brodersenstralie 36, Blrogebaude, erdgeschossiger villenahnlicher Mansardwalm-
dachbau mit zwischen zwei runden turmartigen Eckausbauten eingespanntem Balkon und
Dachreiter, 1914. (Listeneintrag). Im Rahmen der Bauleitplanung wurde eine denkmal-
fachliche Einschatzung zum Sachstand des Objektes erstellt.

Das Anwesen Brodersenstral3e 36 in Minchen Englschalking wurde als Blrogebaude der
Firma Max Niggl 1914/15 im Stil einer zeittypischen Villa errichtet.

Bei dem Birogebaude handelt es sich um ein zweigeschossiges Haus mit Ziegel gedeck-
tem Walmdach. Der dstliche Haupteingang wird von zwei runden Ecktiirmchen flankiert,
zwischen denen sich im ersten Obergeschoss ein Balkon spannt, welcher vermutlich ab-
weichend von der Baugenehmigung, bauzeitlich um 1914 entstanden ist, da die Balkontdir,
wie der gesamte Fenster- und Turenbestand im Haus, ebenfalls bauzeitlich ist.

Insgesamt zeigt sich der Bestand im Wesentlichen unveréndert. Im Erdgeschoss existie-
ren eine nachkriegszeitliche Raumabtrennung sowie ein moderner Bodenbelag in den ein-
zelnen Raumen, wobei ein darunterliegender bauzeitlicher Parkettboden nicht ausge-
schlossen werden kann. Stein- und Fliesenbdden im Eingang sowie im Treppenhaus und
das Treppenhaus selbst stammen von 1914, ebenso wie die Zimmertiren, deren Bestand
sich groRtenteils erhalten hat. Hinweise auf Farbfassungen der Innenwéande kdnnen nur
durch restauratorische Untersuchungen geklart werden.

Die denkmalfachliche Bewertung kommt zu dem Schluss, dass keine Indizien vorliegen,
die gegen die aktuelle denkmalfachliche Einschatzung sprechen.

Im Planungsgebiet selbst liegen keine weiteren Bau-, Ensemble- oder Bodendenkmaler
vor. Jedoch finden sich in der naheren Umgebung mehrere Bodendenkmaler. Daher wird
empfohlen bei kiinftigen Bodeneingriffen das bayerische Landesamt fur Denkmalpflege
zur Abstimmung des Verfahrens zu beteiligen.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Bei Durchfihrung der Planung bleibt das Denkmal unveréndert erhalten und wird durch
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Nutzungen oder Schank- und
Speisewirtschaften der Offentlichkeit zuganglich gemacht. Ein konkretes Nutzungskonzept
wird im Rahmen der Objektplanung entwickelt.

Werden bei Bodenarbeiten Bodendenkmaler aufgefunden ist Art. 8 BayDSchG zu beach-
ten.
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Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung bleibt der stidliche Teil des Plangebietes als landwirt-
schaftliche Flache erhalten, der Baustoffhandel auf dem noérdlichen Teil wird voraussicht-
lich bis auf Weiteres weiterbetrieben. Die oben beschriebene Bestandssituation bleibt be-
stehen.

MaBRnahmen

- Nachrichtliche Ubernahme des Denkmals mit Denkmalnummer in den Bebauungs-
plan

- Festsetzung der zulassigen Nutzungen im Denkmal

- Fur Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem
eigenstandigen Erlaubnisverfahren bei der zustandigen Unteren Denkmalschutz-
behoérde zu beantragen ist.

Beriicksichtigung
Die gesetzlich festgelegten Ziele und Belange wurden gemal o. g. Ausfihrungen in aus-
reichendem Umfang bertcksichtigt und werden im weiteren Bauablauf weiter beachtet.

7.2.8.2 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Orts- und Landschaftsbild

Bestandsaufnahme

Das Orts- und Landschaftsbild spiegelt die derzeitige gewerbliche sowie landwirtschaftli-
che Nutzung wider. Im Bereich der gewerblichen Nutzung des Baustoffhandels ist das
Ortsbild von versiegelten Flachen und umfangreichen Lagerflachen gepréagt, die zur Mari-
enburger StralRe durch eine begriinte Flache mit zum Teil dichtem Baumbestand einge-
rahmt wird. Eine weitere grof3e mit Baumen Uberstandene Grinflache befindet sich im
zentralen Bereich der gewerblichen Nutzung.

Der sudliche Teil des Wettbewerbsgebiets ist als landwirtschaftlich genutzte Flache ge-
pragt. Ostlich bildet die S-Bahntrasse eine Raumkante.

Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Bei Umsetzung des Projektes wird eine bislang gewerbliche und landwirtschaftlich ge-
pragte Flache in ein urbanes Stadtquartier transformiert. Das Baudenkmal mit seinem
Standort am Quartiersplatz wird mit den geplanten Nutzungen der Offentlichkeit zugang-
lich und erlebbar gemacht. Der vorhandene Siedlungsraum wird vervollstandigt. Die Ge-
baude vermitteln mit ihrer unterschiedlichen Kérnung zwischen der bestehenden kleinteili-
gen Bebauung im Westen und Stiden und den Geschosswohnungsbauten im Norden. Die
neue Bebauung flgt sich in das bestehende Stadtbild ein und bildet entlang der Bahnlinie
eine neue Raumkante. Die raumpragende Baumgruppe entlang der Marienburger Stral3e
bleibt auch bei Umsetzung des Projektes erhalten. Negative Auswirkungen auf das Orts-
und Landschaftsbild sind bei Umsetzung des Projektes nicht zu erwarten.

Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung bleibt der stdliche Teil des Plangebietes als landwirt-
schaftliche Flache erhalten, der Baustoffhandel auf dem nérdlichen Teil wird voraussicht-
lich bis auf Weiteres weiterbetrieben. Die oben beschriebene Bestandssituation bleibt be-
stehen.

MaRBnahmen
- Festsetzung von maximalen Wandhdhen und Bauraumen zur Sicherung der Kor-
nung des Gebietes und der Raumkante entlang der Bahnlinie
- Festsetzung von zulassigen Nutzungen im Denkmal und Regelungen zum umge-
benden Freiraum
- Erhalt der Baumgruppe entlang der Marienburger Stral3e in der 6ffentlichen
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Grunflache

Beriicksichtigung

Die Einfligung in das bestehende Orts- und Landschaftsbild wurde im Masterplan bertick-
sichtigt. Da der urspriinglich im Masterplan vorgesehen Hochpunkt an der verlangerten
Englschalkinger Stral3e nicht Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist, sind wei-
tere Beeintrachtigungen zum Orts- und Landschaftsbild nicht gegeben.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und Versiegelung

Gemal Bundesnaturschutzgesetz (88 14 und 15 BNatSchG) und Baugesetzbuch (8 1a
Abs. 3 BauGB) ist der Verursacher eines Eingriffes verpflichtet, unvermeidbare Beein-
trachtigungen der Funktionalitat des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes durch
Maflnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. Fiur das Plan-
gebiet wurde eine Bilanzierung des Ausgleichsflachenbedarfs gemaf Leitfaden zum
Bauen im Einklang mit der Natur von 2003 durchgefthrt.

Das Planungsgebiet ist im Bereich des heutigen Baustoffhandels bereits stark versiegelt.

Es wird die aktuelle Versiegelung der geplanten Versiegelung gegentbergestellt. Inklusiv
der StraR3enflachen besteht fir das gesamte Bebauungsplangebiet eine Versiegelung von
zirka 28.200 m2 (zirka 58 %). Mit Umsetzung der Planung ist eine Versiegelung von zirka

30.500 m2 (zirka 63 %) moglich. Das entspricht einer Zunahme an Versiegelung von zirka
2.300 m2, Hierbei sind als versiegelte Flachen auch die mit Tiefgaragen unterbauten FIla-

chen enthalten.

Die Ausgleichsflachen befinden sich innerhalb des Planungsumgriffs sowie in etwa 3,5 km
norddéstlich des Geltungsbereiches auf der Flurnummer 1085, Gemarkung Daglfing, im
Stadtgebiet von Miinchen.

Die innerhalb des Bebauungsplanumgriffs festgesetzte Ausgleichsflache weist eine GroRRe
von ca. 4.500 m2 auf. Fur die Ausgleichsflache liegt ein Pflege- und Entwicklungskonzept
vor, dass die Ausbildung einer Biotopvernetzungszone fiir die Zielart Zauneidechse vor-
sieht, dessen Entwicklungsziel basiphytische (Kalkmagerrasen, orchideenarm) Trocken-
/Halbtrockenrasen und Wacholderheiden sowie artenreiche SGume und Staudenfluren tro-
cken-warmer Standorte sowie artenreiches Extensivgrinland (Flachland-Mahwiese) bein-
haltet.

Die Ansaat der Magerrasen und Extensivwiesen soll mittels Heudrusch aus angrenzenden
Biotopflachen bzw. Magerrasen erfolgen. Alternativ sind artenreiche autochthone Saatgut-
mischungen magerer sowie mittlerer bis trockener Standorte Ursprungsgebiet 16 Unter-
bayerische Hiigel- und Plattenregion anzuwenden.

Im &ulRersten Norden der Ausgleichsflache befinden sich eine Eiche und eine Esche.
Diese Baume sollen erhalten und jahrlich auf Verkehrssicherheit Uberprift werden. Im Si-
den sind mesophile Geblische/Hecken (naturnahe Hecken) gebietseigenen, heimischen,
standortgerechten Geholzen vorgesehen.

Die Flache aulRerhalb des Planungsumgriffs liegt inmitten landwirtschaftlich genutzter Flur
und wird ackerbaulich genutzt. Die Flache ist etwa 5.500 m? grof3 und liegt innerhalb der
Feldvogelkulisse - Kiebitz ,Nordlich Abfanggraben” (ASK-Nr. 7836-0934). Zudem befindet
sich die Ausgleichsflache innerhalb des ASK-Lebensraums fur Vogel Nr. 7836-0199, der
ebenfalls das Vorkommen von Kiebitz nachweist. Weitere ASK-Punkte im Umfeld bestati-
gen Vorkommen von Kiebitz, Rohrweihe, Dorngrasmiicke und Feldlerche. Insbesondere
Feldlerche und Kiebitz wurden mehrmals aufgenommen.

Derzeit finden im Bereich der Ausgleichsflache aul3erhalb des Planungsumgriffs faunisti-
sche Kartierungen statt. Nach den ersten Kartierdurchgangen konnten bereits mehrere
Feldlerchenbrutpaare sowie Vorkommen der Wiesenschafstelze erfasst werden. Aktuelle
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Kiebitz-Nachweise konnten bislang lediglich fir das Umfeld erbracht werden. Vorgesehen
ist eine Extensivierung der Flache mit dem Ziel die Artenvielfalt und insbesondere die
nachgewiesenen ackerbritenden Feldvogelarten zu férdern. Die MalBhahmen werden im
Rahmen des Pflege- und Entwicklungskonzeptes konkretisiert. Die Sicherung der Flache
erfolgt Uber den noch abzuschlielBenden stadtebaulichen Vertrag.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Die geplanten Baumafinahmen fihren in ihrer Gesamtheit zu unterschiedlichen Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgitern. Aus den bekannten Wechselwirkungen zwischen
den Schutzgltern - so weit nicht bereits bei der Darstellung in den einzelnen Kapiteln an-
gesprochen - ergeben sich keine neuen abwégungsrelevanten Aspekte. Negative Wech-
selwirkungen sind nicht zu erkennen.

In Betracht kommende anderweitige Planungsméglichkeiten

Unter Zugrundelegung der aktuellen Zahlen zum anhaltenden Bedarf an Wohnraum
wurde mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 21.12.2022 das Woh-
nungspolitische Handlungsprogramm ,Wohnen in Minchen VII* 2023 — 2028 (Nachhalti-
ges und zukunftsfahiges Wohnen) fortgeschrieben, mit dem Ziel etwa rund 4.500
Wohneinheiten zu schaffen (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07705).

In Anbetracht der derzeit zur Neige gehenden Konversions- und Wohnbauflachen kénnen
diese Zielvorgaben nur durch die Planung und Realisierung einer Vielzahl von Baugebie-
ten im gesamtstadtischen Raum erreicht werden.

Die Entwicklung der vorliegenden Flachen als Wohngebiet entspricht den bestehenden
Darstellungen des aktuellen Flachennutzungsplans.

Planungsmdglichkeiten in Form anderweitig denkbarer baulichen Entwicklungen dieser
sehr gut erschlossenen Flache kommen angesichts des hohen Bedarfes an Wohnraum
und der sehr guten Eignung des vorliegenden Bereiches fir die Entwicklung eines quali-
tatsvollen Wohngebiets auf Basis des Ergebnisses des vorausgegangenen Planungswett-
bewerbes nicht als sinnvolle Alternative in Betracht.

Zusatzliche Angaben

7.6.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren

bei der Umweltprifung sowie Hinweisen und Schwierigkeiten

Die Datengrundlage fiir die Umweltprifung / fir diesen Umweltbericht war ausreichend.
Die Umweltauswirkungen fiir die einzelnen Themen wurden u. a. mit verschiedenen Un-
terlagen und Untersuchungen ermittelt, beschrieben und hinsichtlich der Entscheidungser-
heblichkeit bewertet.

7.6.2 Beschreibung der geplanten MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen

Auswirkungen der Durchfiihrung des Bebauungsplans auf die Umwelt

Im Monitoring sollen die erheblichen Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Schutzgi-
ter Uberwacht werden.

Monitoring Artenschutz:

Fur die CEF-Malinahmen wird zur Sicherstellung der Wirksamkeit ein Monitoring vorgese-
hen. Ebenso wird ein Monitoring flr die interne und externe Ausgleichsflache durchge-
fuhrt. Der notwendige Umfang des Monitorings wird vertraglich im noch abzuschlie3enden
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stadtebaulichen Vertrag gesichert.
Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Im Rahmen des Umweltberichts wird die Betroffenheit der Schutzgiter durch das geplante
Vorhaben festgestellt.

Schutzgut Mensch

Die Auswirkungen durch Verkehrs- und Anlagenlarm kénnen durch bauliche Schutzmal3-
nahmen so weit gemindert werden, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse gewahr-
leistet werden kdnnen. Es entstehen keine Belastungen aus Sport- und Freizeitlarm. Die
verbleibenden Umweltauswirkungen sind somit allenfalls von geringer Erheblichkeit. In
Bezug auf die Erholungseignhung des Gebietes wird die Situation gegentber dem aktuel-
len Zustand deutlich verbessert, da neue Grun- und Freiflachen mit hohem Aufenthalts-
wert in larmgeschitzter Lage geschaffen werden.

Schutzgut Pflanzen und Tiere

Das Planungsgebiet ist in Teilen versiegelt und wird aktuell als Baustoffhandel genutzt.
Die Betriebsflachen sind durch Grunflachen mit Baumen gegliedert, randliche baumbe-
standene Grinflachen fassen die Flache entlang der Straf3e ein. Der sudliche Teil ist land-
wirtschaftlich genutzt. Durch die Umwidmung in ein Wohngebiet sowie die im Bebauungs-
plan verankerten griinordnerischen MaRhahmen wird insgesamt eine Verbesserung im
Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen insbesondere im Hinblick auf die geplanten
Grun- und Freiflachen und des Biotopvernetzungsstreifens erreicht. Die Anzahl der im
Rahmen der Umsetzung erforderlichen Rodungen von Baumbestdnden kann, tber die
festgesetzten Baumpflanzungen kompensiert werden. Fir die Tierwelt kénnen durch vor-
gezogene Ausgleichsmalinahmen Beeintréachtigungen vermieden werden. Unter Berlick-
sichtigung der Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-Maflinahmen ist von keinen erhebli-
chen Auswirkungen auszugehen.

Schutzgut Boden / Flache

Da das Planungsgebiet bereits im Bestand gro3flachig versiegelt ist, flhrt die geplante
Umnutzung in ein Wohngebiet zu keiner Verschlechterung im Hinblick auf das Schutzgut
Boden. Unterbaute Flachen werden mit mindestens 80 cm Bodenaufbau tberdeckt, so
dass in diesen Bereichen die Bodenfunktionen teilweise wiederhergestellt werden.

Fur das Gebiet besteht kein Altlastenverdacht. Gegebenenfalls vorhandene schadstoffbe-
lastete Boden werden entsprechend saniert.

Aus gutachterlicher Sicht ist keine Gefahrdung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser
Zu erwarten.

Die Recherche kommt zu dem Ergebnis, dass fir das Untersuchungsgebiet ein geringfu-
gig erhohter Kampfmittelverdacht vorliegt. Aufgrund dessen sind vor den geplanten Bo-
deneingriffen weitere Erkundungsmafinahmen notwendig.

Schutzgut Wasser

Beeintrachtigungen von Oberflachengewassern kénnen ausgeschlossen werden. Die ge-
plante eingeschossige Tiefgarage greift bei Grundwasserhochststanden in das Grundwas-
serregime ein. Eine Beeinflussung der bestehenden Nachbarbebauung ist nicht festzustel-
len. Wahrend der Bauphase sind voraussichtlich temporare Maflinahmen zur Bauwasser-
haltung erforderlich. Im Rahmen des Bauvollzugs ist eine wasserrechtliche Genehmigung
einzuholen.

Fur die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers wurde ein Gesamtkonzept fir das Ge-
biet erstellt. Anfallendes Niederschlagswasser wird in Retentionsboxen auf der Tiefgara-
gendecke gesammelt und langsam Uber Rigolen zur Versickerung an den Boden abgege-
ben. Dachbegriinung und Herstellung der Dacher als Regenwasser-Retentionsdéacher
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tragen zu einer Speicherung und teilweisen Verdunstung des Niederschlagswassers bei.

Schutzgut Luft / Klima

Insgesamt gesehen fihrt die geplante Nutzungsanderung zu keinen erheblichen negati-
ven Auswirkungen auf das Schutzgut Luft.

Im Hinblick auf das Kleinklima sind ebenfalls keine erheblichen nachteiligen Beeintrachti-
gungen des Lokalklimas zu erwarten. Positiv wirkt sich hier unter anderem die Anlage der
zusammenhangenden offentlichen und privaten Grinflachen mit teilweisem Erhalt des
Gehdlzbestandes sowie Baumneupflanzungen aus. Kinftig kdnnen die geplanten Grunfla-
chen und Baumpflanzungen teilweise klimadkologische Ausgleichsfunktion tibernehmen.

Schutzgut Landschaft

Das Planungsgebiet wird durch die vorgesehene Bebauung eine stadtebauliche Lucke
schliel3en, das Erscheinungshbild mit den geplanten 6éffentlichen und privaten Grunflachen
mit teilweisem Erhalt des Geholzbestandes sowie Baumneupflanzungen wird gegeniiber
dem heutigen Zustand aufgewertet. Lediglich im direkten Umfeld veréndert die geplante
Bebauung des neuen Wohnquartiers den stadtebaulichen Maf3stab. Dieser wird durch 6f-
fentliche Grinflachen zur kleinteiligen bestehenden Bebauung harmonisch gestaltet.
Somit sind mit der Planung im Hinblick auf das Landschaftsbild keine negativen Umwelt-
auswirkungen verbunden.

Umweltbelang Klimaschutz (Energie)

Als Energieversorgung sind Geothermie aufgrund der geothermischen Grundwassersitua-
tion vor Ort, als auch Fernwarme durch die Nahe des bestehenden Fernwarmenetz moég-
lich. Zur anteiligen Deckung des Elektrizitdtsbedarfs wird festgesetzt, Dachflachen zur Er-
zeugung solarer Strahlungsenergie zu nutzen (Solarisierungsgrad 30 %).

Sowohl durch die geplante gute Anbindung im 6ffentlichen Nahverkehr als auch durch die
geplanten Nahversorgungsnutzungen, soziale Einrichtungen und Naherholungsflachen
vor Ort kann der Energieverbrauch durch Vermeidung von Fahrten des MIV minimiert wer-
den.

Umweltbelang Abfélle und Abwasser

Die Entsorgung von Abfallen im kiinftigen Wohnviertel ist Gber den Abfallwirtschaftsbetrieb
Minchen geplant. Fiur die Abwasserentsorgung besteht die Mdglichkeit des Anschlusses
an ausreichend dimensionierte Sammelkanale. Entsprechend ist die Abwasserentsorgung
gesichert.

Schutzgut Kultur- und Sachguter

Im Planungsgebiet besteht das Baudenkmal ,D-1-62-000-997, Brodersenstral3e 36, Biro-
gebaude, erdgeschossiger villenahnlicher Mansardwalmdachbau mit zwischen zwei run-
den turmartigen Eckausbauten eingespanntem Balkon und Dachreiter, 1914.” Dieses wird
erhalten und in das Wohnquatrtier als Gebaude fiir soziale, kulturelle und gastronomische
Nutzung integriert. Fir das Planungsgebiet gibt es keine Eintragungen von Bodendenk-
malern. Eine eventuelle Auffindung von Bodendenkmalern muss bei der Unteren Denk-
malschutzbehdrde angezeigt werden.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Fur das Plangebiet wurde eine Ermittlung des Ausgleichsflachenbedarfs anhand des ,Leit-
fadens zum Bauen im Einklang mit der Natur von 2003* ermittelt. Der Ausgleichsbedarf fur
das Vorhaben wird teilweise im Planungsgebiet (Biotopvernetzungszone) und im Ubrigen
auf externen Flachen gedeckt.

Anderweitige Planungsmdglichkeiten
Aufgrund des anhaltenden Wohnraumbedarfs und den geringen geeigneten




Seite 127

Flachenreserven in Miinchen kann auf die Umnutzung und Entwicklung der Flache nicht
verzichtet werden. Die vorliegende Planung steht im Einklang mit dem Flachennutzungs-
plan der Landeshauptstadt Minchen und ist auf Grund der Lage fir eine Wohnbebauung
auf Basis des ersten Preises des vorausgegangen Planungswettbewerbes geeignet.

Fazit

Als Ergebnis des vorliegenden Umweltberichts ist festzustellen, dass mit der Umsetzung
des Bebauungsplanes mit Griinordnung Nr. 2183, bei Mitbetrachtung der vorgesehenen
Maflinahmen zur Vermeidung und Minimierung, keine erheblichen oder nachhaltigen ne-
gativen Auswirkungen auf die Umwelt im Sinne der einzelnen Umweltfachgesetzgebungen
zu erwarten sind.
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Daten zum Bebauungsplan

Flachennutzung

Flache ca. (m?)

Anteil ca. (%)

Urbanes Gebiet MU 11.024m? 23 %
Allgemeines Wohngebiet WA 20.172m? 41 %
Offentliche Verkehrsflachen 4.493 m? 9 %
Verkehrsflache besonderer Zweckbe- 586 m?2 1%
stimmung
Offentliche Grunflachen 8.097 m? 17 %
Ausgleichsflache 4.461 m2 9%
Flachen Gesamt (Planungsumgriff) 48.833 m? 100 %
Geschossflache MU 15.720 m?
Geschossflachen WA 36.600 m2
Geschossflachen gesamt 52.320 m2
Wohneinheiten ca. 472
Einwohner*innen ca. 1.227
Arbeitsplatze ca. 159
Planungsumgriff 48.833 m?

Bestand
Uberbaut / unterbaut 5.310 m?
Befestigt, nicht unterbaut 22.855 m2
Unversiegelt 42 %
Versiegelt 58 %

Planung
Uberbaut / unterbaut 19.745 m2
Befestigt, nicht unterbaut 10.733 m2
Unversiegelt 37%
Versiegelt 63 %




Seite 129

Freiflichenorientierungswerte

Bedarf gesamt
Freiflache m2 (Einwohner*in) im Ge- | 24.544 m2

biet

Freiflache m? — (Arbeitsplatz) 318 m?

im Gebiet

Planung (anrechenbare Freiflache) privat offentlich
Freiflache m? (Einwohner*in/ Arbeits- | 16.862 m? 8.097 m2
platz)

im Gebiet

Davon auf dem Dach (1,8m2 pro EW) 2188 m2 --
Freiflache m? im gesamten Gebiet 24.959 m?
Private Freiflache nicht unterbaut 62,66 %
Private Freiflache unterbaut 37,34 %
Freiflache auf dem Dach 8,3 %
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Beschluss

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Miinchen

Der Vorsitzende

Ober-/Burgermeister/-in
ea. Stadtrat / ea. Stadtratin

Abdruck von I. mit lll.
Uber Stadtratsprotokolle (D-11/V-SP)

an das Direktorium — Dokumentationsstelle
an das Direktorium — Rechtsabteilung (3x)
an das Revisionsamt

an die Stadtkdmmerei

z. K.

Die Referentin

Prof. Dr. (Univ. Florenz)
Elisabeth Merk
Stadtbauratin
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Die Ubereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift

wird bestatigt.

An den Bezirksausschuss 13

An das Direktorium — HA 1I/BA13

An das Kommunalreferat — RV

An das Kommunalreferat — IS — KD — GV
An das Baureferat VR 1

An das Baureferat

An das Kreisverwaltungsreferat

An das Referat fur Klima- und Umweltschutz

. An das Gesundheitsreferat

. An das Referat fur Bildung und Sport

. An das Mobilitatsreferat

. An das Sozialreferat

. An das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung — SG 3

. An das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung — HA |

. An das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung — HA 11/01

. An das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung — HA 11/31P
. An das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung — HA 11/52 Ost
. An das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung - HA 11/34B

. An das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung — HA 11l

. An das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung — HA IV

. An das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung — HA 1V/31T

z. K.

Am
Referat fir Stadtplanung und Bauordnung — HA 11/31V
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Anlage 4

Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB - Tabelle 1

Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2183
Marienburger Stral3e (6stlich),
Memeler Stral3e (nérdlich),
Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich)
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Landeshauptstadt Miinchen, Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183, Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB

bauung

Umgebung ist nach Ansicht der Stadt, mit der Schaffung eines
harmonischen Ubergangs zur westlich angrenzenden kleinteili-
gen Bestandsbebauung" auch beriicksichtigt (Sitzungsvorlage
Nr. 20-26, Seite 2, Seite 16). Ein harmonischer Ubergang zur
sudlich angrenzenden Kleinteiligen Bestandsbebauung fehlt

Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
1 |1014 |Abwagung Die Bearbeitung von Stellungnahmen ist iiblicherweise auf die | Jede eingegangene AuRerung wird geprift und im Rahmen der Abwa-
Durchsetzung des Vorhabens angelegt. Wir bitten um Mitteilung | gung behandelt.
einer Quote oder Kennzahl, welche die Wirksamkeit des Ausle- | Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplans mit Griinordnung werden
gungsverfahrens aufzeigt. Wie stellen Sie die objektive Bearbei- | gemaf § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch (BauGB) im Rahmen der Abwégung
tung der Anmerkungen gemaf BauGB sicher? Haben Fragen die offentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander
und Anregungen von Birgern tatsachlich noch Einfluss auf lhre | gerecht abgewogen. Das Ergebnis der Abwagung bzw. ob und inwieweit
Bauvorhaben? AuRerungen zur Anderung der Festsetzungen des Bebauungsplanes fiih-
ren, oder bereits in den Festsetzungen des Bebauungsplans beriicksich-
tigt wurden, wird dokumentiert. In der Beschlussvorlage werden die jewei-
ligen Stellungnahmen der Verwaltung auf die AuBerungen der Birger*in-
nen im Rahmen der friihzeitigen Birgerbeteiligung gemaf § 3 Abs. 1
BauGB (dieser Tabelle) und der Beteiligungen der Behtrden und Trager
offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 BauGB in Tabel-
lenform dokumentiert und dem Stadtrat der Landeshauptstadt Miinchen
im Rahmen des Billigungsbeschlusses zur Entscheidung vorgelegt.
Eine Quote oder Kennzahl kann daher nicht benannt werden, da alle ein-
gegangen AuRerungen Beriicksichtigung finden.
2 1014 |Allgemeine Aus- | mit groBem Interesse haben wir Ihren Vorhabenbezogener Be- | Es handelt sich beim vorliegenden Bebauungsplan um einen qualifizier-
fuhrungen bauungsplan mit Griinordnung gelesen. Als Miinchner Blrger- | ten Bebauungsplan geman § 30 Abs. 1 BauGB und nicht um einen vor-
initiative haben wir grol3es Interesse am Erhalt von Grunflachen | habenbezogenen Bebauungsplan geméaR 8 30 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 12
und an der korrekten Einhaltung der aktuellen Baugesetzge- BauGB. Wéahrend ein vorhabenbezogener Bebauungsplan auf ein kon-
bung. Wir stehen fiir ein lebenswertes Miinchen, das nicht voll- | kretes Bauvorhaben und einen bestimmten Vorhabentrdger ausgerichtet
stéandig von Larm, Verkehr und Beton gekennzeichnet ist. ist, werden mit einem qualifizierten Bebauungsplan unabhéngig von ei-
nem konkreten Vorhaben dauerhafte allgemeingiiltige Festsetzungen
nach dem Katalog des § 9 Abs. 1 BauGB getroffen. Dabei erfolgt die
Neuordnung des Planungsgebietes unter Berlicksichtigung der Nachhal-
tigkeitsaspekte und MafRnahmen (Kriterien, Ziele und Indikatoren) des Kli-
mafahrplans in der Stadtplanung fir ein ,Klimaneutrales Miinchen bis
2035, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03873 vom 20.10.2021 (siehe
hierzu auch Zziffer 3.1 Freiraumplanerische Ziele der Begriindung der
Beschlussvorlage).
3 |1012 |Angrenzende Be- | Einfugung der geplanten Bauten in die Eigenart der ndheren Das Einfugen der geplanten Bebauung in die Eigenart der ndheren Um-

gebung ist in § 34 BauGB geregelt. Dieser regelt allein die Zulassigkeit
von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn
diese nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen. Da durch
das laufende Verfahren fiir das Planungsgebiet ein Bebauungsplan

2/61




Landeshauptstadt Miinchen, Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183, Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB

Nr.

Schlagwort

AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

aber! Im Suiden sind entlang der Bahn bei geringeren Abstands-
flachen zur Bestandsbebauung als im Westen acht Geschosse
geplant! Die Neubauten im Norden der Brodersenstral3e (west-
lich der Bahn) sind am Ubergang zu deren siidlicher Bestands-
bebauung nur 5-geschossig. In gleicher Weise misste auch die
sudliche Bebauung in der aktuellen Planung mit maximal 5 Ge-
schossen beginnen (und kénnte nach Norden hdher werden).
Nur dann kénnte im Siiden von einem harmonischen Ubergang
zur Bestandsbebauung gesprochen werden.

aufgestellt wird, ist dieser nach dessen Satzung, malRgebend und gerade
nicht mehr § 34 BauGB anwendbar.

Die ndhere Umgebung des Planungsgebietes ist Uberwiegend durch Ge-
béaude der Gebaudeklassen 1, 2 oder 3 gepragt. Daher wurde im Sinne
des Art. 6 Abs. 5a der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bei der Planung
darauf geachtet, dass mit der Festsetzung zur Uberbaubaren Grund-
stlicksflache die Einhaltung der Abstandsflache von 1 H (die Hohe der je-
weilig festgesetzten Wandhdhe) zu den umliegenden Grundstiicken an
der Memeler StraRe und entlang der Marienburger StraRe durch die ge-
plante Bebauung eingehalten werden kann.

Damit wird sichergestellt, dass die gesunden Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse gemal § 1 Abs.6 Nr. 1 BauGB gewahrt bleiben, siehe hierzu auch
Ziffer 4 Abstandsflachen und Belichtung der Begriindung der Beschluss-
vorlage.

Darliber hinaus schiitzt die festgesetzte 6ffentliche Griinflache die Nach-
barbebauung vor dem Uberwiegenden Teil der geplanten Bebauung im
Westen und Suden und sichert so einen zusétzlichen Abstand zur umge-
benden kleinteiligen Bebauung. Dieser geht tber die Abstandsflache von
1 H hinaus.

Fir das Planungsgebiet wurde ein stadtebaulicher Wettbewerb durchge-
fuhrt. Der Siegerentwurf ist von su und z Architekten mit studio B Land-
schaftsarchitektur.

Das uberarbeitete Wettbewerbsergebnis (der sogenannte Masterplan)
stellt die Grundlage fir die Festsetzungen des Bebauungsplans dar. Es
sieht in den jeweiligen Baugebieten klar definierte Spriinge in den Gebau-
dehohen mit einer abwechslungsreichen Hohenentwicklung von drei bis
acht Vollgeschossen vor. Dabei konzentrieren sich die achtgeschossigen
Gebaude entlang der Bahngleise und dienen gleichzeitig als La&rmschutz-
bebauung.

Die Einzelbaukdrper im larmgeschitzten westlichen Planungsgebiet, stu-
fen sich tGiberwiegend von sechs auf vier Geschosse ab. Der geplante
Baukdrper im Bauraum 6, der direkt an der Marienburger Stral3e liegt,
wurde gegenliber dem Wettbewerbsergebnis um ein Geschoss auf finf
Geschosse reduziert. Dabei stuft sich dieser auf drei Geschosse gegen-
Uber der Bestandsbebauung an der Marienburger Stral3e ab.

3/61
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Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
Das urspriingliche Planungskonzept wurde im Siiden so angepasst, dass
der im Wettbewerbsergebnis gegenuber der Bestandsbebauung vorgese-
hene achtgeschossige Baukdrper nach Norden entlang der Bahngleise
verschoben wurde.
Die Hohenfestsetzung des Bebauungsplans sieht nunmehr gegentiber
der sidlich angrenzenden Bebauung eine Hohenentwicklung von vier bis
sechs Geschossen vor (siehe hierzu auch Ziffern 4.5 Hohenentwicklung
und 4.6 Abstandsflachen und Belichtung der Begriindung der Be-
schlussvorlage).
Mit der Hohenabstufung im Planungskonzept gegentiber der Bestandsbe-
bauung und der, durch die vorgelagerten offentliche Griinflache geschaf-
fenen Distanz zur Bestandsbebauung, wird ein angemessener Ubergang
zwischen den neuen und den das Planungsgebiet umgebenden Struktu-
ren geschaffen. Die offentliche Griinflache markiert gleichzeitig den Uber-
gang zwischen 6ffentlichen und privaten Bereichen und fungiert als ver-
bindendes, griines Element.
4 1023 |Angrenzende Be- | Die "Anpassung" an die umliegenden Wohngebiete, die ja ziem- | Das Planungskonzept schreibt die Erschlie3ung fiir den motorisierten In-
bauung lich nah an die geplante Bebauung angrenzen, auf der West- dividualverkehr (M1V) ausschlieBlich von Norden uber die stadtische Fla-
seite auch nur durch die schmale Marienburgerstral3e, die ja che mit Zufahrt von der Englschalkinger Straf3e vor. Die Marienburger
angeblich FAHRRADSTRASSE bleiben soll, vom Quartiersge- | StraRe bleibt unveréndert als Fahrradstra3e bestehen. Im Zuge der Pla-
lande getrennt wéaren, ist damit nicht gegeben!! (Vergleich: Ge- | nung wird als Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ein zusétzli-
baudehdhe und Struktur des Gelandes in der benachbarten cher Geh- und Radweg in der Grinflache festgesetzt, der an die Libauer-
Wohnanlage Barlowstraf3e deutlich besser angepasst) und Baltenstral3e anschlief3t (siehe hierzu auch Ziffer 4.1 Stadtebauliche
und freiraumplanerische Grundidee der Begriindung der Beschluss-
vorlage).
Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 3 verwiesen.
5 |1025 |Angrenzende Be- | Schaffung eines harmonischen Ubergangs zur kleinteiligen Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 3 verwiesen.
bauung Nachbarbebauung nicht nur im Westen des Quartiers, sondern
auch im Siuden. Aktuell ist dieser mit 5 bzw. gar 7 geplanten
Geschossen nicht gegeben.
6 |1014 | Ausgleichsfla- Die aktuelle Bebauung ist weitflachig ausgelegt. Sie beinhaltet | GemaR Bundesnaturschutzgesetz (88 14 und 15 BNatSchG) und Bauge-
chen insbesondere ein grof3es landwirtschaftlich genutztes Areal. Die | setzbuch (§ 1a Abs. 3 BauGB) ist der Verursacher eines Eingriffes
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Stellungnahme der Verwaltung

aktuelle Bebauung scheint zu einer klaren Verschlechterung
von Umwelt- und Klima-Parameter zu fuhren. Es ist nicht er-
sichtlich inwiefern hier Ausgleichsmafinahmen berechnet und
durchgefihrt werden.

verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachtigungen der Funktionalitat des
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes durch Maf3nahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. Fur das Plange-
biet wurde eine Bilanzierung des Ausgleichsflachenbedarfs gemaf Leitfa-
den zum Bauen im Einklang mit der Natur von 2003 durchgeftuihrt. Ein-
griff- und Ausgleichsmaflinahmen gemafR den Anforderungen des Bayeri-
schen Leitfadens zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung sind ver-
pflichtend festgesetzt, auBerdem erfolgt 6kologische Aufwertung durch
Umsetzung einer grof3flachigen offentlichen Griinflache sowie weitgehen-
dem Baumerhalt und Neupflanzungen. Im Zuge des Bebauungsplans ist
eine 6kologische Entwicklungsflache zur Umsetzung des Ziels einer Bio-
topvernetzung als interne Ausgleichsflache entlang des Bahnkdrpers im
Osten festgesetzt. Des Weiteren wird eine externe Ausgleichsflache orts-
nah als AusgleichmaRnahme hergestellt (siehe hierzu auch Ziffer 7.3 Na-
turschutzrechtliche Eingriffsregelung und Versiegelung der Begriun-
dung der Beschlussvorlage) (§ 9 Abs. 1a BauGB).

Zu Umwelt- und Klimabelangen:

Gemalf klimaotkologischer Untersuchung ist eine Reduktion der Durchluf-
tung auf gesamtstadtischer Ebene nicht zu erwarten. Im Verlauf der Pla-
nung konnten negative Auswirkungen auf den Kaltluftvolumenstrom und
somit den nachtlichen Hitzeabbau fir die bestehenden Siedlungsbereiche
deutlich reduziert werden.

Das Plangebiet wird nach gutachterlicher sowie behdrdlicher Beurteilung
voraussichtlich eine Giberwiegend nur maRige Warmebelastung aufwei-
sen, da im Verlauf der Planung mehrere Klimaanpassungsmafnahmen,
wie die Freihaltung eines Durchluftungskorridors im Suden oder eine
grof3e und zusammenhangende Grunflache im westlichen Teil des Plan-
gebiets, sowie die Anwendung des Schwammstadtprinzips (gezielte Ver-
sickerung Uber Grinflachen und Mulden, damit Wasser an Oberflache
verdunsten kann) bertcksichtigt wurden. Die gutachterlichen Planungs-
hinweise werden in der weiteren Bebauungsplanung berticksichtigt und
sollen anschlielend umgesetzt werden. Dazu zéhlen u.a. Baumerhalt,
Schaffung von neuen (Grol3-)Baumstandorten und Geb&udebegrinung
(Dach- und Fassaden) (siehe hierzu auch Ziffern 4.8 Dachbegriinung,
gemeinschaftlich nutzbare Dachgéarten, Dachterrassen, 4.18 Griin-
ordnung, 4.23 Umsetzung des Klimafahrplans, Klimakonzept
(Klimaschutz und Klimaanpassung / Klimaresilienz), 7.2.2
Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere, 7.2.6
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und 7.3
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Stellungnahme der Verwaltung

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und Versiegelung der Be-
griindung der Beschlussvorlage).

1014

Auslegung

Gleich vorweg ein formaler Aspekt: Wir erachten die Auslegung
als nicht gultig, da im offiziellen Portal bauleitplanung.muen-
chen.de nahezu alle relevanten Unterlagen fehlen. Auf Basis ei-
nes Verkaufsprospektes der beteiligten Gesellschaften auf der
Stadt Muinchen scheint eine objektive Bewertung ausgeschlos-
sen.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs (BauGB) erfolgte im Zeitraum vom 05. Juli mit 06. August
2024.

In diesem Zeitraum konnten im Internet auf der digitalen Beteiligungs-
plattform ,Bauleitplanung Online* Unterlagen abgerufen werden.

Darliber hinaus lagen die Unterlagen im Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung, bei der Bezirksinspektion Ost und in der Stadtbibliothek Bo-
genhausen zur Einsicht aus.

Die frihzeitige Burgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde ord-
nungsgeman durchgefuhrt. Dieser Verfahrensschritt dient dem Zweck die
Offentlichkeit bereits in einem friihen Stadium des Planungsverfahrens
Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten. Die Birger*innen er-
halten dabei die Mdglichkeit, ihnre Meinungen, Bedenken und Anregungen
zu aulBern.

Die dargelegten Unterlagen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB hatten
das Planungskonzept des Siegerentwurfes des stadtebaulichen und land-
schaftsplanerischen Wettbewerbs, der dem Bebauungsplanverfahren vo-
rausgegangenen ist, zum Inhalt.

Darin wurden die wesentlichen stadtebaulichen, freiraumplanerischen
und verkehrsplanerischen Ziele sowie das Planungskonzept erlautert, die
im weiteren Bebauungsplanverfahren konkretisiert wurden.

Dariiber hinaus hatte die Offentlichkeit im Rahmen einer Erdrterungsver-
anstaltung, am 16.07.2024 ab 19 Uhr in der Mensa der Grundschule an
der Ruth-Drexel-Strafl3e 27, bei der die Planung ausfiihrlich vorgestellt
wurde, die Gelegenheit ihre Anregungen und Bedenken vorzubringen.

1012

Auslegung /
Wettbewerb

Am 5. Juli habe ich mir in der Stadtbibliothek Bogenhausen die
dort ausgelegten Unterlagen zur Einsicht aushandigen lassen.
Die dort ausgelegten Unterlagen vermitteln keinen Eindruck der
aktuellen Planungsstandes, da tiber die im Dezember 2023
ausgestellten Ergebnisse des Wettbewerbs hinaus kein Pla-
nungsfortschritt erkennbar ist. Detailplane Uber das Wettbe-
werbsergebnis hinaus fehlten.

Die ausgelegten Unterlagen dienten dem Zweck die Offentlichkeit bereits
in einem frihen Stadium des Planungsverfahrens Uber die allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planung zu unterrichten. Dies erfolgte auf Basis
des Wettbewerbsergebnisses.

Im Rahmen der weiteren Verfahrensschritte unter Beteiligung der be-
troffenen Trager 6ffentlicher Belange sowie der stadtischen Fachdienst-
stellen geméaR § 4 BauGB wurde das Planungskonzept auf Basis der
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gutachterlichen Beurteilungen zu den Auswirkungen der Planung konkre-
tisiert und durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Das Er-
gebnis ist mit der Begriindung, dem Umweltbericht, der Satzung und dem
Plan dieser Beschlussvorlage ausfiihrlich dargelegt.
Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 7 verwiesen.
9 |1009 |Auswirkungen In den Online bereitgestellten Unterlagen (lediglich Lageplan Im Bebauungsplanverfahren werden selbstverstandlich auch die Auswir-
und Infoblatt) sind keine Auswirkungen auf die umliegenden kungen auf die Umgebung betrachtet insbesondere zu den Themen Ver-
Wohngebiete bzw. die Schutzgiiter dargestellt, wie z.B. Ver- kehr, Immissionen, Klima, Grundwasser etc,.
kehr, Auswirkungen auf Klima, Flora, Fauna und Gewasser. Im Zuge der Bebauungsplanung wird gemaR § 2 Abs. 4 BauGB eine Um-
Insbesondere sind die Auswirkungen auf meinen Wohnort und | weltpriifung durchgefiihrt und die Ergebnisse in den Umweltbericht aufge-
meine Lebensbedingungen nicht erkennbar insbesondere unter | nommen, welcher gemaf § 2a BauGB gesonderter Teil der Begriindung
dem Aspekt, dass der Ostliche Abschnitt der Englschalkinger des Bebauungsplans ist (siehe hierzu auch Ziffer 7 Umweltbericht der
StralRe im Zuge des Radverkehrswegeausbaus auf eine Fahr- | Begriindung der Beschlussvorlage).
spur je Fahrtrichtung reduziert werden soll. Auf dieser Basis Die RadentscheidsmaRnahmen werden derzeit neu priorisiert. Uber eine
kann der Bebauungsplan nicht beurteilt werden. Ich hoffe, nach | Umsetzung von baulichen MaRnahmen in der Englschalkinger Strafl3e
Darstellung und Benennung der Auswirkungen erneut die Gele- | kdnnen daher zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Aussagen getrof-
genheit zur Stellungnahme zu erhalten. fen werden.
Eine weitere Moglichkeit fir AuRerungen besteht im Rahmen der Ausle-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB. Dieses Verfahren wird nach der Entschei-
dung des Stadtrates tber diesen Billigungsbeschluss nach Vorliegen aller
im stadtebaulichen Vertrag vereinbarten Auslegungsvoraussetzungen
durchgefihrt.
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3, 7 und 8 ver-
wiesen.
10 [ 1002 |Bahnausbau Derzeit keine Klarung des Bahntrassenausbaus. Das Projekt der Deutschen Bahn ,Viergleisiger Ausbau Johanneskirchen

- Daglfing” (Bahnstrecke Nr. 5560) befindet sich derzeit in Planung. Die
Landeshauptstadt Miinchen hat zum wiederholten Mal bekréaftigt, dass
ein Ausbau der Trasse nur in Tunnellage in Frage kommt, zuletzt mit Be-
schluss der Vollversammlung des Stadtrates "Brenner-Nordzulauf in
Minchen /Transeuropaische Netze - Viergleisiger Ausbau der Strecke
Daglfing-Johanneskirchen - Ergebnisse der Feinvariantenuntersuchung
sowie weiteres Vorgehen", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12286 vom
15.05.2024.
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11

1014

Bahnausbau

Das Bauvorhaben wird voraussichtlich vor dem Bahnausbau
fertiggestellt. Die Belastung der Bewohner wird auf lange Zeit
die Grenzwerte massiv Uberschreiten. In den Unterlagen wird
hierzu keine Aussage getroffen. Insbesondere EMF- und Larm-
Belastung scheint ein Thema zu sein. Aber auch der Verkehr
wird fiir erhebliche Stérungen sorgen.

In den Untersuchungen zum Verkehrslarm (Straf3en- und Schienen-
larm/Bahnlarm) und den elektrischen und magnetischen Feldern (EMF)
wurden die Varianten der zweigleisigen Bestandsituation und eines vier-
gleisigen oberirdischen Ausbaus der Bahnstrecke Nr. 5560 als ,worst
Case" berlcksichtigt.

Dabei wurde festgestellt, dass Beeintrachtigungen durch elektrische und
magnetische Felder auf die geplante Bebauung und auf die Umgebung
nicht zu erwarten sind.

Der Bebauungsplan setzt die ErschlieBung fiir den motorisierten Individu-
alverkehr (MIV) ausschlie3lich von Norden mit Zufahrt von der zukunfti-
gen Englschalkinger Straf3e voraus. Durch die geplante Neubebauung
wird die bereits heute bestehende sowie zukiinftige Larmbelastung durch
den Zugverkehr als auch StraBenverkehr — bei zukiinftigem Ausbau der
Englschalkinger StraRe — zugunsten des Wohnquartiers und der beste-
henden Bebauung in der Nachbarschaft abgeschirmt.

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans zum Larm- und Erschiitte-
rungsschutz wird auBerdem der Schutz vor den Immissionsbelastungen
fur das Planungsgebiet sichergestellt (siehe hierzu auch Ziffer 2.5 Vorbe-
lastungen, 4.15 Schallschutz und 4.17 Erschiitterung und Sekundér-
luftschall der Begriindung der Beschlussvorlage).

12

1019

Baustellenzufahrt

Ist eine Baustellenzufahrt ausschlief3lich Gber die Englschalkin-
ger StralRe sichergestellt?

Die Erschliel3ung der Baustelle wird im Rahmen des Bauvollzuges gere-
gelt. Zur Baustellenzufahrt trifft der Bebauungsplan keine Aussage. Ent-
sprechende Auflagen zum Schutz der angrenzenden Bestandbereiche
werden im Baugenehmigungsverfahren erteilt.

13

1003

Bemalung der
Plane

Wie grof3 ist der Abstand des Punktgeb&dudes im Sidwesten mit
dem Titel "KITA", Sudwand zur Grundstiicksgrenze an der Me-
meler Str. (MaReinheit "Meter")??

Wie lang ist die Geb&ude-Kette entlang der Bahntrasse (Maf3-
einheit "Meter") ??

Die im Wetthewerbskonzept vorgeschlagene Kindertageseinrichtung im
sudwestlichen Punkthaus wird im vorliegenden Bebauungsplan nicht
mehr weiterverfolgt. Die Flachen der urspriinglich vorgeschlagen Kinder-
tageseinrichtungen wurden zusammengelegt und in den nérdlich gelege-
nen Bauraum 1 verlagert. Dort soll eine achtgruppige Kindertageseinrich-
tung mit jeweils vier Krippengruppen und vier Kindergartengruppen ent-
stehen.

Das im Wetthewerbsentwurf dargestellte Punktgebaude im Stdwesten
wurde aus Larmschutzgriinden in den L-férmigen Bauraum 9 integriert.
Der Abstand von der sudlichen Bauraumkante bis zur derzeitigen Stra-
Renbegrenzungslinie (=Grundstlicksgrenze) betragt im der stidwestlichen
Bereich mindestens ca. 17 m. Im Bebauungsplanentwurf wird die
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StralRenbegrenzungslinie um 3 m nach Norden verschoben, um hier
Parkbuchten mit einer Ausstiegsflache zu erméglichen. Somit verringert
sich der Abstand hier auf mindestens ca. 14 m.

Hinweis:

Der Bebauungsplanentwurf wird im MaRstab 1:1000 dargestellt. Die ge-
planten Gebaude werden durch die festgesetzten Baurdume begrenzt.
Die Langen und Breiten der Baurdume, innerhalb derer die Gebaude er-
richtet werden kénnen und auch die Abstande untereinander kénnen so
leicht aus dem Bebauungsplanentwurf herausgemessen werden. Dabei
entspricht ein Millimeter auf einem Lineal einem Meter in der Planzeich-
nung.

Die Gebaude entlang der Bahngleise kénnen verbunden mit einer Larm-
schutzwand etwa eine Lange von jeweils 104 m erreichen (siehe hierzu
auch Ziffer 4.4 Bauweise, liberbaubare Grundstlicksflache der Be-
griindung der Beschlussvorlage).

14

1023

Biotop

Was bedeutet "Starkung der Biotopfunktion entlang der
Bahntrasse?

Gemalf Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) ist die 6stlich, an das
Planungsgebiet, angrenzende Bahnlinie zwischen Daglfing und Engl-
schalking als tberregional bedeutsamer Trockenlebensraum (ABSP-Fl&-
che Nr. 627) ausgewiesen. In den Zielen des ABSP wird die Bahntrasse
dezidiert als lineare Vernetzungsachse aufgefiihrt, deren begleitende Tro-
ckenstandorte erhalten und optimiert werden sollen. Die Bahnbegleitfl&-
chen entlang der Bahntrasse gehéren zu den aus naturschutzfachlicher
Sicht unverzichtbaren Kernflachen des Biotopverbunds in Miinchen und
wurden im ABSP demzufolge gesondert aufgefiihrt und mit einer Reihe
von Zielen und Maflinahmenvorschlagen versehen.

Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prufung wurde die Zau-
neidechse als relevante Art fir den Geltungsbereich identifiziert. Nach-
weise erfolgten dstlich des Planungsgebiets in den Bdschungen entlang
der Bahntrasse, deren magere Strukturen einen geeigneten Lebensraum
darstellen. Diese Bereiche fungieren als wichtige Vernetzungsachsen in
Nord-Sid-Richtung.

Im Zuge des Bebauungsplans wird eine bahnnahe 6kologische Entwick-

lungsflache zur Umsetzung des Ziels einer Biotopvernetzung festgesetzt

(siehe hierzu auch Zziffern 4.19 MaBnahmen zum Artenschutz und 7.2.2
Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere der Begriindung
der Beschlussvorlage).
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15

1014

Compliance /
Forderung

Fur gewdhnlich wird der Miinchner Immobilienmarkt von weni-
gen grofRen Firmen und Investoren beherrscht. In jlingster Zeit
treten auch stadtische Gesellschaften marktbeherrschend auf.
Damit auch verbunden Positionen in Aufsichtsraten und sonsti-
gen fiihrenden Positionen, die entsprechend vergtitet sind. Wir
regen wie auch in den letzten grof3en Bauvorhaben und Fla-
chennutzungsplananderungen eine Untersuchung méglicher
Bevorzugungen, Verbindungen und Férderungen an. Fragen in
diesem Kontext:

Wie stellen Sie sicher, dass Auftrage und Fordermittel nicht auf
Basis von zu engen Beziehungen oder subjektiven Erfahrungen
vergeben werden.

Werden Ausschreibungs-Komitees und Beteiligte regelméaRig
rolliert?

Werden Partei-Interessen und die Amtsfuhrung der Stadt Min-
chen strikt getrennt?

Wie wird diese Trennung sichergestellt und Giberwacht?
GEWOFAG und GWG waren diesbeziiglich bereits von Skan-
dalen betroffen.

Daher ist hier eine besondere Aufsicht geboten. Unsere Fragen:
Wie werden neutrale und unabhangige Aufsichts-Richtlinien bei
stadtischen

Gesellschaften beachtet?

Sind Compliance Einrichtungen aktiv unterwegs oder werden
diese nur passiv zur Verfugung gestellt?

Die Fragen zu Compliance sind nicht Gegenstand der Bebauungspla-
nung und des -verfahrens. Die Stadt Miinchen halt sich hierbei an die ge-
setzlichen Voraussetzungen.

16

1008

Erorterungsver-
anstaltung

Bei lhrer Burgerinformation am 16.7.24 wurde der Beitrag unse-
res Vertreters Herrn [Anm. d. Verw.: Name aus Datenschutz-
grinden geldscht.] sehr unfreundlich formlich ,abgewdrgt”, um
in den Worten einiger Biirger zu sprechen!

Soll das Birgerbeteiligung sein?

Wir leben in einer Demokratie!

Die Bevélkerung der Stadt Minchen zahlt fleiRig Steuern und
ermd@glicht damit ein gutes Leben in unserer Stadt und finanziert
nicht zuletzt u.a. die Gehdlter der Angestellten und Beamten
der Stadt Miinchen.

Wir mochten nicht, dass unsere Kinder und Enkelkinder uns ei-
nes Tages sagen, warum habt ihr euch gegen diese, im
wahrsten Sinne Uberhdhten Bauten nicht gewehrt!

Ziel der Erdrterungsveranstaltung vom 16.07.2024 war, zur Information
der Offentlichkeit im Rahmen des Beteiligungsverfahrens geméan

§ 3 Abs. 1 BauGB beizutragen und die Mdglichkeit zur miindlichen AuRe-
rung zum Bebauungsplanverfahren zu geben. Im Sinne einer moglichst
breiten Beteiligung der anwesenden Biirger*innen ist es erforderlich, im
Rahmen der Moderation um die Einhaltung einer vorab vorgeschlagenen
Redezeit zu bitten. Es ist bei offenen Diskussionen Aufgabe der Modera-
tion, mdglichst viele Personen zu Wort kommen zu lassen. Es wurde dar-
Uber hinaus auf die weiteren Informations- und Beteiligungsmdglichkei-
ten, z.B. das Portal ,Bauleitplanung Online Miinchen* und/oder amtlicher
Auslegungsraum der Landeshauptstadt Minchen, oder schriftliche Betei-
ligung im Informationsflyer und mundlich hingewiesen.
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17 | 1023 | Erdrterungsver- | Insgesamt war von stadtischer Seite die Bemihung um Sach- Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 16 verwiesen.
anstaltung lichkeit gegeben, auch wenn viele Fragen offen bleiben muss-
ten bei der Bemiihung, ein positives Bild der Zukunft des ge-
planten Quartiers mit schonen Begriffen und gewissen Euphe-
mismen zu malen. Nur die Gesprachsleitung war leider zeit-
weise von Aggressivitat im Ton gepragt.
Mein Eindruck: das richtete sich vor allem gegen Personen im
Publikum, die sich offensichtlich in die Thematik bereits ziemlich
eingearbeitet hatten und bekannt waren. Ich weif3 nicht, ob ich
eine Rickmeldung bekomme, wiirde mich freuen.
18 | 1013 | ErschlieRung Auch die geplante ErschlieRung mit mehr als 520 Wohneinhei- | Es handelt sich beim vorliegenden Bebauungsplan um einen qualifizier-
ten auf dem autofreien Areal ist m. E. gemaR § 34 Abs. 1 ten Bebauungsplan gemaf § 30 Abs. 1 BauGB, somit ist § 34 BauGB
BauGB nicht gesichert. nicht anwendbar. Die ErschlieRung muss nach § 30 Abs. 1 BauGB gesi-
chert sein.
Wie unter 4.9 Verkehrliche ErschlieBung der Begriindung zur Be-
schlussvorlage dargestellt, ist das Planungsgebiet fiir den motorisierten
Individualverkehr von Norden her erschlossen. Fu3- und Radwegeverbin-
dungen bestehen auch nach Westen und Suiden in die angrenzenden
Gebiete.
Ziel des planerischen Konzeptes ist ein oberirdisch weitestgehend auto-
freies Quartier. Daher erfolgt die Haupterschlie3ung fur den motorisierten
Verkehr Uber eine Gemeinschaftstiefgarage, die unterirdisch alle Ge-
baude des neuen Quartiers miteinander verbindet. Die gebaudeinte-
grierte Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage mit gebaudeintegrierter Rampe
befindet sich im Norden im Anschluss an die Grundstuckszufahrt von der
zukinftigen Englschalkinger Strae. Zum Anschluss des Planungsgebie-
tes an die bestehende Englschalkinger Straf3e ist im Bebauungsplan eine
offentliche Verkehrsflache mit ca. 22 m Breite als verkehrssichere Zufahrt
festgesetzt.
Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 4 verwiesen.
19 | 1014 | EU-Renaturie- Der vorhandene Flachennutzungsplan wird in erheblichem Maf3 | Der Flachennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung der Lan-

rungs-Gesetz

verdichtet. Darauf wird auch in lhrer Verdffentlichung hingewie-
sen. Das EU-Renaturierungs-Gesetz ist mittlerweile am
26.2.2024 verabschiedet:

deshauptstadt Miinchen (FNP) enthélt die Grundziige der stadtebauli-
chen Entwicklung und dient der Stadt als Leitlinie fur die raumliche Vertei-
lung von verschiedenen Nutzungen innerhalb des Stadtgebietes. Als vor-
bereitender Bauleitplan ist er die Grundlage fir die Aufstellung von
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Nr.

Schlagwort

AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

[Anm. d. Verw.: An dieser Stelle wurde auf die Website
www.consilium.europa.eu/de/policies/nature-restoration/ verwie-
sen.]

Wir méchten Sie insbesondere auf folgenden Absatz hinweisen:
Die Stadt Munchen hat die Zielvorgaben zum Baumbestand
verfehlt. Die Vernichtung von Grunflachen hat die allgemeine
Grunflachen-Quote signifikant unter 45% gesenkt. Die derzeit
geplante Bebauung steht in Widerspruch dazu. In diesem Fall
ist zwar keine Grinflache betroffen, aber eine versickerungs-
freie und naturlich genutzte groRRe landwirtschaftliche Flache.
Sie sind sich der potentiellen Vernichtung der Biomasse sehr
wohl bewusst, denn Sie fiihren selbst folgende Punkte an:
Nachweis der erforderlichen privaten und 6ffentlichen Griin-
und Freiflachen

Erhalt der Klimafunktionen

Optimierung der bioklimatischen Situation und die Umsetzung
des Schwammstadtprinzips

Erreichung der Klimaneutralitét im Planungsgebiet

Erhalt und Einbindung des Baum- und Gehélzbestandes in das
stadtebauliche und landschaftsplanerische Konzept

Starkung der Biotopfunktion entlang der Bahntrasse

Gleichwohl wird in keiner Weise ausgefiihrt mit welchen Quoten
und MaRnahmen Sie dies umsetzen wollen. Und inwiefern dies
unter Beachtung des Klimaanpassungsgesetzes und EU-Rena-
turierungs-Gesetzes getan wird. Hierzu bitten wir um eine Stel-
lungnahme.

Bebauungsplanen. Diese miussen aus den Planungszielen des Flachen-
nutzungs- und des Landschaftsplanes entwickelt werden.

Wie unter Ziffer 2.6.1 Flachennutzungsplan mit integrierter Land-
schaftsplanung der Begriindung der Beschlussvorlage ausgefihrt, sind
die geplanten Gebiete aus dem geltenden Flachennutzungsplan mit inte-
grierter Landschaftsplanung (FNP) entwickelbar, weshalb an dieser Stelle
keine FNP-Anderung geplant ist und somit auch keine gesonderten Gut-
achten (auf FNP-Ebene) veranlasst sind.

Der FNP ist im MaRstab 1:10.000 zu lesen und trifft keine Aussagen zu
Gebauden und Nutzungsdichten. Er ist grobkdrniger und weniger flachen-
scharf als ein Bebauungsplan. Selbst wenn der FNP an dieser Stelle zu
andern ware, waren fir die Regelungstiefe des FNP keine Gutachten er-
forderlich, die Uber die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ange-
fertigten Gutachten hinausgehen. Fur die Aufstellung des Bebauungs-
plans wurde eine Klimaexpertise erstellt.

Im FNP ist das Planungsgebiet (iberwiegend als allgemeines Wohngebiet
(WA) dargestellt. Im Sudwesten ist ein Teil als reines Wohngebiet (WR)
und im Nordosten ein kleiner Bereich als Kerngebiet (MK) dargestellt. Der
FNP stellt Gebietskategorien dar und trifft keine Aussagen tber die bauli-
che Dichte.

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates ,Klimaneutrales Min-
chen bis 2035 - Ziele und Umsetzungsstrategie des Referats fur Stadtpla-
nung und Bauordnung®, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03873 vom
20.10.2021 wurde das Instrument des Klimafahrplans eingefuhrt. Fur das
zu entwickelnde Planungsgebiet wurde deshalb ein ganzheitliches Klima-
konzept entwickelt.

Fir das Planungsgebiet wurde dies mit den Bausteinen Energie, Mobili-
tat, Klimaresilienz und Nachhaltigkeit erstellt. Die zur Umsetzung des Kli-
makonzeptes notwendigen MalRnahmen wurden, soweit es der rechtliche
Rahmen zulésst, durch Festsetzungen im Bebauungsplan und durch Ver-
einbarungen im stédtebaulichen Vertrag rechtlich gesichert.
Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen gemaR den Anforderungen
des Bayerischen Leitfadens zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung
sind verpflichtend festgesetzt, aulerdem erfolgt 6kologische Aufwertung
durch Umsetzung einer grof3flachigen offentlichen Griinflache sowie weit-
gehendem Baumerhalt und Neupflanzungen. Zudem ist im Zuge des Be-
bauungsplans eine bahnnahe 6kologische Entwicklungsflache als
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Nr.

Schlagwort

AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

naturschutzfachliche Ausgleichsflache zur Umsetzung des Ziels einer Bi-
otopvernetzung festgesetzt.

Die EU-Verordnung Uber die Wiederherstellung der Natur verpflichtet die
Mitgliedstaaten nach Art. 14 der EU-Verordnung nationale Wiederherstel-
lungsplane zu erstellen und der Europédischen Kommission vorzulegen.
Teil der nationalen Wiederherstellungspléane sind stadtische Okosystem-
gebiete. Der nationale Wiederherstellungsplan wird federfiihrend vom
Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und
Verbraucherschutz erarbeitet; die Fertigstellung des ersten Entwurfs ist
fur das zweite Quartal 2026 vorgesehen. Der finale nationale Wiederher-
stellungsplan ist nach Riickmeldung durch die Kommission und der Ein-
arbeitung dieser Rickmeldung 2027 fallig. Die Ergebnisse aus den zu er-
stellenden nationalen Wiederherstellungsplanen und daraus mdglicher-
weise resultierenden Vorgaben sind abzuwarten.

In der Begruindung sind Angaben zur Versiegelung sowie eine Baumbi-
lanz enthalten (siehe hierzu auch Ziffern 4.8 Dachbegriinung,
gemeinschaftlich nutzbare Dachgarten, Dachterrassen, 4.18 Griin-
ordnung, 4.19 MaRnahmen zum Artenschutz, 4.20 Regenwasserma-
nagement, 4.23 Umsetzung des Klimafahrplans, Klimakonzept
(Klimaschutz und Klimaanpassung / Klimaresilienz), 7.2.2
Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere, 7.2.6
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und 7.3
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und Versiegelung der Be-
grindung der Beschlussvorlage).

20

1013

Feuerwehrzu-
fahrten

Aber auch bei der Vorstellung allein, ein groRer Mdbelwagen
parkt auf dem Wohnweg in dieser autofreien Wohnanlage und
die Feuerwehr muss an dem vorbeifahren, um einen Brand in
dem dahinter liegenden Wohngebaude zu léschen, packt mich
schon das Grausen!

Fur die gemal Bebauungsplan zulassige Bebauung wurde ein Rettungs-
wegekonzept gemal den geltenden Anforderungen an ,Flachen fur die
Feuerwehr* nachgewiesen. Feuerwehrzufahrt und -aufstellflachen sind
unabhéngig von anderen zuldssigen Verkehrsfunktionen im Erschlie-
Bungskonzept beriicksichtigt (siehe hierzu auch Ziffer. 4.21 Vorbeugen-
der Brandschutz der Begriindung der Beschlussvorlage).

Zusatzlich muss im Rahmen der Baugenehmigung ein Brandschutzkon-
zept mit Rettungswegen nachgewiesen werden.

Die Dienstbarkeitsflachen sind expliziten Nutzungen (Gehrecht, be-
schrankte Fahrtrechte usw...) zugeordnet. Ein Mébeltransport ist hiervon
grundséatzlich nicht umfasst, da dieser auch nicht taglich stattfindet. Fur
den Fall von Umziigen sind in Abstimmung mit dem KVR im Einzelfall
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Stellungnahme der Verwaltung

Lésungen zu finden, die durchgehend auch den Brandschutz sicherstel-
len bzw. nicht einschréanken. Ein Befahren der Dienstbarkeitsflachen
koénnte eine solche Losung sein. Dies ist aber — wie schon ausgefiihrt —
einzelfallbezogen zu entscheiden.

21

1014

Finanzierung

Wieder einmal fuhrt die Wachstumspolitik zum Verlust von Ar-
beitsplatzen und produzierendem Gewerbe in Miinchen. Das
Projekt ist eine Kooperation von Miinchen Wohnen, dem ur-
spriinglich ansassigem Gewerbeinhaber und einer in Griinwald
ansassigen Holding einer bekannten Baugesellschaft. Wohnun-
gen statt Gewerbe fuhrt zu hohem Bedarf an Finanzierung von
Infrastruktur und 6ffentlichen Einrichtungen. Im Gegenzug ist
die Finanzierung aber nicht gesichert, da langfristig Gewerbe-
einnahmen ausfallen. Die Mieten dagegen sind Uiber die stadti-
schen Bau- und Sozialprogramme finanziert und belasten die
ohnehin strapazierten Stadtfinanzen. Dieser doppelte Finanzie-
rungsbedarf scheint nicht wirklich langfristig gedeckt. Aus die-
sem Grund scheint eine Gesamtfinanzrechnung auf 40 Jahre
gemaf den Minchner Wohnungsbauférderungs-Programmen
dringend geboten. Sonst wird nachfolgenden Generationen ein
finanzieller und infrastruktureller Scherbenhaufen hinterlassen.

Die Entwicklung des Gebietes zu einem urbanen Wohnquartier mit Ein-
zelhandel, nichtstérendem Gewerbe bzw. Dienstleistungen und den not-
wendigen sozialen Einrichtungen sowie Griin- und Freiflachen leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zur Deckung des Bedarfes an dringend bendtigten
Wohnflachen in der Landeshauptstadt Miinchen. Der bestehende Gewer-
bebetrieb wird verlagert. Es ist daher nicht mit ausfallenden Gewerbeein-
nahmen zu rechnen.

Die durch die Planung entstehenden planungsursachlichen Kosten und
Lasten wie soziale Infrastruktur, ErschlieBungskosten und geférderter
Wohnungsbau etc. sind gemaf den vom Stadtrat beschlossenen ,Verfah-
rensgrundsatzen zur Sozialgerechten Bodennutzung“ (SoBoN) von den
Planungsbegiinstigten zu tragen.

Die durch die Planung entstehenden planungsursachlichen Kosten und
Lasten sind gemaR den vom Stadtrat beschlossenen ,Verfahrensgrund-
satzen zur Sozialgerechten Bodennutzung® (SoBoN) von der Planungs-
begtinstigten zu tragen. Dabei unterliegt jede stadtebauliche Entwicklung,
durch die eine Bodenwertsteigerung erzielt wird, den Grundsatzen der
SoBoN. Die Planungsbegiinstigte (Grundeigentiimerin / Investorin) hat
die nach den Grundsétzen der SoBoN erforderliche Grundzustimmung
abgegeben.

Mit den Grundeigentiimern wird ein stadtebaulicher Vertrag geschlossen,
in dem sich diese insbesondere zur Ubernahme der Kosten und Lasten
zur Sicherung planungsbedingter MaBnahmen unter anderem der Errich-
tung sozialer Infrastruktur, 6ffentlicher Griinflachen etc. verpflichtet.

Wie unter Ziffer 6 Sozialgerechte Bodennutzung / vertragliche Verein-
barungen | Kosten in der Begriindung der Beschlussvorlage ausgefuhrt,
wird durch die Anwendung der SoBoN die Planungsbegtinstigte an den
Kosten und Lasten beteiligt und der Bau von geférdertem Wohnungsbau
(min. 40%) gesichert. Ebenso werden Flachenabtretungen fir 6ffentliche
Verkehrsflachen, offentliche Grinflachen und Ausgleichsflachen sowie
ein Kostenbeitrag fur den urséachlichen Bedarf an sozialer Infrastruktur
und ein Kostenbeitrag an den Grunflachen und artenschutzrechtlichen
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MafRnahmen sowie zu den erforderlichen MaRnahmen an den 6ffentli-
chen Verkehrsflachen geregelt.
22 | 1000 | Freiflachen Der Entwicklung eines ,Wohnquartiers mit hoher Freiraumquali- | Die positive Stellungnahme mit ausdrucklicher Zustimmung zur kiinftigen
tat“, der Erhaltung des ,pragenden Baumbestandes” und der Entwicklung des Stadtquartiers wird zur Kenntnis genommen.
Schaffung ,hochwertiger Griin- und Freiflachen” stimmen wir
ausdriicklich zu.
23 | 1014 | Freiflachen Die Freiflachenversorgung ist gemaR Stadtratsbeschluss mit Da das Grundstick in seiner derzeitigen Bestandssituation keine Erho-
20gm pro Einwohner sicherzustellen: lungsnutzung aufweist, ergibt sich durch die Festsetzungen im Bebau-
,Pro Einwohner*in kann zirka 8,06 m2 anrechenbare Offentliche | ungsplan eine positive Bilanz an Griin- und Freiflachen, die kunftig zur
Grunflache und 11,86 m? private Freiflache fur die Freizeitnut- Erholung genutzt werden kénnen. Im Bebauungsplan mit Grinordnung ist
zung gesichert werden. Auf den Dachern wird eine Freiflachen- | eine ausreichende Freiflachenversorgung gemaf der Qualitatsanforde-
versorgung von 2,3 m?2 nachgewiesen." rungen der Landeshauptstadt Miinchen gegeben. Der Orientierungswert
Wir kénnen der Verdffentlichung keine ausgewiesenen Erho- von 20 m?/EW kann vollstéandig erreicht werden. In die Berechnung sind
lungsflachen auch fir das Umfeld entnehmen. Obwohl Sie in die nutzbare 6ffentliche Griinflache, die larmgeschitzten, ebenerdigen
der Verdffentlichung massiv auf ,Freiraum” verweisen. Wie stellt | privaten Freiflachen und die Flache der Gemeinschaftsdachflachen ein-
sich dieser Freiraum dar? Ist die Bilanz positiv? geflossen. Anteil der 6ffentlichen Grinflachen liegt bei ca. 33 %, Anteil
der privaten Freiflachen bei 67 %, davon ca. 8 % als Gemeinschaftsdach-
terrassen. Die im Bebauungsplan mit Griinordnung ausgewiesenen 6f-
fentlichen Griinflachen stehen nicht nur den Bewohner*innen des Pla-
nungsgebiets, sondern auch den Anwohnenden der umliegenden Berei-
che zur Nutzung offen (siehe hierzu auch Ziffern 4.18 Griinordnung und
7 Umweltbericht der Begriindung der Beschlussvorlage).
24 11014 | Freiflachen Im Planungsgebiet selbst sind keine Erholungsflachen ausge- Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 23 verwiesen.
wiesen. Die landwirtschaftliche Flache steht aufgrund fehlender
Wegeverbindungen nicht fur eine Erholungsnutzung zur Verfu-
gung. Nérdlich befindet sich an der Barlowstral3e eine 6ffentli-
che Griinanlage. Der Ubergeordnete Griinzug ,Grunes Band
Ost* mit dem Okologischen Bildungszentrum mit seinen ausge-
dehnten Freiflachen liegt in circa 900 Meter entfernt.
25 11008 | Frischluft- Der sogenannte ,Riegel“ an der Bahn entlang verhindert Luftbe- | Im Verlauf der Planung konnten negative Auswirkungen auf den Kaltluft-
schneise wegung von Ost nach West. Die Beluftung der Stral3en in der volumenstrom und somit den néchtlichen Hitzeabbau fiir die bestehenden

Nachbarschaft Memeler-, Putziger-, Balten-, Libauer Strafe ist
nicht gewahrleistet!

Die Englschalkinger StralRe reicht als Frischluftschneise wirklich
nicht aus.

Siedlungsbereiche deutlich reduziert werden (siehe hierzu auch Ziffer
7.2.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima der Begriindung der Be-
schlussvorlage).
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Stellungnahme der Verwaltung

Das Planungsgebiet wird nach gutachterlicher sowie behérdlicher Beur-
teilung voraussichtlich eine tiberwiegend nur mafRige Warmebelastung
aufweisen, da im Verlauf der Planung mehrere Klimaanpassungsmalf3-
nahmen, wie die Freihaltung eines Durchluftungskorridors im Studen oder
eine relativ grofRe und zusammenhéngende Grunflache im westlichen Teil
des Planungsgebiets beriicksichtigt wurden. Die gutachterlichen Pla-
nungshinweise werden in der weiteren Bebauungsplanung beriicksichtigt
und sollen anschlieend umgesetzt werden. Dazu zahlen u.a. Baumer-
halt, Schaffung von neuen (GroR3-)Baumstandorten und Gebaudebegrii-
nung (Dach- und Fassaden) (siehe hierzu auch Ziffern 4.8
Dachbegriinung, gemeinschaftlich nutzbare Dachgarten,
Dachterrassen, 4.18.1 Griinordnung allgemein und 4.18.3
Griuinordnung auf Baugrundstiicken der Begriindung der
Beschlussvorlage).

Durch die genannten Mafl3nahmen wird sichergestellt, dass auch in der
Nachbarschaft eine ausreichende Beliiftung gewahrleistet ist.

26

1012

Frischluft-
schneise

Bei einer 6- bis 8-geschossigen Riegelbebauung entlang der
Bahn mag zwar der Larmschutz begunstigt werden; der Luft-
austausch wird in Ost-West -Richtung aber massiv behindert

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 25 verwiesen.

27

1015

Frischluft-
schneise

Stort den Luftaustausch! Tragt im Sommer zu lokalem Tempe-
raturanstieg aus. Wenn dstlich der Bahntrasse ebenso hoch be-
baut wird, entsteht dazwischen eine Schlucht. Will man das?

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 25 verwiesen.

28

1014

Gefliichtetenun-
terkunft

Die Bundesregierung und auch die Stadt Minchen weisen auf
den derzeit hohen Bedarf an Baugrundstiicken wegen der
Flichtlingskrise hin. Warum wird bei einem solchen Bauvorha-
ben nicht auch Platz fir eine Flichtlingsunterkunft vorgesehen?
Zumal wenn eine stadtische Gesellschaft beteiligt ist.

Nordlich an das Plangebiet angrenzend wird derzeit eine temporare Ge-
flichteten Unterkunft als Gemeinschaftsunterkunft fiir 152 Gefluchtete
vorerst bis zum 31.12.2031 betrieben.

Neben der Schaffung von Flichtlingsunterkiinften, ist es eines der vor-
rangigen Ziele der Landeshauptstadt Miinchen dringend benétigten
Wohnraum zu schaffen. Dieses Ziel wird fir das Areal an der Marienbur-
ger Stral3e prioritar verfolgt. Die Entwicklung des Gebietes zu einem ur-
banen Wohnquartier mit Einzelhandel, nichtstérendem Gewerbe bzw.
Dienstleistungen und den notwendigen sozialen Einrichtungen sowie
Grin- und Freiflachen leistet einen wichtigen Beitrag zur Linderung der
Wohnungsnot in der Landeshauptstadt Minchen und fuhrt eine bisher
Uberwiegend gewerblich genutzte Flache einer neuen Nutzung zu (siehe
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hierzu auch Ziffer 1 Anlass der Planung der Begriindung der Beschluss-
vorlage).

29 | 1019 | Grundwasser/ Wie sind die Auswirkungen auf den Fluss des Grundwassers Die hydrologischen Auswirkungen der zuldssigen Bebauung mit Tiefga-

Tiefgarage beim Bau einer Tiergarage dieses Ausmafes? rage wurden gutachterlich mithilfe von numerischen Grundwassersimula-
tionen untersucht. Zur Beurteilung der Grundwasserlage wurden weiter-
fuhrende Informationen zum mittleren Grundwasser, mittleren Héchst-
grundwasserstand und dem héchsten Grundwasserstand herangezogen.
Die geplante eingeschossige Tiefgarage greift zwar bei Grundwasser-
hoéchststdnden in das Grundwasserregime ein. Eine Beeintrachtigung der
bestehenden Nachbarbebauung konnte nicht festgestellt werden. Wéh-
rend der Bauphase sind voraussichtlich temporare Malinahmen zur Bau-
wasserhaltung erforderlich. Im Rahmen des Bauvollzugs ist eine wasser-
rechtliche Genehmigung einzuholen (siehe hierzu auch Ziffer 7.2.4
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser der Begriindung der Be-
schlussvorlage).

30 | 1000 |Hochhaus den Entwirfen der beauftragten Architekten zufolge ist im nord- | Das im Wettbewerbskonzept vorgesehene Hochhaus nérdlich des Pla-
westlichen Teil des zu bebauenden Mariengéartenareals die Er- | nungsgebietes ist nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplans.
richtung eines 15-stockiges Hochhaus von ca. 45 Meter Hohe
vorgesehen. (Quelle: https://www.unserbogenhau- Ein Planungsverfahren fiir das an das Planungsgebiet nordlich angren-
sen.de/2023/12/mariengaerten-mehr-als-500-wohneinheiten/). | zende stadtische Grundstuick Flurstiick Nr. 620, Gemarkung Daglfing wird
Zwar wird in den vom Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung | erst dann durchgefiihrt, wenn die Art des viergleisigen Ausbaus und die
der Offentlichkeit zur Verfiigung gestellten Planungsunterlagen | damit verbundene Lage der geplanten Verlangerung der Englschalkinger
lediglich die Errichtung von sechs- bis achtgeschossigen Ge- StralRe (Unterfuhrung oder ebenerdige Fuhrung) feststehen.
bauden im Osten und von sechsgeschossigen Geb&duden im So kann sichergestellt werden, dass die stadtebauliche und landschafts-
Westen beschrieben, und von der geplanten Errichtung eines planerische Entwicklung in ihrer Qualitat und Auspragung der besonde-
Hochhauses ist keine Rede. Andererseits wird in den verdffent- | ren Lage am Verkniipfungsbahnhof Englschalking und der Funktion als
lichten Unterlagen auf die Bauplanung im Norden bzw. Nord- +Entree* zu den kiinftigen Stadtteilen im Nordosten Rechnung tragt (siehe
westen des Areals nicht ndher eingegangen und es bleibt un- hierzu auch Ziffer 1 Anlass der Planung der Begriindung der Beschluss-
klar, ob nicht doch, wie in den Architektenentwirfen aufgefiihrt, | vorlage).
ein Hochhauskomplex im Nordwesten der Mariengérten vorge-
sehen ist.

31 | 1008 |Hochhaus Ein Burohochhaus mit 15 Stockwerken akzeptiert die Anwoh- Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 30 verwiesen.

nerschaft NICHT!

Ich spreche u.a. fir einige meiner Nachbarn und Anwohner in
der Putziger- und Marienburger Stral3e.

Akzeptabel auch nicht, wenn es statt fir Buros fur Studenten-
wohnungen genutzt wird!
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Stellungnahme der Verwaltung

Wir Uberlegen, gegen die Stadt zu KLAGEN, falls unsere Wiin-
sche Uberhaupt nicht berticksichtigt werden.

32

1012

Hochhaus

Zum 15-stéckigen Hochhaus sehe ich derzeit keine Anzeichen,
dass darauf verzichtet wird. Lediglich Uber die Nutzung fir Bi-
ros wird zugunsten von Studentenwohnungen nachgedacht.

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 30 verwiesen.

33

1023

Hochhaus

Das geplante 15-stdckige Hochhaus an der Quartierseinfahrt ist
vollig Uberdimensioniert und ABSOLUT zu hoch!!

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 30 verwiesen.

34

1002

Hochhausstudie

[Ergénzung der Verwaltung: Forderung nach...] Anpassung der
Geschosshdhen an Hochhausstudie 2023

Das Areal an der Marienburger Stral3e ist im raumlichen Leitplan der in
der aktuellen Hochhausstudie 2023 PERSPEKTIVE MUNCHEN (HHS),
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08279 vom 28.06.2023 der Raumkategorie
.Mal3stablich gestalten” der Hohenstufe 2 ,Akzent" zugeordnet.

Das bedeutet, wichtige Nutzungen, Kreuzungspunkte oder Sichtachsen
konnen an geeigneten Stellen durch eine maRvolle Uberhéhung akzentu-
iert werden. In geeigneten Gebieten kann durch die Uberhéhung eine
Rhythmisierung der baulichen Struktur erfolgen. Die Héhenstufen 1 - 3
(Traufthdhe, Akzent, Quartierszeichen) beziehen sich proportional auf die
jeweils pragende bzw. dominierende Traufhéhe der vorhandenen Umge-
bungsbebauung. Die Traufhdhe ist dabei kein pauschales Héhenmalf fur
das gesamte Stadtgebiet, sondern muss in individueller Betrachtung des
raum- und maf3stabspragenden Umfelds definiert werden. Sie bildet den
Bezugsmalstab in der stadtraumlichen Wahrnehmung eines héheren
Hauses.

Nicht an allen Stellen im Stadtgebiet ist es moglich, ein eindeutiges Maf3
einer Traufhéhe zu definieren. In diesen Fallen ist zu untersuchen, ab
welcher Hohe das Vorhaben in seiner Eigenart die Wirkung einer ent-
sprechenden Hohenstufe entfaltet. Im Zusammenhang mit gréReren Ent-
wicklungsbereichen zur Neubebauung oder Transformation wird flir einen
neuen Stadtbaustein die prdgende Traufhdhe neu gesetzt werden. In die-
sen Flachen definieren sich Hochpunkte aus dem Bezug zu dieser neu
geplanten Traufhéhe.

Dies ist im vorliegenden Bebauungsplan der Fall. Ziel ist die Entwicklung
eines urbanen lebenswerten Quartiers im Spannungsfeld zwischen klein-
teiliger Bebauung im Westen, mehrgeschossige Larmschutzbebauung
entlang der Bahnanlagen im Norden und der Anforderungen die sich fur
eine Neubebauung aufgrund der Lage des Planungsgebietes an der
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Nr.

Schlagwort

AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Bahnstrecke mit den zukunftigen Infrastrukturprojekten (4-gleisiger Aus-
bau der S-Bahntrasse mit S-Bahnhof Englschalking und Verlangerung
der U4) ergeben.

Dabei bildet die Larmschutzbebauung entlang der Bahngleise und der zu-
kinftigen Englschalkinger Str. zum Schutz der dahinterliegenden Bebau-
ung, mit Uberwiegend festgesetzten Wandhéhen von 20,3 m und 23,3 m,
den neuen Bezugsmalstab der Traufththen fiir das Planungsgebiet
(siehe hierzu auch Ziffern 4.1 Stadtebauliche und freiraumplanerische
Grundidee und 4.5 Hohenentwicklung der Begriindung der Beschluss-
vorlage).

35

1000

Hbhe der Bebau-
ung

Wir widersprechen der geplanten Bebauung des Areals mit
sechs- bis acht-geschossigen Gebauden und vorsorglich auch
der Errichtung eines Hochhauses. Dies aus folgenden Grunden:
Die Vollversammlung des Stadtrats hat am 28. Juni 2023 be-
schlossen, in den Planungsverfahren fiir Hochhauser und profil-
tiberragende Gebaude die ,Hochhausstudie 2023" in ihrer Fas-
sung vom April 2023 als fachliche Grundlage zu bericksichti-
gen und samtliche Vorgaben der Studie ab der Hohenstufe 3
~Quartierszeichen®, im Einzelfall auch bereits ab der Hohenstufe
2 ,Akzent* verbindlich anzuwenden.

Fir Gebéaude der Hohenstufe 2 sieht die Hochhausstudie ak-
zentweise eine maRvolle Uberhéhung von bis zu 35% iiber der
préagenden Traufe vor, fir Geb&dude der Hohenstufe 3 eine
Uberhéhung von bis zu 150%.

Daruiber hinaus fuhrt die Studie als Hilfsmittel fur die Verwirkli-
chung von Hochhausprojekten einen ,raumlichen Leitplan® ein,
der die Siedlungsgebiete der Stadt verschiedenen Raumkate-
gorien zuordnet. Das Gebiet der Mariengéarten gehdrt geman
der Ubersicht auf S. 85 der Studie zur Raumkategorie B. Fiir
diese Raumkategorie B gilt, dass die vorhandene Traufhdhe
das BezugsmalR fiir die Hochhaushéhe definiert, wobei ,eine
proportionale Weiterentwicklung des Hohenprofils mit einzelnen
Akzenten mdglich” ist. Raumkategorie B entspricht damit der
oben genannten Hohenstufe 2, die eine Uberhéhung der pra-
genden Traufe auf bis zu 35% begrenzt.

Das Umfeld der Mariengarten weist Geb&ude mit einer Trauf-
héhe von zwei bis drei Geschossen auf. Die gemal Hohenstufe
2 mogliche Erhdhung einzelner Neubauten um bis zu 35% be-
grenzt deren Maximalhthe damit auf etwa vier Stockwerke. Das

Das im Wettbewerbskonzept vorgesehene Hochhaus ndérdlich des Pla-
nungsgebietes ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3 und 34 verwie-
sen.
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Nr.

Schlagwort

AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

laut Architektenentwurf geplante Hochhaus Uberschreitet diese
Héhe um etwa das Vierfache. Aber auch die geplanten sechs-
bis achtgeschossigen Gebaude im Osten und Westen des Mari-
engartenareals lassen sich mit den fiir die Raumkategorie B
geltenden Vorgaben der Hochhausstudie nicht in Einklang brin-
gen.

Wir méchten die Stadt auffordern, sich an gefasste Beschliisse
zu halten und die Geschosshéhen des Mariengértenareals an
die Vorgaben der Hochhausstudie anzupassen.

36

1002

Hohe der Bebau-
ung

Hiermit lege ich Widerspruch gegen die Bebauung ein:
Widerspruch gegen Errichtung von sechs- bis achtgeschossi-
gen Gebauden und gegen das geplante Hochhaus.

Stadtratsbeschluss vom 28. Juni 2023:

-Hochhausstudie 2023 als Grundlage fiir Planungsverfahren fir
Hochhé&user.

-Hochhausstudie legt pro Quartier zuldssige Hohenstufen fest.
-In Quartieren der Hohenstufe 2: Erhéhung um bis zu 35% Uber
pragende Traufhdhe

Zuordnung Maiengarten It. Hochhausstudie:

-Mariengérten sind der Raumkategorie B zugeordnet, d.h. Er-
richtung von Geb&uden von maximaler der Hohenstufe 2, d.h.
Begrenzung der Traufhthe auf plus 35% der Umgebungsbe-
bauung

-Bei Bauhdhe von 2-3 Geschossen im Umfeld Mariengarten
(derzeitige Umgebungsbebauung) ergibt sich eine zulassige
Maximalhdhe von ca. 4 Geschossen, keine Einbettung in eine
weitgehend von kleinteiligen Strukturen gepréagtes Umfeld
-Geplantes Hochhaus: viermal so hoch wie zuldssig

-Geplante sechs- bis achtgeschossige Gebaude ebenfalls un-
vereinbar mit Vorgaben

Das im Wettbewerbskonzept vorgesehene Hochhaus nérdlich des Pla-
nungsgebietes ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3 und 34 verwie-
sen.

37

1008

Hoéhe der Bebau-
ung

Ich bin Anwohnerin in der Putziger StraRe und Mitglied der Inte-
ressengemeinschaft des Bauvorhabens Marienburger Stral3e.
Zu dem o.a. Baugebiet gréBeren AusmafRles mochte ich, wie
schon einige Anwohner bei der Veranstaltung in der Ruth-
Drexel- Schule am 16.7.24 angemerkt haben, auf3ern, dass die
geplanten Gebaude viel zu hoch sind. 3 bis 4 Stockwerke wé-
ren akzeptabel. 6 bis 8 Stockwerke sind VIEL ZU HOCH!

Die Gebaudetypologie unterscheidet sich von der Baustruktur der be-
nachbarten Bebauung. Es wird jedoch ein angemessener Ubergang zwi-
schen den neuen und den das Planungsgebiet umgebenden Strukturen
geschaffen (siehe hierzu auch Ziffern 4.1 Stadtebauliche und
freiraumplanerische Grundidee, 4.5 Hohenentwicklung und 4.6 Ab-
standsflachen und Belichtung der Begriindung der Beschlussvorlage.
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Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3 und 34 verwie-
sen.
38 | 1011 | HOhe der Bebau- | In den Zielen schreiben Sie: Im sidlichen Bereich entlang der Memeler Stral3e wurde auf die im Wett-
ung »Einbettung in ein weitgehend von kleinteiligen Strukturen ge- bewerb vorgesehene achtgeschossige Bebauung (sudéstliche Ecke) ver-
pragtes Umfeld mit kleiner bis mittelgrof3er Wohnbebauung, zichtet.
zum Teil auch Mehrfamilienhauser” In Richtung der Marienbur-
ger StralRe berlcksichtigt der Entwurf mit den abgestuften 4/6- | Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3 und 34 verwie-
stockigen Gebauden diese Zielsetzung. In Richtung der Pose- | sen.
ner StralBe dagegen im Ostlichen Bereich kann man das bei 4/8-
stdckiger Bebauung eher nicht behaupten! Warum wird dieser
Bereich so offensichtlich schlechter gestellt, obwohl die vorhan-
dene Bebauung jeweils vergleichbar ist?
Bitte berlicksichtigen Sie die Zielsetzung EINHEITLICH auch an
dieser Stelle mit einer niedrigeren abgestuften Bebauung!
Herzlichen Dank!
39 | 1015 | Hohe der Bebau- | Bei dem Punktgebaude im Sidwesten, mit KITA beschriftet, Der geplante Baukérper im Bauraum 6 der direkt an der Marienburger

ung/Larm

sind 4 Geschosse mit Stufe auf 6 Geschosse geplant. Das wi-
derspricht der beschworenen stadtebaulichen Harmonie im
Quatrtiersviertel. Bei der Wohnanlage an der Barlow-, Broder-
senstr. / S-Banhhof Englschalking, Bebauungsplan 2039, ist
das harmonischer geldst. Der "Geb&udeklotz" entlang der
Bahntrasse, beginnend im Suid-Osten, mit dort 4 Geschossen
und Sprung auf 7 oder 8 Geschossen wére ein absoluter
Fremdkoérper im Quartier.

Stral3e liegt, wurde gegeniiber dem Wettbewerbsergebnis um ein Ge-
schoss auf fiinf Geschosse reduziert und stuft sich auf drei Geschosse
gegenuber der Bestandsbebauung an der Marienburger StralRe ab.

Das Planungsgebiet ist erheblichen Immissionen ausgesetzt. Trotz der
hohen Larmbelastung kann an diesem Standort ein qualitativ hochwerti-
ges Wohnquartier entstehen, da dem Bebauungsplan ein optimiertes
Schallschutzkonzept zugrunde liegt, in dem mehrere Schallschutzmal3-
nahmen vereint werden. Ein wichtiger Baustein dieses Konzeptes stellt
die Festsetzung von zwei durchgéangigen, geschlossenen Gebauden mit
entsprechend orientierten Grundrissen entlang der Bahntrasse vor, die
mit einer transparenten Larmschutzwand verbunden werden. Diese
schitzen die riickwartige sowie die bestehende Bebauung vor Larmim-
missionen (siehe hierzu auch Ziffer 4.15 Schallschutz der Begriindung
der Beschlussvorlage). Die durchgehende und damit massiver erschei-
nende Larmschutzbebauung an der Bahn mit entsprechender Héhenent-
wicklung ist somit erforderlich, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse im Planungsgebiet und der Umgebung zu schaffen, Die vorgelager-
ten Punkthauser mit geringerer Hohenentwicklung bilden einen Ubergang
zur kleinteiligen Bestandsbebauung.

Im Hinblick auf den angespannten Wohnungsmarkt und die wenigen ver-
fugbaren Flachenreserven im Minchner Stadtgebiet ist die Entwicklung
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Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
des Planungsgebietes - auch im Hinblick auf die sehr gute Anbindung an
den o6ffentlichen Nahverkehr - trotz der einwirkenden Immission von gro-
Rer Bedeutung, da sie dringend bendtigten Wohnraum schafft und damit
einen wichtigen Beitrag zur Entspannung der aktuellen Situation leistet.
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3 und 34 verwie-
sen.
40 | 1020 |Hohe der Bebau- | Die vorgesehene Bebauung ist viel zu hoch und zu dicht. Die Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3 und 34 verwie-
1021 |ung umliegende Bebauung sind alles Ein- und Doppelhduser sowie | sen.
Mehrfamilienhduser mit EG + 1.0G und Dachausbau. Diese
neue Bebauung hélt sich nicht an die nachbarschaftliche
Grundordnung und Gepflogenheiten.
41 | 1023 | Hohe der Bebau- | Ein sechs-achtstockiger "Gebauderiegel” im Osten an der Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3, 34 und 39 ver-
ung Bahnstecke und insgesamt 8 sechsstdckige Einzelgebaude im | wiesen.
Westen und mittig auf dem Gelande scheinen mir ganz eindeu-
tig zu hoch, um "zur benachbarten Einfamilienhaussiedlung zu
vermitteln".
42 | 1024 | Ho6he der Bebau- | In der Hochhausstudie erhélt das Planungsgebiet die Kategorie | Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3 und 34 verwie-
ung 2 Akzent: bis 35% Uberhéhung ggii. der Traufe. sen.
Bei vorhandener Bebauung von maximal 3 Stockwerken sind
hier hdchstens 4 Stockwerke zulassig. Die Hochhausstudie
wurde vom Stadtrat beschlossen, und sowohl Stadtrat als auch
Gremien mussen sich an Stadtratsbeschliisse halten, es ist
nicht zuléssig, sie zu missachten.
43 | 1020 |Ho6he der Bebau- | Dieses Projekt ist in seiner Dimension viel zu grof3 und es Die Vollversammlung des Stadtrates fasste in ihrer Sitzung am
1021 |ung/ Weiterfih- | kommt viel zu frih!! 21.12.2022 den Eckdaten- und Aufstellungsbeschluss (Sitzungsvorlage

Nr. 20-26 / V 07026) und legte die Ziele fur die Entwicklung fest, um zeit-
nah dringend benétigte Wohnungen zu schaffen. Demnach soll ein leben-
diges, urbanes Wohnquartier entwickelt werden, welches sich in die vor-
handenen Strukturen integriert und zeitgleich der Lage an der Bahntrasse
und dem kiinftigen Verkniipfungsbahnhof Rechnung trégt. Besondere
Beriicksichtigung soll hierbei auch der Erhalt des wertvollen und ortshild-
préagenden Gehdlzbestandes am westlichen Rand des Planungsgebiets
sowie der Biotopvernetzungszone entlang der Bahntrasse finden.

Der dort bisher bestehende Baustoffhandelsbetrieb wird verlagert. Daher
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bietet sich nun die Chance, das Planungsgebiet stadtebaulich und land-
schaftsplanerisch neu zu ordnen und ein neues Wohngebiet in Bogen-
hausen entstehen zu lassen. Die Entwicklung des Gebietes zu einem ur-
banen Wohnquartier mit Einzelhandel, nichtstérendem Gewerbe bzw.
Dienstleistungen und den notwendigen sozialen Einrichtungen sowie
Grin- und Freiflachen leistet einen wichtigen Beitrag zur Deckung des
Bedarfes an dringend bendétigten Wohnflachen in der Landeshauptstadt
Munchen und fuhrt eine bisher tiberwiegend gewerblich genutzte Flache
einer neuen Nutzung zu.
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3 und 34 verwie-
sen.
44 | 1016, |Ho6he der Bebau- | gegen die vorgeschlagene Bebauung des Mariengértenareals Im Bebauungsplan werden insgesamt 52.320 m2 Geschossflache fir
1017 |ung/ Bauliche mit sechs- bis achtgeschossigen Gebauden erheben wir Ein- Wohnen, Infrastruktur und gewerbliche Nutzungen festgesetzt. Dabei
Dichte spruch. kann von ca. 472 Wohneinheiten (ca. 1.230 Einwohner) und ca. 160 Ar-
Zwar weist der zugrundeliegend Architektenentwurf eine Menge | beitsplatzen ausgegangen werden.
positiver Aspekte auf. Hervorheben liel3en sich die punktuelle,
verhaltnismanig lockere Bebauung im direkt an das umliegende | Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3, 34 und 43 ver-
Wohngebiet angrenzenden westlichen Bereich sowie die Einbe- | wiesen.
ziehung ausgedehnter Grunanlagen und das Vorhaben, den
derzeitigen Baumbestand zu erhalten. Jedoch enthalt der Ent-
wurf unseres Erachtens folgende gravierende Mangel:
Die vorgesehene Besiedelungsdichte (mindesten 470 Wohnun-
gen) ist deutlich zu hoch und macht die Errichtung von Gebau-
den erforderlich, die gegen die Vorgaben der ,Hochhausstudie
2023" verstoRRen.
45 | 1016, |Ho6he der Bebau- | Die vorgesehene Besiedelungsdichte ibersteigt die Bevolke- Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3, 34, 37, 43 und
1017 |ung/ Bauliche rungsdichte im angrenzenden Wohngebiet entlang der Marien- | 44 verwiesen.

Dichte

burger Stral3e bei weitem. Die Folge ist, dass die geplanten
sechs- bis achtgeschossigen Gebaude den angrenzenden
Uiberwiegend dreigeschossigen Baubestand um 3 bis 5 Ge-
schosse uberragen. Laut ,Hochhausstudie 2023 in ihrer Fas-
sung vom April 2023 gehort das Mariengéartenareal zur Raum-
kategorie B. Fir diese Raumkategorie sieht die Hochhausstudie
akzentweise eine maRvolle Uberhéhung von bis zu 35% uber
der pragenden Traufe vor. Die vorgesehen Bebauung verstof3t
eklatant gegen diese Vorgabe. Die Vollversammlung des

23/61




Landeshauptstadt Miinchen, Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183, Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB

Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
Stadtrats hat am 28. Juni 2023 beschlossen, in den Planungs-
verfahren fir Hochhauser und profiliberragende Gebaude die
»,Hochhausstudie 2023" als fachliche Grundlage zu berticksichti-
gen und die Vorgaben der Studie verbindlich anzuwenden. Wir
mochten den Stadtrat auffordern, sich an den gefassten Be-
schluss zu halten und die geplante Geschossh6he der Marien-
garten an die Vorgaben der Hochhausstudie anzupassen.
46 | 1019 | Infrastruktur Sind Einrichtungen zur Nahversorgung, Restaurants, Sportmdg- | Im Norden des Plangebiets wird ein Urbanes Gebiet (MU) nach § 6a der
lichkeiten, Freizeittreffs etc - die dringend nétig sind - bereits Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Dadurch soll eine urbane
eingeplant oder werden diese geplant? Mischung von dringend benétigtem Wohnraum, besonderen Wohnformen
fur Inklusion von alteren Menschen und Menschen mit Behinderung, Nah-
versorgung sowie Dienstleistung, wie Verwaltung und Arztpraxen, ermég-
licht werden. Ebenso ist im Urbanen Gebiet eine Kindertageseinrichtung
mit vier Kindergarten- und vier Kinderkrippengruppen und zugehdrigen
Freispielflachen untergebracht.
Das Baudenkmal ist Teil des Urbanen Gebiets und soll der Offentlichkeit
zuganglich gemacht werden. Am Quartiersplatz gelegen, soll das Bau-
denkmal ausschlief3lich publikumsintensive Nutzungen, d.h. kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Nutzungen sowie
Schank- und Speisewirtschaften mit zugehoriger Freischankflache Raum
bieten.
Im Urbanen Gebiet soll ein Miteinander von Wohnen, Einkaufen und Ar-
beiten und somit ein lebendiger 6ffentlicher Raum fir urbanes Leben si-
chergestellt werden. Nach Suden hin wird das Quartier privater mit tiber-
wiegend Wohnnutzung (siehe hierzu auch Ziffer 4.2 Art der Nutzung der
Begriindung der Beschlussvorlage).
47 11023 | Infrastruktur (me- | Das Problem der fehlenden Arztpraxen liegt nicht an mangeln- | Das Thema der fehlenden Arztpraxen ist nicht Gegenstand des Bauleit-
dizinisch) den Gewerbeflachen, sondern an der Zulassungssperre fiir planverfahrens.

Kassenarzte auf Grund der sogenannten "ambulanten medizini-

schen Uberversorgung.” Und an leerstehenden Gewerbefla- Im Kontext der geplanten Infrastruktur im Quartier wird auf die Stellung-

chen fehlt es eigentlich auch nicht in Miinchen...ob da durch die | nahme der Verwaltung zu Nr. 46 verwiesen. Die Bedarfsplanung der S-

Flughafen- S-Bahn tatséchlich ein erhohter Bedarf anfallt? Bahnen obliegt der Deutschen Bahn, welche im Verfahren beteiligt
wurde. Ein erhdhter Bedarf wurde hierbei nicht gemeldet.

48 | 1008 | Kindertagesein- | AuRerdem geben ich zu bedenken, dass am Alfred-Jentzsch- Die Flachen der urspringlich vorgeschlagen Kindertageseinrichtungen

richtungen

Weg (Seitenweg der PutzigerstralRe) ein 3-gruppiger Kindergar-
ten der Pfarrei St. Emmeram besteht. Direkt nach Norden daran
angrenzend besteht auf dem Gelénde der Ostpreuf3en Schule

wurden zu einer Kindertageseinrichtung zusammengelegt und in den
ndrdlich gelegenen Bauraum 1 verlagert. Die Kindertageseinrichtung
kommt somit nahe der Englschalkinger StralRe zu liegen.
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ein 2-gruppiger Kindergarten (Stadt Minchen) und angrenzend
nach Westen eine Kinderkrippe mit 3 Gruppen (freier Trager). Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 13 und 46 ver-
Die Kindergéarten missen also mehr zur Englschalkinger Stral3e | wiesen.
hin geplant werden.

49 (1023 |Kindertagesein- | Die Planung von dringend benétigten 2 Kitas -mit wieviel Plat- Der Bebauungsplan sichert im ndrdlich gelegenen Bauraum 1 nach § 2
richtungen / zen? — sowie das vorgesehene Pflegewohnheim an der Abs 4 der Satzung eine Kindertageseinrichtung mit vier Kindergarten--
Schulversorgung | Bahntrasse im Siiden -mit wieviel Platzen? - ist naturlich im und vier Krippengruppen, vorgesehen fiir insgesamt ca. 148 Kinder sowie

Prinzip begruRenswert... allerdings schlieRen immer mehr bau- | eine direkt an die Einrichtung angrenzende, umzaunte Freispielflache mit
lich véllig intakte und geeignete Pflegeheime in Bayern und einer Grof3e von mindestens 1480 m2.
Munchen gegenwartig wg. zunehmendem Pflegekraftemangel
(ein enger Freund von mir, bettlagerig, war erst kirzlich und Dariber hinaus wird eine Flache von ca. 300 m? Geschossflache fur eine
sehr akut davon betroffen). Ebenso ist der Personalmangel in Tagespflegeeinrichtung gesichert. Zudem sind zwei Pflegewohngemein-
Kitas und Schulen ein wachsendes Problem...droht da Leer- schaften mit je ca. acht bis zehn Platzen in direkter Anbindung an die Ta-
stand im Quartier? gespflegeeinrichtung geplant.
Der Mangel an Personal in den Infrastruktureinrichtungen ist kein Gegen-
Und die Schulen im Stadtteil sind ebenfalls ausgelastet — bei stand des Bebauungsplanverfahrens.
Zuzug von weiteren Hunderten von vermutlich erstmal jungen
Familien kénnte da ein ziemlicher Engpass entstehen. Diese Aus heutiger Sicht kann davon ausgegangen werden, dass die Grund-
Fragen der kritischen Infrastruktur wurden nicht beantwortet. schulversorgung sichergestellt werden kann, da ein Grof3teil der Schi-
Ergénzende Fragen zu den Kitas, wenn hoffentlich doch ausrei- | ler*innen in der Grundschule an der OstpreuRenstrafle untergebracht
chend Personal gefunden werden kann: — sind ausreichend ab- | werden kann und ggf. zukinftig auch an den benachbarten Schulspren-
gegrenzte Aufenthalts- und Spielbereiche fir die Kinder im gel KnappertsbuschstralRe (siehe hierzu auch Ziffer 4.2 Art der Nutzung,
Freien vorgesehen?? Abschnitt ,,Grundschul- und Ganztagsversorgung” der Begriindung der
Beschlussvorlage).
50 | 1002 |Klima [Ergénzung der Verwaltung: Forderung nach...] Vorlage eines | Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates ,Klimaneutrales Min-

stimmigen Klimakonzepts

chen bis 2035 - Ziele und Umsetzungsstrategie des Referats fir Stadtpla-
nung und Bauordnung®, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03873 vom
20.10.2021 wurde das Instrument des Klimafahrplans eingefihrt. Fir das
zu entwickelnde Planungsgebiet wurde deshalb ein ganzheitliches Klima-
konzept mit den Bausteinen Energie, Mobilitat, Klimaresilienz und Nach-
haltigkeit erstellt. Die zur Umsetzung des Klimakonzeptes notwendigen
MaRnahmen wurden, soweit es der rechtliche Rahmen zulasst, durch
Festsetzungen im Bebauungsplan und durch Vereinbarungen im stadte-
baulichen Vertrag rechtlich gesichert.

Die durch den Stadtrat gesetzten Grundsatze werden sowohl hinsichtlich
der Aspekte der Nachhaltigkeit als auch des Klimaschutzes und der
Klimaanpassung im Quartier umgesetzt. Es wird ein klimaneutrales und
klimaresilientes Quartier angestrebt.
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Mit seiner stadtebaulichen Dichte setzt das Planungsgebiet wichtige
Nachhaltigkeitsaspekte um, da die Verdichtung zentraler Siedlungsberei-
che im Sinne der Innenentwicklung aus Sicht des Klimaschutzes sinnvoll
ist. Die Nachverdichtung verkehrlich und infrastrukturell bereits voll er-
schlossener Stadtgebiete schont Flachen und Ressourcen, indem sie ein
Ausbreiten von Siedlungsflache in den Aufl3enbereich vermindert. Durch
die zentrale und integrierte Lage wird weniger motorisierter Verkehr ge-
neriert als durch vergleichbare Projekte in Randlagen, da viele Alltags-
wege zu Ful’ oder mit dem Fahrrad erledigt werden kénnen.

Fir das Planungsgebiet wurden umfassende MalRnahmen zur Umset-
zung eines ganzheitlichen Mobilitatskonzeptes erarbeitet. Hauptziele im
Sinne des Klimaschutzes sind dabei die Entwicklung einer Stadt der kur-
zen Wege durch Innenentwicklung, Nutzungsmischung und hohe Dichte,
die Verbesserung der Anbindung an den o&ffentlichen Nahverkehr, die
Forderung autofreier Bereiche zur Starkung der Nahmobilitat (FuRganger
und Radfahrer) sowie die Reduzierung des Bedarfs an Kfz-Stellplatzen
und somit des Parkraumbedarfs.

Fir die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers wurde ein Gesamt-
konzept im Sinne des Schwammstadtprinzips fur das Gebiet erstellt. In
den offentlichen Grinflachen kann das Regenwasser uUber offene, nicht
unterbaute Bodenzonen verdunsten und versickern. Auf den Baugrund-
stuicken hingegen verhindert die grof3flachige Unterbauung der Tiefga-
rage eine direkte Versickerung. Das auf den extensiv und intensiv gestal-
ten Dachern anfallende Regenwasser wird Uber das Substrat und die
Drainschicht tber Fallrohre in Retentionsboxen auf der Tiefgaragendecke
geleitet. Diese Boxen dienen als zentrale Riickhaltebereiche in den drei
Wohnfeldern. Sie erméglichen einen kontrollierten Daueranstau von 3—

4 cm und versorgen die Pflanzen auch in Trockenphasen tber kapillare
Aufstiegshilfen. Zuséatzlich werden Mulden in den privaten Griinflachen
angelegt, um Regenwasser zuriickzuhalten und oberflachig zu versickern
und die Umgebung durch oberflachige Verdunstung zu kihlen. Diese be-
finden sich sowohl auf der Gemeinschaftstiefgarage als auch zwischen
den Geb&uden der Baurdaume 4 und 9 sowie der angrenzenden Aus-
gleichsflache. Das Uiberschiissige zuriickgehaltene Wasser wird gedros-
selt in unterirdische Rigolen abgegeben und Uber den natirlichen Schot-
ter ins Grundwasser geleitet.
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Auf der Basis gutachterlicher Untersuchung fiir eine CO2-neutrale
Heizenergieversorgung besteht sowohl die Mdglichkeit eines
Fernwarmeanschlusses sowie alternativ der Nutzung von Geothermie fiir
den Betrieb von Warmepumpen. Die Stromerzeugung ist ein wesentlicher
Faktor fur die Erfillung der Vorgaben aus dem Klimafahrplan
(,Klimaneutrales Miinchen bis 2035%) und dem ,Masterplan solares
Minchen” (Anlage 1 zum Beschluss des Stadtrates vom 28.06.2023 -
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09135), der das Ziel formuliert, zukinftig
25 % des Strombedarfes in Miinchen iiber Photovoltaik (PV)-Anlagen
abzudecken.

Basierend auf diesen Zielvorgaben wurden im Rahmen des gutachterlich
erstellten Energiekonzeptes die lokalen Flachenpotenziale auf den Dach-
flachen und den Fassadenflachen fir die regenerative Stromerzeugung
ermittelt. Der Bebauungsplan setzt die verpflichtende Errichtung der er-
forderlichen PV-Module auf Dachern mit méglicher Erganzung an Fassa-
den der Neubauten entsprechend dieser Zielsetzung fest.

Gemaf klimadkologischer Untersuchung sind nachteilige Auswirkungen
auf das Mikroklima und die Durchliftung auf gesamtstadtischer Ebene
nicht oder nur untergeordnet zu erwarten, da der GroR3teil des Planungs-
gebiets bereits heute stark versiegelt ist. Im Verlauf der Planung konnten
negative Auswirkungen auf den Kaltluftvolumenstrom und somit den
nachtlichen Hitzeabbau fiir die bestehenden Siedlungsbereiche deutlich
reduziert werden.

Das Plangebiet wird nach gutachterlicher sowie behdrdlicher Beurteilung
voraussichtlich eine Giberwiegend nur maRige Warmebelastung aufwei-
sen, da im Verlauf der Planung Klimaanpassungsmaf3nahmen, wie die
Freihaltung eines Durchliftungskorridors im Siiden oder eine grof3e und
zusammenhangende Grinflache im westlichen Teil des Plangebiets be-
riicksichtigt wurden. Die gutachterlichen Planungshinweise werden in den
Satzungsbestimmungen bericksichtigt und sollen anschlieend umge-
setzt werden. Dazu zahlen u.a. Baumerhalt, Schaffung von neuen (Grof3-
)Baumstandorten, auch auf nicht unterbauten Standorten, und Gebé&u-
debegriinung (Dach- und Fassaden) (siehe hierzu auch Ziffer 4.7 Solar-
energienutzung, 4.18 Griinordnung, 4.23 Umsetzung des Klimafahr-
plans und 7.2.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima der Begrin-
dung der Beschlussvorlage).
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51

1002

Klima

Gefahrdung der Klimafunktionen, der bioklimatischen Situation
im Planungsgebiet sowie im umliegenden Gebiet

Es fehlt eine detaillierte Erlauterung, wie bei 520 neuen
Wohneinheiten mit 6 und 8 Geschossen (Riegelbebauung) so-
wie einem Hochhaus Klimafunktion und Klimaneutralitat erreicht
bzw. in der bestehenden Umgebungsbebauung erhalten wer-
den kann.

Im Rahmen einer Klimaexpertise wurde fiir den Geltungsbereich eine ver-
tiefende modellgestitzte Analyse der klimadkologischen Prozesse und
Zustéande erstellt.

Insgesamt ergeben sich durch das Vorhaben - mit Ausnahme der unmit-
telbar am Sudwestrand angrenzenden Flache - in Summe keine erhebli-
chen Anderungen der klimatischen Situation im Untersuchungsgebiet.
Nachteilige Auswirkungen auf das Mikroklima und die Durchliiftung auf
gesamtstadtischer Ebene sind nicht oder nur untergeordnet zu erwarten,
da der GroRteil des Planungsgebiets bereits heute stark versiegelt ist. Im
Verlauf der Planung konnten negative Auswirkungen auf den Kaltluftvolu-
menstrom und somit den nachtlichen Hitzeabbau fur die bestehenden
Siedlungsbereiche deutlich reduziert werden.

Das Planungsgebiet wird nach gutachterlicher Beurteilung voraussichtlich
eine Uberwiegend nur méaRige Warmebelastung aufweisen, da im Verlauf
der Planung mehrere Klimaanpassungsmaf3nahmen, wie die Freihaltung
eines Durchliftungskorridors im Siiden oder eine grof3e und zusammen-
héngende Griinflache im westlichen Teil des Plangebiets und die Integra-
tion des Schwammestadtprinzips bericksichtigt wurden. Die gutachterli-
chen Planungshinweise werden in der weiteren Bebauungsplanung be-
rucksichtigt und sollen anschlieRend umgesetzt werden. Dazu zahlen u.a.
Baumerhalt, Schaffung von neuen (Grof3-)Baumstandorten, auch auf
nicht unterbauten Bereichen, und Gebaudebegriinung (Dach- und Fassa-
den) (siehe hierzu auch Ziffer 4.18 Griinordnung, 4.23 Umsetzung des
Klimafahrplans, und 7.2.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima
der Begruindung der Beschlussvorlage).

Im Hinblick auf die Themen Klimafunktion und Klimaneutralitat wird auf
die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 50 verwiesen.

52

1007

Klima

wie soll die beschriebene Erreichung der Klimaneutralitat er-
reicht werden?

Beim Bau fallt wahnsinnig viel CO2 (z.B. Zementherstellung,
Beton) an.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahren kdnnen die Art der Baustoffe,
die zukinftig verwendet werden, nicht vorgeschrieben werden. Daher
kann keine Aussage dariiber getroffen werden, wieviel CO? beim Bau an-
fallen wird. Im Allgemeinen sind sdmtliche MaRhahmen zu energiescho-
nender Bauweise und Ausfilhrung meist nicht durch Festsetzungen si-
cherbar, weswegen hier auf Regelungen im stadtebaulichen Vertrag zu-
ruckgegriffen wird.

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 50 verwiesen.
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53

1013

Klima

Die geplante hohe und dichte Wohnbebauung wird nicht nur die
gesamte Umgebung aufheizen, sondern im Sommer wegen der
fehlenden Freiluftschneisen durch die Riegelbebauung die
Uberhitzung des Areals noch verstérken. Diese Hitzeentwick-
lung wird in den kommenden Jahrzehnten aufgrund des Klima-
wandels besonders fiir die alteren Bewohner in den bestehen-
den und geplanten Wohnungsbauten noch zu einem Martyrium
werden!

Deshalb sollte auch fiir diese geplante Wohnanlage der Leitsatz
von Mies van der Rohe gelten: ,Weniger ist mehr!"

Gemaln klimaodkologischer Untersuchung sind nachteilige Auswirkungen
auf das Mikroklima und die Durchliftung auf gesamtstadtischer Ebene
nicht oder nur untergeordnet zu erwarten, da der Grof3teil des Planungs-
gebiets bereits heute stark versiegelt ist. Im Verlauf der Planung konnten
negative Auswirkungen auf den Kaltluftvolumenstrom und somit den
nachtlichen Hitzeabbau fiir die bestehenden Siedlungsbereiche deutlich
reduziert werden.

Das Planungsgebiet wird nach gutachterlicher sowie behérdlicher Beur-
teilung voraussichtlich eine Gberwiegend nur maRige Warmebelastung
aufweisen, da im Verlauf der Planung mehrere Klimaanpassungsmalf3-
nahmen eingeplant wurden. Dazu zahlen unter anderem die Freihaltung
eines Durchliftungskorridors im Stiden oder die Ausweisung einer grof3-
zugigen offentlichen Grunflache zur Minderung von Hitzeentwicklungen
im Planungsgebiet. Diese MalRnahmen wirken sich auch auf die Nachbar-
bebauung aus. Ergédnzend dazu enthalten die Satzungsbestimmungen
Festsetzungen zum Erhalt bestehender Baume sowie zur verpflichtenden
Neupflanzung von Baumen. Auf Privatgrund kénnen GroRbaumpflanzun-
gen in den dafir vorgesehenen Aussparungen der Tiefgarage gepflanzt
werden. Dartiber hinaus tragen Dach- und Fassadenbegriinungen sowie
die oberflachennahe Versickerung und Verdunstung Gber Mulden in den
Freiflachen zur Reduzierung von Hitzeinseln bei und férdern ein ange-
nehmes, bioklimatisch ausgewogenes Aufenthaltsklima.

Die gutachterlichen Planungshinweise werden in der weiteren Bebau-
ungsplanung bertcksichtigt und sollen anschlieRend umgesetzt werden
(siehe hierzu auch Zziffer 4.18 Griinordnung, 4.23 Umsetzung des Kii-
mafahrplans und 7.2.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima der
Begriindung der Beschlussvorlage).

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 50 verwiesen

54

1014

Klima

Wir sehen im Baugebiet alten Baumbestand und griine Fl&-
chen. Auf Basis der vorhandenen Unterlagen kénnen wir nicht
erkennen wie die Erfordernisse von Klima-, Arten- und Baum-
schutz beriicksichtigt werden. Im Gegenteil erscheint uns das
Vorhaben zu einer diesbeziiglichen negativen Bilanz zu fuhren
und damit auf Basis bestehender Umweltschutz- und der neuen
EU-Vorschriften rechtswidrig zu sein (s. auch oben unsere
Kommentare zum FNP [Anm. d. Verw.: siehe AuBerung zu Nr.
19)). In lhrer Verdéffentlichung verweisen Sie auf hohe Kili-
mastandards und Klimaneutralitat. Wir kénnen nichts

Im Hinblick auf die Themen Arten und Baumschutz wird auf die Ziffern
4.18.5 Naturschutzrechtliche AusgleichsmaBnahmen und Baumbi-
lanz, 4.19 Artenschutz und 7.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut
Tiere und Pflanzen der Begriindung der Beschlussvorlage verwiesen. Im
Allgemeinen ist der Umweltbericht der Teil der Beschlussvorlage, der sich
mit dem Thema Umweltbilanz und Auswirkungen der Planung befasst.
Hier sind alle Auswirkungen dargestellt.

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 19, 50 und 53
verwiesen.
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Nachhaltiges erkennen und halten die Verdéffentlichung fir in-
haltsfrei. Kénnen Sie konkrete Beitrage zur Umweltbilanz aus-
weisen? Wurde dies im Rahmen der FNP-Erstellung berlick-
sichtigt?

55 11014 |Klima Wir gehen angesichts der zahlreichen Bauvorhaben und Quar- | Es wird unterstellt, dass mit dem ,Stralburger Urteil zum Klimaschutz*
tiere sogar davon aus, dass jeglicher Kaltluftstrom von so tra- die Entscheidung des EGMR vom 09.04.2024 (53600/20) gemeint ist.
gender Bedeutung ist, dass selbst kleinste Veranderungen die | Hier hat der EGMR insb. entschieden, dass die Schweiz die menschen-
Gesundheit von Menschen und die verbliebene Umwelt schadi- | rechtliche Verpflichtung trifft, ein faires und 1,5-Grad-Ziel-kompatibles na-
gen. Die Folgen werden kaum mehr zu kompensieren sein. tionales CO2-Budget zu regeln. Rein rechtlich trifft diese Entscheidung
Man geht von tber 40° in den Sommermonaten in dicht besie- | zunéchst nur die Schweiz und entfaltet daher nur begrenzt Bindungswir-
delten Gebieten aus. Zudem sind samtliche dicht bebauten Ge- | kung.
biete in Minchen als klimatisch unginstig bewertet. Mit Folgen
wie sie im StralRburger Urteil zum Klimaschutz dargestellt wer- | Im Rahmen des Bebauungsplans sind alle gesetzlichen Anforderungen
den. Wir bitten hier um eine Stellungnahme, da wir den Unterla- | an den Klimaschutz eingehalten worden. Letztlich steht indes immer das
gen diesbeziglich gar nichts entnehmen kdnnen. Klagerecht und eine sich anschlieRende gerichtliche Uberpriifung des

Sachverhalts offen.
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 25, 50 und 53
verwiesen.

56 | 1020 |Klima Eine Blockrandbebauung zur Bahnstrecke hin, ist meines Er-

1021 achtens klimatisch ein Desaster. Es wird Uber die ganze Breite | Gemal klimadkologischer Untersuchung sind nachteilige Auswirkungen
die Kalt- und Frischluftschneise verbaut. Die Stadt Minchen auf das Mikroklima und die Durchliftung auf gesamtstadtischer Ebene
(Die Gruinen und SPD) haben den Klimanotstand ausgerufen nicht oder nur untergeordnet zu erwarten, da der Grof3teil des Planungs-
und eine Klimaneutralitét bis 2040 sich auf die Fahnen ge- gebiets bereits heute stark versiegelt ist. Im Verlauf der Planung konnten
schrieben. Es ist heute schon klar, dass sich die Innenstadt um | negative Auswirkungen auf den Kaltluftvolumenstrom und somit den
bis zu 10 Grad erwarmen wird, Starkregen wird immer haufiger | néchtlichen Hitzeabbau fir die bestehenden Siedlungsbereiche deutlich
vorkommen (Hohe Versiegelung). Wie passt dies zusammen? | reduziert werden.
Wie wird in Zukunft sichergestellt, dass es eine ausreichende
Bellftung fir die Innenstadt gibt. So jedenfalls nicht!! Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 25, 50 und 53

verwiesen.
57 11023 |Klima Gibt es eine genauere Definition der angestrebten "Klimaneut- | Die Landeshauptstadt Miinchen hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr

ralitat" und wie soll sie erreicht werden?

2035 klimaneutral zu werden. Dies bedeutet, dass die Stadt ihre Treib-
hausgasemissionen erheblich reduzieren und alle verbleibenden Emissio-
nen durch geeignete MalRnahmen kompensieren will. Die Klimaneutralitét
Munchens umfasst mehrere zentrale Aspekte:
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1. Emissionsreduktion: Miinchen plant, die Emissionen aus verschiede-
nen Sektoren wie Energieversorgung, Verkehr, Gebaude, Abfallwirtschaft
und Industrie signifikant zu senken. Dazu gehdren MalRnhahmen wie der
Ausbau erneuerbarer Energien, die Férderung von Energieeffizienz, der
Umstieg auf Elektrofahrzeuge und die Verbesserung des offentlichen
Nahverkehrs.

2. Nachhaltige Stadtentwicklung: Die Stadt verfolgt eine nachhaltige
Stadtplanung, die die Schaffung von energieeffizienten Gebauden, die
Forderung von griinen Flachen und die Integration von umweltfreundli-
chen Verkehrskonzepten umfasst.

3. Kompensation von Emissionen: Fur die Emissionen, die kurzfristig
nicht vollstandig vermieden werden kdnnen, setzt Miinchen auf Kompen-
sationsmaflinahmen. Dazu gehort die Unterstiitzung von Projekten zur
Aufforstung oder zur Férderung regenerativer Energien, um die CO2-
Emissionen auszugleichen.

3. Beteiligung der Burger: Die Stadt Munchen legt grof3en Wert auf die
Einbindung der Bevdlkerung in den Klimaschutz. Durch Informationskam-
pagnen, Férderprogramme und Veranstaltungen sollen Birger*innen mo-
tiviert werden, selbst aktiv zu werden und ihren eigenen CO2-FulRabdruck
zu reduzieren.

4. Monitoring und Berichterstattung: Um Fortschritte auf dem Weg zur Kli-
maneutralitat zu messen, wird Munchen regelméafig Berichte Giber die
Entwicklung der Treibhausgasemissionen erstellen und ihre Strategien
anpassen, um die gesetzten Ziele zu erreichen.

Insgesamt strebt Miinchen mit seinem Klimaneutralitatsziel bis 2035 an,
eine Vorreiterrolle im urbanen Klimaschutz zu tbernehmen und einen
Beitrag zur globalen Bekampfung des Klimawandels zu leisten

In Bezug auf die zu planenden Quartiere gibt der Klimafahrplan (Be-
schluss der Vollversammlung des Stadtrates ,Klimaneutrales Miinchen
bis 2035 Ziele und Umsetzungsstrategie des Referats fiir Stadtplanung
und Bauordnung*, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03873 vom 20.10.2021)
eine Arbeitsdefinition zur ,Klimaneutralitat*:

Der Begriff Klimaneutralitat steht fiir das Gleichgewicht zwischen von
Menschen verursachten Treibhausgasemissionen (ca. 88 % der
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Treibhausgasemissionen in Deutschland entfallen auf CO2) und der Auf-
nahme von CO2 aus der Atmosphare und der dauerhaften Bindung in
den CO2-Senken (Moore, Walder, Meere etc.). Dabei hat die Emissions-
reduktion zwingend Prioritéat, da das genaue Aufnahmepotential der Sen-
ken noch ungeklart bzw. begrenzt ist.

Klimaneutrale Quartiere zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

Erreichung des Munchner Klimaneutralitétsziels im Quartier von
mindestens 0,3 Tonnen CO2-Aquivalente pro Kopf und Jahr bis
2035

maoglichst emissionsfreie Mobilitat gemaf den beschlossenen Zielen
der Mobilitétsstrategie 2035: 80% aller Wege mit dem Umweltver-
bund (FuRB-, Radverkehr, OPNV, geteilte und vernetzte Mobilitatsan-
gebote) und lokal emissionsfreien Fahrzeugen bis 2025

Stadt der kurzen Wege; funktionale Mischung, flachensparendes
Bauen

Sehr hohe energetische Geb&udestandards (Minimierung des War-
meenergiebedarfs) unter Beachtung der Grauen Energie, des Bau-
stoffrecycling und der Klimarelevanz der Baustoffe

Moglichst treibhausgasfreie Energieversorgung (beztglich Strom,
Warme, Kélte) des Quartiers — lokale Produktion von regenerativen
Energien (bezlglich Strom, Warme, Kéalte) im eigenen Quartier so-
wie ggf. Versorgung umliegender Quartiere

Vernetzte Blau-griine Infrastruktur mit Gro3baumstandorten, nahe-
gelegene Grin und Freiflachen in hoher Aufenthaltsqualitat (auch
an Hitzetagen) sowie eine qualitétsvolle und durchgriinte Wegege-
staltung, Dach- und Fassadenbegriinung an Gebauden

Umsetzung des Schwammstadt-Prinzips

Forderung der lokalen Durchliftung und Beriicksichtigung wichtiger
Luftaustauschbahnen

zirkularer Wirtschaftskreislauf im Quartier fiir die Umsetzung der
Zero Waste Strategie

Co-Gestaltung / Beteiligungsformate fur die Bewohner*innen und
Akteur*innen vor

Ort u.a. fur die Etablierung nachhaltiger Lebensstile

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 50 verwiesen.

58

1024

Klima

Laut Ausschreibung haben die Planungen das Ziel des Erhaltes
der Klimafunktionen und die Optimierung der bioklimatischen

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 25 und 50 ver-
wiesen.
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Nr.

Schlagwort

AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Situation. Dies steht im Widerspruch zu der geplanten Versie-
gelung der Freiflache im stidlichen Teil, welches eine Ver-
schlechterung der Versickerungseigenschaften, des CO2 Aus-
stosses, der Erwarmung und der Eigenschatft als Frisch- und
Kaltuftschneise darstellt. Auch die hier lebende Flora und
Fauna wird gestort bzw. vernichtet.

Auch die Bebauung auf den bereits versiegelten Flachen wird
den CO2 AusstoR verschlechtern und die Frisch- und Kaltluft-
schneisenfunktion stark beeintrachtigen, da eine Randblockbe-
bauung von bis zu 8 Stockwerken geplant ist.

59

1014

Klimagutachten

Gibt es bereits fir die Umstellung des FNP adaptiert auf reale
Verhéltnisse ein Klimagutachten?

Der FNP wird nicht gedndert. Der Bebauungsplan wurde aus dem FNP
entwickelt. Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Klimaex-
pertise erstellt.

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 19 und 50 ver-
wiesen.

60

1016,
1017

Larm / Bahnaus-
bau

Die Gebaudeanlage sieht eine Larmabschottung gegen den
oberirdisch gefiihrten Bahnverkehr vor, die unter stadtklimati-
schen Gesichtspunkten und insbesondere unter dem Aspekt
ausreichender Luftaustausch problematisch ist — dabei steht
noch gar nicht fest, dass die Bahn zum Zeitpunkt der Fertigstel-
lung der Bauvorhabens oberirdisch an dem Areal vorbeigefuhrt
wird, und infolgedessen bleibt bis auf weiteres ungewiss, ob
Uberhaupt mit einer hohen Larmbelastung zu rechnen und die
geplante Larmabschottung vonnéten ist.

Um zeitnah dringend bendétigten Wohnraum schaffen zu kénnen, soll das
Planungsgebiet trotz der noch ausstehenden Entscheidung zum vierglei-
sigen Ausbau mdoglichst ziigig entwickelt werden. Es wird ferner darauf
hingewiesen, dass bereits die heutige Larmsituation durch den Schienen-
verkehr Schallschutzmafinahmen bei der Situierung einer Neubebauung
erfordert. Auch bei einer Entscheidung fir die Tunnelvariante ist mit einer
langerfristigen Ubergangsphase bis zur Realisierung des Bahnausbaus
zu rechnen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist daher ebenfalls ein entsprechen-
der Larmschutz vorzusehen. Die zwischen den Baukdrpern zu errichten-
den Larmschutzwande kdnnen im Fall eines viergleisigen Ausbaus wie-
der abgebaut werden.

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 39, 50 und 53
verwiesen.

61

1016,
1017

Larm / Bahnaus-
bau

Mit den geplanten Larmschutzvorkehrungen nimmt der Entwurf
Einbuf3en beim Stadtklima und Luftaustausch in Kauf, die im
derzeit diskutierten und nach wie vor méglichen Fall einer unter-
irdischen Bahnfuhrung gar nicht entstehen wirden. Im Fall ei-
ner Untertunnelung ndmlich wére eine larmhemmende Abschot-
tung des Mariengartenareals nach Osten nicht erforderlich und

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 39, 53 und 60
verwiesen.
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Schlagwort

AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

bei der Gestaltung des Areals kdnnten stadtklimatischen As-
pekte starker berticksichtigt werden. Der Entwurf kommt inso-
weit zu fruh.

62

1023

Mobilitét

Welche Mobilitdtswende genau und wann wird die erwartet?

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates ,Mobilitatsstrategie
2035", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03507 vom 23.06.2021 wurde der
Entwurf einer neuen Gesamtstrategie fir Mobilitdt und Verkehr in Min-
chen beschlossen und im Rahmen einer Beteiligungsphase einer breiten
Offentlichkeit zur Diskussion vorgestellt. Als zwei konkrete Ziele sieht
diese vor, dass der Verkehr insgesamt bis 2035 klimaneutral sein soll und
dass bis zum Jahr 2035 mindestens 80 Prozent des Verkehrs im Min-
chener Stadtgebiet durch lokal abgasfreie Kraftfahrzeuge, den 6ffentli-
chen Personennahverkehr, sowie Ful3- und Radverkehr zuriickgelegt
werden.

Fir das Planungsgebiet wurden daher umfassende Malinahmen zur Um-
setzung eines ganzheitlichen Mobilitdtskonzeptes erarbeitet. Hauptziele
im Sinne des Klimaschutzes sind dabei die Entwicklung einer Stadt der
kurzen Wege durch Innenentwicklung, Nutzungsmischung und hohe
Dichte, die Verbesserung der Anbindung an den 6ffentlichen Nahverkehr,
die Férderung autofreier Bereiche zur Starkung der Nahmobilitat (Ful3-
ganger und Radfahrer) sowie die Reduzierung des Bedarfs an Kfz-Stell-
platzen und somit des Parkraumbedarfs (siehe hierzu auch Ziffern 4.9.2
Mobilitatskonzept und 7.2.6.2 Auswirkungen auf den Wirkungsbe-
reich Klimaschutz-Mobilitatskonzept der Begriindung der Beschluss-
vorlage).

63

1014

Neutralitat

Sie weisen direkt im Header der Bauleitplanung darauf hin,
dass ,Zwei Bautragergesellschaften beabsichtigen, das ca. 4,75
ha grof3e Areal gemeinsam mit der Landeshauptstadt Miinchen
als neues Stadtquartier mit eigenstandigem Charakter, ab-
wechslungsreicher Gestaltung sowie vielfaltigen und differen-
zierten Grin- und FreirAumen mit hoher Aufenthaltsqualitat zu
entwickeln.”.

Im Vergleich dazu eine gewerbliche Veroffentlichung zum Pro-
jekt:

[Anm. d. Verw.: An dieser Stelle wurde auf die Projektseite Ma-
riengérten Miinchen der ABG Group verwiesen.] ,Der Entwurf
von su und z Architekten aus Munchen tberzeugt mit innovati-
ven Ideen, klaren Linien und zeitloser Asthetik. Die Planung
sieht harmonische Griin- und Freiflachen und eine zentrale

Die Landeshauptstadt Minchen hat bei sdmtlichen stadtebaulichen Ent-
wicklungen im Stadtgebiet die Planungshoheit. Diese ist verfassungs-
rechtlich verankert (vgl. Art. 28 Abs. 2 GG) und kann nicht Ubertragen
werden. Der Stadtrat (ibt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens durch
seine Beschlussfassungen die Planungshoheit aus und gibt die stadte-
baulichen und landschaftsplanerischen Zielsetzungen vor.

Die Entwicklung des geplanten Wohngebiets erfolgt in Abstimmung mit
den betroffenen Fachdienststellen und den Investoren, da sich das Pla-
nungsgebiet Uberwiegend im privaten Eigentum befindet und nur durch
den Dialog auch die spatere Umsetzung des Vorhabens gewahrleistet
werden kann. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens werden gemaR § 1
Abs. 7 BauGB die 6ffentlichen und die privaten Belange gegeneinander
und untereinander gerecht abgewogen.

34/61




Landeshauptstadt Miinchen, Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183, Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB

Nr.

Schlagwort

AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Tiefgarage vor. Es entsteht ein lebendiges, autofreies Quatrtier,
das seinen Nutzern hochste Aufenthaltsqualitat bieten wird.“

Uns will sich nicht erschliel3en, wie sich hieraus stadtische
Neutralitat ergeben soll. Dies insbesondere auch auf Basis der
betroffenen ,Munchner Wohnen*, einer stadtischen Wohnungs-
baugesellschaft.

Das Planungsgebiet wird mit den aktuellen Grundstiickseigentiimern (ex-
ternen Dritten) entwickelt. Die aktuellen Eigentiimer stehen in Verhand-
lungen mit der stadtischen Wohnungsbaugesellschaft. Ein Konflikt zur
Neutralitat der Stadt in Bezug auf die Miinchner Wohnen wird nicht gese-
hen.

Stadtische Wohnungsbaugesellschaften treten auch selbst als Planungs-
begiinstigte in eigenen Verfahren auf und unterwerfen sich wie jeder an-
dere Planungsbegunstigte den gesetzlichen Vorgaben und u.a. den Ver-
fahrensgrundséatzen der Sozialgerechten Bodennutzung.

Fir den vorliegenden Bebauungsplan finden die Verfahrensgrundsatze
der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) in der Fassung vom
28.07.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03932) und der Aktualisierung
vom 02.10.2024 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11344) Anwendung. Der
SoBoN 2021 liegt das sogenannte 100-Punkte-Baukastenmodell zu
Grunde. Dieses Modell setzt sich aus vier Grundbausteinen und zwei er-
ganzenden Sonderbausteinen zusammen, die jeweils mit einer differen-
zierten Punktzahl gewichtet werden. Dabei miissen fir jede gewiinschte
Variante des Baukastenmodells mindestens 100 Punkte erreicht werden.
Hiernach ist ein wahlbarer Baustein (Sonderbaustein) gerade die Verau-
RBerung an die Landeshauptstadt Minchen bzw. die Miinchner Wohnen.

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 3 verwiesen.

64

1014

Neutralitat

Meist sind die Stellungnahmen der Minchner Stadtregierung
von der stadtischen Politik und nicht von Neutralitat gepragt.

Die Stadtpolitik (ehrenamtliche Stadtratsmitglieder) hat jederzeit die Mog-
lichkeit, Antrdge und Anfragen an den Oberblrgermeister zu stellen, auch
zu laufenden Bebauungsplanverfahren. Ein Anhérungsrecht des Stadtra-
tes besteht nicht.

Eine politische Stellungnahme zu den Verfahren erfolgt von Seiten des
Stadtrates oder von Mitgliedern des Stadtrates nicht.

Der zustandige Bezirksausschuss, als ein politisches Gremium, hat als
einziges die Mdglichkeit, sich im Rahmen eines Anhdrungsverfahrens,
welches parallel zur Beteiligung der Behtrden nach § 4 Abs. 2 BauGB
stattfindet, zur Planung zu aufern.

Die Stellungnahmen, die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens be-
arbeitet werden, stammen zum einen von stédtischen Dienststellen aber
auch von Tragern offentlicher Belange. Diese Stellungnahmen behandeln
das jeweilige Themengebiet, fiir welches die Fachdienststelle oder der
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AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Trager offentlicher Belange fachlich zustandig ist. Diese Stellungnahmen
werden — ebenso wie die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit — dem
Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nr. 63 verwiesen.

65

1014

Neutralitat

Die zustandige Stadtbauratin ist SPD-Mitglied und folgt somit
der Partei- Agenda. Wird bei der Bearbeitung der Fragestellun-
gen zum Vorhaben von Seite der regierenden Parteien Einfluss
genommen?

Die amtierende Stadtbauratin der Landeshauptstadt Miinchen, Frau Prof.
Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk, ist parteilos.

Die Verwaltung erarbeitet die Beschliisse und legt diese nach Abschluss
der stadtinternen Abstimmung der Politik zur Entscheidung vor.

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 63 und 64 ver-
wiesen.

66

1023

OPNV

Einrichtung von Buslinien, bis die U4- vielleicht - kommt? Die
Bahntrasse erweitert wird? Die S-Bahn wieder verlasslich und
im kirzeren Takt fahrt?

Das Planungsgebiet liegt unmittelbar am Bahnhof der S 8 Englschalking.
In ca. 500 m Entfernung an der Ecke Englschalkinger Stral3e/ Freischitz-
stralRe besteht Anschluss an die Buslinien 154, 183, 184 und 185 sowie
die Nachtlinie N 72 (siehe hierzu auch Ziffer 2.4.2 Offentlicher Perso-
nennahverkehr (OPNV) und 4.9.1 ErschlieRungskonzept der Begriin-
dung der Beschlussvorlage).

Der von der Deutschen Bahn AG geplante viergleisige Ausbau der Bahn-
strecke ist noch nicht entschieden. Fiir die Landeshauptstadt Miinchen ist
der Ausbau in Tunnellage nach wie vor der einzig richtige Weg. Wann

eine Entscheidung vorliegen wird, ist derzeit jedoch noch nicht absehbar.

Die Taktung und Zuverlassigkeit der S-Bahn ist kein Thema, welches im
Rahmen des Bebauungsplanverfahren geregelt werden kann. Zusténdig
sind daflr der Freistaat Bayern sowie die S-Bahn Miinchen.

67

1023

Punkthaus

Was versteht man unter dem "Punkthaus" im Stidwesten?

Mit ,Punkthaus im Sudwesten” wird das auf dem Planungsgebiet ge-
plante Geb&ude mit Ill und V Geschossen, 6stlich der Marienburger
StrafRe und noérdlich der Bestandsbebauung (Bauraum 6) an der Marien-
burger Stral3e bezeichnet.

68

1014

Schulversorgung

Die Grundschulversorgung scheint ebenso wie die Versorgung
von weiterfihrenden Bildungseinrichtungen wieder einmal nicht
gesichert. Ebenso die Betreuung von Kindern und Seniorlnnen.

Es kann nicht genau nachvollzogen werden, welcher ODP-Antrag ge-
meint ist, es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Stadtratsantrag
20-26 / A 04945 gemeint ist. Wir verweisen daher auf das Antwortschrei-
ben vom 14.10.2024, welches im Ratsinformationssystem (RIS)
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Stellungnahme der Verwaltung

Auch Sport-Einrichtungen sind regelmafig unterplant. Was
macht man dieses mal besser?

Wir méchten Sie insbesondere auf den ODP-Antrag zum Bau-
stopp hinweisen, wenn die Infrastruktur allgemein nicht sicher-
gestellt ist. Wie stellen Sie sicher, dass Bebauungen nicht zur
Unterschreitung von Grenzen eines sozialen und menschenge-
rechten Wohnen fuhren?

eingesehen werden kann. Zum vorliegenden Bebauungsplan kann fol-
gendes ausgefihrt werden:

Aus heutiger Sicht kann davon ausgegangen werden, dass die Grund-
schulversorgung sichergestellt werden kann.

Um den Grundschulbedarf in diesem Bereich langfristig sicherzustellen,
laufen unter Beteiligung aller relevanten Referate derzeit intensive Prii-
fungen fur einen vorgezogenen Schulstandort an der Stadtentwicklungs-
malnahme (SEM) Nordosten.

Die weiterflihrenden Schulen sind, im Gegensatz zu den Grundschulen
nicht an einen Sprengel gebunden und es besteht fur die Schiler*innen
eine Wabhlfreiheit beziiglich der weiterfihrenden Schule. Aus diesem
Grund erfolgt die Schulbedarfsplanung fir die weiterfilhrenden Schulen
auf gesamtstadtischer Ebene unter Beriicksichtigung der Entwicklung der
Schilerzahlen.

Im Planungsgebiet sind neben einer Kindertageseinrichtung mit vier Kin-
dergarten- und vier Krippengruppen auch zwei Pflegewohngemeinschaf-
ten sowie eine Tagespflege entsprechend den Bedarfen im Planungsge-
biet und der ndheren Umgebung geplant. Da Sporteinrichtungen einen
hohen Platzbedarf haben und hiervon teilweise erhebliche Larmimmissio-
nen ausgehen, kénnen diese im Planungsgebiet nicht untergebracht wer-
den. Fur Erholungs- und Sportnutzungen bestehen an der Englschalkin-
ger-/Cosimastralie ein Wellenbad, an der Englschalkinger Stral3e die Be-
zirkssportanlage, im Suden der Zamilapark mit der Sportanlage Zamdorf
und 6stlich der Bahntrasse am dstlichen Ende der Brodersenstral3e die
Galopprennbahn Miinchen-Riem und das Golfzentrum Miinchen-Riem.

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 49 verwiesen.

69

1019

Schulversorgung

Wo und wann wird die in Aussicht gestellte neue Grundschule
errichtet? Die Grundschule an der OstpreufRenstralie platzt jetzt
schon aus allen Néhten.

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 49 und 68 ver-
wiesen.

70

1020
1021

Schulversorgung

Der Stadtteil Bogenhausen hat die meisten Fluchtlingsunter-
kiinfte und die Schulen und Kitas sind bereits HEUTE voll. Wie
stellt man sich hier eine Ldsung vor? Auch hier muss erst ein
Schulbau (Grundschule) erfolgen und anschlieBen kann man
Uber eine Bebauung nachdenken.

Die in der Nachbarschaft vorhandene Fliichtlingsunterkunft wurde bei der
Ermittlung des Grundschulbedarfes durch die Fachdienststelle bertick-
sichtigt.

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 68 verwiesen.
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71 | 1024 | Schulversorgung | Eine zusatzliche Wohnbebauung in diesem groRRen Stil kann Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 68 verwiesen.
erst nach Losung der Schulsituation geschehen. Solange noch
eine Schulklasse in Containern unterrichtet wird, ist es unver-
antwortlich, neuen Wohnraum zu schaffen, dessen Kinder keine
angemessenen Schulrdume zur Verflgung stehen.

72 | 1025 | Schulversorgung | Klarung der Schulsituation, da die aktuelle Sprengelschule Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 68 verwiesen.
(Grundschule OstpreuR3enstr. 88) bereits Uiberlastet ist.

73 | 1001 | Spielplatze Dem Infoblatt und Planungsunterlagen ist nicht zu entnehmen In den geplanten &ffentlichen Griinflachen werden Spielflachen zur Nut-
dass hier auch o¢ffentliche Spielflachen entstehen. Neue 6ffentli- | zung fur alle Kinder, unabhéngig vom Wohnort, also auch aus der an-
che Spielplatze sind aus meiner Sicht aber dringend notwendig: | grenzenden Umgebung, geschaffen.

Typischerweise ziehen in Neubauprojekte dieser Art viele Fami-

lien mit kleinen Kindern (siehe Prinz Eugen Park, Freiham). Die | Die Planungen und die Herstellung des 6ffentlichen Spielplatzes erfolgt
vorhanden Spielplatze sind derzeit gut ausgelastet. Besonders | nach Inkrafttreten des Bebauungsplans in Zusammenarbeit und in Ab-
positiv hervorzuheben ist der durch das Bauprojekt "Quartier stimmung des Bauherrn mit dem Baureferat. Zur Grof3e des Spielplatzes
Barlowstrasse" realisierte 6ffentliche Spielplatz an der Ecke kann zum derzeitigen Stand keine Auskunft erteilt werden, da dies nicht
Barlowstrasse/ Brodersenstrasse. Wenn also ein solcher Spiel- | bekannt ist (siehe hierzu auch Plan mit Festsetzung Spielplatz und Ziffer
platz bei einer Bebauung mit 140 Wohnungen an der Bar- 4.18.2 Griinordnung auf 6ffentlichen Griin- und Verkehrsflachen der
lowstrasse moglich war, so muss bei den Mariengéarten mit Uber | Begriindung der Beschlussvorlage).

500 Wohnungen doch mit proportional entsprechenden 6ffentli-

chen Spielflachen gerechnet werden.

74 | 1008 | Stellplatze Kita Zudem ist es ein MUSS, einige oberirdische Stellplatze fir EI- Bring- und Holstellpléatze der Kindertageseinrichtung sind bei der Reali-
tern, die lhre Kinder bringen und holen, einzuplanen. sierung der Planung in der Gemeinschaftstiefgarage unterzubringen. Es
Die Kinder aus diesem Areal werden &lter und die Kita- und ist vorgesehen sie direkt am Zugang zur Einrichtung auszuweisen.

Kiga — Platze werden mit Kindern aus dem umliegenden Stadt- | Oberirdische Stellpléatze in der Nahe der Kita sind aufgrund des auto-
gebiet belegt werden. freien Quartiers nicht vorgesehen (siehe hierzu auch Ziffer 4.9.3 Ruhen-
Bei Regen und im Winter sehen wir sonst einem Verkehrs- und | der Verkehr der Begriindung der Beschlussvorlage).
Parkchaos entgegen.
Ich habe selber 4 Kinder und 2 Enkelkinder im Kiga- Alter und
kenne das Problem bestens!
Dies waren die Einwande und Anregungen von meiner Seite.
Ich bitte Sie um baldige Antwort und danke Ihnen daftir schon
im Voraus!
75 |1 1013 | Stellplatze sozi- | Auf den Wetthewerbsplanen sind keine ausreichenden oberirdi- | Die Wettbewerbsplanung wurde konkretisiert und der Bebauungsplanung

ale Einrichtungen

schen Parkplatze fur die beiden Kindertagesstatten,

zugrunde gelegt.
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Stellungnahme der Verwaltung

Pflegewohngemeinschaften, Tagespflegeeinrichtungen etc. be-
sonders im sudlichen Wettbewerbsgebiet (Realisierungsteil) er-
kennbar.

Die fur die zulassigen Nutzungen im Urbanen Gebiet (MU) und im Allge-
meinen Wohngebiet (WA) erforderlichen Stellplatze sind gemaR § 10
Abs. (1)-(5) der Satzung des Bebauungsplanes in der Gemeinschaftstief-
garage (GTGa) unterzubringen. Fiur das Bringen und Holen der Kinder zu
der Kindertageseinrichtung im MU werden fur ein kurzzeitiges Halten
sechs Stellpléatze in der GTGa untergebracht. Fir die Mitarbeiter*innen
werden vier Stellplatze in der GTGa nachgewiesen. Dabei muss ein Stell-
platz barrierefrei sein. Fur die Kund*innen und Mitarbeiter*innen der Ta-
gespflege sind funf Stellplatze in der GTGa mit unmittelbarer Anbindung
an den ErschlieBungskern/Aufzug eingeplant (siehe hierzu auch Ziffer
4.9.3 Ruhender Verkehr der Begriindung der Beschlussvorlage).

76

1016,
1017

Stellplatze

Es sind (deutlich) zu wenig Parkméglichkeiten vorgesehen.

Das Planungsgebiet ist fir den motorisierten Individualverkehr von Nor-
den her erschlossen und fiihrt nur in die Gemeinschaftstiefgarage. Ober-
irdische StralRenflachen sind innerhalb des Gebietes zur ErschlieBung
nicht vorgesehen.

Ziel des planerischen Konzeptes ist ein weitestgehend autofreies Quar-
tier. Daher erfolgt die HaupterschlieRung fuir den motorisierten Verkehr
Uber eine Gemeinschaftstiefgarage, die unterirdisch alle Gebaude des
neuen Quartiers miteinander verbindet.

Im Rahmen des Bebauungsplans sind die erforderlichen Stellplatze ge-
maf der Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Miinchen in der Ge-
meinschaftstiefgarage unterzubringen. Aufgrund der bereits guten OPNV-
Anbindung sowie einer guten Anbindung an die Nahversorgung mit G-
tern des taglichen Bedarfs, kdnnen Malinahmen umgesetzt werden, um
die Kriterien zur Reduzierung des sogenannten Mobilitatsfaktors geman
den Vorgaben der Landeshauptstadt Minchen zu erfullen. Im verbindli-
chen Rahmen eines zukunftsorientierten Mobilitatskonzeptes ist fiir die
notwendigen PKW-Stellplatze der Wohnnutzung eine Reduzierung von
50 % (Mobilitatsfaktor 0,5) gemafn dem Formblatt ,Mobilitatskonzept* der
Lokalbaukommission der Landeshauptstadt Minchen mdglich. Hierzu
werden MalRnahmen umgesetzt, die die Vorgaben der Landeshauptstadt
Munchen erflllen wie z.B. eine Gemeinschaftstiefgarage zur optimalen
Nutzung des geplanten Parkraums, die Schaffung eines Car-
Sharing-Angebots oder die Etablierung einer Mobilitatsstation. Zudem
sind Stellplatze fir private Lastenfahrrader und Hanger/Gespann sowie
ein erhodhter Fahrradstellplatzschliussel einzuplanen.

Diese MaRRnahmen haben zum Ziel ein mdglichst geringes Verkehrsauf-
kommen beim motorisierten Individualverkehr (MIV) und eine méglichst
hohe Lebensqualitéat im Planungsgebiet zu erreichen.
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Nr. | ID

Schlagwort

AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Fir Besucher*innen und Lieferdienste sind sowohl oberirdisch an der Ma-
rienburger Straf3e und der Memeler StraBe Parkbuchten je auf Quartiers-
seite sowie unterirdisch in der Gemeinschaftstiefgarage vorgesehen. Pa-
ketlogistik innerhalb des Quartiers wird Uber die Einrichtung von Pa-
ketstationen erfolgen (siehe hierzu auch Ziffern 4.9.1 ErschlieBungskon-
zept; 4.9.2 Mobilitatskonzept und 4.9.3 Ruhender Verkehr der Begriin-
dung der Beschlussvorlage).

77 | 1016,
1017

Stellplatze

Laut Entwurf ist pro Wohnung ein Tiefgaragenstellplatz vorge-
sehen. Parkraum im Umfeld der Mariengarten ist aul3erst
knapp. Der Entwurf berlicksichtigt nicht, dass mit der Schaffung
von 470 oder mehr Wohneinheiten:

-(unter Berlcksichtigung von Mehrpersonenhaushalten) nicht
einmal fir jeden Bewohner der Anlage ein Parkplatz zur Verfu-
gung steht und damit bereits fiir die Bewohner der Anlage
selbst Parkprobleme entstehen werden.

-die Zahl der Besucher und Lieferdienste im Wohngebiet, aber
auch die Zahl der Krankentransporte, der An- und Abfahrten
von Pflegekréaften und der Beférderungen von gehbeeintrachtig-
ten Bewohnern durch Angehdérige oder Freunde deutlich zuneh-
men wird und um eine heillose Uberlastung zu vermeiden, zwin-
gend Parkmdoglichkeiten geschafft werden missen.

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 75 und 76 ver-
wiesen.

78 | 1019

Stellplatze

dass an der Marienburger Str. gebaut wird steht aul3er Frage.
Nur die Frage ist nur "wie"!

Fur die Bewohner der kiinftigen Siedlung ist eine autofreie Aus-
richtung — also ohne eigene Straf3en - sicher reizvoll. Die An-
wohner der umliegenden Stral3en (Marienburger, Putziger, Bal-
ten, Libauer, Memeler und Rominter Straf3e) haben dagegen
das Nachsehen, da diese StrafRen die einzigen in der Umge-
bung der kunftigen Siedlung sind. Hier werden kiinftig Autos der
Anwohner, Besucher, Handwerker, Lieferdienste, Millabfuhr etc
etc Halten und Parken.

Da andert auch die Tiefgarage mit Einfahrt Giber die Englschal-
kinger Straf3e nichts daran. Wo sollen die ganzen Autos par-
ken? Wie wird der Handwerker- / Lieferverkehr und Hol- und
Bringverkehr zu KITAS und Pflegewohnen organisiert?

Da bringt es auch nichts Angebote fiir Radl (Ausleihe, Repara-
tur etc) oder Lieferboxen fur Dienste aufzustellen. In der

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 75 und 76 ver-
wiesen.
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samten Quartiers ist natirlich sehr ansprechend... Aber: Wie
viele Stellplatze und fur welche Personengruppen sollen in der
Tiefgarage entstehen? Bewohner kostenfrei, es war die Rede
von ca.0,3 pro WE? Andere, z.B. Betreiber von Gewerben, Be-
sucher, Einkaufer im Supermarkt gegen Gebuhr? Oder droht
die Zunahme des Autoverkehrs in den schmalen Wohnstralzen
zwischen OstpreuRen- und Marienburgerstraf3e? Der Kampf um
Parkplatze in den SeitenstralRen? - Diese Fragen wurden be-
reits gestellt am 16.4.24 [Anm. d. Verw.: Gemeint ist wohl die
Erérterungsveranstaltung am 16.07.2024], konnten aber leider
nicht beantwortet werden.

Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
Realitat verzichten eben nur Wenige ganzlich auf das Auto.
Bitte akzeptieren Sie diese Realitat und setzen nicht nur auf
den Zeitgeist! Die Tiefgarage muss entsprechend dimensioniert
werden, dass alle Vorgenannten dort Platz finden - und diesen
auch nutzen.
Der Stellplatzschliissel darf also nicht zu knapp bemessen sein.
79 | 1023 | Stellplatze "Bring-Hol-Stellplatze", ich nehme an, fir Autos, sind "an der Stellplatze fir den Bring- und Holverkehr der Kita sind an der Memeler
MemelerstralRe" geplant...heil3t das, auf der MemelerstraRe? StralRe nicht mehr vorgesehen, zumal die Kita in den Norden des Gebiets
Oder auf dem Quartiersgelande? Aber das soll ja an der Ober- | (MU, Bauraum 1) verlagert wurde.
flache komplett "autofrei” sein... (bis auf notwendige wichtige
Dienste wie Mullabfuhr, Rettung, Feuerwehr). Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nr. 75 verwiesen.
80 | 1023 | Stellplatze Die Idee einer praktisch autoverkehrfreien Oberflache des ge- Die Stellplatze werden in der festgesetzten Gemeinschaftstiefgarage un-

tergebracht. Im 6ffentlichen StraRenraum an der Marienburger und der
Memeler StraBe werden 14 Besucherstellpléatze eingeplant.

Auf der Ebene des Bebauungsplans wurde aus den Geschossflachen
und den geplanten Nutzungen abgeleitet eine Uiberschlégige Berechnung
der erforderlichen Stellplatze unter Berucksichtigung des Mobilitéatskon-
zepts gemacht und die innerhalb der Flache fiir die Gemeinschaftstiefga-
rage moglichen Stellplatze ermittelt (siehe hierzu auch Ziffern 4.9.2 Mobi-
litaitskonzept und 4.9.3 Ruhender Verkehr der Begriindung der Be-
schlussvorlage).

Die genaue Anzahl der Stellplatze hangt von der Anzahl der tatsachlich
genehmigten und bebauten Wohnungen und dem verwendeten Stell-
platzschlissel ab. Einzig geregelt ist die benétigte Anzahl der Stellplatze
fur das Kita-Personal. Ob und wie eine Bewirtschaftung der Tiefgaragen-
stellplatze fur den Besucher- und Kundenverkehr umgesetzt wird, kann
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht geregelt werden.

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Verkehrsgutachten er-
stellt, das u. A. die Auswirkungen der Verkehre aus dem Planungsgebiet
auf die umgebenden StraRen darstellt. Das Verkehrskonzept zur Anbin-
dung des Planungsgebiets an das umgebende Verkehrsnetz sieht vor,
dass das Uberwiegende Verkehrsaufkommen aus dem Planungsgebiet
Uber die Englschalkinger Stra3e gefuhrt wird, da das Gebiet ausschliel3-
lich von Norden erschlossen wird. Die Marienburger StralRe und deren
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bauungsplans

sicht in die Sitzungsvorlage Nr. 20 -26 /V12470 (Beschluss des
Ausschusses fir Stadtplanung und Bauordnung vom
12.06.2024 (SB)) nehmen. In der mit ,Rahmenbedingungsplan”
bezeichneten Anlage 3 der Sitzungsvorlage ist als Markierung
der ,Umgriff Bebauungsplan" eingetragen. Diese Markierung
umfasst den dstlichen Teil der Memeler Straf3e auf der Sud-
seite, dringt dann aber entlang der 6stlichen Grenze des Grund-
stuicks Posener Str. 62 in den Privatweg der Anlieger ein und
springt erst ab der nérdlichen Grenze des Grundstiicks Posener
Str. 64 nach Norden, um dann nordseitig der Privatgrundstiicke
nach Osten Richtung Bahn zu Bitte bestatigen Sie mir kurzfris-
tig, dass dieser geplante Eingriff in das Privateigentum ein

Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
SeitenstralBen werden daher in untergeordnetem Umfang durch die Ver-
kehre aus dem Planungsgebiet zusatzlich belastet.
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 75 und 76 ver-
wiesen.

81 | 1024 | Stellplatze Ein Stellplatzschliissel von ca. 0,3 ist unrealistisch, im Stadt- Der Stellplatzschlissel fur die Wohnungen im MU und WA wird im Pla-
randbereich sind Haushalte ohne Auto eine Ausnahme. Die nungsgebiet auf 0,5 Stellplatze pro Wohneinheit festgesetzt. Zur Kom-
neuen Bewohner wirden die angrenzenden Wohngebiete zu- pensation sind umfangreiche MaRhahmen eines Mobilitdtskonzepts um-
parken. zusetzen, um Anreize und Mdglichkeiten zu schaffen, auf eigene Kfz zu

verzichten.
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 75 und 76 ver-
wiesen

82 | 1025 | Stellplatze Beziglich der 0.g. Bebauungsplans wirde ich mir als betroffe- | Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 75 und 76 ver-
ner Anwohner winschen, dass folgende Themen Berucksichti- | wiesen.
gung finden:

Deutliche Anpassung des Stellplatzschlussels nach oben, um
dem Parkdruck in der Nachbarschaft auf ein ertragliches Mal3
zu reduzieren. Sinnvoll wére hier m.E. mindestens ein Stellplatz
pro Wohnung.
83 | 1012 | Umgriff des Be- | Am 8. Juli konnte ich auf der Website der Stadtverwaltung Ein- | Die suidliche Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs-

plans mit Grinordnung Nr. 2183 verlauft entlang der Nordgrenze der Me-
meler StralRe (FIst. Nr. 86, Gemarkung Daglfing) und des Privatgrund-
stucks Flst. Nr. 81/3, Gemarkung Daglfing.

Ein Eingriff in die genannten Grundstticke erfolgt nicht.
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Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
Versehen ist. Wenn nicht, bitte ich um eine kurzfristige Rechts-
mittelbelehrung.

84 | 1014 | Verfugbarkeit der | Wir halten nach wie vor Ihre digitale Plattform unter 1 f[Anm. d. | Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem&R § 3 Abs. 1 des Bau-
Unterlagen im In- | Verw.: An dieser Stelle wurde ein Link zur Website bauleitpla- gesetzbuchs (BauGB) erfolgte im Zeitraum vom 05. Juli mit 06. August
ternet nung.muenchen.de angegeben.] fur nicht geeignet einem 2024.

durchschnittlich, nicht IT-affinem Blrger die Unterlagen verfiig- | Die Unterlagen lagen im Referat fur Stadtplanung und Bauordnung, bei
bar zu machen. der Bezirksinspektion Ost und in der Stadtbibliothek Bogenhausen zur
Gerade fir altere Mitburgerlnnen stellt diese Art von Auslegung | Einsicht aus.
ein Hindernis dar. Dariiber hinaus hatte die Offentlichkeit im Rahmen einer Erdrterungsver-
Mail und Unterlagen sind gut bedienbar. Nicht jedoch lhre Seite, | anstaltung, am 16.07.2024 ab 19 Uhr in der Mensa der Grundschule an
die im Workflow nicht einheitlich und fehlerbehaftet ist. Wir se- | der Ruth-Drexel-StraRe 27, bei der die Planung ausfiihrlich vorgestellt
g?” in diesem Verfahren eine Diskriminierung gerade alterer wurde, die Gelegenheit Ihre Anregungen und Bedenken vorzubringen.
urger.
Dariiber hinaus steht es der Offentlichkeit frei, sich telefonisch zu melden
oder auch die AuRerungen weiterhin per Brief oder E-Mail an das Referat
fur Stadtplanung und Bauordnung zu versenden. Die digitale Plattform
stellt somit eine zusétzliche Méglichkeit der Beteiligung dar. Eine Verof-
fentlichung der Unterlagen im Internet ist lediglich fur das Verfahren nach
8§ 3 Abs. 2 BauGB gesetzlich vorgeschriebenGleichwohl veréffentlichen
wir beide Offentlichkeitsbeteiligungen nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 3
Abs. 2 BauGB.
Der Auslegungszeitraum, die Auslegungsorte und die Kontaktméglichkei-
ten mit dem Referat fur Stadtplanung und Bauordnung wurden im Amts-
blatt der Landeshauptstadt Miinchen Nr. 18 vom 01.07.2024 ortsiblich
bekanntgegeben, sowie auch in der Siiddeutschen Zeitung und im
Munchner Merkur vom 04.07.2024 verdffentlicht.
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 7 und 8 verwie-
sen.

85 [ 1002 | Verkehr Ziel einer vertraglichen Einbindung des entstehenden Neuver- Das der Planung zugrunde liegende Verkehrsgutachten kommt zu dem

kehrs in das bestehende Verkehrsnetz wird verfehlt. Ergebnis, dass die zukinftigen Verkehrsmengen aus den derzeit bekann-
Wenn oberirdisch kein Individualverkehr bzw. Parkmaéglichkei- | ten Entwicklungsvorhaben im Miinchner Osten und dem Planungsgebiet
ten vorgesehen sind, ist eine erhéhte Verkehrsbelastung in den | innerhalb des bestehenden StraBennetzes leistungsfihig abgewickelt
umliegenden Stra3en/Wohngebieten vorhersehbar. werden kénnen (siehe hierzu Ziffern 4.9. Verkehrliche ErschlieBung
Eine Mobilitatswende kann damit nicht erreicht werden.
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angrenzenden Gebiet (Englschalking, Denning, Daglfing) ver-
schlechtern sich die Bedingungen fiir ruhenden und flieRenden
Verkehr laufend.

Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
und 7.2.1.6 Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Sicherheit der
Begriindung der Beschlussvorlage).
Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 80 verwiesen.
86 | 1002 | Verkehr [Ergénzung d. Verw.: Forderung nach...] Vorlage eines stimmi- | Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 80 verwiesen.
gen Verkehrskonzepts
87 | 1013 | Verkehr Auch fiir den notwendigen Anlieferungsverkehr (Mébelwagen, Die ErschlieBung des Planungsgebiets erfolgt von Norden Uber die Ver-
Handwerker etc.) sind die geplanten Wohnwege unbefriedi- langerung der Englschalkinger Stral3e aus. Die Tiefgaragenzufahrt ist
gend. Der Anliegerverkehr soll wohl nur zu Lasten der Anrainer | €benfalls im Norden, im MU, Bauraum 1) festgesetzt (siehe hierzu auch
familienhausbebauung) wie die Marienburger Strae (Fahr- lage). ) _ o _ )
radstraf3e mit 4,5 m breiter Fahrbahn) oder von der siidlich an- gur a_lle VeLkghrjarfteg_, dée zww(ljgzndfoﬁetrlrd!"sclh 2EZP:W'C.|.(§M g_nd, \;\{)er-
grenzende Memeler Strae (schmaler Feldweg) aufgefangen €n, Je nach bedarl, dié £u- und Austahrismoghichkeiten uber Lienstbar-
werden. Und bei den vielen Eamilien. die in dieser autofreien keiten geregelt. Dabei wurden die Anforderungen an die notwendigen
erden. €l den viele a_ en, ? . eser autoireie Ausbaubreiten, Traglasten, Aufstellflachen und Schleppkurven fiir die
Wohnanlage wohnen sollen, mit berufstatigen Eltern und Ju- Mullabfuhr und einem méglichen Begegnungsverkehr mit Rettungsfahr-
gendlichen, die schon mit 17 Jahren ihren Fihrerschein ma- zeugen beriicksichtigt.
chen wollen, ist m. E. ein Verkehrschaos in der benachbarten | Anlieferungsverkehr fur Umziige und Handwerker wird privatrechtlich ge-
Umgebung vorprogrammiert. regelt und kann tber die Dienstbarkeitsflachen FB 1 und FB 2 abgewi-
ckelt werden. Eine Zufahrt Gber die Marienburger Straf3e ist nicht mog-
lich, da die hiervon abfiihrenden Wege dem Fuf3- und Radverkehr vorbe-
halten sind.
Um ein unbefugtes Einfahren zu verhindern, ist vorgesehen, die mit Fahr-
rechten belegten Flachen mit Pollern oder Schranken zu sperren, die nur
vom jeweiligen Personenkreis zum Nutzungszweck getffnet werden
konne (siehe hierzu auch Ziffer 4.10 Dienstbarkeitsflachen der Begrin-
dung der Beschlussvorlage).
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 20, 80 und 85
verwiesen.
88 | 1018 | Verkehr Infolge der immer weiter fortschreitenden Nachverdichtung im Wie unter der Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 80 ausgefihrt, wurde

im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ein Verkehrsgutachten erstellt. In
diesem wurde nachgewiesen, dass die Marienburger Straf3e und deren
Seitenstralen in sehr untergeordnetem Umfang durch die Verkehre aus
dem Planungsgebiet zusatzlich belastet werden und diese daher aufneh-
men kénnen.
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schlieBung /
Bahnausbau

die verkehrstechnische ErschlieBung gesichert wird. Der ange-
kiindigte Bahnausbau scheint nicht gesichert. Das steigende
Verkehrsaufkommen war bereits im Vorfeld zur Bebauung
mehrfach Thema auf Burger- und Informationsveranstaltungen.

Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
In der als "Fahrradstrae" ausgewiesenen, aber fiir KFZ erlaub-
ten Marienburgerstr. sind schon jetzt taglich gefahrliche Situati- | Die Festlegung als Fahrradstrale ist eine verkehrsrechtliche Anordnung
onen fur Radfahrer zu beobachten oder zu erleben. Bei dem und ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Lediglich die
geplanten Volumen von 500 Wohnungen oder mehr wird allein | Straf3enbreite kann im Bebauungsplanverfahren verandert werden durch
durch den zu erwartenden Besuchsverkehr bei den neuen An- | die Verlagerung/Verbreiterung der gelben Verkehrsflache. Dies ist in der
wohnern die Parkplatzsituation im Viertel katastrophal ver- Marienburger Straf3e aufgrund des wertvollen Baumbestandes auf der
schlechtert. Die angrenzenden Straf3en sind so schmal, dass Ostseite und der begrenzenden Bestandsbebauung (westlich und éstlich)
nur auf einer Seite geparkt werden kann. nur untergeordnet méglich. Die im Bebauungsplan festgesetzten Aufwei-
tungen (ndrdlich und siidlich des wertvollen Baumbestandes) ermdgli-
Die Memelerstr. zwischen Marienburgerstr. und Posenerstr., chen zusatzliche Parkbuchten sowie einen Gehweg.
nach der Planung auch Zufahrt zur Kita, ist nur 3,6 Meter breit.
Haben sich die Planer allein mal diese Situation angeschaut? Durch die ErschlieRung des Gebiets Uber die Englschalkinger Straf3e so-
wie durch die Verpflichtung zur Umsetzung eines Mobilitdtskonzepts wird
Durch die Eréffnung des Neubaus des Wilhelm-Hausenstein- dazu beigetragen, die Steigerung der Verkehrsmengen in den umgeben-
Gymnasiums wird der Fahrradverkehr in der Marienburgerstr. den Straf3en so gering wie mdglich zu halten
zeitweise zunehmen und zu mehr Gefahrensituationen fuhren.
Man wird sicher mehrere Straf3en im angrenzenden Viertel zu Die Festlegung einer Einbahnstral3e ist eine verkehrsrechtliche Anord-
Einbahnstr. machen missen und dadurch zusétzlichen Verkehr | nung und kann im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht geéndert
erzeugen. werden. Ob eine solche Einbahnregelung getroffen werden muss, ent-
scheidet die zustandige StralRenverkehrsbehorde.
Die im Wetthewerbskonzept vorgeschlagene Kindertageseinrichtung im
sudwestlichen Punkthaus wird im vorliegenden Bebauungsplan nicht
mehr weiterverfolgt. Die Flachen der urspriinglich vorgeschlagen Kinder-
tageseinrichtungen wurden zusammengelegt und in den nérdlich gelege-
nen Bauraum 1 im MU verlagert. Dabei wird sie Uiber die festgesetzte Ge-
meinschaftstiefgarage von Norden erschlossen, Hol- und Bringverkehr in
der Memelerstral3e ist daher nicht mehr zu erwarten.
Die Verkehrssicherheit findet im Rahmen der Prifung der Verkehrswege
unter enger Abstimmung mit der zustandigen Fachdienststelle Beriick-
sichtigung.
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 13, 80 und 85
verwiesen.
89 | 1014 | Verkehr/ Er- Auf Basis der vorliegenden Unterlagen ist nicht ersichtlich wie Das Planungsgebiet ist fir den motorisierten Individualverkehr von Nor-

den her Uber die bestehende Englschalkinger Str. erschlossen.
Derzeit endet die Englschalkinger Strafl3e westlich des Planungsgebiets in
einer T-Kreuzung mit der Marienburger und der Barlowstraf3e. Im
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autofrei bleiben (verstarkter Parkdruck in NachbarstraRen). Bei
den Tiefgaragenstellplatzen ist auch nach Uber einjahriger Pla-
nung offen, ob jeder neuen Wohnung ein Stellplatz zugeordnet
werden soll. Laut Stiddeutsche Zeitung vom 02.07.24 will die
Stadt bei gewissen Voraussetzungen den Stellplatzschliissel
(Wohnungen zu Stellplatzen) auf 0,3 oder sogar auf 0,1 dri-
cken. Bitte stellen Sie baldmdglichst klar, welcher Stellplatz-
schlussel fur Tiefgaragen geplant ist und wie Sie ein Verkehrs-
chaos wegen der Zunahme des flieBenden und ruhenden Ver-
kehrs vermeiden wollen.

Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
Eine Lésung wird aber nicht dargestellt. Dies bitten wir nachzu- | Zusammenhang mit dem S-Bahnausbau und der Verlangerung der U4 ist
reichen. auch der StraBenausbau auf Hohe des Planungsgebiets vorgesehen.
Den Planungsunterlagen sind die Auswirkungen der laufenden | Daher erfolgt bis zum Endausbau der Englschalkinger Straf3e die Quar-
Planungsverfahren der Bahn nicht zu entnehmen. Diese schei- | tierszufahrt Uber die im Plan festgesetzte 6ffentliche Verkehrsflache, die
nen nicht synchronisiert. Dies ist aber dringend geboten, da das derzeitige Ende der Englschalkinger Stral3e an das Planungsgebiet
dem Bezirk sonst ein Verkehrskollaps droht. Im schlimmsten anbindet.
Fall kommt es zu einen Rickstau bis zum Unterféhringer Ring. | Zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit der umliegenden Straen und
Knotenpunkte wurde in der Verkehrsuntersuchung der Prognoseplanfall
2035 ermittelt, der die Verkehrserzeugung durch das neue Planungsge-
biet beriicksichtigt.
Das Verkehrsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die zukiinftigen
Verkehrsmengen aus den derzeit bekannten Entwicklungsvorhaben im
Minchner Osten und dem gegenstandlichen Planungsvorhaben inner-
halb des bestehenden StralBennetzes leistungsfahig abgewickelt werden
koénnen.
Die Planungsverfahren fur den Verknipfungsbahnhof Englschalking fir
U-Bahn/ S-Bahn sowie den Ausbau und die Weiterfiihrung der Englschal-
kinger Strafl3e nach Osten sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans
mit Grinordnung Nr. 2183 (siehe hierzu auch Ziffer 4.9.1 ErschlieBungs-
konzept der Begriindung der Beschlussvorlage). Die fur das Planungs-
verfahren zusténdige Deutsche Bahn des Verfahrens nach § 4 BauGB
beteiligt, diesbeziglich ergingen keine Hinweise.
90 [ 1007 | Verkehr/ Stell- Wie wird die beschriebene Mobilitdtswende erreicht? Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 85 verwiesen.
platze Werden bei 0,1-0,3 Stellplatzen/ Wohnung die Eigentiimer ver-
pflichtet keine Autos zu haben (autofreies Wohnen)?
91 | 1012 | Verkehr/ Stell- Fir die vielen neuen Bewohner/Nutzer sind gar keine oberirdi- | Im verbindlichen Rahmen eines zukunftsorientierten Mobilitatskonzeptes
platze schen PKW-Stellflachen vorgesehen, das Planungsgebiet soll ist fur die notwendigen PKW-Stellplatze der Wohnnutzung eine Reduzie-

rung von 50 % (Mobilitatsfaktor 0,5) geméaR dem Formblatt ,Mobilitéats-
konzept* der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt Miinchen fest-
gesetzt

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 76 und 85 ver-
wiesen.
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Restriktionen hinsichtlich einer Verdffentlichung unterliegen.

Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
92 | 1014 | Verkehr/ Stell- Erfahrungsgeman wird die Parkplatzsituation und der Verkehrs- | Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 85 verwiesen.
platze Infrastruktur bei den Planungen unterschatzt. Das Planungsge-
biet liegt am Stadtrand und wird auch auf Grund der Nahe zum
Fohringer Ring fur ein Verkehrsaufkommen sorgen. Wird es
entsprechend dieses mal eine Bebauung nur mit abgesicherter
Infrastruktur geben und ist diese objektiv errechnet?
93 | 1012 | Verkehrsgutach- | Gibt es Verkehrsgutachten, die ich einsehen kann? Ein Verkehrsgutachten liegt vor. Grundsatzlich sollen alle Gutachten, die
ten im Laufe eines Bebauungsplanverfahrens erstellt werden, auf den jeweili-
gen Projektseiten im Internet (https://stadt.muenchen.de/infos/marienbur-
ger.html) verdffentlicht werden. Die Hauptabteilung Il des Referats fiir
Stadtplanung und Bauordnung setzt damit verpflichtend den Auftrag aus
dem Stadtratsbeschluss ,Transparenz und Burgerbeteiligung in der
Stadtplanung®, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03747 vom 06.10.2021 um.
Derzeit werden die Gutachten hinsichtlich der Voraussetzungen fiir eine
Verdffentlichung (u.a. Nutzungsrechte, Datenschutz etc.) gepruft und
baldmdglichst auf der 0.g. Projektseite im Internet zur Einsicht veréffent-
licht.
Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 89 verwiesen.
94 | 1013 | Verkehrsgutach- | Ich hoffe, Sie lassen baldmdglichst ein Verkehrsgutachten er- Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 89 und 93 ver-
ten stellen! wiesen.
95 | 1014 | Veroffentlichung | Wir bitten auch um Nachricht, ob Antworten der Stadt Miinchen | Samtliche AuRerungen im Rahmen der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteili-

gung gemal § 3 Abs. 1 BauGB sowie das Ergebnis der Abwéagung wer-
den u. a. in dieser Beschlussvorlage zusammen mit den jeweiligen Stel-
lungnahmen der Verwaltung zu den AuRerungen der Biirger*innen (in
dieser Tabelle) dokumentiert und dem Stadtrat der Landeshauptstadt
Munchen im Rahmen des Billigungsbeschlusses zur Entscheidung vorge-
legt.

Der Billigungsbeschluss wird im Anschluss im Rahmen des nachsten
Verfahrensschrittes, der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2
BauGB, offentlich ausgelegt. Dabei haben die Burger*innen die Mdglich-
keit, sich tiber die Behandlung der AuRRerungen durch die Verwaltung zu
informieren und erneut Anregungen sowie Bedenken vorzubringen.

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 1 verwiesen.
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Nr.

Schlagwort

AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

96

1014

Versiegelung

Wir bitten um eine Stellungnahme im Gesamtkontext. Wir se-
hen die Erfordernis nicht nur nicht versiegelte Flachen zu erhal-
ten, sondern in Hinblick auf das Gesetz zu erweitern. Aus-
gleichsflachen-Rechnungen helfen nicht dem Klima und nicht
der Natur, sondern nur den Investoren. Wir bitten um eine Stel-
lungnahme, wie die Stadt Miinchen den geforderten Beitrag
zum Umweltschutz sicherstellen will, wenn bei neuen Bauvor-
haben wie diesen keine Beitrage zur Umweltbilanz entstehen.
Sie selbst weisen in der Veréffentlichung auf die vorhandene
70%-Versiegelungsquote im Gebiet hin ohne eine Lésung auf-
zuzeigen.

Was ist die Losung?

Die Landeshauptstadt Minchen hat das Instrument des Klimafahrplans

eingefihrt, um bis 2035 im gesamten Stadtgebiet Klimaneutralitat zu er-
reichen und hierflir wesentliche Ziele und MaRBnahmen festgelegt (siehe
hierzu auch erster Absatz der Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 50).

Es ist aber auch ein vorrangiges Ziel der Landeshauptstadt Miinchen
dringend bendétigten Wohnraum zu schaffen. Das derzeit gewerblich ge-
nutzte Planungsgebiet ist bereits zu 58 % versiegelt, was durch die Neu-
bebauung nur untergeordnet um ca. 5% erhéht wird. Daher eignet sich
gerade dieses gut erschlossene Areal, um hier neue Wohnungen mit der
notwendigen Infrastruktur zu schaffen, ohne zusatzlich gréRRere Versieg-
lungsflachen zu generieren.

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 08.02.2023 (Sit-
zungsvorlage Nr. 20-26 / V 04273 ,Griin- und Freiflachenversorgung in
der Bebauungsplanung - Orientierungswerte”) wurde beschlossen, dass
die seit 2017 geltenden stadtebaulichen Orientierungswerte zur Grin-
und Freiflachenversorgung in Bebauungsplanverfahren von 15 m2 bzw.
20 m? je Bewohner*in weiterhin konsequent verfolgt werden sollen. Da-
von durfen bis zu 4 m? auf den Dachern nachgewiesen werden. Die in
diesem Verfahren geforderte Wert von 20 m2 je Bewohner*in wird einge-
halten.

AuRerdem missen offentliche Freiflachen vollstandig von Unterbauung
freigehalten werden. Private Freiflachen dirfen nur in begriindeten Aus-
nahmefallen zu mehr als 40 % unterbaut werden. Grundsétzlich ist eine
mdglichst geringe Unterbauung anzustreben. Im Planungsgebiet werden
37 % unterbaute private Freiflache erreicht, womit das Ziel des Stadtrats-
beschlusses erreicht wird.

Der geringe Anteil unterstiitzt die Umsetzung des Schwammstadtprinzips,
wodurch eine oberflachennahe Versickerung und Verdunstung tber Mul-
den gewabhrleistet werden kann.

Erganzend dazu enthalten die Satzungsbestimmungen Vorgaben zur
Pflanzung von GroRBbaumen auf den privaten Freiflachen. Diese sollen in
den dafur vorgesehenen Aussparungen der Tiefgarage umgesetzt wer-
den. Daruber hinaus fordern Dach- und Fassadenbegriinungen ein ange-
nehmes, bioklimatisch ausgewogenes Aufenthaltsklima (siehe hierzu
auch Ziffern 7.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und 8
Daten zum Bebauungsplan der Begriindung der Beschlussvorlage).
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Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
97 | 1000 | Weiterfiihrung SchlieR3lich halten wir auch die Anregung der Anwohnerinteres- | Aufgrund des drangenden Wohnungsbedarfs hat der Stadtrat entschie-
des Projekts / sengemeinschaft fir bedenkenswert, das Projekt erst dann wei- | den, bereits vor der Entscheidung tber den viergleisigen Ausbau der
Bahnausbau terzufiihren, wenn die Art des Bahntrassen-Ausbaus feststeht Bahntrasse einen Bebauungsplan mit dem Ziel der Schaffung von Wohn-
und ein stimmiges Verkehrskonzept vorliegt. raum fiir das Gebiet aufzustellen.
Die neue Planung steht im Einklang mit den fiir alle in Rede stehenden
Ausbauvarianten bendétigten Flachen und verhindert einen Ausbau nicht.
Ein stimmiges Verkehrskonzept liegt sowohl fir die derzeitige Situation
ohne den Ausbau der Englschalkinger Straf3e als auch fir die zukinftige
Verlangerung dieser StralRe vor (siehe hierzu auch Ziffern 2.6.4
Planungen zum viergleisigen Ausbau der Gleistrasse Daglfing-
Johanneskirchen und dem Verkniipfungsbahnhof Englschalking und
4.9.1 ErschlieBungskonzept der Begriindung der Beschlussvorlage).
Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 89 verwiesen.
98 | 1002 | Weiterfiihrung [Ergénzung d. Verw.: Forderung nach...] Weiterfiihrung des Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 89 und 97 ver-
des Projekts / Projekts nach Klarung des Bahntrassen-Ausbaus wiesen.
Bahnausbau
99 | 1010 | Weiterfihrung Es handelt sich hierbei um Flachen, die pradestiniert fiir die Der Bebauungsplan bericksichtigt mit seinen Festsetzungen die Anforde-
des Projekts / Baulogistik des Bahn-Ausbaus sein durften. Eine voreilige Be- | rungen die aus den geplanten MaRnahmen (Verknipfungsbahnhof Engl-
Bahnausbau bauung oder gar Nutzung dieser Flachen wirde vermutlich den | schalking fur U-Bahn/ S-Bahn, Ausbau und die Weiterfuhrung der Engl-
von allen gewiinschten Bahn-Ausbau unndétigerweise erschwe- | schalkinger Stral3e nach Osten) resultieren.
ren und zu erheblichen Belastungen der heute dort bereits
Wohnenden fihren, die es zu vermeiden gilt. Eine Bebauung Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 89 und 97 ver-
sollte daher solange unterbleiben, bis der Bahn-Ausbau vollzo- | wiesen.
gen wurde.
100| 1020 | Weiterfiihrung hiermit mdchte ich Einspruch zu diesen Projekt einlegen. Auf- Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 89 und 97 ver-
1021 |des Projekts/ grund der Tatsache, dass bis heute nicht feststeht, ob die Bahn- | wiesen.
Bahnausbau strecke untertunnelt wird, kommt dieses Projekt verfriiht.
101 1024 | Weiterfiihrung Der noch offene Plan zum Ausbau der Bahntrasse lasst zum Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 89 und 97 ver-
des Projekts / aktuellen Zeitpunkt keine Bebauungsplanung angrenzend an wiesen.
Bahnausbau die bestehende Bahntrasse zu.
102| 1016, | Weiterfiihrung Unsere Einwénde sind nicht dahingehend zu verstehen, dass Zu l.
1017 |des Projekts/ wir die Bebauung des Mariengéartenareals ablehnen. Wir
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weitgehend von kleinteiligen Strukturen gepragtes Umfeld mit
kleiner bis mittelgrof3er Wohnbebauung*“ halten wir fiir den rich-
tigen Ansatz. Wir denken jedoch eine solche Einbettung lieRe
sich leichter und mit mehr Aussicht auf Erfolg bewerkstelligen,
wenn das Vorhaben auf deutlich weniger Wohneinheiten als die
geplanten ca. 550 begrenzt wiirde. Den von der Anwohnerinte-
ressengemeinschaft Mariengérten eingebrachten Vorschlag ei-
ner Begrenzung auf héchsten 250 Wohneinheiten halten wir
auch angesichts der das Wohnumfeld kennzeichnenden ver-
héaltnismaRig geringen Bevdlkerungsdichte sowie ungeldster
Fragen in Bezug auf Infrastruktur und Parkmaéglichkeiten fur
sinnvoll.

Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung
Bahnausbau / wirden es aber begriien, wenn unsere Einwande bei der Be- | Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 89 und 97 ver-
Wohneinheiten / | bauungsplanung beriicksichtigt wiirden, indem wiesen.
Stellplatze 1. die bauliche Gestaltung der Mariengarten erst festgelegt
wird, wenn Gewissheit besteht tiber die Art der Bahnfiihrung Zu 2.
2. die Anzahl der Wohneinheiten deutlich auf ca. 200 reduziert | Auf Grund der guten OPNV-Anbindung soll das Areal zur Deckung des
wird. Damit lieRen sich zugleich die Geschosshiéhen erheblich | dringenden Wohnungsbedarfs in Miinchen als urbanes Gebiet und allge-
reduzieren und — im Sinne der Hochhausstudie — in Einklang meines Wohngebiet mit zirka 472 Wohneinheiten entwickelt werden.
bringen mit dem Hoéhenprofil des bestehenden Wohngebiets Das im Wettbewerbskonzept vorgesehene Hochhaus nérdlich des Pla-
entlang der Marienburger Stral3e. nungsgebietes ist nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplans.
Zudem stiinden mit der geringeren Bewohnerzahl zahlreiche Im verbindlichen Rahmen eines zukunftsorientierten Mobilitatskonzeptes
Tiefgaragenstellplatze ggf. auch zur 6ffentlichen Nutzung zur ist fur die notwendigen PKW-Stellplatze der Wohnnutzung eine Stellplatz-
Verfligung und man wére zugleich der Lésung des Parkplatz- reduzierung vorgesehen. Hierzu werden Maflinahmen umgesetzt, die die
problems einen Schritt néher. Vorgaben der Landeshauptstadt Miinchen erfillen wie z.B. eine Gemein-
schaftstiefgarage zur optimalen Nutzung des geplanten Parkraums.
Diese MalRnahmen haben zum Ziel ein mdglichst geringes Verkehrsauf-
kommen beim motorisierten Individualverkehr (MIV) und eine méglichst
hohe Lebensqualitét im Planungsgebiet zu erreichen (siehe Ziffer 4.9 Er-
schlieBungskonzept der Begriindung der Beschlussvorlage).
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 34 und 76 ver-
wiesen.
103| 1009 | Wettbewerb Der stadtebauliche Siegerentwurf sieht gut aus. Es wird zur Kenntnis genommen, dass es positive Riickmeldungen aus
der Offentlichkeit gibt.
104{ 1000 | Wohneinheiten Auch die beabsichtigte ,Einbettung (des Wohnquartiers) in ein | Im Bereich der Landeshauptstadt stehen angesichts des nach wie vor un-

geschmalerten Entwicklungsdruckes nur eingeschrankt und begrenzt ge-
eignete Flachen zur Deckung des Bedarfs an Wohnraum zur Verfigung.
Gerade in einer sogenannten integrierten Lage, entsprechend der des
Planungsgebiets mit guter Anbindung an den 6&ffentlichen Personennah-
verkehr (OPNV), hat der Bebauungsplan zum Ziel, durch eine bauliche
Verdichtung ein lebendiges gemischtes Wohnquartier mit hoher stadt-
und freirdumlicher Qualitat zu entwickeln (siehe hierzu auch Ziffer 4.3
MaR der baulichen Nutzung, Unterpunkt: Qualitdtsmerkmale der Pla-
nung zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse bei hoher
Dichte und Versiegelung und der Begriindung der Beschlussvorlage).

Auf Grund der Lage des Planungsgebiets am kiinftigen Verknupfungs-
bahnhof Englschalking im Anschluss an die kleinteilige Bebauung im
Westen soll das Areal zur Deckung des dringenden Wohnungsbedarfs in
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Nr.

Schlagwort

AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Mit einer solchen Begrenzung auf maximal 250 Wohneinheiten
lieRe sich auch das Problem einer den Vorgaben der Hoch-
hausstudie entgegenstehenden Geschol3hdhe leichter I6sen.

Minchen als urbanes Gebiet und allgemeines Wohngebiet mit zirka 472
Wohneinheiten entwickelt werden. Im Rahmen eines stédtebaulichen und
Landschaftsplanerischen Wettbewerbes wurde nachgewiesen, dass die
bauliche Dichte im Planungsgebiet untergebracht werden kann.

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3 und 34 verwie-
sen.

105

1002

Wohneinheiten

[Ergénzung d. Verw.: Forderung nach...] Begrenzung der
Wohneinheiten auf max. 250 (statt 550)

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 104 verwiesen.

106

1008

Wohneinheiten

600 Wohnungen sind komplett Giberzogen fiir dieses begrenzte
Arenal!

Dies hat auch die Interessengemeinschaft des Bauvorhabens
Marienburger Strafle schon gefordert - mit 1000 Unterschriften!

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 104 verwiesen.

107

1023

Wohneinheiten

Wieviele Wohneinheiten sollen insgesamt entstehen? — Im
schriftlichen Expose vom 16.7.24 ist von geplanten ca. 520 WE
die Rede, auf der Veranstaltung gab es trotz nachfragender
Wortmeldungen dazu nur diffuse "vielleicht"-Aussagen, es
wurde die mogliche Zahl von sogar 600 -800 WE genannt...
Sind da die ebenfalls erwadhnten mdéglichen Buros, Arztpraxen,
sonstigen Geweberdaumlichkeiten (z.B. Supermarkt), Pflege-
wohnheim, die 2 Kitas, eventuelle Studentenappartements im
Hochhaus....schon mitgerechnet oder kommt das zu den wieviel
Wohneinheiten auch immer noch dazu??

Im Planungsgebiet entstehen insgesamt ca. 472 Wohneinheiten.

Das im Wettbewerbskonzept vorgesehene Hochhaus ndérdlich des Pla-
nungsgebietes ist nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplans.
Kleinflachiger Einzelhandel, eine Kindertageseinrichtung und einer Ta-
gespflegeeinrichtung sind im Bauraum 1 vorgesehen und bilden zusam-
men mit dem Baudenkmal, in dem zukinftig gastronomische, kirchliche,
soziale, kulturelle, gesundheitliche oder sportliche Nutzungen unterge-
bracht werden einen urbanen Quartiersauftakt mit 6ffentlichem Charakter,
(siehe hierzu auch ziffer 4.1 Stadtebauliche und freiraumplanerische
Grundidee und 4.3 MaR der baulichen Nutzung — Unterpunkt: Quali-
tatsmerkmale der Planung zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsver-
héaltnisse bei hoher Dichte der Begriindung der Beschlussvorlage).

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 30 und 104 ver-
wiesen.

108

1012

Wohnraumbedarf

Insgesamt vermittelt mir der derzeitige Planungsstand den Ein-
druck, dass den stadtischen Bemuhungen, schnell viel neuen
Wohnraum zu schaffen, die Interessen der Anlieger geopfert
werden.

Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3 und 104 ver-
wiesen.
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Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung

109| 1024 | Wohnraumbedarf | "Ein Beitrag zur Deckung des dringenden Wohnraumbedarfs in | Im Bereich der Landeshauptstadt Miinchen stehen nur eingeschrankt und
der Landeshauptstadt Minchen", dies ein Zitat aus der Aus- begrenzt geeignete Flachen zur Deckung des Bedarfs an Wohnraum zur
schreibung, kann nachhaltig und stadtebaulich neutral erreicht | verfigung. Das Planungsgebiet leistet einen wichtigen Beitrag zur De-
werden, wenn bereits versiegelte Gewerbegebiete im Stadtge- | ckung des Bedarfes an dringend bendétigten Wohnflachen in der Landes-
biet, die sich in der Umplanung befinden, dem Wohnungsbau hauptstadt Miinchen und fiihrt eine bisher Giberwiegend gewerblich ge-
zur Verfigung gestellt "Yerd‘?”- I.E'n vyelterer _Beltrag zur _Verbes- nutzte Flache einer neuen Nutzung zu. Das im Wettbewerbskonzept vor-
serung der Wotmraumsﬂ_gatlon n M””Che'? Ist der Verglcht auf gesehene Hochhaus nérdlich des Planungsgebietes ist nicht Gegenstand
den Bau von Birohochhausern, nachdem im Stadtgebiet be- d i den Beb |
reits ein Uberschuss an Buroflachen besteht und diese nur es vorliegenden bebauungsplans.
neuen Wohnraummangel schaffen. Munch_en ist die am starks- Das Areal ist derzeit aufgrund der bestehenden gewerblichen Nutzung
ten versiegelte Grof3stadt Deutschlands, die Empfehlung der bereits zu 58% versieaelt. Die Neupl héht den Versiegel d

. - y " gelt. Die Neuplanung erhéht den Versiegelungsgra
EU von maximal 44% versiegelter Flache auch fur urbane Ge- 0
biete wurde langst tberschritten. Wir Burger Miinchens wiin- nur um 5 %.
schen uns eine nachhaltige Stadt, die mit ihren Flachen haus- ) ]
haltet und respektvoll umgeht. Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 34, 43 und 104
verwiesen.

110/ 1013 |§ 34 BauGB Eine Einfiigung der geplanten Wohnbebauung des Wettbe- Die bauplanungsrechtlichen Anforderungen richten sich bei einem qualifi-
werbsentwurfes von dem Architekturbiiro su und z Architekten | zierten Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 BauGB und nicht nach § 34
nach Art und MaR und in die Eigenart der ndheren Umgebung | Abs. 1 BauGB.
gemal’ § 34 Abs. 1 BauGB ist fiir mich als Architektin nicht er- ) ] )
kennbar. Besonders die sechs- bis achtgeschossige Riegelbe- Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 3 verwiesen.
bauung entlang der Bahn stellt fir mich keinen harmonischen
Ubergang zur westlich angrenzenden Einfamilienhausbebauung
dar. Das geplante Wohngebiet wiirde m. E. durch eine vier- bis
max. funfgeschossige Bebauung, also insgesamt um zwei
Stockwerke niedrigere Bebauung, wesentlich an Wohnwert ge-
winnen.

111/ 1024 |8 34 BauGB § 34 Baugesetzbuch erklart ein Bauvorhaben fiir zulassig, wenn | Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 3 verwiesen.
es sich nach Art und MaR3 der baulichen Nutzung, der Bauweise
und der Grundsticksflache, die tberbaut werden soll, in die Ei-
genart der néheren Umgebung einfligt. Das Ortsbild darf nicht
beeintrachtigt werden. Dies trifft fur die Planungen nicht zu, die
Bebauung westlich der Marienburgerstr. hat Gartenstadtcharak-
ter, ist stark durchgriint mit 1-2 Familienhausern, vorhandene
Wohnblécke sind 3 Stockwerke hoch. Dies steht im Gegensatz
zu der Randblockbebauung mit 6-8 Stockwerken, die
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Nr. | ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung

angestrebte Wohndichte ist ein vielfaches der hier vorherr-
schenden. Das Ortshild wiirde stark beeintrachtigt werden, der
Stil der geplanten Bebauung passt in keiner Weise zur vorhan-
denen. Auch wenn nur Teile des Planungsgebietes nach § 34
bebaut werden, sollten dessen Vorgaben grundsétzlich ein Ziel
aller stadtebaulichen Planungen sein.
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AuRerungen im Rahmen der Erérterungsveranstaltung am 16.07.2024

Nr. ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen der Erérterungsveranstaltung am Stellungnahme der Verwaltung
16.07.2024
112 | Bur- Bauen / Bau- Es wurde gefragt, wie viele Stockwerke die Tiefgarage haben Die Tiefgarage ist eingeschossig geplant. Sie greift zwar bei Grundwas-
ger*in | struktur solle. Daruber hinaus sei das Grundwasser stark angestiegen, | serhéchststanden in das Grundwasserregime ein. Zur Priifung der Aus-
weswegen sich nach den Auswirkungen der tiefen Bebauung | wirkungen auf die Nachbarbebauung wurde eine Aufstauberechnung
auf das Grundwasser erkundigt wurde. durchgefiihrt. Nachteilige Beeinflussungen der bestehenden Nachbarbe-
bauung konnten nicht festgestellt werden. Im Rahmen der Baugenehmi-
gung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, siehe dazu Ziffer
4.20 Regenwassermanagement / Entwésserung der Begriindung der Be-
schlussvorlage.
Es wird auf die Stellungnahm der Verwaltung zu Nr. 29 verwiesen.
113 | Bur- Bauen, Baustruk- | Es wurde nach der Anzahl der geplanten Wohneinheiten sowie | Die genaue Zahl der Wohneinheiten stand zum Zeitpunkt der Erorte-
ger¥in | tur der geplanten Parkplatzsituation, insbesondere der Tiefgara- rungsveranstaltung noch nicht fest. Es wurde auf das Wettbewerbsergeb-
genplatze, gefragt. nis verwiesen, indem fur den Realisierungsteil ca. 470 Wohneinheiten
und fur den Ideenteil ca. 50 Wohneinheiten vorgesehen sind.. Im Billi-
gungsbeschluss werden dem Stadtrat nun insgesamt ca. 472 Wohnein-
heiten vorgeschlagen.
Die nachzuweisenden Stellplatze werden in der Tiefgarage untergebracht
(siehe hierzu auch ziffer 4.9.3 Ruhender Verkehr und Ziffer 4.9.2 Mobi-
lititskonzept der Begriindung der Beschlussvorlage).
Beziglich der Stellplatzsituation wird auf die Stellungnahme der Verwal-
tung zu Nr. 76 verwiesen.
114 | Bur- Bauen, Baustruk- | Es wurde angemerkt, dass die Héhenstaffelung im Siden als Im Planungsgebiet ist eine Hohenentwicklung von drei bis acht Vollge-
ger*in | tur nicht ausgewogen betrachtet werde. Der Gesamtentwurf sei schossen vorgesehen. Eine offene Bebauung mit Punkthausern mit ge-

zwar gut, jedoch wére eine maximal viergeschossige Bebauung
akzeptabel. AuRerdem wurde gefragt warum genau an dieser
Stelle bzw. zur Bahnlinie so viele Wohnungen gebaut werden
sollen, da auch weniger Wohnungen ausreichend waren.

staffelter H6he soll zwischen der kleinteiligen Wohnbebauung im Westen
und dem neuen Viertel vermitteln. Zur Bahn nach Osten hin und zur zu-
kiunftig weitergefihrten Englschalkinger StraRe nach Norden bilden Rie-
gelbauten einen schiitzenden Rucken fir die innenliegende und dadurch
larmgeschutzten Freirdume. Die Bebauung mit durchgéangig sechs und
sieben Geschossen bzw. vier Geschossen im sudlichen Gebaudeteil an
der Memeler Stral3e wird durch eine Abfolge von héheren Aufbauten mit
sieben und acht Geschossen akzentuiert und rhythmisiert.
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Die H6henentwicklung im Siden wurde bei der Erstellung des Masterpla-
nes Uberarbeitet.
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 3, 44 und 104
verwiesen.
115 |Bur- Bauen, Infra- Es wurde gefragt, warum ein groBes Bauvorhaben genehmigt | Die Infrastrukturbedarfe wurden bei den jeweiligen Fachreferaten abge-
ger*in | struktur werde, bevor adaquate und genehmigte Lsungen fiir die Infra- | fragt und die Spitzenbedarfe bei Neubezug eines Wohngebietes ermittelt.
struktur, Schulen und den &ffentlichen Verkehr vorlagen. Des Im Ergebnis wurde der Bedarf an Kitaplatzen in der Planung beriicksich-
Wesiteren wurde gefragt, warum ein Hochhaus gebaut werden | tigt. Die Schulversorgung kann nach heutigen Kenntnisstand sicherge-
solle, da es tiberhaupt nicht ins Wohngebiet passe. Falls es stellt werden (siehe hierzu auch Ziffer 4.2 Art der Nutzung, Absatz
sich um Buroflachen handeln solle, wurde darauf hingewiesen, | Gr,ngschul- und Ganztagsversorgung der Begriindung der Beschluss-
dass es bereits genug Leerstand gebe. vorlage)
Das Gebiet wurde hinsichtlich des 6ffentlichen Verkehrs mit der Fach-
dienststelle abgestimmt und ist bereits heute gut an den 6ffentlichen Per-
sonennahverkehr angeschlossen (siehe hierzu auch Ziffer 2.4.2 der Be-
grundung der Beschlussvorlage).
Der urspriinglich im Masterplan vorgesehene Hochpunkt an der verlan-
gerten Englschalkinger Straf3e ist nicht mehr Teil des Geltungsbereichs
des Bebauungsplans.
116 |Bur- Bauen, Infra- Es wurde gefragt, warum ein 15-stéckiges Gebaude mit Buro- | Der urspringlich im Masterplan vorgesehene Hochpunkt an der verlan-
ger*in | struktur flachen gebaut werden solle, das weder optisch in die Gegend | gerten Englschalkinger Stral3e war Teil des Wettbewerbsverfahrens
passe noch der Bedarf fir weitere Biroflachen bestehe, da es | (Ideenteil) ist aber nicht mehr vom Geltungsbereich des Bebauungsplans
in Minchen bereits viele leerstehende Blroraume gebe. erfasst.
117 | Bur- Bauplanung und | Es wurde gefragt, warum eine Riegelbebauung zur Bahn ge- Das Planungskonzept sieht eine LArmschutzbebauung in Form einer Rie-
ger*in | ErschlieBung plant werde und wie die ErschlieBung vorgesehen sei. gelbebauung vor, die durch eine Larmschutzwand verbunden ist, um die

dahinter liegende Bebauung vor den Larmemissionen des Bahnverkehrs
zu schiitzen (siehe hierzu auch Ziffer 4 Planungskonzept der Begriun-
dung der Beschlussvorlage).

Das Planungskonzept schreibt die Erschlieung fiir den motorisierten In-
dividualverkehr (MIV) ausschlie3lich von Norden uber die stadtische Fla-
che mit Zufahrt von der Englschalkinger Stral3e vor.
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118 | Bur- Denkmalschutz Es wurde die Frage gestellt, ob das Denkmal eher fiir soziale, GemaR § 2 Absatz 5 der Satzung dieser Beschlussvorlage sind im Denk-
ger*in birgerliche oder kulturelle Zwecke genutzt werden kdnne. mal ausschlieBlich kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Nutzungen sowie eine Schank- und Speisewirtschaft zulassig.
119 | Bur- Erdrterungsver- | Es wurde gefragt, wie viel Einfluss diese Veranstaltung tber- Der Gesetzgeber gibt das Bauleitplanverfahren vor. Im Rahmen des Ver-
ger*in | anstaltung haupt noch habe und ob sie wie immer nur eine Placebo Veran- | fahrens gem. § 3 Abs. 1 BauGB haben die Birger*innen die Mdglichkeit,
staltung sei. Man solle den Birger*innen die Wahrheit sagen. Uber einen Zeitraum von vier Wochen aktiv teilzunehmen und ihre Anlie-
gen einzubringen. Die Verwaltung hat die Aufgabe, diese Anregungen zu
biindeln und einen Vorschlag in den Stadtrat zu geben, welcher letztend-
lich die Entscheidung dariber trifft. Auch alle Anregungen der Erérte-
rungsveranstaltung werden aufgenommen, um die Planung bestmdglich
an die Bedurfnisse der Anwohnenden anzupassen.
120 |Bur- Infrastruktur Es wurde gefragt, wie sich die geplante Bebauung auf den Ver- | Die geplanten InfrastrukturmaBnahmen zum 4-gleisigen Bahnausbau und
ger*in kehr, die Fernwarme und die U-Bahn auswirken werde. Es dem U-Bahnausbau wurden bei der Planung berticksichtigt. Auch die ver-
wurde um Gesprache mit der Deutschen Bahn und den Stadt- | schiedenen Méglichkeiten der Energieversorgung wurden im Rahmen ei-
werken Minchen gebeten. nes Energiekonzeptes untersucht. Die finale Entscheidung dariiber, wel-
che Energieversorgung fir das Planungsgebiet in Betracht kommt, wird
im Rahmen des Bauvollzuges getroffen.
Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 97 verwiesen.
121 | Bdr- Infrastruktur Es wurde betont, dass die Infrastruktur nicht uberlastet werden | Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nr. 46 und 49 verwie-
ger*in durfe, insbesondere in Bezug auf Schulen, Arzte und Kitas. sen.
122 | Bir- Petitionen und Es wurde die Frage gestellt, warum die Vorschlage der Petition | Die Vorschlage der Petition wurden gepriift und im Rahmen des Be-
ger*in | Stadtentwicklung | der ,Interessensgemeinschaft Bauprojekt Marienburgerstr.” schlusses vom 12.06.2024, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12470, unter

nicht beriicksichtigt worden seien.

Buchstabe D) Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2183 Marienburger
StralRe (6stlich), Memeler Stra3e (nodrdlich), Bahnstrecke Nr. 5560 (west-
lich) — Petition behandelt.

Die Beschlussvorlage kann im Ratsinformationssystem (RIS) unter fol-
gendem Link eingesehen werden: https://risi. nuenchen.de/risi/sitzungs-
vorlage/detail/8258817
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123

Bur-
ger*in

Schulproblematik

Es wurde gefragt, wie sich die Schulsituation im Viertel in Zu-
kunft gestalten solle, sowohl hinsichtlich der Grundschule als
auch des Viertelgymnasiums, da diese bereits zum jetzigen
Zeitpunkt aus allen Néhten platzen wiirden und das Staatliche
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Minchen bereits in diesem
Jahr 75 Kinder habe ablehnen musste.

Das Planungsgebiet 16st mit der Wohnnutzung einen Grundschulbedarf
und einen Hortbedarf aus. Um den Grundschulbedarf in diesem Bereich
langfristig sicherzustellen, laufen unter Beteiligung aller relevanten Refe-
rate derzeit intensive Priifungen fur einen vorgezogenen Schulstandort
an der StadtentwicklungsmaRnahme (SEM) Nordosten. Aus derzeitiger
Sicht kann jedoch ein Grof3teil der kiinftigen Schiler*innen (aus dem Pla-
nungsgebiet) an der Grundschule an der Ostpreuf3enstral3e unterge-
bracht werden. Darilber hinaus wird geprift, ob ein Teil des Grundschul-
sprengels OstpreufRenstrale ab Anfang der 2030er Jahre an den be-
nachbarten Schulsprengel KnappertsbuschstraRe

(inkl. Dependance Ruth-Drexel-Stral3e) abgegeben werden kann, da die-
ser aus heutiger Sicht ab Anfang der 2030er Jahre Kapazitaten frei ha-
ben wird, um die steigenden Schiler*innen- und Klassenbedarfe des
Grundschulsprengels Ostpreu3enstralRe, in dem das Baugebiet Marien-
burger Strale liegt, versorgen zu kénnen.

Somit kann aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass die
Grundschulversorgung sichergestellt werden kann.

Die Ganztagsversorgung an der Grundschule Ostpreuf3enstral3e ist als
gesichert anzusehen.

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 49 verwiesen.

124

Bir-
ger*in

Stadtebau - Ver-
schiedenes

Es wurde die Frage gestellt, wie die Fassadengestaltung ge-
plant sei, ob eine Durchliftung trotz der Riegelbebauung ge-
wéhrleistet werden kdnne und wie der Verkehr geregelt werde.
AuRerdem wurde gefragt, warum eine Maf3stabserhéhung erfor-
derlich sei, da die umliegenden Gebaude meist eine Héhe von
drei Geschossen héatten.

Die genaue Gestaltung der Fassaden kann nicht im Bebauungsplanver-
fahren festgesetzt werden, jedoch sind Teile der Fassaden zu begriinen.
Ansonsten wird fur die Fassadengestaltung eine Richtlinie im Rahmen
des Gestaltleitfadens vorgegeben.

Die Durchliftungs- und Windsituation im Planungsgebiet und dessen Um-
gebung wurde gutachterlich untersucht und als vertretbar bewertet, siehe
dazu auch Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 51.

Beziglich der Frage zur Regelung des Verkehrs wird auf die Stellungnah-
men der Verwaltung zu Nrn. 85 bis 89 verwiesen.

Bezuglich der Mal3staberh6hung wird auf die Stellungnahmen der Ver-
waltung zu Nrn. 3 und 34 verwiesen.
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125 | Bur- Stadtebau - Ver- | Es wurde gefragt, was es bedeute, dass der Althestand an Bau- | Die Baumgruppen an der Marienburger Straf3e und die Baume nordost-
ger*in | schiedenes men in der Marienburgerstral3e ,versucht” werde zu erhalten, lich des Quartiersplatzes werden aufgrund ihrer raumpragenden, dkologi-
und ob dies zutreffe oder nicht. Zudem wurde nach der Anzahl | schen sowie bioklimatischen Eigenschaft zum Erhalt festgesetzt.
der Tiefgaragenplatze gefragt und auf die Parkplatznot hinge-
wiesen. Dariliber hinaus wurde gefragt, was 40% geforderter Bezuglich der Anzahl der Tiefgaragenplatze wird auf die Stellungnahmen
Wohnungsbau bedeute. der Verwaltung zu Nrn. 75, 76 und 80 verwiesen.
Fir den vorliegenden Bebauungsplan finden die Verfahrensgrundsatze
der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) in der Fassung vom
28.07.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03932) und der Aktualisierung
vom 02.10.2024 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11344) Anwendung. Der
SoBoN 2021 liegt das sogenannte 100-Punkte-Baukastenmodell zu
Grunde. Dieses Modell setzt sich aus vier Grundbausteinen und zwei er-
ganzenden Sonderbausteinen zusammen, die jeweils mit einer differen-
zierten Punktzahl gewichtet werden. Dabei missen fir jede gewiinschte
Variante des Baukastenmodells mindestens 100 Punkte erreicht werden.
Ein zu wéhlender Baustein bezieht sich auf den Anteil der im geférderten
Wohnungsbau zu errichtenden Wohnungen an der Gesamtmenge der
geplanten Wohnungen. Nach dem gewahlten Baustein der Planungsbe-
glnstigten werden mindestens 40 % geférderter Wohnungsbau entste-
hen.
126 | Bdr- Stadtebau und Es wurde gefragt, wie verhindert werden kdnne, dass an die- Durch den geférderten Wohnungsbau kommt es nicht automatisch zu
ger*in | geférderter Woh- | sem Ort ein sozialer Brennpunkt entstehe, ahnlich wie in der Gebieten mit sozialen Brennpunkten. Wie bereits langbewéahrte Praxis in
nungsbau Messestadt Riem. Minchen, wird auch in diesem Gebiet eine Mischung aus freifinanziertem

und gefordertem Wohnungsbau vorgesehen.

Die Festsetzung des urbanen und des Allgemeinen Wohngebietes er-
moglicht unterschiedliche Wohnformen und Wohntypologien, um dem Be-
darf an einem vielféltigen Wohnangebot Rechnung zu tragen. Gleichzeitig
soll die Nutzungsvielfalt mit anteilig zulédssigen wohnvertraglichen und
nicht stérenden Nutzungen (z.B. Laden, Gastronomie, kulturelle und sozi-
ale Nutzungen, Gemeinschaftsraume fiir Bewohner*innen) im unterge-
ordneten Umfang als Voraussetzung fur ein lebendiges Wohnquartier ge-
fordert werden.

Durch diese Durchmischung soll verhindert werden, dass soziale Brenn-
punkte entstehen.

58/61




Landeshauptstadt Miinchen, Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183, Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB

Nr. ID Schlagwort AuRerungen im Rahmen der Erérterungsveranstaltung am Stellungnahme der Verwaltung
16.07.2024
127 | Bur- Stadtebau und Es wurde die Frage gestellt, ob Superméarkte gebaut wiirden Im Norden des Planungsgebiets im Bauraum 1 ist ein Nahversorger vor-
ger*in | Nahversorgung und wann mit deren Errichtung zu rechnen sei. Zudem wurde gesehen (siehe hierzu auch Ziffer 4 Planungskonzept der Begriindung
gebeten, diese auch friihzeitig zu bauen. der Beschlussvorlage).
Zum Zeitpunkt der Errichtung kénnen im Bebauungsplanverfahren keine
Aussagen getroffen werden.
Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 46 verwiesen.
128 | Bur- Stadtebauliche Es wurde die Frage gestellt, wann und auf welche Weise die Er- | Bis zum Endausbau der Englschalkinger Straf3e erfolgt die Quartierszu-
ger*in | Entwicklung schlieBung Uber die Englschalkinger StralRe erfolgen solle. Zu- | fahrt tiber die im Plan festgesetzte 6ffentliche Verkehrsflache, die das
dem wollte ein Birger wissen, wo und wann ein weiterer Schul- | derzeitige Ende der Englschalkinger Straf3e an das Planungsgebiet an-
standort vorgesehen sei. Daruber hinaus war fraglich, wie ein bindet (siehe hierzu auch Ziffer 4.9 Verkehrliche ErschlieBung der Be-
autofreies Quartier umsetzbar sei und wo Lieferanten, Besu- schlussvorlage).
cher, Handwerker und Bewohner mit zwei Autos in einem sol-
chen Quartier halten und parken kdnnten. Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nr. 18, 46, 49 und 87
verwiesen.
129 | Bur- Umliegende Ge- | Es wurde angemerkt, dass umliegende Gemeinden wie bei- Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Mit der Regionalen Woh-
ger*in | meinden spielsweise Aschheim und Unterféhring zur Zusammenarbeit nungsbaukonferenz wird seit vielen Jahren der Ansatz verfolgt, dem an-
mit der Stadt Miinchen motiviert werden missen. Es wurde vor- | gespannten Wohnungsmarkt auf regionaler Ebene gemeinsam zu begeg-
geschlagen, die umliegenden Gemeinden einzubeziehen, um nen. Aus der Funktion der Landeshauptstadt Miinchen als Metropole und
dort Wohnraum zu schaffen. Zudem wurde darauf hingewiesen, | eben Landeshauptstadt ergibt sich auch die Bedeutung fiir die Versor-
dass viele Menschen aus den umliegenden Gemeinden die Inf- | gung der Region mit Gutern und Dienstleistungen.
rastruktur der Stadt Minchen mitnutzen wirden.
130 | Bur- Verkehr Es wurde gefragt, ob bereits ein Verkehrsgutachten fiir dieses | Fiir das Bebauungsplanverfahren wurde ein Verkehrsgutachten, ein Er-
ger*in familienfreundliche, autofreie Wohnareal beauftragt worden sei. | schlieRungs- sowie Mobilitatskonzept erstellt und die verkehrlichen Be-

Daruber hinaus wurde gefragt, ob Privateigentum weggenom-
men werde.

lange untersucht (siehe hierzu auch Ziffer 4.9 Verkehrliche Erschlie-
Bung der Begrindung der Beschlussvorlage).

Privateigentum im Sinne einer Enteignung erfolgt selbstverstandlich nicht.
Die Stadt agiert hier kooperativ mit den Grundeigentiimern. Diese haben
der Anwendung der Verfahrensgrundsétze zur Sozialgerechten Boden-
nutzung zugestimmt, sodass die durch die Planung entstehenden pla-
nungsursachlichen Kosten und Lasten gemafR den vom Stadtrat be-
schlossenen ,Verfahrensgrundsétzen zur Sozialgerechten Bodennut-
zung" (SoBoN) von der Planungsbegiinstigten getragen werden. Danach
werden Flachenabtretungen fir dffentliche Verkehrsflachen, 6ffentliche
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Grinflachen und Ausgleichsflachen sowie ein Kostenbeitrag fiir den ur-
sachlichen Bedarf an sozialer Infrastruktur und ein Kostenbeitrag an den
Grinflachen und artenschutzrechtlichen MaRnhahmen sowie zu den erfor-
derlichen MafRnahmen an den 6&ffentlichen Verkehrsflachen vom Pla-
nungsbegtinstigten erforderlich.

Diese Flachenabtretungen betreffen aber nur die Planungsbegiinstigten
(Investoren) und keine Flachen Dritter, wie etwa Nachbargrundstiicke.

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 15 verwiesen.

131

Bir-
ger*in

Verkehr

Es wurde gefragt, wie sich die Verkehrszunahme durch die von
der Burgerin geschéatzten 4000 zusétzlichen Autos sowie die er-
hoéhte Anzahl an Fahrten im 6ffentlichen Nahverkehr pro Tag
auswirken werde. Zudem fragte Sie nach dem aktuellen Stand
der Verlangerung der U4 und der Englschalkinger Stral3e. Au-
Rerdem wurde gefragt, wieso der Bau ohne die entsprechende
Infrastruktur beginnen solle.

Im Rahmen der aktuellen Verkehrsuntersuchung (Stand 2025) wurde ein
Abgleich mit neueren Z&hlwerten der Landeshauptstadt Minchen am
Knotenpunkt Englschalkinger StralRe/ Marienburger Stral3e/ BarlowstraRe
vorgenommen. Die hochgerechneten Werte liegen dabei tiber den aktuel-
len Z&hlwerten aus dem Jahr 2022. Insgesamt zeigt sich zudem bei aktu-
ellen gesamtstadtischen Erhebungen ein Riickgang der Kfz-Verkehrs-
mengen gegeniber dem Jahr 2020. Es wird daher davon ausgegangen,
dass die Zahlwerte aus dem Jahr 2020 eine Betrachtung auf der sicheren
Seite darstellen, da die verkehrlich ungiinstigsten Werte im Verkehrsgut-
achten als Grundlage herangezogen wurden. Das Gutachten kommt zu
dem Ergebnis, dass die zukiinftigen Verkehre leistungsfahig abgewickelt
werden kénnen. Durch die ErschlieBung von Norden und die Verpflich-
tung zur Umsetzung eines Mobilititskonzepts werden die Auswirkungen
auf die umgebenden WohnstraRen so gering wie moglich gehalten.

Die Verlangerung der U-Bahn-Linie U4 vom Arabellapark nach Englschal-
king z&hlt zu den wichtigsten U-Bahn Bauvorhaben fir das 6ffentliche
Verkehrsnetz in Minchen. Das Vorhaben ist im Nahverkehrsplan in der
Kategorie ,In Planung / im Bau"“ enthalten und hat daher hdchste Prioritét.

Die Erschlieung des Planungsgebietes ist in der Bauphase durch Inte-
rimsmaflnahmen mdglich. Das Planungsgebiet wird in dieser Zeit uiber
die ndrdliche Marienburger Str. erschlossen (siehe hierzu auch Ziffer 4.9
ErschlieBung der Begriindung der Beschlussvorlage).

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 97 verwiesen.
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132 | Bur- Verkehr Es wurde berichtet, dass die Parkplatze in der Marienburger- Die StraRenverkehrsflachen der Marienburger Str und der Memeler Str
ger*in strafe, die als Radstraf3e genutzt werden, nun vollstéandig be- werden zu Gunsten der Anordnung von Besucherstellplatzen aufgeweitet
legt seien, unter anderem durch Flughafengaste, die ihre Fahr- | (siehe hierzu auch Ziffer 4.9 ErschlieBung der Begriindung der Be-
zeuge dort bis zu sechs Wochen abstellen wirden. Zudem schlussvorlage).
wirde haufig Arger zwischen Radfahrern und Autofahrern beo-
bachtet werden. Es wurde gefragt, wie das Referat fir Stadtpla- | Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 80 und 87 ver-
nung und Bauordnung dieses Problem lésen wolle, wenn bei- wiesen.
spielsweise Besucher der Bewohner in den Neubauten Park-
platze suchen wirden.
133 | Bur- Verkehr Es wurde angemerkt, dass die Marienburgerstrafl3e eine Fahr- | Die ErschlieBung des Planungsgebietes erfolgt ausschlie3lich von Nor-
ger*in radstrale sei und sich deswegen keine Zufahrt zu einer mégli- | den Uber die Englschalkinger Stral3e
chen Untergrundgarage in der Marienburgerstraf3e befinden
durfe. Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 4 und 11 verwie-
sen.
134 | Bur- Verkehr Es wurde gefragt, wie sich die Verkehrsbelastung in der Meme- | Die ErschlieBung des Planungsgebietes erfolgt ausschliefilich von Nor-
ger*in ler- bzw. Marienburgerstrafle durch durchfahrende Autos sowie | den Uber die Englschalkinger Stral3e. Die Tagespflege wird Uiber die Ge-
durch Parker aus dem neuen Wohngebiet verédndern wirde. Zu- | meinschaftstiefgarage erschlossen.
dem wurde gefragt, wie die Zufahrt zur Tagespflege geplant sei.
Auch der Baustellenverkehr und die mit einer Baustelle verbun- | Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu Nrn. 4 und 11 verwie-
dene Staubbelastung wurde angesprochen. sen.
135 | Bur- Verkehr Es wurde betont, dass die Tempo 30-Zone eingehalten werden | Die Einhaltung bzw. Aufrechterhaltung der Tempo-30 Zone ist nicht Ge-
ger*in misse. genstand des Bebauungsplanverfahren. Die Anregung wird an das zu-
standige Fachreferat weitergeleitet.
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Anlage 5

Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB - Tabelle 2

Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2183
Marienburger Stral3e (6stlich),
Memeler Stral3e (nordlich),
Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich)
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AuRerung im Rahmen des § 4 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Regierung von
Oberbayern -
héhere
Landesplanungsbe
horde, Schreiben
vom 21.02.2024

die Regierung von Oberbayern als héhere Landesplanungsbehdrde gibt
folgende Stellungnahme zur o.g. Bauleitplanung ab.

Planung:

Die Landeshauptstadt Miinchen beabsichtigt mit der o0.g. Planung die
planungs-rechtlichen Voraussetzungen fiir eine urbane
Wohnquartiersentwicklung im ca. 4,8 ha grof3en Planungsgebiet zu
schaffen. Zuséatzlich zu einem hohen Wohnanteil sollen neben
Einzelhandel und nicht stérendem Gewerbe auch soziale
Infrastruktureinrichtungen sowie vielfaltig nutzbare, larmgeschutzte
private Frei- und offentliche Grinflachen entwickelt werden. Im Siiden
soll ein allgemeines Wohngebiet und im Norden ein gemischtes Gebiet
mit Wohnen, nicht stérendem Gewerbe bzw. Dienstleistungen
entstehen. Im Planungsprozess wurde der kiinftige viergleisige Ausbau
der direkt 6stlich angrenzenden Bahntrasse beriicksichtigt, ebenso die
Veranderungen und Verlangerung der Englschalkinger Straf3e. Im
Flachennutzungsplan (FNP) der Landeshauptstadt Miinchen ist das
Planungsgebiet Uberwiegend als Allgemeines Wohngebiet (WA)
dargestellt. Im Stdwesten ist ein Teil als Reines Wohngebiet (WR) und
im Nordosten ein kleiner Bereich als Kerngebiet (MK) dargestellt und
entspricht den Unterlagen zufolge der Planung.

Bewertung und Ergebnis:

Das Planungsgebiet befindet sich gemaf Karte 2 ,Siedlung und
Versorgung“ des Regional-plans der Region Miinchen in einem
Hauptsiedlungsbereich. Diese Flachen kommen fiir die
Siedlungsentwicklung besonders in Betracht (vgl. RP 14 B 11 G 2.1).
Auch die Nahe zum S-Bahnhalt unterstiitzt das im Regionalplan der
Region Miinchen (RP 14) festgelegte Ziel einer verstarkten
Siedlungsentwicklung in Hauptsiedlungsbereichen und an
Schienenhaltepunkten (RP 14 B Il Z 2.3).

Die 0.g. Bauleitplanung ist aus landesplanerischer Sicht als
raumvertraglich zu bewerten.

Die positive Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Deutsche Telekom
Technik GmbH,

Im dargestellten Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen
der Telekom.

Die Stellungnahme betrifft den Bauvollzug und wurde mit der Bitte um
Kenntnisnahme und Beachtung an die Vorhabentragerin weitergeleitet, um
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AuRerung im Rahmen des § 4 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Schreiben vom
09.04.2024

Hierbei handelt es sich u.a. um Hauszufiihrungen, die der Versorgung
der bestehenden Gebé&ude dienen.

Diese Hauszufiihrungen sollen, solange sich aktive Anschliisse darauf
befinden, auf dem Grundstiick verbleiben.

Nach Kundigung aller Anschliisse durch die Kunden, kénnen diese
Telekommunikationsanlagen bauseits entfernt werden.

Am Rande des Planungsgebiets und in Teilbereichen ist bereits eine
Telekommunikationsinfrastruktur vorhanden.

Anderungen, BaumaRnahmen oder Planungen zu BaumaRnahmen sind
zurzeit nicht vorgesehen.

Einen Lageplan mit unseren eingezeichneten
Telekommunikationsanlagen haben wir beigeflgt.”

Zeichen und Abkirzungen im Lageplan sind der beiliegenden
Kabelschutzanweisung zu entnehmen.

Bitte beachten sie: Der ibersandte Lageplan ist nur fir Planungszwecke
geeignet, ansonsten ist er unverbindlich.

Bei allen Grabungen am oder im Erdreich bitten wir beiliegende
Kabelschutzanweisung unbedingt zu beachten.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die vorhandene
Telekommunikationsinfrastruktur nicht ausreicht, um das Plangebiet zu
versorgen.

Es sind zusétzliche, umfangreiche Planungen und Baumalnahmen
erforderlich.

Die Telekom behadlt sich vor, die notwendige Erweiterung der
Telekommunikations-infrastruktur in mehreren unabhéangigen
Bauabschnitten durchzufuhren und ihre Versorgungsleitungen nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verlegen.

im Rahmen des Bauvollzuges geeignete und ausreichende Trassen fir die
Unterbringung der Telekommunikationsanlagen vorzusehen.

Die geforderten Festsetzungen zu Trassen jeglicher Art in Verkehrsflachen
kénnen auf der Ebene des Bebauungsplanes nicht getroffen werden.

*Allgemeine Anmerkung der Verwaltung: Da der Verwaltung keine Bild- bzw. Nutzungsrechte fiir die Abbildungen und Anlagen der Trager 6ffentlicher Belange vorliegen,
konnten diese nicht erganzt werden.
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AuRBerung im Rahmen des § 4 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung

Fur den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die
Koordinierung mit dem StraRenbau und den BaumalRnahmen anderer
Leitungstrager ist es unbedingt

erforderlich, dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmaflnahmen der
Deutschen Telekom Technik GmbH

T NL Sid, PTI 25, Bauherrenberatung

Blutenburgstr.1

80636 Miinchen

so friih wie mdglich mindestens 9 Monate vorher schriftlich angezeigt
werden.

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan
aufzunehmen:

In allen StralRen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende
Trassen fir die Unterbringung der Telekommunikationsanlagen
vorzusehen.

Zusétzlicher Hinweis:

An der sudlichen Grenze des Bebauungsplanumgriffs, entlang der
Nordseite der Memeler StralRe, befinden sich im 6ffentlichen Grund
Anlagen der Telekom

(belegter 3-ziligiger Kabelkanal) im Bereich der ,Realisierungsteil”-
Flache, die erhalten werden miissen und bei einer eventuellen
Grenzbebauung durch den Vorhabentrager zu beachten sind!

Im Falle einer Grenzbebauung (jetzt Regelfall) und damit verbundenen
Setzungen von Spund- bzw. Bohrpfahlwénden ist eine rechtzeitige
Beteiligung der Telekom angezeigt.

Das gleiche gilt fur unseren Kabelkanal und Kabel entlang der Westseite
der Marienburger Str.!

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Gber
Baumstandorte und

unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der
Forschungsgesellschaft fur Strafen- und Verkehrswesen, Ausgabe
1989; siehe hier u. a. Abschnitt 3 zu beachten.

Bitte beteiligen Sie uns auch weiterhin am Planverfahren.
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AuRerung im Rahmen des § 4 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Wasserwirtschafts-
amt, Schreiben vom
01.03.2024

1. Grundwasser

Im Hochwasserfall betragt der Grundwasserflurabstand ca. 3 m. Keller
und Tiefgaragen kénnen daher zu einer Beeinflussung des
Grundwassers fuihren. Die Auswirkungen auf das Grundwasser und
Dritte sollten vorab ermittelt werden, um ggf. die Planung entsprechend
anpassen zu kdnnen, sodass keine nachteiligen Auswirkungen
entstehen. Entsprechende Hinweise zu den Grundwasserverhéltnisse
sind im Bebauungsplan aufzunehmen.

Die Grundwasserverhaltnisse sind fur eine geothermische Nutzung
grundsatzlich geeignet. Sollte das Grundwasser auch zu Kiihlzwecken
und der Gebaudetemperierung genutzt werden, ist méglichst eine
ausgeglichene Wéarmebilanz z. B. durch alternierende Nutzung (Heiz-
und Kuhlbetrieb) anzustreben. Reine Kilhlanlagen sind im Grundsatz
nicht genehmigungsfahig.

2. Starkregen
Zum Schutz vor Starkregen, der auch entfernt von Gewassern zu

Uberflutungen fiihren kann, sollte vorab eine Gefahrdungsanalyse
durchgefihrt werden. Anhand der Ergebnisse kénnen dann
entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schutz der
neuen Bebauung und Umgebung getroffen werden.

Vorschlag fur Festsetzungen:

"Die RohfuBbodenoberkante des Erdgeschosses der Gebédude wird
mindestens 25 cm iiber Fahrbahnoberkante/ iiber Gelédnde
festgesetzt.

Tiefgaragenzufahrten sind konstruktiv so zu gestalten, dass infolge
von Starkregen auf der Stral3e oberfldchlich abflieBendes Wasser
nicht eindringen kann.

Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in
tiefliegende Rdume sind geeignete Schutzvorkehrungen
vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder Riickschlagklappen.“

Vorschlag fir Hinweise zum Plan:

"Schutz vor Uberflutungen infolge von Starkregen:

Infolge von Starkregenereignissen kénnen im Bereich des
Bebauungsplans Uberflutungen auftreten. Um Schéden zu
vermeiden, sind bauliche VorsorgemafSnahmen zu treffen, die das

Zul.:

Die Hinweise werden in der weiteren Planung beriicksichtigt und der
Vorhabentragerin zur Beachtung bei der Realisierungsplanung
weitergegeben.

Die hydrologischen Auswirkungen der zuldssigen Bebauung mit Tiefgarage
(bzw. Keller) wurden gutachterlich mithilfe von numerischen
Grundwassersimulationen untersucht. Zur Beurteilung der
Grundwasserlage wurden weiterfihrende Informationen zum mittleren
Grundwasser, mittleren Hochstgrundwasserstand und dem héchsten
Grundwasserstand herangezogen. Die geplante eingeschossige
Tiefgarage greift zwar bei Grundwasserhdchststanden in das
Grundwasserregime ein, eine Beeinflussung der bestehenden
Nachbarbebauung konnte jedoch nicht festgestellt werden. Wahrend der
Bauphase sind voraussichtlich temporare Malinahmen zur
Bauwasserhaltung erforderlich. Im Rahmen des Bauvollzugs ist eine
wasserrechtliche Genehmigung einzuholen (siehe hierzu auch Ziffern 4.20
Regenwassermanagement/ Entwédsserung und 7.2.4. Auswirkungen
auf das Schutzgut Wasser der Begriindung der Beschlussvorlage).

Die geothermische Nutzung wurde inhaltlich im Rahmen des
Energiekonzepts mitbetrachtet

Zu2.:
Die Hinweise werden in der weiteren Planung beriicksichtigt sowie der
Vorhabentrégerin zur Beachtung bei der Realisierungsplanung gegeben.

Im Bebauungsplan werden lediglich die Wandhdhen und die Anzahl der
Vollgeschosse festgesetzt, die einen ausreichenden Spielraum fir die
Festlegung der Oberkante RohfuBboden im Rahmen der
Bauausfuhrungsplanung ermdglichen.

Fir die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers wurde ein
Ubergreifendes Gesamtkonzept im Sinne des Schwammstadtprinzips fur
das Plangebiet entwickelt. Die Planung orientiert sich am
Stadtratsbeschluss der Landeshauptstadt Miinchen vom 20.10.2021
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03873 ,Klimaneutrales Muinchen bis 2035 —
Ziele und Umsetzungsstrategie*) sowie am Beschluss des Ausschusses flr
Stadtplanung und Bauordnung vom 15.09.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26
/'V 02590 ,Einbindung des Schwammstadt-Prinzips in Prozesse der
Stadtplanung®). In diesem Zusammenhang wurde das Referat fur
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AuRerung im Rahmen des § 4 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Eindringen von oberflédchlich abflieBendem Wasser in Erd- und
Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine Sockelh6he von mind.
25 cm liber der Fahrbahnoberkante / iiber Geldnde wird empfohlen.
Kellerfenster sowie Kellereingangstiiren sollten wasserdicht
und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschédchten, ausgefiihrt
werden,

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird
empfohlen.”

3. Niederschlagswasser

Der Bauleitplanung muss eine ErschlieBungskonzeption zugrunde
liegen, nach der das anfallende Niederschlagswasser schadlos beseitigt
werden kann.

Bei der Konzeption der Niederschlagswasserbeseitigung ist auf den
Erhalt der natirlichen Wasserbilanz zum unbebauten Zustand zu achten
(vgl. Arbeitsblatt DWA-A 102-1 und 2 / BWK-A 3-1 und 2 sowie DWA-M
102-4 | BWK-A 3-4). Daher sollte das Niederschlagswasser nach
Maoglichkeit ortsnah versickert werden, sofern dem weder
wasserrechtliche noch sonstige offentlich-rechtliche Vorschriften oder
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Die Umsetzung des
Schwammestadt-Konzepts wird dringend empfohlen.

4. Altlasten und Bodenschutz

Gemal unseren Informationen liegen in Teilbereichen noch gering
belastete Bodenverunreinigungen vor. Diese stehen dem
Bebauungsplan jedoch nicht entgegen. Eine gezielte
Niederschlagswasserversickerung darf jedoch nur im in
verunreinigungsfreien Bereichen auBerhalb von Auffullungen erfolgen.
Alternativ ist ein Bodenaustausch bis zum nachweislich
verunreinigungsfreien, sickerfahigen Horizont vorzunehmen.

Nach Baugesetzbuch (BauGB) Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und 88 2a und
4c) ist fur die vorhandenen Bdden eine Bestandsaufnahme und
Bewertung der im Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) aufgefiihrten
Bodenfunktionen durchzufuhren. Insbesondere schutzwiirdige Béden
sind zu berucksichtigen und die Planung auf weniger wertvolle Béden zu
lenken. Es wird empfohlen, einen qualifizierten Fachgutachter zu
beauftragen. Ggf. vorhandene geogene oder grof3flachig

Stadtplanung und Bauordnung beauftragt, das Prinzip des dezentralen
Regenwassermanagements friihzeitig und verstérkt in stadtebauliche
Planungsprozesse zu integrieren. In den 6ffentlichen Grinflachen kann
das Regenwasser Uber offene, nicht unterbaute Bodenzonen verdunsten
und versickern. Auf den Baugrundstiicken hingegen verhindert die
grof3flachige Unterbauung der Tiefgarage eine direkte Versickerung. Das
auf den extensiv und intensiv gestalteten Dachern anfallende
Regenwasser wird tiber das Substrat und die Drainschicht zuriickgehalten
und Uberschissiges Wasser Uber Fallrohre in Retentionsboxen auf der
Tiefgaragendecke geleitet. Diese Boxen dienen als zentrale
Rickhaltebereiche in den drei Wohnfeldern. Sie ermdglichen einen
kontrollierten Daueranstau von 3—4 cm und versorgen die Pflanzen auch in
Trockenphasen Uber kapillare Aufstiegshilfen. Zusatzlich werden Mulden in
den privaten Grinflachen angelegt, um anfallendes Regenwasser
zuriickzuhalten und Uberflutungen zu vermeiden und die Umgebung durch
oberflachige Verdunstung zu kihlen. Diese befinden sich sowohl auf der
Gemeinschaftstiefgarage als auch zwischen den Geb&uden der Baurdume
4 und 9 sowie der angrenzenden Ausgleichsflache. Das Uberschiissige
zurlickgehaltene Wasser wird gedrosselt in unterirdische Rigolen
abgegeben und Uber den natirlichen Schotter ins Grundwasser geleitet.
Die Entwésserungsanlagen sind so dimensioniert, dass sie die
Wassermassen des HW100 Regenereignisses (alle 100 Jahre auftretend)
aufnehmen kdnnen, um auch im Falle eines solchen Ereignisses eine
Uberflutung des Planungsgebietes abzuwenden.

Fir die zulassige Bebauung wurde ein Uberflutungsnachweis gefiihrt.
Die Festsetzungen zur maximal zuldssigen Wandhdhe ermdglichen die
Ausbildung eines Hochparterres mindestens in der vorgeschlagenen
Sockelhéhe von 25cm (siehe hierzu auch Zziffern 4.7 Dachform,
Dachaufbauten, Solarenergienutzung, 4.18 Griinordnung, 4.20, 4.23
Umsetzung des Klimafahrplans, Klimakonzept und 7.2.6
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima der Begriindung der
Beschlussvorlage).

Zu 3.:
Die Hinweise werden in der weiteren Planung beriicksichtigt, siehe
Stellungnahme zu 2.

Zud.:
Die Hinweise werden in der weiteren Planung bertcksichtigt.
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AuRerung im Rahmen des § 4 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

siedlungsbedingte Bodenbelastungen sind zu bericksichtigen. Es sind
geeignete MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut Boden
aufzuzeigen.

Zur Bewertung der Altlastensituation im Plangebiet wurde eine
altlastentechnische Untersuchung durchgefihrt. Die Ergebnisse der
Untersuchung wurden im ,Bericht zur orientierenden
Altlastenuntersuchung Mariengérten, Marienburger Str., 81929
Minchen“ vom 21.03.2025 festgehalten.

Abfallrechtlich liegen samtliche Untersuchungsergebnisse im zulassigen
Bereich des Leitfadens fir die Verfillung von Gruben, Briichen und
Tagebauen (LVGBT).

Aus gutachterlicher Sicht ist eine Gefahrdung uber den Wirkungspfad
Boden-Grundwasser auf Grundlage des vorliegenden Befundes fur das
Untersuchungsgelande als gering anzusehen. Bei Durchfiihrung der
Planung kann aufgrund der BaumafRhahmen davon ausgegangen werden,
dass das belastete Material beim Aushub der Baugrube fiir die Tiefgarage
bzw. im Rahmen der Erschlieungs- und
Grunflachengestaltungsmafnahmen vollsténdig entfernt wird, da dieses
stark an den jeweiligen Auffullungskorper gebunden ist. Gegebenenfalls
vorhandene schadstoffbelastete Boden werden entsprechend saniert. Im
Rahmen des Bauvollzuges ist im Zuge der Erdarbeiten anfallender
Bodenaushub einer geeigneten Entsorgung zuzufuhren.

In den derzeit noch genutzten Werkstattbereichen sind nach
Betriebsstilllegung noch ergdnzende Bodenuntersuchungen vorzusehen.
Niederschlagswasser darf nicht in Altlastbereichen versickert werden
(siehe hierzu auch ziffern 4.20 Regenwassermanagement, 2.5.5
Altlasten und Kampfmittel, 7.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut
Boden, 7.2.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser und 7.7
Allgemein verstandliche Zusammenfassung der Begriindung der
Beschlussvorlage).

Eisenbahn-
Bundesamt,
Schreiben vom
05.03.2024

Ihr Schreiben ist am 07.02.2024 beim Eisenbahn-Bundesamt

eingegangen und wird hier unter dem o. a. Geschéftszeichen bearbeitet.

Ich danke lhnen fir meine Beteiligung als Tréager offentlicher Belange.

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zusténdige Planfeststellungsbehérde
fur die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen
(Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es priift als
Tréager offentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten
Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach 8§ 3 des Gesetzes Uber
die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes bertuhren.

Die Hinweise werden in der weiteren Planung beriicksichtigt, insbesondere
werden diese zu 1., 2. und 3. der Vorhabentragerin zur Beachtung bei der
Realisierungsplanung und Bauerstellung weitergegeben.

Zu den weiteren Hinweisen bestehen zur Bebauungsplanung durch
begleitende Fachgutachten folgende Erkenntnisse:

Zu 4.

In den Untersuchungen zum Schallschutz wurden die Varianten der
zweigleisigen Bestandsituation mit Prognose 2035 und einem viergleisigen
oberirdischen Ausbau der Bahnstrecke Nr. 5560 als ,worst-case“-
Szenarios beriicksichtigt. Dadurch ist mit einer hohen Larmbelastung des
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Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der Planung
wegen der unmittelbaren Nahe zu der Bahnstrecke 5560 FFB Steinw. -
Mu-Waldtrudering beriihrt. Das Eisenbahn-Bundesamt weist
ausdrtcklich darauf hin, dass eine Losung des Konflikts zwischen dem
Eisenbahnbetrieb und der vorgesehenen Wohnbebauung hinreichend
sichergestellt werden muss. Bei Beachtung der nachfolgenden Hinweise
bestehen allerdings keine Bedenken:

1.) Durch die geplante BaumafRnahme darf der Schienenverkehr und
damit auch die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nicht geféahrdet
werden. Die Standsicherheit und Funktionstuchtigkeit der Bahnanlagen
ist jederzeit zu gewabhrleisten.

Die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes darf durch bauliche MalZnahmen
nicht geféahrdet werden. Beispielsweise diirfen auch die
Bahnkd&rperentwasserungsanlagen nicht beeintrachtigt werden.

2.) Notwendige MalRnahmen zur Unterhaltung, Erneuerung,
Rationalisierung und Modernisierung und bestimmungsgemafen
Nutzung des Bestandsnetzes der Eisenbahnen des Bundes diirfen nicht
verhindert oder erschwert werden. Fir notwendige, bauliche
MafRnahmen an den Betriebsanlagen der Bahn ist deren jederzeitige
Zuganglichkeit zu gewahrleisten. Etwaige dingliche Auflagen aufgrund
bestehender Betriebsanlagen, wie z.B. Kabel, sind einzuhalten (im
Grundbuch eingetragene Beschrankungen/Rechte zugunsten der
Deutschen Bahn). Der einschlagige Grundbuchauszug-Auszug lag den
vorliegenden Unterlagen nicht bei.

3.) Vor allem auch beim Einsatz von Baumaschinen in unmittelbarer
N&ahe zur Bahnstrecke ist darauf zu achten, dass die Abstandsflachen
zur Bahnlinie eingehalten werden und bei Einsatz von Kréanen o0.4.,
durch die Betriebsanlagen der Eisenbahn iberschwenkt werden, der
Aufstellort sowie das weitere Vorgehen mit der DB InfraGO AG
abgestimmt werden. Bepflanzungen sind so zu wéhlen, dass keine
Beeintrachtigung des Lichtraumprofils der Gleise erfolgen kann. Dies ist
insbesondere bei beabsichtigten Grunflachen mit Baumbestand zu
beachten.

Planungsgebietes mit Beurteilungspegeln von tber 70 dB(A) tags und tber
60 dB(A) nachts zu rechnen. Damit werden die Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV uberschritten. Daher sind entsprechende stadtebauliche
MafRnahmen, wie Schallschutzriegelbebauung mit strikter
Raumorientierung und/oder aktive SchallschutzmafRnahmen, wie
Larmschutzwéande/-walle notwendig, um eine ausreichende Abschirmung
der Freibereiche des Quartiers und den ausreichenden Larmschutz
schutzbedirftiger Aufenthaltsrdume sicherzustellen. Entsprechende
Festsetzungen wurden in der Satzung zum Bebauungsplan unter §8 17-20
getroffen.

Aktive Larmschutzmalnahmen, wie Larmschutzwénde, sind fur den
Variantenfall ,Tunnel“ reversibel.

In den Untersuchungen zu elektrischen und magnetischen Feldern wurden
die Varianten der zweigleisigen Bestandsituation und eines viergleisigen
oberirdischen Ausbaus der Bahnstrecke Nr. 5560 als ,worst Case"
beriicksichtigt. Die Untersuchungen der elektrischen und
elektromagnetischen Felder der Oberleitungen der Bahntrasse ergaben,
dass die Grenzwertvorgaben der 26. BImSchV

im Bereich der geplanten Bebauung im Planungsgebiet eingehalten
werden.

In den Untersuchungen zu Erschitterungen und Sekundarluftschall wurden
die Varianten der zweigleisigen Bestandsituation und eines viergleisigen
oberirdischen Ausbaus der Bahnstrecke Nr. 5560 als ,worst Case"
berlcksichtigt. Durch die Zugfahrten kénnen stérende Erschiitterungs- und
Sekundérschallimmissionen entstehen.

Hinsichtlich einer geplanten Wohnnutzung werden MafRnahmen zur
Reduzierung der Erschiitterungs- und Sekundarschallimmissionen
(elastische Gebaudelagerung), zumindest im gleisnahen Bereich,
zwingend erforderlich (gem. DIN 4150-2 bzw. TA-Larm,

Abschnitt 6.2 in der Form vom Juni 2017) (siehe hierzu auch Ziffer 4.15
Schallschutz, 4.17 Erschiitterung und Sekundarluftschall und 7.2.1
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch | seine Gesundheit /
Bevélkerung der Begriindung der Beschlussvorlage).

Zu 5.

Der in der ubergeordneten Planung der Flachennutzungsplanung
dargestellte Ubergang der Bahnbetriebsanlagen (Bahnstrecke Nr. 5560)
durch Verlangerung der Englschalkinger Straf3e nach Osten ist vom
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4.) Die vom gewdhnlichen Eisenbahnbetrieb ausgehenden Immissionen
wie insbesondere Primarschall, Sekundarschall, Erschitterungen und
elektromagnetischen Feldern, aber z.B. auch Elektrosmog, elektrische
Strahlung und Funkenflug, sind hinzunehmen. Entsprechende
Vorkehrungen zur Bewaltigung der Larmproblematik aus Schall- und
Erschiitterung sind im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zu
bertcksichtigen. Die Vertraglichkeit zwischen Wohnnutzung und dem
Bahnbetrieb und den daraus entstehenden Immissionen muss
gewabhrleistet sein. Aufgrund der Elektrifizierung der Bahnstrecke wird
vorsorglich darauf aufmerksam gemacht, dass stérende Einfliisse ggf.
auf technische Einrichtungen (EDV-Anlagen und Monitore, medizinische
und wissenschaftliche Apparate 0.4.) nicht grundséatzlich
ausgeschlossen werden kénnen.

5.) Generell ist zu beachten, dass Betriebsanlagen der Eisenbahn des
Bundes i.S.d. 8 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) zu denen gem.
§ 4 Abs. 1 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) neben den
Schienenwegen auch Grundstiicke, Bauwerke und sonstige
Einrichtungen gehdren, die unter Berilicksichtigung der 6rtlichen
Verhéltnisse zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- oder
Guterverkehrs auf der Schiene erforderlich sind, unter der
Fachplanungshoheit des Eisenbahn-Bundesamtes (§ 38 BauGB)
stehen.

Fur den Ubergang von Bahnflachen, die fiir Bahnbetriebszwecke
entbehrlich sind und in die Planungshoheit der Gemeinde tibergehen
sollen, gilt, dass solche Flachen von der
Bahnbetriebsanlageneigenschaft freizustellen sind (vgl. 8§ 23 AEG). Dies
erfolgt durch das Eisenbahn-Bundesamt nach entsprechender
Antragstellung durch den Eigentiimer oder die zustandige Gemeinde.
Das Eisenbahn-Bundesamt verfugt Uber kein Verzeichnis samtlicher
Bahnbetriebsanlagen.

Nach den vorliegenden Unterlagen lasst sich nicht sicher ausschliel3en,
dass es sich bei dem Planungsgebiet ganz oder teilweise um eine
Betriebsanlage einer Eisenbahn des Bundes handeln kdnnte. Ich bitte
deshalb, im Rahmen der Beteiligung der Betreiber der Betriebsanlagen
(siehe Zziffer 7.) auf diesen Punkt hinzuweisen und diesbeziglich eine
Aussage einzuholen. Sofern es sich um eine Betriebsanlage einer

Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 2183
ausgenommen. Der Ubergang soll auf der Ebene der verbindlichen
Bebauungsplanung erst nach einer Entscheidung zum oberirdischen - oder
Tunnelausbau aufgenommen werden. Es liegen im Planungsgebiet keine
Flachen vor, die von der Bahnbetriebsanlageneigenschatft freizustellen sind
(vgl. § 23 AEG).

Zu 6.

In der Bebauungsplanung sind sowohl die oberirdische Ausbauvariante als
auch die Tunnelvariante berlicksichtigt. Eine Beeintrachtigung wird
ausgeschlossen. In der Phase der Umsetzung des
Verknupfungsbahnhofes Englschalking fir U-Bahn/ S-Bahn im Rahmen
des 4-gleisigen Bahnausbaus sowie des Ausbaus und der Weiterflhrung
der Englschalkinger Stral3e nach Osten wurde zur Sicherstellung der
ErschlieBung des Planungsgebietes eine Interimserschlieung
beriicksichtigt.

Diese soll von der Nordwestecke des Planungsgebiets im Bereich des
Anschlusses an die Einmiindung Marienburger-/ Englschalkinger Stral3e
das Planungsgebiet anbinden (siehe hierzu auch Ziffer 4.9.1
ErschlieBungskonzept der Begriindung der Beschlussvorlage).

Zuf.
Die DB InfraGO AG wurde am Bebauungsplanverfahren beteiligt.?
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Eisenbahn des Bundes handeln sollte, kann das Bauvorhaben — wie
oben bereits erwéahnt - erst nach Freistellung von Bahnbetriebszwecken
gem. 8 23 AEG durchgefiihrt werden. Erst nach dieser Freistellung
wirde das Grundstiick, soweit betroffen, in die Planungs- und
Genehmigungshoheit der Gemeinde tibergehen.

6.) In diesem Zusammenhang weist das Eisenbahn-Bundesamt auf den
kiinftigen viergleisigen Ausbau Daglfing — Johanneskirchen hin. Die
bislang zweigleisige Strecke zwischen Daglfing und Johanneskirchen
soll zu einer viergleisigen Strecke ausgebaut werden. Aktuell plant die
DB zwei mogliche Varianten fur den viergleisigen Ausbau parallel:
einmal oberirdisch, einmal als Tunnel. Im Zuge der Baumalinahme
werden auch die drei S-Bahn-Stationen Daglfing, Englschalking und
Johanneskirchen barrierefrei neu gebaut. Auch die heute beschrankten
Bahniibergange an der Brodersenstrale und an der Daglfinger Stral3e
entfallen dann, s. https://www.bahnausbau-
muenchen.de/projekt.htm|?PID=46. Das Eisenbahn-Bundesamt hat
hierfur bereits ein Scoping-Verfahren als ersten Verfahrensschritt im
Zuge des vorbereitenden Verfahrens durchgefuhrt. Das Scoping-
Verfahren wurde mit Schreiben des Eisenbahn-Bundesamtes vom
14.11.2023 ber die Unterrichtung des vorlaufigen
Untersuchungsrahmens der Umweltvertréglichkeitsprifung
abgeschlossen. Uber beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen
wenden Sie sich bitte direkt an die DB InfraGO AG (DB Immaobilien,
Kompetenzteam Baurecht, Barthstrale 12, 80339 Minchen).

7.) Das Eisenbahn-Bundesamt priift nicht die Vereinbarkeit aus Sicht
der Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen und der
Bahnstromfernleitungen. Die Betreiber dieser Anlagen sind
moglicherweise betroffen. Daher wird auf die gebotene Beteiligung
hingewiesen, sofern sie nicht bereits stattfindet. Die Beteiligung erfolgt
Uber die Deutsche InfraGO AG, DB Immobilien, Kompetenzteam
Baurecht, Region Siid, Barthstrae 12, 80339 Miinchen,
ktb.muenchen@deutschebahn.com, im Rahmen ihrer Funktion als
Clearingstelle innerhalb des DB-Konzerns. Im Rahmen der gebotenen
Beteiligung der Deutschen Bahn bitte ich um Kléarung von etwaigen
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Konflikten zwischen Ihrer vorgesehenen Bebauungsplanung und dem
0.g. Vorhaben im genannten Abschnitt. Diese sind ggf. zu I6sen.

Deutsche Bahn AG,
DB Immobilien,
Schreiben vom
06.03.2024

die DB AG DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB
Netz AG / DB Station&Service AG) und der DB Energie GmbH
bevollmachtigt, tbersendet Ihnen hiermit folgende
Gesamtstellungnahme als Trager 6ffentlicher Belange zu o. a.
Verfahren.

Bei dem o0.g. Verfahren sind nachfolgende Bedingungen / Auflagen und
Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen zu
beachten und einzuhalten:

Infrastrukturelle Belange

Nach 8 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) und § 2 der
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) ist die Deutsche Bahn AG
verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu fithren und die
Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand zu halten. In diesem
Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzungen der Bauleitplanung
dirfen der gewodhnliche Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen
einschlie3lich der MalRnahmen zur Wartung und Instandhaltung sowie
MafRnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf. notwendiger
Erweiterungen keinesfalls verzdgert, behindert oder beeintrachtigt
werden.

Durch die vorliegende Bauleitplanung wird unser Projekt zum 4-
gleisigen Ausbau Daglfing - Johanneskirchen tangiert.

Durch den geplanten 4-gleisigen Ausbau der heutigen 2 Gleise gewinnt
die Gleistrasse an Breite. Dies gilt fir einen eventuellen Ausbau der
Trasse in einem Tunnel umso mehr als fir den ebenerdigen Ausbau. Da
die Entscheidung Uber die Vorzugsvariante des 4-gleisigen Ausbaus
Daglfing - Johanneskirchen noch nicht getroffen ist, muss hinsichtlich
der Breite der Freihaltezone zur Sicherheit vom Tunnel als
ungiinstigere, weil breitere Variante ausgegangen werden. Die

Infrastrukturelle Belange
Die Platzbedarfe fir den viergleisigen Ausbau wurden im Bebauungsplan
berucksichtigt.

Da der Bebauungsplan vom IST-Zustand des Grundstiickseigentums und
der derzeitigen Rechtslage ausgeht, werden die Flachen im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht als Bahn gewidmete Flachen
behandelt. Die Festsetzung als Ausgleichsflache sowie die Festsetzung
von Baurdumen definiert jedoch eindeutig, dass die angesprochenen
Flachen nicht bebaut werden. Auch sind dort aus natur- und
artenschutzfachlichen Griinden keine Baumpflanzungen vorgesehen.
Daher sind fur den geplanten viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke
ausreichend Freihalteflachen vorhanden.

Im Rahmen eines Abstimmungsgespraches am 01.09.2025 zwischen der
DB Netz AG und dem Planungsreferat, wurde das Planungskonzept,
welches auf Basis des Uberarbeiteten Wettbewerbsergebnis beruht,
erlautert.

Dabei wurden die im Zuge des Beteiligungsverfahrens vorgebrachten
Hinweise insbesondere zum Platzbedarf des viergleisigen Ausbaus, Natur-
und Artenschutz, provisorische Brodersenstr. sowie Larmschutzwénde
erortert und die diesbezuglichen Fragen (wie in der Stellungnahme der
Verwaltung dargelegt) geklart. Im Anschluss wurde der DB-Netz AG eine
Plandarstellung mit der Uberlagerung des derzeitigen Entwurfstandes der
Planung fir den viergleisigen Ausbau zugeleitet, um nachvollziehbar
darzulegen, dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes passfahig mit
dem viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke sind,

Die Flachen der im Planungsgebiet liegenden Ausgleichsflache befinden
sich im privaten Eigentum. Da derzeit nicht absehbar ist, wann mit dem
Planfeststellungsverfahren fiir den geplanten Ausbau der Bahnstrecke zu
rechnen ist, kbnnen an diese Flachen nur Anspriiche in der Form gestellt
werden, dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes sicherstellen, dass
die Planung dem geplanten Ausbau der Bahnstrecke nicht
entgegenstehen. Da eine Bebauung der festgesetzten Ausgleichsflache
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Tunnelvariante greift in die hier gegenstandlichen Flurstiicke hinsichtlich
des Flachenbedarfs sowohl dauerhaft als auch voriibergehend
(bauzeitlich) ein.

Nach Prifung der Gibergebenen Unterlagen ist zusammenfassend
festzustellen, dass sowohl der Rahmenbedingungsplan als auch
der Siegerentwurf des stadtebaulichen Ideenwettbewerbs in
Teilbereichen nicht passfahig mit der Tunnelplanung des 4-
gleisigen Ausbaus Daglfing - Johanneskirchen sind.

Dem Rahmenbedingungsplan in beigefugter Anlage 1 ist aus der
Legende zu entnehmen, dass der rot eingeféarbte Bereich fir den
Realisierungsteil des Bebauungsplans Nr. 2183 eingeplant ist und die
grau-weil3 schraffierte Flache entlang des DB-Grundstiicks fir die
Flacheninanspruchnahme des 4-gleisigen Ausbaus Daglfing -
Johanneskirchen vorgesehen ist. In beigeflgter Anlage 2 wurde
beigefiigte Anlage 1 mit einem Auszug des Lageplans der
Tunnelplanung Uberlagert. Dabei ist zu erkennen, dass der westliche
Notausgang NA G04 des Tunnels (in beigefugter Anlage 2 schwarz
eingerahmt) eine Uberschneidung mit dem Realisierungsteil des
Bebauungsplans darstellt und dieser Notausgang die fir das DB-
Vorhaben freizuhaltende Flache (grau-wei3e Schraffur) nach Westen
Uberragt.

Weiterhin ist im Bereich westlich des geplanten Notausgangs NA G04
bauzeitlich eine Flache fur die Baustrafl3e von 3,0m Breite zzgl. 1,0m
Breite fUr den Arbeitsraum in der Baugrube erforderlich. Diese
Baustral3e endet weiter sidlich auf Hohe der Memeler Stral3e in einem
Wendehammer. Der Wendehammer der Baustraf3e und deren Verlauf
westlich des Notausgangs haben in den freizuhaltenden Flachen (grau-
weil3e Schraffur) der beigefigten Anlage 1 keine Beriicksichtigung
gefunden. Es wird daher dringend empfohlen, den
Rahmenbedingungsplan dahingehend zu Uberarbeiten, dass die
tatséchliche dauerhaft bzw. voriibergehend freizuhaltende Fléache fur
den Notausgang, die westlich davon gelegene Baustraf3e sowie fiir den
sudlich gelegenen Wendehammer der BaustralRe lbernommen werden.

nicht zuléssig ist, wird sichergestellt, dass der Bahnausbau nach
derzeitigem Planungsstand nicht verhindert wird.

Wie im Rahmen der Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange nach § 4a
Abs. 3 BauGB dargestellt, wurde der Passus zu der provisorischen
Brodersenstr, die die Verkehre aus der Brodersenstr. zur Querung der
Bahngleise durch das Planungsgebiet fihren sollte, aus der vorliegenden
Beschlussvorlage gestrichen. Die temporéare Verkehrsfiihrung durch das
Planungsgebiet ist zum Einen aufgrund der rechtlichen Unbestimmtheit
und zum Anderen aufgrund dessen, dass festgesetzte
Dienstbarkeitsflachen auf Privatgrund nicht zum Ausbau von
Verkehrsflachen herangezogen werden kdnnen, nicht umsetzbar.

Sowohl die Lage der Notausgange als auch die Baustrale wurden nicht
geregelt, es sind aber ausreichend Flachen sowohl im Norden als auch im
Osten des Planungsgebietes vorhanden, um die Umsetzung zu
ermdglichen.

Sonstige Hinweise

Sobald die konkrete Bauweise der geplanten Bebauung im Planungsgebiet
bekannt ist, wird im Rahmen der Baugenehmigung gutachterlich
nachgewiesen werden, welche MaRnahmen erforderlich werden, um die
Anforderungen an den Erschutterungs- bzw. Sekundérluftschallschutz
gem. DIN 4150-2 bzw. TA Larm, Abschnitt 6.2 i. d. F. vom Juni 2017
einzuhalten (siehe hierzu auch Ziffer 4.17 Erschiitterung
Sekundarluftschall der Begriindung der Beschlussvorlage).

Die ubrigen Hinweise zu Photovoltaikanlagen sowie zu den Anforderungen
bezilglich der mdglichen Beeintrachtigungen der Bahnanlagen betreffen
den Bauvollzug und wurden an die Vorhabentrégerin mit der Bitte um
Kenntnisnahme und Beachtung im Bauvollzug weitergeleitet.

Es sind keine Baumpflanzungen entlang der Gleisachse auf der
Ausgleichsflache vorgesehen. Fir die Ausgleichsflache liegt ein Pflege-
und Entwicklungskonzept vor, dass die Ausbildung einer
Biotopvernetzungszone fir die Zielart Zauneidechse vorsieht, dessen
Entwicklungsziel basisphytische (Kalkmagerrasen, orchideenarm) Trocken-
/Halbtrockenrasen und Wacholderheiden sowie artenreiche Saume und
Staudenfluren trocken-warmer Standorte sowie artenreiches
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Der Lageplan der provisorischen Brodersenstral3e aus der
Tunnelplanung wurde in beigefligter Anlage 3 Uber den Siegerentwurf
des Ideenwettbewerbs zum Bebauungsplan Nr. 2183 gelegt. Dem ist zu
entnehmen, dass die provisorische Brodersenstrale beide Gebaude im
Ideenteil schneidet. Im Realisierungsteil stehen weitere zwei geplante
Gebaude mit der provisorischen Brodersenstraf3e in Kollision. Dadurch,
dass der Wohnraum im Realisierungsteil des Bebauungsplans
voraussichtlich vor dem Bau des 4-gleisigen Ausbaus Daglfing -
Johanneskirchen erfolgen wird, empfehlen wir, den Siegerentwurf des
Ideenwettbewerbs zumindest im Realisierungsteil so anzupassen, dass
die Kollisionspunkte mit der Trasse der provisorischen Brodersenstrafie
ausgeraumt werden.

Die Lage des Notausgangs, als auch der Verlauf der BaustraRe und der
provisorischen Brodersenstral3e haben sich seit dem letzten Austausch
zwischen der Landeshauptstadt Minchen und der DB nicht verandert.

Wir weisen darauf hin, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die
Erhaltung der Bahnanlagen Emissionen (insbesondere Luft- und
Korperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstéube,
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder, etc.) entstehen,
die zu Immissionen an benachbarter Bebauung fihren kdnnen. Gegen
die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind
erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf
eigene Kosten geeignete SchutzmafRnahmen vorzusehen bzw.
vorzunehmen.

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen auf Dachern oder Fassaden sind
blendfrei zum Bahnbetriebsgeléande hinzugestalten. Sie sind so
anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich
nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom
Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen.

Die Standsicherheit und Funktionstiichtigkeit aller durch die geplanten
BaumalRnahmen und das Betreiben der baulichen Anlagen betroffenen
oder beanspruchten Betriebsanlagen der Eisenbahn ist standig und

Extensivgriinland (Flachland-Mahwiese) beinhaltet (siehe hierzu auch
Ziffer 7.3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und Versiegelung
der Begriindung der Beschlussvorlage).

Immobilienrelevante Belange

Die immobilienrelevanten Belange wie Abstandsflachen nach Art. 6 BayBO
und nachbarrechtliche Bestimmungen werden eingehalten. Das
Rettungskonzept wurde mit der Branddirektion abgestimmt.

Hinweise fiir Bauten nahe der Bahn

Die Ubrigen Hinweise betreffen den Bauvollzug und wurden an die
Vorhabentragerin mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung im
Bauvollzug weitergeleitet.
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ohne Einschrénkungen, auch insbesondere wahrend der
Baudurchfiihrung, zu gewahrleisten.

Angrenzende Bauwerke und bauliche Anlagen durfen in ihrer Ganze
und ihrem Umfeld nicht verandert oder beeintrachtigt werden - bspw.
zusatzlicher Lasteintrag oder Behinderung der Zuwegung.

Im Druckbereich der Gleise darf es zu keinerlei statisch
beeintrachtigenden Eingriffen kommen. Die Baugrenzen sind so
anzuordnen, dass die spateren Bauausfiihrungen einschlielich
Erstellung der Baugruben auf3erhalb des Druckbereichs der Gleise
stattfinden kénnen. Eine Ruckverankerung von Baugrubensicherungen
im Stitzbereich bzw. auf Bahngrund ist unzuldssig.

BaumaRnahmen in N&he von Bahnbetriebsanlagen erfordern
umfangreiche Vorarbeiten und Sicherungsvorkehrungen zum Schutz der
Kabel, Leitungen und Anlagen der DB AG. Im unmittelbaren Bereich von
DB-Liegenschaften muss jederzeit mit dem Vorhandensein
betriebsnotwendiger Kabel und Leitungen gerechnet werden.

In unmittelbarer Nahe verlauft bei Bahn-km 30,000 eine erdverlegte
Speiseleitung (siehe beigefiigten Kabel lage plan). Diese Leitung darf
keinesfalls beeintréchtigt oder beschadigt werden.

Dach-, Oberflachen- und sonstige Abwasser durfen nicht auf oder Gber
Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgeman in die
offentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisndhe
kann nicht zugestimmt werden.

Die Funktionsfahigkeit und Sicherheit der bahneigenen
Entwésserungsanlagen (z. B. Bahngraben oder Tiefenentwéasserung)
durfen nicht beeintrachtigt werden.

Die Zugéanglichkeit zu den Bahnanlagen ist jederzeit zu gewéhrleisten.

Die Flachen befinden sich in unmittelbarer Nahe zu unserer
Oberleitungsanlage. Wir weisen hiermit ausdriicklich auf die Gefahren
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durch die 15000 V Spannung der Oberleitung und die hiergegen
einzuhaltenden einschlagigen Bestimmungen hin.

Bei Bepflanzungen ist grundsatzlich zu beachten, dass Abstand und Art
der Bepflanzung entlang der Bahnstrecke so gewahlt werden mussen,
dass diese bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen kénnen. Der
Mindestpflanzabstand zur nachstliegenden Gleisachse ergibt sich aus
der Endwuchshéhe und einem Sicherheitsabstand von 2,50 m (siehe
auch nachfolgende Skizze).

Diese Absténde sind durch geeignete MaBnahmen (Ruckschnitt u.a.)
standig zu gewahrleisten.

Wir weisen auf die Verkehrssicherungspflicht (§ 823 ff. BGB) des
Grundstuickseigentiimers hin. Soweit von bestehenden Anpflanzungen
Beeintrachtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit
ausgehen kénnen, miissen diese entsprechend angepasst oder
beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behélt sich die Deutsche Bahn
das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentiimers
zurtickzuschneiden bzw. zu entfernen.

Immobilienrelevante Belange:

Die Abstandsflachen gemaf Art. 6 BayBO sowie sonstige baurechtliche
und nachbarrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten.

Zusatzlich ist auf den Brandschutz explizit zu achten.
Brandschutzabstande kénnen aus Grinden der
Eisenbahnbetriebssicherheit ebenfalls nicht auf Bahngrund bzw. im
Gleisbereich tibernommen werden.

Hinweise fiir Bauten nahe der Bahn

Bei Bauarbeiten in Bahnnéhe sind Sicherheitsauflagen aus dem
Eisenbahnbetrieb zu beachten. Die Einholung und Einhaltung dieser
Sicherheitsauflagen obliegt dem Bauherrn im Rahmen seiner
Sorgfaltspflicht. Zur Abstimmung der Sicherung gegen Gefahren aus
dem Bahnbetrieb sind die Bauantragsunterlagen der DB AG
(Eingangsstelle DB Immobilien) vorzulegen.
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Die folgenden allgemeinen Auflagen fur Bauten / Baumafinahmen nahe
der Bahn dienen als Hinweis:

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen
haben nach den anerkannten Regeln der Technik unter Einhaltung der
gultigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedingungen und
einschlagigen Regelwerke zu erfolgen.

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeléandes
sowie sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der
Bahnanlagen ist geméaR § 62 EBO unzuldssig und durch geeignete und
wirksame Maflinahmen grundséatzlich und dauerhaft auszuschlieRen.
Dies gilt auch wéhrend der Bauzeit.

Bahngelande darf weder im noch Giber dem Erdboden iberbaut werden.
Grenzsteine sind vor Baubeginn zu sichern. Sie dirfen nicht
Uiberschittet oder beseitigt werden. Erforderlichenfalls sind sie zu
Lasten des Bauherrn neu einzumessen und zu setzen.

Bei Bauausfuhrungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeréaten (z.B. (Mobil-)
Kran, Bagger etc.) ist das Uberschwenken der Bahnflache bzw. der
Bahnbetriebsanlagen mit angehé&ngten Lasten oder herunterhdngenden
Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer
Uberschwenkbegrenzung (mit TUV-Abnahme) sicher zu stellen. Die
Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.
Bei dem Einsatz von Baukrénen in der Nahe von Bahnflachen oder
Bahnbetriebsanlagen ist mit der DB InfraGO AG eine schriftliche
Kranvereinbarung abzuschlieRen, die mindestens 4-8 Wochen vor
Kranaufstellung bei der DB InfraGO AG zu beantragen ist. Auf eine ggf.
erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen.

Bagger sind mit einem Sicherheitsabstand von >= 5,00 m zum Gleis
aufzustellen, ansonsten ist eine Absicherung des Baggers mit
Sicherungsplan und Sicherungsfirma erforderlich.

Es ist ein Schutzabstand von 3 m zu unter Spannung stehenden Teilen
der Oberleitung mit allen Fahrzeugen, Werkzeugen, Materialen,
Personen, etc. sicherzustellen und einzuhalten.

16/24



Landeshauptstadt Miinchen, Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2183, Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB

AuRBerung im Rahmen des § 4 Abs. 1 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung

Baumaschinen im Rissbereich der Oberleitung (Gleisabstand < 4 m)
sind bahnzuerden, ggf. muss die Oberleitung abgeschaltet und
bahngeerdet werden.

Einfriedungen im Rissbereich der Oberleitung sind bahnzuerden, ggf. ist
ein Prellleiter anzubringen.

Elektrisch leitende Teile im Handbereich (= 2,50 m) zu bahngeerdeten
Anlagen sind ebenfalls bahnzuerden.

Bei Grabarbeiten innerhalb eines Umkreises von 5 m um
Oberleitungsmaste (5 m ab Fundamentauf3enkante) ist durch den
Bauherrn ein Standsicherheitsnachweis von einem durch das
Eisenbahn-Bundesamt zertifiziertem Prifstatiker vorzulegen. Darin ist
nachzuweisen, dass durch das geplante Bauvorhaben die
Bahnbetriebsanlagen (Masten, Leitungen etc.) auf keinen Fall in ihrer
Standsicherheit und Sicherheit beeintréachtigt werden.

Vor jeglichen Bautatigkeiten angrenzend an Bahngrund ist zur
Vermeidung von Schaden an Anlagen, Kabeln und Leitungen eine
gesonderte Spartenanfrage mit Kabeleinweisung erforderlich.

Baumaterial, Bauschutt etc. durfen nicht auf Bahngelénde zwischen-
oder abgelagert werden. Lagerungen von Baumaterialien entlang der
Bahngelandegrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen
Umsténden Baustoffe oder Abfalle in den Gleisbereich (auch durch
Verwehungen) gelangen.

Schlussbemerkungen

Die lhnen Uberlassenen Unterlagen bleiben Eigentum der DB InfraGO
AG und sind vertraulich. Sie durfen weder an Dritte weitergeleitet, noch
vervielfaltigt werden. Samtliche Unterlagen sind nach Abschluss der
Planungen zu vernichten.

Wir bitten Sie, uns das Abwagungsergebnis zu gegebener Zeit
zuzusenden und uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen.
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Fur Rickfragen zu diesem Schreiben bitten wir Sie sich an die
Mitarbeiterin des Kundenteam Eigentumsmanagement — Baurecht zu
wenden.

Bayerische
Eisenbahngesellsch
aft mbH, Schreiben
vom 13.03.2024

Die Unterlagen wurden von uns geprift. Im Rahmen des BVWP des
Bundes wird derzeit die MaBnahmen Viergleisiger Ausbau Daglfing —
Johanneskirchen geplant. Aktuell werden hierfuir zwei Varianten parallel
geplant. Eine Variante sieht einen oberirdischen Ausbau vor. Die zweite
Variante einen Tunnel. Eine finale Variantenentscheidung steht noch
aus. Beide Varianten durfen durch den o.g. Bebauungsplan nicht
beeintrachtigt werden.

Fir Ruckfragen stehen wir gerne zur Verfiigung.

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zur AuRerung des
Eisenbahn-Bundesamts vom 05.03.2024 verwiesen.

IHK fiir Miinchen
und Oberbayern,
Schreiben vom
11.03.2024

aus Sicht der gewerblichen Wirtschaft ist der Wunsch zur Entwicklung
eines neuen Stadtquartiers um zusatzlichen Wohnraum zu schaffen
nachvollziehbar.

Zu begriBen ist, dass im nérdlichen Bereich des Plangebietes eine
Mischnutzung von Wohnen und Gewerbe vorgesehen ist und so auch
Flachen fir nicht storendes Gewerbe und Dienstleistung geschaffen
werden. Auch die Ansiedlung von kleinflachigen
Einzelhandelsnutzungen im sidlichen Teil des Plangebietes ist zu
begriifRen, um eine wohnortnahe Versorgung gewéahrleisten zu kénnen.

Im Sinne des von der Absiedlung betroffenen Gewerbebetriebes bitten
wir jedoch um gréRtmdgliche Unterstlitzung von Seiten der Stadt
Minchen um einen geeigneten Alternativstandtort im nahen Umkreis
des bisherigen Standortes zu finden, um auch zukinftig den
Fortbestand des Betriebes zu sichern und das Unternehmen in seiner
zuklinftigen Entwicklung nicht einzuschranken.

Insofern ein alternativer Standort fur die Firma Geith & Niggl GmbH &
Co. KG gefunden werden kann, besteht mit der Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 2183 - Marienburger Straf3e (6stlich), Memeler
Straf3e (nordlich), Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich) Einverstandnis.

Die Bestandsnutzung wird verlagert. Die Landeshauptstadt Miinchen ist
bemiiht, den Betreiber der gewerblichen Nutzung bei der Standortsuche

soweit mdoglich zu unterstiitzen. Die Bestandsbebauung mit Ausnahme des

Baudenkmals soll zu Gunsten der stadtebaulichen Entwicklung beseitigt
werden. Fir das Baudenkmal soll eine neue Nutzung gefunden werden
(siehe hierzu auch ziffer 2.2 Stadtebauliche Bestandssituation der
Begriindung der Beschlussvorlage).
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Kreisjugendring
Miinchen-Stadt,
Schreiben vom
15.03.2024

Aus Sicht junger Menschen ist es wichtig, dass der zentrale
Quartiersplatz attraktive Aufenthalts-/Sitzmdglichkeiten fiir Menschen
jeden Alters bietet. Dabei sollte in Hinblick auf heile Sommermonate auf
eine adaquate, moglichst naturnahe Beschattung geachtet werden.

Desweiteren ist die Planung von Spielplatzen und Bewegungsflachen,
die sowohl Kleinkinder als als auch Kinder und Teenager ansprechen,
wichtig. Diese miissen sowohl inklusive Elemente als auch Kriterien der
Gendergerechtigkeit erflllen.

Aus Sicht alterer Jugendlicher und junger Erwachsener wére zu prufen,
welche Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und welche
Sportflachen fuRlaufig/mit dem Fahrrad gut zu erreichen sind und
inwiefern der Zuzug im Baugebiet die bereits sehr ausgelasteten
Kapazitaten weiter zuspitzt bzw. inwiefern dies aufgefangen werden
kann.

Die Anlage von Spielplatzen wurde im Rahmen der Erarbeitung des
Bebauungsplans mit Griinordnung beachtet. So wurde in der ausgewiesen
offentlichen Grunflachen ein Spielplatz festgesetzt. Dieser kann sowohl
von den Kindern des neuen Baugebietes als auch von den Kindern aus der
Umgebung genutzt werden. Insgesamt sollen in der &ffentlichen
Grinflache ein breites Spiel- und Bewegungsangebot errichtet werden.
Aufgrund der Nahe zu den Wohngebauden sind keine larmintensiven
Jugendspielanlagen wie Skatebahn und Bolzplatz mdglich.

Weitere Kinderspielplatze sind im Zusammenhang mit der Herstellung der
AuRenanlagen der Wohnbebauung gemaf den Anforderungen der
Spielplatzsatzung — SpielplatzS der Landeshauptstadt Miinchen
festgesetzt. So sollen in Sicht- und Rufweite der Wohngebéude sowie auf
dem Quartiersplatz Spielplatze errichtet werden.

Im Zuge der Planungen wurde den besonderen Anforderungen des
Larmschutzes auf den ebenerdigen Freiflachen sowie am Quartiersplatz
Rechnung getragen, um die dort vorgesehenen Spiel- und
Aufenthaltsnutzungen wirksam zu sichern. Die durchgefiihrte
Larmschutzuntersuchung hat ergeben, dass zur Einhaltung eines
Beurteilungspegels von 59 dB(A) eine 4 m hohe Larmschutzwand entlang
des Quartiersplatzes erforderlich ist (siehe hierzu auch Ziffer 4.15.2
Schutz vor Verkehrslarm, Unterpunkt LArmschutzwénde der Begriindung
der Beschlussvorlage).

Die zu begrinenden und zu bepflanzenden Flachen am Quartiersplatz
kénnen zur Gestaltung max. bis zu einem Anteil von 50 % befestigt
werden. Auf den geplanten Grininseln wurden insgesamt 16 Baume
festgesetzt, um eine klimagerechte Gestaltung mit einem bioklimatisch
angenehmen Mikroklima zu sichern. Durch den Erhalt von Baumbestand
und Festsetzungen zur Neupflanzung von Baumen wird eine ausreichende
Beschattung der Spielplatze sichergestellt (siehe hierzu auch Ziffer 4.18.3
Grunordnung auf Baugrundstiicken der Begriindung der
Beschlussvorlage).

Das am Quartiersplatz befindliche Baudenkmal soll der Offentlichkeit
zuganglich gemacht werden. Um einen attraktiven, belebten Quartiersplatz
zu sichern, sind hier ausschlie3lich publikumsintensive Nutzungen, d. h.
auch sportliche Nutzungen zulassig (siehe hierzu auch Ziffer 4.2.1
Urbanes Gebiet der Begriindung der Beschlussvorlage).

Fur die Erholungs- und Sportnutzung au3erhalb des Planungsumgriffs, mit
dem Fahrrad und in fuBlaufig guter Erreichbarkeit bestehen an der
Englschalkinger-/Cosimastral3e ein Wellenbad, an der Englschalkinger
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Stral3e die Bezirkssportanlage, im Siiden der Zamilapark mit der
Sportanlage Zamdorf und 6stlich der Bahntrasse am dstlichen Ende der
BrodersenstralRe die Galopprennbahn Minchen-Riem und das
Golfzentrum Miinchen-Riem. (siehe hierzu auch Ziffern 7.2.1.6
Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Sicherheit und 7.2.1.5
Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Erholung der Begriindung der
Beschlussvorlage ).

Bayerisches
Landesamt fir
Denkmalpflege,
Schreiben vom
29.02.2024

Wir bedanken uns fiir die Beteiligung an der oben genannten Planung
und bitten Sie, bei kiinftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben
dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen
anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt
fur Denkmalpflege, als Trager 6ffentlicher Belange, wie folgt Stellung:

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:

Im Planungsgebiet befindet sich folgendes in die Denkmalliste
eingetragene Baudenkmal:

D-1-62-000-997, BrodersenstralRe 36: ,Burogebaude, erdgeschossiger
villenéhnlicher Mansardwalmdachbau mit zwischen zwei runden
turmartigen Eckausbauten eingespanntem Balkon und Dachreiter,
1914~

Eine erhebliche Beeintréachtigung des Baudenkmals ist bei geeigneter
Materialwahl und Detailplanung der angrenzenden Neubauten nicht zu
erwarten.

Bodendenkmalpflegerische Belange:

Das Vorhaben befindet sich in einem Gebiet mit zahlreichen bekannten
Bodendenkmaélern unter denen mehrperiodige Bestattungsplatze
besonders herausragen, unter anderem:

D-1-7835-0064 ,Brandgraber der Urnenfelderzeit.”

D-1-7835-0511 ,Kdrpergréaber der friihen Bronzezeit, Brandgréaber der
Urnenfelderzeit, Siedlung und Kreisgraben vorgeschichtlicher
Zeitstellung, u.a. der spaten Bronzezeit, der Urnenfelderzeit und der
Hallstattzeit, StraRentrasse der rémischen Kaiserzeit sowie Siedlung mit
Hofgrablegen und Reihengraberfeld des frihen Mittelalters.”

Die Hinweise werden in der weiteren Planung beriicksichtigt sowie der
Vorhabentragerin zur Beachtung bei der Realisierungsplanung gegeben.,
insbesondere der Hinweis, dass fur Bodeneingriffe jeglicher Artim
Geltungsbereich des Bebauungsplanes eine denkmalrechtliche Erlaubnis
gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig ist, die in einem eigenstéandigen
Erlaubnisverfahren bei der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehérde
zu beantragen ist.

Das im Planungsgebiet liegende eingetragene Baudenkmal ,D-1-62-000-
997, Brodersenstrafle 36, wird im Bebauungsplan nachrichtlich
gekennzeichnet und in der Begriindung zum Bebauungsplan gewurdigt.
Das Baudenkmal wird erhalten und soll saniert und fiir gastronomische,
kulturelle und soziale Nutzungen im Rahmen des festgesetzten Urbanen
Gebiets umgenutzt werden.

Im Planungsgebiet selbst liegen keine Erkenntnisse zu weiteren Bau-,
Ensemble- oder Bodendenkmaler vor. Jedoch finden sich in der néheren
Umgebung mehrere Bodendenkmaler, wie in der Stellungnahme des LfD
hingewiesen. Daher wird in der Begriindung zum Bebauungsplan
empfohlen, bei kiinftigen Bodeneingriffen das bayerische Landesamt fur
Denkmalpflege zur Abstimmung des Verfahrens zu beteiligen (siehe hierzu
auch Ziffern 2.6.3 Denkmalschutz und 7.2.8 Auswirkungen auf das
Schutzgut Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter der Begriindung der
Beschlussvorlage.).

Die genannten Bodendenkmaler wurden in die Begriindung (siehe Ziffer
2.6.3) aufgenommen. In der Planzeichnung ist eine nachrichtliche
Kennzeichnung nicht méglich, da sie auRerhalb des Umgriffs zu liegen
kommen.

Der Passus, dass fur Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1
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D-1-7835-0052 ,Siedlung der Bronzezeit, der Hallstattzeit, der spaten
Laténezeit und Villa rustica der romischen Kaiserzeit ("Gutshof von
Minchen-Denning") sowie Reihengraberfelder des friihen Mittelalters.”
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sind im Planungsgebiet deshalb
weitere Bodendenkmaler zu vermuten.

Wegen der mit einer Uberplanung verbundenen hohen Kosten fiir
archaologisch qualifizierte Ersatzmalinahmen empfehlen wir
insbesondere fiir FIstNr. 87/2 Gmkg. Daglfing die friihzeitige
Durchfiihrung von denkmalfachlich geeigneten
ProspektionsmalRnahmen zur Uberpriifung von Umfang und Erhaltung
der Bodendenkmaler.

Eine Orientierungshilfe zum derzeit bekannten Denkmalbestand bietet
der offentlich unter http://www.denkmal.bayern.de zugéngliche
Bayerische Denkmal-Atlas.

Bodendenkmaler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen
Zustand vor Ort zu erhalten. Der ungestdrte Erhalt dieser Denkméler vor
Ort besitzt Prioritat. Weitere Planungsschritte sollen diesen Aspekt
berlicksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige
Mindestmal beschranken.

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane
insbesondere die Belange des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege sowie die erhaltenswerten Ortsteile, StralRen und Platze
von geschichtlicher, kiinstlerischer oder stadtebaulicher Bedeutung zu
berlcksichtigen. Gem. Art. 3 BayDSchG nehmen Gemeinden, ..., vor
allem im Rahmen der Bauleitplanung auf die Belange des
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, ..., angemessen Riicksicht.
Art. 83, Abs. 1 BV gilt entsprechend.

Die genannten Bodendenkmaéler sind nachrichtlich in der markierten
Ausdehnung in den Bebauungsplan zu Gbernehmen, in der Begriindung
aufzufuihren sowie auf die besonderen Schutzbestimmungen
hinzuweisen (gem. § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB) und im zugehdrigen
Kartenmaterial ihre Lage und Ausdehnung zu kennzeichnen (PlanzV
14.2-3).

BayDSchG notwendig ist, wurde in die Begrindung der Beschlussvorlage
(Umweltbericht, Ziffer 7.2.8 Auswirkungen auf das Schutzgut
Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter) aufgenommen. Ein
entsprechender Passus wurde auch im stadtebaulichen Vertrag
aufgenommen.

Es handelt sich hier um den Bauvollzug, daher wird von einer Festsetzung
im Bebauungsplan abgesehen.
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Fachliche Hinweise zur Abstimmung kommunaler Planungen mit
Belangen der Bodendenkmalpflege enthehmen Sie auch bitte der
Broschiire ,Bodendenkmaéler in Bayern. Hinweise fiir die kommunale
Bauleitplanung.”
(https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodenden
kmalpflege/lkommunale bauleitplanung/2018 broschuere _kommunale-
bauleitplanung.pdf)

Das Bayerische Landesamt fiir Denkmalpflege empfiehlt nachdriicklich
Eingriffe in die Denkmalsubstanz zu vermeiden.

Sollte nach Abwéagung aller Belange im Fall der oben genannten
Planung keine Mdglichkeit bestehen, Bodeneingriffe durch Umplanung
vollstandig oder in grof3en Teilen zu vermeiden, missen
wissenschaftlich qualifizierte Untersuchungen (u.a. Ausgrabungen),
Dokumentationen und Bergungen im Auftrag der Vorhabentrager
durchgefiihrt werden. Zur Kostentragung verweisen wir auf Art. 7 Abs. 1
Satz 2 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023.

Wir bitten Sie folgenden Text in den Festsetzungen, auf dem Lageplan
und ggf. in den Umweltbericht zu Gbernehmen:

Fiur Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7
Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigensténdigen
Erlaubnisverfahren bei der zustdndigen Unteren
Denkmalschutzbehérde zu beantragen ist.

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren wird das BLfD die fachlichen
Belange der Bodendenkmalpflege formulieren.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:
e Ist eine archaologische Ausgrabung nicht zu vermeiden, soll
bei der Verwirklichung von Bebauungsplénen grundsétzlich vor
der Parzellierung die gesamte Planungsflache archaologisch
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qualifiziert untersucht werden, um die Kosten fiir den einzelnen
Bauwerber zu reduzieren.

e Archéaologische Ausgrabungen kdnnen abhangig von Art und
Umfang der Bodendenkmaler einen erheblichen Umfang
annehmen und missen friihzeitig geplant werden. Hierbei sind
Vor- und Nachbereitung aller erforderlichen wissenschaftlichen
Untersuchungen zu beriicksichtigen. Die aktuellen fachlichen
Grundlagen fur Durchfihrung und Dokumentation
archaologischer Ausgrabungen finden Sie unter
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fach
anwender/dokuvorgaben_april 2020.pdf.

Die Untere Denkmalschutzbehérde erhalt dieses Schreiben per E-Mail
mit der Bitte um Kenntnisnahme. Fir allgemeine Rickfragen zur
Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir
selbstverstandlich gerne zur Verfiigung.

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder
Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den fur Sie
zustandigen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege
(www.blfd.bayern.de).

Technische
Aufsichtsbehorde
uiber Bau, Betrieb
und Unterhalt von
StraBen- und U-
Bahnen (SG 31.2 -
Regierung von
Oberbayern),
Schreiben vom
26.02.2024

aufgrund der Entfernung von Uber 1200 Meter zur BOStrab-
Betriebsanlage im Bereich der Cosimastraf3e und der Englschalkinger
Strafl3e kann eine Ruckwirkung ausgeschlossen werden. Die Belange
der TAB sind daher nicht beruhrt.

Als Hinweise des Baureferates (BAU-JZ3):

,Grundsatzlich sind die Bereiche zwischen dem kiinftigen U-
Bahnbauwerk und dem Umgriff des Bebauungsplanes freizuhalten, da
die Herstellung des U4-Bauwerks nur in offener Bauweise erfolgen
kann. Sofern an der Nordseite des Umgriffs VerbaumalRhahmen
vorgesehen sein sollten, die auch in den angrenzenden 6ffentlichen
Grund hineinreichen, wird dringend um rechtzeitige Abstimmung der
Ausfihrungsart gebeten mit dem Ziel, eine Kollision mit etwaigen
spéateren U-Bahnbauwerken zu vermeiden.

In der U-Bahn-Verlangerungsstrecke werden
Erschiitterungsmalinahmen vorgesehen. Dennoch sind

Die Hinweise werden in der weiteren Planung beriicksichtigt sowie der
Vorhabentragerin zur Beachtung bei der Realisierungsplanung gegeben,
insbesondere der Hinweis zur Berlcksichtigung und zur Sicherstellung des
Erhalts der Grundwassermessstelle U9 165.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans insbesondere zur Erschliel3ung
und Bebauung wurden im Hinblick auf das kiinftige U-Bahnbauwerk mit der
entsprechenden Fachdienststelle der Landeshauptstadt Miinchen
Baureferat (BAU-JZ3) abgestimmt.

In einer erschiitterungstechnischen Untersuchung wurde der Einfluss der
schienenbedingten Erschiitterungen und des Sekundarluftschalls dargelegt
und nach den entsprechenden Regelwerken (DIN 4150, TA Larm) beurteilt.
Zur Erfullung der vorgegebenen Anforderungen an den Erschitterungs-
bzw. Sekundarluftschallschutz gem. DIN 4150-2 bzw. TA-Larm wurden
gemalf § 21 der Satzung dieser Beschlussvorlage Festsetzungen von
technischen und konstruktiven MaBnahmen hinsichtlich der sekundéren
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AuRerung im Rahmen des § 4 Abs. 1 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Erschitterungen infolge des U-Bahnbetriebes nicht auszuschlieRen. Es
wird daher empfohlen, in Abhangigkeit der Nutzung weitere bauliche
MalRnahmen an den Geb&uden zu untersuchen.
Grundwassermessstelle U9 165:

Im Bereich der Marienburger Stral3e befindet sich die
Grundwassermessstelle U9 165 des Baureferats, Hauptabteilung
Ingenieurbau (vgl. Anlage Geolnfo). Sie ist bei den weiteren Planungen
zu bericksichtigen und nach Mdéglichkeit dringend zu erhalten. Weitere
Auskunfte wie z. B Schutzmanahmen kdnnen Sie beim Baureferat,
Hauptabteilung Ingenieurbau, Abteilung U-Bahn und Tunnelbau
erfragen.

Luftschallimmissionen und der Erschitterungsimmissionen getroffen (siehe
hierzu auch Ziffer 4.17 Erschiitterung und Sekundarluftschall der
Begrindung der Beschlussvorlage).
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Anlage 6

Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB - Tabelle 3

Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2183
Marienburger Stral3e (6stlich),
Memeler Stral3e (nordlich),
Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich)
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Landeshauptstadt Miinchen, Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183, Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB

AuRerung im Rahmen des § 4 Abs. 2 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Regierung von
Oberbayern -
héhere
Landesplanungsbe
horde, Schreiben
vom 11.07.2025

die Regierung von Oberbayern als héhere Landesplanungsbehdrde gab
zuletzt mit Schreiben vom 21.02.2024 eine Stellungnahme zur o.g.
Bauleitplanung ab.

Darin stellten wir fest, dass die Planung aus landesplanerischer Sicht
als raumvertraglich zu bewerten ist. In nun vorliegender Fassung der
Planung wurde der Bebauungsplan konkretisiert und der
Planungsumgriff leicht verandert. Im Norden wurde der Umgriff leicht
erweitert, um die ErschlielBung von Norden planungsrechtlich zu sichern.
Daflir wurden kleinere Flachen im Norden an der Marienburger StralRe
sowie im Siden an der Memeler StralRe herausgenommen. Der Umgriff
der Planung erhéht sich dadurch leicht von ca. 4,7 auf 4,8 ha.

Eine veranderte Bewertung aus landesplanerischer Sicht ist dadurch
nicht erforderlich. Die 0.g. Bauleitplanung ist somit weiterhin als
raumvertraglich zu bewerten.

Die positive Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen.

Deutsche Telekom
Technik GmbH,
Schreiben vom
04.08.2025

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt)- als
Netzeigentiimerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG- hat
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollméachtigt,
alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Zum o.g. Verfahren zum Bebauungsplan mit Grinordnung Nr.2183
nehmen wir inhaltsgleich, wie bereits am Di 09.04.2024 per Mail
erfolgt, Stellung:

Im dargestellten Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen
der Telekom. Hierbei handelt es sich u.a. um Hauszufiihrungen, die der
Versorgung der bestehenden Geb&aude dienen. Diese Hauszufihrungen
sollen, solange sich aktive Anschlusse darauf befinden, auf dem
Grundstuck verbleiben. Nach Kundigung aller Anschliisse durch die
Kunden, kdnnen diese Telekommunikationsanlagen bauseits
fachgerecht entfernt werden.

Am Rande des Planungsgebiets und in Teilbereichen ist bereits eine
Telekommunikationsinfrastruktur vorhanden.

Die Stellungnahme betrifft den Bauvollzug und wurde mit der Bitte um
Kenntnisnahme und Beachtung an die Vorhabentragerin weitergeleitet, um
im Rahmen des Bauvollzuges geeignete und ausreichende Trassen fir die
Unterbringung der Telekommunikationsanlagen vorzusehen.

Die geforderten Festsetzungen zu Trassen jeglicher Art in Verkehrsflachen
kénnen auf der Ebene des Bebauungsplanes nicht getroffen werden.

Des Weiteren wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zur
inhaltsgleichen AuRerung der Deutschen Telekom Technik GmbH vom
09.04.2024 im Rahmen des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB, siehe
Anlage 5, verwiesen.

2/15




Landeshauptstadt Miinchen, Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183, Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB

AuRBerung im Rahmen des § 4 Abs. 2 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung

Anderungen, BaumaRnahmen oder Planungen zu BaumaRnahmen sind
zurzeit nicht vorgesehen.

Einen Lageplan mit unseren eingezeichneten
Telekommunikationsanlagen haben wir beigeflgt.!

Zeichen und Abkilrzungen im Lageplan sind der beiliegenden
Kabelschutzanweisung zu entnehmen.

Bitte beachten sie: Der Uibersandte Lageplan ist nur fur
Planungszwecke geeignet, ansonsten ist er unverbindlich.

Bei allen Grabungen am oder im Erdreich bitten wir beiliegende
Kabelschutzanweisung unbedingt zu beachten.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die vorhandene
Telekommunikationsinfrastruktur nicht ausreicht um das Plangebiet zu
versorgen. Es sind zusétzliche, umfangreiche Planungen und
BaumafRnahmen erforderlich.

Die Telekom behdlt sich vor, die notwendige Erweiterung der
Telekommunikations-infrastruktur in mehreren unabhéngigen
Bauabschnitten durchzufiihren und ihre Versorgungsleitungen nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verlegen.

Fir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die
Koordinierung mit dem Straenbau und den BaumafRnahmen anderer
Leitungstrager ist es unbedingt erforderlich, dass Beginn und Ablauf
der ErschlieBungsmalRnahmen der

Deutschen Telekom Technik GmbH

T NL Sid, PTI 25, Bauherrenberatung

Blutenburgstr.1

80636 Miinchen

so friih wie mdglich mindestens 9 Monate vorher schriftlich angezeigt
werden.

1 Allgemeine Anmerkung der Verwaltung: Da der Verwaltung keine Bild- bzw. Nutzungsrechte fiir die Abbildungen und Anlagen der Trager offentlicher Belange vorliegen,
konnten diese nicht erganzt werden.
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Landeshauptstadt Miinchen, Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183, Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB

AuRerung im Rahmen des § 4 Abs. 2 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan
aufzunehmen:

In allen StraRen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende
Trassen fUr die Unterbringung der Telekommunikationsanlagen
vorzusehen.

Zusatzlicher Hinweis:

An der sidlichen Grenze des Bebauungsplanumgriffs, entlang der
Nordseite der Memeler Stral3e, befinden sich im 6ffentlichen Grund
Anlagen der Telekom (belegter 3-zugiger Kabelkanal) im Bereich der
.Realisierungsteil“-Flache, die erhalten werden missen und bei einer
eventuellen Grenzbebauung durch den Vorhabentrager zu beachten
sind! Im Falle einer Grenzbebauung (jetzt Regelfall) und damit
verbundenen Setzungen von Spund- bzw. Bohrpfahlwénden ist eine
rechtzeitige Beteiligung der Telekom angezeigt. Das gleiche gilt fur
unseren Kabelkanal und Kabel entlang der Westseite der Marienburger
Str.!

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt tber
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen™ der
Forschungsgesellschaft fiir Stral3en- und Verkehrswesen, Ausgabe
1989; siehe hier u. a. Abschnitt 3 zu beachten.

Bitte beteiligen Sie uns auch weiterhin am Planverfahren.

Wasserwirtschafts-
amt, Schreiben vom
09.07.2025

Die Umsetzung eines umfassenden und standortangepassten
Regenwassermanagementkonzept wird grundsétzlich begrift.
Hinsichtlich der Vorsorge vor Schaden durch Starkregen verweisen wird
auf Punkt 2 unsere Stellungnahme vom 01.03.2025. Die Festlegung der
Oberkante Rohfu3boden uber Geléande bieten im Vergleich zum Schutz
Uber ausreichend grof3 dimensionierter Rickhalte- und
Versicherungsanlagen den Vorteil, dass dies nicht gewartet werden
muss und manipulationssicher ist und damit langfristig Schutz bietet.
Zudem sollten die fiir die Versickerung, Ableitung bzw. Retention von
Niederschlagswasser erforderlichen Flachen (entsprechend der
ErschlieBungskonzeption) festgesetzt werden.

Die Grundlagen zur Umsetzung des Regenwassermanagementkonzepts
werden Uber die Festsetzungen des Bebauungsplans ausreichend
gesichert.

Die Entwésserungsanlagen sind so dimensioniert, dass sie die
Wassermassen des HW100 Regenereignisses (alle 100 Jahre auftretend)
aufnehmen kénnen, um auch im Falle eines solchen Ereignis eine
Uberflutung des Planungsgebietes abzuwenden. Aufgrund der beengten
Platzverhéltnisse und zur Schaffung von Planungsspielrdumen fiir die
weitere Planung des Vorhabens sollen im Hinblick auf die Abstimmung der
verschiedenen Fachplaner keine zeichnerischen Flachenfestsetzungen fur
das Entwasserungskonzept vorgenommen werden. Die Héhe des
Rohfu3bodens wird nicht im Bebauungsplan festgesetzt. Im
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Landeshauptstadt Miinchen, Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183, Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB

AuRerung im Rahmen des § 4 Abs. 2 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Bebauungsplan werden lediglich die Wandhdéhen und die Anzahl der
Vollgeschosse festgesetzt, die einen ausreichenden Spielraum fir die
Festlegung der Oberkante Rohfu3Bboden im Rahmen der
Bauausfuhrungsplanung erméglichen. Die Anforderungen wurden zur
Berilicksichtigung im Bauvollzug an die Vorhabentragerin weitergegeben
(siehe hierzu auch Ziffern 4.20 Regenwassermanagement / Entwasserung,
4.23 Umsetzung des Klimafahrplans, Klimakonzept und 7.2.6
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima der Begriindung der
Beschlussvorlage).

Eisenbahn-
Bundesamt,
Schreiben vom
04.07.2025

Ihr Schreiben ist am 11.06.2025 beim Eisenbahn-Bundesamt
eingegangen und wird hier unter dem o. a. Geschéftszeichen bearbeitet.
Ich danke Ihnen fir meine Beteiligung als Trager offentlicher Belange.
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zusténdige Planfeststellungsbehorde
fur die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen
(Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prift als
Trager offentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten
Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach 8§ 3 des Gesetzes Uber
die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes bertuhren.

Im Rahmen der erneuten Beteiligung werden keine weiteren
Anmerkungen vorgetragen, halten wir allerdings ausdriicklich an
unseren Hinweisen mit Stellungnahme vom 05.03.2024, Gz: 651pt/013-
2024#080 fest.

Bitte beachten Sie, dass das Eisenbahn-Bundesamt nicht die
Vereinbarkeit aus Sicht der Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen
und der Bahnstromfernleitungen priift. Die Betreiber dieser Anlagen sind
maoglicher Weise betroffen. Ich empfehle daher, die Deutsche Bahn AG,
DB Immobilien, Kompetenzteam Baurecht, Region Sud, Barthstrale 12,
80339 Miinchen am Verfahren zu beteiligen, sofern nicht bereits
geschehen. Diese Stelle Gbernimmt die Koordination der jeweils
betroffenen Unternehmensbereiche und die Abgabe einer gesamten
Stellungnahme fiir den Konzern der Deutschen Bahn bei
Bauleitplanungen und Bauvorhaben Dritter.

Die Hinweise aus der Stellungnahme vom 05.03.2024 wurden - soweit
derzeit méglich - in der Planung beriicksichtigt. Die den Bauvollzug
betreffenden Hinweise wurden mit der Bitte um Kenntnisnahme und
Beachtung an die Vorhabentrégerin weitergeleitet. Die Deutsche Bahn AG
wurde im Rahmen der § 4 Abs. 1 und 8§ 4 Abs. 2 BauGB-Verfahren
beteiligt.

Deutsche Bahn AG,
DB Immobilien,
Schreiben vom

die DB AG DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB
Netz AG / DB Station&Service AG) und der DB Energie GmbH
bevollmachtigtes Unternehmen, Ubersendet Ihnen hiermit folgende

Infrastrukturelle Belange
Die Platzbedarfe fir den 4-gleisigen Ausbau wurden im Bebauungsplan
berucksichtigt.
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Landeshauptstadt Miinchen, Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183, Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB

AuRerung im Rahmen des § 4 Abs. 2 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Gesamtstellungnahme als Trager 6ffentlicher Belange zu o. a.
Verfahren.

Bei dem geplanten Vorhaben bitten wir um Beachtung und Einhaltung
der nachfolgenden Stellungnahme:

Infrastrukturelle Belange

Nach § 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) und § 2 der
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) ist die Deutsche Bahn AG
verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu fuhren und die
Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand zu halten. In diesem
Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzungen der Bauleitplanung
dirfen der gewodhnliche Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen
einschlie3lich der MaBnahmen zur Wartung und Instandhaltung sowie
MaRnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf. notwendiger
Erweiterungen keinesfalls verzdgert, behindert oder beeintrachtigt
werden.

Durch die vorliegende Bauleitplanung wird unser Projekt zum 4-
gleisigen Ausbau Daglfing-Johanneskirchen tangiert.

Der Plan ,250528-BP-2183-Planzeichnung-Layout.pdf* enthalt keine
Legende, in der die verschiedenen Schraffuren und Einfarbungen im
Plan erlautert sind. Insbesondere die unmittelbar westlich an die DB-
Flachen angrenzenden Bereiche sind damit nicht eindeutig als
.Freihalteflachen” fir den 4-gleisigen Ausbau Daglfing -
Johanneskirchen identifizierbar. Da durch eine kiinftige 4-gleisige
Trasse im Vergleich zum heutigen 2- gleisigen Bestand zuséatzlicher
dauerhafter Grunderwerb notwendig wird, hatte es dazu projektseitig mit
der LH Minchen bereits Vorabstimmungen gegeben, um die geplante
Wohnbebauung im Bebauungsplangebiet konfliktfrei mit dem
Platzbedarf des kiinftigen Bahnausbaus ermdéglichen zu kénnen.

Im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan haben wir
am 06.03.2024 (Zeichen: TOEB-BY-24-175134) bereits eine
Stellungnahme abgegeben. Daraus gingen damals einige Konfliktpunkte
zwischen der Vorplanung des 4-gleisigen Ausbaus Daglfing -
Johanneskirchen und dem Siegerentwurf des stadtebaulichen
Ideenwettbewerbs hervor. Der damalige Siegerentwurf wurde zwar
offensichtlich an einigen Stellen Uiberarbeitet und womdglich sind auch

Da der Bebauungsplan vom IST-Zustand des Grundstiickseigentums und
der derzeitigen Rechtslage ausgeht, werden die Flachen im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht als Bahn gewidmete Flachen
behandelt. Die Festsetzung als Ausgleichsflache sowie die Festsetzung
von Baurdumen definiert jedoch eindeutig, dass die angesprochenen
Flachen nicht bebaut werden, auch sind dort aus natur- und
artenschutzfachlichen Griinden keine Baumpflanzungen vorgesehen.
Daher sind fir den geplanten vier-gleisigen Ausbau der Bahnstrecke
ausreichend Freihalteflachen vorhanden.

Die Planzeichenlegende ist in der aktuellen Fassung auf der Internetseite
der Landeshauptstadt Minchen unter folgendem Link abrufbar:
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:763ca2b5-fb5b-4bb7-aed1-
72d7fa541376/Planzeichenlegende Stand%2520Januar%25202024.pdf&v
ed=2ahUKEwimvLeNvtCPAxVaS EDHTKmMF7UQFNoECBgQAQ&usg=A0
vVawlcyfKvHehfkXE-9tmHvD7k.

Zusétzliche Festsetzungen wurden auf dem Plan als Erganzung zur
Zeichenerklarung eingetragen.

Im Rahmen eines Abstimmungsgespraches am 01.09.2025 zwischen der
DB Netz AG und dem Referat fur Stadtplanung und Bauordnung, wurde
das Planungskonzept, welches auf Basis des Uberarbeiteten
Wettbewerbsergebnis beruht, erlautert.

Dabei wurden die im Zuge des Beteiligungsverfahrens vorgebrachten
Hinweise insbesondere zum Platzbedarf des viergleisigen Ausbaus, Natur-
und Artenschutz, provisorische Brodersenstral3e sowie Larmschutzwénde
erdrtert und die diesbeziiglichen Fragen geklart. Im Anschluss wurde der
DB-Netz AG eine Plandarstellung mit der Uberlagerung des derzeitigen
Entwurfstandes der Planung fir den viergleisigen Ausbau zugeleitet, um
nachvollziehbar darzulegen, dass die Festsetzungen des
Bebauungsplanes passféhig mit dem viergleisigen Ausbau der
Bahnstrecke sind,

Zu Kapitel 4.9.1 ErschlieBungskonzept

Wie im Rahmen der Beteiligung der Trager offentlicher Belange nach § 4a
Abs. 3 BauGB dargestellt, wurde der Passus zu der provisorischen
Brodersenstral3e, die die Verkehre zur Querung der Bahngleise durch das
Planungsgebiet fuhren sollte, aus der vorliegenden Beschlussvorlage
gestrichen. Die temporéare Verkehrsfuhrung durch das Planungsgebiet ist
zum einen aufgrund der rechtlichen Unbestimmtheit und zum anderen
aufgrund dessen, dass festgesetzte Dienstbarkeitsflichen auf Privatgrund

6/15



https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:763ca2b5-fb5b-4bb7-aed1-72d7fa541376/Planzeichenlegende_Stand%2520Januar%25202024.pdf&ved=2ahUKEwimvLeNvtCPAxVaS_EDHTKmF7UQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw1cyfKvHehfkXE-9tmHvD7k
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:763ca2b5-fb5b-4bb7-aed1-72d7fa541376/Planzeichenlegende_Stand%2520Januar%25202024.pdf&ved=2ahUKEwimvLeNvtCPAxVaS_EDHTKmF7UQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw1cyfKvHehfkXE-9tmHvD7k
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:763ca2b5-fb5b-4bb7-aed1-72d7fa541376/Planzeichenlegende_Stand%2520Januar%25202024.pdf&ved=2ahUKEwimvLeNvtCPAxVaS_EDHTKmF7UQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw1cyfKvHehfkXE-9tmHvD7k
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:763ca2b5-fb5b-4bb7-aed1-72d7fa541376/Planzeichenlegende_Stand%2520Januar%25202024.pdf&ved=2ahUKEwimvLeNvtCPAxVaS_EDHTKmF7UQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw1cyfKvHehfkXE-9tmHvD7k

Landeshauptstadt Miinchen, Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183, Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB

AuRerung im Rahmen des § 4 Abs. 2 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

unsere in 2024 angemerkten Punkte eingeflossen, aber eindeutig
prufbar ist dies anhand des vorliegenden Planes nicht. Wir bitten daher
um eine Plandarstellung, in der das Bebauungsplangebiet mit der
Planung des 4-gleisigen Ausbaus (Tunnel) einschlie3lich der
erforderlichen BaustraBen Uberlagert ist, um dadurch prifen zu kénnen,
dass die erforderlichen Freihalteflachen fiir das DB-Vorhaben gewahrt
sind. Diese Plandarstellung sollte aus Griinden der besseren
Verstéandlichkeit zugleich die vorstehend angemerkte Legende
enthalten.

Zu Kapitel 4.9.1 ErschlieBungskonzept (Seite 39, Abb. 8): Nur im
Falle eines Gleisausbaus im Tunnel ist wahrend der Bauzeit des
Verknipfungsbahnhofs fur U- und S-Bahn und der neuen
Englschalkinger Straf3e eine Interimsstral3e durch das
Bebauungsplangebiet zu einem temporaren Bahniibergang vorgesehen.
Dies entspricht grundséatzlich den getroffenen Abstimmungen zwischen
LH Miunchen und dem Projekt 4-gleisiger Ausbau Daglfing -
Johanneskirchen. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass diese Interimsstral3e einen Konfliktpunkt mit der Larmschutzwand
(LSW) 6stlich von Bauraum 1 und 2 aufweist. Zu Gunsten der
InterimsstraRe muss die LSW fur die Breite der Stral3e zurtickgebaut
werden. Da sich die Interimsstral3e Uber mehrere Jahre wéahrend der
baulichen Realisierung des Tunnels in Nutzung befindet, sind dadurch
Teile der Geb&ude des Bauraums 1, 2 und 3 langfristig héheren
Larmimmissionen ausgesetzt.

Zu Kapitel 4.15.2 Schutz vor Verkehrslarm (Seite 50): Hier wird im
Falle des ebenerdigen 4-gleisigen Ausbaus Daglfing - Johanneskirchen
gefordert, dass seitens der DB zu errichtende LSW transparent
auszubilden sind. Wir weisen darauf hin, dass es nach unserem
Kenntnisstand aktuell lediglich ein einziges Produkt einer
hochabsorbierenden transparenten Larmschutzwand auf dem Markt
gibt, woflr das Eisenbahn-Bundesamt die Zulassung zur
Betriebserprobung an Schienenwegen erteilt hat
(https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/DE/Zulassungen/
Ingenieurba u/213izbia-005-2101-005-007-22-ZzB.html).

nicht zum Ausbau von Verkehrsflachen herangezogen werden kénnen,
nicht umsetzbar.

Zu Kapitel 4.15.2 Schutz vor Verkehrslarm

Der Quartiersplatz im Norden sowie der Bereich zwischen Bauraum 4 und
Bauraum 9 werden durch transparente Larmschutzwénde vor den
Immissionen der Bahn geschiitzt. Im Falle des viergleisigen Ausbaus in der
Tunnelvariante kdnnen die Larmschutzwénde abgebaut werden. Die
Festsetzungen nach 8§ 18 Larmschutzwéande der Satzung beziehen sich
auf die im Bebauungsplan festgesetzten Larmschutzwande und nicht auf
die im Zuge des viergleisigen Ausbau der Bahnanlage zu erstellende
Larmschutzwénde.

Der zuklnftige Bahnausbau wird tber ein eigenes
Planfeststellungsverfahren geregelt, im Rahmen dessen die
Anforderungen an die Larmschutzwande, die dann durch die DB zu
errichten sind, geregelt werden (siehe hierzu auch Ziffer 4.15
Schallschutz der Begriindung der Beschlussvorlage).

Zu Kapitel 4.18.5 Naturschutzrechtliche AusgleichsmaBnahmen und
Baumbilanz

Die Flachen der im Planungsgebiet liegenden Ausgleichsflache befinden
sich im privaten Eigentum. Da derzeit nicht absehbar ist, wann mit dem
Planfeststellungsverfahren fur den geplanten Ausbau der Bahnstrecke zu
rechnen ist, kénnen an diese Flachen nur Anspriiche in der Form gestellt
werden, dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes sicherstellen, dass
die Planung dem geplanten Ausbau der Bahnstrecke nicht
entgegenstehen. Da eine Bebauung der festgesetzten Ausgleichsflache
nicht mdoglich ist, wird sichergestellt, dass der Bahnausbau nach
derzeitigem Planungsstand nicht verhindert wird. Dariiber hinaus wére ein
vollstéandiger externer Ausgleich bei intern vorhandenen Flachen dem
Eigentumer nicht zuzumuten und ist auch unter naturschutzfachlichen
Griinden nicht begriiRenswert. Ein Ausgleich vor Ort ist dem externen
Ausgleich sofern mdéglich vorzuziehen.

Eine Aufteilung der Flache in Ausgleichsflache und ,nur®
Biotopvernetzungszone gestaltet sich in der Umsetzung schwierig, da die
Ausgleichsflachen unter Umstéanden andere Pflege und
EntwicklungsmafRnahmen erfordern als eine Biotopvernetzungszone.
Zudem waére der verbleibende Streifen zu schmal um als
Biotopvernetzungszone zu fungieren, eine Anerkennung ware fraglich.
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AuRerung im Rahmen des § 4 Abs. 2 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Sollte die endgultige Zulassung des Eisenbahn-Bundesamtes fur dieses
Produkt nicht erteilt werden, ist die Forderung nach transparenten
Larmschutzwénden im Zuge des Projekts 4-gleisiger Ausbau Daglfing -
Johanneskirchen nicht umsetzbar, da nur zugelassene Bauprodukte
verwendet werden durfen.

Zu Kapitel 4.18.5 Naturschutzrechtliche AusgleichsmalRnahmen
und Baumbilanz (Seite 56 und 58): Es wird erlautert, dass unmittelbar
westlich der Bahngleise eine Biotopvernetzungszone von 4.700m2 im
Bebauungsplan festgesetzt wird, mit welcher teilweise der ermittelte
naturschutzfachliche Ausgleich fir das Bebauungsplangebiet
kompensiert werden soll. Weiterhin wird beschrieben, dass sich die
Breite dieser Biotopvernetzungszone durch den kiinftigen 4-gleisigen
Ausbau der Bahngleise verringern wird und damit Ausgleichsflachen
verloren gehen, die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens des
DB-Projekts dann zu kompensieren wéaren. Dieser Sachverhalt war im
Vorfeld nicht Bestandteil der Abstimmungen zwischen LH Miinchen und
den DB-Vorhaben. Wir bitten um Priifung, ob der naturschutzfachliche
Ausgleich des Bebauungsplangebiets dahingehend sichergestellt
werden kann, dass nur der nach Umsetzung des 4-gleisigen Ausbaus
verbleibende Teil der Biotopvernetzungszone als Ausgleichsmaflinahme
angerechnet wird und der dariiber hinausgehende Bedarf Gber die
textlich bereits erwdhnte externe Ausgleichsflache abgedeckt werden
kann.

Wir weisen darauf hin, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die
Erhaltung der Bahnanlagen Emissionen (insbesondere Luft- und
Kdrperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube,
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder, etc.) entstehen,
die zu Immissionen an benachbarter Bebauung fihren kdnnen. Gegen
die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind
erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf
eigene Kosten geeignete SchutzmafRhahmen vorzusehen bzw.
vorzunehmen.

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen auf Dachern oder Fassaden sind
blendfrei zum Bahnbetriebsgelande hinzugestalten. Sie sind so
anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich

Sonstige Hinweise

Sobald die konkrete Bauweise der geplanten Bebauung bekannt ist, wird
im Rahmen der Baugenehmigung gutachterlich nachgewiesen werden,
welche MalRnahmen erforderlich werden, um die Anforderungen an den
Erschiitterungs- bzw. Sekundéarluftschallschutz gem. DIN 4150-2 bzw. TA
Larm, Abschnitt 6.2 i. d. F. vom Juni 2017 einzuhalten (siehe hierzu auch
Ziffer 4.17 Erschiitterung Sekundarluftschall der Begriindung der
Beschlussvorlage).

Die Ubrigen Hinweise zu Photovoltaikanlagen sowie zu den Anforderungen
beziglich der mdglichen Beeintrachtigungen der Bahnanlagen betreffen
den Bauvollzug und wurden an die Vorhabentréagerin mit der Bitte um
Kenntnisnahme und Beachtung im Bauvollzug weitergeleitet.

Es sind keine Baumpflanzungen entlang der Gleisachse auf der
Ausgleichsflache vorgesehen. Fur die Ausgleichsflache liegt ein Pflege-
und Entwicklungskonzept vor, dass die Ausbildung einer
Biotopvernetzungszone fir die Zielart Zauneidechse vorsieht, dessen
Entwicklungsziel basisphytische (Kalkmagerrasen, orchideenarm) Trocken-
/Halbtrockenrasen und Wacholderheiden sowie artenreiche Sdume und
Staudenfluren trocken-warmer Standorte sowie artenreiches
Extensivgrunland (Flachland-M&hwiese) beinhaltet. Die Hinweise betreffen
im Ubrigen den Bauvollzug und wurden an die Vorhabentragerin mit der
Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung im Bauvollzug weitergeleitet
(siehe ziffer 7.3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und
Versiegelung der Begriindung der Beschlussvorlage).

Immobilienrelevante Belange

Die immobilienrelevanten Belange wie Abstandsflachen nach Art. 6 BayBO
und nachbarrechtliche Bestimmungen werden eingehalten. Das
Rettungskonzept wurde mit der Branddirektion abgestimmt.

Hinweise fiir Bauten nahe der Bahn

Die ubrigen Hinweise betreffen den Bauvollzug und wurden an die
Vorhabentragerin mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung im
Bauvollzug weitergeleitet.
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AuRBerung im Rahmen des § 4 Abs. 2 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung

nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom
Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen.

Die Standsicherheit und Funktionstiichtigkeit aller durch die geplanten
BaumalRnahmen und das Betreiben der baulichen Anlagen betroffenen
oder beanspruchten Betriebsanlagen der Eisenbahn ist sténdig und
ohne Einschrankungen, auch insbesondere wahrend der
Baudurchfiihrung, zu gewahrleisten.

Angrenzende Bauwerke und bauliche Anlagen durfen in ihrer Ganze
und ihrem Umfeld nicht verandert oder beeintréchtigt werden - bspw.
zusatzlicher Lasteintrag oder Behinderung der Zuwegung.

Im Druckbereich der Gleise darf es zu keinerlei statisch
beeintrachtigenden Eingriffen kommen. Die Baugrenzen sind so
anzuordnen, dass die spéateren Bauausfiihrungen einschlie3lich
Erstellung der Baugruben auf3erhalb des Druckbereichs der Gleise
stattfinden kénnen. Eine Ruckverankerung von Baugrubensicherungen
im Stitzbereich bzw. auf Bahngrund ist unzuldssig.

In unmittelbarer Nahe verlauft bei Bahn-km 30,000 eine erdverlegte
Speiseleitung (Kabellageplan wurde bereits bermittelt; siehe
Stellungnahme vom 06.03.2024, TOEB-BY-24-175134). Diese Leitung
darf keinesfalls beeintrachtigt oder beschadigt werden.

Dach-, Oberflachen- und sonstige Abwasser durfen nicht auf oder Gber
Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgeman in die
offentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisndhe
kann nicht zugestimmt werden.

Die Funktionsfahigkeit und Sicherheit der bahneigenen
Entwésserungsanlagen (z. B. Bahngraben oder Tiefenentwéasserung)
durfen nicht beeintrachtigt werden.

Die Zugéanglichkeit zu den Bahnanlagen ist jederzeit zu gewéahrleisten.
Der uneingeschrankte Zugang der Reisenden zum Bahnhof muss
wahrend der MaRnahmen dauerhaft sichergestellt sein.

Die Flachen befinden sich in unmittelbarer Nahe zu unserer
Oberleitungsanlage. Wir weisen hiermit ausdricklich auf die Gefahren
durch die 15000 V Spannung der Oberleitung und die hiergegen
einzuhaltenden einschlagigen Bestimmungen hin.

Bei Bepflanzungen ist grundsétzlich zu beachten, dass Abstand und Art
der Bepflanzung entlang der Bahnstrecke so gewéhlt werden mussen,
dass diese bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen kénnen. Der
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AuRBerung im Rahmen des § 4 Abs. 2 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung

Mindestpflanzabstand zur nachstliegenden Gleisachse ergibt sich aus
der Endwuchshéhe und einem Sicherheitsabstand von 2,50 m (siehe
auch nachfolgende Skizze).

Diese Absténde sind durch geeignete MaRhahmen (Ruckschnitt u.a.)
standig zu gewahrleisten.

Wir weisen auf die Verkehrssicherungspflicht (§ 823 ff. BGB) des
Grundstuickseigentiimers hin. Soweit von bestehenden Anpflanzungen
Beeintrachtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit
ausgehen kénnen, miissen diese entsprechend angepasst oder
beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behalt sich die Deutsche Bahn
das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentimers
zurtickzuschneiden bzw. zu entfernen.

Immobilienrelevante Belange:

Die Abstandsflachen gemaf Art. 6 BayBO sowie sonstige baurechtliche
und nachbarrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten.

Zusatzlich ist auf den Brandschutz explizit zu achten.
Brandschutzabstande kénnen aus Griinden der
Eisenbahnbetriebssicherheit ebenfalls nicht auf Bahngrund
tbernommen werden.

Hinweise fiir Bauten nahe der Bahn

Bei Bauarbeiten in Bahnnahe sind Sicherheitsauflagen aus dem
Eisenbahnbetrieb zu beachten. Die Einholung und Einhaltung dieser
Sicherheitsauflagen obliegt dem Bauherrn im Rahmen seiner
Sorgfaltspflicht. Zur Abstimmung der Sicherung gegen Gefahren aus
dem Bahnbetrieb sind die Bauantragsunterlagen der DB AG
(Eingangsstelle DB Immobilien) vorzulegen.

Die folgenden allgemeinen Auflagen fir Bauten / Baumaf3nahmen nahe
der Bahn dienen als Hinweis:

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen
haben nach den anerkannten Regeln der Technik unter Einhaltung der
glltigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedingungen und
einschlagigen Regelwerke zu erfolgen.

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeldndes
sowie sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der
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Bahnanlagen ist gemaf § 62 EBO unzulassig und durch geeignete und
wirksame MalRnahmen grundséatzlich und dauerhaft auszuschlieRen.
Dies gilt auch wahrend der Bauzeit.

Bahngelande darf weder im noch tiber dem Erdboden lberbaut werden.
Grenzsteine sind vor Baubeginn zu sichern. Sie durfen nicht
Uiberschittet oder beseitigt werden. Erforderlichenfalls sind sie zu
Lasten des Bauherrn neu einzumessen und zu setzen.

Bei Bauausfiihrungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeréaten (z.B. (Mobil-)
Kran, Bagger etc.) ist das Uberschwenken der Bahnflache bzw. der
Bahnbetriebsanlagen mit angehangten Lasten oder herunterhdngenden
Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer
Uberschwenkbegrenzung (mit TUV-Abnahme) sicher zu stellen. Die
Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.
Bei dem Einsatz von Baukrénen in der Nahe von Bahnflachen oder
Bahnbetriebsanlagen ist mit der DB InfraGO AG eine schriftliche
Kranvereinbarung abzuschlieen, die mindestens 4 - 8 Wochen vor
Kranaufstellung bei der DB InfraGO AG zu beantragen ist. Auf eine ggf.
erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen.

Bagger sind mit einem Sicherheitsabstand von >= 5,00 m zum Gleis
aufzustellen, ansonsten ist eine Absicherung des Baggers mit
Sicherungsplan und Sicherungsfirma erforderlich.

Es ist ein Schutzabstand von 3 m zu unter Spannung stehenden Teilen
der Oberleitung mit allen Fahrzeugen, Werkzeugen, Materialen,
Personen, etc. sicherzustellen und einzuhalten.

Baumaschinen im Rissbereich der Oberleitung (Gleisabstand < 4 m)
sind bahnzuerden, ggf. muss die Oberleitung abgeschaltet und
bahngeerdet werden.

Einfriedungen im Rissbereich der Oberleitung sind bahnzuerden, ggf. ist
ein Prellleiter anzubringen.

Elektrisch leitende Teile im Handbereich (= 2,50 m) zu bahngeerdeten
Anlagen sind ebenfalls bahnzuerden.

Bei Grabarbeiten innerhalb eines Umkreises von 5 m um
Oberleitungsmaste (5 m ab Fundamentauf3enkante) ist durch den
Bauherrn ein Standsicherheitsnachweis von einem durch das
Eisenbahn-Bundesamt zertifiziertem Prifstatiker vorzulegen. Darin ist
nachzuweisen, dass durch das geplante Bauvorhaben die
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Bahnbetriebsanlagen (Masten, Leitungen etc.) auf keinen Fall in ihrer
Standsicherheit und Sicherheit beeintrachtigt werden.

Vor jeglichen Bautétigkeiten angrenzend an Bahngrund ist zur
Vermeidung von Schaden an Anlagen, Kabeln und Leitungen eine
gesonderte Spartenanfrage mit Kabeleinweisung erforderlich.
Baumaterial, Bauschutt etc. durfen nicht auf Bahngelande zwischen-
oder abgelagert werden. Lagerungen von Baumaterialien entlang der
Bahngelandegrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen
Umstanden Baustoffe oder Abfélle in den Gleisbereich (auch durch
Verwehungen) gelangen.

Schlussbemerkungen

Wir bitten Sie, uns das Abwagungsergebnis zu gegebener Zeit
zuzusenden und uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen.

Fir Ruckfragen zu diesem Schreiben bitten wir Sie sich an die
Mitarbeiter des Kundenteam Eigentumsmanagement - Baurecht zu
wenden.

Bayerische
Eisenbahngesellsch
aft mbH, Schreiben
vom 24.06.2025

wir danken lhnen fur Ihr Schreiben zur Beteiligung fur das oben
genannte Verfahren.

Als Besteller der Schienenpersonennahverkehrsleistungen in Bayern
haben wir im Rahmen unserer Zusténdigkeit das Vorhaben geprift. Wir
weisen darauf hin, dass aktuell auf dem Abschnitt Daglfing—
Johanneskirchen ein viergleisiger Ausbau der Strecke geplant ist.
Gepruft wird derzeit noch, ob der Ausbau als oberirdische oder
unterirdische Variante realisiert wird. Der Bebauungsplan darf dem
Ausbau der Strecken 5554 und 5560 nicht entgegenstehen. Dies gilt
auch fir Baustelleneinrichtungsflachen.

Fur Rickfragen stehen wir gerne zur Verfiigung.

Der geplante 4-gleisige Ausbau des Streckenabschnitts Daglfing —
Johanneskirchen wurde bei der Erarbeitung der Planunterlagen sowie der
begleitenden Gutachten, sofern relevant, als Worst-Case Betrachtung in
beiden Ausbauvarianten zugrunde gelegt. Die Festsetzungen des
Bebauungsplans stehen dem Ausbau nicht entgegen.

Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zur AuRerung des
Eisenbahn-Bundesamts vom 05.03.2024 verwiesen.

IHK fiir Miinchen
und Oberbayern,
Schreiben vom
10.07.2025

aus Sicht der gewerblichen Wirtschaft ist der Wunsch zur Entwicklung
eines neuen Stadtquartiers um zusatzlichen Wohnraum zu schaffen
nachvollziehbar.

Zu begruRRen ist, dass im nérdlichen Bereich des Plangebietes eine
Mischnutzung von Wohnen und Gewerbe vorgesehen ist und so auch
Flachen fir nicht storendes Gewerbe und Dienstleistung geschaffen
werden. Auch die Ansiedlung von kleinflachigen

Die Landeshauptstadt Miinchen ist sehr bemuht, den betroffenen
Gewerbebetrieb bei der Suche nach Ersatzstandorten zu unterstiitzen.
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Einzelhandelsnutzungen im sidlichen Teil des Plangebietes ist zu
begriiRen, um eine wohnortnahe Versorgung gewahrleisten zu kénnen.
Im Sinne des von der Absiedlung betroffenen Gewerbebetriebes bitten
wir jedoch um gréRtmaogliche Unterstiitzung von Seiten der Stadt
Minchen um einen geeigneten Alternativstandtort im nahen Umkreis
des bisherigen Standortes zu finden, um auch zukinftig den
Fortbestand des Betriebes zu sichern und das Unternehmen in seiner
zukiinftigen Entwicklung nicht einzuschranken.

Weitere Anregungen oder Bedenken sind nicht vorzubringen.

Handwerkskammer
fur Miinchen und
Oberbayern,
Schreiben vom
30.06.2025

die Handwerkskammer fur Minchen und Oberbayern bedankt sich fiir

die Beteiligung an 0.g. Bauleitverfahren der Landeshauptstadt Miinchen.

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Entwicklung eines neuen urbanen Wohnquartiers
mit ca. 470 Wohneinheiten sowie Einzelhandel, nichtstorendem
Gewerbe bzw. Dienstleistungen, sozialen Einrichtungen und Griin- und
Freiflachen geschaffen werden. Das Plangebiet wird im Norden als
Urbanes Gebiet (MU) gem. § 6a BauNVO und sudlich an das MU
angrenzend als Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO
festgesetzt.

Angesichts des zunehmenden Drucks auf dem stadtischen
Wohnungsmarkt ist auch aus unserer Sicht die Schaffung von
zusétzlichem Wohnraum zu beflrworten. Es bestehen keine Einwande
zum geplanten Vorhaben.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Kreisjugendring
Miinchen-Stadt,
Schreiben vom
24.07.2025

vielen Dank fur die Méglichkeit der Stellungnahme, die der
Kreisjugendring gerne wie folgt aufgreift:

Es sind gentigend alters- und gendergerechte sowie barrierearme und
beschattete Spiel-, Bewegungs- und Erholgsflachen einzuplanen.

Dabei muss neben dem geplanten Kinderspiel aus unserer Sicht auch
Jugendspiel und -aufenthalt Beriicksichtigung finden, da es in der
Umgebung keine Mdglichkeiten gibt und Jugendliche in einer eng
besiedelten Stadt immer wieder in Nutzungskonflikte geraten.

Aus KJR-Sicht sollte die Versiegelung auf ein Minimum reduziert
werden, um Hitzestaus im Sommer zu vermeiden.

Im Bebauungsplangebiet wurden alters- und gendergerechte sowie
barrierearme und beschattete Spiel-, Bewegungs- und Erholungsflachen
eingeplant. Neben den privaten Innenhdéfen, in denen die
wohnungszugehdrigen Spielplatze untergebracht werden, stehen auch in
der offentlichen Grunflache Spiel- Bewegungs- und Erholungsflachen zur
Verfiigung. Die Gestaltung von Jugendspielbereichen in den ebenerdigen
Freiflachen kann im Bebauungsplan nicht geregelt werden, da aufgrund
der zu geringen Entfernung zur angrenzenden Wohnbebauung keine
larmverursachenden Freizeitanlagen wie z. B. Skate- und Bolzplatze
geschaffen werden kdnnen. Fir die Erholungs- und Sportnutzung
bestehen aul3erhalb des Planungsumgriffs an der Englschalkinger-
/Cosimastral3e ein Wellenbad, an der Englschalkinger Stral3e die
Bezirkssportanlage, im Suden der Zamilapark mit der Sportanlage Zamdorf
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Zusatzlich zu den geplanten Dachgarten ware eine intensive
Dachbegriinung fir ein angenehmes Mikroklima wiinschenswert.

Wir begriiRen das Mobilitatskonzept mit reduziertem Stellplatzschlissel
und zusatzlichen Fahrradstellplatzen sowie Mobilitats-und
Sharingangeboten. Die Wege sind ausreichend breit zu planen, damit
es zu keinen Nutzungskonflikten mit anderen Verkehrsteilnehmenden
kommt.

und o6stlich der Bahntrasse am Ostlichen Ende der BrodersenstralRe die
Galopprennbahn Miinchen-Riem und das Golfzentrum Miinchen-Riem.

Da das Planungsgebiet bereits im Bestand grof3flachig versiegelt ist, fuhrt
die geplante Umnutzung in ein Wohngebiet zu keiner Verschlechterung. Es
wurden vielféltige MalRnahmen festgesetzt, um Hitzeinselbildung im
Sommer zu vermeiden wie z.B. Erhalt von Baumbestand, Erstellung
zusammenhangender grof3ziigiger 6ffentlicher Griinflachen, Erméglichung
von GroRbaumpflanzungen, z.B. in vorgesehenen Aussparungen der
Tiefgarage, Fassadenbegriinung, Anwendung des Schwammstadtprinzips
fur oberflaichennahe Verdunstung von Regenwasser zur Verbesserung des
Mikroklimas etc.

Die geplanten gemeinschaftlich genutzten Dachgérten erganzen die
ebenerdigen Freiflachen und tragen so zu einer ausreichenden
Freiflachenversorgung im Gebiet bei. Die Gemeinschaftsdachgarten
werden intensiv und extensiv begriint. GemaR § 8 Dachbegriinung,
gemeinschaftlich nutzbare Dachgéarten, Dachterrassen der Satzung sind
alle weiteren Flachdacher grundsatzlich extensiv zu begriinen.
Ausgenommen hiervon sind Dachflachen, auf denen notwendige
technische Anlagen oder nutzbare Freibereiche / Terrassen angeordnet
sind. Dachflachen auf denen Anlagen zur Nutzung von Strom aus
erneuerbaren Energien (Photovoltaik) angeordnet sind, sind mit einer
extensiven Dachbegriinung entsprechend zu kombinieren.

Die Wege im Planungsgebiet sind in Abstimmung mit dem Mobilitatsreferat
und dem Baureferat in ausreichender Breite dimensioniert worden, um
Nutzungskonflikte zu vermeiden.

Bayerisches
Landesamt fiir
Denkmalpflege,
Schreiben vom
07.07.2025

wir bedanken uns fiir die Beteiligung an der oben genannten Planung
und bitten Sie, bei kiinftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben
dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen
anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt
fur Denkmalpflege, als Trager offentlicher Belange, wie folgt Stellung:

Bodendenkmalpflegerische Belange:

Der aufgenommene Hinweis auf die gesetzliche Meldepflicht fir
Bodendenkmaler trdgt dem Schutz der im Umgriff mit hoher
Wabhrscheinlichkeit zu vermutenden Bodendenkmaéler (Art. 7

Der Formulierungsvorschlag aus dem Schreiben vom 07.02.2024 wurde in
den Umweltbericht aufgenommen (siehe hierzu auch Ziffer 7.2.8
Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Kultur- und Sachgiiter der
Begriindung der Beschlussvorlage). Der Hinweis auf die Meldepflicht
wurde gestrichen.
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BayDSchG) nicht Rechnung. Der Hinweis ist zu streichen und die
Formulierungsvorschlage aus unserem Schreiben vom 07.02.2024 sind
zu bertcksichtigen.

Die Untere Denkmalschutzbehérde erhélt dieses Schreiben per E-Mail
mit der Bitte um Kenntnisnahme. Fir allgemeine Rickfragen zur
Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir
selbstverstandlich gerne zur Verfiigung.

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder
Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den fur Sie
zustandigen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege
(www.blfd.bayern.de).

Technische
Aufsichtsbehorde
uber Bau, Betrieb
und Unterhalt von
Straen- und U-
Bahnen (SG 31.2 -
Regierung von
Oberbayern),
Schreiben vom
08.07.2025

aufgrund der Entfernung von iber 1200 Meter zur BOStrab-
Betriebsanlage im Bereich der Cosimastraf3e und der Englschalkinger
StralRe kann eine Rickwirkung ausgeschlossen werden. Die Belange
der TAB sind daher nicht beriihrt. Als Hinweise des Baureferates (BAU-
JZ3):,Grundsétzlich sind die Bereiche zwischen dem kunftigen U-
Bahnbauwerk und dem Umgriff des Bebauungsplanes freizuhalten, da
die Herstellung des U4-Bauwerks nur in offener Bauweise erfolgen
kann. Sofern an der Nordseite des Umgriffs VerbaumalRnahmen
vorgesehen sein sollten, die auch in den angrenzenden &ffentlichen
Grund hineinreichen, wird dringend um rechtzeitige Abstimmung der
Ausfihrungsart gebeten mit dem Ziel, eine Kollision mit etwaigen
spéateren U-Bahnbauwerken zu vermeiden. In der U-Bahn-
Verlangerungsstrecke werden Erschitterungsmafinahmen vorgesehen.
Dennoch sind Erschitterungen infolge des U-Bahnbetriebes nicht
auszuschlieBen. Es wird daher empfohlen, in Abhangigkeit der Nutzung
weitere bauliche MaRnahmen an den Geb&uden zu untersuchen.
Grundwassermessstelle U9 165:

Im Bereich der Marienburger Stral3e befindet sich die
Grundwassermessstelle U9 165 des Baureferats, Hauptabteilung
Ingenieurbau (vgl. Anlage Geolnfo). Sie ist bei den weiteren Planungen
zu berucksichtigen und nach Méglichkeit dringend zu erhalten. Weitere
Auskunfte wie z. B Schutzmanahmen kdnnen Sie beim Baureferat,
Hauptabteilung Ingenieurbau, Abteilung U-Bahn und Tunnelbau
erfragen erfragen.

Der Bebauungsplan beriicksichtigt die Freihaltung der Bereiche zwischen
dem kinftigen U-Bahnbauwerk und potenziellen Verbaumaf3nahmen an
der Nordseite des Umgriffs in ausreichendem Maf3. Hierzu fand am
22.07.2025 ein Abstimmungsgesprach mit dem Baureferat JZ3 statt, indem
die Planung und die damit einhergehenden VerbaumafRnahmen vorgestellt
wurden.

Die Hinweise zum Schutz vor Erschutterungen und zur
Grundwassermessstelle betreffen den Bauvollzug und wurden an die
Vorhabentragerin mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung im
Bauvollzug weitergeleitet.
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Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2183
Marienburger Stral3e (6stlich),
Memeler Stral3e (nordlich),
Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich)
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Wasserwirtschafts-
amt, Schreiben vom
19.08.2025

1. Schutz vor Starkregen
Auch wenn bereits Uiber das Regenwassermanagementsystem ein
Schutz vor einem hundertjahrlichen Regen sichergestellt ist, empfehlen
wir, insbesondere da technische Anlagen versagen kénnen, folgenden
Hinweis aufzunehmen:

"Schutz vor Uberflutungen infolge von Starkregen:

Infolge von Starkregenereignissen kénnen im Bereich des
Bebauungsplans Uberflutungen auftreten. Um Schéaden zu vermeiden,
sind bauliche VorsorgemafRnahmen zu treffen, die das Eindringen von
oberflachlich abflieRendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse
dauerhaft verhindert. Eine Sockelh6he von mind. 25 cm Uber der
Fahrbahnoberkante / Giber Gelande wird empfohlen. Kellerfenster sowie
Kellereingangstiren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen,
z.B. vor Lichtschachten, ausgefihrt werden. Der Abschluss einer
Elementarschadensversicherung wird empfohlen.”

2. Niederschlagswassermanagement
Um gewahrleisten zu kdnnen, dass das Regenwasser flachig versickern
kann, sind die fur die Versickerung, Ableitung bzw. Retention von
Niederschlagswasser erforderlichen Flachen (entsprechend der
ErschlieBungskonzeption) festzusetzen.

3. Energieversorgung
Eine thermische Nutzung des Grundwassers scheint grundsatzlich
maoglich. Hierbei ist zu beachten, dass reine oder Uberwiegende
Kuhlanlagen grundsatzlich nicht genehmigungsféahig sind. Es sollte dann
eine alternierende Nutzung (Heiz- und Kihlnutzung) angestrebt werden.
Alternativ kann auch durch eine thermische Aktivierung der Bauteile
eine nachhaltige Energiegewinnung fiir Heiz- und Kuhlzwecke realisiert
werden. Dies sollte als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen
werden.

Zu 1.

Die Grundlagen zur Umsetzung des Regenwassermanagementkonzept
werden Uber die Festsetzungen des Bebauungsplans ausreichend
gesichert (siehe hierzu auch die Ausfiihrungen in der Anlage 5 zum
Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB, zum Schreiben vom
Wasserwirtschaftsamt vom 01.03.2024). Die Entwasserungsanlagen sind
so dimensioniert, dass sie die Wassermassen des HW100
Regenereignisses (alle 100 Jahre auftretend) aufnehmen kénnen, um auch
im Falle eines solchen Ereignis eine Uberflutung des Planungsgebietes
abzuwenden. Die Hohe des Rohful3bodens wird nicht im Bebauungsplan
festgesetzt. Die Anforderungen wurden zur Beriicksichtigung im
Bauvollzug weitergegeben.

Zu 2.

Zur Schaffung von Planungsspielrdumen fiir die weiteren
Verfahrensschritte des Vorhabens sollen im Hinblick auf die Abstimmung
der verschiedenen Fachplaner keine zeichnerischen Flachenfestsetzungen
fur das Entwésserungskonzept vorgenommen werden.

Zu den Punkten 1. und 2. siehe hierzu auch Ziffern 4.20
Regenwassermanagement /| Entwasserung, 4.23 Umsetzung des
Klimafahrplans, Klimakonzept und 7.2.6 Auswirkungen auf das
Schutzgut Klima der Begriindung der Beschlussvorlage.

Zu 3.

Die folgenden Hinweise betreffen den Bauvollzug und wurden an die
Vorhabentrégerin mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung im
Bauvollzug weitergeleitet.

Deutsche Bahn AG,
DB Immobilien,
Schreiben vom
19.08.2025

die DB AG DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB
Netz AG / DB Station&Service AG) und der DB Energie GmbH
bevollméachtigtes Unternehmen, Gibersendet Ihnen hiermit folgende

Infrastrukturelle Belange
Die Platzbedarfe fir den 4-gleisigen Ausbau wurden beriicksichtigt.
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Gesamtstellungnahme als Trager 6ffentlicher Belange zu o. a.
Verfahren.

Bei dem geplanten Vorhaben bitten wir um Beachtung und Einhaltung
der nachfolgenden Stellungnahme:

Infrastrukturelle Belange

Nach § 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) und § 2 der
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) ist die Deutsche Bahn AG
verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu fuhren und die
Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand zu halten. In diesem
Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzungen der Bauleitplanung
diirfen der gewdhnliche Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen
einschlie3lich der MaBnahmen zur Wartung und Instandhaltung sowie
MaRnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf. notwendiger
Erweiterungen keinesfalls verzégert, behindert oder beeintrachtigt
werden.

Durch die vorliegende Bauleitplanung wird unser Projekt zum 4-
gleisigen Ausbau Daglfing-Johanneskirchen tangiert.

Der Plan ,250528_BP_2183_Planzeichnung_Layout.pdf* enthélt nach
wie vor keine Legende, in der die verschiedenen Schraffuren und
Einfarbungen im Plan erldutert sind. Insbesondere die unmittelbar
westlich an die DB-Flachen angrenzenden Bereiche sind damit nicht
eindeutig als ,Freihalteflachen” fir den 4-gleisigen Ausbau Daglfing —
Johanneskirchen identifizierbar. Da durch eine kiinftige 4-gleisige
Trasse im Vergleich zum heutigen 2-gleisigen Bestand zusétzlicher
dauerhafter Grunderwerb notwendig wird, hatte es dazu projektseitig mit
der LH Minchen bereits Vorabstimmungen gegeben, um die geplante
Wohnbebauung im Bebauungsplangebiet konfliktfrei mit dem
Platzbedarf des kiinftigen Bahnausbaus ermdglichen zu kdnnen.

Im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan haben wir
am 06.03.2024 (Zeichen: TOEB-BY-24-175134) bereits eine
Stellungnahme abgegeben. Daraus gingen damals einige Konfliktpunkte

Da der Bebauungsplan vom IST-Zustand des Grundstiickseigentums und
der derzeitigen Rechtslage ausgeht, werden die Flachen im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht als Bahn gewidmete Flachen
behandelt. Die Festsetzung als Ausgleichsflachesowie die Festsetzung von
Baurdumen definiert jedoch eindeutig, dass die angesprochenen Flachen
nicht bebaut werden, auch sind dort aus natur- und artenschutzfachlichen
Griinden keine Baumpflanzungen vorgesehen. Daher sind fur den
geplanten 4-gleisigen Ausbau der Bahnstrecke ausreichend
Freihalteflachen vorhanden.

Die Planzeichenlegende ist in der aktuellen Fassung auf der Internetseite
der Landeshauptstadt Miinchen unter folgendem Link abrufbar:
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:763ca2b5-fb5b-4bb7-aed1-
72d7fab41376/Planzeichenlegende Stand%2520Januar%25202024.pdf&v
ed=2ahUKEwimvLeNvtCPAxVaS EDHTKmMF7UQFNoECBgQAQ&usg=A0
vVawlcyfKvHehfkXE-9tmHvD7k

Zusétzliche Festsetzungen wurden auf dem Plan als Erganzung zur
Zeichenerklarung eingetragen.

Im Rahmen eines Abstimmungsgespraches am 01.09.2025 zwischen der
DB Netz AG und dem Planungsreferat, wurde das Planungskonzept,
welches auf Basis des Uberarbeiteten Wetthewerbsergebnis beruht,
erlautert.

Dabei wurden die im Zuge des Beteiligungsverfahrens vorgebrachten
Hinweise insbesondere zum Platzbedarf des viergleisigen Ausbaus, Natur-
und Artenschutz, provisorische Brodersenstr. sowie LArmschutzwande
erdrtert und die diesbeziiglichen Fragen (wie in der Stellungnahme der
Verwaltung dargelegt) geklart. Im Anschluss wurde der DB-Netz AG eine
Plandarstellung mit der Uberlagerung des derzeitigen Entwurfstandes der
Planung fur den viergleisigen Ausbau zugeleitet, um nachvollziehbar
darzulegen, dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes passfahig mit
dem 4-gleisigen Ausbau der Bahnstrecke sind.

Zu Kapitel 4.9.1 ErschlieBungskonzept
Wie im Rahmen der Beteiligung der Tréager 6ffentlicher Belange nach § 4a
Abs. 3 BauGB dargestellt, wurde der Passus zu der provisorischen
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zwischen der Vorplanung des 4-gleisigen Ausbaus Daglfing —
Johanneskirchen und dem Siegerentwurf des stadtebaulichen
Ideenwettbewerbs hervor. Der damalige Siegerentwurf wurde zwar
offensichtlich an einigen Stellen tberarbeitet und womdglich sind auch
unsere in 2024 angemerkten Punkte eingeflossen, aber eindeutig
prufbar ist dies anhand des vorliegenden Planes nicht. Wir bitten daher
erneut um eine Plandarstellung, in der das Bebauungsplangebiet mit der
Planung des 4-gleisigen Ausbaus (Tunnel) einschlieRlich der
erforderlichen Baustrafl3en Uberlagert ist, um dadurch prifen zu kénnen,
dass die erforderlichen Freihalteflachen fiir das DB-Vorhaben gewahrt
sind. Diese Plandarstellung sollte aus Griinden der besseren
Verstéandlichkeit zugleich die vorstehend angemerkte Legende
enthalten.

Eine Plandarstellung, in der das Bebauungsplangebiet mit der Planung
des 4-gleisigen Ausbaus (Tunnels) einschlief3lich der erforderlichen
BaustraRen uberlagert ist, liegt auch in den nun vorgelegten —
Uiberarbeiteten- Dokumenten erneut nicht bei.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass unter Punkt 4.9.1 der Begriindung der
komplette Absatz zur Interimsstral3e gestrichen wurde. Dies wird damit
begriindet, dass diese Form der ErschlieBung durch eine temporére
Verkehrsflache durch das Gebiet nicht mdglich sei, da der Ausbau einer
StralRe Uber gesicherte Dienstbarkeitsflachen und damit tber
Privatgrund nicht durchfuhrbar sei. Auch eine zeitlich begrenzte
Festsetzung dieser Interimsldsung sei nicht méglich, da die
Interimslésung, die nur bei der Umsetzung des viergleisigen Ausbaus in
Form der Tunnellésung erforderlich wird, und damit rechtlich zu
unbestimmt sei. Inwiefern hier ein Interim in Zukunft realisiert werden
kénne, sei nicht auf Ebene des Bebauungsplans l6sbar, sondern misse
dann entschieden und begutachtet werden, wenn die Entscheidung
Tunnel oder kein Tunnel gefallen ist. Fur den Fall, dass tatséchlich die
Entscheidung fur einen Ausbau im Tunnel fallt, ist eine Interimslésung
im Zuge der Entwurfs- und Genehmigungsplanung zu untersuchen und
mit dem Planfeststellungsverfahren des DB-Vorhabens festzulegen.

Brodersenstr, die die Verkehre zur Querung der Bahngleise durch das
Planungsgebiet fiihren sollte, aus der vorliegenden Beschlussvorlage
gestrichen. Die temporéare Verkehrsfuhrung durch das Planungsgebiet ist
zum Einen aufgrund der rechtlichen Unbestimmtheit und zum Anderen
aufgrund dessen, dass festgesetzte Dienstbarkeitsflachen auf Privatgrund
nicht zum Ausbau von Verkehrsflachen herangezogen werden kénnen,
nicht umsetzbar.

Zu Kapitel 4.15.2 Schutz vor Verkehrslarm

Der Quartiersplatz im Norden sowie der Bereich zwischen Bauraum 4 und
Bauraum 9 werden durch transparente Larmschutzwénde vor den
Immissionen der Bahn geschiitzt. Im Falle des viergleisigen Ausbaus in der
Tunnelvariante kénnen die Larmschutzwande abgebaut werden. Die
Festsetzungen nach § 18 Larmschutzwénde der Satzung beziehen sich
auf die im Bebauungsplan festgesetzten Larmschutzwéande und nicht auf
die im Zuge des viergleisigen Ausbaus der Bahnanlage zu erstellende
Larmschutzwénde.

Der zuklnftige Bahnausbau ist Gber ein eigenes
Planfeststellungsverfahren geregelt, im Rahmen dessen die
Anforderungen an Larmschutzwénde, die dann durch die Deutsche Bahn
zu errichten sind, geregelt werden (siehe hierzu auch Ziffer 4.15
Schallschutz der Begriindung der Beschlussvorlage).

Zu Kapitel 4.18.5 Naturschutzrechtliche AusgleichsmaBnahmen und
Baumbilanz

Die Flachen der im Planungsgebiet liegenden Ausgleichsflache befinden
sich im privaten Eigentum. Da derzeit nicht absehbar ist, wann mit dem
Planfeststellungsverfahren fiir den geplanten Ausbau der Bahnstrecke zu
rechnen ist, kénnen an diese Flachen nur Anspriiche in der Form gestellt
werden, dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes sicherstellen, dass
die Planung dem geplanten Ausbau der Bahnstrecke nicht
entgegenstehen. Da eine Bebauung der festgesetzten Ausgleichsflache
nicht zuléssig ist, wird sichergestellt, dass der Bahnausbau nach
derzeitigem Planungsstand nicht verhindert wird.

Daruber hinaus wére vollstandiger externer Ausgleich bei intern
vorhandenen Flachen dem Eigentiimer nicht zuzumuten und ist auch unter
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Da unsere Anmerkung zu Kapitel 4.15.2 Schutz vor Verkehrslarm (Seite
50) unberiicksichtigt blieb weisen wir erneut auf folgendes hin: Hier wird
im Falle des ebenerdigen 4-gleisigen Ausbaus Daglfing —
Johanneskirchen gefordert, dass seitens der DB zu errichtende LSW
transparent auszubilden sind. Wir weisen darauf hin, dass es nach
unserem Kenntnisstand aktuell lediglich ein einziges Produkt einer
hochabsorbierenden transparenten Larmschutzwand auf dem Markt
gibt, woflrr das Eisenbahn-Bundesamt die Zulassung zur
Betriebserprobung an Schienenwegen erteilt hat
(https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/DE/Zulassungen/
Ingenieurba u/213izbia 005 2101 005 007 22 ZzB.html).

Sollte die endgultige Zulassung des Eisenbahn-Bundesamtes fur dieses
Produkt nicht erteilt werden, ist die Forderung nach transparenten
Larmschutzwéanden im Zuge des Projekts 4-gleisiger Ausbau Daglfing —
Johanneskirchen nicht umsetzbar, da nur zugelassene Bauprodukte
verwendet werden durfen.

Da unsere Anmerkung zu Kapitel 4.18.5 Naturschutzrechtliche
Ausgleichsmafinahmen und Baumbilanz (Seite 56 und 58) in den
Uberarbeiteten Dokumenten keine Beriicksichtigung findet wird erneut
auf folgendes hingewiesen: Es wird erlautert, dass unmittelbar westlich
der Bahngleise eine Biotopvernetzungszone von 4.700m2im
Bebauungsplan festgesetzt wird, mit welcher teilweise der ermittelte
naturschutzfachliche Ausgleich fur das Bebauungsplangebiet
kompensiert werden soll. Weiterhin wird beschrieben, dass sich die
Breite dieser Biotopvernetzungszone durch den kinftigen 4-gleisigen
Ausbau der Bahngleise verringern wird und damit Ausgleichsflachen
verloren gehen, die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens des
DB-Projekts dann zu kompensieren wéren. Dieser Sachverhalt war im
Vorfeld nicht Bestandteil der Abstimmungen zwischen LH Miinchen und
den DB-Vorhaben. Wir bitten um Prifung, ob der naturschutzfachliche
Ausgleich des Bebauungsplangebiets dahingehend sichergestellt
werden kann, dass nur der nach Umsetzung des 4-gleisigen Ausbaus
verbleibende Teil der Biotopvernetzungszone als Ausgleichsmafinahme
angerechnet wird und der dariiber hinausgehende Bedarf tiber die

naturschutzfachlichen Griinden nicht begriiRenswert. Ein Ausgleich vor Ort
ist dem externen Ausgleich, sofern moglich, vorzuziehen.

Eine Aufteilung der Flache in Ausgleichsflache und ,nur®
Biotopvernetzungszone gestaltet sich in der Umsetzung schwierig, da die
Ausgleichsflachen unter Umstanden andere Pflege und
EntwicklungsmafRnahmen erfordern als eine Biotopvernetzungszone.
Zudem waére der verbleibende Streifen zu schmal um als
Biotopvernetzungszone zu fungieren, eine Anerkennung ware fraglich.

Sonstige Hinweise

Sobald die konkrete Bauweise der geplanten Bebauung im Planungsgebiet
bekannt ist, wird im Rahmen der Baugenehmigung gutachterlich
nachgewiesen werden, welche MaRnahmen erforderlich werden, um die
Anforderungen an den Erschitterungs- bzw. Sekundarluftschallschutz
gem. DIN 4150-2 bzw. TA Larm, Abschnitt 6.2 i. d. F. vom Juni 2017
einzuhalten (siehe hierzu auch Ziffer 4.17 Erschiitterung
Sekundarluftschall der Begriindung der Beschlussvorlage).

Die ubrigen Hinweise zu Photovoltaikanlagen sowie zu den Anforderungen
beziglich der mdglichen Beeintrachtigungen der Bahnanlagen betreffen
den Bauvollzug und wurden an die Vorhabentrégerin mit der Bitte um
Kenntnisnahme und Beachtung im Bauvollzug weitergeleitet.

Es sind keine Baumpflanzungen entlang der Gleisachse auf der
Ausgleichsflache in Form vorgesehen. Fur die Ausgleichsflache liegt ein
Pflege- und Entwicklungskonzept vor, dass die Ausbildung einer
Biotopvernetzungszone fiur die Zielart Zauneidechse vorsieht, dessen
Entwicklungsziel basisphytische (Kalkmagerrasen, orchideenarm) Trocken-
/Halbtrockenrasen und Wacholderheiden sowie artenreiche Sdume und
Staudenfluren trocken-warmer Standorte sowie artenreiches
Extensivgriunland (Flachland-Mé&hwiese) beinhaltet. Die Hinweise betreffen
den Bauvollzug und wurden an die Vorhabentrégerin mit der Bitte um
Kenntnisnahme und Beachtung im Bauvollzug weitergeleitet (siehe hierzu
auch Ziffer 7.3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und
Versiegelung der Begriindung der Beschlussvorlage).

Immobilienrelevante Belange
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AuBerung im Rahmen des § 4a Abs. 3 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

textlich bereits erwdhnte externe Ausgleichsflache abgedeckt werden
kann.

Wir weisen darauf hin, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die
Erhaltung der Bahnanlagen Emissionen (insbesondere Luft- und
Korperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube,
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder, etc.) entstehen,
die zu Immissionen an benachbarter Bebauung fihren kénnen. Gegen
die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind
erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf
eigene Kosten geeignete SchutzmaRnhahmen vorzusehen bzw.
vorzunehmen.

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen auf Dachern oder Fassaden sind
blendfrei zum Bahnbetriebsgeléande hinzugestalten. Sie sind so
anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich
nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom
Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen.

Die Standsicherheit und Funktionstiichtigkeit aller durch die geplanten
BaumalRnahmen und das Betreiben der baulichen Anlagen betroffenen
oder beanspruchten Betriebsanlagen der Eisenbahn ist stédndig und
ohne Einschrénkungen, auch insbesondere wahrend der
Baudurchfuihrung, zu gewéhrleisten.

Angrenzende Bauwerke und bauliche Anlagen durfen in ihrer Génze
und ihrem Umfeld nicht ver&ndert oder beeintrachtigt werden — bspw.
zusétzlicher Lasteintrag oder Behinderung der Zuwegung.

Im Druckbereich der Gleise darf es zu keinerlei statisch
beeintrachtigenden Eingriffen kommen. Die Baugrenzen sind so
anzuordnen, dass die spateren Bauausfiihrungen einschlief3lich
Erstellung der Baugruben auf3erhalb des Druckbereichs der Gleise
stattfinden kdnnen. Eine Ruckverankerung von Baugrubensicherungen
im Stiutzbereich bzw. auf Bahngrund ist unzulassig.

Die immobilienrelevanten Belange wie Abstandsflachen nach Art. 6 BayBO
und nachbarrechtliche Bestimmungen werden eingehalten. Das
Rettungskonzept wurde mit der Branddirektion abgestimmt.

Hinweise fiir Bauten entlang der Bahn

Die Hinweise betreffen den Bauvollzug und wurden an die
Vorhabentragerin mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung im
Bauvollzug weitergeleitet.
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AuBerung im Rahmen des § 4a Abs. 3 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung

In unmittelbarer Nahe verlauft bei Bahn-km 30,000 eine erdverlegte
Speiseleitung (Kabellageplan wurde bereits tibermittelt; siehe
Stellungnahme vom 06.03.2024, TOEB-BY-24-175134). Diese Leitung
darf keinesfalls beeintrachtigt oder beschadigt werden.

Dach-, Oberflachen- und sonstige Abwasser dirfen nicht auf oder Gber
Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgemag in die
offentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnahe
kann nicht zugestimmt werden.

Die Funktionsfahigkeit und Sicherheit der bahneigenen
Entwésserungsanlagen (z. B. Bahngraben oder Tiefenentwéasserung)
dirfen nicht beeintréchtigt werden.

Die Zugénglichkeit zu den Bahnanlagen ist jederzeit zu gewahrleisten.

Der uneingeschrankte Zugang der Reisenden zum Bahnhof muss
wéahrend der MaRnahmen dauerhaft sichergestellt sein.

Die Flachen befinden sich in unmittelbarer Nahe zu unserer
Oberleitungsanlage. Wir weisen hiermit ausdrucklich auf die Gefahren
durch die 15000 V Spannung der Oberleitung und die hiergegen
einzuhaltenden einschlagigen Bestimmungen hin.

Bei Bepflanzungen ist grundsatzlich zu beachten, dass Abstand und Art
der Bepflanzung entlang der Bahnstrecke so gewahlt werden mussen,
dass diese bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen kénnen. Der
Mindestpflanzabstand zur nachstliegenden Gleisachse ergibt sich aus
der Endwuchshdéhe und einem Sicherheitsabstand von 2,50 m (siehe
auch nachfolgende Skizze").

Diese Absténde sind durch geeignete MaRnahmen (Ruckschnitt u.a.)
stéandig zu gewahrleisten.

"Allgemeine Anmerkung der Verwaltung: Da der Verwaltung keine Bild- bzw. Nutzungsrechte fiir die Abbildungen und Anlagen der Tréger 6ffentlicher Belange vorliegen,
konnten diese nicht erganzt werden.
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AuBerung im Rahmen des § 4a Abs. 3 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung

Wir weisen auf die Verkehrssicherungspflicht (§ 823 ff. BGB) des
Grundstiickseigentiimers hin. Soweit von bestehenden Anpflanzungen
Beeintrachtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit
ausgehen kénnen, missen diese entsprechend angepasst oder
beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behélt sich die Deutsche Bahn
das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentiimers
zuriickzuschneiden bzw. zu entfernen.

Immobilienrelevante Belange:
Die Abstandsflachen gemal Art. 6 BayBO sowie sonstige baurechtliche
und nachbarrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten.

Zusatzlich ist auf den Brandschutz explizit zu achten.
Brandschutzabstande kdnnen aus Griinden der
Eisenbahnbetriebssicherheit ebenfalls nicht auf Bahngrund
tibernommen werden.

Hinweise fiir Bauten nahe der Bahn

Bei Bauarbeiten in Bahnnéhe sind Sicherheitsauflagen aus dem
Eisenbahnbetrieb zu beachten. Die Einholung und Einhaltung dieser
Sicherheitsauflagen obliegt dem Bauherrn im Rahmen seiner
Sorgfaltspflicht. Zur Abstimmung der Sicherung gegen Gefahren aus
dem Bahnbetrieb sind die Bauantragsunterlagen der DB AG
(Eingangsstelle DB Immobilien) vorzulegen.

Die folgenden allgemeinen Auflagen fur Bauten / Baumafinahmen nahe
der Bahn dienen als Hinweis:

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen
haben nach den anerkannten Regeln der Technik unter Einhaltung der
glltigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedingungen und
einschlagigen Regelwerke zu erfolgen.

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeléndes
sowie sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der
Bahnanlagen ist gemaf § 62 EBO unzuldssig und durch geeignete und
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AuBerung im Rahmen des § 4a Abs. 3 BauGB Verfahrens Stellungnahme der Verwaltung

wirksame MalRnahmen grundsétzlich und dauerhaft auszuschlieRen.
Dies gilt auch wahrend der Bauzeit.

Bahngelande darf weder im noch tiber dem Erdboden lberbaut werden.
Grenzsteine sind vor Baubeginn zu sichern. Sie durfen nicht
Uiberschittet oder beseitigt werden. Erforderlichenfalls sind sie zu
Lasten des Bauherrn neu einzumessen und zu setzen.

Bei Bauausfihrungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeréaten (z.B. (Mobil-)
Kran, Bagger etc.) ist das Uberschwenken der Bahnflache bzw. der
Bahnbetriebsanlagen mit angehéangten Lasten oder herunterhdngenden
Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer
Uberschwenkbegrenzung (mit TUV-Abnahme) sicher zu stellen. Die
Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Bei dem Einsatz von Baukrénen in der Nahe von Bahnflachen oder
Bahnbetriebsanlagen ist mit der DB InfraGO AG eine schriftliche
Kranvereinbarung abzuschlieen, die mindestens 4 - 8 Wochen vor
Kranaufstellung bei der DB InfraGO AG zu beantragen ist. Auf eine ggf.
erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen.

Bagger sind mit einem Sicherheitsabstand von >= 5,00 m zum Gleis
aufzustellen, ansonsten ist eine Absicherung des Baggers mit
Sicherungsplan und Sicherungsfirma erforderlich.

Es ist ein Schutzabstand von 3 m zu unter Spannung stehenden Teilen
der Oberleitung mit allen Fahrzeugen, Werkzeugen, Materialen,
Personen, etc. sicherzustellen und einzuhalten. Baumaschinen im
Rissbereich der Oberleitung (Gleisabstand < 4 m) sind bahnzuerden,
gaf. muss die Oberleitung abgeschaltet und bahngeerdet werden.

Einfriedungen im Rissbereich der Oberleitung sind bahnzuerden, ggf. ist
ein Prellleiter anzubringen.

Elektrisch leitende Teile im Handbereich (= 2,50 m) zu bahngeerdeten
Anlagen sind ebenfalls bahnzuerden.
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AuBerung im Rahmen des § 4a Abs. 3 BauGB Verfahrens

Stellungnahme der Verwaltung

Bei Grabarbeiten innerhalb eines Umkreises von 5 m um
Oberleitungsmaste (5 m ab FundamentaufRenkante) ist durch den
Bauherrn ein Standsicherheitsnachweis von einem durch das
Eisenbahn-Bundesamt zertifiziertem Prifstatiker vorzulegen. Darin ist
nachzuweisen, dass durch das geplante Bauvorhaben die
Bahnbetriebsanlagen (Masten, Leitungen etc.) auf keinen Fall in ihrer
Standsicherheit und Sicherheit beeintrachtigt werden.

Vor jeglichen Bautatigkeiten angrenzend an Bahngrund ist zur
Vermeidung von Schéaden an Anlagen, Kabeln und Leitungen eine
gesonderte Spartenanfrage mit Kabeleinweisung erforderlich.

Baumaterial, Bauschutt etc. durfen nicht auf Bahngelénde zwischen-
oder abgelagert werden. Lagerungen von Baumaterialien entlang der
Bahngelandegrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen
Umstanden Baustoffe oder Abfélle in den Gleisbereich (auch durch
Verwehungen) gelangen.

Schlussbemerkungen
Wir bitten Sie, uns das Abwagungsergebnis zu gegebener Zeit
zuzusenden und uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen.

Fur Rickfragen zu diesem Schreiben bitten wir Sie sich an die
Mitarbeiter des Kundenteam Eigentumsmanagement - Baurecht zu
wenden.

IHK fiir Miinchen
und Oberbayern,
Schreiben vom
19.08.2025

die Industrie- und Handelskammer fir Minchen und Oberbayern macht
im Verfahren nach § 4a Abs. 3 BauGB keine weiteren Anregungen oder
Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplans mit Griinordnung

Nr. 2183 Marienburger StralRe (6stlich), Memeler StraRe (nordlich),
Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich) geltend.

Wir bedanken uns fiir die farbliche Markierung der Anderungen bzw.
Erganzungeni. S. d. § 4a Abs. 3 BauGB in den Planunterlagen sowie

die Uberblicksartige Zusammenfassung aller Anderungen als Schreiben.

Dadurch ist es uns erheblich leichter mdglich, alle geénderten bzw.
erganzten Punkte schnell nachzuvollziehen.

Die positive Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen.
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Anlage 8

Stellungnahme des Bezirksausschusses 13
im Rahmen des Spartenumlaufs
vom 09.07.2025 - Tabelle 5

Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2183
Marienburger Stral3e (6stlich),
Memeler Stral3e (nérdlich),
Bahnstrecke Nr. 5560 (westlich)
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Stellunghahme des Bezirksausschusses 13

Stellungnahme der Verwaltung

BA 13

der Bezirksausschuss 13 Bogenhausen hat sich in seiner Sitzung am
08.07.2025 mit der 0.g. Anhérung befasst und folgende Stellungnahme
mehrheitlich beschlossen:

Der BA begruf3t die Einarbeitung der Anregungen des BAs in die
Planungen — inshesondere die Verlegung und Kapazitat der Kita, die
ErschlieBung lber die Englschalkinger Str. und das Einbeziehen der
Nahversorgung in der Realisierungsteil — und stimmt der Vorlage zu.

Der BA betont jedoch die Bedeutung des Mobilitatskonzepts fir die
Verkehrsplanung und fordert eine klare Strategie zur Vermittlung des
Konzepts an die zukunftigen Bewohner*innen.

Zugleich soll gepruft werden, ob auch vor dem Ausbau der
Englschalkinger Str. eine direkte Anbindung des Quartiers mithilfe einer
Umleitung der Buslinie 183 bis zur Ecke Marienburger Str./Barlowstr.
maoglich ist.

Fur mogliche weitere Planungen im noérdlich angrenzenden Ideenteil
wirde der BA auch im Sinne des Mobilitatskonzepts die Umsetzung von
studentischem Wohnen begru3en.

Daruiber hinaus fehlt bislang ein Konzept flr die Entsorgung von Altglas
und fordert, dafiir einen Standort in ausreichender GroR3e im B-Plan
festzulegen.

Es wird zudem auch weiterhin bezweifelt, dass die Prognose fir die
Kapazitaten der Grundschulversorgung den zukunftigen Bedarf richtig
abbildet. Das RBS wird daher aufgefordert, dem BA die erwartete
Auslastung flr die Grundschulen OstpreuRenstr. und
Knappertsbuschstr./Ruth-Drexel-Str. sowie die geplante
Sprengelanderung vorzustellen. AuRerdem fordert der BA eine
Konkretisierung des Zeitrahmens fir die Errichtung einer neuen
Grundschule im 13. Stadtbezirk.

Die positive Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und ebenfalls
begrift.

Das Mobilitatskonzept und dessen Umsetzung sind ein wesentlicher
Baustein fur das Gelingen des geplanten autofreien Quartiers. Die
Vermittlung des Mobilitatskonzeptes an die kiinftigen Bewohner*innen ist
allerdings nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Die Anregung
wurde an die Grundeigentimerin weitergeleitet, die folgende Informationen
zu dem geplanten Vorgehen tbermittelt hat:

Die (kunftige) Grundeigentimerin informiert die neuen Bewohner*innen
Uber das Mobilitatskonzept. Die Informationen werden zusammen mit der
Mieterinformation (Hausordnung, Wartungsanleitungen, Pflegeanleitungen
etc.) an die neuen Bewohner*innen Gbermittelt.

Im Falle eines Grundstiicksverkaufes wird der/die Kaufer*in im Kaufvertrag
zur Weiterleitung der Informationen tber das Mobilitatskonzepts
verpflichtet. Eine entsprechende Informationspflicht wird auch im
stadtebaulichen Vertrag verankert.

Das Planungsgebiet ist Uber die S-Bahn faktisch ausreichend an den
OPNV angebunden. Die FeinerschlieRung iiber Busse ist allerdings mit
450 m Entfernung zu bestehenden Haltestellen in der Umgebung defizitéar.
Das Mobilitétsreferat wird daher gebeten, in Abstimmung mit der SWM-
MVG und dem Baureferat ein verkehrliches Konzept fur eine mdgliche
neue Bushaltestelle inklusive einer Buswendemdglichkeit im ¢stlichen
Bereich der Englschalkinger Str. im Kreuzungsbereich der Marienburger
Str. zu priifen und es dem Mobilitdtsausschuss darzustellen.

Ein Bebauungsplanverfahren fur den ndrdlich an das Planungsgebiet
angrenzenden ldeenteil kann erst nach einer Entscheidung tber den
viergleisigen Ausbau erfolgen. Im Rahmen dessen wird gepruft, ob
studentisches Wohnen am Standort untergebracht werden kann.

Fir die Entsorgung von Altglas/Kunststoff- und Metallverpackungen wurde
in der Planzeichnung ein Standort fur Containerstandplatze in der
offentlichen Verkehrsflache der Marienburger StralRe vorgesehen (nérdlich
der hinweislich dargestellten Parkbuchten zwischen Putziger und
Baltenstral3e). Die Abfallwirtschaftsbetriebe haben mitgeteilt, dass
oberirdische Wertstoffcontainer von Duale Systeme Deutschland (DSD)
aufgestellt und entleert werden, die auch die Entscheidung Uiber deren

2/3




Landeshauptstadt Miinchen, Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung — Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2183, Stellungnahme des Bezirksausschusses 13

Stellunghahme des Bezirksausschusses 13

Stellungnahme der Verwaltung

Verortung treffen. Nachdem das Projekt fertig gebaut ist, werden Vertreter
von Duale Systeme einen Ortbesuch machen und entscheiden, wo genau
der Wertstoffcontainerstandplatz situiert werden soll bzw. ob der
vorgeschlagene Standort fur deren Belange passt.

Im Grundschulsprengel OstpreuBenstra3e wird nach derzeitiger Datenlage
(unter anderem aufgrund der Entwicklung des Baugebiets Marienburger
StrafRe) ein Klassendefizit von bis zu einem Grundschulzug ab Mitte der
2030er Jahre prognostiziert.

Es wird unter anderem geprift, dieses Klassenraumdefizit durch eine
Umsprengelung zum benachbarten Grundschulsprengel
Knappertsbuschstrafe (inkl. Dependance Ruth-Drexel-Strafie) zu
beheben, da hier kiinftig von ausreichend freien Raumkapazitaten
auszugehen ist.

Die Errichtung einer neuen Grundschule im 13. Stadtbezirk befindet sich
derzeit noch in Prifung, daher kann kein konkreter Zeitrahmen fur die
Errichtung benannt werden.
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Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183
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... wir bauen Ihr Zuhause!

Anlage 10

Charta fur die nachhaltige
Quartiersentwicklung an der Marienburger
Strale

im 13. Stadtbezirk Bogenhausen

Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2183

Perspektive Wetthewerb 2023: su und z Architekten und studio B Landschaftsarchitektur /ABG und Baywobau



Praambel:

Auf dem 4,8 ha grof3en Areal gstlich der Marienburger Straf3e, nérdlich der Memeler Stral3e
und westlich der Bahnstrecke Nr. 5560 im Stadtbezirk 13 soll ein neues Stadtquartier
entwickelt werden. Der dort bisher bestehende Baustoffhandelsbetrieb wird verlagert und der
Standort wird aufgegeben. Der Bebauungsplan schafft die Moglichkeit, ein neues urbanes
Quartier mit zirka ca. 472 Wohneinheiten fur ca. 1.220 neue Bewohner*innen sowie
erganzender sozialer Infrastruktur, Nahversorgung, Gastronomie und gewerblicher
Nutzungen zu errichten, welches sich in die vorhandenen Strukturen integriert und zeitgleich
der Lage an der Bahntrasse und dem kiinftigen Verknipfungsbahnhof Englschalking (S8/U4)
Rechnung tragt. Besondere Bertlicksichtigung soll hierbei auch der Erhalt des wertvollen und
ortshildpragenden Gehdlzbestandes am westlichen Rand des Planungsgebiets sowie die
Biotopvernetzungszone entlang der Bahntrasse finden.

Eine offene Bebauung mit Punkthdusern mit gestaffelter Hohe von drei- und fiinf
Geschossen sowie vier und sechs- bzw. sieben Geschossen, die in eine teils 6ffentliche, teils
private Grunflache eingebettet sind, vermitteln zwischen der kleinteiligen Wohnbebauung im
Westen und dem neuen Viertel. Zur Bahn nach Osten hin und zur zukinftig weitergefuhrten
Englschalkinger Straf3e nach Norden bilden Riegelbauten einen schiitzenden Riicken fir die
innenliegende und dadurch larmgeschiitzten Freirdume. Die Bebauung mit durchgangig
sechs und sieben Geschossen bzw. vier Geschossen im sudlichen Geb&audeteil an der
Memeler Stral3e wird durch eine Abfolge von héheren Aufbauten mit sieben und acht
Geschossen akzentuiert und rhythmisiert.

Gem. Beschluss 2021 - Klimaneutrales Miinchen bis 2035 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V
03873) soll im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens flir das neue Quartier und seine
Einbindung in das stadtische Geflige unter Beriicksichtigung des Klimafahrplans ein
ganzheitliches Konzept im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB entwickelt und in einer Charta
beschrieben werden.

Die Charta ist als Instrument zu nutzen, Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele zu
formulieren und festzuhalten, die Uber den rechtlichen Rahmen der Bebauungsplanung
hinausgehen.



Bebauungsplan

Die baurechtliche Grundlage fur die Entwicklung des Gebietes bildet der Bebauungsplan mit
Grunordnung Nr. 2183. Dieser sichert neben Art und Maf3 der Nutzung bereits eine Vielzahl von
MafRnahmen, die eine nachhaltige Entwicklung unterstiitzen und die Vorgaben des Beschlusses
Klimaneutrales Miinchen bis 2035 umsetzen.

Ziele zum Klimaschutz und Klimaanpassung:

. Entwicklung eines zeitgem&Ren und nachhaltigen Energiekonzeptes unter Berlicksichtigung
der Nachhaltigkeitsaspekte und Maflinahmen (Kriterien, Ziele und Indikatoren) des
Klimafahrplans in der Stadtplanung vom 20.10.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03873) fur
ein ,Klimaneutrales Minchen bis 2035“ mit dem Ziel einer klimaneutralen Energieversorgung
(Strom, Wéarme, Kalte) des Quartiers und lokaler Produktion von regenerativen Energien
(Strom, Warme, Kalte) eigenen Quartier

« Sicherung der Errichtung und des Betriebs von Anlagen fir die Erzeugung, Nutzung oder
Speicherung von Strom aus solarer Energie (Module zur Solarenergienutzung) als eine der
MaRBnahmen zur Erreichung der Klimaziele ,Klimaneutrales Minchen bis 2035

. Minimierung des Warmeenergiebedarfs durch entsprechend hohe energetische
Gebaudestandards (Neubau Standards moéglichst EH40 oder besser)

. Schaffung eines mdglichst hohen Potentials zur CO2-Bindung durch eine qualitéatsvolle
Bepflanzung und Begriinung mit Beriicksichtigung von nicht unterbauten
GroRRbaumstandorten (Erhalt und Neupflanzung)

« Nutzung der Potenziale des Regenwassermanagements fur eine klimaresiliente Planung mit
moglichst ortsnaher, oberflachiger und naturnaher Entwésserung von Regenwasser (in
privaten Freiflachen) und nicht Uber technische und unterirdische Anlagen (z.B. Rigolen)

. Schaffung von Speicherkapazitaten zur Zurtickhaltung und Speicherung von
Niederschlagswasser durch Dachbegriinung sowie Uberdeckung von unterbauten Flachen mit
erhdhtem Substrataufbau

. Schaffung einer vernetzten blau-griinen Infrastruktur und Umsetzung des Schwammstadt-
Prinzips (Retention, Speicherung, Versickerung, Verdunstung)

« Nutzung der Potenziale fiir Fassaden- und Dachbegriinung (insbesondere der Sud- und
Westfassaden)

. Erhalt der guten Durchliftungssituation im Planungsgebiet und den angrenzenden
Bestandsbebauungen unter Berlcksichtigung der Anforderungen des Larmschutzes

. Schaffung einer hohen Durchgrinung im Planungsgebiet und Einhaltung der
Freiflachenorientierungswerte unter Ausschdpfung aller Potentiale, v.a. Erhalt von
Bestandsbaumen und Neupflanzungen von GroRbaumen, zur Schaffung eines hohen
thermischen Komforts und zur Verbesserung des Mikroklimas.



Die oben genannten Ziele werden wie folgt umgesetzt:

Bausteine Energie und Ressourcenschonung

« Nutzung von Fernwarme zur Energieversorgung

- Nutzung von Photovoltaik auf den Dachern auch in Kombination mit der angestrebten
gemeinschaftlichen Dachflachennutzung, Technikflachen und Dachaufbauten sowie
Festsetzung zur Kombination von PV-Anlagen mit Dachbegriinung

. Baudenkmal am Quartiersplatz wird durch Erhalt und Nutzung der Offentlichkeit zuganglich
und erlebbar gemacht (z.B. Gastronomie, Nachbarschaftstreff, 0.4.)

Bausteine Mobilitat

. Urbanes Gebiet zur Méglichkeit der Umsetzung eines Nutzungskonzeptes mit Angeboten zur
Nahversorgung, Gastronomie sowie Freizeit, Gesundheit und wohnungsnaher
Kinderbetreuung im Sinne einer Stadt der kurzen Wege

. Reduzierung der nachzuweisenden Stellplatze im Quartier auf der Grundlage eines
umfassenden Mobilitdtskonzepts bspw. durch die Implementierung von Carsharing-
Stellplatzen

. Quartierstiefgarage mit Stellplatzen fur die unterschiedlichen Nutzungen, einschlie3lich gut
erreichbarer Fahrradabstellplatze tber Aufzug und Fahrradrampe auch fiir Lastenrader

. Weitere qualitativ hochwertige, gut erreichbare Fahrradabstellplatze in Mobilitatsraumen im
EG, z.T. in Kombination mit weiteren Angeboten (z.B. Fahrradwerkstatt, Paketstation)

. Mindestens jeweils 10 % der hergestellten Stellplatze fur Kfz und Fahrrad sind mit E-
Ladeinfrastruktur vorzubereiten.

. Anzahl und Verortung von gut erreichbaren und ausreichend vielen Fahrradstellplatzen im
Planungsgebiet sowie deren Ausstattung

« Ausbau des Fuf3- und Radnetzes zur Verbesserung der MIV-unabhéngigen Anbindung des
Quartiers

Bausteine Klimaresilienz und Biodiversitat

. Festsetzung von Baurdumen, die einen Lufteintrag in das Quartier und eine Zirkulation im
Quartier erlauben

. Sicherung eines Mindestabstands entlang der Memeler Stral3e ermdglicht weiterhin einen
Kaltlufteintrag in die angrenzenden Gebiete

. Fassadenbegrinung zur Verringerung von Ruckstrahlflachen und Erhéhung der lokalen
Verdunstung

. Retentionsschichten auf den unterbauten Flachen im Sinne eines nachhaltigen
Regenwassermanagements

. Nachhaltiges Regenwassermanagement unter Berticksichtigung von Starkregenereignissen
mit groRflachiger Retentionsschicht auf dem Tiefgaragendach zur Regenwassernutzung,
Retention, Versickerung, Verdunstung und Ruckfihrung in das Grundwasser



. Grofiflachige nicht unterbaute 6ffentliche Flachen
. Festsetzung von nicht unterbauten Flachen fir die Pflanzung von GroRbaumen

. Festsetzung zu Substratschichtdicken auf Dachern fir Begrinungen sowie zu Anteilen von
extensiver und intensiver Begriinung zur Férderung von Kuhlungseffekten und einer positiven
Aufenthaltsqualitat

. Verwendung von standortgerechten heimischen Baumpflanzungen, Strauchern und Stauden/
zur Neupflanzung von 139 grof3en und mittelgroRen standortgerechten Baumen in den
ebenerdigen Freiflachen (gemaf Schlissel von einem groRen oder mittelgroRen Laubbaum
pro 200 m2 nicht Uberbauter Grundstlicksflache)

. Allgemeine Festsetzungen, zu Mindestpflanzgré3en und den notwendigen durchwurzelbaren
Flachen sowie ausreichender Substratiiberdeckungen auf unterbauten Bereichen gemaf den
Standards der Landeshauptstadt Minchen, sichern eine ausreichende Standortqualitat fir die
zu pflanzenden B&ume

« Zu begrinende und bepflanzende Flachen fur eine hohere Oberflachenverdunstung und
positive Aufenthaltsqualitét — z.T. oberflachliche Muldenversickerung

. Teilweiser Erhalt von Bestandsbaumen, insbesondere der ortshildpragenden Baumgruppe an
der Marienburger Straf3e, Ersatz von ausgefallenen Geholzen

« Beschrankung der Versiegelung auf ein Mindestmarf3

. Umsetzung von Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und CEF-MalRnahmen fir
Zauneidechsen, Insekten, Fledermause und Vogel gem. saP

. Herstellung- und Erhalt einer Biotopvernetzungszone mit Eignung als Habitat fur
Zauneidechsen als Ausgleichsflache im Gebiet

Bausteine Soziales Miteinander

. Festsetzung der Baugebiete als MU bzw. WA ergénzen die westlich und sidlich bestehenden
reinen Wohngebiete durch vielfaltige Nutzungen

. Bereitstellung der sozialen Infrastruktur (u.a. Kindertageseinrichtungen) gut erreichbar im
Quartier

. Sicherung einer ausgewogenen Nutzungsmischung mit Wohnen, Arbeiten und Einkaufen (z.B.
Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten im MU) sowie kulturellen
Nutzungen im Quartier

. Vielfaltiges Wohnraumangebot fiir verschiedene Einkommensgruppen sowie fur
pflegebedurftige Menschen

. Integration von zwei Pflegewohngemeinschaften in Zuordnung zu einer
Tagespflegeeinrichtung im MU

« Herstellung und Sicherung von Gemeinschaftsdachgarten

. Barrierefreie Gestaltung von Wegen, Platz- und Grinflachen einschlief3lich
Gemeinschaftsdachgarten

. Gut einsehbare Spielmdglichkeiten fur Kinder auf den Baugrundstiicken



« Schaffung von Spiel- und Erholungsflachen fir verschiedene Ziel- und Altersgruppen in den
offentlichen Bereichen

. Vermeidung von Angstraumen durch gute Einsehbarkeit, Schaffung von Sichtverbindungen
und lichten Durchgéangen

« Schaffung von direkten, Gbersichtlichen Wegenetzen

. gute Vernetzung der privaten Freiflachen auf den Baugrundstiicken und der 6ffentlichen
Grinflache sowie eine gute Durchgangigkeit und Anbindung der Flachen an die Umgebung

. Bereitstellung sicherer und leicht erreichbarer Fahrradabstellplatze

Stadtebaulicher Vertrag
Neben den im Bebauungsplan festgesetzten Malinahmen sichert der stadtebauliche Vertrag u.a.
nachfolgende Aspekte:

Baustein Energie und Ressourcenschonung
.  Errichtung, Nutzung und Betrieb von Solaranlagen

Bausteine Mobilitat
« Herstellung und Umsetzung der Bausteine des Mobilitatskonzepts

Bausteine Soziales Miteinander
« Herstellung und Bereitstellung von geférdertem und preisgedampftem Wohnungsbau

« Herstellung der integrierten Kindertageseinrichtung

. Sicherung der gemeinschaftlich nutzbaren Freiflachen auf den Déachern durch Dienstbarkeiten

Baustein Nachhaltigkeit
e Moglichst co2-arme Bauweise

Angebote auf freiwilliger Basis

Uber die Regelungen des Bebauungsplans sowie des stadtebaulichen Vertrags hinaus strebt die
Planungsbegunstigte auf freiwilliger Basis an, bei der Realisierung der Bauvorhaben die
nachfolgenden Punkte im Sinne der Nachhaltigkeit des Quartiers zu prifen und vorbehaltlich
technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Umsetzbarkeit zu beriicksichtigen:

Baustein Energie und Ressourcenschonung

Anschluss an das stadtische Fernwarmenetz mit mittelfristiger CO2-Neutralitat

Nachhaltige Bauweise

(ggf.) Sonderbaustein(e)
,Urban Mining®: Erstellung eines Gebauderessourcenpasses als Grundlage fir Wiederverwertung von
Baustoffen im Sinne der Kreislaufwirtschaft (Bauherr ist Mitglied im Netzwerk ,Madaster®)



Sortimentsliste Stadt Miinchen 2010

Anlage 11

.1 Zentrenrelevantes Sortiment

.2 Nahversorgungsrelevante Sortimente

- Antiquitaten, Kunstgegenstande

- Arzneimittel

- Sanitatswaren

- Blumen (Schnittblumen)

- Baby- und Kinderartikel

- Drogeriewaren, Parfims, Kosmetika

- Brillen und -zubehér, optische Erzeugnisse

- Lebensmittel: Nahrungs- und Genussmittel,
Reformwaren, Naturkost

- Blicher

- Papierwaren, Birobedarf, Schreibwaren,
Schulbedarf

- Biromaschinen, EDV, Telekommunikation

- Wasch- und Putzmittel

- Elektrogerate (,weiBe Ware®), Leuchten

- Zeitungen, Zeitschriften

- Fahrrader

- Foto, Fotozubehor

I. Nicht zentrenrelevante Sortimente

- Glas, Porzellan, Keramik, Geschenkartikel,
Haushaltswaren, Silberwaren

- Autozubehor, -teile, -reifen

- Lederwaren

- Motorradzubehor, -teile, -reifen
(inkl. Motorradbekleidung)

- Musikinstrumente, Musikalien

- Badeinrichtung, Installationsmaterial,
Sanitarerzeugnisse

- Oberbekleidung, Wésche, Striimpfe, sonstige
Bekleidung

- Baumarktartikel, Bauelemente, Baustoffe,
Eisenwaren

- Haus- und Heimtextilien, Stoffe, Kurzwaren,
Handarbeitsbedarf

- Boote und Zubehor

- Schuhe - Brennstoffe, Holz- und Holzmaterialien, Kohle,
Mineral6lerzeugnisse
- Spielwaren - Farben, Lacke, Tapeten, Teppiche,

Bodenbelage

- Sportartikel, Campingartikel

- Gartenartikel, Gartenbedarf, Pflanzen

- Uhren, Schmuck

- Mébel, Kiichen

- Unterhaltungselektronik (,braune Ware*)

- Zooartikel, Tiere, Tiernahrung und -pflege

Sortimentsliste: CIMA 2010/LHM Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung HAI/4
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Textfeld
Sortimentsliste: CIMA 2010/LHM Referat für Stadtplanung und Bauordnung HAI/4
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